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1. Vorwort des Bundes-
ministers für
Landesverteidigung

Mit der Herausgabe des ersten Weißbuches beschrei-
tet das Bundesministerium für Landesverteidigung
einen neuen Weg in der sicherheitspolitischen Kom-
munikation – auf nationaler und internationaler Ebe-
ne. Ausgehend von der Analyse der sicherheits-
politischen Lage werden die militärstrategische Aus-
richtung und die Entwicklung des Österreichischen
Bundesheeres beschrieben sowie die Perspektiven für
die nächsten Jahre dargelegt.

Österreich feiert in diesem Jahr den fünfzigsten Jah-
restag des Beschlusses der Aufstellung eines souve-
ränen Heeres nach Erlangung des Staatsvertrages im
Jahre 1955. Durch den Wegfall des Ost-West-Konf-
liktes sowie durch die Erweiterung der EU und der
NATO haben sich die sicherheitspolitischen Rahmen-
bedingungen für Österreich grundlegend geändert.
Damit verbunden sind auch massive Veränderungen
der Aufgaben von Streitkräften. Stand früher die na-
tionale Verteidigung im Vordergrund, so führt heute
das internationale Krisenmanagement die Prioritäten-
liste an.

Das Österreichische Bundesheer befindet sich dem-
nach in einem Transformationsprozess, der darauf
ausgerichtet ist, jene Fähigkeiten zu entwickeln, die
zur Bewältigung der steigenden Anforderungen an
moderne Streitkräfte des 21. Jahrhunderts notwen-
dig sind. Das Spektrum reicht von der Teilnahme an
militärischen Krisenmanagement-Aufgaben bis zu
Maßnahmen der internationalen Konfliktverhütung
und Friedenssicherung im Rahmen der Europäischen
Union, der Vereinten Nationen, der NATO/PfP oder
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa. Darüber hinaus ist die Mitwirkung des
Österreichischen Bundesheeres im Bereich der hu-
manitären Hilfe und Katastrophenhilfe sowie beim
sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der
Schengen-Außengrenze zu berücksichtigen. Die
Sicherstellung der Fähigkeiten zum militärischen
Schutz der staatlichen Souveränität ist dabei die zen-
trale Voraussetzung.

Die Sicherheit Österreichs ist untrennbar mit der eu-
ropäischen Sicherheit verbunden. Es ist daher notwen-
dig, dass sich Österreich aktiv am weiteren Auf- und
Ausbau der Europäischen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik beteiligt. Die Mitgestaltung dieses

Politikbereiches liegt im eigenen Interesse – nur ein
entsprechendes Engagement im internationalen Be-
reich der Sicherheitspolitik bewirkt eine Rolle des
„Gestalters“ und verhindert ein passives Abseits-
stehen.

Die große inhaltliche Bandbreite dieses Weißbuches
ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Publikation
drei wesentliche Faktoren gleichermaßen berücksich-
tigt: Analyse, Bilanz und Perspektiven. Zuerst erfolgt
eine umfangreiche Analyse der internationalen
sicherheitspolitischen Lage, der neuen Bedrohungen
und Risiken und der Maßnahmen der internationalen
Staatengemeinschaft, die auch mitbestimmend für
den Transformationsprozess im Österreichischen
Bundesheer sind und danach eine Bilanz über die
Erfüllung der Aufgaben des Bundesheeres mit
Schwerpunkt der Jahre 2003 und 2004. Schließlich
wird auch umfassend der Transformationsprozess,
beginnend mit den Zielsetzungen der Bundesheer-
reformkommission und deren Empfehlungen für die
notwendigen Reformschritte dargestellt.

Dieses Weißbuch weist deutlich darauf hin, dass mit
der bevorstehenden Reform der entscheidende Schritt
zu einem militärischen Instrument Österreichs gesetzt
wird, das den zukünftigen Aufgaben im Rahmen ei-
ner europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik gerecht wird und sowohl die glaubwürdige
Fähigkeit zum Schutz der österreichischen Bevölke-
rung besitzt als auch einen militärischen Beitrag in
die Staatengemeinschaft einbringt, der dem Stellen-
wert Österreichs entspricht.

Zur Förderung der inneren und äußeren Akzeptanz
soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den ge-
forderten Fähigkeiten und den verfügbaren Mitteln
erzielt werden. Dieses Weißbuch richtet sich an die
politische Öffentlichkeit und Verantwortungsträger,
um das Verständnis für sicherheitspolitische Notwen-
digkeiten zu verbessern.

Die Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen
Bundesheeres können stolz sein auf ihre Leistungen,
die sie in ihrer Heimat oder im internationalen Rah-
men erbringen. Die Verteidigungspolitik eines Lan-
des ist jedoch nur tragfähig, wenn sie von allen Bür-
gern als solche anerkannt wird.

Günther Platter
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2. Präambel

Mit dem vorliegenden Weißbuch 2004 wird durch das
Österreichische Bundesheer (ÖBH) jener in der Ent-
schließung des Nationalrates vom 12. Dezember 2001
zur Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin festgeschrie-
bene Auftrag, wonach alle zwei Jahre unter Bezug-
nahme auf die Lage die Aufgabenstellung, der Zustand
und die Erfordernisse des Österreichischen Bundes-
heeres dargelegt werden sollen, erstmalig erfüllt.

Der Begriff Weißbuch

Was ist ein Weißbuch und wozu dient es? Den unter-
schiedlichen Definitionen für ein Weißbuch ist im
Wesentlichen gemeinsam, dass es sich um eine Zu-
sammenstellung von Dokumenten, Statistiken, Be-
richten etc. zu einem bestimmten Politikbereich han-
delt, die von einer staatlichen Stelle erarbeitet wurde
und der Öffentlichkeit vorgelegt wird. Zum Beispiel
enthalten Weißbücher der Europäischen Kommissi-
on Vorschläge für ein Tätigwerden der Gemeinschaft
in einem bestimmten Bereich. Sie beinhalten förmli-
che Vorschläge für gewisse Politikbereiche und
dienen dazu, diese Bereiche zu entwickeln. Sie sind
nicht als Rechtsakte zu verstehen, sondern vielmehr
als Diskussionsgrundlage. Der Begriff selbst kommt
von der Farbe des Einbandes. So gibt es z.B. auch
„Grünbücher“ der Europäischen Kommission.

Rahmenbedingungen und Inhalt

Der Termin für die Herausgabe dieses Weißbuches
fällt in eine von sicherheits- und verteidigungs-
politischen Veränderungen gekennzeichnete Zeit.
Ferner handelt es sich um die erste derartige Publi-
kation des Bundesministeriums für Landesververtei-
digung (BMLV). Hinzu kommt, dass das Bundes-
heer in einem Transformationsprozess steht und die
gesamte Thematik an sich äußerst komplex ist. Die-
se Faktoren haben sowohl den Inhalt wesentlich ge-
prägt als auch den Umfang des Dokumentes erheb-
lich beeinflusst.

Es werden die neuen Bedrohungsformen sowie die
Gefahren und Risiken, die sich nicht mehr ausschließ-
lich auf den militärischen Bereich beschränken und
in ihren Dimensionen nationalstaatlich kaum noch
beherrscht werden können, ausführlich behandelt.
Damit soll ein Beitrag zur Erzeugung einer gewis-
sen Sensibilität für diese Entwicklungen geleistet
werden, sodass die daraus abgeleiteten konkreten

sicherheitspolitischen Erfordernisse sowie Maßnahmen
weitgehend nachvollziehbar und akzeptierbar sind.

Die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen im
Rahmen von verstärkten internationalen Kooperatio-
nen verlangen eine umfassende Erläuterung der sich
aus den vertraglichen Verpflichtungen ergebenden
Aufgaben und jener dadurch notwendigen Maßnah-
men, insbesondere in militärischer Hinsicht.

Da es sich um das erste Weißbuch handelt, werden –
zum besseren Verständnis – viele Begriffe ausführ-
lich erklärt, wichtige Textstellen aus diversen Ver-
trägen oder Gesetzen wörtlich zitiert und bestimmte
Vorgänge unter Umständen auch in ihrer historischen
Entwicklung dargestellt. Dabei wird durch die
Darstellungsform mittels Abbildungen bzw. Tabel-
len und einer nicht allzu fachspezifischen Ausdrucks-
weise versucht, dem sehr unterschiedlichen sicher-
heits- und verteidigungspolitischen bzw. militärischen
Vorwissen der Leser entgegen zu kommen, ohne
einerseits inhaltlich zu sehr in die Tiefe zu gehen oder
andererseits zu sehr zu vereinfachen.

Das Ergebnis der Bundesheerreformkommission
wurde in Form von Empfehlungen im Juni 2004 vor-
gelegt. Darauf aufbauend hat das Management ÖBH
2010 (Mng ÖBH 2010) eine „Zielstruktur“ für ein
Bundesheer 2010 erarbeitet und diese am 15. De-
zember 2004 zur politischen Entscheidung hinsicht-
lich der Umsetzung präsentiert. Beide Ereignisse
haben sich sowohl auf den Erscheinungstermin des
Weißbuches 2004 ausgewirkt als auch dessen Inhalt
nachhaltig beeinflusst.

So ist zum Beispiel bereits aus dem Auftrag an die
Reformkommission, aber insbesondere aus den er-
arbeiteten Empfehlungen zu erkennen, dass durch das
Österreichische Bundesheer unter den geänderten
sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen neben der
Gewährleistung der vollen staatlichen Souveränität,
vermehrt Solidarmaßnahmen im Rahmen der Euro-
päischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie
andere internationale Maßnahmen der Friedens-
sicherung wahrzunehmen sein werden.

Zeitlicher Horizont

Das Weißbuch 2004 berücksichtigt diese Tatsache
unter anderem durch die Darstellung der Vertei-
digungsstrategie, der militärstrategischen Konzepti-
on, Organisation, Struktur etc. Es wird daher kurz
auch die Zeit vor dem Beobachtungszeitraum 2003/
04 behandelt. Eine Ableitung von Erfordernissen
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aus den derzeit noch geltenden Strategien und Kon-
zepten bzw. dem IST-Stand wurde in Anbetracht auf
die in absehbarer Zeit wirksam werdende Heeres-
reform unterlassen, da dies lediglich militärhistori-
schen Wert hätte. Die zukünftigen Aufgaben, Fähig-
keiten und Erfordernisse des Bundesheeres 2010 fin-
den sich einerseits in den Empfehlungen der Bundes-
heerreformkommission und andererseits in der Ziel-
struktur und den Planungsergebnissen des mit der
Umsetzung der Heeresreform beauftragten Manage-
ments ÖBH 2010. Der Erscheinungstermin am Be-
ginn einer Zeit des sicherheits- und verteidigungs-
politischen Paradigmenwechsels mit neuen Aufga-
ben in neuen Dimensionen für das Österreichische
Bundesheer wurde im Hinblick auf die weitere peri-
odische Herausgabe und den Inhalt der folgenden
Weißbücher bewusst so gewählt. Auf diese Weise
 kann in einem Zweijahresrhythmus (2006, 2008,
2010, usw.) die Umsetzung der Reformvorhaben und
der Transformationsprozess des Österreichischen
Bundesheeres im Sinne der Aufgabenstellung doku-
mentiert werden.

Im vorliegenden Weißbuch 2004 wird zunächst im
Kapitel 3 die Lage erläutert. In den Kapiteln 7 und 8
werden die Aufgaben beschrieben und vor allem der
IST-Stand dargestellt. Die Erfordernisse und Pers-
pektiven für ein Bundesheer 2010 finden sich im Ka-
pitel 9 und sind somit die Schnittstelle zu den zukunfts-

weisenden Ausarbeitungen des Mng ÖBH 2010. Ein
umfangreicher Anhang schließt das Dokument ab.

Da es sich seit dem Situationsbericht 96 um die ein-
zige zusammenfassende Publikation über das Ge-
samtsystem Bundesheer handelt, informiert das Weiß-
buch im Jubiläumsjahr 2005 umfassend über den IST-
Stand und die Leistungen des Bundesheeres und be-
schreibt dessen Weg in die Zukunft. Schließlich soll
durch die ausführliche Darstellung der sicherheits-
politischen Lage, das Verständnis für die zunehmen-
de internationale Verantwortung Österreichs und die
sich daraus ergebenden Aufgaben verbessert werden.
Die Herausforderungen der Zukunft verlangen vom
Bundesheer eine neue Zielstruktur und bestimmte
Fähigkeiten, welche nur auf Basis eines breiten poli-
tischen Konsenses und der Akzeptanz seitens der
Bevölkerung erreicht werden können. Das Weißbuch
2004 leistet dazu einen wesentlichen Beitrag.

Die für die Erstellung dieser Publikation zuständige
Abteilung Berichte und Weißbuch bedankt sich bei
allen Dienststellen der Zentralleitung sowie des nach-
geordneten Bereiches für ihre Unterstützung durch
zeitgerechte Beistellung von Daten, Fakten, Beiträ-
gen bzw. fachspezifischen Formulierungsvorschlägen.

Alle im vorliegenden Dokument verwendeten Begrif-
fe, Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen
sich ungeachtet ihrer grammatikalischen Form selbst-
verständlich in gleicher Weise auf Frauen und Männer.
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3. Lage, Bedrohungen und Risiken

3.1 Sicherheitspolitische Lage

3.1.1 Sicherheit und Sicherheitspolitik

Der Begriff „Sicherheit“ ist heute weit gespannt und
beinhaltet u.a. die individuelle (persönliche) Sicher-
heit, die Sicherheit vor gesundheitlicher Gefährdung,
die Sicherheit des Arbeitsplatzes, Kriminalität, Ter-
rorismus, Umweltbelastungen, Angst vor Überfrem-
dung etc. Sicherheit wird vielfach subjektiv empfun-
den und diese deckt sich nicht mit der objektiven (tat-
sächlichen) Sicherheit. Je mehr Sicherheit erforder-
lich wird, desto geringer ist der Grad der gewähr-
baren individuellen und kollektiven Freiheit.1

Von der Bedürfnispyramide nach Maslow ausgehend
sind weltweit die Grundbedürfnisse (Nahrung, Über-
lebensgarantie) für rund eine Milliarde Menschen
nicht gedeckt. Das Sicherheitsbedürfnis (Wohnung,
Arbeit, Schutz vor Krankheit) ist für etwa zwei Milli-
arden Menschen nach wie vor unerreichbar. Die sozi-
alen Bedürfnisse (Familie, Freundschaften, Kontakte
im sozial geregelten Umfeld) sind nur oberflächlich
gegeben. Geltungsbedürfnis und Selbstverwirklichung
sind nur einer kleinen Gruppe möglich. Allerdings ist
auch in den Industriestaaten die Sicherheit betreffend
die Verfügbarkeit von Grundbedürfnissen und höhere
Sicherheit nicht mehr garantiert.2

Sicherheitspolitik ist ein elementarer Politikbereich
jedes Staates. Sie definiert sich aus der Gesamtheit
der politischen Ziele, Strategien und Instrumente, die
der äußeren Sicherheit, der staatlichen Souveränität
und der Handlungsfreiheit der Regierung sowie der
Unabhängigkeit und politischen Selbstbestimmung
eines Staates dienen.3

Sicherheitspolitik ist eine ressortübergreifende ganz-
staatliche Aufgabe. In ihrer Ausformung wird deut-
lich, welche Rolle ein Staat regional und global wil-
lens ist, einzunehmen. Aufgabe der Verteidigungs-
politik als Teil der Sicherheitspolitik ist die Sicher-
stellung der Souveränität und territorialen Integrität,
der Prinzipien der Demokratie und des Rechtsstaa-
tes, des Schutzes des Lebens der Bevölkerung und
ihres Eigentums vor einem Angriff von außen.4

3.1.2 Die sicherheitspolitische Lage aus
globaler Sicht

Am Ende des 20. Jahrhunderts hat sich das von den
Staaten getragene internationale System fundamen-
tal verändert. Durch das Ende des Kalten Krieges ist
ein Grundmuster der möglichen Orientierung für
Staaten weggefallen, nämlich die kommunistische
Variante der Ordnung. Mit dem Wegfall der Zweiten
Welt, nämlich der sowjetisch-kommunistischen, ist
 auch die Einteilung in die Erste, Zweite und Dritte
Welt nicht mehr relevant.5
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Das allgemein prägende Charakteristikum der aktuel-
len sicherheitspolitischen Lage bildet eine abneh-
mende Berechenbarkeit ihrer Entwicklung. Die Zahl
staatlicher und nichtstaatlicher, grenzüberschreitend
handelnder Akteure mit teilweise bedeutendem Ge-
wicht und Wirkung in den verschiedensten Politik-
bereichen einer globalisierten Welt ist erheblich an-
gestiegen.

Darüber hinaus kommt es zur Herausbildung neuer
Machtzentren regionaler oder sachlicher Bedeutung
– sowohl im Bereich der Wirtschaft und der techno-
logischen Entwicklung als auch militärisch. Diese
dynamischen Entwicklungen erzeugen auch neue
wechselseitige sicherheitspolitische Abhängigkeiten.
Die durch die Machtbalance zwischen den Super-
mächten und durch nukleare Abschreckung erreich-
te Stabilität wurde seit 1989 von Prozessen abge-
löst, die durch staatliche Macht zunehmend weniger
kontrollierbar sind.

3.1.2.1 Die globale Dimension der Sicher-
heitspolitik6

In der Weltpolitik macht sich – trotz der besonderen
Stellung der USA – eine Tendenz zur Regionalisierung
und Multipolarität bemerkbar. Die bipolare Konstel-
lation der Weltpolitik wurde und wird zunehmend
abgelöst durch neue strukturbestimmende regionale
Zusammenschlüsse unterschiedlichster Bedeutung
wie die Europäische Union (EU), die Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE), die Vereinigung Südostasiatischer Staaten
(ASEAN), den Gemeinsamen Südamerikanischen
Markt (MERCOSUR), die Nordamerikanische
Freihandelszone (NAFTA), die Afrikanische Union
(AU)7 , die Islamische Weltbewegung (OIC) oder die
Asiatisch-Pazifische Zusammenarbeit (APEC). Die
Multipolarisierung zeigt sich darüber hinaus im Ent-
stehen und im Aufstieg neuer Regionalmächte. Die-
se regionalen Mächte versuchen nach der Auflösung
der bipolaren Ordnung im Sinne traditionellen
Machtdenkens ihr Potential (wie Bevölkerung, Ter-
ritorium, Wirtschaftskraft, Streitkräfte) zum Ausbau
der eigenen Position in Richtung einer regionalen
Vormachtstellung zu nutzen, so etwa Indien, Nigeria
oder Brasilien. Dies berührt sowohl die Souveränität
kleinerer Staaten in der jeweiligen Region als auch
die Interessen von Akteuren außerhalb der Region
und birgt Konfliktpotential.

Die sicherheitspolitisch relevanten Akteure nehmen
zu:

durch die Vermehrung der Zahl der Staaten mit
unterschiedlicher territorialer Größe, politischer

Bedeutung, wirtschaftlicher Fähigkeit oder militäri-
scher Macht;

durch das Anwachsen der Zahl internationaler
Organisationen;

durch das rasante Ansteigen der Zahl und Bedeu-
tung transnationaler gesellschaftlicher Akteure
(Nichtstaatliche Organisationen/NGOs), die un-
ter anderem in den Handlungsfeldern globaler
Umweltschutz, Entwicklungsarbeit, Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe aktiv tätig sind, und

durch die Vermehrung der Zahl und Bedeutung
nicht staatlich kontrollierter, aber transnational
wirksamer Akteure, die eigenständige wirtschaft-
liche, religiöse oder ideologische Interessen unter
Umständen auch mit Gewaltmitteleinsatz verfol-
gen.

Durch den Wegfall der Bindewirkungen der bipola-
ren Weltordnung aus der Zeit der Ost-West-Konfron-
tation und die oftmals nicht ausreichende Stabili-
sierungsfähigkeit von regionalen sicherheitspoliti-
schen Organisationen wird die Weiterentwicklung der
Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren und
damit die globale Entwicklung längerfristig nicht
mehr vorhersehbar. Die Anzahl der Staaten, die
Massenvernichtungswaffen und geeignete Träger-
systeme besitzen, nimmt zu.

Der Prozess der Globalisierung beschleunigt sich,
insbesondere durch die fortschreitende Herausbil-
dung und Verdichtung globaler Marktprozesse, glo-
baler Kommunikationsinfrastruktur, universeller Leit-
bilder und Grundwerte, global vernetzter Wissen-
schaft und Forschung, die Entstehung globaler Ak-
teursnetzwerke etc. Die Staaten müssen sich auf diese
neuen Rahmenbedingungen einstellen. Im Allgemei-
nen steigt der Stellenwert der Wirtschaft gegenüber
dem Militärischen für die Gestaltung der internatio-
nalen Beziehungen.

In einer immer stärker verflochtenen Welt hängt die
„nationale Sicherheit“ in erheblichem Ausmaß vom
regionalen Stabilitätsrahmen ab, und die „regionale
Sicherheit“ ist beeinflusst von der „globalen Sicher-
heit“. Grenzüberschreitende Risiken, transnationale
Abhängigkeiten und neue technologische Entwick-
lungen sowie die zunehmende Verwundbarkeit mo-
derner Gesellschaften führen dazu, dass Stabilitäts-
und Instabilitätszonen nicht ohne wechselseitige Ein-
wirkungen nebeneinander bestehen können. Es
kommt unvermeidlich auch zu einem Übergreifen von
Instabilität in stabile Regionen. Räumliche Entfernung
zu Konfliktherden stellt in verschiedener Hinsicht seit
langem keinen ausreichenden Schutz mehr dar.
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3.1.3 Die sicherheitspolitische Lage Europas

Die sicherheitspolitische Lage Europas hat sich nach
dem Ende des Kalten Krieges gravierend verbessert.
Mit der positiven Änderung der geopolitischen Lage
in der eurostrategischen Zone hat sich auch jene von
Österreich substanziell gebessert. Von der eurasischen
Großmacht Russische Föderation geht laut Experten-
meinung aufgrund der drastischen Verschlechterung
ihrer geopolitischen Lage durch die fortschreitende Er-
weiterung der euroatlantischen Zone, des wachsenden
US-Einflusses im Südkaukasus, Zentralasien, Af-
ghanistan und Nahen/Mittleren Osten, unter Berück-
sichtigung ihrer außenpolitischen und ökonomischen
Zielsetzungen, der laufenden Militärreform und dem
damit verbundenen längerfristig angestrebten redu-
zierten Streitkräftepotential keine strategisch-opera-
tive Bedrohung im klassisch-militärischen Sinn ge-
genüber der europäischen Kernzone und somit ge-
genüber Österreich aus.

Die Zielsetzung der russischen Streitkräftereform ist
eindeutig defensiv (staatsbewahrend) und ein integra-
ler Bestandteil der umfassenden sicherheitspolitischen
Konzeption. Verbliebene Fähigkeiten zur Macht-
projektion außerhalb der russischen Staatsgrenzen

Traditionelle Dimensionen und Inhalte von Macht
haben sich verändert. Insbesondere in den westlichen
Industriestaaten sind es die technologisch-wissen-
schaftlichen Grundlagen, die industrielle und finan-
zielle Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft, die Fähig-
keit zur Durchsetzung eigener Rechts- und Werte-
vorstellungen sowie die Steuerung von Wissen und
Information, welche die Machtstellung eines Staates
bestimmen.

Die Informations- und Kommunikationstechnologie hat
innerhalb der Sicherheitspolitik eine eigenstän-
dige Bedeutung erhalten, weil sie alle anderen
sicherheitspolitischen Dimensionen miteinander ver-
knüpft und damit zu einem eigenständigen Macht-
und Gestaltungsfaktor wird. Mit Ausnahme weniger
abgeschotteter Bereiche ist die weltweite Vernetzung
der Informations- und Kommunikationstechnik Re-
alität geworden.

Die enormen Entwicklungsprobleme der weniger ent-
wickelten Staaten, deren Einwohner den Großteil der
Weltbevölkerung ausmachen, bergen Konfliktpoten-
tiale, die ohne entsprechendes Konfliktmanagement zu
vielfältigen, in ihrer Intensität und Auswirkung noch
nicht vorhersehbaren Konfliktkonstellationen und
Konfliktaustragungen führen werden.

Ein besonderes Risikopotential birgt die Tatsache,
dass alle diese Prozesse durch die Verfügbarkeit neuer
Mittel, insbesondere moderner Waffensysteme, eine
neue Qualität und Dimension erfahren haben. Vor al-
lem die hoch entwickelte Informationstechnologie,
die Weiterverbreitung von zum Teil sehr einfach und
billig herzustellenden Massenvernichtungswaffen
und weit reichenden Trägersystemen sowie die noch
nicht abzuschätzenden modernsten gentechnologi-
schen Entwicklungen eröffnen unberechenbaren
Staatsmächten und nichtstaatlichen Akteuren wie
etwa terroristischen Bewegungen, Gruppierungen der
organisierten Kriminalität, Sekten, aber auch Einzel-

tätern völlig neue Möglichkeiten zur Durchsetzung
ihrer Ziele. Diesen Gefahren können Staaten nur noch
im internationalen Verbund begegnen.

Die Anzahl der bewaffneten Konflikte ist hoch ge-
blieben. Unmittelbare negative Wirkungen dieser
großteils innerstaatlichen Konflikte auch auf stabile-
re Staaten der Region sind unter anderem erzwunge-
ne Massenmigration und die Störung des internatio-
nalen Wirtschaftsverkehrs. Darüber hinaus können
diese primär innerstaatlichen Konflikte, die durch
eigene „Bürgerkriegsökonomien” in Form von Waf-
fen-, Drogen- und Menschenhandel finanziert wer-
den, auch mittelbare destabilisierende Auswirkungen
auf benachbarte Gesellschaften und Staaten haben.
Diese Entwicklung führt zu einer zunehmenden in-
ternationalen Interventionsbereitschaft, um solche
Konfliktregionen auch unter Einsatz militärischer
Zwangsmittel wieder zu stabilisieren.

Von grundsätzlicher Relevanz für die weitere Ent-
wicklung der Staatenwelt und der internationalen
Beziehungen werden Bevölkerungsentwicklung, die
Energie- und Ressourcenverteilung, Ernährungsprob-
leme, Umweltschäden, Migrationsprobleme bezie-
hungsweise die in diesen Problembereichen beste-
henden Zusammenhänge und Bedingtheiten sein.
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reduzieren sich weiter, parallel dazu aber wird die
Fähigkeit zur Konfliktbewältigung innerhalb der Gren-
zen anwachsen. In diesem Zusammenhang ist vor al-
lem der Konflikt in Tschetschenien anzusprechen, der

regionen Afghanistan, Irak und Palästina auch in
Zukunft ein verstärktes (militärisches) Engagement
europäischer Staaten in diesen Regionen notwendig
erscheinen.

3.1.3.1 Österreich und sein sicherheits-
politisches Umfeld

Mit der EU-Mitgliedschaft Österreichs und der Im-
plementierung der EU-Verträge von Maastricht,
Amsterdam und Nizza sowie der eingegangenen
Verpflichtung im Rahmen des Helsinki Headline
Goal (HHG) hat sich neben der geopolitischen auch
die militärstrategische Lage Österreichs im Lichte der
Entwicklungen der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (ESVP) geändert. Die nationa-
le Interessenzone hat sich damit um jene der EU groß-
flächig erweitert. Damit gewinnen die Krisenregionen
in und an der Peripherie von Europa (Südosteuropa,
Südkaukasus, Zentralasien, Naher/Mittlerer Osten
und Nordafrika) auch für Österreich vor dem Hin-
tergrund möglicher militärischer Einsätze im Rah-
men der ESVP an Relevanz.

Der Druck auf Österreich, sich im Rahmen einer euro-
päischen Solidarität entsprechend seiner Wirtschafts-
kraft und seiner Bevölkerungszahl auch an künftigen
friedensunterstützenden Operationen (Peace Support

für die Russische Föderation auch unter langfristigen
Gesichtspunkten eine Herausforderung darstellt. 8

Mit der Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO und
in die EU im Jahre 2004 wurde der europäische
Stabilitätsraum erweitert. Diese Lage lässt eine Ge-
fährdung des Territoriums der EU-Mitgliedstaaten
durch konventionelle Streitkräfte derzeit und auf ab-
sehbare Zeit nicht erkennen. Dies ist eine militäri-
sche Konsequenz der politischen Überwindung der
Teilung des Kontinents. Trotzdem ist Europa heute
nicht frei von Bedrohungen. Deren Ursachen liegen
zum Teil innerhalb Europas, teilweise haben sie ihren
Ausgangspunkt jedoch auch in weit entfernten Regi-
onen.9

Neben der kalkulierbaren Lage in Ost- und Zentral-
europa lassen die derzeitigen Entwicklungen in
Südosteuropa mit drei akuten Krisenherden (Kosovo,
Bosnien und Herzegowina und Mazedonien) sowie
das latente Krisenpotential an der europäischen Pe-
ripherie (Südkaukasus, Zentralasien, Nordafrika und
Naher/Mittlerer Osten) mit den akuten Konflikt-
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Operations/PSO) zu beteiligen, wird zunehmend grö-
ßer. Das österreichische Engagement wird darüber
hinaus auch von der politischen Stellung Österreichs
innerhalb Europas sowie seinen spezifischen Zielset-
zungen determiniert.

Durch den Wegfall des Ost-West-Konfliktes sowie
durch die Erweiterung der EU und der NATO haben
sich die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
für Österreich grundlegend geändert. Für die
voraussehbare Zukunft besteht keine konventionelle
militärische Bedrohung unseres Staatsgebietes. Die
Wirkungen europäischer und außereuropäischer
Instabilitäten sowie subkonventionelle Gefährdungs-
potentiale können aber auch künftig die Sicherheit
Österreichs beeinflussen.

3.1.4 Hauptakteure aus österreichischer Sicht

3.1.4.1 Nachbarländer

Die Länderstruktur Mitteleuropas ist vorwiegend
kleinstaatlich geprägt. Österreich ist von acht Nach-
barländern umgeben, davon sind Deutschland und
Italien Großstaaten. Von diesen acht Ländern gehö-
ren Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slo-
wenien und Italien sowohl der Europäischen Union
als auch der NATO an.

3.1.4.2 Internationale Organisationen

Europäische Union

Vor der historischen Wende des Jahres 1989 war
Europas Sicherheit vom Ost-West-Konflikt bestimmt.
Die gesamteuropäische Stabilität beruhte auf dem
„Gleichgewicht des Schreckens“ zwischen der Nord-
atlantischen Allianz mit den USA an der Spitze und
dem Warschauer Pakt unter Führung der Sowjet-
union.

Die Wende 1989 schuf in Europa eine vollkommen
neue politische Lage. Sie rief ein neues sicherheits-
politisches Umfeld mit einer Reihe neuer Risiken und
Unsicherheiten hervor. Die Veränderungen verlang-
ten einen Ausbau der politischen Dimension der Eu-
ropäischen Gemeinschaft (EG). Europa wurde mit
der Realität konfrontiert, dass es mehr Verantwor-
tung sowohl für die Wahrung seiner eigenen Sicher-
heit als auch zur Stabilisierung seines Umfeldes über-
nehmen muss. Der Europäische Rat beschloss da-
her im April 1990 in Dublin, die Arbeit an der Politi-
schen Union in Angriff zu nehmen, um die EG in die
Lage zu versetzen, den Anforderungen der neuen
Verhältnisse effektiv und effizient gerecht zu wer-
den. Die Union sollte nicht nur eine außenpolitische

Die einzigen Nicht-NATO- und Nicht-EU-Mitglieder
grenzen an Westösterreich: Die neutrale Schweiz,
die im Jahre 2002 den Vereinten Nationen (VN) bei-
getreten ist, sowie das sich seit 1923 mit der Schweiz
in einer Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft
befindliche Fürstentum Liechtenstein. Wie der
Schweizer Bundesrat im „Sicherheitspolitischen Be-
richt 2000“ ausführte, haben die beiden traditionel-
len Pfeiler der schweizerischen Sicherheitspolitik –
autonome Verteidigung und Neutralität – für die
Wahrung der Sicherheit in Europa im letzten Jahr-
zehnt stark an Bedeutung verloren.10

Identität, sondern auch militärische Mittel erhalten,
die ihre außenpolitische Aktion notfalls stützen kön-
nen.11

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP)

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) ist
im Februar 198612  nicht nur die Entwicklung eines
gemeinsamen europäischen Binnenmarktes – einer
Volkswirtschaft ohne innere Grenzen – eingeleitet
worden, sondern es erhielt auch die seit 1974 prakti-
zierte Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ)
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eine vertragliche und institutionelle Basis. Aufgrund
der Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien und der
Militäraktion der internationalen Staatengemeinschaft
gegen den Irak als Reaktion auf dessen Annexion
Kuwaits ist mit den Gipfeln von Dublin und Rom 1990
die Entwicklung der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) eingeleitet worden. Mit
dem Vertrag von Maastricht vom 7. Februar 199213

wurde die GASP als zweite intergouvernementale
Säule14  der EU als Rahmen für außenpolitische Ak-
tionen geschaffen. Ziele der GASP sind u.a. die Wah-
rung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden In-
teressen und der Unabhängigkeit der Union; die Stär-
kung der Sicherheit der Union und ihrer Mitglied-
staaten in allen ihren Formen; die Wahrung des Frie-
dens und die Stärkung der internationalen Sicherheit
entsprechend den Grundsätzen der Charta der Verein-
ten Nationen; die Entwicklung und Stärkung von De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Die wesentliche sachliche Neuerung gegenüber der
EPZ stellt die ausgeprägte sicherheitspolitische Kom-
ponente der GASP dar. Die GASP umfasst nunmehr
alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik, wozu
auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsa-
men Verteidigung führen könnte, falls der Europäi-
sche Rat dies beschließt. Damit wurde die Grundla-
ge für die heutige Europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (ESVP) geschaffen, die einen
Bestandteil der GASP darstellt.15

Durch den Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober
199716 erfuhr die GASP eine neue Dynamik, vermehr-
te Sichtbarkeit und Kohärenz. Folgende Neuerungen
sind zu registrieren:17

das Instrument der „Gemeinsamen Strategie“ in
Bereichen, in denen wichtige gemeinsame
Interessen der Mitgliedstaaten bestehen;

die Übertragung der so genannten Petersberg-
Aufgaben18  von der Westeuropäischen Union
(WEU) auf die EU. Dadurch wird der EU ermög-
licht, ein militärisches internationales Krisenma-
nagement durchzuführen;

die Einführung eines „Hohen Beauftragten (Ver-
treters) für die GASP“ („Mr. GASP“), wodurch
die Sichtbarkeit der GASP der Union erhöht wer-
den soll;

die Schaffung der Planungs- und Frühwarneinheit
im Ratssekretariat;

die Möglichkeit für die Ernennung von EU-Son-
derbeauftragten für besondere politische Fragen.

In den Verträgen von Maastricht und Amsterdam
bekennt sich die EU neben der Schaffung dieser
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auch
zur Perspektive einer gemeinsamen Verteidigungs-
politik. Ebenso erfolgte im Dezember 1997 beim Eu-
ropäischen Rat in Luxemburg der Beschluss zur Er-
weiterung der Europäischen Union. Am 1. Mai 2004
wurden zehn neue Länder aufgenommen. Die Euro-
päische Union umfasst nunmehr 25 Mitgliedsländer,
wovon 19 Staaten auch der Nordatlantischen Allianz
angehören.

Am 16./17. Juni 2004 wurden die Verhandlungen
über den EU-Verfassungsvertrag abgeschlossen, der
am 29. Oktober 2004 in Rom von den Staats- und
Regierungschefs der 25 EU-Mitgliedstaaten para-
phiert wurde. Aufgrund von geplanten Ratifizierun-
gen in einigen Mitgliedsländern wird mit einem
Inkrafttreten der EU-Verfassung frühestens Ende
2006 gerechnet. Neu wird dann – im Gegensatz zum
Amsterdamer Vertrag in der Fassung von Nizza –
die Möglichkeit sein, auch im Bereich der GASP
Mehrheitsentscheidungen zu fällen.19  Im neuen EU-
Vertrag sind u.a. die engere Zusammenarbeit im
Bereich der gegenseitigen Verteidigung, eine Erwei-
terung des Spektrums der Petersberg-Aufgaben, das
solidarische Handeln der EU-Mitgliedstaaten bei
nichtstaatlichen terroristischen Angriffen und Natur-
katastrophen sowie die ständig strukturierte Zusam-
menarbeit, die eine engere Kooperation von EU-Staa-
ten bei der Entwicklung von Verteidigungsfähigkeiten
vorsieht, festgeschrieben.

Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP)

Die Schaffung der ESVP innerhalb der GASP wurde
– ausgehend von der britisch-französischen Initiative
von St. Malo 1998 und dem Europäischen Rat in Wien
im selben Jahr – von der ersten österreichischen EU-
Präsidentschaft eingeleitet. Daraus folgte im Zeichen
des Kosovo-Konfliktes die politische Absichtser-
klärung des Europäischen Rates von Köln (4. Juni
1999), dass „die Union die Fähigkeit zu autonomem
Handeln, gestützt auf glaubwürdige militärische Fä-
higkeiten sowie die Mittel und die Bereitschaft besit-
zen (muss), dessen Einsatz zu beschließen, um –
unbeschadet von Maßnahmen der NATO – auf inter-
nationale Krisensituationen zu reagieren....“20

Die ESVP verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

Konfliktprävention: Das Fördern der gewaltfreien
Konfliktregelung ist ein zentrales Anliegen der
EU.
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Stärkung der transatlantischen Partnerschaft: EU
und NATO/USA bleiben für einander die wich-
tigsten Partner. Von einem durch ESVP-Fähigkei-
ten handlungsfähigeren Europa profitieren beide
Seiten.

Stärkung internationaler Organisationen: Die EU
wird die ESVP-Mittel gemäß den Grundsätzen
der Charta der VN einsetzen und in der Lage sein,
auf Ersuchen federführender Organisationen, wie
z.B. VN und OSZE zu reagieren.

Krisenmanagement: Kernbereich der ESVP ist das
Krisenmanagement mit militärischen und zivilen
Mitteln. Ein Markenzeichen und besondere Stär-
ke der ESVP ist der parallele Aufbau militärischer
und ziviler Fähigkeiten. Am 11. Dezember 1999
beschloss der Europäische Rat von Helsinki den
Aufbau eigener militärischer Kapazitäten zum
internationalen Krisenmanagement. Demnach
sollten bis zum Jahre 2003 Streitkräfte in der Grö-
ßenordnung zwischen 50.000 und 60.000 Mann
zur Abdeckung des gesamten Petersberg-Spek-
trums aufgebaut werden, die zivilen Mittel (5.000
Mann Polizei, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit,
Stärkung der Verwaltung sowie Zivilschutz) wur-
den beim Europäischen Rat in Feira im Jahre 2000
festgelegt.

Mit dem Europäischen Rat vom Dezember 2003
wurde der in Helsinki eingeleitete Prozess offiziell
abgeschlossen, obgleich es noch weiterer Anstren-
gungen bedarf, um die europäischen Streitkräfteziele
zu erreichen. Zugleich nahm der Rat die Europäi-
sche Sicherheitsstrategie „Ein sicheres Europa in ei-
ner besseren Welt“ an, die Leitlinien für die weitere
Entwicklung der GASP und der ESVP enthält. Beide
Entwicklungen zusammen bilden die Grundlage für
die Ausarbeitung eines neuen Streitkräfte-Planziels
(Headline Goal) 2010.

Ab Inkrafttreten des neuen EU-Vertrages gilt anstel-
le des Begriffs ESVP der Terminus Gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP).

Vereinte Nationen

Grundsätze und Ziele der VN sind in der am 26. Juni
1945 in San Francisco unterzeichneten und am 24.
Oktober 1945 in Kraft getretenen Charta der VN
niedergelegt. Als primäres Ziel weist sie die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit aus. Weitere Ziele nach Art. 1 der Charta sind:

die Achtung der Menschenrechte,

die internationale Zusammenarbeit auf wirtschaft-
lichem, kulturellem, sozialem und humanitärem

Gebiet einschließlich des Anliegens des Umwelt-
schutzes,

die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen den 191 Mitgliedsländern.

Bei der Verwirklichung dieser Ziele haben die Mit-
gliedstaaten die in Art. 2 der Charta niedergelegten
Grundsätze zu beachten:

ein allgemeines Gewaltverbot und die Verpflich-
tung zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten
(ausgenommen hiervon sind das Recht auf Selbst-
verteidigung sowie vom Sicherheitsrat beschlos-
sene legitime Zwangsmaßnahmen nach Kapitel
VII der Charta),

den Grundsatz der souveränen Gleichheit aller
Mitgliedstaaten,

das Verbot des Eingreifens der Organisation in die
inneren Angelegenheiten der Mitglieder. (Der den
Staaten zugestandene Umfang ihrer „inneren“ An-
gelegenheiten wurde jedoch zunehmend einge-
schränkt. So gilt insbesondere der Schutz der Men-
schenrechte immer weniger als ausschließlich in-
nere Angelegenheit eines Landes.)

Das bedeutendste Organ der VN ist der mit weit rei-
chenden Kompetenzen in der Konfliktverhütung und
-lösung ausgestattete Sicherheitsrat (VN-SR), der als
einziges Gremium für alle VN-Mitglieder verbindli-
che Beschlüsse treffen kann. Er hat 15 Mitglieder,
davon fünf ständige Mitglieder: China, Frankreich,
Russische Föderation (seit 1991 in Nachfolge der
UdSSR), Vereinigtes Königreich und die Vereinig-
ten Staaten. Die zehn nichtständigen Mitglieder wer-
den von der VN-Generalversammlung für zwei Jah-
re mit Zweidrittelmehrheit gewählt (fünf Länder aus
Afrika und Asien, je zwei aus Lateinamerika und der
Gruppe der „westeuropäischen“ Staaten sowie ein
osteuropäisches Land).

Die in der VN-Charta nicht vorgesehenen „Blauhel-
me“ haben sich zum wichtigsten Instrument des Si-
cherheitsrates in Wahrnehmung seiner Verantwortung
für den Weltfrieden entwickelt. Nachdem „Blauhel-
me“ zu Beginn der 90er Jahre oft auch mit dem Man-
dat ausgestattet worden waren, Frieden zu schaffen,
tendiert der Sicherheitsrat heute wieder zum klassi-
schen Mandat der Friedenserhaltung mit Einverständ-
nis der Konfliktparteien, während er für friedens-
schaffende Maßnahmen zumeist nur bereitwilligen
Mitgliedstaaten oder Organisationen (z.B. der NATO)
ein Mandat erteilt.21

Neben diesen Missionen mit vorwiegend militärischen
Aufgaben treten aber auch zunehmend kombinierte
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dem sie beteiligt sind, auf friedlichem Wege so zu
regeln, dass der internationale Friede, die Sicher-
heit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet wer-
den, und sich in ihren internationalen Beziehun-
gen jeder Gewaltandrohung oder Gewaltan-
wendung zu enthalten, die mit den Zielen der Ver-
einten Nationen nicht vereinbar sind.

Im Falle der Bedrohung eines Mitgliedes verpflich-
ten sich die Vertragspartner zu Beratungen und zu -
gegenseitigem Beistand im Sinne des Artikels 51 der
Charta der Vereinten Nationen, in dem das Recht auf
individuelle und gemeinsame Verteidigung eines Staa-
tes festgeschrieben ist. Die Beistandspflicht lässt je-
doch jedem Mitgliedstaat die Freiheit, Maßnahmen
nach eigener Einschätzung zu setzen und verpflichtet
nicht automatisch zum militärischen Beistand mit
Waffengewalt. In Artikel 5 vereinbaren die Vertrags-
parteien,

dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder meh-
rere von ihnen in Europa oder Nordamerika als
ein Angriff gegen sie alle angesehen wird; sie ver-
einbaren daher, dass im Falle eines solchen be-
waffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung
des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nati-
onen anerkannten Rechts der individuellen und
kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den
Parteien, die angegriffen werden, Beistand leis-
tet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich
und im Zusammenwirken mit anderen Parteien
die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung
von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich
erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen
Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. (.....)
Die Maßnahmen sind einzustellen, sobald der Si-
cherheitsrat (Anmerkung: der Vereinten Natio-
nen) diejenigen Schritte unternommen hat, die
notwendig sind, um den internationalen Frieden
und die internationale Sicherheit wiederherzu-
stellen und zu erhalten.

Die Ziele der NATO liegen nach Eigendefinition in
einer Stärkung der Sicherheit durch Zusammenarbeit
auf politischem, wirtschaftlichem und militärischem
Gebiet. Hauptaufgabe in Friedenszeiten ist die Frie-
denssicherung durch Ausarbeitung von Verteidi-
gungsplänen, Rüstungszusammenarbeit, Errichtung
von Infrastruktur sowie gemeinsame Übungen. 24  Von
ihrer Zielsetzung her ist die NATO als politisches
Bündnis zu bewerten, das sich die Herstellung und
Erhaltung einer integrativen, umfassenden Sicherheit
in mehreren Bereichen zur Aufgabe gemacht hat.

Ab 1990 passte die NATO ihren politischen Kurs an
die tief greifenden politischen Veränderungen an. Auf-

Einsätze mit zahlreichen nichtmilitärischen Funktionen
und zivile VN-Missionen zur Friedenssicherung.
Das Mandat der Friedenstruppen wird durch den Si-
cherheitsrat in der Regel halbjährlich verlängert. Seit
1948 wurden 56 „friedenserhaltende oder friedens-
stiftende“ Maßnahmen beschlossen, davon 38 seit dem
Jahr 1991. Zur Zeit bestehen 16 Peacekeeping-Mis-
sionen, wobei das Schwergewicht der Friedens-
schaffungs- und Friedenssicherungsaktivitäten der VN
auf dem afrikanischen Kontinent liegt.22

Im September 2003 hat Generalsekretär Kofi Annan
eine Kommission eingesetzt, die Anregungen ausar-
beitete, wie die VN in Hinkunft auf die globalen Be-
drohungen des 21. Jahrhunderts reagieren sollen. Die
Vorschläge wurden am 30. November 2004 veröf-
fentlicht. Bis dato erlaubt die VN-Charta den Ein-
satz von Gewalt nur im Fall eines Angriffes oder bei
Autorisierung durch den Sicherheitsrat. Die inter-
nationale Gemeinschaft müsse auf die Gefahren des
21. Jahrhunderts nicht nur reagieren, sondern auch
präventiv handeln können, erklärte die Kommission.
Auf die weltweiten Gefahren könne inzwischen nicht
mehr nur ein Land allein reagieren. Kollektive Si-
cherheit erfordere Einsatz auf globaler, regionaler und
nationaler Ebene. Denkbar sei der Einsatz von mili-
tärischer Gewalt beispielsweise dann, wenn sich Ter-
roristen Zugriff auf Massenvernichtungswaffen si-
cherten. Über militärische Aktionen hinaus müsse u.a.
gegen Armut, Terror, Umweltzerstörung, organisier-
tes Verbrechen und den Waffenhandel vorgegangen
werden. Ein Beschluss über Reformmaßnahmen
durch die VN Mitgliedstaaten ist für März 2005 ge-
plant23.

NATO

Die North Atlantic Treaty Organization (NATO) wur-
de 1949 in Washington D.C. durch einen Vertrag auf
Grundlage der Satzung der VN zwischen 12 Staaten
Westeuropas und Nordamerikas als Sicherheits-
bündnis gleichberechtigter Staaten (mit Einstimmig-
keitsprinzip) gegründet.

Im Nordatlantikvertrag vom 4. April 1949, der die
rechtliche und vertragliche Grundlage des Nord-
atlantischen Bündnisses darstellt, verpflichten sich die
Bündnispartner ausdrücklich auf die Ziele und Grund-
sätze der Charta der Vereinten Nationen. „Kern-
elemente“ des Nordatlantikvertrages sind Artikel 1
sowie Artikel 5.

In Art. 1 verpflichten sich die Vertragsparteien,

in Übereinstimmung mit der Satzung der Verein-
ten Nationen, jeden internationalen Streitfall, an
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grund ihres strategischen Konzeptes aus dem Jahr
 1991 verstärkt die NATO ihre politischen Funktio-
nen und hat neue Aufgaben der Friedenserhaltung

Seit 29. März 2004 umfasst die NATO 26 Mitglied-
staaten. Innerhalb von fünf Jahren – seit 1999 sind
bereits Polen, Tschechien und Ungarn Mitglieder der

 und Krisenbewältigung zur Unterstützung der VN
 und der OSZE, z.B. in Bosnien und Herzegowina
und Kosovo, übernommen, um neuen sicherheits-
politischen Herausforderungen zu begegnen.

Mit der 1997 in Madrid eingeleiteten und mit dem
Ständigen gemeinsamen Rat institutionalisierten Stra-
tegischen Partnerschaft zwischen der NATO und
Russland wurde eine enge militärische Zusammenar-
beit begonnen. Auch mit der Ukraine besteht seit
1997 eine besondere politisch-militärische Koopera-
tion. Im Mai 2002 gründeten die NATO-Staaten und
Russland den NATO-Russland-Rat als Nachfolge des
Ständigen gemeinsamen Rates, in dem Russland mit
den NATO-Staaten gleichberechtigt ist.

Als rein militärisches Bündnis kann man die NATO
nur in ihrer ersten Phase zwischen 1949 und 1955
bezeichnen. Seither hat sie sich zu einer politischen
Organisation entwickelt, deren zivile Komponente in
mancher Hinsicht ebenso bedeutsam ist, wie die mi-
litärische. Die NATO förderte schon früh in vielfälti-
ger Weise die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder. Die
Themenpalette reichte beispielsweise bis hin zum
Umweltschutz.

Die Auflösung des Warschauer Paktes und der Zer-
fall der Sowjetunion führten in Mittelost- und Ost-
europa zu einem sicherheitspolitischen Vakuum.
Durch die Aufnahme dieser Reformländer des ehe-
maligen Osteuropas wird die europäische Sicherheits-
architektur nachhaltig weiterentwickelt. Die NATO-
Osterweiterung soll eine weitere Stabilisierung des
Wandlungs- und Demokratisierungsprozesses dieser
Länder bewirken und eine Ausdehnung der westlichen
Stabilitätszone nach Osten mit sich bringen.25

Allianz – hat die NATO damit alle früheren War
schauer Pakt-Länder, die den westlichen Satelliten-
gürtel der Sowjetunion gebildet hatten, in ihren Rei-
hen. Die Erweiterung auf 26 Mitglieder bedeutet
 keine militärische, sondern eine politische Stärkung
der NATO. Mit der NATO-Erweiterung sind die
neuen Mitglieder nunmehr „Teile Westeuropas“.6  Für
die Staaten Mittel- und Osteuropas bedeuten die
Beitritte zu den beiden Organisationen NATO und
 EU den Schlusspunkt unter die Nachkriegszeit, de-
ren militärische Absicherung sie in erster Linie durch
die USA als Führungsmacht der NATO garantiert
sehen.

Alle „NATO-Neulinge“ haben enge Beziehungen zu
den USA: Sie haben durchwegs den Irak-Krieg un-
terstützt. Rumänien gehört zu den osteuropäischen
Bündnisländern, in denen die USA nach ihrer geplan-
ten massiven Truppenverringerung in Deutschland
neue Stützpunkte aufbauen wollen. Russland hatte
bereits in der Vergangenheit Kritik an der zweiten
Runde der NATO-Osterweiterung nach dem Beitritt
der früheren Warschauer Pakt-Staaten Polen, Tsche-
chien und Ungarn im Jahr 1999 geübt.

Die Erweiterung wird nach Ansicht von NATO-Ge-
neralsekretär Jaap de Hoop Scheffer den Beziehun-
gen zu Russland nicht schaden. Es liege im gegen-
seitigen Interesse des Verteidigungsbündnisses und
Russlands, gemeinsam konstruktive Beziehungen zu
unterhalten.27  Die transatlantische Allianz verfolgt
weiterhin die Politik der offenen Tür. Als zukünftige
Aspiranten für einen NATO-Beitritt gelten Albanien,
Mazedonien und Kroatien.
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OSZE

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) stellt die umfassendste euro-
päische Sicherheitsorganisation im Sinne kooperativer
Sicherheit dar. Sie ist aus jenem Prozess entstanden,
der durch die eigentliche Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (KSZE, 1973-1975) ein-
geleitet wurde und zunächst zu einem immer dichte-
ren Konferenzgeflecht führte. Der Übergang zu einer
tatsächlichen Organisation wurde mit der Gründung

der ersten ständigen Einrichtungen der damaligen
KSZE durch das Pariser Gipfeltreffen 1990 begon-
nen und schließlich auf dem Budapester Gipfeltref-
fen 1994 mit der Umbenennung der bereits weitge-
hend institutionalisierten KSZE in OSZE abgeschlos-
sen. 28

Die OSZE unterscheidet sich in mehrfacher Weise
maßgeblich von anderen sicherheitspolitischen Insti-
tutionen, wie etwa EU oder NATO. Sie wurde nicht
als internationale Organisation nach Völkerrecht ge-
gründet, sondern ist das Resultat einer Serie von
Konferenzen und Treffen, die sich alle aus der eigent-
lichen KSZE ableiten. Aus ihr entwickelte sich durch
die Nachfolgetreffen und die verschiedenen Spezial-
konferenzen in den verschiedensten Bereichen (Si-
cherheitspolitik einschließlich militärischer Vertrau-

ens- und Sicherheitsbildung, Menschenrechte, Wirt-
schaft, Kultur, Mittelmeerraum, etc.) ein wahres Ge-
flecht von Konferenzen.

Diese ursprüngliche Eigenschaft als Konferenz hat
 zu verschiedenen Charakteristika geführt, die die
OSZE auch heute noch von anderen Organisationen
unterscheiden. In formaler Hinsicht betrifft dies u.a.
das Fehlen eines Gründungsaktes. Daher spricht man
in der OSZE nicht von „Mitgliedern“, sondern von
„Teilnehmerstaaten“.

Inhaltlich liegt das Schwergewicht der OSZE in der
Erarbeitung langfristiger Perspektiven, insbesondere in
der Schaffung von Regelwerken, die das friedliche Zu-
sammenleben in Europa ermöglichen sollten. Solche Re-
gelungen betreffen zunächst die Beziehungen der Staa-
ten zueinander. Ferner betreffen sie die interne Struktur
der Staaten, wobei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Achtung der Menschenrechte die grundlegenden Prin-
zipien bilden. Sie betreffen schließlich den militärischen
Bereich, wo durch umfassende europaweite Abkommen
über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen
(VSBM) und Rüstungskontrolle, aber auch durch den
„Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Fragen der
Sicherheit“ ein stabilisierendes Regelwerk geschaffen
wurde.



19

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

Der OSZE gehören sämtliche europäische Länder,
alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie die USA
und Kanada als gleichberechtigte Teilnehmer an. Ein
Charakteristikum der OSZE ist ihre Funktion als Ein-
richtung der „kooperativen Sicherheit“, was durch die
semantische Verknüpfung der beiden Begriffe „Si-
cherheit“ und „Zusammenarbeit“ verdeutlicht wird.
Die OSZE gibt „Sicherheit mit den anderen“, kann
aber nicht die Sicherheitsgarantien bieten, die nur ein
Bündnis geben kann.

Dagegen bietet die OSZE komparative Vorteile in der
kooperativen Sicherheitspolitik zur künftigen Stabilisie-
rung und Konfliktverhütung in Räumen, in denen ein
Konfliktpotential besteht, insbesondere in ehemaligen
„realsozialistischen“ Ländern. Begründet wird dies von
Experten damit, dass die OSZE die einzige umfassende
europäische Organisation ist, in welcher gerade
„Problemstaaten“ gleichberechtigt teilnehmen und auch
an der Entscheidungsfindung gleichberechtigt mitwir-
ken können.29

SHIRBRIG

Die Initiative zur Gründung der multinationalen
Standby High Readiness Brigade (SHIRBRIG) für
Operationen der Vereinten Nationen ging im Jahre
1994 von Dänemark und vom damaligen Leiter des
UN-Departement of Peacekeeping Operations
(DPKO), Kofi Annan, aus. Anlass war die Notwen-
digkeit einer Verbesserung der Flexibilität und Durch-
schlagskraft des Systems der UNO-Einsatzverbände.
Innerhalb der im Jahre 1996 gegründeten multinatio-
nalen Brigade gibt es verschiedene Mitgliedsstufen.
Zehn Nationen bezeichnen sich als Vollmitglieder
(Dänemark, Italien, Kanada, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Rumänien, Schweden, Spanien).
Zusätzlich haben drei Nationen einen hohen Stellen-
wert, sind aber nicht im Planungselement vertreten
(Finnland, Litauen, Slowenien). Acht Nationen be-
sitzen Beobachterstatus bzw. befinden sich in „Tran-
sition“: Argentinien, Chile, Irland, Jordanien, Portu-
gal, Senegal, Tschechien und Ungarn. Der Sitz des
Kommandos der internationalen Brigade befindet sich
in Dänemark. Inzwischen wurde ein Vertrag über die
militärische und politische Orientierung der
SHIRBRIG abgeschlossen. Sie verfügt auch über ei-
nen Lenkungsausschuss, der 2004 von Österreich ge-
führt wurde.

CENCOOP

Die Central European Nations‘ Cooperation in
Peace Support (CENCOOP)10  bildet eine regionale

Kooperation kleinerer Staaten in Mitteleuropa und
sollte ursprünglich durch gemeinsame Nutzung der
 Ressourcen, durch Harmonisierung von Auffassun-
gen über Grundsatzangelegenheiten und Einsatz-
konzepte sowie durch gemeinsame Übungen die teil-
nehmenden Staaten auf gemeinsame Einsätze zur
internationalen Hilfeleistung unter einem UNO- oder
OSZE-Mandat vorbereiten.

CENCOOP definiert sich als regionale Zusammen-
arbeit mitteleuropäischer Staaten zur Erhöhung der
Fähigkeit, sich an Einsätzen zur internationalen
Friedenssicherung mit Hilfeleistung zu beteiligen. Die
„Fähigkeit zur Zusammenarbeit“ (Interoperabilität)
zwischen den Armeen der beteiligten Staaten soll ge-
fördert und schrittweise nach den Standards der Part-
nerschaft für den Frieden (siehe Kapitel 5.2.1.3) ent-
wickelt werden.

CENCOOP versteht sich ausschließlich als Forum
des Meinungsaustausches, der Zusammenarbeit in
 den Bereichen Ausbildung, Logistik, der sich daraus
ergebenden Verfahren zur Standardisierung und
Ressourcenaufteilung, Harmonisierung von Politiken
und Doktrinen und Erfahrung in gemeinsamen Übun-
gen. Die Teilnahme an Operationen obliegt der Ent-
scheidung des jeweiligen Teilnehmerlandes. Mitglie-
der der CENCOOP sind derzeit Österreich, Rumä-
nien, Schweiz, Slowakei, Slowenien und Ungarn.

Die Mechanismen der Zusammenarbeit gliedern sich
folgendermaßen:31

Treffen der Verteidigungsminister als höchstes
Gremium (policy level),

Treffen der Chefs der Generalstäbe,

Lenkungsausschuss (executive level),

Multinationaler Planungsstab (non-permanent
working level) in Österreich,

Arbeitsgruppen (Unterstützung von Experten),

Sekretariat des CENCOOP (zur Verfügung ge-
stellt vom jeweiligen Vorsitzland).

Der Organisationsrahmen von CENCOOP richtet
sich nach den jeweiligen Beiträgen und kann multi-
national, modular oder anlassbezogen ausgerichtet
sein. Es können ausschließlich mitteleuropäische PfP-
Mitglieder eingeladen werden, der CENCOOP bei-
zutreten oder als Beobachterstaat teilzunehmen.

Konzipiert war CENCOOP als eine multinationale
und rasch einsetzbare Reaktionskraft in Mitteleuropa,
die aufgrund ihrer flexiblen Zusammensetzung ein
breites Spektrum möglicher Krisenszenarien abde-
cken soll. Diese Initiative – 1996 von Österreich vor-
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geschlagen – steht jedoch nicht in Konkurrenz zu an-
deren Kooperationen, sondern ergänzt diese komple-
mentär und wirkt darüber hinaus als vertrauens- und
sicherheitsbildende Maßnahme in Europa.

Im Rahmen von CENCOOP besteht eine Zusammen-
arbeit zwischen Österreich und Slowenien bei der
internationalen Friedenstruppe EUFOR Althea in
Bosnien und Herzegowina, zwischen Österreich und
der Schweiz im Kosovo (KFOR) sowie zwischen
Österreich und der Slowakei am Golan (UNDOF).

3.1.4.3 Globale Akteure

Wir finden heute ein Herrschaftssystem in den inter-
nationalen Beziehungen vor, das eine Mischung aus
einem unipolaren und einem multipolaren System
darstellt. Aus der Sicht der Sicherheitspolitik stellt
sich die Welt heute als ein Staaten- und Organisations-
system dar, das von der Dominanz der USA geprägt
wird. Daneben gibt es aber eine Reihe von Groß-
mächten, die sowohl regionale als auch globale Be-
deutung erlangt haben. In der Folge werden drei wich-
tige globale Akteure kurz charakterisiert.

Vereinigte Staaten

Die USA können ihre nationalen Interessen weltweit
wahrnehmen und gegebenenfalls auch militärisch
durchsetzen. Eine starke Volkswirtschaft, die führen-
de Position in den Bereichen Forschung und Entwick-
lung, der Vorsprung in vielen Bereichen der Hoch-
technologie sowie ein überlegenes Militärpotential
– verbunden mit einer hohen politischen Handlungs-
bereitschaft – bilden die Grundlage der US-amerika-
nischen Vormachtstellung. Besonders wichtige sicher-
heitspolitische Zielsetzungen der USA sind die Ge-
währleistung eines freien Zugangs zu strategischen
Rohstoffen, die Sicherung offener Märkte für ihre
Wirtschaft sowie die Aufrechterhaltung bestehender
Allianzen. Die USA plädieren für die weltweite
Durchsetzung von Demokratie und Menschenrech-
ten. Diese Interessen bestimmen auch ihr Engage-
ment in den verschiedenen Weltregionen. Dabei ist
eine zunehmende Tendenz zu einem nötigenfalls auch
unilateralen Vorgehen festzustellen.

Die USA streben im Sinne einer Lastenverteilung
(„burden sharing“) an, dass regionale Akteure (mit
den USA verbündete Regionalmächte oder von den
USA geführte Bündnisse) künftig mehr materielle
Verantwortung für die regionale Stabilisierung über-
nehmen. Gleichzeitig soll der Machtzuwachs von
unberechenbaren oder den USA feindselig gegenü-
berstehenden Staaten zu Regionalmächten verhindert
werden.32

Russische Föderation

Russland ist nach wie vor eine militärische Groß-
macht, insbesondere wegen der Verfügung über inter-
kontinental einsetzbare Nuklearwaffen. Der Großteil
der politischen Eliten und Teile der Gesellschaft se-
hen sich noch immer einem Machtanspruch verpflich-
tet, der auf der seinerzeitigen Weltmachtrolle der
Sowjetunion beruht und aufgrund weit verbreiteten
geopolitischen Denkens eine besondere Rolle Russ-
lands nicht nur im eurasischen Bereich, sondern
überhaupt als großer globaler Akteur sieht. Russlands
Eliten empfinden die Grenzen gegenüber Europa als
die einzig wirklich sicheren; Europa ist auch der größ-
te Vermittler von Technologie sowie Management-
Know-how und Investor. Hingegen häufen sich im
südlichen und südöstlichen Bereich die Krisen-
situationen für den territorialen Weiterbestand des
Landes. Die strategische Parität Russlands gegenü-
ber den USA ist heute nicht mehr gegeben. Es be-
steht jedoch die Möglichkeit einer entsprechenden
Rolle in den internationalen Beziehungen, insbeson-
dere in einer gegen die USA gerichteten Außen- und
Bündnispolitik. Die Kooperation mit größeren regi-
onalen Mächten in Asien, vor allem mit China und
 Indien, scheint deshalb zumindest mittelfristig eine
realistische Variante der russischen Außenpolitik zu
sein.

China

Die Volksrepublik China stellt einen stetig an Ein-
fluss gewinnenden Machtfaktor im asiatisch-pazifi-
schen Raum dar, gekennzeichnet von einem nach wie
vor anhaltenden Bevölkerungswachstum, einem kon-
tinuierlichen wirtschaftlichen Aufschwung und einer
langfristig angelegten Modernisierung seiner Streit-
kräfte. Durch diese Entwicklungen wird China zu-
nehmend zu regionaler Machtprojektion fähig. We-
gen der starken Stellung der Zentralmacht dürften
die ethnisch-religiös bzw. wirtschaftlich bedingten
internen Spannungen nicht zu eruptiven Entwicklun-
gen führen. Der sich aber immer stärker entwickeln-
de Widerspruch zwischen kapitalistischer Wirtschafts-
politik und kommunistisch-autoritärer Gesellschafts-
politik ist dagegen unübersehbar. Die zentralen
sicherheitspolitischen Zielsetzungen Chinas sind die
Einnahme und der Ausbau einer Vormachtstellung
im ostpazifischen Raum und langfristig gesehen die
Herstellung eines strategischen Gleichgewichtes mit
den USA. Chinesische Politik beeinflusst die globa-
le Entwicklung im hohen Maße, was wiederum Rück-
wirkungen auf Europa und die Handlungsmöglich-
keiten und Beziehungen der Europäischen Union in



21

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

der Wahrnehmung ihrer Interessen zumindest im eu-
rasischen Bereich hat.33

3.2  Konfliktfelder und Bedrohungen

3.2.1  Geopolitische Wende

Der Zusammenbruch des Kommunismus in der
Sowjetunion und in den ost-/südosteuropäischen Län-
dern seit 1989/90 sowie die Auflösung des War-
schauer Paktes führte auch zur Aufhebung einer
möglichen militärischen Konfrontation zwischen den
beiden Machtblöcken Warschauer Pakt mit der
UdSSR an der Spitze und NATO, angeführt von den
USA. Das Schwinden eines möglichen Ost-West-
Konfliktes und die Wende von einem bipolaren zu
einem multipolaren System haben zu keiner Vermin-
derung, sondern zu einer Veränderung der globalen
Bedrohungsmöglichkeiten geführt. Das Zurückdrän-
gen von Einflusssphären der beiden „Supermächte“
begünstigte das Entstehen zahlreicher instabiler Zo-
nen und das Auftauchen alter ethnischer, religiöser und
historischer Verwerfungslinien (z.B. Balkan, Kaukasus,
Zentralasien).

Der Kalte Krieg hat über Jahrzehnte hinweg für feste
Rahmenbedingungen gesorgt. Sein Ende brachte kei-
nen umfassenden Frieden, sondern hat massive neue
Probleme geschaffen. Die Neuordnung des internati-
onalen Systems verlief nicht überall friedlich, zahl-
reiche neue, bis dahin unbekannte und sich ändernde
Faktoren spielen eine Rolle. Experten aus dem Be-
reich der Sicherheitspolitik haben in ihren Analysen
seit vielen Jahren auf die möglichen neuen Gefähr-
dungen hingewiesen, ihre Warnungen wurden zu-
meist nur belächelt und nicht ernst genommen – bis
zu den Terroranschlägen in den USA am 11. Sep-
tember 2001 mit all seinen Folgewirkungen.

3.2.2  Sicherheitspolitische Risiken

Die Europäische Union und die anderen westlichen
Länder sehen sich mit neuen sicherheitspolitischen
Herausforderungen konfrontiert. An die Stelle eines
relativ eindeutigen und vor allem militärisch domi-
nierten Bedrohungsbildes ist eine sich gegenseitig be-
einflussende, schwer kalkulierbare Gemengelage an
Risiken getreten, die ihren Ursprung in der politi-
schen, wirtschaftlichen, militärischen, sozialen, kul-
turell-religiösen, informations- und kommunikations-
technischen oder ökologischen Dimension haben kön-
nen.

Ein Wandel in der Gestalt der Kriege ist seit mehre-
ren Jahren erkennbar. Da die Grenze zwischen regu-
lären Soldaten, irregulären Kämpfern, Terroristen und
Kriminellen verschwimmt, verschwindet auch die im

bisherigen Völkerrecht wesentliche Unterscheidung
zwischen Kombattanten (Kämpfern) und Nicht-Kom-
battanten. Was in Jahrhunderte langen Bemühungen
im Völkerrecht zum Schutz der Zivilbevölkerung und
zur Eingrenzung des Krieges geschaffen wurde, hat
heute großteils keine Bedeutung mehr.

3.2.3  Bedrohungsformen34

Der sicherheitspolitische Wandel der letzten Jahre
führte zu einem Bedeutungsgewinn neuer Be-
drohungsformen. Zu diesen gehören organisierte
Kriminalität (OK), irreguläre Migration, Terroris-
mus, Massenvernichtungswaffen und deren Träger-
systeme (einschließlich der relevanten Dual-Use-
Güter), der Einsatz verschiedenartiger Flugkörper zu
Terrorzwecken, aber auch die Formen der Infor-
mationskriegführung. Zählte das Erkennen und die Be-
kämpfung dieser Phänomene bisher noch vorwiegend
zu den Aufgaben der Sicherheitsexekutive, so sind
heute zunehmend auch Streitkräfte involviert, da die
Sicherheitskräfte mehr und mehr überfordert werden.

Die Unterstützung zur Bekämpfung dieser Phäno-
mene erfolgt in Österreich und vielen anderen Län-
dern meist in Form des verwaltungs- und sicherheits-
polizeilichen Assistenzeinsatzes. Im Rahmen dieser
Assistenzleistungen sehen sich die Streitkräfte jedoch
völlig neuen Aufgaben abseits des klassischen mili-
tärischen Aufgabenspektrums gegenüber, aus denen
sich für die eingesetzten Soldaten völlig neue unmit-
telbare Gefahren und Bedrohungen ergeben.

3.2.3.1 Transnationale organisierte
Kriminalität

Organisierte Kriminalität (OK) bzw. deren Wirkungs-
felder erstrecken sich weit über staatliche Grenzen
hinweg. Aufgrund des vermehrt transnational
ausgerichteten Organisationsgrades sind Auswirkungen
auf Österreich evident. Auch die im Ausland einge-
setzten österreichischen Truppen sind von diesem Phä-
nomen aufgrund der Gefahr einer Involvierung in
Gegenmaßnahmen betroffen.

Gruppen von OK begehen von Gewinn- und Macht-
streben bestimmte, planmäßige und fortgesetzte straf-
bare Handlungen. Diese Gruppen umfassen drei oder
mehr Personen und gehen arbeitsteilig vor, sodass sie
als kriminelle Verbindung eingestuft werden. Die Struk-
turen sind nach gewerblichem Muster oder geschäfts-
ähnlich ausgeprägt.

Mitglieder dieser Gruppen wenden Gewalt oder an-
dere zur Einschüchterung geeignete Mittel an. Sie
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versuchen auch, Einfluss auf Politik, Medien, öffent-
liche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zu nehmen.
Die Delikte können das gesamte Spektrum des Straf-
gesetzbuches eines Staates umfassen.

3.2.3.2 Bevölkerungswachstum, Energie- und
Rohstoffprobleme

Die enormen Probleme der weniger entwickelten
Staaten, die den Großteil der Weltbevölkerung aus-
machen, bergen Konfliktpotentiale, die eines entspre-
chenden Krisenmanagements bedürfen. Generell
wächst die Bevölkerung in den weniger entwickel-
ten Ländern wesentlich schneller als deren Wirtschaft.
Diese rasche Zunahme der Bevölkerung, verbunden
mit Verknappung von Ressourcen (etwa bei Wasser),
Misswirtschaft und überregional wirkenden Umwelt-
schäden, führt zu einer drastischen Verschlechterung
der Lebensgrundlagen in diesen Regionen. Ein Zer-
fall der staatlichen Ordnung sowie regionale zwi-
schenstaatliche und innerstaatliche Konflikte sind die
logischen Folgen.

3.2.3.3 Irreguläre Migration, Schlepper-
kriminalität

Irreguläre Wanderungsbewegungen aus den Rand-
gebieten Europas, aber auch aus entfernteren Regio-
nen, beeinträchtigen mittel- und längerfristig die kul-
turelle und wirtschaftliche Stabilität Europas. Auch
kann das Einsickern von politischen/religiösen Ex-

tremisten im Strom der Migranten nicht ausgeschlos-
sen werden.

Irreguläre Migration entsteht durch illegale Übertritte
über eine festgelegte Grenze wie z.B. eine Staats-
grenze, Demarkationslinie usw., oft auch im Zusam-
menhang mit der Verübung von Straftaten, von Sub-
version usw. Einerseits trachten Personen selbstän-
dig über Grenzen zu kommen, wobei familiäre oder
andere soziale Verbindungen genutzt werden kön-
nen, andererseits werden sie durch professionelle Or-
ganisationen geschleppt.

Das Schlepperwesen ist häufig der OK zuzuordnen
und organisiert sich grob in Fälscher für Ausweise
und Dokumente, Transportelemente, Verteileror-
ganisation, Grenzschlepperorganisation sowie Auf-
nahmeorganisation.

Transnationale irreguläre Migration und somit Men-
schenschmuggel und -handel werden kurz- bis mit-
telfristig im Umfang und an Bedeutung unverändert
bleiben. Die Zahl der jährlich undokumentiert in die
EU einreisenden Personen wird auf mindestens
500.000 geschätzt. Von den in Österreich irregulär
Eingereisten wurden 2002 rd. 48.000 Personen auf-
gegriffen. Österreich hat gemessen an der Be-
völkerungszahl die höchste Anzahl der Asylanträge
innerhalb der EU. Mit einer Entspannung ist mittel-
fristig nicht zu rechnen.

Die für Europa relevanten Ursprungsregionen irre-
gulärer Migration sind neben Afghanistan der eth-
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nisch kurdische Siedlungsraum in der Türkei, der Irak
und Iran, der nordafrikanische und zunehmend der
schwarzafrikanische Raum sowie Indien und China.
Innerhalb Europas sind dies nach wie vor Rumänien,
die Ukraine sowie die Nachfolgestaaten des ehema-
ligen Jugoslawiens.

3.2.3.4 Waffen-, Drogen- und Menschen-
handel

Viele regionale Kriegsherren (Warlords) finanzieren
ihre Kriege z.B. durch Mohn- bzw. Kokainanbau,
Opium- und Heroinproduktion sowie Drogenhandel.
Aus Afghanistan kommt nach wie vor Rauschgift-
nachschub für die ganze Welt in großem Stil. Wur-
den 1998 unter den Taliban 4.600 Tonnen Opium pro-
duziert, prognostizierte man für 2003 zwischen 7.000
und 10.000 Tonnen. Nach VN-Untersuchungen pro-
fitieren mittlerweile 1,7 Millionen afghanische Bau-
ern vom Drogenanbau, das sind sieben Prozent der
Bevölkerung, und der Anteil steigt weiter.

Dazu kommen Waffen- und verstärkt Menschenhan-
del. Diese für einige Drahtzieher höchst profitablen
Bürgerkriegsökonomien haben auch mittelbare de-
stabilisierende Auswirkungen auf benachbarte Ge-
sellschaften und Staaten. Besonders Frauen sind
Opfer des Menschenhandels, der sich zu einem loh-
nenden Geschäftszweig der organisierten Krimina-
lität entwickelte. Nach EU-Schätzungen werden je-
des Jahr mindestens 120.000 Mädchen und Frauen
von Osteuropa (die meisten kommen aus Russland,
Litauen, Bulgarien, der Ukraine und Polen) in west-
europäische Länder geholt und zu Prostituierten ge-
macht. Laut Angaben des deutschen Bundeskriminal-
amtes werden rund zwei Drittel der von der Polizei
entdeckten Frauen mit seelischer oder körperlicher
Gewalt zur Arbeit gezwungen.

3.2.3.5 Die Bedrohung durch den trans-
nationalen Terrorismus

Radikalismus, Extremismus und Terrorismus sind
Erscheinungsformen der Auseinandersetzung zwi-
schen Personen, Personengruppen und Organisatio-
nen mit bestehenden politischen, wirtschaftlichen,
religiösen und sozialen Systemen, wie Staaten,
Staatengruppen oder Kulturkreisen, mit dem Ziel,
auch unter Gewaltanwendung eine Beeinflussung,
Destabilisierung oder Abschaffung dieser Systeme
herbeizuführen.

Die Tathandlungen des Terrorismus sind darauf aus-
gerichtet, durch „Schrecken“ – in Form psychologi-
scher/physischer Gewalt – gegenüber der Bevölke-
rung die politische Entscheidung in eine bestimmte

Richtung zu lenken und zu beeinflussen. Die rechtli-
che Einordnung der Tathandlungen erfolgt aus der
Sicht der betroffenen Staaten üblicherweise im krimi-
nellen/strafrechtlichen Bereich und nicht im Rahmen des
Kriegsvölkerrechtes, wie dies Terrororga-nisationen
oft aufgrund politischer, ideologischer und ethnischer/
religiöser Motive für sich beanspruchen wollen.

Die Strategie des Terrorismus in den bisherigen Er-
scheinungsformen stellt auch auf möglichst große
Öffentlichkeitswirksamkeit ab. Das Bekenntnis zum
Anschlag ist (normalerweise) Bestandteil einer Stra-
tegie. Folgende Entwicklungstendenzen im Rahmen
der Aktivitäten des islamistischen Terrorismus sind
erkennbar:

Ziele für Anschläge transnationaler Islamisten
sind nicht mehr exklusiv die USA und Israel, son-
dern zunehmend auch Staatsbürger und Einrich-
tungen ihrer Alliierten. Terroranschläge richten
 sich vor allem gegen jene Länder, die – wie Spa-
nien – mit den USA im Krieg gegen den Irak ko-
operierten.

Auch regionale islamistische „Befreiungsbewe-
gungen“ und Terrorgruppierungen fokussieren
 sich angesichts der Medienwirksamkeit nicht
mehr ausschließlich auf ihre Regierungen, son-
dern auch auf westliche Ziele in ihren Regionen
(Bali). Damit erlangen regionale ideologische Zie-
le internationale Beachtung.

Transnationale Anschläge werden v.a. in jenen
Staaten durchgeführt, in denen aufgrund unzu-
reichender Sicherheitsmaßnahmen die höchste Er-
folgswahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Vor die-
sem Hintergrund gewinnen vor allem weiche Zie-
le (ungeschützte Einrichtungen usw.) für terro-
ristische Anschläge an Bedeutung.

Anschlagsziele sind zunehmend Einrichtungen
des westlichen Massentourismus, wo mit hoher
Wahrscheinlichkeit Angehörige westlicher Staa-
ten getroffen werden (Djerba; Bali; Mombasa;
Sinai; Entführung von Touristen in Algerien).

Neben Tourismusinfrastruktur sind auch andere
„neue Dimensionen“ in der Zielauswahl von Ter-
roristen erkennbar, wie beispielsweise Öltank-
schiffe (Limburg).

Terroristen operieren zunehmend abwechslungs-
reich und kreativ. Der Einsatz einer Fliegerab-
wehrlenkwaffe durch Terroristen wie in Mombasa
ist dabei zwar kein neues Phänomen, sehr wohl
jedoch seine Anwendung gegen ein ziviles Passa-
gierflugzeug.
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Die Verfügbarkeit von radioaktivem Material, biologi-
schen Waffen „einfacher“ Art (z.B. Milzbranderreger)
oder chemischen Waffen (Sarin etc.) bei Terror-
organisationen kann aufgrund der Einfachheit der
Herstellung bzw. der Beschaffung dieser Stoffe nicht
ausgeschlossen werden.

Die oben angeführten Entwicklungstendenzen und
möglichen Aktivitäten können sinngemäß auch bei
anderen terroristischen Organisationen auftreten.

Ein explosives Gemisch bedeutet laut internationalen
Experten die immer enger werdende Kooperation
zwischen Terror und dem organisierten Verbrechen.
Die Beispiele dafür reichen von den kriminellen Abu
Sayyaf-Rebellen auf den Philippinen, über die Verstrick-
ung kolumbianischer Kartelle in Kidnapping und Drogen-
schmuggel bis zum Opiumhandel der Taliban. Exper-
ten vermuten auch eine zunehmende Zusammenar-
beit zwischen geheimen Terrorzellen und Verbrecher-
syndikaten in den Vereinigten Staaten und Europa.

Die Interessen sind sehr oft ähnlich gelagert. Terro-
risten und organisiertes Verbrechen trachten danach,
den Staat auszuhöhlen und eine Atmosphäre der
Angst zu schaffen, in der sie besser agieren können.
Beide Seiten profitieren voneinander: Terroristen er-
halten Zugang zu großen finanziellen Ressourcen und
kriminelles Know-how; kriminelle Organisationen
gelangen über Terroristen an High-tech Waffen und
militärische Ausbildung.

Neue Kommunikationstechnologien, durchlässigere
Grenzen und internationale Kontakte erschweren
staatlichen Einrichtungen die Bekämpfung des Ter-
rorismus.

3.2.3.6 Massenvernichtungswaffen (MVW) und
Proliferation

Derzeit verfügt eine Reihe von Staaten offiziell über
MVW und Trägersysteme. Die direkte Bedrohung,
die von diesen Staaten ausgeht, ist jedoch als eher
gering zu bewerten, da diese ihre MVW und Träger-
systeme vorwiegend als politisches Druckmittel an-
sehen, um politische und/oder wirtschaftliche Inter-
essen durchzusetzen.

Die Zahl jener Staaten, die über MVW und entspre-
chende Trägersysteme verfügen, nimmt trotz beste-
hender Abkommen und Maßnahmen zur Nicht-
verbreitung kontinuierlich zu. Verschärft wird die-
ses Gefährdungspotential, wenn solche MVW in die
Hände gewaltbereiter nicht-staatlicher Akteure wie
z.B. terroristischer Gruppierungen bzw. der organisier-
ten Kriminalität geraten.

Eine Gefährdung durch MVW kann somit in drei Teil-
bereichen unterschieden werden:

Staaten, die über MVW und Trägersysteme ver-
fügen,

Proliferation von MVW und Trägersystemen,

Terrororganisationen, die in den Besitz von MVW
gelangen.

Als mögliche Hauptproliferationsländer werden derzeit
der Iran, Syrien, Nordkorea, Indien, Israel, China und
Pakistan bezeichnet.35 Darüber hinaus liefern jedoch
auch westliche Firmen wissentlich bzw. unwissentlich
MVW-relevante Güter, die sowohl für die Herstellung
ziviler Produkte als auch von Waffentechnologie ge-
eignet sind (Dual-Use-Güter). Die Gefahr einer
Involvierung Österreichs über österreichische Firmen
ist gegeben.

Durch die angesprochene Proliferation von MVW-re-
levantem Material und Know-how steigt die Ge-
fahr, dass auch Terrororganisationen über MVW ver-
fügen. Gegenüber diesen versagt das System der
nuklearen aber auch konventionellen Abschreckung
aufgrund eines fehlenden Ansatzes für eine Gegen-
maßnahme. Diese Organisationen sind aufgrund ih-
rer Grundkonzepte sehr gut geeignet, allfällige
Schutzmaßnahmen (z.B. Raketenabwehrsystem)
durch die Anwendung asymmetrischer Ansätze zu
unterlaufen.

Der Einsatz von B-, C- und radiologischen Waffen
einzelner Terrororganisationen zur Zielerreichung
kann bei Verfügbarkeit dieser Systeme nicht ausge-
schlossen werden und ist zukünftig sogar als wahr-
scheinlich einzustufen. Hauptproblem für eine groß-
flächige Aufbringung dieser Substanzen stellen je-
doch die nicht verfügbaren Einsatzmittel dar. In die-
sem Zusammenhang gewinnt die Entwicklung von
leistungsfähigen Leichtflugzeugen und unbemannten
Flugkörpern (UAVs) an Bedeutung.

3.2.3.7 Einsatz von Flugzeugen, ballistischen Ra-
keten, Marschflugkörpern und Droh-
nen36

Aufgrund der Anschläge vom 11. September 2001
sind neuerliche Einsätze von Flugzeugen als Terror-
mittel nicht mehr auszuschließen. Darüber hinaus fin-
den ballistische Raketen, Marschflugkörper und
Drohnen in Schwellenländern eine immer weitere Ver-
breitung. Trotz der Bemühungen, die Proliferation in
diesen Bereichen einzudämmen, ist nicht sichergestellt,
dass alle Staaten, die in der Lage sind, derartige Syste-
me zu liefern oder entsprechende Technologien wei-
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terzugeben, zu einer ausreichenden Kontrolle bereit
oder auch dazu nur befähigt sind. Es besteht daher die
Gefahr, dass die genannten Waffensysteme zu Terror-
zwecken (sowohl staatlicherseits als auch durch
Terrorgruppen) genutzt werden können. Die Produkti-
on von Systemen ist teilweise bereits durch Klein-
gruppen möglich.

 Aufgrund internationaler Kontrollmaßnahmen für die
Entwicklung von Boden-Boden-Flugkörpern in den
Staaten der Dritten Welt rückt die Drohne zunehmend
in den Vordergrund der Rüstungsbestrebungen. Der
Bau derartiger Luftfahrzeuge wurde mittlerweile zu ei-
nem ernsthaften Problem, weil es diesen Ländern ge-
lungen ist, technisch hochwertige Drohnen zu bauen.
Einfache Drohnen mit einer brauchbaren Nutzlast und
Genauigkeit können heute durch Beschaffung zivil
genutzter Bauelemente von Terrorgrup-pierungen
nahezu weltweit hergestellt und eingesetzt werden. In
der Praxis kann ein kleines Team, bestehend aus Flug-
modellbauer, Kunststofffachmann, Elektroniker,
Sprengstoffexperte und Chemiker/Biologe, ein solches
System ohne erhebliche Probleme verdeckt herstel-
len und einsetzen.

3.2.3.8  Cyberterrorismus

Unter Cyberterrorismus versteht man die Manipulati-
on bzw. Sabotage elektronischer Steuerungssysteme
und Infrastrukturmittel z.B. durch Hacking, Compu-
terviren, „trojanische Pferde“ usw. Der entscheidende
neue Aspekt dieser Art der Kriegführung besteht darin,
dass es in einem Informationskrieg nicht mehr erfor-
derlich wird, dass die Trägersysteme der Informatio-
nen und die dazugehörige Infrastruktur physisch ange-
griffen und zerstört werden müssen. Durch die
zwischenzeitlich weltweite Vernetzung der
Kommunikationssysteme erübrigt sich ein Betreten
fremden Territoriums ebenso wie der Einsatz von
Waffensystemen großer Reichweite. Dies macht v.a.
die Formen des Cyberwar besonders für Terror-
gruppierungen interessant. Generell wird jedoch die
Leistungsfähigkeit von Terrororganisationen in diesem
Bereich überschätzt.

3.2.3.9  Zivilisationsrisiken

Naturkatastrophen, technische oder ökologische De-
saster sowie globale Gesundheitsrisiken und Seuchen
haben neben ihren primären zerstörerischen und töd-
lichen Auswirkungen auch eine politische Bedeutung,
da sie in Extremfällen zur politischen und wirtschaft-
lichen Destabilisierung einer gesamten Region füh-
ren können. Solche Katastrophen können auch Mas-
senmigration auslösen.

Neben Katastrophen mit unmittelbaren Auswirkungen
muss auch damit gerechnet werden, dass es durch
die Wirkungskomplexität von Umweltprozessen erst
langfristig zu katastrophalen Auswirkungen kommt:
Latenzeffekte (Zeitverzögerungen), Transmissions-
effekte (Mobilität und Diffusion von Schadstoffen),
Akkumulationseffekte (Anreicherung von Schadstof-
fen), Transformationseffekte (Um- und Abbau von
Schadstoffen) sowie synergetische Kettenreaktionen
und Kombinationseffekte verdeutlichen, dass Scha-
denspotentiale, Schadensumfang und Folgewirkun-gen
von Umweltnutzungen kaum eingrenzbar oder
kontrollierbar sind.
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4. Das Österreichische Bundesheer in
der  Gesellschaft1

4.1 Streitkräfte, Gesellschaft und Staat im
demokratiepolitischen System

In demokratischen Gesellschaften stellt das Militär
ein soziales Subsystem dar, welches funktionell mit
der Gesamtgesellschaft verbunden ist. Gesellschaft
ist dabei als ein Handlungssystem zu verstehen, das
alle Maßnahmen und Einrichtungen aus sich hervor-
bringt, die die eigene Erhaltungsfähigkeit gewährleis-
ten. Auch der Staat ist als Teil der Gesamtgesellschaft
anzusehen und zwar als jenes Element, das mit Ord-
nungsgewalt ausgestattet ist und über Machtmittel
verfügt. Das Militär ist Teil dieses staatlichen Ord-
nungsmonopols und agiert im demokratischen Kon-
text als Instrument der Politik unter dem Primat der
Politik.

Die österreichischen Streitkräfte tragen mit ihrer
Existenz und der Art und Weise ihres Beitrages zum
gesamtpolitischen Interesse Österreichs im Rahmen
des europäischen Kontextes sowohl prinzipiell als
auch konkret zur österreichischen Souveränität und
zum gesamtstaatlichen Gemeinwohl bei.

Dabei haben die neuen sicherheitspolitischen Um-
feldbedingungen eine drastische Aufgabenerwei-
terung für das Bundesheer im Sinne von Internatio-
nalisierung und der Wahrnehmung „neuer“ Heraus-
forderungen erbracht, die zwar auf der Fähigkeit zur
klassischen militärischen Aufgabenerfüllung fußen,
aber einschneidende Änderungen hinsichtlich Or-
ganisationsstruktur, personeller und materieller Er-
fordernisse und nicht zuletzt operativer Fähigkeiten
mit sich bringen.

In der offenen demokratischen Gesellschaft können
adäquate Leistungen von Streitkräften auf lange Sicht
aber nur dann erbracht werden, wenn grundsätzlich
ein überwiegend affirmatives gesellschaftliches Um-
feld gegeben ist. Ohne die Unterstützung durch die
Gesellschaft droht dem Militär der Entzug seiner
materiellen und ideellen Basis. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund wird in diesem Zeitalter paradigmatischer
Veränderungen im Bereich staatlicher Sicherheit der
gesellschaftspolitischen Bewusstseinsbildung größtes
Augenmerk geschenkt werden müssen.

Allerdings führen die neu entstandenen sicherheits-
politischen Rahmenbedingungen das Bundesheer
weit über die früher beherrschende Aufgabe der
Landesverteidigung hinaus und eröffnen im Wege des

neuen, anspruchsvollen Aufgabenspektrums neue
gesellschaftspolitisch relevante Entwicklungsmög-
lichkeiten für das Österreichische Bundesheer.2

4.1.1 Zweck der Militärorganisation und
Positionierung der Streitkräfte in der
Gesellschaft

Das Militär steht im Zusammenhang mit den politi-
schen Entwicklungen und ist Teil eines Prozesses ge-
sellschaftlicher Rationalisierung. In diesem Rahmen
kommt dem Militär die Aufgabe zu, staatliche Ziel-
setzungen im Falle eines bewaffneten Konfliktes oder
anderer Ausnahmesituationen, wie etwa Katastro-
phenfällen durchzusetzen.

Die Primärfunktion des Militärs liegt dabei in der
Wahrnehmung der äußeren Sicherheit, wobei in Fol-
ge der aktuellen Entwicklungen äußere und innere
Sicherheit immer mehr verschwimmen und keine
scharfe Trennung mehr zulassen. Dies führt nicht nur
zu neuen Aufgabenstellungen für die Streitkräfte im
Rahmen eines umfassend verstandenen Sicherheits-
begriffes, sondern auch zu verstärkter zivil-militäri-
scher Zusammenarbeit. Diese einschneidenden Ver-
änderungen sind allerdings innerhalb der österreichi-
schen Bevölkerung als auch Politik noch nicht durch-
gängig bewusst und anerkannt.

Das Verhältnis zwischen Militär und Gesamtgesell-
schaft ist wesentlich vom politischen System und den
gesellschaftlich-sozialen Beziehungen bestimmt, wes-
halb sich Streitkräfte grundsätzlich in einem zweidi-
mensionalen Verhältnis zu Gesellschaft und Staat
vorfinden – einem politisch-militärischen und einem
zivil-militärischen.3

Während der politisch-militärische Beziehungsrah-
men von verfassungsrechtlichen und gesetzlichen
Vorgaben genau festgeschrieben ist, welche die Ein-
ordnung der Streitkräfte in das politische System und
die Mechanismen für ihre demokratische Kontrolle
festlegen, bezieht sich der zivil-militärische Aspekt
auf die sozialpolitischen und kulturellen Faktoren, die
das Verhältnis von Streitkräften und Gesellschaft
maßgeblich beeinflussen. Verständlicherweise bietet
der Bereich der zivil-militärischen Beziehungen für
die Streitkräfte weitaus mehr Einfluss- und Gestal-
tungsmöglichkeiten als der im Wesentlichen determi-
nierte Bereich der politisch-militärischen Beziehun-
gen, was allerdings auch dahingehend zu nutzen ist,
als politische Entscheidungen in der Demokratie maß-
geblich von gesellschaftlichen Entwicklungen und
Werthaltungen abhängig sind.
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Die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von
Sicherheit und Streitkräften in demokratischen Ge-
sellschaften und die dafür erforderlichen politischen
Entscheidungen werden insbesondere von jenen Pa-
rametern gebildet, die unter dem Begriff des funkti-
onalen und gesellschaftlichen Imperativs zusammen-
gefasst werden können.

Der funktionale Imperativ bezieht sich auf die
sicherheitspolitischen Umfeldbedingungen sowie das
Risiko-, Gefährdungs- und Bedrohungsbild, wie es
vorwiegend aus dem internationalen Umfeld mit sei-
nen politischen, ökonomischen, sozialen und kultu-
rellen Beziehungsfeldern resultiert. Demgegenüber
umfasst der gesellschaftliche Imperativ alle sozia-
len, politischen und kulturellen Faktoren, die auf das
Verhältnis von Streitkräften und Gesellschaft und auf
die Haltung von Politik und Öffentlichkeit zu Fragen
von Sicherheit und Verteidigung Auswirkung haben.
Beide Imperative stehen einander nicht isoliert ge-
genüber, sondern sind für eine erfolgreiche Sicher-
heitspolitik und somit adäquate Integration der Streit-
kräfte in das politisch-gesellschaftliche Umfeld un-
trennbar aufeinander verwiesen.

Aus den funktionalen Erfordernissen, die sich auf-
grund der internationalen strategischen Umfeld-
bedingungen ergeben, resultiert die Forderung nach
der Funktionsfähigkeit von Sicherheitspolitik und
ihrer Instrumente, somit auch der Streitkräfte. Der
funktionale Imperativ repräsentiert daher die Sach-
ebene der Sicherheitspolitik, die nun in offenen Ge-
sellschaftssystemen, gleichsam als gesellschaftlicher
Imperativ, auch auf die Sinnebene transferiert und auf
dieser transportiert werden muss. Bedarf doch in of-
fenen Gesellschaften jedes System eines grundsätz-
lich bejahenden zivilgesellschaftlichen Umfeldes, das
grundsätzlich die Existenz, die Ziele und die Ver-
fahrensweisen dieser Organisation als notwendig an-
erkennt und mitträgt.

In diesem Zusammenhang ist das besondere Phäno-
men zu bedenken, dass Streitkräfte im Wesentlichen
eine Notfunktion für die Gesellschaft vollbringen. Im
Gegensatz zu anderen Organisationen, die sich tag-
täglich auf anschauliche Weise für die Bürger legiti-
mieren (wie etwa Krankendienste oder Polizei), stellt
das, was Streitkräfte tun, keine selbstverständliche
Routine dar. Weder Hochwasserkatastrophen noch
bewaffnete Konflikte finden erfreulicherweise tag-
täglich statt, allerdings bringt dies Streitkräfte auch
um die Möglichkeit, ihre Effizienzleistung für die Ge-
sellschaft unmittelbar und permanent sichtbar zu ma-

chen. In der Sinnvermittlung sicherheitspolitischer
und militärischer Zusammenhänge geht es daher stets
auch darum, die Produktivität und den Nutzen der
Militärorganisation für die Gesellschaft in Form abs-
trakt-hypothetischer, auf zukünftige Eventualitäten
gerichteter Projektionen oder vergleichender Analo-
gien vorstellbar zu machen.

4.1.2 Streitkräfte in funktionaler
Transformation

Das geänderte sicherheitspolitische Umfeld ist da-
durch gekennzeichnet, dass eine klassisch-militäri-
sche Bedrohung wegfällt. Anstelle dieser treten sub-
konventionelle aber auch asymmetrische Konflikt-
formen, welche zu einer maßgeblichen Reduzierung
der Bedeutung der klassisch-militärischen Sicherheit
führen.

Der Wegfall der klassischen Bedrohung, ein Zustand
gleichsam äußerer Feindlosigkeit, bringt entsprechen-
de Auswirkungen auf die Sicherheitskonzepte und
die Identität der Streitkräfte mit sich. Das neue Auf-
gabenprofil – Friedensmissionen, humanitäre Inter-
ventionen, präventive/akute Deeskalation von Kon-
flikten – erfordert Multifunktionalität und Multiop-
tionalität von Streitkräften meist außerhalb des eige-
nen Staatsgebiets.

Dies führt streitkräfteintern zu quantitativer Abrüs-
tung im Sinne einschneidender Reduktionen der Per-
sonalstärken und qualitativer Aufrüstung hinsichtlich
technologischer und professioneller Kompetenz. Über-
dies ist den Sicherheitsherausforderungen verstärkt
durch das Zusammenwirken ziviler und militärischer
Kräfte zu begegnen, weshalb als ein weiteres Merk-
mal der funktionalen Transformation von Streitkräf-
ten die verstärkte Kooperation ziviler und militäri-
scher Kräfte zu beobachten ist.

Es ist aber auch vor der oft getätigten Schlussfolge-
rung zu warnen, von der Abwesenheit klassisch-mi-
litärischer Bedrohung auf die Verzichtbarkeit von
Streitkräften zu schließen. Ungeachtet der erwähn-
ten quantitativen Abrüstung offerieren Streitkräfte
einen hohen Friedensnutzen für die Gesellschaft, der
sich in der Verfügbarkeit personeller und materieller
Ressourcen, rascher Reaktionsfähigkeit, straffer Or-
ganisation und technischer Kompetenz niederschlägt,
die von keiner anderen Organisation in die sicherheits-
politischen Bemühungen eingebracht werden können.
Die sachliche Notwendigkeit militärische Kapazitä-
ten bereitzuhalten ist daher auch dann gegeben, wenn
keine unmittelbare militärische Bedrohung vorliegt.
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4.1.3 Streitkräfte in gesellschaftlicher
Transformation

Aus dem Blickwinkel des gesellschaftlichen Impe-
rativs ergeben sich Auswirkungen auf die Streitkräf-
te in ihrem Transformationsprozess, der zusätzlichen
und besonderen Veränderungsdruck erzeugt.

Bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel verän-
dert sich das gesellschaftliche Sicherheitsverständnis.
Terroranschläge oder ökologische Katastrophen tre-
ten zwar zunehmend in das öffentliche Bewusstsein,
das subjektive Sicherheitsempfinden, wie ein siche-
rer Arbeitsplatz, familiäre Geborgenheit oder ein ent-
sprechendes Einkommen, dominiert aber das Sicher-
heitsgefühl der Bevölkerung. Dadurch büßt aber die
Gewährleistung äußerer Sicherheit durch das Mili-
tär an gesellschaftlicher Relevanz ein.

Darüber hinaus macht die gesellschaftliche Tendenz
zur Individualisierung und Pluralisierung die militä-
rische Lebenswelt mit ihrer kollektiven Forderung
nicht unbedingt attraktiv. Im Zusammenhang mit der
Individualisierung ist auch das Phänomen der Pro-
fessionalisierung und Spezialisierung in allen Ge-
sellschaftsbereichen anzusprechen. Dies führt zu ei-
ner verringerten Akzeptanz gegenüber dem Konzept
der Wehrpflicht und zur Forderung nach Professio-
nalisierung der Streitkräfte, um dem neuen Anfor-
derungsprofil an das Militär Rechnung tragen zu
können. Hinzu kommt, dass ein Wesensmerkmal der
nicht nur postmodernen Zivilgesellschaft die Forde-
rung nach einer gewaltfreien Friedensgestaltung ist,
da im zivilgesellschaftlichen Umfeld Gewalt als Mit-
tel der Konfliktaustragung grundsätzlich geächtet
wird.

Weiters stellt das gesteigerte Bildungs- und Infor-
mationsniveau der Gesellschaft und der damit ver-
bundene Informations- und Kommunikationsbedarf
eine zusätzliche, wenn auch nicht wirklich neue, He-
rausforderung für die Streitkräfte dar. Alle Einrich-
tungen von Gesellschaft und Staat, und damit auch
die Streitkräfte, werden verstärkt kritisch hinterfragt
und sehen sich mit einem permanenten Legitimie-
rungsbedarf konfrontiert.

4.1.4 Legitimität und Akzeptanz

Unter den kritischen Bedingungen moderner Infor-
mations- und Wissensgesellschaften haben sich Or-
ganisationen funktional und moralisch zu fundieren
und aus dieser Begründung die Legitimität für die

Rechtmäßigkeit und Anerkennungswürdigkeit ihrer
Handlungsweise zu beziehen.

Wie bereits erwähnt, benötigt eine Organisation ein
affirmatives, bejahendes zivilgesellschaftliches Um-
feld, das grundsätzlich die Existenz, die Ziele und
die Verfahrensweisen dieser Organisation als notwen-
dig anerkennt und mitträgt. Konnte das Österreichi-
sche Bundesheer bisher seine Legitimität aus der
Landesverteidigung und der Bewahrung territorialer
Unversehrtheit gewinnen, bedarf es im Zusammen-
hang mit dem veränderten Sicherheitsverständnis
neuer Legitimationsquellen. Diese müssen das Mili-
tär in die Lage versetzen, im komplexen Sicherheits-
szenario des Globalisierungszeitalters neue funktio-
nale wie moralische Rechtfertigungen für seinen Bei-
trag zum staatlichen Gemeinwohl zu finden. Die Fra-
ge lautet daher: Wie kann Akzeptanz für die Zweck-
haftigkeit und Funktionalität der Streitkräfteorgani-
sation in der Gesellschaft angesichts der drastisch
veränderten Bedingungen im sicherheitspolitischen
Umfeld erreicht werden?

Versteht man unter Akzeptanz das Ausmaß, den Grad
an tatsächlicher Zustimmung zu einer Institution und
ihren Handlungen bzw. ihren Intentionen, so liegt
Akzeptanz dann vor, wenn die überwiegende Mehr-
heit der Bevölkerung die Streitkräfte samt den ihnen
zugeordneten Aufgaben, Zielen und Verfahrens-
weisen als legitim und für das Gemeinwohl der Ge-
sellschaft unverzichtbar anerkennt.

Eine besondere Herausforderung stellt in dieser Hin-
sicht die Zusammenführung des subjektiven, indivi-
duellen Sicherheits- und Bedrohungsempfindens in
der Bevölkerung mit der objektiven, staatlichen
Sicherheitsanalyse dar.

4.1.5 Sicherheitsbegriff 4

In politischer Hinsicht wird der Sicherheitsbegriff als
Abwesenheit von bzw. Schutz vor Gefährdungen
verstanden, welche die Existenz und das Wohlerge-
hen eines Volkes sowie seine gesellschaftliche Stabi-
lität und seinen politischen Frieden beeinträchtigen
können.

Die Dominanz nichtmilitärischer Gefahren und Si-
cherheitsrisiken, die mittlerweile das internationale
Szenario kennzeichnen, führte zu einem erweiterten
Sicherheitsbegriff, der Sicherheit als Voraussetzung
für die friedliche Koexistenz (von Menschen und
Staaten) von Interdependenzen zwischen Aspekten
äußerer und innerer Sicherheit abhängig macht.

Maßgeblich für die Sicherheitspolitik und damit für
die Akzeptanz von Streitkräften sind neben politisch-
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ökonomischen Rahmenbedingungen subjektive Risiko-
und Bedrohungswahrnehmungen in der Gesellschaft.
Im Umgang mit (Un-)Sicherheiten wird daher in de-
mokratischen Gesellschaften zum einen auf die „ob-
jektive“ Sicherheitslage (wie sie durch die Politik und
ihre Sicherheitsorgane wahrgenommen wird), zum
anderen auch auf die subjektiven Sicher-heitsgefühle
der Bevölkerung Bezug genommen.

Hochwasser im Sommer 2002, wirken sich nur kurz-
fristig auf das Sicherheitsgefühl der Österreicherin-
nen und Österreicher aus und verändern den lang-
jährigen Trend kaum.

Zieht man weitere Umfrageergebnisse hinzu, so lässt
sich feststellen, dass als Unsicherheitsfaktoren in ers-
ter Linie persönliche Betroffenheitsmomente wie der
Verlust von familiärer Geborgenheit, finanzielle Ein-

bußen oder der Verlust des Arbeitsplatzes angegeben
werden.

An Bedrohungen für Österreich werden vor allem
der Terrorismus und die internationale Kriminalität
angesehen; die klassische militärische Bedrohung
rückt deutlich in den Hintergrund. Auffällig ist, dass
sich rund ein Drittel der österreichischen Bevölke-
rung überhaupt nicht bedroht fühlt. Frauen fühlen sich
in der Regel weniger sicher als Männer, allerdings
setzt sich die Tendenz zur Einebnung geschlechts-

Während subjektives Bedrohungs- und Sicherheits-
empfinden zumeist von individuellen Interessens-
lagen und Wertpräferenzen geprägt ist, versucht die
offiziell-staatliche Bedrohungsanalyse die Subjekti-
vitäts- und Individualeinflüsse weitgehend auszu-
schalten. Dies geschieht durch die Loslösung von
einer an unmittelbare Eindrücke allein gebundenen
Beurteilung und durch zivil-militärisches Zusammen-
wirken in der sicherheitspolitischen Forschung und
Analyse.

Das subjektiv-individuelle Sicherheitsempfinden liegt
in Österreich zufolge des seit nunmehr 11 Jahren
durch das Bundeskanzleramt (BKA) halbjährlich er-
hobenen und veröffentlichten „Sicherheitsbaro-
meters“ auf konstant hohem Niveau. Auf einer fünf-
teiligen Skala, wobei 1 für sehr sicher und 5 für sehr
unsicher stehen, liegen die Werte stets im oberen
Bereich und schwanken seit 1993 nur geringfügig
zwischen 1,84 und 2,20.

Wahrgenommene Bedrohungen wie etwa der Terror-
anschlag vom 11. September 2001, der Irakkrieg und
Bedrohungen durch Naturkatastrophen wie das
Lawinenunglück in Galtür im Jahr 1999 oder das
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spezifischer Unterschiede in den vergangenen Jah-
ren konsequent fort. Die Untersuchungen zeigen auch
deutlich, dass mit höherem Bildungsniveau und Ein-
kommen das subjektive Sicherheitsempfinden an-
steigt. Bezogen auf das Lebensalter fühlen sich jünge-
re Menschen etwas sicherer als ältere. Vergleicht man
diese Daten mit Umfragen der Europäischen Union,
dann zeigen sie, dass sich die österreichische Bevöl-
kerung im EU-Vergleich überdurchschnittlich sicher
fühlt.

Nach den Aufgaben des ÖBH gemäß Wehrgesetz
befragt, befinden 91 % der Bevölkerung die Kata-
strophenhilfe als wichtige und wesentliche Aufgabe

für das ÖBH, erachten aber die militärische Landes-
verteidigung mit 85 % für beinahe ebenso wichtig.
Deutlich geringer, mit nur 58 %, wird von den Ös-
terreicherinnen und Österreichern die Hilfeleistung
des ÖBH im Ausland als wichtig beurteilt, wenn-
gleich die Auslandseinsätze des Bundesheeres inner-
halb der Bevölkerung relativ hohe Akzeptanz genie-
ßen.

Besonders zu denken gibt jedoch der signifikante
Einstellungsunterschied der österreichischen Bevöl-

kerung hinsichtlich des Vertrauens gegenüber den
Sicherheitskräften. Während im EU-Vergleich das
Vertrauen in die Polizei und in das Militär mit 67 %
und 66 % in etwa gleichauf liegt, wird in Österreich
der Polizei mit 84 % fast doppelt soviel Vertrauen
entgegengebracht wie dem Österreichischen Bundes-
heer mit 47 %.

4.1.6 Soldatinnen im ÖBH

Die Integration von Frauen als Soldatinnen in die
Militärorganisationen ist ein zentrales Merkmal post-
moderner Streitkräfteentwicklung. Dies begründet
sich einerseits durch die neuen Aufgabenfelder und
die damit einhergehende Professionalisierung von
Streitkräften, andererseits mit der Forderung nach
einer stärkeren Öffnung der Streitkräfte gegenüber
zivilen Wertvorstellungen und gesellschaftlichen
Anliegen. Dabei steht die Öffnung des Berufsfeldes
Militär für Soldatinnen in erster Linie im Zusammen-
hang mit den sozialen Gleichstellungstrends und
weniger mit den unmittelbaren Funktionsnotwen-
digkeiten der Streitkräfte.

Seit Jänner 1998 ist es für Frauen gesetzlich mög-
lich, den Beruf „Soldatin“ beim Österreichischen
Bundesheer auszuüben. Dabei wurde der Wehrdienst
für Frauen in Österreich als Ausbildungsdienst fest-
gelegt, der weder Präsenzdienst noch Dienstverhält-
nis, sondern ein Ausbildungsverhältnis eigener Art
ist, das dem ausschließlichen Zweck der Vorberei-
tung der Übernahme der Soldatin in ein Dienstver-
hältnis als Militärperson auf Zeit bzw. Berufs-
militärperson dient.

Der Einstieg in den Wehrdienst erfolgt durch Abga-
be einer freiwilligen Meldung zum Ausbildungsdienst
und deren Annahme durch das hiefür zuständige
Heerespersonalamt (HPA) nach erfolgreicher Eig-
nungsfeststellung (Eignungsprüfung). Die finanziel-
le und sozialrechtliche Stellung der Soldatinnen ent-
spricht jener der wehrpflichtigen Männer, wobei dies-
bezüglich zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Bei-
trages einschneidende Veränderungen vonstatten ge-
hen, die auf den Empfehlungen der Bundesheer-
reformkommission beruhen. Dabei ist an eine An-
passung an internationale Gepflogenheiten gedacht
und auch daran, den Ausbildungsdienst der Soldat-
innen nicht am Grundwehrdienst der Wehrpflichti-
gen sondern an vergleichbaren Berufsbildern (wie
etwa bei Polizei oder Zollwache) zu messen. Der Aus-
bildungsdienst für weibliche Soldaten dauert 12 Mo-
nate. Darüber hinaus steht den Frauen auf freiwilliger
Basis die Möglichkeit der Miliztätigkeit offen,
wodurch freiwillige Waffenübungen aber auch ein
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Auslandseinsatzpräsenzdienst für Frauen ermöglicht
wird.

Sonderbestimmungen regeln den Fall der Mutter-
schaft der Soldatin. Mangels des Bestehens eines
Dienstverhältnisses hat die Soldatin während des Aus-
bildungsdienstes keinen Anspruch auf Karenz; sie hat
jedoch das Recht, ihren Ausbildungsdienst wegen
Mutterschaft zu unterbrechen und ohne neuerliche
Eignungsprüfung binnen drei Jahren nach Geburt des
Kindes fortzusetzen. Ansonsten gelten die gleichen
mutterschutzrechtlichen Bestimmungen wie im öffent-
lich-rechtlichen Bereich.

In Österreich entspricht die Anzahl an Soldatinnen
 etwa 0,7 % des Präsenzstandes, womit im Verhält-

nis zu anderen Armeen in Österreich der Anteil der
Soldatinnen als sehr gering anzusehen ist. Dass Frau-
en in Österreich allgemein weniger bereit sind, von
diesem Berufsangebot Gebrauch zu machen, mag
mannigfache Gründe haben. Als ein wesentlicher
Faktor sind jedoch mit Sicherheit die körperlichen
Aufnahmelimits anzusehen, die von der Soldatin
 bereits vor dem eigentlichen Ausbildungsdienst zu
erbringen sind und die im internationalen Vergleich
als überdurchschnittlich hoch angelegt wurden.

Gemeinsam mit dem Faktor der geringen Bezahlung
wird die körperliche Leistungsüberprüfung vor Be-

ginn des Ausbildungsdienstes damit zum hauptsächli-
chen Grund für mangelnde Bewerberinnen bzw. für
eine sehr hohe Ausfallsrate von Interessentinnen5. Aber
auch diesbezüglich sind derzeit Änderungen in Pla-
nung, die den Soldatinnen bei leichteren und interna-
tional vergleichbareren Bedingungen die Möglichkeit
geben sollen, ihre körperliche Leistungsfähigkeit,
analog zu den Wehrpflichtigen, im Verlauf des Aus-
bildungsdienstes auf ein für Soldaten zu forderndes
Maß zu erhöhen.

Zur Anwerbung und zur gezielten Vorbereitung auf
 die Aufnahmeprüfung werden Interessentinnen Vor-
bereitungswochenenden auf freiwilliger Basis ange-
boten. Mehrmals im Jahr gibt es auch Schnupper- und
Karrieretage, mit denen beabsichtigt wird, ein um-
fassenderes Bild des Berufsfeldes Bundesheer zu ver-
mitteln.

Mit Dezember 2004 sind 253 Frauen als Soldaten beim
ÖBH; die jährlichen Einrückungszahlen sind Abbil-
dung 4.4 zu entnehmen (vgl. auch Kapitel 7.3.5.2).

1 Dieser Abschnitt basiert im Wesentlichen auf dem Bei-
trag des Sachgebietes 3 der Bundesheerreformkommis-
sion und der von dessen Leiter, Bgdr Dr. Edwin R.
Micewski, im Rahmen der Informationsveranstaltungen
(Workshop 3 vom 31. März 2004) gehaltenen Vorträge.

2 Vgl. Bundesheerreformkommission, Positionspapier
„Bundesheer und Gesellschaft“, Bericht der Bundesheer-
Reformkommission, Wien, 2004 S. 101.

3 Vgl. Micewski, Edwin: Vortrag Workshop II, Bundes-
heerreformkommission, 3. Februar 2004.

4 Dieser Abschnitt basiert auf dem Beitrag des Sachge-
bietes 3 der Bundesheer-Reformkommission und den von
ObstdhmfD Mag. Dietmar Pfarr anlässlich des Work-
shops 3 am 31. März 2004 den Mitgliedern der Kom-
mission vorgetragenen sozialempirischen Erkenntnis-
sen.

5 Die geplanten Maßnahmen, Erhöhung des Entgelts ab
dem 5. Ausbildungsmonat und ein flexibles Punkte-
stystem für die Limits im Rahmen der sportlichen Eig-
nungsprüfung, werden im Sommer 2005 umgesetzt.
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5. Österreichische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik

5.1 Ziel und Zweck österreichischer
Sicherheitspolitik

Sicherheit in allen ihren Dimensionen ist Grundvor-
aussetzung für den Bestand und das Funktionieren
einer rechtsstaatlichen Demokratie sowie für das
wirtschaftliche Wohlergehen der Gesellschaft und
ihrer Bürger. Die Sicherheitspolitik ist daher eine
vorrangige politische Aufgabe jedes Staates. Sie muss
unter den heute herrschenden Bedingungen als um-
fassende Sicherheitspolitik konzipiert und verwirk-
licht werden.1

Österreich ist einer Politik des Friedens verpflichtet.
Es richtet daher sein Bestreben darauf aus, gewalt-
same Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen. Es
betreibt eine Sicherheitspolitik, die auf die Basis der
Charta der Vereinten Nationen sowie der internatio-
nalen Vereinbarungen zum Schutz der Grund- und
Freiheitsrechte, wie der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und der Europäischen Grundrech-
te-Charta auf die Vermeidung von Krieg und auf ein
friedliches Zusammenleben der Völker gerichtet ist.

Der Zweck der Sicherheitspolitik besteht in der Ge-
währleistung von Sicherheit für möglichst alle Be-
reiche eines Gemeinwesens. Die Sicherheits- und
Verteidigungsdoktrin behandelt insbesondere jene
Aspekte der umfassenden Sicherheit, die sich mit dem
Schutz des staatlichen Systems als Ganzes sowie dem
Schutz seiner Bürger gegen Bedrohungen in großem
Ausmaß befasst. Die Bedeutung anderer Bereiche
der Sicherheit wird dadurch nicht geschmälert. Die
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin stellt die Leit-
linie für die Sicherheitspolitik Österreichs dar.

Die vitalen Sicherheitsinteressen Österreichs und die
gemeinsam mit der EU verfolgten Sicherheitsinteres-
sen stellen die Grundlage der Sicherheitspolitik dar.
Daraus leiten sich die politisch-strategischen Ziele
ab, die durch eine staatliche Gesamtstrategie sowie
durch Teilstrategien in den jeweiligen Politikbereichen
umzusetzen sind.

Die Sicherheitslage eines europäischen Staates kann
heute nicht mehr isoliert betrachtet werden. Instabili-
täten und Gefahren in Europa bzw. an der europäi-
schen Peripherie berühren die Sicherheitslage aller
europäischen Staaten. Die neuen sicherheitspoliti-
schen Herausforderungen und Risiken sind nicht im
Alleingang, sondern nur durch internationale solida-
rische Zusammenarbeit zu bewältigen.

Die Sicherheit Österreichs und die der EU sind un-
trennbar miteinander verbunden. Österreich verwirk-
licht seine Sicherheitspolitik heute im Wesentlichen
im Rahmen der EU.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit einem
umfassenden Sicherheitsverständnis ist die Erkennt-
nis, dass Sicherheit nicht nur Aufgabe des Staates,
sondern der gesamten Bevölkerung ist. Auf die Ent-
wicklung eines allgemeinen Sicherheitsbewusstseins
ist daher großes Augenmerk zu legen.2

5.1.1 Zielsetzung und Aufgaben der
österreichischen Verteidigungspolitik

Die wesentlichen Grundlagen der (aktuellen) öster-
reichischen Verteidigungspolitik sind in der Sicher-
heits- und Verteidigungsdoktrin, dem Entwurf zur
Teilstrategie und dem Regierungsprogramm für die
XXI. Gesetzgebungsperiode festgehalten.

Ziel der österreichischen Verteidigungspolitik ist
es, den militärischen Beitrag zum Schutz der
Bevölkerung vor Bedrohungen und zur Wahrung
der österreichischen Souveränität zu leisten so-
wie durch militärische Kapazitäten, die dem Ge-
wicht Österreichs in der Staatengemeinschaft
entsprechen, eine solidarische Beteiligung an der
dem österreichischen Sicherheitsinteresse die-
nenden internationalen militärischen Krisen-
prävention bzw. am Krisenmanagement zu ge-
währleisten.3

Die österreichische Verteidigungspolitik umfasst alle
militärischen Maßnahmen zur Wahrung der Sicher-
heitsinteressen Österreichs. Sie ist in die gesamtstaat-
liche Strategie der umfassenden Sicherheitsvorsorge
eingebettet. Sie stellt die Umsetzung der politischen
Vorgaben der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin
dar. Die Wahrnehmung der österreichischen Vertei-
digungspolitik obliegt dem Bundesminister für Lan-
desverteidigung. Sie hat folgende Aufgaben:4

Mitwirkung bei der gesamtstaatlichen Formulie-
rung der sicherheitspolitischen Zielsetzungen und
Maßnahmen im Rahmen eines ressortübergrei-
fenden Führungs- und Planungsprozesses,

permanente Beurteilung der strategischen Lage
zum Zweck der Krisenfrüherkennung und als
Beitrag zum Führungsverfahren der obersten
Führung im nationalen und multinationalen Kon-
text,

Festlegung der Beitragsleistung des BMLV und
des Österreichischen Bundesheeres im Rahmen
der nationalen Sicherheitsstrategie,
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Mitwirkung an der gesamtstaatlichen Festlegung
der vorausschauenden und anlassbezogenen mi-
litärischen Beitragsleistung Österreichs im inter-
nationalen Kontext,

Formulierung verteidigungspolitischer Zielset-
zungen als politische Rahmenvorgaben für die
Militärstrategie und des Auftrages an das Bun-
desheer sowie die Ausübung der Befehlsgewalt
im Wege der Kommandanten,

Gestaltung der internationalen verteidigungs-
politischen Kooperation und die Mitwirkung an
vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnah-
men sowie an Maßnahmen der Rüstungskontrolle
und der Nichtverbreitung von MVW,

Initiierung und Mitwirkung an der Gestaltung der
legislativen Rahmenbedingungen, an der Bereit-
stellung der finanziellen Mittel sowie der Sicher-
stellung der personellen, materiellen und organi-
satorischen Erfordernisse zur militärischen Auf-
gabenerfüllung im Sinne des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes (B-VG), des Wehrgesetzes 2001
(WG 2001), des Entsendegesetzes (KSE-BVG)
sowie der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin,

Mitwirkung an einer Stärkung der Institutionen
der Europäischen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik (ESVP), insbesondere im Hinblick
auf eine vermehrte Verantwortungsübernahme
der Verteidigungsminister,

Regelung von Grundsatzfragen der Informa-
tions-, Kommunikations-, Bildungs- und For-
schungspolitik, soweit sie sicherheits- bzw. ver-
teidigungspolitische Fragen des Ressorts berühren.

5.1.2 Euro-strategische Sicherheit

Die neuen Risiken, vor allem die Terrorbedrohung
und das verbleibende, allgemein als gering einge-
schätzte konventionelle Restrisiko können nur noch
international vernetzt betrachtet werden.

Die Erweiterung von EU und NATO und der damit
verbundenen Sicherheitsstrukturen haben den Stabili-
tätsraum Europa gefestigt. Österreich liegt geopoli-
tisch im Zentrum dieser Entwicklung und seine Si-
cherheit wird dadurch erhöht. Dem Gebiet der Uni-
on sowie dem unmittelbaren und auch dem weiteren
geostrategischen Umfeld der EU kommt dabei gro-
ße Bedeutung zu. Unbeschadet der hohen Bedeu-
tung der Zusammenarbeit in den VN, in der OSZE
und auch mit der NATO über die Partnerschaft für
den Frieden ist der primäre Handlungsrahmen für
Österreich in diesem Bereich die EU. Angesichts der
aktuellen umfassenden Herausforderungen und ih-
rer beurteilbaren Entwicklung ist die Etablierung ei-
nes neuen transatlantischen Verhältnisses von beson-
derer Bedeutung. Eine gemeinsame Verteidigung der
EU ohne ausreichende Berücksichtigung der Inter-
essen der USA ist auch langfristig als sehr unwahr-
scheinlich zu beurteilen.
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Für die EU kommt es unter anderem darauf an, auch
im militärischen Bereich handlungsfähiger und ein
glaubwürdiger Partner zu werden. Mit der Dynami-
sierung der Entwicklung der ESVP hat die EU auf
die neuen Herausforderungen reagiert. Den Aus-
gangspunkt dafür bildet die Europäische Sicherheits-
strategie, in der klar die Bedrohungen des 21. Jahr-
hunderts angeführt sind. Die Annahme des erweiter-
ten Petersberg-Aufgabenspektrums spiegelt die Er-
kenntnis der Union wider, sich den aktuellen und er-
wartbaren Herausforderungen sicherheitspolitisch
tatsächlich umfassend stellen zu müssen.5

Für Österreich bedeutet dies, dass vor dem Hinter-
grund der gemeinsamen europäischen Verteidigung
die Fähigkeit zur Teilnahme an militärisch anspruchs-
vollen Einsätzen im Sinne der Wahrung von Interes-
sen der EU zum wesentlichen langfristigen Ziel der
Verteidigungspolitik werden sollte. Es geht dabei vor
allem um ein qualitatives Ziel, das in engem Zusam-
menhang mit dem Aufbau gemeinsamer Kapazitä-
ten der EU steht.

Möglichst hoher Flexibilität des sicherheitspolitisch-
en Handlungsrahmens kommt dabei besondere Be-
deutung zu. Die rechtlichen und politischen Voraus-
setzungen in Österreich sollten die Teilnahme an ei-
nem möglichst breiten Spektrum an Formen des in-
ternationalen Krisenmanagements ermöglichen.

5.1.2.1 Verbleibende nationale Aufgaben aus
strategischer Sicht

Der Schutz der Bevölkerung ist vorrangiges Ziel der
österreichischen Verteidigungspolitik. Dieser Schutz
wird in wachsendem Maße im internationalen, vor
allem im europäischen Rahmen gewährleistet. Die
Sicherstellung des Schutzes und die Wahrung der
Grundfunktionen des Staates bleiben wesentliche, auf
dem österreichischen Staatsgebiet wahrzunehmen-
de Aufgaben. Diese können als militärischer Einsatz
oder als Assistenzleistung allenfalls unter Einbindung
internationaler Unterstützungskräfte durchgeführt
werden.6

Diese national wahrzunehmenden Aufgaben haben
auch wachsende Bedeutung als Voraussetzung für
die Fähigkeit Österreichs, sich an internationalen Auf-
gaben zu beteiligen. Nur wenn dem Schutzbedürfnis
der österreichischen Bevölkerung entsprochen wird
und die Voraussetzungen für ein klagloses Funktio-
nieren der staatlichen Abläufe gegeben sind, kann
Österreich ein verlässlicher Partner im internationa-
len Krisenmanagement und langfristig in einer ge-
meinsamen Verteidigung sein.

Die Fähigkeit zur Wahrnehmung nationaler Aufga-
ben ist allerdings in verstärktem Ausmaß internatio-
nal abzustimmen, sodass die Möglichkeit geschaf-
fen wird, die für nationale Aufgaben bereitgestellten
Ressourcen bei Bedarf auch in den Dienst der euro-
päischen Solidarität stellen zu können.7

5.2 Der internationale Rahmen der
Verteidigungspolitik

Die Möglichkeiten Österreichs, seine Interessen auf
internationaler Ebene zu wahren, werden durch die
Qualität seiner militärischen Beiträge zum internati-
onalen Krisenmanagement wesentlich mitbestimmt.
Entscheidend ist dabei der Handlungsspielraum, den
das militärische Instrument der politischen Führung
in ihrem internationalen Engagement verleiht.

Zu diesem Handlungsspielraum gehört nicht nur die
Fähigkeit, sich rasch, flexibel und qualitativ ange-
passt in ein möglichst breites Spektrum des interna-
tionalen Krisenmanagements einbringen zu können,
sondern auch, gemeinsam mit anderen Aufgaben-
trägern, die Funktionsfähigkeit des Staates und den
Schutz der Bevölkerung sicherzustellen. Dieses Auf-
gabenspektrum ist komplex und umfasst zivile und
militärische Aspekte, die einander flexibel ergänzen
müssen. Grundvoraussetzung dafür ist und bleibt die
ständige Beobachtung und Aktualisierung des stra-
tegischen Lagebildes.

5.2.1 Internationales Zusammenwirken für
die europäische Sicherheit

5.2.1.1 EU

In einer Reihe von Beschlüssen des Europäischen
Rates (ER), beginnend mit dem ER von Köln im Juni
1999, wurden die Grundsätze der ESVP festgelegt
und weiterentwickelt.

Die politische Grundlage wurde beim britisch-fran-
zösischen Gipfeltreffen in St. Malo am 3./4. Dezem-
ber 1998 gelegt. Kernpunkt der Einigung von St.
Malo, die vor dem Hintergrund der Kosovo-Krise
zu sehen ist, war, dass der Rahmen für kollektive
Verteidigung weiter die NATO sein soll, die EU aber
die Fähigkeit zu militärischem Krisenmanagement
haben muss, um ihre Rolle auf der internationalen
Bühne voll wahrzunehmen.

Beim ER von Helsinki im Dezember 1999 wurden
die bis 2003 zu erreichenden militärischen Fähigkeits-
ziele (Headline Goal) mit 60.000 Mann, binnen zwei
Monaten einsetzbar und mit einjähriger Durchhalte-
fähigkeit festgesetzt8 . In Ergänzung zu militärischem
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Krisenmanagement wurden – nicht zuletzt aufgrund
des Drängens der Allianzfreien – ziviles Krisenma-
nagement und Konfliktverhütung als eigene Berei-
che identifiziert und weiterentwickelt. Für ziviles
Krisenmanagement wurden eigene Fähigkeitsziele
aufgestellt (u.a. 5.000 Polizisten).

Die in Aussicht gestellten Beiträge der einzelnen
Mitgliedstaaten zu den zivilen und militärischen
Fähigkeitszielen erfolgen freiwillig. Die tatsächliche
Bereitstellung von Personal und Mittel für eine kon-
krete Operation ist eine gesonderte Entscheidung, die
jeder Mitgliedstaat souverän und im Einklang mit
seinen nationalen Vorschriften trifft.

Der österreichische Beitrag zum militärischen
Fähigkeitsziel besteht in einem Infanterie-
bataillon für Friedensdurchsetzung, einem
Infanteriebataillon für Friedenserhaltung sowie
diversen Spezialkräften (insgesamt ca. 1.500
Soldaten). Für die zivilen Fähigkeiten stellt Ös-
terreich 110 Polizisten, 10 Justizwachebeamte
sowie Kräfte für Zivil- und Katastrophenschutz
bereit.

Nachdem das Helsinki Headline Goal bis 2003 zu-
mindest quantitativ erreicht wurde und die Opera-
tionalität der ESVP generell gewährleistet ist, wurde
ein neuer Zielkatalog mit dem Zieldatum 2010 ver-
abschiedet (Headline Goal 2010). Das HLG 2010
basiert auf den Erfahrungen von bereits abgeschlos-
senen Operationen und Übungen, auf der Europäi-
schen Sicherheitsstrategie (ESS) sowie auf der Wei-
terentwicklung des Sicherheitsumfeldes und der
Technologie.

Die EU-Mitgliedstaaten haben beschlossen, bis 2010
in der Lage zu sein, alle Aufgaben des neuen EU-
Verfassungsvertrages bewältigen zu können. Dabei
findet sich auch die Idee eines präventiven Vorgehens
(preventive engagement) Berücksichtigung, um den
Ausbruch von größerer Gewalt zu verhindern.
Gleichzeitig soll die EU die Fähigkeit haben, neben-
einander mehrere Operationen durchführen zu kön-
nen.

ESVP-Strukturen

Damit die Handlungsfähigkeit im Rahmen der
ESVP gegeben ist, wurden mit dem Beschluss des
Europäischen Rates von Helsinki 1999 im Zeit-
raum bis Juni 2001 folgende neue Ratsstrukturen
installiert:

• PSK Politisches und Sicherheitspolitisches
Komitee: Das PSK besteht aus natio-
nalen Vertretern auf Botschafterebene

und verfolgt die internationale Lage im
Bereich der GASP. Es trägt weiters zur
Erarbeitung neuer Strategien bei und
überwacht deren Umsetzung. Unter der
Aufsicht des Rates der Europäischen
Union gewährleistet das PSK die poli-
tische Kontrolle und die strategische
Leitung von Krisenmanagementaktio-
nen. Die Arbeit des PSK wird von der
Gruppe „Politisch-Militärische Angele-
genheiten“, vom Ausschuss für die zi-
vilen Aspekte der Krisenbewältigung
(Ziviles Krisenmanagementkomitee/
ZKMK) sowie vom Militärausschuss
der EU (EUMK) und vom Militärstab
der EU (EUMS) unterstützt.

• EUMK EU-Militärausschuss (European Mili-
tary Committee/EUMC), besteht aus
den Generalstabschefs der Streitkräfte
aller Mitgliedstaaten, vertreten durch
ihre militärischen Delegierten in
Brüssel. Er leitet alle militärischen Ak-
tivitäten im Rahmen der Union.

• EUMS EU-Militärstab mit inzwischen etwa
140 Offizieren (davon vier aus Öster-
reich) ist für die ESVP verantwortlich,
vor allem für die Durchführung EU-
geführter militärischer Krisenbewäl-
tigungsoperationen. Der EUMS befasst
sich mit der Frühwarnung, der Lage-
beurteilung und der strategischen Pla-
nung im Hinblick auf die Petersberg-
Aufgaben, einschließlich der Bestim-
mung der jeweiligen europäischen na-
tionalen und multinationalen Streitkräf-
te.

Nicht nur die Aufgabenstellung der ESVP hat eine
funktionelle Erweiterung erfahren, auch das Einsatz-
gebiet der ESVP wurde ausgeweitet. Im Juni 2003
wurde im Rahmen eines Mandates die erste eigen-
ständige Operation (Artemis) der EU in Afrika durch-
geführt. Gleichzeitig war die EU weiterhin sehr stark
auf dem Balkan engagiert, insbesondere in Bosnien
und Herzegowina.

EU-geführte Operationen

Als erste ESVP-Operation übernahm die EU am 1.
Jänner 2003 die vorher von den VN geführte Polizei-
mission in Bosnien und Herzegowina (EUPM – etwa
500 Polizisten). Nach der Berlin Plus-Einigung mit
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der NATO übernahm die EU am 31. März 2003 die
NATO-Mission in Mazedonien (Operation Concordia
– etwa 500 Soldaten). Die Operation Concordia wur-
de Mitte Dezember 2003 von der EU-Polizeimission
Proxima abgelöst (Umfang rd. 200 Polizisten).

Über Ersuchen der VN führte die EU mit Frankreich
als Rahmennation von Juni bis September 2003 eine
militärische Operation in der Provinz Ituri in der
Demokratischen Republik Kongo (Operation Artemis
– 1500 Soldaten) durch.

Im 2. Halbjahr 2004 wurden zwei neue ESVP-Ope-
rationen gestartet. In Georgien wurde die erste
„Rechtsstaatlichkeit-Mission“ (EUJUST Themis) be-
gonnen und in Bosnien und Herzegowina wurde die
NATO-Mission SFOR durch EU-geführte Truppen
(7.000 Soldaten) übernommen (EUFOR Althea).9

Kooperation mit der NATO

Die ESVP soll nicht in Konkurrenz zur NATO ent-
wickelt werden. Vielmehr sollen unnötige Dupli-
zierungen mit der NATO schon aus Kostengründen
vermieden werden. Die NATO hat bei ihrem Gipfel-
treffen im Frühjahr 1999 zugesagt, der EU für Auf-
gaben des Krisenmanagements gewisse NATO-Mit-
tel und -Fähigkeiten zur Verfügung stellen zu wol-
len.

Eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen der EU
und der NATO wurde im Frühjahr 2003 getroffen
(Berlin Plus10 ). Militärische EU-Operationen kön-
nen somit unter Rückgriff auf NATO-Mittel oder

zur Durchführung von Operationen im gesamten
Spektrum der Petersberg-Aufgaben hat, allerdings
eingeschränkt hinsichtlich der Verlegefähigkeit der
Truppen und einem möglichen hohen Risiko für die
Truppe im oberen Bereich der Petersberg-Aufgaben.
An der weiteren Verbesserung der militärischen Ka-
pazitäten wird im Rahmen eines Aktionsplanes gear-
beitet. Gleichzeitig arbeitet die EU an der Festlegung
neuer Fähigkeitsziele mit dem Horizont 2010 (Stich-
wort Interoperabilität) und rasch einsetzbarer Kräf-
te. So genannte Battlegroups11  sollen bereits 2007
verfügbar sein. Die gemeinsame Aktion zur Errich-
tung der European Defence Agency/EDA (Agentur
für Verteidigungskapazitäten, Entwicklung, For-
schung, Beschaffung und Rüstungsgüter) wurde am
12. Juli 2004 im Rahmen der Sitzung des Rates All-
gemeine Angelegenheiten formell angenommen. Am

autonom durchgeführt werden.

Da jeder Mitgliedstaat nur ein „Set“ von Streitkräf-
ten hat, ist es sinnvoll, diese Kapazitäten – soweit es
um Krisenmanagement geht – in Abstimmung mit
der NATO zu entwickeln.

Kapazitäten

Was die Erreichung der Fähigkeitsziele anbelangt,
so stellte das EUMK fest, dass die EU die Fähigkeit

die finanzielle, personelle und materielle Sicher-
stellung der aktuellen österreichischen Einmel-
dung14  sowie

die Weiterentwicklung der eingemeldeten öster-
reichischen Kräfte zu einem Beitrag, der der Grö-
ße und dem wirtschaftlichen Leistungsvermögen
Österreichs innerhalb der EU entspricht.

selben Tag haben die 25 EU-Nationen – mit Ausnah-
me Dänemarks – ihre Absicht bekundet, ab sofort an
der EDA teilnehmen zu wollen. 12

Welche Folgerungen sich für Österreich aufgrund der
aktuellen sicherheits- und verteidigungspolitischen
Ziele der EU ergeben, wird in den folgenden Aus-
führungen dargestellt.

Die Schaffung von militärischen Fähigkeiten für au-
tonome EU-geführte Krisenmanagementoperationen
oder Operationen im Zusammenwirken mit anderen
internationalen Organisationen zur Erreichung der
vollen Operationalität (d. h. ohne Einschränkungen)
durch Umsetzung des European Capabilities Action
Plan (ECAP) und Anwendung des Capabilities
Development Mechanism (CDM) verlangt 13
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Ebenso sollten die österreichischen Kräfte in Hin-
blick auf eine Beteiligung am gesamten Aufgaben-
spektrum des EU-Krisenmanagements ausgerichtet
sein.

österreichische Beteiligung (zumindest auf Stabs-
ebene) an multinationalen Eingreiftruppen,

Mitwirkung an multinationalen Rüstungsprojek-
ten.

Die Weiterentwicklung der ESVP zu einem mehr
gemeinschaftlich orientierten Politikfeld unter Ein-
beziehung der Möglichkeit einer verstärkten Zusam-
menarbeit verlangt die Mitwirkung Österreichs an
allen permanenten und anlassbezogenen militärischen
Führungsstrukturen16 , aber auch die Sicherstellung
einer militärpolitischen Beratung der österreichischen
Vertreter in den politisch-diplomatischen EU-Ent-
scheidungsgremien. Zusätzlich sind die österreichi-
schen militärischen Fähigkeiten weiter zu entwickeln,
um einen aktiven Beitrag hinsichtlich der Aufgaben,
die aus der im EU-Verfassungsvertrag enthaltenen
Solidaritätsklausel resultieren, leisten zu können. Mit
dem EU-Verfassungsvertrag und den Hand in Hand
gehenden Bestrebungen der Weiterentwicklung der
GASP/ESVP hat auch der militärische Aspekt auf

Die Kooperation und Koordination in verteidigungs-
politischen Fragen durch Sicherstellung der Inter-
operabilität (zur Zeit durch Teilnahme an NATO/PfP),
Beteiligung an multinationalen Eingreiftruppen
(EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROFOR)15

und Rüstungskooperation (Planung; Forschung &
Entwicklung; Beschaffung) erfordert:

bi- und multilaterale Abstimmung der Streit-
kräfteentwicklung unter besonderer Berücksich-
tigung der neuen Bedrohungen,

Steigerung der Interoperabilität durch konsequen-
te Umsetzung der im Rahmen der NATO/PfP
verfügbaren Planungsgrundlagen (Prozesse,
Dokumente) und Sicherstellung des Zugangs zu
diesen Dokumenten,
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nen, als auch sofort verfügbar und einsatzbereit
sein muss. Diese Kräfte müssen volle NATO- und
EU-Kompatibilität aufweisen. Der angestrebte
Zeitplan sieht die volle Einsatzbereitschaft (full
operational capability) bis Oktober 2006 vor.

Verpflichtung zur Stärkung der Verteidigungs-
fähigkeit (Prag Capabilities Commitment): Ziel
ist die Verbesserung und Entwicklung militäri-
scher Fähigkeiten in einem Bedrohungsumfeld
hoher Intensität.

Konzept für den Einsatz der Allianz im Kampf
gegen den Terrorismus, welches grundsätzlich
folgende Einsatzarten vorsieht:

europäischer Ebene an Bedeutung gewonnen. Das
heißt für Österreich, dass die Anstrengungen in der
EU in nationales Recht und auch politischen Willen
transformiert werden müssen.

5.2.1.2 NATO

Auf dem Gipfeltreffen der NATO 2002 in Prag bil-
ligten die Staats- und Regierungschefs der Mitglied-
staaten ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der
militärischen Fähigkeiten des Bündnisses, um den
sich vor allem aus der Bekämpfung des internationa-
len Terrorismus ergebenden Herausforderungen für
die Sicherheit des Territoriums der Allianzmitglieder
besser begegnen zu können:17

Schaffung von NATO-Reaktionskräften (NATO
Response Force/NRF): Die NRF stellt einen der
Schwerpunkte der Entwicklungen innerhalb der
NATO dar und soll letztlich eine Stärke von ca.
29.000 Mann erreichen. Die volle operationelle
Einsatzfähigkeit soll bis zum Oktober 2006 her-
gestellt werden. Das Novum an diesem Projekt
ist die Integration von Luft-, Land-, See- und Son-
dereinsatzkräften innerhalb dieser Streitkraft, die
sowohl das ganze Einsatzspektrum von Peace-
keeping bis zur Krisenintervention abdecken kön-

• Terrorvorbeugung bzw. Abwehr von Terror-
angriffen (defensiv) – „Anti Terrorism – de-
fensive measures”;

• Kampf gegen Terrorismus (offensiv) –
„Counter Terrorism – offensive measures”;

• Konsequenzmanagement – „Consequence
Management” (Dekontamination, Medical
Aid, EOD);

• Militärische Zusammenarbeit – „Military
Cooperation”;
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sich um ein Angebot zur Erweiterung und Vertiefung
der (sicherheits-)politischen und militärischen Zu-
sammenarbeit in ganz Europa. Ziele der Kooperation
waren Transparenz der Verteidigungshaushalte, die
Förderung demokratischer Kontrolle der Verteidi-
gungsministerien sowie gemeinsame Planung, ge-
meinsame militärische Übungen und Aufbau von Fä-
higkeiten, in Bereichen wie Friedenssicherung,
Such- und Rettungsdienst sowie humanitären und
anderen eventuell zu vereinbarenden Operationen mit
NATO-Streitkräften zusammenzuwirken.24

Im September 1996 setzte innerhalb der Allianz ein
Prozess ein, der den Ausbau und die Vertiefung der
PfP zum Ziel hatte. Bei der erweiterten PfP geht es
vor allem um eine Stärkung der politischen Konsul-
tationen sowie um die Erweiterung der operativen
Rolle (Peace Support Operations/PSO) im Sinne von
Konfliktverhütung, friedenserhaltenden und -durch-
setzenden Einsätzen und humanitärer Hilfe. Am
Washingtoner NATO-Gipfel 1999 wurde die erwei-
terte (vertiefte) Partnerschaft für den Frieden
(Enhanced and more Operational PfP/EMOP) be-
schlossen. Das EMOP-Programm verfolgt das Ziel,
die Zusammenarbeit bei NATO-geführten „Nicht-
Art. 5-Missionen“ zwischen Partnern und der Alli-
anz zu verbessern. EMOP soll, besonders durch das
Operational Capabilities Concept (OCC), die Part-
ner auf eine operationelle und intensive Zusammen-
arbeit mit der Allianz für zukünftige NATO-geführte
Operationen besser vorbereiten.

Als politischer Rahmen für die erweiterte Zusammen-
arbeit der NATO- mit den PfP-Staaten fungiert der
am 30. Mai 1997 gegründete Euro-Atlantische
Partnerschaftsrat/EAPR (Euro-Atlantic Partnership
Council/EAPC) Er ergänzt die praktische Koopera-
tion im Rahmen der PfP durch regelmäßige Konsul-
tationen zu sicherheitspolitischen Fragen auf Ebene
der Botschafter (monatliche Treffen), der Außen- oder
Verteidigungsminister (zweimal jährliche Zusam-
menkunft).

Der EAPR wurde gegründet, um jenen Staaten, die
im Juli 1997 noch keine Einladung zum NATO-Bei-
tritt erhielten, eine Perspektive zu geben und um den
weiteren Dialog und die Kooperation generell auf ein
neues und zudem qualitativ höheres Niveau zu he-
ben.25  Derzeit gehören 46 Länder dem EAPR an,
der die größte Militärkooperation der Geschichte
darstellt.

Die NATO und die PfP-Länder bieten jährlich zahl-
reiche verschiedene Aktivitäten (z.B. Konferenzen,
Seminare, Workshops, Kurse) und Übungsvorhaben
an, die im so genannten Partnerschaftsprogramm

Straffung der Kommandostrukturen:

Die neue Struktur sieht zwei Kommandos auf
höchster strategischer Ebene vor:

• Allied Command Transformation (ACT)18

• Allied Command Operations (ACO)19

Das Alliierte Kommando für Fragen der Umge-
staltung (Allied Command Transformation) wird
von der neuen Kommandostruktur nur indirekt
beeinflusst, da es sich hiebei nicht um eine mili-
tärische Kommandobehörde handelt.20

Der Umbau der operativen Kommandostruktur
vollzieht sich hingegen auf zwei verschiedenen
Ebenen, der strategischen Ebene und der takti-
schen Ebene.

• Strategische Ebene: Zukünftig wird es nur
noch ein operatives Kommando auf höchs-
ter Ebene geben – das ACO, das dem heuti-
gen Supreme Allied Commander Europe
(SACEUR)21  unterstehen wird.

Gleichzeitig wird die Zahl der europäischen
Hauptquartiere verringert. Auf operativer Ebene
wird es nur noch zwei ständige Joint Force Com-
mands (JFCs)22  im niederländischen Brunssum
und in Neapel mit einigen unterstellten regiona-
len HQ geben. Das ebenso auf der operativen
Ebene befindliche Joint Headquarters (JHQ) in
Lissabon wird dazu befähigt, ein verlegbares, see-
gestütztes Combined Joint Task Force Headquar-
ters (CJTFHQ) zu errichten.

• Taktische Ebene: Sie wird aus sechs Joint
Forces Component Commands (JFCCs) be-
stehen, die im Wesentlichen unterstützende
Funktion gegenüber der operativen Ebene
besitzen. Verstärkt wird die Struktur noch von
vier ständigen Combined Air Operations
(CAOCs) und zwei beweglichen CAOCs.

5.2.1.3 NATO-Partnerschaft für den Frieden

Der NATO-Gipfel am 10. Jänner 1994 in Brüssel
bot den Reformstaaten und den Neutralen neben ei-
ner Erweiterung der Aktivitäten des Nord-
atlantischen-Kooperationsrates (NAKR)23 , der 1991
als Grundstein für Dialog und Zusammenarbeit mit
Nicht-NATO-Staaten ins Leben gerufen worden war,
eine engere Kooperation in militärischen und
sicherheitspolitischen Fragen mit der Perspektive ei-
ner späteren Aufnahme in die Nordatlantische Alli-
anz an – die Partnerschaft für den Frieden (Part-
ner- ship for Peace/PfP). Bei der PfP handelte es
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(Partnership Work Programme/PWP) zusammenge-
fasst werden. Dieses wichtigste Arbeitsdokument der
PfP stellt eine Art „Internationalen Ausbildungs-
kalender“ dar, aus dem der Partnerstaat jene Vorha-
ben auswählen kann, die der Erreichung seiner Ziele
im Rahmen der PfP dienen. Diese vom Partnerland
ausgewählten Aktivitäten werden in das jährlich zu
überarbeitende, vom Partnerland zu erstellende nati-
onale Individuelle Partnerschaftsprogramm (Indivi-
dual Partnership Programme/IPP) aufgenommen.

Dieses Individuelle Partnerschaftsprogramm wird
in weiterer Folge von den NATO-Staaten und dem
jeweiligen Partnerstaat beschlossen und anschließend
unter nationaler Verantwortung umgesetzt. Ein jähr-
liches Überprüfungsverfahren (IPP-Assessment) des
Individuellen Partnerschaftsprogrammes dient dazu,
um eine Rückmeldung für die NATO und den
Partnerstaat zu erhalten.

Planungs- und Überprüfungsprozess

Der alle zwei Jahre stattfindende Planungs- und Über-
prüfungsprozess (Planning and Review Process/
PARP) dient zur nationalen Überprüfung und Bewer-
tung jener Kapazitäten und Truppen des Partner-
landes, die für gemeinsame Einsätze im Rahmen der
PfP zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen die-
ses PARP übernehmen Partnerstaaten von der NATO
angebotene „Interoperabilitätsziele“, die für das Er-
reichen eines national geplanten Grades der Inter-
operabilität erforderlich sind, um erfolgversprechend
zusammenarbeiten zu können.26  Aus dieser Bewer-
tung leiten sich Konsequenzen für die nationale
Streitkräfteplanung ab, die Auswirkungen auf das
gesamte Bundesheer haben können.27

5.2.1.4 Sicherheits- und verteidigungspolitische
Ableitungen

Folgende sicherheits- und verteidigungspolitischen
Ableitungen sind wesentlich für Österreichs Bezie-
hungen zur NATO sowie deren Initiativen (Euro-At-
lantischer Partnerschaftsrat und Partnerschaft für den
Frieden).

Allgemeine Gesichtspunkte

Die PfP bleibt auf absehbare Zeit der Schlüssel Ös-
terreichs28 , um Zugang zu den international anerkann-
ten Normen und Standards zu erhalten und dadurch
seine Streitkräfte interoperabel zu machen29 . Hiezu
ist das breite Spektrum der PfP zur Verbesserung der
Interoperabilität zu nutzen. Insbesondere das Part-
nership Work Programme (vergleichbar einem Aus-
bildungs- und Übungskalender), der Planning and
Review Process (zur Festlegung und Überprüfung

der Streitkräfteplanung) und das OCC (zur Überprü-
fung eingemeldeter Kapazitäten) sind dabei wichti-
ge Werkzeuge. Da die NATO-Normen und NATO-
Standards weitestgehend auch in der EU anerkannt
werden, ergeben sich aufgrund der PfP-Mitarbeit aus
österreichischer Sicht beträchtliche Synergieeffekte
für EU-Zwecke bzw. sind viele Aufgaben im EU-
Rahmen ohne intensive PfP-Mitarbeit kaum vorstell-
bar.

Die Vorbereitung und Bereitstellung von international
deklarierten österreichischen Kräften muss in einer
Form erfolgen, wie sie von der NATO/PfP im Rah-
men der Crisis Response Operations/Peace Support
Operations (CRO/PSO) auch tatsächlich benötigt
werden. Dadurch erfolgt eine Erhöhung der Inter-
operabilität für die Zusammenarbeit in NATO/PfP
geführten Einsätzen. Die o.a. PfP-Werkzeuge sollen
auch dazu genutzt werden, die eigenen militärischen
Kräfte auf ihre nationalen Aufgaben besser vorzube-
reiten. Weiters dient die PfP-Mitwirkung der Wah-
rung sicherheits- und militärpolitischer Interessen.

Die Bereitschaft zur Bereitstellung von Kapazitäten
(„Level of ambition“) wird in Zukunft vermehrt die
Position Österreichs gegenüber der NATO und in
seinem unmittelbaren geographischen Umfeld be-
stimmen. Der Zugang zu NATO-Informationen,
-Standards und -Normen ist bereits ausreichend mög-
lich, um die Interoperabilität zu verbessern, auch wenn
in Teilbereichen noch Weiterentwicklungen anzustre-
ben sind.

Gipfel von Prag

Neben der Aufstellung der NRF wurde auf dem
Prager Gipfel eine „Neue Fähigkeitsinitiative“
(Prague Capabilities Commitment/PCC) beschlos-
sen, die – vor dem Hintergrund der neuen Bedro-
hungen (insbesondere Bedrohung durch Terrorismus,
Massenvernichtungswaffen und Trägertechnologie)
– die Fähigkeiten der NATO und ihrer Mitgliedstaa-
ten in folgenden Bereichen stärken soll:

Verbesserung des Schutzes dislozierter Truppen
gegen Angriffe mit biologischen und chemischen
Kampfstoffen,

strategischer Lufttransport einschließlich Luft-
betankung,

Präzisions- und Abstandsbewaffnung,

sichere Führungs- und Kommunikationssysteme,

Aufklärung,

Unterdrückung gegnerischer Luftabwehr,

Kampfunterstützung für dislozierte Truppen.
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Anhand der MG 03 ist eindeutig zu erkennen, dass
zukünftige Einsätze höhere Anforderungen an die
teilnehmenden Streitkräfte stellen werden (Intensi-
tät, Ausrüstung, Schutz, Logistik, Entfernung zum
Einsatzraum, komplexes Terrain, Einsatzfähigkeit
unter extremen klimatischen Bedingungen, Kampf-
effizienz).30

EU-NATO

Österreich sieht seine sicherheits- und verteidigungs-
politischen Interessen vorrangig in der EU gewahrt.
Da diese in absehbarer Zeit speziell im oberen Spek-
trum der Petersberg-Aufgaben auf Unterstützung
durch NATO-Mittel und Kapazitäten angewiesen sein
werden, sind die dafür erforderlichen Modalitäten
auch im nationalen Interesse Österreichs gelegen.

Durch die NATO-Erweiterung muss sich Österreich
auf ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen der
NATO und der PfP einstellen. Eine zukünftige
österreichische PfP-Zusammenarbeit hätte sich da-
her verstärkt auf NATO- und EU-Nationen zu kon-
zentrieren. Dies könnte in letzter Konsequenz auch
eine selektivere Mitwirkung an PfP-Initiativen bedeu-
ten.31

Aus europäischer Sicht ist die Transparenz und Ab-
stimmung zwischen der „Neuen Fähigkeitsinitiative“
der NATO und der entsprechenden Fähigkeits-
initiative der EU (European Capabilities Action Plan/
ECAP) wichtig, damit sich diese beiden Initiativen
gegenseitig ergänzen.

Rückwirkungen auf EU und Österreich

Aus den Beschlüssen von Prag sind vor allem Rück-
wirkungen durch die NRF und das PCC, die immer
wieder in einem engen Entwicklungszusammenhang
mit gleichgearteten Initiativen im Rahmen der EU
genannt werden, zu erwarten.

Im Bereich der Behebung der Fehlbestände (PCC
und ECAP) sind die Strukturen zur Zusammenar-
beit zwischen der NATO und der EU mit der „EU-
NATO Capability Group“ bereits definiert. Die enge
Abstimmung der beiden Organisationen in der
Capability Group sowie die qualifizierte Teilnahme
Österreichs zum Erfahrungsgewinn (Rückschlüsse
auf die nationale Streitkräfteplanung) liegen im be-
sonderen österreichischen Interesse.

Auch nach der Einnahme der neuen Kommando-
struktur und der Aufnahme neuer NATO-Mitglieder
steht weiterhin die „Interoperabilität“ für Österreich
im Vordergrund der Anstrengungen der PfP.

Ministerielle Richtlinie 2003

Am 27. Mai 2003 wurde ein erster Entwurf der „Mi-
nisteriellen Richtlinie 2003“ (Ministerial Guidance
2003/MG 03) zur Kommentierung an die NATO/PfP
Staaten übermittelt. Die MG 03 gibt den politischen
Rahmen für einen sechsjährigen Planungszeitraum
sowie den Planungsumfang für NATO-geführte PfP-
Operationen vor. Sie beinhaltet Leitlinien zur zukünf-
tigen Entwicklung des PARP und reflektiert die poli-
tischen, wirtschaftlichen und militärischen Faktoren,
welche Auswirkungen auf den Prozess selbst und die
PfP-Streitkräfteentwicklung haben. Die MG 03 legt
die Prioritäten für den PARP-Bericht (PARP-Survey)
und die PARP-Bewertung (PARP-Assessment), das
Ausmaß und den Fokus der Partnerschaftsziele (Part-
nership Goals/PGs) sowie den Bedarf an operatio-
neller Zusammenarbeitsfähigkeit (Interoperabilität)
der Partnerkräfte und -fähigkeiten mit denen der Al-
liierten, fest. Zusätzlich soll die MG 03 eine effekti-
ve Koordinierung hinsichtlich der Planung zwischen
den Partnern und der NATO sicherstellen sowie ei-
nen effizienten Ressourceneinsatz für die Implemen-
tierung der PGs enthalten.
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5.2.1.5 Weltweite Solidarität – Kern-
aussagen32

Bilaterale und regionale militärische
Kooperation

Aus militärischer Sicht dienen bilaterale Militär-
kooperationen v.a. der Verfolgung von Eigenin-
teressen, die letztlich eine Steigerung der Qualität der
Streitkräfte insgesamt bzw. die Herstellung von Inter-
operabilität bezwecken. Die Komplexität der gegen-
ständlichen Thematik verlangt neben der Berücksich-
tigung von militärischen Aspekten auch die Beach-
tung von (gesamt-)staatlichen Interessen, wodurch
sich das Österreichische Bundesheer fallweise in ei-
ner Geberfunktion wiederfindet. Obwohl der dies-
bezügliche Aufwand relativ hoch erscheint und
manchmal kein unmittelbarer Nutzen für die eige-
nen Streitkräfte absehbar ist, ist bei allfälligen Ände-
rungen dennoch mit Rücksicht auf andere Interessens-
bereiche (z.B. BMaA) vorzugehen. So stellen bei-
spielsweise bilaterale Militärkooperationen ein Mit-
tel zur langfristigen Stabilisierung bestimmter Regi-
onen dar. Österreich ist derzeit in zwei multinationa-
len Militärkooperationen vertreten. Beide wurden in
den späten 90er-Jahren gegründet und von Beginn
an durch Österreich unterstützt bzw. initiiert und ge-
führt (SHIRBRIG, CENCOOP).

Solidarität im Rahmen der Vereinten
Nationen

Österreich misst der Tätigkeit der VN traditionell
einen großen Stellenwert bei und betrachtet seine VN-
Politik als wesentliches außenpolitisches Element.33

Entsprechend den Satzungen der VN profitiert auch
Österreich als Kleinstaat von der Möglichkeit der
Mitsprache als gleichberechtigter Partner. Österreich
hat im VN-System einen höheren internationalen Stel-
lenwert als es seinem Bruttoinlandsprodukt entspre-
chen würde und hat sich durch aktive Mitarbeit in
der Weltorganisation ein hohes Profil erworben.

Die generellen außenpolitischen Ziele Österreichs
umfassen die Stärkung der Vereinten Nationen nicht
zuletzt unter Bedachtnahme auf Wien als VN-Sitz34 .
Es liegt daher im österreichischen Interesse, durch
Unterstützung der Ziele und der Agenda der VN im
Sinne eines gesamtstaatlichen Ansatzes eine Hebung
der internationalen Stellung Österreichs zu erreichen,
um letztlich damit eine Verbesserung des sicherheits-
politischen Umfeldes zu erzielen. Für diesen sicher-
heitspolitischen Gewinn sind auch militärische Kräf-
te beizustellen, die einen wesentlichen Pfeiler der
internationalen Solidaritätsleistungen35  Österreichs
darstellen36 .

Solidarität im Rahmen der OSZE

Österreich ist seit Anbeginn Teilnehmer am KSZE/
OSZE-Prozess und verfügt auch über eine entspre-
chende Vertretung in der OSZE, die im BMaA ange-
siedelt ist. Um die Beratung der diplomatischen Ver-
tretungen im politisch-militärischen Bereich und die
Artikulation militärischer Interessen sicherzustellen,
wurde die Funktion des Militärberaters geschaffen
(durch BMLV entsandt), die auch in absehbarer Zeit
weiter benötigt werden wird.

Aus der Teilnahme Österreichs am OSZE-Prozess
ergeben sich für Österreich politische Verpflichtun-
gen, aus denen im politisch-militärischen Bereich
(Vertrauens- und Sicherheitsbildung) auch Konse-
quenzen für das BMLV/ÖBH resultieren (Transpa-
renzmaßnahmen, Verifikationsmechanismen, militä-
rische Kontakte usw.). Diese Gesamtaufgabe umfasst
Planungs- und Durchführungsaufgaben (BMLV und
KdoIE/Truppe). Darüber hinaus besteht die Notwen-
digkeit einer Einbindung des BMLV in laufende Ver-
handlungsprozesse sowohl in Hinblick auf neue As-
pekte, als auch im Bereich der Überprüfung/Revisi-
on zu diversen politisch-militärischen Themenberei-
chen, wobei militärische Expertise gefragt ist und
BMLV-Interessen so früh wie möglich einzubringen
sind. Dies erfolgt durch BMLV/Abteilung Militär-
politik in Zusammenarbeit mit den entsprechenden
Fachabteilungen.

Regionaler Schwerpunkt des BMLV-Engagements
ist – abgeleitet aus der Sicherheits- und Verteidi-
gungsdoktrin – Südosteuropa. Gefordert ist in die-
sem Bereich v.a. militärische Expertise im Rahmen
von OSZE-Feldaktivitäten. Die entsprechenden Ka-
pazitäten wären sowohl in der Zentralstelle als auch
im nachgeordneten Bereich sicherzustellen.

Rüstungskontrolle

Da die federführende Zuständigkeit für den Bereich
Rüstungskontrolle (RüstKontr) im Rahmen der von
der Bundesregierung vorgegebenen Sicherheitspolitik
beim BMaA liegt, ist eine kontinuierliche Einbringung
des BMLV zur Wahrung militärischer Interessen not-
wendig.

Die Aufrechterhaltung des derzeitigen militärischen
Beitrages im Rahmen der bestehenden internationa-
len Verpflichtungen im Bereich der Rüstungskont-
rolle ist erforderlich und verlangt den Erhalt der dies-
bezüglichen Expertise im BMLV.

Die verstärkte Einbindung des BMLV in umfassen-
de sicherheitspolitische Maßnahmen in den Bereichen
Konfliktverhütung, Rüstungskontrolle und Konflikt-
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nachsorge in Form von militärischen Beiträgen ver-
langt u.a.

einen Beitrag zu den Bemühungen um die Verhin-
derung der Weiterverbreitung von Massen-
vernichtungswaffen,

einen militärischen Beitrag zu Präventionsmaß-
nahmen (z.B. vertrauens- und sicherheitsbilden-
de Maßnahmen/VSBM),

einen militärischen Beitrag der Krisennachsorge
zur Wiederherstellung von Stabilität in einer Re-
gion (derzeitiger Schwerpunkt Südosteuropa –
Balkan),

laufende Verfolgung der Aktivitäten und Ein-
bindung in die Verhandlungsforen der Rüstungs-
kontrolle zur frühzeitigen Erkennung von Ten-
denzen und Entwicklungen.

Die laufende Erfüllung der Meldeverpflichtungen
sowie die aktive und passive Durchführung von In-
spektionen und Überprüfungen bedürfen der Auf-
rechterhaltung entsprechender Kapazitäten.

Internationale humanitäre und Katastrophen-
hilfe (IHKH)

Das internationale Krisenmanagement ist in der stän-
dig enger zusammenrückenden Welt eine selbstver-
ständliche humanitäre Verpflichtung. Im Hinblick auf
die immer häufigeren, komplexeren und folgen-
schwereren humanitären Not- und Krisensituationen
wird deutlich, dass Solidarität im Sinne des umfas-
senden Sicherheitsverständnisses ein klares Profil der
österreichischen Kapazitäten und Fähigkeiten erfor-
dert. Dieser Solidaritätsbeitrag zur internationalen
Sicherheit in politisch und ökonomisch instabilen
Zonen, verschärft durch Notlagen, ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Sicherheitspolitik.

Das österreichische Profil im humanitären Bereich
wird durch die institutionalisierten Beziehungen zu
Staaten bzw. Staatengruppen, durch die Verfügbarkeit
von Einsatzmodulen für spezielle Einsatzarten oder
Szenarien und durch spezifische Ausbildungsangebote
bestimmt. Diese Spezialisierung in verschiedenen
Bereichen der personellen und materiellen Ressour-
cen soll die Qualität der österreichischen Präsenz in
der Internationalen humanitären und Katastrophen-
hilfe sicherstellen und ihr Erscheinungsbild prägen.

Die sicherheitspolitische Grundfunktion des Öster-
reichischen Bundesheeres als Gestaltungsmittel im
gesamten Spektrum des internationalen Krisen- und
Katastrophenmanagements verpflichtet es gemäß Art
79 B-VG, KSE-BVG und § 2 WG 2001 zur Mitwir-
kung an der internationalen und nationalen Aufgaben-
erfüllung im Bereich der humanitären Hilfe bzw.

Katastrophenhilfe. Daher muss es weiterhin ein mili-
tärisches Engagement Österreichs in diesem Bereich
geben. Dabei ist v.a. mit den folgenden Organisatio-
nen zusammenzuarbeiten:

Europäische Union;

Vereinte Nationen (hiebei besonders mit dem
Office for the Coordination of Humanitarian Af-
fairs/OCHA [MCDU, UNDAC, INSARAG,
HMA] und dem Department of Peacekeeping
Operations/DPKO);

NATO/PfP (CEP);

Regionale Kooperationen37.

Aufgrund seiner Mitgliedschaften in den einzelnen
internationalen Organisationen, ist Österreich gefor-
dert, einen entsprechenden Solidaritätsbeitrag zu
strukturieren und beizustellen. Die Fähigkeit zu ei-
nem militärischen Beitrag im Bereich der internatio-
nalen (und auch nationalen) humanitären Hilfe bzw.
Katastrophenhilfe im neuen erweiterten Sinne erfor-
dert die Aufstellung von militärischen Kräften38  in-
klusive Stabsmitgliedern für höhere multinationale
Kommanden und die Entsendung von Experten.

Der militärische Beitrag zum internationalen
Krisenmanagement im Rahmen der Vereinten
Nationen

Das ÖBH muss sich vermehrt auf das gesamte Ein-
satzspektrum vorbereiten. Neben der Ausrichtung in
der Organisation der Verbände des ÖBH, der Aus-
bildung und der Verfahren stellt die Entsendung von
Verbindungsoffizieren bereits in Friedenszeiten zu
Internationalen Organisationen (IO) und Komman-
den (Operation Headquarters/OHQ), ein wesentli-
ches Instrument der frühzeitigen Nachrichtenbeschaf-
fung und für die Vertretung der österreichischen In-
teressen dar.

Der Stellenwert Österreichs als VN-Truppensteller
ist zu erhalten, indem durch das ÖBH den VN bei
Bedarf Kräfte zur Verfügung gestellt werden, die
ausgebildete und ausgestattete Truppenkontingente
schnell für herkömmliche39  bzw. komplexe40

Friedensoperationen delegieren können. Seitens der
VN wird den Truppenstellern kein „Fähigkeits-
katalog“ (analog den Petersberg-Aufgaben) für Kräf-
te vorgegeben. Die VN-Truppensteller sind vielmehr
aufgefordert, den VN eine ihren Möglichkeiten ent-
sprechende Einmeldung mit Kräften beizustellen.
Daher sind mögliche österreichische VN-Einmel-
dungen im Einklang mit den Einmeldungen zu den
Strukturen der EU zu beurteilen. Diese Einmeldungen
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sind in ihrem Umfang und in ihren Fähigkeiten grund-
sätzlich auch für das VN-Krisenmanagement geeig-
net. Auch die „robusten Fähigkeiten“41  im VN-Kri-
senmanagement erfordern keine höhere Qualifikati-
on als die EU-Einmeldungen. Einen anderen Soli-
daritätsbeitrag stellt die Zurverfügungstellung und das
Sponsoring von Kursplätzen/-teilnehmern vor allem
aus Afrika an der ÖBH-eigenen Vorbereitung der
Soldaten auf internationale Einsätze dar.

Die österreichische Außenpolitik (in Bezug auf die
Vereinten Nationen) benötigt zur aktiven Unterstüt-
zung und Weiterentwicklung des Krisenmanage-
ments der VN auch Leistungen von militärischen Soli-
daritätsbeiträgen und Ressourcenbeistellungen42 . Die
aktive Gestaltungsmitarbeit an den eingeleiteten Re-
formprozessen der VN-Friedensoperationen ist durch
entsprechendes militärisches Engagement (v.a. durch
Teilnahme an der Planung) zu unterstützen.

Es wird immer mit Szenarien zu rechnen sein, in
denen ein aktives Engagement der EU zwar wün-
schenswert und notwendig wäre, wenngleich die
Verlegung einer EU-Friedenstruppe aus politischen,
militärischen, finanziellen und operativen Erwägun-
gen von vornherein nicht zweckmäßig oder möglich
erscheint. Der Rahmen der VN bietet den Vorteil
universeller, erprobter Entscheidungs- und Imple-
mentierungsmechanismen.

5.2.2 CIMIC – Civil-Military Cooperation

5.2.2.1 Rechtliche Grundlagen43

„CIMIC-Leistungen“ des Österreichischen Bundes-
heeres sind nur dann verfassungsrechtlich zulässig,
wenn sie unter eine der Aufgaben des Bundesheeres
aufgrund des Art. 79 B-VG bzw. des § 1 Z 1 lit. a bis
c KSE-BVG subsumierbar sind. Dabei wird im Rah-
men der Auslandseinsätze ein sehr breiter Handlungs-
spielraum möglich sein („Maßnahmen der Friedens-
sicherung“, „Maßnahmen der humanitären Hilfe und
der Katastrophenhilfe“, „Maßnahmen der Such- und
Rettungsdienste“). Eine konkrete (verfassungs) recht-
liche Beurteilung kann anhand der dargestellten Ver-
fassungsrechtsnormen nur im konkreten Einzelfall
erfolgen.

Dies bedeutet, dass „CIMIC-Leistungen“ im Inland
in folgenden Fällen in Betracht kommen:

im Rahmen eines Assistenzeinsatzes nach Art.
79 Abs. 2 B-VG oder

im Rahmen einer (Ausbildungs)tätigkeit zu Tä-
tigkeiten im Rahmen der militärischen Landes-
verteidigung nach Art. 79 Abs. 1 B-VG (im Sin-
ne einer Erweiterung und Vertiefung jener Kennt-

nisse und Fähigkeiten, die der Erfüllung einer
Aufgabe des Bundesheeres dienen).

Demgegenüber kommen „CIMIC-Leistungen“ im
Ausland in folgenden Fällen in Betracht:

im Rahmen eines Auslandseinsatzes nach § 1 Z 1
lit. a bis c KSE-BVG („Maßnahmen der Frie-
denssicherung“, „Maßnahmen der humanitären
Hilfe und der Katastrophenhilfe“, „Maßnahmen
der Such- und Rettungsdienste“) oder

im Rahmen der allgemeinen Einsatzvorbereitung,
die verfassungsrechtlich der militärischen Lan-
desverteidigung zuzuordnen ist (etwa durch ei-
nen reinen Versorgungsflug oder durch eine mi-
litärische Ausbildungstätigkeit).

„CIMIC-Leistungen“ im Ausland, die im Rahmen
einer Vor- oder Nachbereitung eines konkreten Aus-
landseinsatzes erfolgen sollen, können in keinem Fall
unter § 1 Z 1 lit. a bis c KSE-BVG subsumiert werden
und sind daher verfassungsrechtlich nur dann zuläs-
sig, sofern sie der militärischen Landesverteidigung
zuzuordnen (siehe oben) sind.

„CIMIC-Leistungen“ im Ausland, die nach Abschluss
eines konkreten Auslandseinsatzes erfolgen sollen,
können auch im Rahmen eines anderen Auslands-
einsatzes – nach Wechsel der Entsenderegimes – er-
folgen (z.B. können solche Leistungen nach Ab-
schluss eines Auslandseinsatzes zur Friedenssicher-
ung nach § 1 Z 1 lit. a KSE-BVG im selben Einsatz-
raum unter dem Titel „Maßnahmen der humanitären
Hilfe und der Katastrophenhilfe“ nach § 1 Z 1 lit. b
KSE-BVG durchgeführt bzw. fortgesetzt werden,
sofern die verfassungsgesetzlichen Voraussetzungen
dafür vorliegen).

5.2.2.2 Die zivil-militärische Zusammen-
arbeit44

Durch die zunehmende Komplexität von Krisen kön-
nen diese oft nur mehr im Zusammenwirken aller zur
Verfügung stehenden zivilen und militärischen Res-
sourcen bewältigt werden. Die Voraussetzung für
einen gemeinsamen Einsatz stellt daher eine effekti-
ve Zusammenarbeit zwischen den zivilen und mili-
tärischen Institutionen dar.

Die Zielsetzung von Civil-Military Cooperation
(CIMIC) besteht darin, das Handeln von militärischen
und zivilen Organisationen im Hinblick auf die Sta-
bilisierung und Rekonstruktion einer Krisenregion zu
optimieren. Durch effektive CIMIC kann überdies
die Dauer und Intensität bewaffneter Auseinander-
setzungen sowie des militärischen Engagements im
jeweiligen Konflikt reduziert werden. CIMIC um-
fasst im Wesentlichen drei Aktivitätsbereiche:
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Durch die Unterstützung der eingesetzten mi-
litärischen Verbände

werden zivile Ressourcen im Einsatzraum nutzbar
gemacht, die der Wahrnehmung des militärischen
Auftrages dienen. Dies geschieht in Kooperation
mit den lokalen zivilen formellen und informellen
Entscheidungsträgern.

Die Unterstützung ziviler Organisationen und
des zivilen Umfeldes

umfasst die Planung, die Koordinierung und die Un-
terstützung von Maßnahmen ziviler Organisatio-
nen zur Stabilisierung und Hilfeleistung. In kriti-
schen Anlassfällen – insbesondere zu Beginn ei-
nes Kri-senreaktionseinsatzes – muss auch das
Bundesheer für Aufgaben zur Verfügung stehen
können, welche üblicherweise durch zivile Stellen
bzw. Non-Governmental Organisations (NGOs)
wahrzunehmen wären.

Die Unterstützung ziviler wirtschafts-
orientierter Stellen

umfasst vor allem die Mithilfe bei der Koordi-
nierung und die Unterstützung von Maßnahmen,
die den Aufbau der lokalen Infrastruktur im Ein-

dauerhaften friedlichen Zustand zu schaffen. Dazu
sind als Voraussetzungen das gegenseitige Verständ-
nis und die Bereitschaft und Fähigkeit zur Koopera-
tion zwischen den zivilen und militärischen Akteu-
ren erforderlich.

CIMIC als militärische Schnittstelle zum zivilen Be-
reich ist daher im Sinne von „Schaffen akzeptierter
und annehmbarer Lebensbedingungen für die Bevöl-
kerung“ als strategisches Ziel der friedensunter-
stützenden Einsätze anzusehen.

Für den CIMIC-Bereich wird damit die Rolle des
Einwirkens auf das strategische Ziel zur vorrangi-
gen Leitlinie. Dies konkurriert nicht mit dem grund-
sätzlich hinter dem Einsatz stehenden „Prinzip der
Humanität“. Weil gerade die unmittelbare Einwirkung
auf das politische Ziel über die direkte humanitäre
und wirtschaftliche Hilfe erzielt werden kann.

5.2.2.3 Wechselbeziehungen zwischen Sicher-
heit und Wirtschaft

CIMIC kann aber auch der Positionierung Österreichs
und seiner Wirtschaft im Einsatzraum dienen. Die
engen Zusammenhänge und Wechselbeziehungen
zwischen Sicherheit und Wirtschaft haben nachhalti-
ge Auswirkungen auf Aktivitätsbereiche und Reali-
sierungserfordernisse beider Seiten. Im Hinblick auf
eine gemeinsame europäische Verteidigung sowie
eine unbeschränkte Teilnahme an der europäischen
Rüstungskooperation ist die laufende wirtschaftspo-
litische Analyse unter sicherheitsspezifischen Ge-
sichtspunkten ebenso bedeutsam wie die Berücksich-
tigung ökonomischer Gegebenheiten in sicherheits-
politischen Lagebeurteilungen.

Die CIMIC-Leistungen des ÖBH umfassen perso-
nelle und materielle Dienstleistungen sowie – für
spezielle CIMIC-Vorhaben des ÖBH – auch finanzi-
elle Unterstützungsleistungen. Je nach Anlassfall
können durch das eingesetzte CIMIC-Personal wei-
terführende Hilfestellungen im Vorfeld der Planung
und Durchführung von Notsanierungen und Bau-
maßnahmen für NGOs erfolgen. Dabei werden nur
jene Maßnahmen unterstützt, welche einer „Hilfe zur
Selbsthilfe“ der Bevölkerung vor Ort nicht entgegen-
stehen.

Zivil-militärische Zusammenarbeit setzt voraus, dass
der zuständige Personenkreis – im weiteren Sinn das
„CIMIC-Personal“ – sowohl den kommunikativen
wie fachlichen Anforderungen entspricht. Unmittel-
bar vor Antritt einer Mission verlangt eine Koopera-
tion mit zivilen Kräften die dazu nötige Koordination
der einsatzbereiten

satzraum fördern. Dieser Beitrag soll zur Kon-
solidierung der Lebensverhältnisse der Bevölke-
rung und damit auch zu einer rascheren Verrin-
gerung bzw. Beendigung der militärischen Mis-
sion beisteuern.

Zunächst ist festzuhalten, dass friedensunterstützende
Einsätze dazu dienen, bewaffnete Konflikte unmit-
telbar einzudämmen, deren Ausbruch zu verhindern,
Waffenstillstands- oder Friedensabkommen zu über-
wachen und letztlich die Voraussetzungen für einen
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personellen,

materiellen und

finanziellen Mittel,

die Abstimmung der geplanten Vorgehensweise
im Einsatzraum sowie

eine gemeinsame Auswertung der verfügbaren
Informationen über die vorherrschende Krisen-
situation und

zwingend zu beachtende kulturelle Gegebenhei-
ten der betroffenen Bevölkerung, sofern deren
Nichtbeachtung Hilfsmaßnahmen behindern wür-
den.

Neben der Vermittlung von grundlegenden Ausbil-
dungsinhalten über friedensunterstützende Operati-
onen kommt einsatzraumspezifischen Ausbildungs-

tiv) werden österreichische Hilfeleistungen durch das
CIMIC-Element des österreichischen Kontingentes
unterstützt. Es erfolgen Nothilfeleistungen zur Siche-
rung des Überlebens im Winter, Unterstützung beim
Aufbau medizinischer Infrastruktur und von Schul-
einrichtungen sowie diverse Aktionen zu den The-
men „Verständigung zwischen einzelnen Ethnien“
und „Kinder weg von der Straße“.

Während des Einsatzes in Afghanistan wurde das
CIMIC-Team vom Austrian Contingent (AUCON)
von der deutschen Lead Nation angefordert und war
während seines Einsatzes in das deutsche CIMIC-
Element integriert.

Es gab insgesamt vier CIMIC-Trupps mit öster-
reichischer Beteiligung. Diese sah vorrangig nur eine
Unterstützung in personeller Sicht vor. Das Schwer-

inhalten vorrangig Bedeutung zu, weil damit die kon-
krete zivil-militärische Zusammenarbeit am Einsatz-
ort und die nötigen Synergieeffekte für Hilfeleistun-
gen angesprochen werden können.

5.2.2.4 Konkrete Maßnahmen im Einsatz

Bei Einsätzen wie z.B. im Kosovo (im ER laufen
 derzeit 21 CIMIC-Projekte, davon sind drei nicht ak-

gewicht des Einsatzes sollte die Wiederherstellung
der öffentlichen Sicherheitsstruktur in Kabul sein.

Abgeschlossene Projekte unter österreichischer Be-
teiligung waren z.B.:

Verteilung von Schulsachen an Schulen in ver-
schiedenen Distrikten,

Verteilung von Sehbehelfen in Augenkliniken,
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Übergabe eines mobilen Röntgengerätes an ein
Krankenhaus,

Errichtung von Schulen, Kindergärten, Polizei-
stationen, Polizeiwerkstätten, eines Spielplatzes,
einer Krankenhausküche sowie eines Brunnen-
projektes.

Ausschließlich durch Österreich finanziert und durch
das CIMIC-Team verwirklicht wurden vier Kinder-
gärten sowie eine Krankenhausküche. Die Mittel
hierfür wurden von diversen Organisationen sowie
vom BMaA aufgebracht und durch das KdoIE wei-
tergeleitet und verteilt.

5.3 Österreichische Sicherheits- und
Verteidigungsdoktrin

Am 12. Dezember 2001 verabschiedete der Natio-
nalrat mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP
und FPÖ eine neue Sicherheits- und Verteidigungs-
doktrin, die dem sicherheitspolitischen Paradigmen-
wechsel nach 1989 Rechnung trug. Schon am 16.
November 2001 war in einem breiten nationalen
Konsens die Etablierung eines Nationalen Sicher-
heitsrates (NSR) per Gesetz verfügt worden.45  Durch
diese zwei Ereignisse erfuhren sowohl die Konzep-
tion als auch die Struktur zur Behandlung sicherheits-
politisch relevanter Themen substantielle Verände-
rungen.

Mit der Erstellung der neuen Doktrin sollte den
sicherheitspolitischen Entwicklungen Rechnung ge-
tragen werden. In diesem Bestreben folgt sie des-
halb drei Leitlinien:

Der österreichischen Sicherheitspolitik liegt das
Prinzip der Umfassenden Sicherheit zugrunde,

Die Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin stellt im
ersten Teil ein Konzentrat des Analyseteils dar, des-
sen Entwurf von einer Expertenkommission im Jah-
re 2000 erstellt und am 23. Jänner 2001 dem Natio-
nalrat zur parlamentarischen Behandlung zugeleitet
wurde. Dieser Analyseteil bildet das Basispapier für
die „Allgemeinen Erwägungen“ und stellt den
sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel in Europa
nach 1989 und der österreichischen Sicherheitslage
sowie Österreichs Integration und solidarische Mit-
wirkung in internationalen Organisationen dar.46

Konkrete Handlungsanleitungen für die Ausgestal-
tung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind
im zweiten Teil der Doktrin, der Entschließung des
Nationalrates, als „Empfehlungen“ angeführt. In den
neun allgemeinen Empfehlungen zur Gestaltung der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird insbeson-
dere auf die entscheidende Bedeutung der Einbe-
ziehung der Gesellschaft durch umfassende und lau-
fende Information sowie auf die Notwendigkeit des
Auf- und Ausbaus sicherheitspolitischer Forschungs-
expertise verwiesen. Die explizite Erwähnung der
Sicherstellung lebensnotwendiger Ressourcen sowie
der Schutz strategischer Infrastruktur stellen thema-
tisch ein gewisses Novum dar und sind im Lichte
der Entwicklungen seit 1989 wegweisend für zukünf-
tige Herausforderungen.

Ein klares Bekenntnis zur aktiven und solidarischen
Mitwirkung an der gemeinsamen Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik und deren Wei-
terentwicklung findet sich in den 14 „Außenpoliti-
schen Aspekten“.

Bezüglich der Gestaltung der Verteidigungspolitik
das sowohl den militärischen als auch den nicht-
militärischen Aspekten der Sicherheit entspre-
chende Bedeutung beimisst.

Das Prinzip der präventiven Sicherheit löst das
Bedrohungsreaktionskonzept ab. Die aktive Teil-
nahme an internationalen Maßnahmen zur Kon-
fliktverhütung und des Krisenmanagements ist für
Österreich ein wichtiger Bestandteil seiner Sicher-
heitspolitik.

Das Prinzip der europäischen Solidarität ersetzt
das Konzept einer autonomen Sicherheitspolitik.
Die Sicherheit Österreichs und der EU sind un-
trennbar miteinander verbunden. Die neuen
sicherheitspolitischen Herausforderungen und
Risiken sind nicht im Alleingang, sondern nur
durch internationale solidarische Zusammenarbeit
zu bewältigen.

lässt sich ein entsprechender Grundauftrag und ein
daraus resultierendes Mengengerüst ableiten. Im
Wesentlichen kann dabei von zwei Säulen ausgegan-
gen werden – dem Schutz und der Verteidigung Ös-
terreichs und seiner Bevölkerung sowie dem Beitrag
zu internationalen Friedenseinsätzen, insbesondere im
Rahmen der Europäischen Union.

Die Grundsätze, nach denen Österreichs Politik der
inneren Sicherheit gestaltet werden soll, betonen vor
allem demokratiepolitische und rechtsstaatliche As-
pekte. Sie orientieren sich primär an der Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus und der organi-
sierten Kriminalität sowie der Teilnahme am zivilen
Krisenmanagement der EU.

Mit der Verabschiedung der Doktrin am 12. Dezem-
ber 2001 wurde nur einer von mehreren Schritten
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gesetzt. So findet sich am Ende der Entschließung
das Ersuchen des Nationalrates an die Bundesregie-
rung, auf Grundlage der vorliegenden Empfehlun-
gen für alle sicherheitspolitisch relevanten Bereiche
Teilstrategien auszuarbeiten. Diese sollten insbeson-
dere jene Maßnahmen enthalten, die zur Umsetzung
der Empfehlungen erforderlich sind. Neben den in
der Doktrin bereits angeführten Bereichen der Außen-
und Verteidigungspolitik sowie Innere Sicherheit sol-
len auch Teilstrategien zur Wirtschafts-, Landwirt-
schafts-, Infrastruktur-, Finanz-, sowie zur Bildungs-
und Informationspolitik ausgearbeitet werden.

Mit der Verabschiedung der Gesamt- und Teilstrate-
gien wäre somit die dritte Phase des Doktrinen-
prozesses abgeschlossen. Damit wäre auch die ma-
terielle Voraussetzung zur Ablöse des 1983 von der
damaligen Bundesregierung beschlossenen „Landes-
verteidigungsplanes“ (LV-Planes) geschaffen.

5.4 Nationaler Sicherheitsrat

Am 17. November 2001 ist das Bundesgesetz über
die Errichtung eines Nationalen Sicherheitsrates
(NSR) in Kraft getreten. Aufgrund der Erfahrungen
der politischen Praxis hat sich gezeigt, dass Fragen
der österreichischen Außen-, Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik sowie der Integrationspolitik bisher
parallel in verschiedenen Beratungsgremien der Bun-
desregierung, im so genannten EU-Hauptausschuss
des Nationalrates und im Bundesrat behandelt wur-
den. Im Sinne einer Straffung und Effizienzsteigerung

wurde beschlossen, den Rat für Auswärtige Angele-
genheiten und den Landesverteidigungsrat in einem
einzigen Beratungsgremium (NSR) zusammenzule-
gen.47

Als aktueller Hintergrund haben die Attentate in New
York und Washington 2001 sowie insbesondere die
daran anschließenden konzertierten Maßnahmen zur
Bekämpfung des internationalen Terrorismus das
unabdingbare Erfordernis einer effizienten und ein-
heitlichen Plattform für dementsprechende Beratun-
gen bestätigt. Der neu geschaffene NSR nimmt – in
Anlehnung an die Aufgaben der bisherigen Gremien
– Beratungsaufgaben gegenüber der Bundesregie-
rung wahr und erteilt auch sachdienliche Empfeh-
lungen.

Weiters soll der NSR dazu beitragen, die Zusammen-
arbeit der im Nationalrat vertretenen Parteien auf dem
Gebiet der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungs-
politik zu verbessern und die Entscheidungsgrund-
lagen für die verantwortlichen Organe des Staates
zu erarbeiten.

5.4.1 Aufgaben

Der Nationale Sicherheitsrat ist als selbständiges
Kollegialorgan auf der Ebene der obersten Organe
der Vollziehung und der Organe der Bundesgesetz-
gebung beim Bundeskanzleramt eingerichtet und
umfasst die Aufgabenbereiche des Rates für Auswär-
tige Angelegenheiten und des Landesverteidigungs-
rates.
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Primäre Aufgabe des Rates ist die Beratung der Bun-
desregierung und der einzelnen Bundesminister in
allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Darunter fallen unter anderem auch Angelegenhei-
ten, für die früher der Landesverteidigungsrat zustän-
dig war:

Angelegenheiten der militärischen Landesver-
teidigung, die von grundsätzlicher Bedeutung
sind und über die Zuständigkeit des Bundesmi-
nisters für Landesverteidigung hinausgehen,

Anhörung vor der Beschlussfassung der Bundes-
regierung, jedenfalls aber vor der Erstattung ei-
nes Vorschlages an den Bundespräsidenten auf
Verfügung der Heranziehung von Wehrpflichti-
gen zum Einsatzpräsenzdienst oder zum Auf-
schubpräsenzdienst durch den Bundespräsiden-
ten, sofern nicht Gefahr in Verzug vorliegt und

Anhörung vor der Verfügung der Heranziehung
von Wehrpflichtigen zum Einsatzpräsenzdienst
oder zum Aufschubpräsenzdienst oder zu außer-
ordentlichen Übungen durch den Bundesminis-
ter für Landesverteidigung, sofern nicht Gefahr
in Verzug vorliegt.

Weiters ist der Rat bei Angelegenheiten der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik der EU nach
Artikel 23f Abs. 3 B-VG (so genannte Petersberg-
Aufgaben) und bei Angelegenheiten des Kapitels VII
der Charta der Vereinten Nationen (Maßnahmen bei
Bedrohung des Friedens, bei Friedensbrüchen und
Angriffshandlungen) zu hören.

Zusätzlich können Regierungsmitglieder, die dem Rat
angehören, sowie die von den politischen Parteien
entsandten Vertreter Themen, die ihrer Ansicht nach
von grundsätzlicher Bedeutung sind, zum Gegen-
stand der Beratungen machen, d.h. der Rat ist zu ei-
ner sonstigen Angelegenheit der Außen-, Sicherheits-
und Verteidigungspolitik zu hören, wenn dies ein
beschließendes Mitglied verlangt.

5.4.2 Zusammensetzung

Der NSR besteht aus dem Bundeskanzler als Vorsit-
zenden, dem Vizekanzler, dem Bundesminister für
auswärtige Angelegenheiten, dem Bundesminister für
Landesverteidigung, dem Bundesminister für Inne-
res und dem Bundesminister für Justiz sowie aus 11
Vertretern der im Hauptausschuss des Nationalrates
vertretenen Parteien entsprechend ihrer Mandats-
stärke (sowohl Nationalratsabgeordnete als auch
Bundesratsmitglieder) als ständige stimmberechtig-
te Mitglieder. Darüber hinaus gehört dem Rat mit

beratender Stimme ein Beamter der Präsidentschafts-
kanzlei, ein Vertreter des Vorsitzenden der Landes-
hauptmännerkonferenz, der Generalsekretär für aus-
wärtige Angelegenheiten, der Chef des Generalsta-
bes, der Generaldirektor für die öffentliche Sicher-
heit sowie je ein weiterer vom Bundeskanzler, vom
Vizekanzler, vom Bundesminister für auswärtige
Angelegenheiten und vom Bundesminister für Lan-
desverteidigung zu bestimmender, fachlich geeigne-
ter Ressortangehöriger an.

Zusätzlich sind jeweils sachlich in Betracht kommen-
de weitere Bundesminister oder Staatssekretäre bei-
zuziehen, allenfalls auch Landeshauptleute bzw. sach-
kundige Personen. Im Normalfall tagt der Rat zu-
mindest alle sechs Monate. Jedes stimmberechtigte
Mitglied des Rates kann jedoch jederzeit die Einbe-
rufung des Rates durch den Bundeskanzler binnen
14 Tagen verlangen.

5.5 Europäische Sicherheitsstrategie (ESS)

Die europäischen Dissonanzen während der Irak-
Krise haben gezeigt, dass eine kohärente Außen- und
Sicherheitspolitik nur unter Zugrundelegung eines
gemeinsamen strategischen Konzeptes Aussicht auf
Erfolg hat. Im Juni 2003 präsentierte der Hohe Ver-
treter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik, Javier Solana, den Textentwurf der Europäi-
schen Sicherheitsstrategie, die dann beim Europäi-
schen Rat am 12. Dezember 2003 verabschiedet
wurde. Die EU-Strategie gliedert sich in drei zusam-
menhängende und sich gegenseitig beeinflussende
Kapitel:

Der erste Teil „Neue Bedrohungen in einem neuen
Sicherheitsumfeld“ behandelt das Sicherheitsumfeld:
Globale Herausforderungen und Hauptbedrohungen
mit den Komponenten Terrorismus, Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen und ihre Trägersysteme,
Regionale Konflikte, Scheitern von Staaten (failed
states) sowie das organisierte grenzüberschreitende
Verbrechen.

Das zweite Kapitel umfasst die „Strategischen Zie-
le“ und weist gleich zu Beginn darauf hin, dass die
neuen Bedrohungen „dynamischer Art“ seien „und
die erste Verteidigungslinie oftmals im Ausland lie-
gen“ werde. Im Gegensatz zu den USA steht in der
EU die Konflikt-Prävention und Bedrohungs-Präven-
tion im Vordergrund. Weil es sich im Unterschied
zum Kalten Krieg nicht mehr um rein militärische
Bedrohungen handelt, könne z.B. bei der Terroris-
musbekämpfung „eine Mischung geheimdienstlicher,
polizeilicher, rechtlicher, militärischer und anderer
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Mittel“ angebracht sein. Die EU setzt sich auf der
Ebene des Völkerrechts für eine Stärkung des multi-
lateralen Systems ein und befürwortet einen effizi-
enten Multilateralismus. Das transatlantische Verhält-
nis zählt für die EU zu den „tragenden Elementen
des internationalen Systems“. Die EU will keine
Konkurrenz zur NATO bilden, sondern den europä-
ischen Pfeiler dieser Organisation stärken.48

Das dritte Kapitel des Papiers befasst sich mit den
„Auswirkungen auf die Europäische Politik“. Für die
EU ist die Entwicklung einer „Strategie-Kultur“, die
ein frühzeitiges, rasches und wenn nötig robustes
Handeln fördert, von großer Bedeutung. Zudem ist
die Transformation der Streitkräfte in flexible, rasch
einsatzfähige mobile Kräfte wesentlich. Für die EU
bedeutet der Einsatz militärischer Gewalt immer das
letzte Mittel. Vorher müssten sämtliche Mittel der
präventiven Diplomatie ausgeschöpft werden. Ne-
ben der Stärkung der zivilen Krisenmanagement-
Kapazitäten und der Stärkung der diplomatischen
Fähigkeiten soll die strategische Partnerschaft zwi-
schen EU und NATO ausgebaut sowie der strategi-
schen Partnerschaft mit Russland mehr Bedeutung
beigemessen werden. Ebenso sollen strategische Part-
nerschaften mit Japan, China, Indien und Kanada
entwickelt werden.

Mit der Annahme der Sicherheitsstrategie hat die EU
eine neue Qualität des sicherheitspolitischen Denkens
erreicht, indem man eine gemeinsame Bedrohungs-
analyse und daraus ableitend gemeinsame Schluss-
folgerungen gezogen hat. Für die Glaubwürdigkeit
der EU ist es wesentlich, dass die ESS schrittweise
umgesetzt wird.49

5.5.1 Vergleich zwischen USA und EU

Die National Security Strategy (NSS) der USA ist
eine nationale Gesamtstrategie einschließlich klarer
Durchführungskonzepte, während die EU-Strategie
eine supranationale Absichtserklärung ist, deren
Durchführungsbestimmungen nach wie vor offen
sind. Bei der Einschätzung der Bedrohungslage sind
beide Strategien nahezu deckungsgleich. Beide zie-
len auf eine aktive Verteidigungspolitik ab, wenn-
gleich sich Mittel und Wege unterscheiden. Die NSS
sieht die „beste Verteidigung in einer guten Offensi-
ve“ und behält sich das Recht auf präemptive Inter-
ventionen („Präventivschlag“) vor. Die USA sind –
im Gegensatz zur EU – gewillt, notfalls außerhalb
multilateraler Strukturen zu handeln. Während die
US-Strategie von einer globalen Sichtweise und eben
solchen Sicherheitsinteressen ausgeht, ist Europa
stark kontinental-regional zentriert und hat seine In-
teressen in der unmittelbaren Nachbarschaft.50

5.6 Militärpolitik und Militärstrategie

5.6.1 Militärpolitik

Die sicherheitspolitische Lage Österreichs ist untrenn-
bar mit der Lage in Europa verbunden. Aus dieser
Situation leiten sich die militärpolitischen Konsequen-
zen ab. Österreichs Sicherheitsziele sind neben der
nationalen Verteidigung vor allem die europäische
Zusammenarbeit sowie die volle Teilnahme an der
europäischen Sicherheit. Diese Ziele sind im EU-
Vertrag und in der österreichischen Verfassung be-
gründet. Die Militärpolitik erfasst und steuert dabei
alle auf das Ausland bezugnehmenden Aspekte der
Verteidigungspolitik.51

Im Verteidigungsressort ist für diese Agenden im
Bereich des Generalstabes die Abteilung Militärpo-
litik (MilPol) zuständig. Eine wesentliche Aufgabe
liegt in der Erarbeitung des „Militärpolitischen Bei-
trages“ zur Beurteilung der internationalen Beziehun-
gen. Weiters erfolgt die „Militärpolitische Interes-
sensvertretung“ in internationalen, supranationalen
und multilateralen Gremien sowie die Militärbera-
tung anderer Ressorts. Aufgrund der vermehrten in-
ternationalen Aufgabenstellung des Bundesheeres
wird von MilPol die Vorbereitung, Einleitung, Über-
wachung und Verfolgung von internationalen Verein-
barungen im Wirkungsbereich der Militärpolitik wahr-
genommen. Weitere Aufgabenbereiche umfassen: In-
ternationale Abrüstung, Rüstungskontrolle, Nicht-
verbreitung von MVW, Verifikation und Vertrau-
ensbildung sowie militärpolitische Angelegenheiten
des internationalen Krisenmanagements.

5.6.2 Militärstrategie52

Militärstrategie (MilStrat) als Teilstrategie ist die
Vorbereitung und der Einsatz der Streitkräfte in poli-
tisch sinnvoller Weise im Rahmen der gesamt-
strategischen Zielsetzung. Militärstrategische Pla-
nung leitet sich aus den strategischen Zielen eines
Staates ab und ist mittel- bis langfristig orientiert. Sie
umfasst eine dreidimensionale Bedrohungsanalyse:
Fähigkeiten/Potential des Gegners; wahrscheinliche
Absichten (Politik) des Gegners sowie Ungewiss-
heiten (Risikoabwägung und Wahrscheinlichkeit). Sie
orientiert sich am eigenen Potential und an den eige-
nen Möglichkeiten.

Im Rahmen der Militärstrategie sind viele Themen-
felder umfassend anzusprechen. Beispiele dafür sind
Finanzierung der Streitkräfte, ihre Entwicklung, Aus-
bildung und Einsatzverfahren, Abstimmung mit der
politischen Führung, Streitkräftestruktur und Organi-
sationsformen der Armee, Einfluss von modernen
Technologien, der Einfluss der politischen und öf-
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fentlichen Diskussion sowie der Massenmedien
usw.53

Die strategische Führung unseres Staates wird durch
die politischen Organe der Staatsführung (Bundes-
präsident, Nationalrat, Bundesregierung/Ministerrat,
Bundesminister für Landesverteidigung und in
besonders definierten Fällen gemäß B-VG Art. 102 (6)
auch der Landeshauptmann/die Landeshauptleute)
wahrgenommen.54

Das Bundesministerium für Landesverteidigung ist
ein Teil der strategischen Führung und verfolgt in
seinem Bereich die Militärstrategie. In diesem Zu-
sammenhang werden militärstrategische Ziele und
deren Erreichung im Wege des Wehrsystems, der
Rahmenvorgaben zur Friedens- und Einsatzstruktur
(Heeresgliederung), der militärstrategischen Verfah-
ren und des Aufbietungssystems definiert.

Die militärstrategische Führung hat in Umsetzung
des politischen Zieles das militärstrategische Ziel,
zeitliche Vorgaben, den Einsatzraum, die verfügba-
ren Kräfte (nach Umfang, Art und allenfalls zeitli-
cher Verfügbarkeit) und Mittel, Verantwortlichkeiten
und Zuständigkeiten, die Ressourcen des Bereiches
(Regelungen zur zivil-militärischen Zusammenar-
beit), andere Vorgaben und Auflagen (z.B. Verhältnis-
mäßigkeit) sowie etwaige Rahmenbedingungen fest-
zulegen.55

5.6.3 Rüstungspolitik

Der Verteidigungsbedarf verlangt u.a. auch einen
Anteil am volkswirtschaftlichen Kapital- und Produk-
tionsmittelbestand. Durch die Rüstungspolitik, als Teil
der österreichischen Verteidigungspolitik, wird dabei
im volkswirtschaftlichen und internationalen Kontext
die effektive und effiziente Deckung der materiellen
Bedürfnisse des Bundesheeres zur Erfüllung natio-
naler und internationaler Aufgabenstellungen in qua-
litativer und quantitativer Hinsicht gewährleistet.

Die politische Dimension der Bereitstellung entspre-
chender Ressourcen für das Bundesheer kann seit
Beginn der 90er Jahre als zunehmend international
dominiert betrachtet werden. Die Mitgliedschaft Ös-
terreichs in internationalen Organisationen wie der
Europäischen Union, der Partnerschaft für den Frie-
den im Rahmen der NATO oder der Western Euro-
pean Armaments Group/Organisation (WEAG/
WEAO), eröffnet die Teilnahmemöglichkeit an koo-
perativen Lösungen im Rahmen von Beschaffung,
Betrieb, Forschung und Entwicklung. Diese Aktivi-
täten sind wiederum von besonderer Bedeutung für
die Nutzbarmachung der Ergebnisse im nationalen

Bereich, einschließlich all seiner „Spin-off-Potentia-
le“ für den zivilen Bereich.56

Im ÖBH werden die rüstungspolitischen Angelegen-
heiten von der Abteilung Rüstungspolitik (RüstPol)
im Rüstungsstab u.a. durch folgende Aufgabenbe-
reiche wahrgenommen: Rüstungspolitik nach Wei-
sungen des Nationalen Rüstungsdirektors; Rüstungs-
wirtschaft, Gegengeschäfte und Technologiekoope-
ration; zusammenfassende Behandlung von Angele-
genheiten des Rüstungsstabes; Unterstützung des
Leiters des Rüstungsstabes in seiner Funktion als
Nationaler Rüstungsdirektor und Führung des Nati-
onal Armament Directors Representative.

5.7 Wehrsystem Österreichs

5.7.1 Allgemeines

Grundlage für die Aufstellung eines Heeres ist das
Wehrsystem. Hier ist nach zwei Kriterien zu unter-
scheiden. Erstens nach der Art und Weise der Auf-
bringung und Ergänzung, also der Personalgewinn-
ung. Hiebei kann man zwischen den Grundmustern
der allgemeinen Wehrpflicht, der Auswahlwehrpflicht
(selektiven Wehrpflicht) und der freiwilligen Anwer-
bung von Personal (Berufsheer, Freiwilligenheer,
„Fremdenlegion“) unterscheiden.57  Ein zweites Kri-
terium ist die Art und Weise der „Herstellung der Ein-
satzorganisation“, d. h. wie diese Organisation – das
Einsatzheer – gebildet wird. Hiebei kann man zwi-
schen dem Präsenzsystem (dem „stehenden Heer“
oder „Präsenzheer“), der Kaderrahmenorganisation
und dem Milizsystem unterscheiden. In vieler Hin-
sicht treten Mischformen (etwa ein Freiwilligenheer,
das im Bedarfsfall durch Milizsoldaten ergänzt wird)
zutage, da es sich bei den oben genannten Wehr- und
Organisationsformen um idealtypische Systeme han-
delt.

Im Folgenden werden Systeme und Möglichkeiten
für die Aufbringung kurz dargestellt: 58

Wehrpflichtarmee: Die Auffüllung und Ergän-
zung der Mannschaften erfolgt auf der Grund-
lage der allgemeinen Wehrpflicht, in Österreich
eingeschränkt auf die männliche Bevölkerung,
während die Kaderstellen in der Regel von Be-
rufs- oder Zeitsoldaten besetzt werden. Verschie-
dene Ausschließungsgründe – gesellschaftliche
Rahmenbedingungen (z.B. Dauer des Zivildiens-
tes) oder Untauglichkeit – engen jedoch die
Aufbringung der Wehrpflichtigen ein.

Selektive Wehrpflicht: Diese ist durch einen
hohen Grad an Ausnahmefällen (etwa bei
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Hochschulstudien) gekennzeichnet, die eine Be-
freiung von der Wehrpflicht erwirken.

Allgemeine Dienstpflicht (Gesellschaftsdienst):
Dienstverpflichtung, die sich sowohl auf den
Wehrdienst als auch auf den Zivildienst erstreckt
(Zivilschutz, Rettungsdienst, Behinderten- und
Altenbetreuung, Hilfsdienst im Ausland); Die
Zuteilung zu den Dienstformen erfolgt gemäß
freiwilliger Meldung und nach Maßgabe der
Dienstplätze.59

Milizsystem: Heeresorganisation, die sich im
Wesentlichen auf die Ausbildung und Ausrüstung
des Personals konzentriert und in Friedenszei-
ten keine oder nur wenige Einsatzverbände auf-
weist. Je nach Friedensgliederung ist aktives
Kaderpersonal für die Ausübung bestimmter
Funktionen in den Einsatzverbänden vorgesehen.
Diese Verbände werden durch Milizsoldaten im
Rahmen einer Voll- oder Teilmobilmachung auf-
gefüllt.

Kadermiliz: Heeresorganisationen, die einen
relativ großen Kader an aktivem Führungs-
personal für die künftigen Einsatzverbände be-
reitstellt.

Kaderrahmenarmee: Organisation, deren vor-
gesehene Einsatzverbände bereits im Frieden das
volle Führungs- und Funktionspersonal, also den
“Rahmen” besitzen und die im Einsatzfall durch
ausgebildete Reservisten auf Sollstärke aufge-
füllt werden.

Freiwilligenarmee/Berufsarmee: Die Personal-
aufbringung findet ausschließlich durch freiwil-
lig dienende Soldaten statt, die ihren Dienst über
eine bestimmte Zeitdauer hinweg leisten; stehen
sie bis zu ihrer Pensionierung oder bis zur
Dienstunfähigkeit in Verwendung, handelt es sich
um Berufssoldaten; Zeitsoldaten dienen auf-
grund ihres Vertrages begrenzte Zeit und kön-
nen je nach Vertrag in weiterer Folge für Funk-
tionen in der Miliz/Reserve bei Truppenübungen
oder bei Mobilmachung zur Verfügung stehen.
In letzter Zeit ist in Europa ein Trend zu Frei-
willigenarmeen zu erkennen.

Stehendes Heer (Präsenzarmee): Streitkräfte,
die bereits im Frieden auf den Einsatzfall hin
ausgebildet, gegliedert und ausgerüstet werden
und die kurzfristig ohne Mobilmachung zur Ver-
fügung stehen. Es ist dabei zweitrangig, ob die
Personalaufbringung durch Freiwillige oder
durch Wehrpflichtige bzw. durch beide erfolgt;

wichtig ist vielmehr die Zielsetzung, bereits im
Frieden über ausreichende Streitkräfte, gemes-
sen an der Bedrohung, zu verfügen.

5.7.2 Grundsätze des Milizsystems

Miliz wird für die Bezeichnung von Streitkräften ver-
wendet, die – im Gegensatz zu stehenden Heeren –
nur zu Ausbildungszwecken und für den konkreten Ein-
satzfall aufgeboten werden. Folgende Merkmale sind
idealtypisch: Eine tendenziell möglichst vollständige
Heranziehung aller Wehrfähigen zur Ableistung von
Verteidigungsaufgaben eines Gemeinwesens; eine zeit-
liche Inanspruchnahme in Form einer relativ kurzen
Erstausbildungsperiode und daran anschließende kurz-
fristige Abschnitte von Sekundärausbildung; die Pla-
nung und Durchführung von Ausbildung und Einsatz
der Miliz unter einer möglichst starken Verantwortung
Milizangehöriger; das erkennbare Vorhandensein des
Milizheeres auch schon in Zeiten relativen Friedens;
eine möglichst hohe Akzeptanz des Milizheeres in der
Gesamtbevölkerung.

Milizsystem bedeutet, dass die Einsatzorganisation zum
überwiegenden Teil von den Wehrpflichtigen des Miliz-
standes getragen wird, die im Bedarfsfall für Aufga-
ben, deren Bewältigung über die Kapazität der
präsenten Kräfte hinausgehen, zum Einsatz kommen.
In Friedenszeiten verfügt das Milizsystem über kei-
ne oder nur einige wenige Einsatzverbände. Man
konzentriert sich im Wesentlichen auf die Ausbildung
vor allem der Mannschaften, aber auch des Offiziers-
und Unteroffizierspersonals. Hiebei hängt es von der
jeweiligen Friedensorganisation ab, inwieweit akti-
ves Führungspersonal bereits im Frieden für die Ver-
wendung in bestimmten Positionen in den künftigen
Einsatzverbänden, die mit Milizsoldaten aufgefüllt
werden, bestimmt ist. Steht ein relativ großer Aktiv-
kader für die künftigen Verbände zur Verfügung,
nähert man sich dem System der „Kadermiliz“. Die
wenigen bereits im Frieden vorhandenen Einsatz-
verbände werden meist für Übungszwecke oder als
Bereitschaftstruppen aufgestellt, während die Mas-
se des Personals erst nach Mobilmachung herange-
zogen wird. Stützt man sich bei der Aufbringung der
Milizsoldaten überwiegend auf Freiwillige, die sich
zu einem längeren Dienst in der Reserveorganisation
verpflichtet haben, kann man von einer „Freiwilligen-
miliz“ sprechen. Kommt es zur Aufbringung des
Milizpersonals nach territorialem Prinzip, d. h. dass
die Milizsoldaten im Bedarfsfall in der Nähe ihres
Heimatortes ausgebildet und auch in heimatnahe Ein-
satzverbände eingegliedert werden, spricht man auch
von „Territorialmiliz“.
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Das Österreichische Bundesheer ist gemäß Verfas-
sungsnovelle 1988 „nach den Grundsätzen eines
Milizsystems“ eingerichtet.60  Es wird aufgrund der
allgemeinen Wehrpflicht gebildet und ergänzt. Aus
der Friedensorganisation entsteht im Falle einer Mo-
bilmachung der zur Erfüllung der Einsatzaufgaben
notwendige Organisationsrahmen. Strukturell wird
das Bundesheer aus zwei Komponenten gebildet:
Präsente Kräfte (ständig verfügbare Truppen und
Einrichtungen zur Erfüllung der auf Dauer übertra-
genen Präsenzaufgaben, bestehend aus Berufsmilitär-
personen, Militärpersonen auf Zeit und den im Grund-
wehrdienst stehenden Soldaten) und mobil zu ma-
chende Kräfte (nicht ständig verfügbare Truppen, die
nur zu Übungen und zum Einsatz zusammentreten,
bestehend aus Wehrpflichtigen des Milizstandes und
Berufssoldaten).61

Die Bundesheerreformkommission hat in ihrem Be-
richt vom Juni 2004 festgehalten, dass „die Miliz ein
integraler Bestandteil des Bundesheeres und damit
seiner gesamtheitlichen Aufgabenerfüllung ist“. Die
Kommission hat zum Bereich Miliz u.a. folgende
Empfehlungen abgegeben:

die Einbindung der Miliz im notwendigen Aus-
maß in die präsente Einsatzorganisation so vor-
zunehmen, dass eine Auffüllung der Präsenz-
organisation zur vollen Einsatzstärke, eine per-
sonelle Bedeckung der Auslandseinsätze und die
Verfügbarkeit von Spezialisten in Expertenpools
sowie im CIMIC-Bereich im Rahmen eines plan-
baren Systems möglich ist,

dass alle Funktionen in der zukünftigen Miliz
auch Frauen offen stehen; anhand von Art und
Umfang der künftigen Einsatzaufgaben,
insbesondere im Inland erforderliche selbstän-
dige Milizstrukturen (kleine Verbände) im Rah-
men der Einnahme der Zielstruktur Bundesheer
2010 vorzusehen,

die Miliz zur Angleichung der Ausbildung an die
Berufssoldaten und Berufssoldatinnen systema-
tisch und unter Abstützung auf die präsenten
Verbände sowie Akademien und Schulen für vor-
definierte Einsatzfunktionen heranzubilden und
durch erweiterte Ausbildungsinhalte sowohl auf
Auslands- als auch Inlandsaufgaben vorzube-
reiten,

im Falle einer Verkürzung des Grundwehrdiens-
tes bzw. bei einer Änderung des Wehrsystems die
gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass
für Wehrpflichtige des Milizstandes und Frauen

mit absolviertem Ausbildungsdienst die Möglich-
keit einer rechtlich verbindlichen Freiwilligen-
meldung für einen bestimmten Zeitraum vorge-
sehen wird, auf deren Grundlage die Verpflich-
tung zu Einsätzen und Übungen besteht …,

zu prüfen, wie und in welcher Form das breite
Spektrum beruflicher Qualifikationen der Miliz-
angehörigen zu nützen wäre, um in strukturier-
ter Form („Civil Deployment Force“) im mili-
tärischen Einsatzraum den Aufbau ziviler und
staatlicher Strukturen zu unterstützen, damit ein
erfolgreicher Einsatz der Streitkräfte nachhal-
tig abgesichert werden kann.

Ob die (weitere) Sistierung der Truppenübungen an
verfassungsrechtliche Schranken stößt, wird seitens
BMLV/Gruppe Rechtswesen und Legislativer Dienst
dahingehend beurteilt, dass erst bei der gänzlichen
Abschaffung der Truppenübungen zwei wesentliche
Hauptkomponenten des österreichischen Milizsys-
tems nicht mehr erfüllt wären, nämlich

eine Gestaltung der Schutz- und Verteidigungs-
aufgabe (zumindest überwiegend) nicht im Wege
einer berufsmäßigen Institution, sondern als
Gemeinschaftsaufgabe und

eine vergleichsweise kurze Grundwehrdienst-
dauer sowie zusätzlich periodische, über einen
längeren Zeitraum verteilte Wiederholungs-
übungen.

Gegen eine (weitere) „Aussetzung“ im Sinne eines
befristeten Nichtvollzuges des WG 2001 – insbeson-
dere des § 20 Abs. 2 WG 2001 (Grundwehrdienst
und Truppenübungen) – bestehen grundsätzlich kei-
ne verfassungsrechtlichen Bedenken. Aufgrund des
im Art. 9 Abs. 1 B-VG normierten Milizsystems er-
scheint jedoch eine sachliche Rechtfertigung des be-
fristeten Nichtvollzuges unabdingbar. Diese Recht-
fertigung wäre insbesondere aus budgetären Über-
legungen oder hinsichtlich der Notwendigkeit der
Schaffung eines Beobachtungs- oder Übergangszeit-
raumes im Hinblick auf eine grundlegende Heeres-
reform gegeben.62

5.7.3 Allgemeine Wehrpflicht

Durch das 1955 erlassene Wehrgesetz wurde in Ös-
terreich die allgemeine Wehrpflicht aller männlichen
Staatsbürger eingeführt, die erst im Zuge der
Verfassungsreform 1975 mit der Einführung des Art.
9a in die Bundesverfassung eine verfassungsmäßige
Verankerung erfuhr.63  Der Art. 9a B-VG, der zu den
Kernpunkten der Wehrverfassung gehört, normiert
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sowohl die allgemeine Wehrpflicht als auch die Mög-
lichkeit eines Ersatzdienstes bei Wehrdienstverwei-
gerung.

Die Möglichkeit zum Zivildienst (ZD) als Wehrer-
satzdienst, reicht auf das bereits im StGG 1867 Art.
14 Abs. 1 verankerte Recht auf Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit zurück. Der ZD wurde 1974 geschaf-
fen, nachdem seit dem Jahr 1955 lediglich ein Dienst
ohne Waffe beim Heer möglich gewesen war.

Gemäß § 9a Abs. 3 B-VG ist die Wahl des Ersatz-
dienstes an das Vorliegen subjektiver Gewissensgrün-
de gebunden. Zwischen 1974 und der Zivildienst-
novelle des Jahres 1991, die für einen Beobachtungs-
zeitraum von zwei Jahren verfügt wurde, waren die
Gewissensgründe obendrein durch eine Zivildienst-
kommission überprüft worden. Die Abschaffung der
Zivildienstkommission und die gegenüber dem Wehr-
dienst nur geringfügige Anhebung des Zivildienstes auf

10 Monate führte zu einem signifikanten Anstieg der
Zivildienerquote. Während sich vor der Novelle 1991
im Schnitt 5.000 Wehrpflichtige zum Zivildienst mel-
deten, stieg die Zahl nach Wegfall der Gewissens-
prüfung auf das Dreifache an. Die Entwicklung mün-
dete in die Zivildienstgesetznovelle 1994, mit der die
Anhebung der Zivildienstdauer auf 12 Monate in
Verbindung mit der Einbringung des Antrages bin-
nen Monatsfrist vom Zeitpunkt der Stellung verfügt

wurde. Diese Maßnahmen führten zu einem Rückgang
der Zivildienstanträge auf unter 20 Prozent und zu je-
ner Situation, die auch zum gegebenen Zeitpunkt maß-
geblich ist.

Im Juli 2004 wurde eine Kommission eingesetzt, die
Reformen für den Zivildienst ausarbeitete. Unter an-
derem wurden auch – analog den Empfehlungen der
BHRK für eine kürzere Wehrdienstzeit – Vorschlä-
ge für eine Verkürzung der Zivildienstdauer unter-
breitet.

Prognosen, wie viele Stellungspflichtige in den nächs-
ten Jahren eine Zivildiensterklärung abgeben werden,
sind grundsätzlich sehr vage, weil diese Entschei-
dungen von mehreren Parametern, die insbesondere
im emotionalen Bereich liegen, abhängig sind.64

Seit 1. Jänner 1998 ist im Art. 9a B-VG auch die
Möglichkeit zu freiwilligen Wehrdienstleistungen von
Frauen enthalten.

Die geopolitische Wende 1989 mit ihren neuen sicher-
heitspolitischen Herausforderungen65  hat bei mehre-
ren europäischen Staaten eine Änderung der Wehr-
struktur ihrer Streitkräfte in Richtung Freiwilligen-
armee bewirkt. Die erhebliche Verminderung der stra-
tegischen Bedrohung und neue Aufgabenstellungen
ließen in letzter Zeit Belgien, die Niederlande, Frank-
reich, Italien, Portugal und Spanien den Weg zur
Berufsarmee beschreiten.
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Planungen für die Transformation der Streitkräfte ha-
ben auch in anderen Ländern die gesellschaftliche Dis-
kussion um die Wehrpflicht wiederbelebt. Die Neu-
definition des Bedrohungsbildes und der Typuswechsel
des Soldaten durch den einschneidenden Wandel in den
Aufgabenzuordnungen, der Internationalisierung sowie
Multinationalisierung von Streitkräften machte nicht nur
Anpassungen in Ausbildung und Organisation erfor-
derlich, sondern berührte auch die Frage nach
Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit von Wehrpflicht-
streitkräften.66

5.7.4 Wehrsysteme im internationalen
Vergleich

Von Österreichs Nachbarländern hat Italien beschlos-
sen, die Wehrpflicht mit Ende 2004 abzuschaffen, in
Ungarn erfolgte der Umstieg auf eine Berufsarmee
im November 2004. Die Mannschaftsstärke soll
schrittweise um 50 Prozent auf 25.000 bis 30.000
Mann, zum großen Teil Zeitsoldaten, verringert wer-
den. Für den Übergang zur Berufsarmee rechnet
Budapest mit Kosten in Höhe von 62 Milliarden Fo-
rint (rund 258 Mio. EUR)67

Auch die Slowakei wird 2005 auf ein Berufsheer
umsteigen. Der Wehrdienst soll dann statt derzeit
neun künftig nur noch sechs Monate dauern (Umset-
zung seit 2004). Ziel einer Heeresreform ist die Pro-
fessionalisierung des slowakischen Militärs bis Ende
2006.68

In Tschechien unterzeichnete Präsident Vaclav Klaus
am 18. November 2004 ein Gesetz, wonach ab 1.
Jänner 2005 die Streitkräfte des Landes in eine reine
Berufsarmee umgewandelt werden. Die Zahl der

Armeeangehörigen wird von derzeit 44.000 auf 35.000
gesenkt, davon 26.200 Soldaten und 8.800 zivile Mit-
arbeiter. Auch der zivile Ersatzdienst wird abgeschafft.
Eine Wehrpflicht ist nur noch im Fall eines Krieges
oder einer anderen Bedrohung des Staates vorgese-
hen. In allen anderen Fällen bleibt der Wehrdienst frei-
willig.

Slowenien hat seit 2003 die Wehrpflicht ausgesetzt und
damit neun Monate früher als geplant die bisherigen
jährlichen Musterungen und den Militärdienst abge-
schafft. Gleichzeitig wurden jedoch jenen Män-nern
und Frauen, die Berufssoldaten werden wollen, neue
Möglichkeiten eröffnet. Seit Anfang 2004 können Frei-
willige im Alter von 18 bis 27 Jahren den Militärdienst
absolvieren, für den sie auch bezahlt werden. Gleich-
zeitig wird die Umwandlung des slowenischen Heeres
in eine Berufsarmee fortgesetzt. Dieser Prozess soll
bis zum Jahr 2010 dauern.69

Von den Nachbarstaaten halten lediglich die Schweiz
sowie Deutschland – ebenso wie Österreich – noch
an der Wehrpflicht fest.

Im Gegensatz zu anderen Ländern erwog die schwe-
dische Regierung 2003 die Einführung der Wehr-
pflicht für Frauen. Laut Verteidigungsministerin Leni
Björklund war die Frage aktuell geworden, da sich
mehrere Parteien im Parlament und andere Interes-
sensvertretungen für die Einführung der Wehrpflicht
auch für Frauen ausgesprochen hätten. „Wir wollen
mehr Frauen im Heer. Wir brauchen dort Kompe-
tenz. Die einzige Möglichkeit dafür ist, dass Frauen
zur Musterung müssen und eine Pflicht zur Dienst-
ausübung haben“, sagte Björklund. In einer gleich-
berechtigten Gesellschaft erscheine es ungerecht, dass
nur Männer die Pflicht zum Wehrdienst haben, so
die Verteidigungsministerin.70

5.7.5 Wehrpflicht oder
Freiwilligen(Berufs)armee?

Die Frage der Wehrpflicht ist eng mit der seit Beginn
der 90er Jahre grundlegend geänderten Sicherheits-
lage und der dadurch geänderten Aufgabe der Streit-
kräfte verbunden. War früher der Schutz gegen ei-
nen Angriff auf das eigene Territorium oder – wie im
Fall des Nordatlantischen Bündnisses – auf Zentral-
/Westeuropa die allgemeine Verteidigungsaufgabe,
mussten die Streitkräfte in Folge auch auf die Be-
herrschung von Operationen in Krisenfällen vorbe-
reitet werden. Weiters war die Größe der Streitkräfte
in Kriegszeiten nicht mehr bestimmend für die Ein-
richtung in Friedenszeiten. Die Streitkräfte konnten
aufgrund der realistischerweise in Europa vorher-
sehbaren Sicherheitsrisiken verkleinert werden. 71
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Der Golfkrieg 1991 machte den europäischen Streit-
kräften die Notwendigkeit von Krisenreaktionskräf-
ten, d. h. von mobilen Einheiten, bewusst, die nach
geringer Vorbereitungszeit in gemeinsamen Missio-
nen eingesetzt werden oder auf andere Gefahren für
die nationale Sicherheit und Landesverteidigung re-
agieren können. Dieses Einsatzkonzept trat vor al-
lem in den 90er Jahren in den Vordergrund der Mili-
tärdoktrinen, was zu einer planmäßigen Reduzierung
des Umfanges und der Struktur der Armeen führ-
te.72

In diesem Zusammenhang ist auf das Prinzip der
Wehrgerechtigkeit hinzuweisen, das für ein Wehr-
system eine „Conditio sine qua non“ darstellt. Durch
die Reduktion von Haushaltsmitteln sowie wegen
geburtenstarker Jahrgänge können aufgrund von
Strukturänderungen bei den Streitkräften – z.B. in
Deutschland – seit Jahren nicht mehr alle tauglich
gemusterten jungen Männer zum Wehrdienst einbe-
rufen werden. Ein solches Wehrpflichtsystem, in dem

günstigt ist, seiner Wehrpflicht nachkommen muss.
Die Qualität von Streitkräften beruht auf dem Potenti-
al ihrer Soldatinnen und Soldaten, einsatzorientierter
Ausbildung, zeitgemäßer Menschenführung und der
Nutzung moderner Waffensysteme. Die Tendenz zur
Spezialisierung und Arbeitsteilung ist auch in Streit-
kräften gegeben. Kritiker der allgemeinen Wehrpflicht
argumentieren, dass im Zeitalter der Hochtechnologie
ein Grundwehrdienstleistender aufgrund der Kom-
plexität der Waffensysteme nicht mehr in der Lage
sei, diese zu bedienen oder in wichtigen Funktions-
diensten eingesetzt zu werden. In diesem Zusammen-
hang wird der Begriff „Professionalisierung“ benutzt
und auf leistungsstarke Armeen wie die der Vereinig-
ten Staaten oder des Vereinigten Königreiches ver-
wiesen.

Befürworter der Wehrpflicht weisen hingegen dar-
auf hin, dass die Wehrpflichtigen ein großes Spek-
trum an beruflicher und schulischer Bildung in die
Streitkräfte einbringen. Alle Berufssparten sind prak-

tisch abgebildet und können im Interesse der Streit-
kräfte genutzt werden.74 Erfahrungen anderer Staa-
ten nach Abschaffung der Wehrpflicht haben gezeigt,
dass zumindest im Bereich der Mannschaftsebenen
ein abnehmendes Qualifikationsprofil zu erwarten ist.
In Spanien zeigten Jugendliche wenig Interesse für
das Berufsheer, eine aufwendige Werbekampagne

nur mehr ein Teil eines Geburtsjahrganges überhaupt
Wehrdienst leistet, ist für seine Kritiker daher weder
allgemein noch gerecht.73 Ungerecht deshalb, weil ein
Großteil der für den Präsenzdienst Tauglichen sich
unbeeinträchtigt von jeglicher Dienstverpflichtung
seiner beruflichen Karriere widmen kann, während
der andere Teil, der nicht vom glücklichen Zufall be-
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sowie die Senkung von Anforderungen zum Eintritt
in die Berufsarmee waren die Folge: Anhebung der
Altersgrenze auf 28 Jahre; Senkung der körperlichen
Anforderungen (z.B. Sehkraft); Herabsetzung des
Intelligenzquotienten von 90 auf 70; Frauen können
sich für dieselben Tätigkeiten wie Männer bewerben;
Möglichkeit der Bewerbung für Kinder und Enkel-
kinder spanischer Emigranten in Lateinamerika.75

Um die notwendige Anzahl an Berufssoldaten zu er-
reichen, wurde die Ausländerquote von zwei auf sie-
ben Prozent erhöht. Die Suche nach Kandidaten ist
vorerst aus sprachlichen Gründen auf lateinamerika-
nische Länder und Äquatorial-Guinea beschränkt.75

tigen Staatsbürgern politisch kaum durchsetzen. Be-
fürworter der Wehrpflicht argumentieren jedoch, dass
andere Aufgaben, die an das Militär herangetragen
werden, wie die Landesverteidigung im Sinne einer
Verteidigung Europas, Hilfeleistung bei Elementar-
ereignissen und Katastrophen sowie Assistenzleis-
tungen für Behörden effizient nur mit dem Wehr-
pflichtigensystem geleistet werden könnten.77

Die Tendenz zur Berufsarmee hat nach Angaben des
Eidgenössischen Departements für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) verschiedene
Ursachen. Eine wichtige Rolle spielen dabei gesell-
schaftliche Faktoren, höhere Anforderungen im Be-

reich der Rüstungstechnologie und das veränderte
Aufgabenspektrum der Streitkräfte. Italien beschloss
die Abschaffung der Wehrpflicht mit Ende 2004. Gut
die Hälfte der Sollstärke von 190.000 Soldaten soll
aus Freiwilligen bestehen, die sich zu einem fünf-
jährigen Wehrdienst verpflichten. Als zusätzlicher
Anreiz ist vorgesehen, die Freiwilligen nach Ab-
schluss des Wehrdienstes bei der Vergabe von Pos-
ten im öffentlichen Dienst zu bevorzugen.78

Rasch verfügbare Einsatzkräfte für Friedensopera-
tionen im Spektrum der Petersberg-Aufgaben stel-
len Interventionsstreitkräfte dar. Allgemein wird an-
erkannt, dass dafür Zeitsoldaten benötigt werden. Auf
Abruf in Bereitschaft gehalten, können sie zielgerich-
tet eingesetzt werden. Die Verwendung als Interven-
tionsstreitkräfte für Friedensoperationen ist ihr We-
sen und der Einsatz im instabilen Ausland ihre Be-
stimmung. Hier ließe sich der Einsatz von wehrpflich-
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Auch in Österreich wurde in der Bundesheerreform-
kommission das Thema Berufsheer/ Wehrpflicht ein-
gehend erörtert. Außer Frage steht, dass die neuen
Aufgaben eine hohe Qualifizierung und die konse-
quente Weiterführung der Professionalisierung für das
befristete und unbefristete Kaderpersonal, insbeson-
dere von Mannschaftsdienstgraden, erfordern. Zur
Bewältigung der Aufgaben im In- und Ausland und
im Rahmen der sich entwickelnden europäischen Ver-
teidigung, aber auch zur Abdeckung nicht absehba-
rer Restrisiken sprach sich die Kommission für die
Erhaltung eines angemessenen Wissensstandes und
Handlungskompetenz sowie einer entsprechenden
Aufwuchsfähigkeit aus.79

Derzeit bildet die allgemeine Wehrpflicht in Öster-
reich nach wie vor eine wichtige Basis für Assistenz-
leistungen des Bundesheeres und für den Zivildienst.
Allerdings wird im politischen und militärischen Be-
reich in Abhängigkeit von den sicherheitspolitischen
Entwicklungen und im Zusammenhang mit der Fest-
stellung des Bedarfes an Soldaten für Präsenzauf-
gaben und Auslandseinsätzen die Frage einer Ver-
kürzung der Wehrdienstzeit oder eines späteren all-
fälligen Aussetzens der Wehrpflicht diskutiert.

Welches Wehrsystem für Österreich optimal wäre,
hängt von mehreren Faktoren ab. Grundvorausset-
zungen sind jedenfalls eine objektive sicherheits-
politische Analyse sowie ökonomische, budgetäre und
gesellschaftspolitische Aspekte.

Umfragedaten der letzten Jahre zeigen bei der
österreichischen Bevölkerung die Befürwortung ei-
nes Berufsheeres (siehe Abb. 5.11). Allerdings hat
die Expertenkommission beim BMLV zur Prüfung
einer allfälligen Umstellung des Bundesheeres auf
ein Freiwilligensystem in ihrem Zwischenbericht
2001 festgehalten, dass „eine entsprechende Erfül-
lung der gegenwärtig an das ÖBH gestellten Anfor-
derungen … in personeller Hinsicht derzeit ohne die
Beibehaltung des Systems der allgemeinen Wehr-
pflicht nicht zu gewährleisten (ist)“.80

1 Vgl. Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin/Allgemei-
ne Erwägungen, zitiert in: Bundesheer-Reform-
kommission, Grundlagen BMLV, Wien, 30. September
2003, S. 161.

2 Vgl. Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin/Allgemei-
ne Erwägungen, zitiert in: Bundesheer-Reformkommis-
sion, Grundlagen BMLV, Wien, 30. September 2003, S.
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3 Vgl. Entwurf Teilstrategie/Verteidigungspolitik vom 23.
Mai 2003, zitiert in: Bundesheer-Reformkommission,
Grundlagen BMLV, Wien, 30. September 2003, S. 177.
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16 Z.B. Militärkomitee und Militärstab der EU sowie die
verschiedenen Hauptquartiere im Rahmen von EU-Mis-
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19 Das Allied Command for Operations (ACO) ist das
Kommando zur Planung und Durchführung von NATO
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21 Supreme Allied Commander Europe (SACEUR): Obers-
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35 BMaA, Teilstrategie Außenpolitik, Kapitel 6, Punkt 6.17,
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Seite 14, zitiert in: Bundesheer-Reformkommission,
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39 Hauptsächlich stationärer Beobachtungseinsatz, zusam-
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6. Rechtsgrundlagen

Im österreichischen Verfassungsrecht finden sich
derzeit mehrere Normen mit sicherheitspolitischer
Relevanz. Diesbezüglich sind insbesondere zu nen-
nen:

Art. 9a Abs. 1 und 2 B-VG betreffend die umfas-
sende Landesverteidigung (ULV) mit ihren vier
Teilbereichen;

Art. 79 B-VG bzw. § 1 KSE-BVG betreffend die
Aufgaben des ÖBH;

Art. 23f B-VG betreffend die uneingeschränkte
Mitwirkung an der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) einschließlich sämtli-
cher Petersberg-Aufgaben und

das Bundesverfassungsgesetz über die Neutrali-
tät Österreichs.

Der im Jahre 1975 geschaffene Art. 9a B-VG nor-
miert die umfassende Landesverteidigung als so ge-
nannte „Staatszielbestimmung“. Die militärische
Landesverteidigung ist als einer der vier Teilberei-
che dieses Staatszieles (darüber hinaus sind noch die
geistige, zivile und wirtschaftliche Landesvertei-
digung genannt) zur Gänze in die umfassende Lan-
desverteidigung eingebettet.

Am 12. Dezember 2001 beschloss der Nationalrat
mit den Stimmen der beiden Regierungsparteien ÖVP
und FPÖ im Wege einer Entschließung eine neue Si-
cherheits- und Verteidigungsdoktrin1 . Darin sind so-
wohl allgemeine Empfehlungen zur Gestaltung der
„umfassenden Sicherheitspolitik“ als auch konkrete
Grundsätze für die Gestaltung der Außen- und
Sicherheitspolitik, der Verteidigungspolitik und der
Politik der inneren Sicherheit enthalten.

Überdies wurde die Bundesregierung ersucht, auf der
Grundlage dieser Empfehlungen Teilstrategien für alle
sicherheitspolitisch relevanten Bereiche (Außenpoli-
tik, Verteidigungspolitik sowie innere Sicherheit und
darüber hinaus Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Ver-
kehrs-, Infrastruktur- und Finanzpolitik sowie Bil-
dungs- und Informationspolitik) auszuarbeiten. Ihrem
Rechtscharakter nach stellt eine solche Entschließung
eine rechtlich unverbindliche Willensäußerung der
Legislative betreffend die Tätigkeit der Exekutive dar;
Entschließungen können jedoch – wie im gegenständ-
lichen Fall – durchaus hohe politische Bedeutung
haben. In dieser Hinsicht hat die Sicherheits- und
Verteidigungsdoktrin unmittelbare Relevanz für die
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.2

6.1 Grundlegende nationale Rechtsnormen

6.1.1 Wehrsystem und Aufgaben

Geltende Rechtslage:

Das Wehrsystem ist seit der B-VG-Novelle 1975
verfassungsgesetzlich festgelegt. Art. 79 Abs. 1 B-
VG normiert eine Organisation nach dem Miliz-
system; Art. 9a Abs. 3 B-VG ordnet ein System der
allgemeinen Wehrpflicht an, ermöglicht aber die Leis-
tung eines Ersatzdienstes aus Gewissensgründen.
Österreichischen Staatsbürgerinnen wird einerseits
die Möglichkeit gegeben, freiwillig als Soldatinnen
im ÖBH Dienst zu leisten, andererseits das Recht
eingeräumt, diesen Dienst zu beenden (Art. 9a B-
VG Abs. 4 leg. cit.).

Die Aufgaben des Bundesheeres sind – als einziger
Organkomplex der Verwaltung – unmittelbar und
abschließend auf der Ebene des Verfassungsrechtes
(Art. 79 B-VG) normiert. Demnach obliegt dem
Bundesheer als primäre und originäre Kernaufgabe
die militärische Landesverteidigung; daneben sind
zwei so genannte „Assistenzfälle“ ausdrücklich vor-
gesehen. Im Übrigen sind allfällige weitere Aufga-
ben des Bundesheeres ebenfalls verfassungsgesetz-
lich zu regeln; als einzige derartige Zusatzaufgabe
ist derzeit die Durchführung von „Auslandseinsätzen“
nach § 1 Z 1 lit. a bis c KSE-BVG normiert. Sämtli-
che Aktivitäten des Bundesheeres müssen sich da-
her jedenfalls im Rahmen dieser verfassungsgesetz-
lich vorgesehenen Aufgaben bewegen.

Artikel 9a. (1) Österreich bekennt sich zur
umfassenden Landesverteidigung. Ihre Aufgabe
ist es, die Unabhängigkeit nach außen sowie die
Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesgebie-
tes zu bewahren, insbesondere zur Aufrechter-
haltung und Verteidigung der immerwährenden
Neutralität. Hiebei sind auch die verfassungs-
mäßigen Einrichtungen und ihre Handlungs-
fähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten
der Einwohner vor gewaltsamen Angriffen von
außen zu schützen und zu verteidigen.

(2) Zur umfassenden Landesverteidigung
gehören die militärische, die geistige, die zivile
und die wirtschaftliche Landesverteidigung.

(3) Jeder männliche österreichische Staats-
bürger ist wehrpflichtig. Wer aus Gewissensgrün-
den die Erfüllung der Wehrpflicht verweigert und
hievon befreit wird, hat einen Ersatzdienst zu
leisten. Das Nähere bestimmen die Gesetze.
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(4) Österreichische Staatsbürgerinnen kön-
nen freiwillig Dienst im Bundesheer als Soldat-
innen leisten und haben das Recht, diesen Dienst
zu beenden.

Der Art. 9a B-VG gehört zu den Kernpunkten der
Wehrverfassung. Er wurde im Rahmen einer umfas-
senden Novelle des B-VG im Jahre 1975 eingefügt;
die damaligen Hauptinhalte waren die Verankerung
der umfassenden Landesverteidigung sowie die
verfassungsrechtliche Verankerung der allgemeinen
Wehrpflicht und der Möglichkeit eines Ersatzdiens-
tes. Seit 1. Jänner 1998 ist auch die Möglichkeit zu
freiwilligen Wehrdienstleistungen von Frauen enthal-
ten.

Umfassende Landesverteidigung

Sie dient der Unverletzlichkeit und Einheit des Bun-
desgebietes, insbesondere zur Aufrechterhaltung und
Verteidigung der immerwährenden Neutralität; hiezu
zählen auch der Schutz und die Verteidigung der
verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Hand-
lungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten
der Einwohner vor gewaltsamen Angriffen von außen.

wohl an die einfache Gesetzgebung als auch an die
Vollziehung – dar.

Allgemeine Wehrpflicht

Die allgemeine Wehrpflicht besteht für alle männlichen
österreichischen Staatsbürger (nähere Regelung im
Wehrgesetz 2001, insbesondere auch die jeweils rele-
vanten Altersgrenzen) bei gleichzeitigem Recht auf
Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen mit
Verpflichtung zur Leistung eines Ersatzdienstes. Eine
nähere Regelung findet sich im Zivildienstgesetz 1986,
wo der Ersatzdienst auch zuerst verfassungsrechtlich
verankert wurde.

Die Inhalte der Wehrpflicht sind auf einfachgesetz-
licher Ebene im § 11 WG 2001 normiert und umfassen

die Stellungspflicht,

die Pflicht zu Präsenzdienstleistungen,

die Pflichten im Miliz- und Reservestand sowie

bestimmte Melde- und Bewilligungspflichten.
Der Präsenzdienst ist eine auf der allgemeinen Wehr-
pflicht beruhende, öffentlich-rechtliche Dienstleistung
sui generis. Durch die Heranziehung von Personen

Als Teilbereiche der umfassenden Landesverteidi-
gung sind die militärische, geistige, zivile und wirt-
schaftliche Landesverteidigung normiert.

Das Bekenntnis Österreichs zur umfassenden Lan-
desverteidigung wird in dogmatischer Hinsicht als
so genannte „Staatszielbestimmung“ angesehen. Der-
artige Bestimmungen gewähren keinerlei (durchsetz-
bare) subjektive Rechte; sie stellen vielmehr eine Art
Verfassungsauftrag an sämtliche Staatsorgane – so-

zum Präsenzdienst oder zum Ausbildungsdienst wird
kein Dienstverhältnis zum Bund begründet.

Wehrdienst von Frauen

Österreichische Staatsbürgerinnen können auf (ab-
solut) freiwilliger Basis als Soldatinnen im Bundes-
heer Wehrdienst leisten und diesen Dienst aus freien
Stücken beenden (nähere Regelungen auf einfachge-
setzlicher Ebene, insbesondere im Wehrgesetz 2001).
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sowie der demokratischen Freiheiten der Ein-
wohner

b) zur Aufrechterhaltung der Ordnung und
Sicherheit im Inneren überhaupt;

2. zur Hilfeleistung bei Elementarereignis-
sen und Unglücksfällen außergewöhnlichen
Umfanges.

(3) Weitere Aufgaben des Bundesheeres wer-
den durch Bundesverfassungsgesetz geregelt.

(4) Welche Behörden und Organe die Mit-
wirkung des Bundesheeres zu den im Abs. 2 ge-
nannten Zwecken unmittelbar in Anspruch neh-
men können, bestimmt das Wehrgesetz.

(5) Selbständiges militärisches Einschreiten
zu den im Abs. 2 genannten Zwecken ist nur zu-
lässig, wenn entweder die zuständigen Behör-
den durch höhere Gewalt außerstande gesetzt
sind, das militärische Einschreiten herbeizufüh-
ren, und bei weiterem Zuwarten ein nicht wieder
gutzumachender Schaden für die Allgemeinheit
eintreten würde, oder wenn es sich um die Zu-
rückweisung eines tätlichen Angriffes oder um
die Beseitigung eines gewalttätigen Widerstan-
des handelt, die gegen eine Abteilung des
Bundesheeres gerichtet sind.

Die „militärische Landesverteidigung“ (bis 1975
„Schutz der Grenzen“) ist als primäre und origi-
näre Kernaufgabe des Bundesheeres vorgesehen.

Die so genannten „Assistenzaufgaben“ (Art. 79
Abs. 2 B-VG) dürfen – abgesehen von den Fäl-
len eines selbständigen militärischen Einschrei-
tens (Art. 79 Abs. 5 B-VG) – nur wahrgenom-
men werden, soweit die „gesetzmäßige zivile
Gewalt“ das Bundesheer in Anspruch nimmt. Im
§ 2 WG 2001 sind diesbezüglich alle Organe und
Behörden des Bundes, der Länder und Gemein-
den innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits-
bereiches normiert.

Weitere Aufgaben sind (ausnahmslos und zwingend!)
verfassungsgesetzlich zu normieren. Derzeit sind
folgende zusätzliche Aufgaben vorgesehen:

Exekution von Erkenntnissen des Verfassungs-
gerichthofes nach Weisung des Bundespräsiden-
ten (Art. 146 Abs. 2 B-VG),

Teilnahme an Maßnahmen der Friedenssiche-
rung, der humanitären Hilfe und Katastrophen-
hilfe sowie der Such- und Rettungsdienste im
Ausland (§ 1 Z 1 lit. a bis c KSE-BVG – „Aus-
landseinsätze“).

6.1.1.1 Einrichtung nach den Grundsätzen
eines Milizsystems

Geltende Rechtslage:

Artikel 79. (1) Dem Bundesheer obliegt die
militärische Landesverteidigung. Es ist nach den
Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten.

Nach Art. 79 Abs. 1 B-VG i.d.F. der B-VG-Novelle
BGBl. Nr. 341/1988 ist mit Wirkung vom 1. Juli 1988
„das Bundesheer nach den Grundsätzen eines Miliz-
systems einzurichten“. Damit ist die milizartige
Organisationsstruktur des Bundesheeres – größeres
Heer mit milizartigem Charakter und Beibehaltung
ständig präsenter Verbände – verfassungsrechtlich
verankert; der einfache Wehrrechtsgesetzgeber ist an
diese Organisationsform der militärischen Landes-
verteidigung gebunden.

Der Verfassungsgesetzgeber ist bei der Verankerung
des Milizsystems im Jahre 1988 von folgenden drei
Hauptkomponenten des österreichischen Milizsys-
tems ausgegangen:

eine vergleichsweise kurze Grundwehrdienst-
dauer sowie zusätzlich periodische, über einen
längeren Zeitraum verteilte Wiederholungsübun-
gen,

eine Gestaltung der Schutz- und Verteidigungs-
aufgabe (zumindest überwiegend) nicht im Wege
einer berufsmäßigen Institution, sondern als Ge-
meinschaftsaufgabe,

die Existenz eines bestimmten, vergleichsweise
kleinen Anteiles eines „stehenden Heeres“ zur
Sicherstellung einer raschen Reaktionsfähigkeit
im Anlassfall.

Diese drei Eckpfeiler sind daher verfassungsrechtlich
vorgegeben und stehen weder dem einfachen Gesetz-
geber noch der Vollziehung zur Disposition.

6.1.1.2 Aufgaben des Bundesheeres
(Art.79 B-VG)

Geltende Rechtslage:

Artikel 79. (1) Dem Bundesheer obliegt die
militärische Landesverteidigung. Es ist nach den
Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten.

(2) Das Bundesheer ist, soweit die gesetz-
mäßige zivile Gewalt seine Mitwirkung in An-
spruch nimmt, ferner bestimmt

1. auch über den Bereich der militärischen
Landesverteidigung hinaus

a) zum Schutz der verfassungsmäßigen
Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit
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Die im § 1 Z 1 lit. d und Z 2 KSE-BVG normierten
„Auslandsübungen“ stellen für sich keine „selbstän-
dige“ Aufgabe des Bundesheeres dar, weil die Durch-
führung von Übungen zur Vorbereitung auf die Er-
füllung der eigentlichen verfassungsgesetzlichen
Aufgaben des Bundesheeres einen immanenten Be-
standteil sämtlicher derartiger Aufgaben bildet. Mit
diesen Regelungen wird lediglich die Zulässigkeit
einer Auslandsentsendung zu derartigen Übungen
und Ausbildungsmaßnahmen zweifelsfrei klarge-
stellt.

Die Aufgaben des Bundesheeres sind vollständig und
abschließend auf der Ebene des Verfassungsrechtes
zu verankern. Dies bedeutet, dass jegliche Änderung
der derzeitigen Aufgabenstellungen ausschließlich im
Wege einer entsprechenden Verfassungsänderung
durchgeführt werden kann.

6.1.2 Wehrgesetz  2001

§ 1. (1) Das Bundesheer als die bewaffnete
Macht der Republik Österreich ist nach den
Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten.
Die Organisation des Bundesheeres hat den mi-
litärischen Erfordernissen für die Erfüllung sei-
ner Einsatzaufgaben zu entsprechen. Die stän-
dig erforderlichen Organisationseinrichtungen
(Friedensorganisation) haben den Bedürfnissen
des für die Einsatzaufgaben notwendigen
Organisationsrahmens (Einsatzorganisation) zu
dienen. Die Einsatzorganisation hat überwie-
gend Truppen zu umfassen, die zu Übungs-
zwecken oder zum Zwecke eines Einsatzes zu-
sammentreten.

(2) Das Bundesheer wird aufgrund der all-
gemeinen Wehrpflicht gebildet und ergänzt. Die
Wehrpflichtigen gehören für die Dauer ihrer
Wehrpflicht dem Präsenzstand oder dem Miliz-
stand oder dem Reservestand an. Die Friedens-
organisation umfasst nur Soldaten, die Einsatz-
organisation Soldaten und Wehrpflichtige im
Milizstand.

[...]

§ 2. (1) Dem Bundesheer obliegen

a) die militärische Landesverteidigung,
b) auch über den Bereich der militäri-

schen Landesverteidigung hinaus der Schutz der
verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer
Handlungsfähigkeit und der demokratischen
Freiheiten der Einwohner sowie die Aufrechter-
haltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren
überhaupt,

c) die Hilfeleistung bei Elementarereig-
nissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen
Umfanges und

d) die Hilfeleistung im Ausland bei Maß-
nahmen der Friedenssicherung, der humanitä-
ren Hilfe und der Katastrophenhilfe sowie der
Such- und Rettungsdienste (Auslandseinsatz).
Die Aufgaben nach den lit. b und c (Assistenz-
einsätze) sind, sofern hiefür nicht ein selbstän-
diges militärisches Einschreiten zulässig ist, nur
insoweit wahrzunehmen, als die gesetzmäßige
zivile Gewalt die Mitwirkung des Bundesheeres
in Anspruch nimmt. Die Aufgabe nach lit. d ist
nur insoweit wahrzunehmen, als die jeweils zu-
ständigen Organe die Entsendung von Angehö-
rigen des Bundesheeres in das Ausland beschlie-
ßen.

(2) Die militärische Landesverteidigung hat
die Erfüllung der Aufgaben der umfassenden
Landesverteidigung nach Art. 9a Abs. 1 B-VG
mit militärischen Mitteln sicherzustellen. Im Rah-
men der militärischen Landesverteidigung sind
durchzuführen

1. die allgemeine Einsatzvorbereitung,
2. die unmittelbare Vorbereitung eines Ein-

satzes und
3. alle militärisch notwendigen Maßnahmen

zur Erfüllung des Einsatzzweckes in ei-
nem Einsatz nach Abs. 1 lit. a sowie die
Abschlussmaßnahmen nach Beendigung
eines solchen Einsatzes.

(3) Die allgemeine Einsatzvorbereitung dient
der Sicherstellung der ständigen Einsatzbereit-
schaft des Bundesheeres. Sie umfasst die Schaf-
fung aller, insbesondere personellen und mate-
riellen Voraussetzungen, die für eine unverzüg-
liche und wirksame Durchführung eines Einsat-
zes erforderlich sind.

(4) Die unmittelbare Vorbereitung eines Ein-
satzes dient der Verstärkung und Erhöhung der
Einsatzbereitschaft des Bundesheeres durch die
hiefür erforderlichen militärischen Maßnahmen,
sofern insbesondere aufgrund der ständigen Be-
obachtung der militärischen und damit im Zu-
sammenhang stehenden sicherheitspolitischen
Lage der Eintritt von Gefahren für die Unabhän-
gigkeit nach außen oder für die Unverletzlich-
keit oder Einheit des Bundesgebietes vorherzu-
sehen ist.

(5) Zur Heranziehung des Bundesheeres zu
Assistenzeinsätzen sind alle Behörden und Or-
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gane des Bundes, der Länder und Gemeinden
innerhalb ihres jeweiligen Wirkungsbereiches
berechtigt, sofern sie eine ihnen zukommende
Aufgabe nach Abs. 1 lit. b oder c nur unter Mit-
wirkung des Bundesheeres erfüllen können. Ist
jedoch für einen Assistenzeinsatz nach Abs. 1 lit.
b eine Heranziehung von mehr als 100 Soldaten
erforderlich, so obliegt sie

1. der Bundesregierung oder,
2. sofern die Heranziehung zur Abwehr ei-

nes offenkundigen, nicht wiedergutzuma-
chenden, unmittelbar drohenden Scha-
dens für die Allgemeinheit unverzüglich
erforderlich ist, dem Bundesminister für
Inneres im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Landesverteidigung.

Im Falle der Z 2 hat der Bundesminister für In-
neres der Bundesregierung über eine solche
Heranziehung unverzüglich zu berichten.

(6) Anlässlich jeder Anforderung des Bundes-
heeres zu einem Assistenzeinsatz sind anzuge-
ben

1. Zweck, voraussichtlicher Umfang und
voraussichtliche Dauer eines solchen
Einsatzes und

2. jene Umstände, weshalb die zugrunde
liegende Aufgabe nur unter Mitwirkung
des Bundesheeres erfüllt werden kann.

6.1.3 Mitwirkung im Rahmen der GASP

Geltende Rechtlage (B-VG Art. 23f):

Artikel 23f. (1) Österreich wirkt an der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der
Europäischen Union aufgrund des Titels V des
Vertrages über die Europäische Union in der
Fassung des Vertrages von Nizza mit. Dies
schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art.
17 Abs. 2 dieses Vertrages sowie an Maßnah-
men ein, mit denen die Wirtschaftsbeziehungen
zu einem oder mehreren dritten Ländern ausge-
setzt, eingeschränkt oder vollständig eingestellt
werden. (...)

Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union aufgrund
des Titels V des Vertrages über die Europäische Uni-
on in der Fassung des Vertrages von Nizza mit. Dies
schließt die Mitwirkung an Aufgaben gemäß Art. 17
Abs. 2 dieses Vertrages sowie an Maßnahmen ein,
mit denen die Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder
mehreren dritten Ländern ausgesetzt, eingeschränkt

oder vollständig eingestellt werden. Beschlüsse des
Europäischen Rates zu einer „gemeinsamen Vertei-
digung der EU“ sowie zu einer „Integration der WEU
in die EU“ bedürfen einer parlamentarischen Behand-
lung nach Art. 44 Abs. 1 und 2 B-VG – wie ein
Verfassungsgesetz. Eine Zustimmung zu Maßnah-
men im Rahmen der GASP, die eine Verpflichtung
Österreichs zur Entsendung von Einheiten oder
Einzelpersonen in das Ausland bewirken würden, ist
nur unter dem Vorbehalt einer Durchführung des für
eine solche Entsendung verfassungsrechtlich vorge-
sehenen Verfahrens zulässig.

Aufgaben nach Art. 17 Abs. 2 des EU-Vertrages (in
der Fassung des Vertrages von Amsterdam) schlie-
ßen ein

humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze,

friedenserhaltende Aufgaben und

Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung ein-
schließlich friedensschaffender Maßnahmen.

Diese Umschreibung umfasst sämtliche der so ge-
nannten Petersberg-Aufgaben der WEU, zu denen
militärische Einheiten der WEU-Mitgliedstaaten nach
der Petersberg-Erklärung des WEU-Ministerrates
vom 19. Dezember 1992 neben der gemeinsamen
Verteidigung auch eingesetzt werden dürfen. Im Er-
gebnis bedeutet dies, dass damit nunmehr eine aus-
drückliche verfassungsrechtliche Grundlage zur Teil-
nahme Österreichs auch an allfälligen Kampfeins-
ätzen zur Friedensschaffung im Rahmen der GASP
der EU – auch ohne entsprechenden VN-Beschluss
– besteht. Die ebenfalls verfassungsrechtlich veran-
kerte immerwährende Neutralität Österreichs ist dem-
nach in diesem Bereich jedenfalls „zurückgedrängt”.

6.1.4 Rechtsnormen für internationale
Aufgaben

6.1.4.1 Bundesverfassungsgesetz über Koope-
ration und Solidarität bei der Entsen-
dung von Einheiten und Einzelperso-
nen in das Ausland (KSE-BVG)

Das Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und
Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und
Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG) wurde
im Wesentlichen verabschiedet, um für ein solidari-
sches Engagement Österreichs im Rahmen von
OSZE, EU und NATO/PfP, aber auch für Hilfeleis-
tung auf Ersuchen eines Staates sowie für Übungen
und Ausbildungen im Ausland die innerstaatlichen
Voraussetzungen zu schaffen.
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Fälle einer Entsendung (§ 1)

Geltende Rechtslage:

§ 1. Einheiten und einzelne Personen kön-
nen in das Ausland entsendet werden

1. zur solidarischen Teilnahme an
a) Maßnahmen der Friedenssicherung

einschließlich der Förderung der
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Schutz der Menschenrechte im Rah-
men einer internationalen Organi-
sation oder der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) oder in Durchfüh-
rung von Beschlüssen der Europäi-
schen Union im Rahmen der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheits-
politik oder

b) Maßnahmen der humanitären Hilfe
und der Katastrophenhilfe oder

c) Maßnahmen der Such- und Ret-
tungsdienste oder

d) Übungen und Ausbildungsmaßnah-
men zu den in lit. a bis c genannten
Zwecken sowie

2.  zur Durchführung von Übungen
und Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der
militärischen Landesverteidigung (Art. 79
Abs. 1 B-VG).

Dabei ist auf die völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen Österreichs, die Grundsätze der Satzung der
Vereinten Nationen sowie der Schlussakte von
Helsinki und auf die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union
aufgrund des Titels V des Vertrages über die
Europäische Union Bedacht zu nehmen.

Relevanter Personenkreis für eine
Entsendung (§ 4)

Geltende Rechtslage:

§ 4. (1) Für Zwecke nach § 1 können entsen-
det werden

1. Angehörige des Bundesheeres,

2. Angehörige der Wachkörper des
Bundes und

3. andere Personen, wenn sie sich zur
Teilnahme verpflichtet haben.

(2) Nach § 1 Z 1 lit. a bis d dürfen Per-
sonen nur aufgrund freiwilliger Meldung
entsendet werden. Für Entsendungen nach

§ 1 von Personen, die den Grundwehrdienst
oder Truppenübungen oder die ersten sechs
Monate des Ausbildungsdienstes leisten, ist
jedenfalls deren persönliche freiwillige Mel-
dung in schriftlicher Form erforderlich.

Eine freiwillige Meldung ist demnach bei sämtlichen
nach § 4 Abs. 1 Z 1 bis 3 KSE-BVG in Betracht
kommenden Personen zwingend erforderlich

bei allen Entsendungen zu Auslandseinsätzen
nach § 1 Z 1 lit. a bis c KSE-BVG und zu PfP-
Übungen nach § 1 Z 1 lit. d KSE-BVG und

in allen Fällen einer Entsendung von Soldaten im
Grundwehrdienst, in den ersten sechs Monaten
des Ausbildungsdienstes oder während Truppen-
übungen.

6.1.4.2 Truppenaufenthaltsgesetz3

Im § 2 dieses Gesetzes ist der Bundesminister für
Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für auswärtige Angelegenheiten ermäch-
tigt, den Aufenthalt fremder Truppen in Österreich
zu gestatten. Der Zweck des Aufenthaltes kann die
Durchführung eines Beschlusses der VN, der EU
oder der OSZE, die Teilnahme an einer Friedens-
operation im Rahmen internationaler Organisationen,
die Teilnahme an Übungs- und Ausbildungsvorhaben,
die Durchführung von Such-, Rettungs- und Kata-
strophenhilfsmaßnahmen etc. umfassen.

6.1.5 Militärbefugnisgesetz, Neutralität,
Oberbefehl

6.1.5.1 Militärbefugnisgesetz (MBG)

Das MBG4 , das mit 1. Juli 2001 in Kraft trat, nor-
miert die Befugnisse militärischer Behörden und
Organe und regelt weiters die spezifischen Rechts-
schutzeinrichtungen für den militärischen Bereich.
Mit diesem Gesetz wurden grundlegende Aufgaben
und Befugnisse, die zuvor als Einzelbestimmungen
in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen vor-
handen waren, zusammengeführt und mit neuen Be-
stimmungen ergänzt.

Zu den besonderen Aufgaben und Befugnissen, die
im 2. Teil des Gesetzes einer Regelung unterworfen
sind, zählen der Wachdienst, die militärischen Nach-
richtendienste sowie die Luftraumüberwachung. Ein
weiterer Teil des Gesetzes behandelt das Recht des
Bundesheeres, Sach- und Werkleistungen für Zwe-
cke der militärischen Landesverteidigung, soweit sie
für die Erfüllung von Einsatzaufgaben unerlässlich
sind, in Anspruch zu nehmen.
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Ebenfalls geregelt ist der Rechtsschutz der Staats-
bürger in Bezug auf den Ersatz von Schäden, die ih-
nen durch die Ausübung von Befugnissen durch mi-
litärische Organe entstehen sollten. Dieser Teil des
Gesetzes betrifft die Schadloshaltung, ein Beschwer-
derecht und die Installierung weisungsfreier Rechts-
schutzbeauftragter zur rechtlichen Kontrolle der
Nachrichtendienste.

6.1.5.2 Bundesverfassungsgesetz über die
Neutralität Österreichs

Österreich hat mit dem Bundesverfassungsgesetz
vom 26. Oktober 1955, BGBl Nr. 211, über die Neu-
tralität Österreichs „aus freien Stücken“ seine „im-
merwährende Neutralität“ erklärt. Dieses BVG wur-
de den damals bestehenden Staaten zur Kenntnisnah-
me übermittelt. Durch die Verankerung der immer-
währenden Neutralität in einem österreichischen
Rechtsakt wird klargestellt, dass die Festlegung auf
den Neutralitätsstatus allein Sache Österreichs ist.
Besonders wird darauf hingewiesen, dass gemäß der
österreichischen Rechtslage (§ 320 Strafgesetzbuch)
die verbotene Unterstützung von Parteien bewaffne-
ter Konflikte (vormals unter dem Titel „Neutralitäts-
gefährdung“) mit einer Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren bedroht ist.

Mit Auflösung des Warschauer Paktes und mit Be-
endigung des politisch-ideologischen Ost-West-Kon-
fliktes hat die Neutralität viel an außenpolitischer
Bedeutung eingebüßt, stärker betont wird die Pflicht
zur internationalen Solidarität (siehe oben, KSE-
BVG).

Die eben angeführten politischen Entwicklungen lös-
ten, zumindest vorübergehend, die gegenseitige Blo-
ckade der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat der
VN, was aus österreichischer Sicht zu rechtlichen
Spannungen zwischen strikter Einhaltung der Neu-
tralität und Beteiligung an den Sanktionsmaßnahmen
der VN führte. Zusammen mit dem moralischen
Anspruch, bei einem Engagement gegen einen Ag-
gressor nicht abseits stehen zu wollen, kam es zu
einer Änderung der Neutralitätsauffassung im Sinne
einer Bereitschaft zur internationalen Solidarität.

Die immerwährende Neutralität ist im Beitrittsvertrag
zur EU nicht erwähnt. Da im Rahmen der GASP auch
einseitige Wirtschaftssanktionen beschlossen werden,
was sich mit dem herkömmlichen Verständnis der
Neutralität kaum vereinbaren lässt, hat Österreich in
Art 23f B-VG ausdrücklich eine umfassende Mit-
wirkung an der GASP, einschließlich der Anordnung
von einseitigen Wirtschaftssanktionen gegenüber
Drittstaaten, beschlossen.

Aufgrund einer Novellierung des B-VG (1998) kann
sich Österreich überdies an den weiteren Bemühun-
gen um eine gemeinsame Europäische Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (ESVP) beteiligen. Danach
bedürfen Beschlüsse des Europäischen Rates zu ei-
ner gemeinsamen Verteidigung der EU sowie zu ei-
ner Integration der Westeuropäischen Union in die
EU der vorherigen Beschlussfassung des National-
rates und des Bundesrates und dürfen nur mit Zwei-
drittel-Mehrheit durchgeführt werden.

Geltende Rechtslage (Bundesverfassungsgesetz über
die Neutralität Österreichs):

Artikel I.

(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung
seiner Unabhängigkeit nach außen und zum
Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes
erklärt Österreich aus freien Stücken seine im-
merwährende Neutralität. Österreich wird diese
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln auf-
rechterhalten und verteidigen.

(2) Österreich wird zur Sicherung dieser
Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen
Bündnissen beitreten und die Errichtung militä-
rischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem
Gebiet nicht zulassen.

(…)

Nach herrschender Lehre und Praxis hat sich der
Begriffsinhalt der immerwährenden Neutralität durch
die umfassenden sicherheitspolitischen Änderungen
im letzten Jahrzehnt massiv gewandelt. Demnach hat
die österreichische Neutralität (entgegen früheren
Auffassungen nunmehr nur noch) folgende Kern-
inhalte:

das Verbot des Beginnens von Kriegen und der
aktiven Teilnahme an solchen,

das Verbot eines Beitrittes zu einem Militär-
bündnis,

das Verbot der Errichtung fremder militärischer
Stützpunkte auf österreichischem Staatsgebiet.

Nach einhelliger Auffassung ist die Neutralität (zu-
mindest) im Bereich der Teilnahme Österreichs an
allfälligen Kampfeinsätzen zur Friedensschaffung im
Rahmen der GASP jedenfalls „zurückgedrängt“.

6.1.5.1 Verfügungsrecht – Oberbefehl –
Befehlsgewalt

Geltende Rechtslage (Art. 80 B-VG):

Artikel 80. (1) Den Oberbefehl über das Bundes-
heer führt der Bundespräsident.
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(2) Soweit nicht nach dem Wehrgesetz der
Bundespräsident über das Heer verfügt, steht die
Verfügung dem zuständigen Bundesminister in-
nerhalb der ihm von der Bundesregierung er-
teilten Ermächtigung zu.

(3) Die Befehlsgewalt über das Bundesheer
übt der zuständige Bundesminister (Art. 76 Abs.
1) aus.

Das Verfügungsrecht bildet den „Inbegriff aller die
zivile politische Leitung des Heeres betreffenden
Kompetenzen“; es betrifft die „Befugnis zu staats-
politischen Entscheidungen über das Heer als gan-
zes, vor allem die über den Einsatz und die Art der
Verwendung der bewaffneten Macht“. Diese Kom-
petenz ist im Wesentlichen zwischen dem Bundes-
präsidenten und dem Bundesminister für Landes-
verteidigung geteilt; daneben bestehen noch „Sonder-
verfügungsrechte“.

Bundespräsident: nach Maßgabe der im Wehrge-
setz 2001 eingeräumten Befugnisse, und zwar nach
der geltenden Rechtslage zur Heranziehung zum Ein-
satzpräsenzdienst (ausgenommen Wehrpflichtige bin-
nen sechs Monaten nach der Entlassung aus dem
vollständig geleisteten Grundwehrdienst) sowie zur
Heranziehung zum Aufschubpräsenzdienst (jeweils
über einer Gesamtzahl von 5.000 Wehrpflichtigen).

Bundesminister für Landesverteidigung: im vol-
len Umfang, „soweit nicht nach dem Wehrgesetz der
Bundespräsident über das Heer verfügt“. Er kann
allerdings von der Bundesregierung hinsichtlich der
Ausübung seines Verfügungsrechtes an Richtlinien
gebunden werden, die eine politische „Rahmen-
ermächtigung“ bilden. Diese Verfügungsermäch-
tigung ergeht im Wege von Ministerratsbeschlüssen
(derzeit maßgeblich der Ministerratsbeschluss vom
6. November 1984).

Außerhalb des Art. 80 B-VG bestehen folgende
Sonderverfügungsrechte:

Sonderverfügungsrecht der Behörden und Orga-
ne des Bundes, der Länder und Gemeinden be-
treffend die Befugnisse zur Assistenzanforderung
gemäß Art. 79 Abs. 2 B-VG und § 2 WG 2001;

Sonderverfügungsrecht des Bundespräsidenten
betreffend die Befugnis zur Anordnung der
Durchführung von Exekutionen der Erkenntnis-
se des Verfassungsgerichtshofes durch das
Bundesheer gemäß Art. 146 Abs. 2 B-VG – nicht
aktuell!

Sonderverfügungsrechte der Bundesregierung im
Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Na-
tionalrates bzw. der Bundesregierung bzw. des
zuständigen Bundesministers betreffend die Be-
fugnis zu bestimmten Entsendungen militärischer
Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (§ 2
KSE-BVG).

Den Oberbefehl über das Bundesheer führt der Bun-
despräsident. Es handelt sich dabei nach herrschen-
der Lehre und jahrzehntelanger Praxis um eine reine
Formalfunktion – staatspolitisch die Funktion des
„Staatsoberhauptes im Heere”. Dieser Oberbefehl
unterscheidet sich grundsätzlich vom (historischen)
Oberbefehl des Monarchen, der das gesamte Verfü-
gungsrecht umfasste und daher substantiellen Cha-
rakter hatte. Dem Bundespräsidenten fehlt hingegen
diesbezüglich – von einzelnen begrenzten Befugnis-
sen abgesehen – die Wehrhoheit.

Die Befehlsgewalt über das Bundesheer übt der Bun-
desminister für Landesverteidigung aus. Sie umfasst
die militärische Weisungskompetenz in den verschie-
denen Bereichen, wie operative und taktische Füh-
rung, Ausbildung, Disziplinarwesen, Organisation,
Dislokation etc.

Angesichts des Übergewichtes des Verfügungsrech-
tes des Bundesministers und seiner gesetzlichen Be-
fugnisse in militärischen Angelegenheiten tritt der
Oberbefehl in seiner Bedeutung hinter die Befehls-
gewalt des Bundesministers zurück, die ihrerseits
Elemente enthält, die für den Begriffsinhalt eines
substantiellen Oberbefehls typisch wären.

6.2 Internationale Rechtsgrundlagen

6.2.1 VN, EU, NATO/PfP, OSZE

6.2.1.1 Satzung (Charta) der Vereinten
Nationen

Artikel 2

Die Organisation und ihre Mitglieder sollen in
Verfolgung der in Artikel 1 festgesetzten Ziele
gemäß folgenden Grundsätzen vorgehen:

[...]

5. Alle Mitglieder gewähren den Vereinten Na-
tionen bei jeder von diesen gemäß der vorlie-
genden Satzung ergriffenen Maßnahme jede
Unterstützung und enthalten sich, irgendeinem
Staat Hilfe zu leisten, gegen den die Vereinten
Nationen Präventivmaßnahmen oder Zwangs-
maßnahmen ergreifen.

[...]
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Artikel 25

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen
überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrates ge-
mäß der vorliegenden Satzung anzunehmen und
durchzuführen.

Artikel 41

Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche
Maßnahmen, bei denen Waffengewalt nicht zur
Anwendung kommt, zu ergreifen sind, um sei-
nen Beschlüssen Wirksamkeit zu verleihen, und
er kann die Mitglieder der Vereinten Nationen
auffordern, diese Maßnahmen durchzuführen.
Diese können die vollständige oder teilweise
Unterbrechung der wirtschaftlichen Beziehun-
gen der Eisenbahn-, Schiffs-, Luft-, Post-, Tele-
graphen-, Radio- und sonstigen Verbindungen
und den Abbruch der diplomatischen Beziehun-
gen umfassen.

Artikel 42

Sollte der Sicherheitsrat zur Auffassung gelan-
gen, dass die in Artikel 41 vorgesehenen Maß-
nahmen nicht genügen oder sich als ungeeignet
erwiesen haben, kann er durch Luft-, See- oder
Landstreitkräfte die Operationen durchführen,
die zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstel-
lung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit nötig sind. Solche Maßnahmen kön-
nen Demonstrationen, Blockaden und andere
Operationen von Luft-, See- oder Landstreitkräf-
ten von Mitgliedern der Vereinten Nationen um-
fassen.

Artikel 103

Im Fall eines Widerspruches zwischen den aus
der vorliegenden Satzung sich ergebenden Ver-
pflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Na-
tionen und Verpflichtungen aufgrund irgendeines
anderen internationalen Abkommens haben die
Verpflichtungen aufgrund der vorliegenden Sat-
zung den Vorrang.

6.2.1.2 Vertrag über die EU in der Fassung des
Vertrages von Nizza5

Artikel 17 (1) Die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik umfasst sämtliche Fragen,
welche die Sicherheit der Union betreffen, wozu
auch die schrittweise Festlegung einer gemein-
samen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer
gemeinsamen Verteidigung führen könnte, falls
der Europäische Rat dies beschließt. Er emp-

fiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen
solchen Beschluss gemäß ihren verfassungs-
rechtlichen Vorschriften anzunehmen.

Die Politik der Union nach diesem Artikel be-
rührt nicht den besonderen Charakter der Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter
Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen
einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame
Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Orga-
nisation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem
Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in
jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik.

Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik wird in einer von den Mit-
gliedstaaten als angemessen erachteten Weise
durch eine rüstungspolitische Zusammenarbeit
zwischen ihnen unterstützt.

(2) Die Fragen, auf die in diesem Artikel Bezug
genommen wird, schließen humanitäre Aufga-
ben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende
Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der Krisen-
bewältigung einschließlich friedensschaffender
Maßnahmen ein.

(3) Beschlüsse mit verteidigungspolitischen Be-
zügen nach diesem Artikel werden unbeschadet
der Politiken und Verpflichtungen im Sinne des
Absatzes 1 Unterabsatz 2 gefasst.

(4) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer
engeren Zusammenarbeit zwischen zwei oder
mehr Mitgliedstaaten auf zweiseitiger Ebene
sowie im Rahmen der Westeuropäischen Union
(WEU) und der NATO nicht entgegen, soweit sie
der nach diesem Titel vorgesehenen Zusammen-
arbeit nicht zuwiderläuft und diese nicht behin-
dert.

[...]

6.2.1.3 NATO-Partnerschaft für den Frieden

NATO-Partnerschaft für den Frieden; Ein-
führungsdokument6

[...]

Österreich ist zu einer Kooperation mit der
NATO und anderen PfF-Partnern insbesondere
in den Bereichen friedenserhaltende Operatio-
nen, humanitäre und Katastrophenhilfe sowie
Such- und Rettungsdienste bereit.

[...]
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Im Bereich friedenserhaltender Operationen ist
die Mitarbeit an der PfF auf eine Verbesserung
der österreichischen Fähigkeiten für internatio-
nale Einsätze unter der Autorität der VN oder
im Rahmen der OSZE ausgerichtet.

Im Bereich der humanitären und Katastrophen-
hilfe sowie der Such- und Rettungsdienste ist
Österreich daran interessiert, seine diesbezüg-
lich vorhandenen militärischen und zivilen Po-
tentiale auf den Bedarf internationaler Vorsorge-
maßnahmen hin zu adaptieren sowie an der Wei-
terentwicklung internationaler Richtlinien mit-
zuwirken.

Die österreichische Teilnahme soll zu einer Ver-
besserung der multinationalen Kooperations-
und Kommunikationsfähigkeit des Bundesheeres
und betroffener ziviler Stellen führen. Dazu zählt
die Fähigkeit der österreichischen Streitkräfte,
mit anderen Streitkräften zum Zwecke friedens-
erhaltender Operationen, der humanitären und
Katastrophenhilfe sowie hinsichtlich Such- und
Rettungsdiensten besser kooperieren und
allenfalls gemeinsam operieren zu können.

Mitwirkung an der vertieften Partnerschaft für
den Frieden; Erstreckung der Zusammenarbeit
auf das volle Spektrum friedensunterstützender
Operationen7

[...]

1. [Die] „vertiefte Partnerschaft“ sieht u.a. ver-
stärkte politische Konsultationsmöglichkeiten
zwischen der NATO und den Partnern, eine ver-
stärkte regionale Kooperation, eine zunehmen-
de Rolle der PfP im Rahmen des Krisenmanage-
ments sowie die stärkere Einbeziehung der Part-
ner in Planungs- und Entscheidungsprozesse
vor, soweit letztere gemeinsame Anliegen betref-
fen.

Außerdem ermöglicht die „vertiefte Partner-
schaft“ die Abstellung von Personal der Partner-
staaten in verschiedene Kommandostellen der
NATO [...] und zielt auf eine Angleichung der
militärischen Planungs- und Überprüfungs-
prozesse zwischen der NATO und den Partnern
ab.

Auf politischer Ebene ist das an die PfP-Partner
gerichtete Angebot der NATO zu einer vertief-
ten militärischen Zusammenarbeit im Mai 1997
von der Schaffung des „Euro-Atlantischen
Partnerschaftsrates“ (EAPC) begleitet worden.

Dieser fasst alle bisherigen PfP-Partner und die
Mitglieder des (damals gleichzeitig aufgelösten)
Nordatlantischen Kooperationsrates in einem
umfassenden multilateralen Dialogforum zusam-
men, in dessen Rahmen die Partner bei der
Krisenbewältigung, aber auch im Umwelt-, Wirt-
schafts- und Wissenschaftsbereich kooperieren
können.

[...]

Den militärischen Schwerpunkt des Übergangs
von der bisherigen zur „vertieften Partnerschaft
für den Frieden“ bildet das Ziel, die Fähigkeit
der Partner zur operationellen Zusammenarbeit
(Interoperabilität) auf das „gesamte Spektrum
der Friedensoperationen“ („full range of peace
support operations“) auszuweiten [...].

Das – von PfP nunmehr erfasste – Spektrum
militärischer Einsatzformen deckt sich damit in
etwa mit den „Petersberg-Aufgaben“ [...] der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der
Europäischen Union [...].

[...]

Festzuhalten ist [...], dass das PfP-Grundprin-
zip der „Selbstdifferenzierung“ – also das Recht
eines jeden Partners, das Ausmaß seiner Zusam-
menarbeit mit der NATO und den anderen Part-
nern zu jeder Zeit ausschließlich selbst zu be-
stimmen, – natürlich auch im Rahmen der „ver-
tieften Partnerschaft“ aufrecht bleibt. Eine Ver-
pflichtung zur Teilnahme an spezifischen PfP-
Aktivitäten besteht also auch weiterhin nicht.

[...]

6.2.1.4 Konferenz über/Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE/OSZE)8

Die finnische Regierung hat den Regierungen
aller europäischen Staaten, der Vereinigten Staa-
ten von Amerika und Kanadas am 5. Mai 1969
ein Memorandum übermittelt, in welchem sie
sich unter Berufung auf eine Initiative der Sowjet-
union für eine gut vorbereitete Konferenz über
europäische Sicherheitsprobleme ausgesprochen
hat. [...]

Österreich hat auf das finnische Memorandum
vom 5. Mai 1969 positiv reagiert, weil es als
immerwährend neutraler, zwischen den großen
Militärblöcken gelegener Staat ein natürliches
Interesse an allen, auf eine echte Entspannung
gerichteten Bemühungen hat. Der Vorschlag zur
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Einberufung einer Konferenz, die sich mit Fra-
gen der Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa befassen soll, wurde daher von Anfang
an begrüßt.

[...]

Neben dem Aspekt der Sicherheit wird auch der
wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen
und kulturellen Zusammenarbeit als einem der
Elemente für das Ziel der Konferenz, nämlich
ein „Mehr“ an Sicherheit in Europa zu schaf-
fen, große Bedeutung zukommen.

[...]

6.2.2 Verträge und Abkommen im Bereich Host
Nation Support (HNS)

HNS ist die Gesamtheit aller Leistungen eines

Gastgeberlandes für

internationale Organisationen,

entsendende Länder (Sending Nations),

nichtstaatliche Organisationen (NGOs)

sowie die seitens des Gastlandes bzw. der Organisa-
tion dafür zu entrichtenden Entgelte.

HNS ist grundsätzlich als gesamtstaatliche Aufgabe
zu sehen, die im Wesentlichen zivile und militärische
Unterstützungsleistungen umfasst. Diese Leistungen
werden von öffentlichen und privaten Stellen gegen
Vergütung zur Verfügung gestellt. Sie haben eine
große Bandbreite und können von Verwaltungsunter-
stützung bis hin zum Einsatz eigener militärischer
Truppenteile für Unterstützungsaufgaben reichen.
Grundlagen für die Durchführung des HNS im Rah-
men der Aufgaben des Bundesheeres sind:

Einschlägige Gesetze (wie insbesondere das
„Bundesgesetz über den Aufenthalt ausländischer
Truppen auf österreichischem Hoheitsgebiet
(Truppenaufenthaltsgesetz)“, BGBl I Nr. 57/
2001, oder das „Übereinkommen zwischen den
Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und
den anderen an der Partnerschaft für den Frie-
den teilnehmenden Staaten über die Rechts-
stellung ihrer Truppen samt Erklärungen Öster-
reichs (PfP-Truppenstatut)“, BGBl III Nr. 136/
1998),
Internationale Vereinbarungen für Einsätze bzw.
Übungen (wie zum Beispiel das „Abkommen
 zwischen der Österreichischen Bundesregierung
und der NATO über den Transit zum Zweck des

multinationalen Friedenseinsatzes in Bosnien
(IFOR)“, BGBl. Nr. 869/1995, die „Vereinbarung
zwischen der Österreichischen Bundesre-
gierung und dem Ministerium nationale Verteidi-
gung der Hellenistischen Republik betreffend
die Gewährung von Unterstützung als Gastgeber-
nation für das österreichische Bundesheer im
Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz
im Kosovo“, BGBl. III Nr. 7/2000, oder das
„Abkommen zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Regierung der Fran-
zösischen Republik und der Regierung der Italie-
nischen Republik und dem Schweizer Bundes-
rat betreffend die Übung AMADEUS 2002“,
BGBl. III Nr. 99/2002),

Interministerielle Vereinbarung für den HNS in
Österreich,

Verträge mit privaten Leistungserbringern für den
Host Nation Support in Österreich,

HNS-Konzept des Österreichischen Bundes-
heeres.

4 BGBl. I Nr. 86/2000 in der Fassung der Bundesgesetze

BGBl. I Nr. 103/2002 und 137/2003.
5 Vertrag von Nizza zur Änderung des Vertrags über die

Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusam-
menhängender Rechtsakte.

6 Ministerratsbeschluss vom 30. Mai 1995, Pkt. 39 des

Beschl. Prot. 22.
7 Ministerratsbeschluss vom 24. November 1998, Pkt. 20

des Beschl. Prot. 78.
8 Ministerratsbeschluss vom 20. November 1972, Pkt. 37

des Beschl. Prot. 49.

1 Siehe E 114-NR/XXI. GP.
2 Vgl. Bundesheer-Reformkommission, Grundlagen

BMLV, Wien, 30. September 2003, S. 7 sowie Bundes-
heerreformkommission, Workshop I, 22. Jänner 2004,
Sachgebiet 2 – Darstellung der verfassungsrechtlichen
Grundlagen für die militärische Landesverteidigung.

3 Bundesgesetz über den Aufenthalt ausländischer Trup-
pen auf österreichischem Hoheitsgebiet/Truppenauf-
enthaltsgesetz – TrAufG (BGBl. I Nr. 57/2001).
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7.  Das Bundesheer 2004

7.1 Der Weg zum Bundesheer 2004

7.1.1 Vorbemerkung

Das Bundesheer erlebt derzeit die wohl substan-
tiellsten Veränderungen in seiner knapp fünfzig-
jährigen Geschichte. Nachdem Österreich seine Un-
abhängigkeit wieder erhalten hatte, entstand „im Stur-
me schwerer Zeiten“ ein kleines Heer, das bereits
1956 seine erste Bewährungsprobe bestehen muss-
te. Jahrzehntelang war dieses Heer geprägt von der
territorial orientierten Verteidigungsstrategie eines
neutralen Kleinstaates, die ab 1989 durch das Ende
der Nachkriegsordnung immer mehr an Bedeutung
verlor. Nach nunmehr fast 15 Jahren wechselhafter
Reformen zeigen die österreichischen Streitkräfte im
Lichte der Bundesheerreformkommission ihr neues
Profil. Alle diese Veränderungen sind Auftrag und
Grund genug, im Weißbuch 2004 ausgehend von ei-
nem geschichtlichen Rückblick den IST-Stand, die
Erfordernisse und die Entwicklungsperspektiven der
Streitkräfte darzustellen.

7.1.2 Entwicklung des Bundesheeres

7.1.2.1 Vom Staatsvertrag 1955 bis zur
geopolitischen Wende 1989

Nach dem Staatsvertrag vom 15. Mai 1955 beschloss
der österreichische Nationalrat am 7. September 1955
das Wehrgesetz. Damit waren die rechtlichen Vor-
aussetzungen für die Aufstellung und Strukturierung
der neuen österreichischen Streitkräfte des Bundes-
heeres gegeben.

Nachdem die Besatzungsmächte das Verbot zur Bil-
dung militärischer Einrichtungen aufgehoben hatten

und die Einheiten der B-Gendarmerie in militärische
Truppenkörper des provisorischen Grenzschutzes
umgewandelt worden waren, wurden erste Überle-
gungen über Größe, Struktur und Aufgaben des zu-
künftigen Bundesheeres angestellt. Grundlage für
diese Überlegungen und alle weiteren Heeresglie-
derungen bis 1972 waren im Wesentlichen Vertei-
digungsüberlegungen, die einen grenznah aufzuneh-
menden Abwehrkampf vorsahen.

Am 11. Jänner 1956 stimmte der Ministerrat der
Heeresgliederung 1956 zu: Sie sah drei Gruppen mit
acht Brigaden sowie eine weitere Brigade, in der
Heerestruppen, Fliegerabwehr, Schulen etc. zusam-
mengefasst werden sollten, vor. Diese Organisation
war für 60.000 Soldaten ausgelegt, tatsächlich wa-
ren jedoch nur 40.000 Mann vorhanden.1  Es gab
daher Überlegungen, ein Reserveheer aufzubauen,
für das es zunächst keine gesetzliche Grundlage gab.
Ende der 50er Jahre kam man daher zu der Einsicht,
dass es nicht möglich sein werde, den vorgegebenen
Heeresrahmen zu füllen, und dass die Voraussetzun-
gen für die Existenz des Heeres, ein entsprechender
Präsenzstand sowie ein ausreichender Mobilmach-
ungsstand (damals mit 120.000 Soldaten angenom-
men), nicht erreicht werden konnten.

Der relativ hohe Bestand an mechanisierten Fahrzeu-
gen und die Erfahrungen der Ungarnkrise 1956 führ-
ten dazu, dass den gepanzerten Verbänden mehr
Bedeutung zugemessen wurde. Am 1. August 1960
wurde die 9. Panzerbrigade aufgestellt, in der Folge
wurde die 3. Infanterie- in die 3. Panzerbrigade um-
gegliedert. Diese und andere Maßnahmen sollten
dazu führen, die Einsatzbereitschaft der Verbände des
Bundesheeres zu erhöhen. Der Abschluss dieser
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Entwicklung war die Heeresgliederung 1962, die mit
1. Jänner 1963 wirksam wurde und die zur Sicher-
stellung einer ständigen, hohen Einsatzbereitschaft
möglichst großer Teile des Friedensheeres eine Um-
gliederung der neun Brigaden in sieben präsente Bri-
gaden und drei Reservebrigaden vorsah. Diese Bri-
gaden umfassten sowohl Einsatzverbände als auch
Ausbildungstruppen. Die drei Gruppenkommanden
blieben bestehen; jede Gruppe verfügte auch über
eigene Gruppentruppen. Im Kommando der Luft-
streitkräfte wurden die Flieger- und Fliegerabwehr-
truppen formiert. Ferner wurden Einsatzaufgaben von
territorialen Aufgaben getrennt: Neun Militärkom-
manden wurden gebildet; sie waren für die Bildung
der Grenzschutz- und Sicherungstruppen als Basis
für das neu aufzustellende Reserveheer zuständig.2

Die damalige Konzeption für den Einsatz des Bun-
desheeres sah einerseits einen territorial organisier-
ten Grenzschutz und andererseits bereitgestellte, zur
beweglichen Kampfführung befähigte Brigaden in
der Tiefe vor.3

Aufgrund des schon damals gering bemessenen Lan-
desverteidigungsbudgets zeigte sich, dass die für die-
se Heeresstruktur notwendigen Personalstärken nicht
zu erreichen waren. Die Möglichkeiten der Streit-
kräfteentwicklung wurden auch durch das Sparpaket
1968, bei dem der damalige Bundesminister Prader
die Verringerung des Friedensheeres um 30 Kompa-
nien anordnete, sowie durch die politische Vorgabe
zur Reduktion der Präsenzdienstzeit bzw. der Um-
gestaltung des Bundesheeres in eine milizartige
Struktur eingeengt. Im Rahmen der Wehrgesetz-
novelle 1971 wurde die Verkürzung des Wehrdiens-
tes bei gleichzeitiger Einführung von Truppenübun-
gen im Ausmaß von 60 Tagen beschlossen. Schon

damals wurde eine Bundesheerreformkommission
eingesetzt, die versuchte, Ableitungen für die Streit-
kräftestruktur aus dem Wehrsystem und der Einsatz-
konzeption zu treffen.

Die Heeresgliederung 1972 sah eine Einteilung des
Bundesheeres in eine Bereitschaftstruppe, die mobi-
le und raumgebundene Landwehr und die Heeresflie-
gerkräfte vor. Die Bereitschaftstruppe sollte 15.000
Soldaten umfassen, das eigentliche Schwergewicht
des Heeres sollte jedoch bei der Landwehr liegen.
Der Mobilmachungsrahmen dieser Streitkräfte wur-
de mit zumindest 150.000 Soldaten festgelegt. Am
1. Jänner 1973 wurde das Armeekommando gebil-
det, ein Jahr später zwei Korpskommanden. Die
Landwehrverbände wurden den Militärkommanden
unterstellt; am 15. Juli 1975 wurde die 1. Panzergre-
nadierdivision gebildet. Am 1. April 1978 wurden
die Landwehrstammregimenter aufgestellt.

In den 70er Jahren wurde auch das Konzept für den
Einsatz des Bundesheeres grundlegend verändert.
Ausgehend von der Landesverteidigungsdoktrin aus
dem Jahr 1975 und dem Entwurf des Landesver-
teidigungsplanes 1976 entstand das Konzept der
Raumverteidigung: „Die Abhaltestrategie des Staa-
tes findet ihren Ausdruck in der Konzeption einer
Raumverteidigung. Diese besteht aus einer operativ-
taktischen und einer geistig-psychologischen Kom-
ponente, die in ihrer Gesamtheit darauf abzielen,
Armee und Bevölkerung zu integrieren.“4

Das Konzept der Raumverteidigung sah vor, die Vor-
bereitung und den Einsatz der militärischen Kräfte
im Sinne eines territorialen Prinzips im direkten Zu-
sammenwirken des zivilen und militärischen Berei-
ches auf allen Ebenen zu koordinieren. Eine zahlen-
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mäßig stark gehaltene Milizarmee mit relativ kurzer
Wehrdienstzeit sollte durch vereinfachte Kampf-
führung, Einsatz in bekannten Räumen, einer funk-
tionsbezogenen Auswahl und Ausbildung von Wehr-
pflichtigen sowie durch Nutzung vorhandener sozia-
ler Bindungen ihren Verteidigungsauftrag erfüllen.
Der Abwehrkampf sollte an der Grenze aufgenom-
men und nachhaltig gegen einen Aggressor entlang
der Operationslinien mit dem Ziel seiner Abnützung
geführt werden. Das Konzept der Raumverteidigung
sah in Österreich Schlüsselzonen, in denen das Durch-
stoßen eines Feindes über längere Zeit verhindert
werden sollte, und Raumsicherungszonen zur Ab-
nutzung bereits durchgebrochener Feindteile vor.5

Das strategische Kalkül hinter diesem Konzept war,
einem potentiellen, durchmarschierenden Angreifer
im Hinblick auf Zeitverlust und Abnutzung seiner
Kräfte die Erwartung einer Operation mit einem
möglichst hohen Eintritts- und Aufenthaltspreis vor
Augen zu führen und dadurch eine Abhaltewirkung
zu erzielen.6

Mit der Konzeption der Raumverteidigung (einge-
bettet in das System der umfassenden Landes-
verteidigung, der weitgehenden Umsetzung des
Territorialprinzips, und dem Übergang auf ein klares
Milizsystem in Verbindung mit einer kleinen
Bereitschaftstruppe) wurde ein erfolgversprechendes
Gesamtkonzept gefunden, das vom Bundesheer über
die gesamte Schlussphase des Kalten Krieges ver-
folgt und in hohem Ausmaß auch umgesetzt wur-
de.7  Bis 1986 ging man von einem Mobilmachungs-
rahmen von 250.000 Soldaten aus. Knapp 400 Kom-
panien im Frieden sollten nach Mobilmachung auf
rund 1.000 anwachsen. Man sprach in der ersten
Ausbaustufe von 186.000 Soldaten in der Einsatz-
organisation, 30.000 in der Ersatzorganisation, 20.000
Mann Personalreserve und 10.000 Mann in Wach-
kompanien. Durch eine Verringerung des Investitions-
rahmens der Streitkräfte um zirka 30 Prozent wurde
diese Entwicklung beendet. Im Rahmen der Heeres-
gliederung 1987 wurde der weitere Ausbau des
Mobilmachungsrahmens bei einem Umfang von
186.000 Soldaten gestoppt; die bestehende Organi-
sation wurde optimiert. Nur noch das billigste Ele-
ment, nämlich die Infanterieteile der Landwehr, soll-
ten in einem bescheidenen Maß weiter ausgebaut
werden8 .

Landesverteidigungsplan9

Der LV-Plan ist formal nach wie vor in Kraft. Durch
die sicherheitspolitischen Veränderungen der letzten
Jahre sind die meisten Aussagen des Landesvertei-
digungsplanes jedoch überholt. Daher wird von ei-

ner umfassenden Auflistung der Kernaussagen Ab-
stand genommen. Einige grundlegende Schlagworte
dieses Dokumentes werden hier – gleichsam zur Er-
innerung – dargestellt:

Ziel der Sicherheitspolitik Österreichs ist der
Schutz der Bevölkerung und der Grundwerte
dieses Staates gegenüber allen Bedrohungen.10

Das Schwergewicht der sicherheitspolitischen
Maßnahmen liegt bei der Verhinderung eines
bewaffneten Angriffes auf Österreich und bei der
Vermeidung der Einbeziehung Österreichs in
bewaffnete Konflikte anderer Staaten.11

Pflichten eines neutralen Staates sind v.a. Ver-
hinderungspflicht, Enthaltungspflicht und Gleich-
behandlungspflicht.12

Im Rahmen der militärischen Landesverteidigung
wird zwischen Krisenfall, Neutralitätsfall und
Verteidigungsfall unterschieden.13

Einige Prinzipien der militärischen Landes-
verteidigung:14

• Das Bundesheer soll durch seine Verteidi-
gungsbereitschaft den wesentlichen Beitrag
zur Kriegsverhinderung leisten,

• Verteidigungsvorbereitungen im Frieden ein-
schließlich der Fähigkeit zur raschen Mobil-
machung,

• Ausrichtung der Streitkräfte nach einem
Defensivkonzept (Raumverteidigung).

7.1.2.2 Von 1989 bis 200215

Ende der 80er Jahre war allmählich erkennbar ge-
worden, dass das bipolare politische System, das seit
den späten 40er Jahren einerseits die Welt in zwei
kontradiktorische gesellschaftspolitische Bereiche or-
ganisiert, andererseits Europa eine Phase ohne Krieg
gesichert hatte, als Folge der immer offenkundiger
werdenden existentiellen Probleme des Ost-Pakt-
Systems einer gravierenden Änderung entgegenge-
hen könnte.

Das entscheidende Jahr 1989 führte schließlich zum
Ende des kommunistischen Systems, zum Zusam-
menbruch der Sowjetunion, zur Errichtung Russ-
lands, zur Auflösung des Warschauer Paktes, zur
Vereinigung Deutschlands und zur Bildung neuer
souveräner Staaten in Zentral- und Osteuropa.

Durch dieses Ende des Kalten Krieges und die da-
mit verbundene Änderung der strategischen Lage in
Europa (z.B. Wegfall der Gesamtbedrohung für Ös-
terreich) war das Konzept der Raumverteidigung
obsolet; eine neue Einsatzkonzeption verbunden mit
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einer neuen Struktur wurde erforderlich. Gleichzei-
tig zeigte die Krise im ehemaligen Jugoslawien, die
den Sicherungseinsatz des Bundesheeres 1991 an der
südlichen Staatsgrenze erforderlich machte, ein sich
neu entwickelndes Bedrohungsbild. Diese Überle-
gungen und politischen Koordinierungsgespräche
zwischen den damaligen Regierungsparteien (SPÖ
und ÖVP) führten am 22. November 1991 zur ein-
vernehmlichen Formulierung von zehn Eckpunkten
für eine neue Struktur des Österreichischen Bundes-
heeres, die in weiterer Folge die Grundlagen für die
Heeresgliederung 92 darstellten:16

1. Die neue sicherheitspolitische Lage in Europa
bedingt eine Anpassung der Einsatzerforder-
nisse. Dabei kommt es zu einer Schwerge-
wichtsverlagerung zum Schutz der Grenzen
unter Beibehaltung der Prinzipien der Raum-
verteidigung.

2. Festhalten am verfassungsgesetzlichen Grund-
satz der allgemeinen Wehrpflicht und des Miliz-
systems.

3. Bildung rasch verfügbarer Kräfte:

a) Im Umfang von zumindest 10.000 Mann
(Kaderpersonal und Grundwehrdiener),

b) Aufstellung von Milizgrenzschutzverbänden
im Umfang von zumindest 5.000 Mann zur
Verstärkung der präsenten Kräfte.

Dazu waren eigene Rechtsinstitute zu schaffen,
die eine rasche Aufbietung (so weit wie mög-
lich ohne Mobilmachung) mit größtmöglicher
Flexibilität hinsichtlich des personellen Umfan-
ges ermöglichen (z.B. Einsatzaufgaben im Rah-
men von Truppenübungen, außerordentlichen
Übungen, Beurlaubtenstand usw.).

Die Beorderung der Wehrpflichtigen zu den ein-
zelnen Milizverbänden erfolgt v.a. auf Grundla-
ge des territorialen Prinzips, der Freiwilligkeit
und der militärischen Erfordernisse.

4. Der Mobilmachungsrahmen des ÖBH wird mit
120.000 Mann (ausgenommen Personalreser-
ven) festgelegt.

5. Die Einsatzorganisation des ÖBH erwächst aus
der Friedensorganisation.

6. Mit den im Zuge der neuen Heeresgliederung
erzielbaren Reduzierungen im Personalbereich
soll ein Teil der erforderlichen Ausrüstungs- und
Investitionsmittel für den Heeresbereich auch bei
anhaltender Budgetknappheit gewährleistet wer-
den.

7. Eine flexible Gestaltung des ordentlichen
Präsenzdienstes gemäß § 28 WG 1990 bietet
die Möglichkeit, dass bei Beibehaltung des der-
zeitigen Rahmens unmittelbar im Anschluss an
den sechsmonatigen Grundwehrdienst (GWD)
auch eine Truppenübung im Umfang von bis zu
einem Monat vorgesehen werden kann.

8. Heranziehung zur Leistung von Truppenübun-
gen innerhalb von ca. zehn Jahren nach Absol-
vierung des GWD (gesetzliche Begrenzung der
Leistung von Truppenübungen mit dem fünf-
zehnten Jahr nach Absolvierung des GWD).

9. Verbesserte Mobilität und Flexibilität im mate-
riellen, organisatorischen und personellen Be-
reich.

10. Zur Umsetzung dieser Vorhaben werden auch
legistische Maßnahmen zu setzen sein.

Diese Entscheidung bedeutete, das Heer nunmehr von
einer fast ausschließlich auf Mobilmachung aufge-
bauten Raumverteidigungsarmee hin zu mobileren
und präsenteren Streitkräften zu entwickeln. Das
Ergebnis dieser Planungen war die Heeresgliederung
92, die so genannte HG-NEU, die neben Grenz-
sicherung und grenznaher Verteidigung auf eine Ver-
kürzung der Reaktionsfähigkeit ausgerichtet war.
Kernaufgabe blieb nach wie vor die Verteidigung
Österreichs gegen Angriffe von außen. Dies erfor-
derte u.a. die Fähigkeit, rasch und angemessen auf
verschiedene Bedrohungen zu reagieren, die Fähig-
keit Hilfeleistungen, Assistenzen und Sicherungsein-
sätze geringer Intensität zu führen, eine begrenzte
Aufwuchsfähigkeit, die Fähigkeit zur Überwachung
des eigenen Territoriums und Luftraumes, die Fä-
higkeit zum Schutz der Staatsgrenze sowie die Fä-
higkeit zur nachhaltigen Führung des Abwehr-
kampfes.

Neben dieser Kernaufgabe in Österreich traten die
Mitwirkung an Friedenssicherung und Konflikt-
verhütung im Rahmen internationaler Organisationen
sowie internationale Hilfeleistung bei Katastrophen
und Einsätzen zur humanitären Hilfe stärker in den
Vordergrund.

Für diese Aufgaben umfasste die Einsatzorganisation
des Bundesheeres im Kern 12 Infanterie- und 3
Panzergrenadierbrigaden. Während die 3 Panzer-
grenadierbrigaden auch in der Friedensorganisation
vorhanden waren, sollten die 12 Infanteriebrigaden
aus den friedensmäßig verfügbaren Jägerregimentern
aufwachsen. Die obere Führung umfasste drei
Korpskommanden sowie das Kommando der Flieger-
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division. Den Korpskommanden unterstanden Korps-
truppen, Kampfverbände und Militärkommanden;
das Militärkommando Wien wurde unmittelbar durch
das BMLV geführt.

Fünf Jahre nach diesem entscheidenden Schritt im
Jahr 1991 konnte die Heeresführung bereits 1996 auf
die erfolgreiche Planung und Umsetzung einer grund-
legenden Heeresreform zurückblicken. Gleichzeitig
war klar erkennbar, dass eine weitere Reform not-
wendig geworden war. Der Bundesminister für Lan-
desverteidigung hatte der Regierung und dem Parla-
ment gegenüber zugesagt, nach Abschluss der
Heeresreform einen Situationsbericht vorzulegen.
Erstmalig setzte sich damit das Parlament17  mit ei-
nem durch den Verteidigungsminister vorgelegten
Situationsbericht auseinander und unterzog diesen
einem Abstimmungsprozess. Die Konsequenz daraus
war, dass auch die im Bericht enthaltenen Folgerun-
gen angenommen wurden und die nächsten Schritte
zur Konkretisierung der Heeresstruktur nicht nur zur
Kenntnis genommen wurden, sondern die parlamenta-
rische Beschlussfassung einen Auftrag für die weitere
Vorgangsweise darstellte.18

Der Situationsbericht 96 enthielt neben der Darstel-
lung des IST-Standes nach Einnahme der Heeres-
gliederung 92 eine Lagebeurteilung zur rapiden
sicherheitspolitischen Entwicklung in Europa, eine
Darstellung der Ressourcen des Bundesheeres so-
wie daraus abgeleitete Folgerungen zur Streitkräfte-
struktur. Sicherheitspolitische Rahmenbedingungen
für die Weiterentwicklung der HG-NEU waren:

die Mitgliedschaft Österreichs in der EU (seit
1995), verbunden mit der Übernahme von 1.300
Kilometern EU-Außengrenze,

die Teilnahme an der Partnerschaft für den Frie-
den (seit 1995),

der Beobachterstatus in der WEU,

die Randlage Österreichs zur Instabilitätszone in
Mittelost- und Osteuropa,

die Auswirkungen der Instabilität auf dem Bal-
kan,

die Trichterfunktion Österreichs für gesamteuro-
päische Migrationsbewegungen,

die Stellung Österreichs als Transitland,

die Bedeutung Österreichs für die mitteleuropä-
ische Luftraumüberwachung.

Auf Basis der allgemeinen Wehrpflicht und des Miliz-
systems musste das Bundesheer die Fähigkeit zur
Verteidigung des Staatsgebietes in einem begrenz-
ten Operationsraum zu Lande und in der Luft, die

Fähigkeit zur Grenzsicherung über einen längeren
Zeitraum, die Fähigkeit zu einem flächendeckenden
Sicherungseinsatz, die Fähigkeit einer aktiven Luft-
raumüberwachung, die Fähigkeit zur Assistenzleis-
tung im Inland und zur Katastrophenhilfe im Aus-
land und die Fähigkeit zu friedenserhaltenden Aus-
landseinsätzen aufweisen.19

Eine Konsequenz dieser Überlegungen war die Struk-
turanpassung der Heeresgliederung 92 (HG 92/
STRAN) gemäß Beschluss des Ministerrates vom
1. April 1998, in der der Heeresumfang mit 110.000
Soldaten inklusive 18.000 Mann nicht strukturierter
Personalreserve festgelegt wurde. Ferner wurde mit
dieser Reform das Korpskommando III aufgelöst; die
Kompetenzen zwischen Korps- und Militärkom-
manden wurden bei gleichzeitiger Verkleinerung der
Militärkommanden entflochten. Aufgrund der Zunah-
me der internationalen Aufgaben wurde aus dem
Kommando der aufgelösten 9. Panzergrenadierbri-
gade und dem Kommando Auslandseinsätze das
Kommando für Internationale Einsätze gebildet. Aus
den bisher verfügbaren 15 mobil zu machenden Bri-
gaden der Einsatzorganisation entstanden 5 präsente
Brigaden (3 Infanterie- und 2 Panzergrenadier-
brigaden); ferner wurden 20 territoriale Jägerbatail-
lone strukturiert, die durch die Militärkommanden
zu führen waren.

Hinsichtlich der Dauer des Grundwehrdienstes er-
folgte insofern eine Änderung, als der achtmonatige
Grundwehrdienst nunmehr entweder in einem Stück
(Modell 8 + 0; v.a. bei den präsenten Kräften) mit
einer Beorderung über vier Jahre oder im Modell 7 +
1 (sieben Monate Ausbildung und ein Monat wie-
derkehrende Übungen innerhalb von acht Jahren)
abzuleisten war.20

Im Ausbildungsbereich erreichte das Bundesheer,
seine Führungsausbildung in die österreichische Bil-
dungslandschaft einzubauen und die Theresianische
Militärakademie (TherMilAk) auf Fachhochschul-
niveau anzuheben. Gleichzeitig fanden erste Gesprä-
che auf universitärer Ebene statt, mit dem Ziel, die
höchste Führungsausbildung an der Landesvertei-
digungsakademie akademisch vergleichbar zu ma-
chen.21

Im März 2000 begannen die Vorbereitungen zur Ein-
richtung einer „Expertenkommission zur Prüfung
einer allfälligen Umstellung des Bundesheeres auf
ein Freiwilligensystem“, welche die Möglichkeiten
des Umstieges auf ein Freiwilligenheer analysieren
und prüfen sollte.22  Damit wurde die seit Jahren
immer wieder aufflammende Diskussion um ein
Berufsheer in einen offiziellen Rahmen gestellt. Die
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Experten setzten sich dabei aus Fachleuten der ver-
schiedenen Ressorts zusammen. Im Rahmen der
Kommission wurde das Meinungsforschungsinstitut
„Fessl“ eingebunden, das nach einer intensiven Be-
fragung von über 13.000 jungen Österreichern und
Österreicherinnen zu einem ernüchternden Ergebnis
kam. Im Wesentlichen könnten zwar die Offiziers-
und mit Masse auch die Unteroffiziersfunktionen
besetzt werden, jedoch für die Gewinnung einer aus-
reichenden Anzahl von „Kämpfern“ war (selbst bei
guter Bezahlung) kein Optimismus angebracht. Zu-
sätzlich wurde errechnet, dass für ein Heer mit ca.
60.000 Soldaten das doppelte aktuelle Budget benö-
tigt werden bzw. bei gleich bleibendem Budget das
Heer unter 30.000 Soldaten (Gesamtstärke!) sinken
würde. Eine entsprechende Erfüllung der an das ÖBH
gestellten Anforderungen wäre in personeller Hin-
sicht ohne die Beibehaltung des Systems der allge-
meinen Wehrpflicht daher nicht sicherzustellen.

Im Jahre 2001 leitete der Bundesminister für Landes-
verteidigung mit Weisung 163 die Reorganisation
der Führungsstruktur der obersten und oberen Füh-
rung (REORG) ein. Ziel dieser Reform war, die
Führungsstrukturen an den verringerten Truppenum-
fang anzupassen, alle strategischen Angelegenheiten
in der Zentrallstelle zu konzentrieren, die Führungs-
organisation insgesamt zu straffen und gleichzeitig
20 % des Personals in der Zentrallstelle einzuspa-
ren. Im Zuge dieser Reform wurden im Bereich der
oberen Führung aus bestehenden Strukturen das
Kommando Landstreitkräfte (KdoLaSK), das Kom-
mando Luftstreitkräfte (KdoLuSK), das Komman-
do Internationale Einsätze23  (KdoIE), das Komman-

do Sondereinsatzkräfte (KdoSEK), das Kommando
Führungsunterstützung (KdoFüU) und das Komman-
do Einsatzunterstützung (KdoEU) gebildet.

Mit 12. Dezember 2001 nahm der Nationalrat mit
Mehrheitsbeschluss die Österreichische Sicherheits-
und Verteidigungsdoktrin an, wobei sich die öster-
reichische Sicherheitspolitik am Prinzip der umfas-
senden Sicherheitsvorsorge orientiert und auf einem
systematischen Zusammenwirken verschiedener
Bereiche der Politik auf Basis entsprechender Teilst-
rategien beruht.

7.2 Aufgaben des Bundesheeres

Die Aufgaben des Bundesheeres leiten sich prinzipi-
ell aus gesetzlichen und auch politischen Vorgaben
ab. Neben den primären Vorgaben, die sich aus der
nationalen Rechtslage und aus Beschlüssen politi-
scher Gremien ergeben, erlangten insbesondere in den
90er Jahren durch die Mitgliedschaft Österreichs bei
der EU und die Teilnahme an der Partnerschaft für
den Frieden internationale rechtliche, politische und
militärische Dokumente für die Entwicklung des
Bundesheeres zunehmende Bedeutung. In diesem
Kapitel werden daher die für die aktuelle und künfti-
ge Entwicklung des ÖBH verbindlichen bzw. rele-
vanten Vorgaben und Grundlagen dargestellt.

7.2.1 Nationale Vorgaben
7.2.1.1 Gesetzliche Vorgaben

Die gesetzlichen Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen sind im Kapitel 6 näher dargestellt. Nationa-
le gesetzliche Vorgaben, aus denen die Aufgaben des
Bundesheeres resultieren, lassen sich prinzipiell in
einer Übersicht darstellen:
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7.2.1.2 Politisch – strategische Vorgaben

Neben den Gesetzen, welche die Aufgaben des
Bundesheeres festschreiben, hatten in den Jahren
2003/04 für das Bundesheer nach wie vor die
Österreichische Sicherheits- und Verteidigungs-
doktrin (2001) und das Konzept für den Einsatz des
Bundesheeres (2001) verbindlichen Charakter.

Österreichische Sicherheits- und Verteidigungs-
doktrin 24

Am 12. Dezember 2001 wurde die Österreichische
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin durch das Par-
lament mit den Stimmen der Regierungsparteien im
Sinne eines umfassenden Richtliniendokumentes für
die Gestaltung der Sicherheits- und Verteidigungs-
politik und damit zusammenhängender Teilstrategien
beschlossen. Obwohl diese Doktrin nicht in Form
eines Gesetzes beschlossen wurde, stellt sie als Ent-
schließung des Nationalrates eine leitende Grundla-
ge für das Bundesheer 2003/04 dar, weil sie den po-
litischen Willen dieser gesetzgebenden Körperschaft
und damit Österreichs ausdrückt.

Die Doktrin basiert auf den Prinzipien der umfas-
senden Sicherheit, der präventiven Sicherheit (die-
ses Prinzip stellt als Ablöse für das Bedrohungs-
reaktionskonzept die aktive Teilnahme an internatio-
nalen Maßnahmen zur Konfliktverhütung und zum
Krisenmanagement in den Vordergrund) und der eu-
ropäischen Solidarität (als Ersatz für das Konzept
einer autonomen Sicherheitspolitik).25

In der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin werden
v.a. folgende Empfehlungen, die eine Auswirkung auf
die Entwicklung des Bundesheeres haben, gegeben:26

a) Empfehlungen mit vorwiegend nationalem Bezug

umfassende Information der österreichischen Be-
völkerung über die Sicherheitslage (Mitwir-
kung des Bundesheeres),

Weiterentwicklung der ULV zum System der
umfassenden Sicherheitsvorsorge (Mitwirkung
des Bundesheeres),

Gewährleistung einer militärischen Verteidi-
gungsfähigkeit, abgeleitet aus der konkreten
militärstrategischen Lage durch die

• Fähigkeit, punktuellen Angriffen entgegenzu-
treten,

• Bereithaltung und Weiterentwicklung der mili-
tärischen Kernfunktionen auf hohem technolo-
gischen Niveau in einem operativ durch-
setzungsfähigen Kräfteumfang,

• Sicherstellung der Aufwuchsfähigkeit der
Streitkräfte,

• Sicherstellung einer ständigen Luftraum-
überwachung und Luftraumsicherung,

• Sicherstellung der Abwehr subkonventioneller
Angriffe sowie allfälliger konventioneller Be-
drohungen.

b) Empfehlungen mit vorwiegend internationalem
Bezug

europäische Kooperation und Intensivierung des
nachrichtendienstlichen Informationsaustausches,

weiterer Ausbau der österreichischen Katas-
trophenhilfe im internationalen Rahmen,

Leistung eines angemessenen Beitrages zu in-
ternationalen Bemühungen um Friedenssicher-
ung, Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und
Krisennachsorge,

Fortsetzung des österreichischen Engagements
in internationalen Institutionen (VN, OSZE, PfP
etc.),

Unterstützung der Weiterentwicklung der ESVP
bzw. aktive und solidarische Mitwirkung an der
ESVP,

Entwicklung und Erhaltung der Fähigkeit zur
Teilnahme an einer gemeinsamen Verteidigung
in adäquater Stärke,

Befähigung des Bundesheeres zur Teilnahme am
gesamten Spektrum der Petersberg-Aufgaben im
multinationalen Rahmen bis zum Umfang einer
Brigade bzw. eines „Brigadeäquivalents“,

Sicherstellung eines Höchstmaßes an Schutz für
Gesundheit und Leben der Truppen und des ein-
zelnen Soldaten,

Herstellung der Interoperabilität für die Durch-
führung friedensunterstützender Einsätze im
Ausland sowie zur Verteidigung Österreichs,

Abdeckung des gesamten militärischen Auf-
gabenspektrums (dies kann derzeit nur durch
Aufrechterhaltung der allgemeinen Wehrpflicht
bewältigt werden); dieses Anforderungsprofil
erfordert eine stufenweise Erhöhung des Profes-
sionalisierungsgrades und des Freiwilligenan-
teiles im ÖBH,

Sicherstellung von Kapazitäten für Assistenzein-
sätze zur Hilfeleistung bei Katastrophen, für das
BMI im Falle terroristischer Bedrohungen sowie
zur sicherheitspolizeilichen Grenzüberwachung
und zum Objektschutz,

ständige Überprüfung der Zielsetzungen und
Zielerreichung für die Streitkräfte,

Erzielen von Synergieeffekten im Rahmen von
Rüstungskooperationen,
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Sicherstellung der notwendigen budgetären, per-
sonellen und infrastrukturellen Rahmenbeding-
ungen zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes-
heeres,

periodische Herausgabe (alle zwei Jahre) eines
Weißbuches über das Bundesheer mit einer Zehn-
jahresperspektive,

Ausschöpfen der Kooperationsmöglichkeiten im
Rahmen der Partnerschaft für den Frieden.

Teilstrategie Verteidigungspolitik
Die Verwirklichung der österreichischen Sicherheits-
politik im Rahmen einer umfassenden Sicherheits-
vorsorge (gem. Sicherheits- und Verteidigungs-
doktrin) beruht auf einem systematischen Zusammen-
wirken verschiedener Bereiche der Politik auf der
Basis entsprechender Teilstrategien. Im Zuge der
Entschließung zur Sicherheits- und Verteidigungs-
doktrin ersuchte der Nationalrat die Bundesregierung,
auf Grundlage der vorliegenden Empfehlungen für
alle sicherheitspolitisch relevanten Bereiche Teil-
strategien auszuarbeiten.27

Das Bundesministerium für Landesverteidigung hat
dazu im Mai 2003 den Entwurf der Teilstrategie
Verteidigungspolitik vorgelegt, der trotz seines Ent-
wurfscharakters aufgrund der zukunftsweisenden
Formulierungen eine wesentliche Grundlage für die
Arbeit der Bundesheerreformkommission war.28  Auf-
grund ihres Entwurfscharakters hat die Teilstrategie
Verteidigungspolitik jedoch für die Darstellung des
Bundesheeres im Zeitraum 2003/04 keinen verbind-
lichen Charakter29 .

7.2.1.3 Militärische Konzepte und Vorgaben

Grundlagen

Das Militärstrategische Konzept ist die gesamt-
heitliche Darstellung des Bundesheeres hinsichtlich
Zweck und Aufgaben, Aufgabenfähigkeit insgesamt,
Einsatzverfahren, Grobstruktur und Umfang der Teil-
systeme und personalstruktureller und verfügbar-
keitsmäßiger Gesichtspunkte für Frieden und Ein-
satz bezogen auf einen mittel- bzw. langfristigen
Zeithorizont. Es leitet sich aus den strategischen Vor-
gaben ab30  und ist verbindliche Grundlage für die
anderen daraus abzuleitenden Konzepte der militär-
strategischen, operativen, taktischen und Teilbereichs-
Ebene.

Internationale Konzepte sind Konzepte der EU, der
NATO oder von Staaten, die als strategische Partner
für das ÖBH in Betracht kommen, welche aufgrund
ihrer Bedeutung in die Konzeption des ÖBH einflie-
ßen. Sie sind grundsätzlich auf der strategischen Ebe-

ne angesiedelt, die nationale Umsetzung erfolgt auf
unterschiedlichen Führungsebenen. Internationale
Konzepte sind dann von Bedeutung, wenn damit die
Entwicklung nationaler Konzepte beschleunigt wer-
den kann. Die Fähigkeit zur Auftragserfüllung im
multinationalen Verbund und die hiezu erforderliche
nationale Strukturierung der Streitkräfte lassen sich
zum Großteil aus diesen Konzepten ableiten.

Konzeptive Vorgaben für den Einsatz des
Österreichischen Bundesheeres

Militärstrategische Positionierung und
Zielsetzung

Die im Zeitraum 2003/04 geltende militärstrategische
Konzeption31  beschreibt den Einsatz bzw. die Auf-
gaben und Fähigkeiten des Österreichischen Bundes-
heeres auf Grundlage der nach wie vor geltenden
Heeresgliederung 92/Strukturanpassung (1998).
Diese Konzeption formuliert eine deutliche Verschie-
bung von der herkömmlichen militärischen Landes-
verteidigung zur erweiterten Landesverteidigung im
Sinne der Mitwirkung am internationalen Krisenma-
nagement. Die militärstrategischen Rahmenbeding-
ungen zeigen, dass derzeit und in absehbarer Zukunft
keine existenzbedrohenden Aggressionen durch kon-
ventionelle Streitkräfte in der Nachbarschaft zu er-
warten sind; eine potentielle, punktuelle Bedrohung
durch Luftkriegsmittel wird jedoch nicht ausgeschlos-
sen. Andere Bedrohungen im subkonventionellen
Bereich und im Bereich Informationskrieg werden
ebenfalls angesprochen.

Im Rahmen der territorialen Landesverteidigung wer-
den zwei zentrale militärstrategische Zielsetzungen
Abhaltung (glaubhafter Nachweis der Fähigkeit Ös-
terreichs zur Selbstbehauptung mit militärischen
Mitteln gegen militärische Gefahren und Bedrohun-
gen) und Sicherung (Verhinderung der Ausweitung
einer Krise in der Nachbarschaft ohne direkte Be-
drohung bzw. Vermittlung von Sicherheitsgefühl
durch demonstrative Präsenz von Kräften des Bun-
desheeres im gefährdeten Raum) angesprochen.

Eine entsprechende nachhaltige Abhaltewirkung soll
im Falle eines bewaffneten Konfliktes in der Nach-
barschaft mit unmittelbaren Auswirkungen auf Ös-
terreich durch Konzentration entsprechender Kräfte
des Bundesheeres sowie durch geeignete Abwehr-
maßnahmen im Verfahren Abwehr erzielt werden.
Falls diese Abhaltewirkung nicht erreicht wird, soll
der Abwehrkampf an der Staatsgrenze aufgenommen
und möglichst im grenznahen Raum entscheidungs-
suchend geführt werden. Ziel ist es, einem Gegner
die Inbesitznahme seiner operativen Ziele nachhaltig
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so zu verwehren, dass er kein politisch-strategisch
nutzbares Ergebnis erzielen kann. Im Falle sub-
konventioneller oder subversiver Angriffe auf Öster-
reich soll der ungestörte Ablauf des öffentlichen Le-
bens so rasch als möglich wieder hergestellt werden.
Die militärstrategischen Zielsetzungen Abhaltung und
Sicherung sind zwar im Rahmen der jeweiligen
militärstrategischen Lage als grundlegende Zielset-
zungen für operative Einsatzverfahren nach wie vor
aufrecht, verlieren aber aufgrund der konkreten
militärstrategischen Lage und der Ressourcen-
entwicklung zunehmend ihren bestimmenden Cha-
rakter für Kräfteumfang, Gliederung und Struktur des
Bundesheeres. Allerdings sind sie jedoch weiterhin
bestimmend für die qualitativen Fähigkeiten der
Streitkräfte.32

Neben den Aufgaben im Bereich der nationalen
Landesverteidigung gewinnen militärstrategische
Zielsetzungen im Rahmen der internationalen Krisen-
bewältigung zunehmend an Bedeutung. Aufgaben im
Rahmen der internationalen Friedenssicherung,
Konfliktverhütung, Konfliktbewältigung und Krisen-
nachsorge unterdrücken mögliche gefährliche Ent-
wicklungen bereits im strategischen Vorfeld und kön-
nen daher auch im erweiterten Sinn als Teil der mili-
tärischen Landesverteidigung gewertet werden.

Somit leiteten die laufenden sicherheitspolitischen
bzw. militärstrategischen Veränderungen eine Wei-
terentwicklung der militärstrategischen Konzeption
in Richtung der Aufgaben des territorialen Schutzes,

der solidarischen Mitwirkung an friedensunter-
stützenden Einsätzen sowie der Erhaltung und Ent-
wicklung der militärischen Kernfähigkeiten ein. Für
den Kräfteumfang des Bundesheeres werden daher
zunehmend die militärstrategische Zielsetzung der
Solidarität im multinationalen Kontext sowie jene
Strukturerfordernisse, die zur Erhaltung grundsätz-
licher taktischer Fähigkeiten und zur Gewährleistung
territorialer Sicherheitsvorsorgen in abgestufter Form
erforderlich sind, bestimmend. Ferner treten neben
der Fähigkeit zur nationalen Landesverteidigung im
Sinne der Bewältigung eines räumlich begrenzten
Abwehrkampfes und der Mitwirkung an friedens-
unterstützenden Einsätzen sicherheitspolizeiliche
Assistenzeinsätze (Grenzraumüberwachung bzw.
Objektschutz) sowie Assistenzeinsätze zur Hilfeleist-
ung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen
außergewöhnlichen Umfanges als wesentliche Ziel-
setzungen und Aufgaben des Bundesheeres in den
Vordergrund.

Operative und taktische Grundannahmen

Allgemein werden im Falle eines konventionellen
Krieges oder anderer bewaffneter Konflikte in der
Nachbarschaft die jeweils als erforderlich beurteil-
ten Kräfte des Bundesheeres in gefährdeten oder
bedrohten Räumen in Form einer Gegenkonzentration
eingesetzt, um die Fähigkeit zur Abwehr zu demon-
strieren und so die Zielsetzung der Abhaltung zu er-
reichen.33  Bei Auseinandersetzungen in der unmit-
telbaren Nachbarschaft ohne direkte Bedrohung Ös-



89

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

terreichs wird im Rahmen einer Sicherungsoperation
durch ein Sicherungsdispositiv sowie durch demon-
stratives Verhalten angestrebt, die erforderliche Ab-
haltewirkung zu erzeugen. Dazu werden die Kräfte
des ÖBH nach grundlegenden operativen Einsatz-
verfahren eingesetzt. Die gegenwärtige militär-
strategische Lage lässt allerdings bestimmte operati-
ve, teilstreitkraftüberschreitende Einsatzverfahren
wie z.B.

eine Sicherungsoperation im Falle regionaler
Destabilisierung in der unmittelbaren Nachbar-
schaft mit punktuell unterschiedlichen Auswir-
kungen auf Österreich,

eine Abwehroperation im Falle militärischer Aus-
einandersetzungen in der Nachbarschaft mit der
Gefahr einer direkten Ausweitung auf Österreich
oder im Falle eines direkt gegen Österreich ge-
richteten Angriffes

im Sinne konkreter und umfassender Einsatz-
vorbereitungen zunehmend in den Hintergrund tre-
ten. Der militärstrategischen Lage entsprechend er-
langen hingegen Elemente des Einsatzverfahrens
Raumschutz im Falle subversiver/subkonventioneller
Bedrohungen mehr Bedeutung. Dabei stehen – ent-
sprechend dem terroristischen Bedrohungsbild – der
Schutz strategischer Infrastruktur (Objektschutz), die
Überwachung von Räumen, Bereithalten von Spezial-
kräften und Reserven sowie die Unterstützung und
Hilfe für zivile Behörden und für die Bevölkerung
nach erfolgten Anschlägen im Vordergrund.

Dazu kommen auf Basis der vorher beschriebenen
grundlegenden taktischen und operationellen Fähig-

keiten jene Einsatzverfahren, die sich im Rahmen der
Entwicklung der ESVP bei einer multinationalen
Szenarien-Bearbeitung ergeben haben, wie z.B. Se-
paration of Parties by Force (SOPF), Conflict
Prevention (CP), Humanitarian Aid (HA), Evacuation
Operations (EO) und Steady State (SS). Obwohl die
Beherrschung der allgemeinen taktischen Verfahren
(der Kampf der verbundenen Waffen) Grundlage
auch dieser Verfahren ist, sind darüber hinaus spezifi-
sche Abläufe und Inhalte sowie die Interoperabilität
Gegenstand der allgemeinen Einsatzvorbereitung und
in diesem Sinne militärstrategisch bedeutsam.34

Die Erfüllung aller dargestellten Aufgaben erfordert
die Beherrschung operativer und taktischer Verfah-
ren. Die Beherrschung dieser Verfahren ist die un-
verändert notwendige, grundlegende Basis zur Er-
haltung und Entwicklung militärischer Kern-
fähigkeiten des Bundesheeres. Diese Verfahren stel-
len – zwecks Erreichung der erforderlichen Wirkung
– somit eine hohe Beweglichkeit der Kampfführung
mit allen daraus resultierenden organisatorischen und
technologischen Konsequenzen in den Vordergrund.
Landstreitkräfte werden dabei in den Einsatzarten
Angriff, Verteidigung und Verzögerung eingesetzt.
Hinzu kommen Jagdkampf und Schutz. Einsatzarten
können auch gemeinsam zur Anwendung kommen.
Sie werden im Rahmen von Taktik und Gefechts-
technik genauer spezifiziert und durch andere Ver-
fahren wie z.B. Aufklärung, Erkundung, Marsch oder
Überwachung ergänzt. Grundsätzliche Einsatzarten
von Luftstreitkräften sind Luftangriff und Luftver-
teidigung; sie werden durch andere Verfahren wie



90 Analyse      Bilanz      Perspektiven

beispielsweise Luftaufklärung, Luftnahunterstützung,
Abriegelung des Gefechtsfeldes oder Lufttransport
ergänzt. Luftraumüberwachung dient auch unter ge-
wöhnlichen Verhältnissen zur Abhaltung von Verlet-
zungen des österreichischen Luftraumes (Wahrung der
Lufthoheit).

Voraussetzungen für den Einsatz

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben werden

die Einsatzbereitschaft von Kommanden, Trup-
pen und Dienststellen des Bundesheeres in ab-
gestufter Form,

die Sicherstellung der personellen und logisti-
schen Unterstützung,

die Nachrichtengewinnung und die militärische
Sicherheit,

die Information, die Öffentlichkeitsarbeit und die
Bereitstellung von Mitteln für die psychologische
Unterstützung,

das Vorhandensein eines leistungsfähigen
Führungssystems,

die territoriale Unterstützung,

die Fähigkeit zum Host Nation Support im In-
land,

das Einbringen militärischer Interessen im staat-
lichen Krisenmanagement bzw. in der umfassen-
den Landesverteidigung,

die Sicherstellung der erforderlichen Inter-
operabilität,

eingespielte Planungs- und Führungsverfahren
und

die zivil-militärische Zusammenarbeit

als wesentliche Voraussetzungen angesprochen.

Verfügbarkeit der Streitkräfte

Ein wesentliches Element zur Sicherstellung der
Verfügbarkeit bzw. des Einsatzes erforderlicher
Streitkräfteteile ist ein abgestuftes militärstrate-
gisches Reaktionssystem. Dabei soll mit den jeweils
notwendigen Kräften in Kombination mit dem Sys-
tem des flexiblen Aufwuchses angemessen auf Risi-
ken, Gefährdungen und Bedrohungen reagiert wer-
den. Diese Maßnahmen sollen auch dazu beitragen,
dass Risiken für die äußere und innere Sicherheit
vermindert, eingedämmt oder beendet werden. Sie
reichen von Verdichtung der Nachrichtengewinnung,
Erhöhung der Führungsfähigkeit, Erhöhung der lo-

gistischen Reaktionsfähigkeit über Alarmierungs-
maßnahmen und Mobilmachung bis hin zum Einsatz
von Präsenzkräften und mobilgemachten Kräften.

Ausgehend von den wesentlichen strukturbestim-
menden Parametern Wehrpflicht, Präsenzdienstdauer
und Milizsystem ergibt sich somit für das Bundes-
heer eine differenzierte Verfügbarkeit der Kräfte, die
wiederum ausschlaggebend für die militärstrate-
gischen Reaktionsmöglichkeiten ist. Zu diesem
Zweck wird von einem flexiblen Aufwuchs der Streit-
kräfte ausgegangen (Erhöhung der Einsatzbereit-
schaft des Bundesheeres durch eine schrittweise zu-
nehmende Bereitstellung von Kräften bzw. eine der
jeweiligen Lage entsprechende Reaktion mit ange-
messenen Kräften und Maßnahmen). Das flexible
Aufwachsen hängt u.a. von der Verfügbarkeit der
militärischen Grundorganisation im erforderlichen
Umfang, von der Bereitstellung rasch verfügbarer
Kräfte (insbesondere Präsenzkräfte) in der erforder-
lichen Stärke und von der Sicherstellung von Rahmen-
verbänden als Ausbildungs-, Formierungs- und
Mobilmachungsbasen ab.

Somit kommt dem Faktor ständig einsatzbereiter
Präsenzkräfte hohe Bedeutung zu. Unter dem Be-
griff rasch verfügbare Kräfte werden die gemäß HG
92/STRAN vorgesehenen 15.000 Soldaten angespro-
chen. Zweck dieser Kräfte ist es, eine militär-
strategische Reaktionsfähigkeit auf Herausforderun-
gen geringerer Gefährdungsintensität sowie für
Assistenzeinsätze sicherzustellen. Diese Kräfte be-
stehen aus 10.000 Soldaten der Präsenzkräfte und
5.000 rasch aufbietbaren Soldaten des Milizstandes.

Strukturierte Präsenzkräfte werden durch bestimm-
te Verbände, Einheiten und Teileinheiten der Friedens-
organisation unter Abstützung auf Grundwehrdiener
gebildet und sind auf bestimmte Einsatzaufgaben
(Präsenzaufgaben) ausgerichtet. Diese Truppen er-
reichen im Allgemeinen mit dem vierten Ausbildungs-
monat des Grundwehrdienstes erstmals die Voraus-
setzungen für einen Status als Präsenzkräfte (Ein-
satzbereitschaft).35  Durch einen festgelegten Ein-
berufungsrhythmus wird eine gleich bleibende ganz-
jährige Verfügbarkeit dieser Präsenzkräfte erreicht.
Ferner wird auch die Notwendigkeit von Präsenz-
kräften für internationale Operationen angesprochen,
die ausschließlich aus freiwilligen Berufs- und länger-
dienenden Soldaten bzw. aus beorderten Milizsolda-
ten bestehen.

Der Einsatz strukturierter Präsenzkräfte kann nach
folgenden Kriterien erfolgen:
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ab Ende des dritten Ausbildungsmonats für
Wach- und Sicherungsaufgaben (unter gewöhn-
lichen friedensmäßigen Bedingungen),

ab Absolvierung der Basisausbildung (in der
Regel nach dem vierten Ausbildungsmonat) für
qualifizierte Hilfeleistungen bei Elementarereig-
nissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen
Umfanges bzw. im Rahmen eines Sicherungs-
einsatzes (geringe Gefährdungsintensität) oder
eines sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes,

Erfüllung aller wehrgesetzlich vorgesehenen
Aufgaben (sofern die ausbildungsmäßige Ein-
satzbereitschaft der Truppe gegeben ist) ab dem
Ende des sechsten Ausbildungsmonats.

7.2.2 Internationale Vorgaben und
Kooperationen

7.2.2.1 Internationale Rechtsgrundlagen

Die betreffenden für Österreich verbindlichen inter-
nationalen Rechtsgrundlagen sind in Kapitel 6 be-
schrieben.

7.2.2.2 Militärische Kooperationen und Vorga-
ben im Rahmen der ESVP

Streitkräfteentwicklungsprozess im Rahmen
der ESVP

Die Weiterentwicklung der militärischen Fähigkeiten
im Rahmen der EU fokussiert sich auf die Umset-
zung des Battelgroup-Concepts (BGC), die Erstellung
des Anforderungskataloges für das Headline Goal
2010 sowie auf die Implementierung der Europäischen
Verteidigungsagentur und die Weiterentwicklung des
European Capabilies Action Plan (ECAP).

Entwicklungen im Rahmen des Helsinki
Headline Goal

Mit der Ratifizierung des Vertrages von Amsterdam
1998 wurde durch Einfügen des Art. 23f in das B-VG

die Mitwirkung Österreichs an der GASP unter Ein-
beziehung der Petersberg-Aufgaben36  verankert. Die
Beschlüsse des EU-Gipfels von Helsinki 1999 sa-
hen als Planziel (Helsinki Headline Goal/HHG) und
als kollektive Fähigkeitsziele (Capability Goals) den
Aufbau europäischer Eingreiftruppen im Umfang von
50.000 bis 60.000 Soldaten der Land-, Luft- und
Seestreitkräfte bis 2003 vor. Dabei wurde von einer
Einsatzbereitschaft bzw. Verlegung in die Einsatz-
räume innerhalb von 60 Tagen und einem Verbleib
im Einsatzraum für mindestens ein Jahr ausgegan-
gen. Österreich beteiligt sich solidarisch an der Auf-
stellung dieser Truppen.

Im Helsinki Forces Catalogue (HFC)37  werden die
nationalen Einmeldungen zusammengefasst und nach
inhaltlichen bzw. nationalen Aspekten aufgelistet.

Ende 2001 wurde durch den europäischen Rat der
European Capabilities Action Plan-Prozess (ECAP)
beschlossen. Ziel dieses Prozesses ist es, die im
Helsinki Progress Catalogue (HPC)38  aufgezeigten
Shortfalls (Mängel/Defizite) an militärischen Kräf-
ten und Mitteln zu beseitigen.

Der Prozess zur Entwicklung von Streitkräfte-
fähigkeiten basiert auf dem so genannten Capability
Development Mechanism  (CDM). Dieser Mechanis-
mus regelt neben dem prinzipiellen  Ablauf der
Fähigkeitsentwicklung im Rahmen der EU auch die
Zusammenarbeit zwischen EU und NATO in diesem
Bereich.

19 ECAP-Panels bearbeiteten unter Koordinierung
der Headlinegoal Task Force (HTF)39 , welche dem
EUMK (EU-Militärausschuß) verantwortlich ist, und
unter Einbindung nationaler Experten (Experten-
gremium) mögliche Lösungsvarianten (März 2002
bis März 2003).

Die nach einer Adaption der Einmeldungen im Mai
2003 noch immer vorhandenen Defizite sollten
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schließlich durch die Etablierung von ECAP Project
Groups (ECAP PG) behoben werden. Einzelne EU-
Mitgliedstaaten übernahmen die Führung bzw. Ver-
antwortung für diese (Bottom Up Approach) unter
Einbindung von jeweils interessierten EU-Mitglied-
staaten. Österreich beteiligt sich derzeit in 7 von 13
aktiven ECAP PGs in den Bereichen: Kommanden,
Intelligence Surveillance Target Acquisition and
Reconnaissance (ISTAR) Information Exchange
Framework, Sanitätswesen, ABC-Abwehr, Spezial-
kräfte, strategischer Lufttransport sowie UAV
(Unmanned Aerial Vehicles – unbemannte Luftfahr-
zeuge, v.a. eingesetzt zu Aufklärungszwecken).

Am 10. Februar 2003 wurde der österreichische
Beitrag zur Erreichung des Helsinki Headline Goal
definiert. Dieser Beitrag geht von einer Gesamtstärke
von Kräften, die für Auslandseinsätze vorbereitet
werden sollen, von ca. 2.500 Mann und einer tat-
sächlichen Entsendekapazität (zu einem Zeitpunkt)
im Gesamtumfang von 1.500 Mann aus. Die Ent-
scheidung über die tatsächliche Teilnahme an einer
Operation erfolgt dabei ausschließlich durch Öster-
reich.

Derzeit sind folgende Kräfte des Bundesheeres für
ESVP bekannt gegeben:

ein mechanisiertes Infanteriebataillon (teilweise
derzeit im Rahmen von KFOR eingesetzt),

ein leichtes Infanteriebataillon (derzeit im Rah-
men von UNDOF eingesetzt),

eine Panzerkompanie,

eine Panzergrenadierkompanie,

eine leichte Fliegerabwehrlenkwaffenbatterie,

eine Pionierkompanie,

eine ABC-Abwehrkompanie,

eine Sanitätskompanie,

eine leichte Transporthubschrauberstaffel,

Stabspersonal für internationale operative und
taktische Kommanden,

Militärbeobachter sowie

ein CIMIC-Element.

Zum Zwecke der solidarischen Hilfeleistung zur
Bewältigung der Folgen von Terroranschlägen sind
durch Österreich derzeit folgende Kräfte bekannt
gegeben:

eine ABC-Abwehrkompanie,

eine Pionierkompanie,

eine Sanitätskompanie,

eine Katastrophenhilfeeinheit,

eine Infanteriekompanie sowie

eine leichte Transporthubschrauberstaffel.

Entwicklung mit Bezug auf die Europäische
Sicherheitsstrategie/HLG 2010

Mit dem Europäischen Rat im Dezember 2003 wur-
de der in Helsinki eingeleitete Prozess offiziell abge-
schlossen – die eingemeldeten Streitkräfte sind für
das gesamte Spektrum der Petersberg-Aufgaben ein-
satzfähig40. Gleichzeitig wurde die Europäische
Sicherheitsstrategie angenommen und diese bil-
deteten die Grundlage für die Ausarbeitung eines
neuen Streitkräfte Planzieles – des Headline Goal
2010 (HLG 2010).

Um die im HLG 2010 beurteilten Ziele bzw. Vorga-
ben zu erfüllen, wurden Szenarien41  sowie Planungs-
annahmen42  entwickelt und davon abgeleitet der Be-
darf an Kräften und Fähigkeiten ermittelt. Das Er-
gebnis (Requirement Catalogue, Headline Goal
Questionaire) soll in weiterer Folge den Mitglied-
staaten als Basis für deren Einmeldungen von Kräf-
ten/Mitteln/Fähigkeiten übermittelt werden. Als fol-
gende Schritte sind die Erstellung des Force
Catalogues (FC)43  sowie des Progress Catalogues
(PC)44  vorgesehen. Den Abschluss soll die Beseiti-
gung der zu beurteilenden Shortfalls (Bedarfs-
deckung) bilden.

Status und mögliche zukünftige Entwicklungen

Die neuen Anforderungen sowie die Etablierung der
Europäischen Verteidigungsagentur (EVA) im Juni
2004 erfordern eine Evaluierung bzw. Anpassung des
Prozesses zur Entwicklung der Fähigkeiten. Es soll
v.a. die Rolle und Arbeitsweise der einzelnen Akteu-
re im Rahmen dieses Prozesses überprüft und bei
Bedarf adaptiert werden. Ein Schwergewicht liegt
dabei auf der engen Koordination zwischen der EVA
und dem EUMK.

Dem umfassenden EU-Krisenmanagementansatz
entsprechend wird derzeit eine zivil-militärische
Planungszelle45  im Rahmen des EU-Militärstabes
aufgebaut. In dieser ist der Nukleus für ein EU-
Operationscentre (EU-OpsCen) enthalten, welches
bei Bedarf aktiviert wird. Dieses EU-OpsCen soll
im Falle einer autonomen EU-Operation die ein-
gemeldeten nationalen operativen Kommanden un-
terstützen, aber auch militärische Führungsaufgaben
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wahrnehmen können, wenn kein nationales Komman-
do zur Verfügung steht.

Battlegroups Concept

Die EU hat im Rahmen des EU Military Rapid Re-
sponse Concept (Jänner 2003) die Absicht erklärt,
rasch verfügbare Kräfte und Mittel bereitzustellen.
Diese Zielsetzung deckt sich auch mit jenen des
Headline Goal 2010. Die sichtbare Umsetzung die-
ser Zielsetzung ist die Entwicklung des EU
Battlegroups Konzeptes (BGC). Dieses fordert die
ständige Verfügbarkeit von sofort einsetzbaren und
vordefinierten Kräften mit einer Verfügbarkeit von 5
bis 10 Tagen für EU Crisis Management Operations
(CMO) im gesamten Petersberg-Aufgabenspektrum.
Eine EU-Battlegroup (EU BG) soll die Fähigkeiten
zur Durchführung von „stand-alone“ Operationen
oder zur Bewältigung der „Anfangsphase“ (im Sin-
ne der Ermöglichung folgender Operationen) bei län-
ger dauernden Einsätzen haben. Der Einsatz einer
EU BG soll speziell (aber nicht ausschließlich)
aufgrund eines VN-Mandates erfolgen.

Eine BG basiert auf einem gemischt verstärkten Ver-
band in Bataillonsgröße (ca. 1.500 Soldaten) mit
Kampf- und Einsatzunterstützungselementen (dies
inkludiert z.B. auch den strategischen Transport-
raum),  gebildet durch eine Framework Nation oder
eine multinationale Koalition von EU-Mitgliedstaa-

ten. Eine Evaluierung/Zertifizierung der BGs ist vor-
gesehen.

Wesentliche Charakteristika von BGs sind hohe Fle-
xibilität, eine Durchhaltefähigkeit im Einsatzraum von
grundätzlich 30 Tagen (bei entsprechenden logisti-
schen Maßnahmen erweiterbar bis 120 Tage) sowie
Multinationalität.

Die Standards, Methoden und Verfahren sollen, wenn
möglich und zweckmäßig, kompatibel zu jenen der
NATO sein bzw. die Vorgaben übernommen werden.

Wesentlich ist auch die Verbindlichkeit der Bereit-
stellung („Glaubwürdigkeit“), wobei die Entschei-
dung über die tatsächliche Teilnahme an einer Ope-
ration beim jeweiligen Staat verbleibt. Die Bekannt-
gabe von „Caveats“ (Ausnahmen) ist möglich.

Die bestehenden Krisenmanagementprozeduren wer-
den an den engen Zeitvorgaben für die politische/mi-
litärische Entscheidungsfindung sowohl im nationa-
len als auch internationalen Rahmen anzupassen sein.

Mit Jänner 2005 beginnt die Phase der Initial
Operational Capability (je eine BG „standby“ für
sechs Monate). Mit Jänner 2007 soll die Full
Operational Capability (je zwei BG „standby“ für
sechs Monate) erreicht werden und somit zwei Crisis
Management Operations in jeweils BG-Größe und
auch parallel beherrschbar sein.
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Welches Mitgliedsland, wann welche BG bereitstellt,
wird im Rahmen der abzuhaltenden Battlegroup
Generation Conferences festgelegt.

Österreich hat die Absicht geäußert, an einer Battle-
group – gemeinsam mit Deutschland und Tschechi-
en – teilzunehmen.

EU-Konzepte im Rahmen der ESVP

Das Ziel der Konzeptentwicklung im Rahmen der
EU ist die Entwicklung von Grundsatzdokumenten
und Konzepten zur Bewältigung von EU-geführten
Crisis Management Operations im Rahmen der ge-
meinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik.

Dargestellt werden diese Dokumente in vier Ebenen:

Policy (z.B. EU-Headline Goal 2010),

Concepts and Principles (z.B. EU-Battlegroups
Concept),

Procedures (z.B. Crisis Management Proce-
dures),

Food for Thought bzw. Non Papers (dabei han-
delt es sich um nicht verbindliche Arbeitspapiere
z.B. als Diskussionsgrundlage).

Sämtliche im Rahmen der EU erstellten Dokumente
und Konzepte unterliegen den jeweiligen EU-
Entscheidungsfindungsprozessen sowie den Geneh-
migungsprozessen.

EU-NATO – Zusammenarbeit

EU und NATO bzw. deren Mitglieder stellen eine
kohärente, transparente und gegenseitig unterstützen-
de Entwicklung jener militärischen Fähigkeiten si-
cher, die beiden Organisationen gleich sind. Ziel ist
die Kompatibilität der nationalen Einmeldungen, Plä-
ne und Prioritäten. Dieses ehrgeizige Ziel soll durch
gegenseitige Information und Zusammenarbeit, zu-
künftige Anwendung der gleichen Standards,
Harmonisierung der Ziele und Prioritäten sowie der
Diskussion hinsichtlich der Verbesserung der Fähig-
keiten im weiteren Sinne (z.B. Interoperabilität) ge-
währleistet werden, unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten der jeweiligen Organisation.

Für den militärischen Bereich werden die zur Teil-
nahme an internationalen Einsätzen erforderlichen
Fähigkeiten durch beide Organisationen beschrieben.
Die konkreten Interoperabilitätsziele46  werden derzeit
nur durch die NATO entwickelt. Es ist zu erwarten,
dass die EU die NATO-Interoperabilitätsziele über-
nehmen bzw. adaptieren wird, zumal die Masse der

NATO-Staaten auch EU-Mitgliedstaaten sind (Sing-
le Set of Forces, Vermeidung einer Duplizierung).

Repräsentanten aller NATO-Staaten und jener EU-
Mitgliedsländer, die entweder der NATO angehören
oder PfP-Teilnehmer sind, bilden mit Vertretern
beider Organisationen die EU/NATO Capability
Group. Der Arbeitsbereich dieses Gremiums umfasst
v.a. die Sicherstellung der Kohärenz zwischen den
Zielen und Prioritäten, die Beobachtung der
Fähigkeitsfortschritte und die Betrachtung der quali-
tativen Aspekte der Fähigkeitsentwicklung der Streit-
kräfte.

Die EU/ESVP sieht den Bedarf, über eigene
Planungskapazitäten zu verfügen, ohne die bereits in
der NATO bestehenden Einrichtungen (NATO-
SHAPE) unnötig zu duplizieren.

In diesem Sinne beschloss die EU, in NATO-SHAPE
eine Verbindungszelle (EU-Cell at SHAPE) zu in-
stallieren. Im Gegenzug wurde der NATO die Mög-
lichkeit eingeräumt, im EUMS eine NATO-Ver-
bindungszelle zu errichten.

Anfang Dezember 2004 begann die EU Operation
Althea in Bosnien und Herzegowina (vormals
SFOR).47  EUFOR Althea umfasst derzeit rund 7.000
Soldaten. Diese Operation wird, ebenso wie die Ope-
ration Concordia im Jahr 2003, im Rahmen der Berlin
plus Vereinbarung durchgeführt.48

7.2.2.3 Militärische Kooperationen und Vorga-
ben im Rahmen der NATO/PfP

Österreich erklärt sich bereit an „NATO/PfP-geführ-
ten“ friedenserhaltenden/friedensunterstützenden
Operationen sowie Operationen in den Bereichen
humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe bzw. Such-
und Rettungsdienste (nach einer jeweiligen nationa-
len Beurteilung) teilzunehmen. Eine wesentliche
Voraussetzung, um diese Absicht umsetzen zu kön-
nen, ist die Fähigkeit der multinationalen Zusammen-
arbeit. Zu diesem Zweck beteiligt sich Österreich
auch an jenen in weiterer Folge beschriebenen NATO-
Initiativen, um derartige Standards und Kriterien, die
für die nationale Streitkräfteplanung erforderlich sind,
zu erhalten.

Planning and Review Process

Als Teilnehmer an PfP nimmt Österreich am Planning
und Rewiew Process (PARP) der NATO teil, der in
einem zweijährigen Rhythmus abläuft. Auslöser des
Planungsprozesses ist die Ministerial Guidance,
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welche das Ausmaß sowie die grundsätzliche Aus-
richtung der Zusammenarbeit im Bereich Inter-
operabilität beschreibt und durch die jeweiligen
Verteidigungsminister der NATO- und Partnerstaaten
beschlossen wird. Der NATO werden in weiterer Fol-
ge die Absichten, welche Ziele hinsichtlich Zusam-
menarbeitsfähigkeit erreicht werden sollen, durch die
Annahme von der NATO bereitgestellten Partners-
hip Goals (PGs), welche von den Force Goals abge-
leitet werden, bekannt gegeben. Nach Konsultatio-
nen und Annahme der PGs durch die NATO wird
nach ca. sechs Monaten der NATO der Umsetzungs-
grad der jeweiligen PGs im Rahmen des PARP Survey
zur Kenntnis gebracht. Die NATO erstellt aus die-
sem ein Assessment, welches in bi- und multilatera-
len Gesprächen bearbeitet bzw. diskutiert wird. Nach
Annahme wird dieses Assessment im Rahmen der
NATO verteilt und somit auch EU-Staaten zugäng-
lich.

Derzeit sind folgende Kräfte des Bundesheeres für
NATO/PfP49  bekannt gegeben:

ein mechanisiertes Infanteriebataillon (teilweise
derzeit im Rahmen von KFOR eingesetzt),

ein leichtes Infanteriebataillon (derzeit im Rah-
men von UNDOF eingesetzt),

eine Panzerkompanie,

eine Panzergrenadierkompanie,

eine leichte Fliegerabwehrlenkwaffenbatterie,

eine Pionierkompanie,

eine ABC-Abwehrkompanie,

eine Sanitätskompanie,

eine leichte Transporthubschrauberstaffel,

Stabspersonal für internationale operative und
taktische Kommanden,

Militärbeobachter,

CIMIC-Element sowie

eine Katastrophenhilfeeinheit.

Operational Capability Concept

Die Teilnahme am NATO Operational Capability
Concept (OCC) stellt gleichsam die praktische Um-
setzung des oben angeführten Prozesses mit dem Ziel,
im Falle einer multinationalen militärischen Operati-
on mit anderen Staaten kooperieren und zusammen-
arbeiten zu können, dar. Die in den OCC „Pool of
Forces“ eingemeldeten Kräfte werden im Zuge ei-
nes entwickelten Szenarios nach einer vorher entwi-
ckelten Beurteilungsmatrix – abgeleitet aus Zusam-
menarbeitszielen der NATO – überprüft. Diese Über-

prüfung kann in Form eines „Self-Assessments“ oder
eines „NATO-Assessments“ erfolgen. Mit der Zuer-
kennung der Befähigung zur Zusammenarbeit wer-
den nach Bedarf und nach österreichischer politischer
Entscheidung diese Kräfte und Mittel für NATO/PfP
geführte Peace Support Operations zur Verfügung
gestellt. Als weiteren Schritt im OCC-Prozess ist nach
der „Assessierung“ von Kräften, Mitteln und Ver-
fahren nunmehr angedacht, auch die Fähigkeiten ei-
nes militärischen Verbandes bezüglich der Durchfüh-
rung einer Aufgabe zu evaluieren.

Österreich wird im Bereich OCC eine Vorreiterrolle
zuerkannt, da frühzeitig der Nutzen dieses Prozes-
ses für die Herstellung der Zusammenarbeitfähigkeit
für Partnernationen erkannt wurde. Das Österreich-
ische Bundesheer führte im Jahr 2004 einige Über-
prüfungen von österreichischen Kräften sowie inter-
nationale Trainerkurse für derartige Assessments
durch.

OCC und Ausbildungskooperationen stellen derzeit
den wesentlichsten und weitreichendsten Zugang zur
internationalen Streitkräfteplanung und -entwicklung
dar, an welchem sich PfP-Staaten beteiligen können,
was nunmehr auch die Teilnahmemöglichkeit an
Nicht-Artikel 5 NATO-Übungen eröffnet.

Derzeit sind folgende Kräfte des Bundesheeres für
OCC-Pool of Forces eingemeldet:

ein mechanisiertes Infanteriebataillon,

ein leichtes Infanteriebataillon,

eine Panzerkompanie,

eine Panzergrenadierkompanie,

eine leichte Fliegerabwehrlenkwaffenbatterie,

eine leichte Transporthubschrauberstaffel sowie

eine Katastrophenhilfeeinheit.

7.2.2.4 Militärische Kooperation im Rahmen
der Vereinten Nationen

Österreich misst der Rolle der Vereinten Nationen,
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu
wahren, zentrale Bedeutung bei. Die Mitwirkung an
friedenserhaltenden Operationen der VN, an Einsät-
zen zur Katastrophenhilfe sowie zur humanitären
Hilfe gehört zu den Schwerpunkten des österrei-
chischen Engagements.

United Nations Standby Arrangements System

Das seit April 1994 implementierte United Nations
Standby Arrangements System (UNSAS) ist mit ei-
ner Datenbank vergleichbar, in welcher truppen-
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stellende Nationen ihre für friedenserhaltende Ope-
rationen bzw. für Katastrophenhilfseinsätze vorge-
sehenen Elemente einmelden. Die VN erhalten so-
mit Planungsgrundlagen über Struktur, Leistungsfä-
higkeit, Verfügbarkeit etc. dieser Kräfte.

Im Rahmen des UNSAS sind durch Österreich
derzeit folgende Kräfte bekannt gegeben:

ein mechanisiertes Infanteriebataillon (derzeit im
Rahmen von KFOR eingesetzt),

ein (gebirgsbewegliches) Infanteriebataillon
(derzeit im Rahmen von UNDOF eingesetzt),

Militärbeobachter,

Stabspersonal für internationale Kommanden
sowie

eine Panzergrenadierkompanie.

United Nations Standby High Readiness Brigade

Die United Nations Standby High Readiness Briga-
de (SHIRBRIG) stellt eine Weiterentwicklung des
UNSAS dar.

Der Sitz des Kommandos der internationalen Briga-
de befindet sich in Dänemark. Die vorstrukturierte,
international zusammengesetzte Brigade, in deren
Planungskomitee Österreich im Jahr 2004 den Vor-
sitz führte, ist nur für friedenserhaltende Einsätze der
VN gemäß Kapitel VI der VN-Charta vorgesehen.
Sie soll eine rasche Verfügbarkeit bei limitierter
Entsendedauer gewährleisten und war (mit Teilen)
erstmals im Jahr 2000 im Rahmen der United Nati-
ons Mission in Ethiopia und Eritrea (UNMEE) zur
Überwachung des Waffenstillstandes zwischen die-
sen beiden Staaten eingesetzt.

SHIRBRIG ist eine vernetzte Initiative mit Synergie-
effekten auf nationaler und multinationaler Ebene. Die
Brigade ist vornehmlich der europäische Solidarbei-
trag – vor allem von EU- und PfP-Staaten – zum Kri-
senmanagement der VN. Ziel ist es, den „Pool“ ei-
nes Brigadeäquivalentes mit bis zu 5.000 Soldaten
zu bilden und nach Möglichkeit eine globale Kom-
position zu erreichen. Die Brigade soll innerhalb von
30 Tagen einsatzbereit sein, ihr Einsatz soll maximal
sechs Monate dauern. Aufgrund der politischen Ge-
gebenheiten sind Friedenseinsätze, die durch die VN
geführt werden, mit Schwergewicht in Afrika zu er-
warten.50

Die SOLL-Struktur der Brigade besteht aus einer
Stabskompanie mit einem Fernmeldeelement, drei
Infanteriebataillonen, einer Aufklärungskompanie,
einem Pionierbataillon, einer Versorgungseinheit, ei-

nem Feldspital, einer Hubschraubereinheit und einer
Militärpolizeieinheit. Die SOLL-Stärke der Brigade
beträgt insgesamt rund 4.500 Soldaten.

Das permanent in Kopenhagen eingerichtete multi-
nationale Planungselement dient u.a. zur Ausarbei-
tung operativer und logistischer Planungen und zur
Vorbereitung bzw. Durchführung von Stabs- und
Stabsfernmelderahmenübungen. Österreich hat einen
ständigen Vertreter im Planungselement.

Österreich hat für SHIRBRIG neben Stabspersonal
eine Transportkompanie eingemeldet.

United Nations/Office for Coordination of hu-
manitarian Affairs

Die Vereinten Nationen verfügen mit dem Office for
Coordination of humanitarian Affairs (UN/OCHA)
über eine direkt dem Generalsekretär der VN unter-
stellte weltweit agierende Institution, die bei Groß-
schadensereignissen (Erdbeben, Flutkatastrophen
etc.) die weltweite humanitäre Hilfe koordiniert. Das
Mandat des OCHA begründet dabei eine Art
Richtlinienkompetenz gegenüber allen anderen
(Hilfs)Organisationen.

Derzeit ist durch Österreich eine Katastrophenhilfe-
einheit bei UN/OCHA eingemeldet.

7.2.2.5 Weitere Kooperationen (Auswahl)
Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons

Das internationale Chemiewaffenübereinkommen
(seit 1997 in Kraft) verpflichtet seine Mitglieder, keine
chemischen Waffen zu entwickeln, herzustellen, zu
erwerben, zu lagern bzw. weiterzugeben. Österreich
ist 1997 diesem Übereinkommen beigetreten. Zur
Überprüfung der Einhaltung des Chemiewaffenüber-
einkommens wurde als leistungsfähige Verifikations-
organisation die Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons (OPCW) mit Sitz in Den Haag
(Niederlande) eingerichtet.

Durch Österreich ist bei der OPCW zur Hilfeleis-
tung nach Unfällen mit chemischen Stoffen derzeit
eine Katastrophenhilfeeinheit eingemeldet.

7.2.3 SOLL-Fähigkeiten des Bundesheeres
2003/04

Ausgehend von der generellen Fähigkeit zur Ab-
deckung des gesamten militärischen Aufgaben-
spektrums bzw. von der Zielsetzung des Staates, sich
gegen militärische Bedrohungen mit militärischen
Mitteln zu behaupten, waren für das Bundesheer im
Zeitraum 2003/04 prinzipiell bzw. in der Zusammen-
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schau folgende wesentliche „Gesamtfähigkeiten“
vorgesehen. Diese Fähigkeiten werden auch in die
Planungen des Managements ÖBH 2010 einbezo-
gen.

Fähigkeit, Einsätze im gesamten Spektrum
der friedensunterstützenden Einsätze, Einsät-
ze zur internationalen humanitären Katastro-
phenhilfe sowie Such-, Rettungs- und Evaku-
ierungseinsätze im multinationalen Rahmen
durchzuführen (vgl. v.a. Petersberg-Aufga-
ben). Dies umfasst die Fähigkeit, kurzfristig Kräf-
te vom Umfang eines Bataillons (nicht unbedingt
ein strukturiertes Bataillon) für diese Einsätze im
multinationalen Verbund verfügbar zu machen.
Grundsätzlich schließt dies auch die Fähigkeit
zum Einsatz von Kräften im Umfang einer Bri-
gade (nach dem Framework-Nation-Prinzip) mit
ein, die in ihren Strukturen und ihrer Leistungs-
fähigkeit dem europäischen Standard entspricht.

Fähigkeit zur interoperablen Zusammenar-
beit im multinationalen Verband bei friedens-
unterstützenden bzw. -schaffenden Operati-
onen sowie zur Verteidigung Österreichs. Dies
umfasst vor allem die Entwicklung der erforder-
lichen Interoperabilität für multinationale Einsät-
ze, schließt aber auch die künftig und langfristig
zu entwickelnde Fähigkeit zur Leistung eines
angemessenen Beitrages zu einer gemeinsamen
Verteidigung im Rahmen eines europäischen
Verteidigungssystems als Fernziel mit ein.

Fähigkeit zur Abwehr subkonventioneller
Bedrohungen. Dies schließt die Fähigkeit zum
Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebens-
grundlagen mit ein, wobei dies aufgrund der ver-
fügbaren Ressourcen nicht flächendeckend, son-
dern auf „die Nervenzentren der Gesellschaft
orientiert“ zu sehen ist. Anders ausgedrückt be-
deutet dies die Fähigkeit zum Schutz der für
Österreich lebensnotwendigen, strategischen In-
frastruktur – verbunden mit der Zielsetzung, dass
der ungestörte Ablauf des öffentlichen Lebens so
gut wie möglich aufrecht zu erhalten bzw. so bald
wie möglich wieder herzustellen wäre.

Grundsätzliche Fähigkeit zur nationalen
Landesverteidigung. Dies schließt die Fähigkeit
zur „militärischen Kontrolle“ des Staatsgebietes
zu Lande und in der Luft mit ein. Ferner resul-
tiert daraus grundsätzlich die Fähigkeit zur Ab-

wehr bzw. Bewältigung eines räumlich begrenzten
Angriffes möglichst im grenznahen Raum. Dabei
müssen die Brigaden – als Hauptträger des Ab-
wehrkampfes – nach dem Prinzip des Kampfes
der verbundenen Waffen in allen vorgegebenen
Einsatzarten wirken können, was sich vor allem
auf die erforderlichen Führungs-, Kampf- und
Kampfunterstützungsteile auswirkt. Schluss-end-
lich resultiert daraus die Fähigkeit zur Konzentrati-
on der Kräfte des Bundesheeres im bedrohten
Raum. Ebenso schließt dies die Fähigkeit, eigen-
ständig nationale teilstreitkraftüberschreitende Ope-
rationen führen zu können, mit ein, wobei die Ab-
wehroperation als Grundlage und die Raumschutz-
operation sowie die Siche-rungsoperation als wahr-
scheinlichste Anwen-dungsmöglichkeiten zu sehen
sind.

Fähigkeit zur Luftraumüberwachung (LRÜ)
und Luftraumsicherung. Dies schließt u.a. die
Fähigkeit zur bedrohungsgerechten Verdichtung
der LRÜ, zur Verkürzung der Reaktionszeiten
und zur multinationalen Zusammenarbeit im
Bereich der LRÜ mit ein.

Fähigkeit zur Bereithaltung und Weiterent-
wicklung der militärischen Kernfunktionen.
Dies schließt vor allem die Fähigkeit, das opera-
tiv-taktische Wissen, u.a. bezogen auf die Ein-
satzverfahren und Einsatzarten („Know-how“),
zu erhalten und weiter zu entwickeln, mit ein.

Fähigkeit zur Leistung von Assistenzen für
andere Behörden. Dies schließt die Fähigkeit
zur Durchführung sicherheitspolizeilicher
Assistenzeinsätze (das sind vor allem Grenz-
raumüberwachung sowie Objektschutz) sowie
die Fähigkeit zur Hilfeleistung bei Elementarer-
eignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen
Ausmaßes mit ein. Diese Fähigkeiten müssen alle
Truppen – mit Ausnahme der Fliegertruppe, die
Assistenzleistungen spezifisch erbringt – aufwei-
sen.

Fähigkeit zur Bereitstellung bzw. zum Einsatz
kurzfristig verfügbarer Kräfte für Aufgaben
im Inland. Dies schließt die Fähigkeit, Aufga-
ben wie Luftraumüberwachung, Assistenz-
leistungen, Host Nation Support, Raum- und
Objektschutz, Sicherung zu Lande und in der Luft
mit Präsenzkräften zu erfüllen, mit ein. Dabei sind
die Brigaden als vorrangige Strukturen zur Er-
füllung dieser Aufgaben anzusehen. Für Präsenz-
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aufgaben im Inland sind dazu mindestens 10.000
Soldaten ständig verfügbar zu halten.51

Fähigkeit zur Bereitstellung bzw. zum Einsatz
von kurzfristig verfügbaren Kräften für in-
ternationale Operationen. Dies schließt die
Fähigkeit zum Unterhalt von Kaderpräsenz-
einheiten, die aus Berufs- bzw. länger dienenden
Soldaten bestehen, sowie die Ergänzung durch
entsprechend qualifizierte Milizsoldaten mit ein.
Für diese Aufgaben können bis zu 1.500 Solda-
ten gleichzeitig entsandt werden.52

Fähigkeit zur Mitwirkung am staatlichen
Krisenmanagement. Dies schließt nicht nur die
Fähigkeit für eine angemessene und mit anderen
Behörden koordinierte Führungsleistung (zum
bedarfsgerechten Einsatz von Kräften des
Bundesheeres zur Bewältigung von Krisen-
szenarien) mit ein, sondern auch die Fähigkeit
zur Mitwirkung an einer krisensicheren Informa-
tion der Bevölkerung.

Fähigkeit zur angemessenen Mitwirkung am
multinationalen Führungssystem. Dies schließt
einerseits die Fähigkeit zur Führung multinatio-
naler Verbände und andererseits die Fähigkeit zur
Bereitstellung und zum Einsatz von Stabsteilen
(Stabsmodulen) bzw. Stabspersonal in multina-
tionalen Führungseinrichtungen mit ein.

Fähigkeit zur zeitgemäßen Kampf- und Ein-
satzführung. Dies schließt v.a. die Fähigkeit
hoher Beweglichkeit und Flexibilität, die
Erbringung einer hohen Aufklärungs-, Führungs-
und Wirkungsleistung mit ein und bezieht sich
auf die jeweils zu beherrschenden Einsatzarten
und Einsatzverfahren zu Lande und in der Luft.

Fähigkeit zur stufenweisen Erhöhung der
militärstrategischen Reaktionsfähigkeit. Dies
schließt die Fähigkeit, die Führungsleistung zu
erhöhen ebenso ein wie die Fähigkeiten zur Ver-
dichtung der Nachrichtengewinnung, zur Erhö-
hung der logistischen Reaktionsfähigkeit, zur
Alarmierung der Kräfte und zum flexiblen Auf-
wuchs der Kräfte.

Fähigkeit zum flexiblen Aufwuchs der Streit-
kräfte. Dies schließt die Fähigkeit, die zur Be-
wältigung der jeweiligen Bedrohungslage erfor-
derlichen Kräfte rechtzeitig bereitzustellen, mit
ein. Dazu zählen einerseits die Erhaltung eines
entsprechenden Mobilmachungsumfanges zur
Durchführung einer – derzeit sehr unwahrschein-
lichen – nationalen Abwehroperation bzw. einer

Raumschutzoperation und andererseits die Fähig-
keit zur (Teil-) Mobilmachung zur unmittelba-
ren Verstärkung der Kräfte, die Präsenzaufgaben
im Inland durchführen. Ferner erfordert dies die
Fähigkeit, die Einsatzbereitschaft des Bundes-
heeres stufenweise zu erhöhen und inkludiert alle
Maßnahmen, die eine Verstärkung der Präsenz-
kräfte ermöglichen (z.B. Aufschub der Entlassung
aus dem Präsenzdienst).

Fähigkeit zu einer den Aufgaben entsprechen-
den Ausbildung der Soldaten. Dies erfordert
insbesondere die Fähigkeit, hohe Professionali-
tät in der Aufgabenerfüllung nicht nur bei Be-
rufs- und länger dienenden Soldaten, sondern –
unter Maßgabe der verfügbaren Zeit und Res-
sourcen – auch bei Grundwehrdienern und Mi-
lizsoldaten zu erreichen und schließt eine adä-
quate psychische und physische Durchhalte-
fähigkeit mit ein.

Fähigkeit zum Schutz der Gesundheit und des
Lebens der Truppen und Soldaten im Höchst-
maß.

Fähigkeit zur Sicherstellung der Aufgabener-
füllung in personeller und materieller Hin-
sicht. Dies schließt nicht nur die rechtzeitige
Verfügbarkeit personeller und materieller Res-
sourcen mit ein, sondern auch die Fähigkeit zur
logistischen Sicherstellung der Aufgaben des
Bundesheeres.

Fähigkeit zur territorialen Unterstützung der
Einsatzaufgaben in Österreich. Dies schließt
die Fähigkeit zum Host Nation Support mit ein.

Fähigkeit zur zivil-militärischen Zusammen-
arbeit (siehe dazu Kapitel 5).

Bei der Erreichung dieser Fähigkeiten ergeben sich
aufgrund der Rahmenbedingungen bzw. aufgrund der
derzeitigen sicherheitspolitischen Situation bzw.
Bedrohungslage folgende Prioritäten:

Priorität 1: Fähigkeiten, die den Einsatz von
Präsenzkräften zur Teilnahme am
gesamten Spektrum der friedens-
unterstützenden Einsätze betreffen.

Fähigkeiten, die Assistenzeinsätze in
Österreich (sicherheitspolizeiliche
Einsätze sowie Einsätze zur
Katastrophenhilfe), Internationale
Katastrophenhilfe, Luftraum-
überwachung sowie Host Nation
Support betreffen.
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Priorität 2: Fähigkeiten, die den militärischen
Raumschutz sowie die Luftraum-
sicherung betreffen.

Priorität 3: Fähigkeiten zur Leistung eines ange-
messenen Beitrages zur gemeinsa-
men Verteidigung.

Priorität 4: Fähigkeiten zur Durchführung einer
nationalen Abwehroperation.

7.3 Die aktuelle Situation des Bundesheeres
2003/04

7.3.1 Überblick

7.3.1.1 Charakteristik und Umfang

Die österreichischen Streitkräfte führen als die be-
waffnete Macht der Republik Österreichs den Na-
men Österreichisches Bundesheer (ÖBH) und glie-
dern sich im Wesentlichen in Landstreitkräfte (LaSK)
und Luftstreitkräfte (LuSK). Das ÖBH ist ebenso wie
die Zentralstelle Teil des Bundesministeriums für
Landesverteidigung und verfügt grundsätzlich über
eine Friedens- und eine Einsatzorganisation, die von
den Grundsätzen der allgemeinen Wehrpflicht und
des Milizsystems geprägt sind.

Die Aufbauorganisation des ÖBH (Heeresgliederung/
HG) orientiert sich, ausgehend von politischen und
strategischen Vorgaben, vor allem an Bedrohungen,
dem Wehrsystem und den verfügbaren Ressourcen.
Multinationale Vorgaben und Kooperationen gewin-
nen dabei immer mehr an Bedeutung.

Die Kräfte bzw. Truppen des Bundesheeres werden
je nach Anlass bzw. Zweck mit unterschiedlicher
Verfügbarkeit zum Einsatz gebracht. Die Bandbrei-
te reicht grundsätzlich von kurzfristig verfügbaren
Kräften für Assistenzeinsätze zur Hilfeleistung bis
hin zum Einsatz mobil gemachter Kräfte im Umfang
der gesamten Einsatzorganisation zu Zwecken der
militärischen Landesverteidigung.

Zusätzlich zu den Land- und Luftstreitkräften ver-
fügt das ÖBH in seiner Organisation über weitere
Teilbereiche – wie das Kommando Spezialeinsatz-
kräfte, das Kommando Internationale Einsätze, das
Kommando Führungsunterstützung, das Komman-
do Einsatzunterstützung sowie die der Zentralstelle
nachgeordneten Ämter und Dienststellen.

Die LaSK und LuSK sind im Wesentlichen jene In-
strumente, die durch festgelegte Verfahren die Auf-
gaben des ÖBH erfüllen. Dazu verfügen sie im Rah-
men der zugeordneten Truppen über spezifische
Ausrüstung und Waffensysteme.

Neben den gesetzlich normierten Aufgaben stellen
insbesondere die Sicherheits- und Verteidigungs-
doktrin (2001), die militärstrategische Konzeption aus
dem Jahr 2001 und deren Bearbeitungen in den fol-
genden Jahren die wesentlichen Vorgaben für das
Bundesheer dar. Hinzu kommen die internationalen
Verpflichtungen und Kooperationen im Rahmen von
EU, NATO/PfP, VN und OSZE.

Die Aufbauorganisation des Bundesheeres resultiert
derzeit einerseits aus der Heeresgliederung 92 in
Form der Strukturanpassung 98 und andererseits aus
der Reorganisation der obersten/oberen Führung im
Jahr 2002.

Insgesamt besteht das Bundesministerium für Lan-
desverteidigung (einschließlich der im Jahresschnitt
ständig verfügbaren Grundwehrdiener) aus etwa
45.000 Personen. Die Einsatzorganisation des Bun-
desheeres umfasst derzeit 92.000 Soldaten (zuzüglich
18.000 Soldaten Personalreserve).

Präsenzkräfte erreichen und halten einen angemes-
senen Ausbildungsstand im Rahmen ihres Dienstes.
Milizkräfte erhalten und erweitern den erworbenen
Ausbildungsstand grundsätzlich durch regelmäßige,
wiederkehrende Übungen.

Im Zuge der steigenden Bedeutung des multinatio-
nalen Engagements des ÖBH wurde vor einigen Jah-
ren das VOREIN-Prinzip (Vorbereitete Einheiten) ins
Leben gerufen, womit die Vorbereitung bestimmter
Organisationselemente des ÖBH für internationale
Einsätze sicherzustellen ist. Derzeit wird das VOR-
EIN-Prinzip im Rahmen der Kräfte für Internationa-
le Operationen (KIOP) zunehmend durch das Prin-
zip der Kaderpräsenzeinheiten (KPE) ergänzt bzw.
abgelöst. KPE sind Einheiten, die ausschließlich aus
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit gebildet wer-
den und ständig verfügbar sind. Diese Einheiten bzw.
Truppenteile erhalten einen hohen Ausbildungsstand
und sind grundsätzlich für Auslandseinsätze im mul-
tinationalen Rahmen vorgesehen.

Die allgemeine Wehrpflicht ist als ein strukturbegrün-
dendes Element des ÖBH derzeit noch in einer Dau-
er von acht Monaten festgelegt. Es ist vorgesehen,
mit Beginn 2006 die Dauer des Grundwehrdienstes
von acht auf sechs Monate zu reduzieren, wodurch
Änderungen bei der Verwendung der Grundwehr-
diener – insbesondere im Zusammenhang mit dem
sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz – zu erwar-
ten sind.

Grundsätzlich sind im Bundesministerium für Lan-
desverteidigung bzw. im Bundesheer die Personen-
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gruppen der Soldaten (Offiziere, Unteroffiziere, Char-
gen, Rekruten) und Zivilbedienstete vertreten. Seit
1998 ist es Frauen möglich, auf freiwilliger Basis
den Dienst als Soldatin zu versehen, wobei es grund-
sätzlich keine Beschränkungen hinsichtlich Funktion
bzw. Ausbildung gibt; auch Milizfunktionen sind
möglich.

Das ÖBH befindet sich seit der sicherheitspolitischen
Wende Anfang der 90er Jahre in einem immer noch
anhaltenden mehrstufigen Umstrukturierungs- und
Reformprozess, der mit der Heeresgliederung 92
eingeleitet wurde und derzeit mit der Reform ÖBH
2010 seine aktuelle Ausprägung zeigt. Grundsätz-
lich geht es dabei um die Umstellung der
österreichischen Streitkräfte von der vorwiegend an
der Landesverteidigung orientierten Armee eines
neutralen Kleinstaates, welche nach Mobilmachung
potentielle Aggressoren abzuwehren hatte, hin zu
einer multinational orientierten Armee mit einem ho-
hen Anteil präsenter Kaderkräfte, die neben der Er-
haltung der Souveränität Österreichs und dem Schutz
der Bevölkerung den militärischen Beitrag Öster-
reichs im Rahmen der internationalen Solidarität leis-
tet.

7.3.1.2 Funktionale Aufgabenbereiche der
Streitkräfte53

Funktionale Aufgabenbereiche stellen das Österreich-
ische Bundesheer nach Hauptaufgaben und wesent-
lichen Merkmalen dar. Sie bilden jeweils ein Teil-
system der Streitkräfte und ermöglichen im Zusam-
menwirken als Ganzes, dass das Österreichische
Bundesheer seine Aufgaben erfüllen kann. Die funk-
tionalen Aufgabenbereiche sind Kampf, Führung und
Führungsunterstützung, Nachrichtengewinnung und
militärische Sicherheit, Kampfunterstützung und Ein-
satzunterstützung.

Zur effektiven Aufgabenerfüllung und operativen
Durchsetzungsfähigkeit von Streitkräften müssen alle
funktionalen Aufgabenbereiche gleichermaßen ent-
wickelt sein. Erst die Fähigkeit, diese Aufgaben-
bereiche in einem Gesamtsystem umzusetzen, be-
stimmt den Wert von Streitkräften als Mittel der Po-
litik.

7.3.1.3 Truppen- und Waffengattungen

Die Truppengattungen setzen sich je nach funktiona-
ler Zweckbestimmung im Einzelnen aus verschiede-
nen Waffengattungen zusammen54 . Viele Einsatzauf-
gaben können die Verbände des Bundesheeres nur
im Zusammenwirken der verschiedenen Waffengat-
tungen erfüllen. Der Kampf der verbundenen Waf-

fen ist zudem die grundlegende Fähigkeit zur Erfüllung
der Aufgaben des Bundesheeres im Frieden, in der
Krise und bei einer militärischen Bedrohung. Prinzipi-
ell hat die Fähigkeit aller Waffengattungen (außer der
Fliegertruppe) zum infanteristischen Einsatz für
sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze, für
Sicherungseinsätze und Raumschutzoperationen sowie
für friedensunterstützende Einsätze höchste Bedeutung.
Dies ergibt sich aus dem hohen Bedarf an Infanterie-
kräften für derartige Aufgaben.

Der Begriff Waffengattung ist eine Bezeichnung für
die Einordnung einer Truppe nach der Eigenart ihrer
Verwendung bzw. ihres Hauptgerätes. Zu den Waf-
fengattungen zählen: ABC-Abwehrtruppe, Artillerie-
truppe, Aufklärungstruppe, Fernmeldetruppe,
Fliegerabwehrtruppe, Fliegertruppe, Jägertruppe,
Jagdkommandotruppe, Luftraumüberwachungs-
truppe, Materialerhaltungstruppe, Nachschubtruppe,
Ordnungstruppe, Panzergrenadiertruppe, Panzer-
jägertruppe, Panzertruppe, Pioniertruppe, Sanitäts-
truppe, Stabstruppe, Transporttruppe, Wachtruppe,
Wirtschaftstruppe55 .

Demgegenüber bezeichnet der Begriff Truppengat-
tung die nach funktionaler Zweckbestimmung zusam-
mengefassten Waffengattungen. Truppengattungen
sind demnach Führungstruppen, Kampftruppen,
Kampfunterstützungstruppen und Logistiktruppen.

Führungstruppen sind jene Truppengattung, deren
Hauptaufgabe die Sicherstellung von Führung und
Führungsunterstützung einschließlich Aufklärung
und Luftraumüberwachung ist. Zu den Führungstrup-
pen zählen: Stabstruppe, Aufklärungstruppe, Luft-
raumüberwachungstruppe, Fernmeldetruppe und
Ordnungstruppe.

Die Hauptaufgabe der Kampftruppen ist der Kampf
gegen feindliche Streitkräfte. Zu den Kampftruppen
zählen infanteristische und mechanisierte Kampf-
truppen, die Fliegerabwehrtruppe und Teile der Flie-
gertruppe.

Die Kampfunterstützungstruppe ist eine Truppengat-
tung, deren Hauptaufgabe die Unterstützung der
Kampftruppen mit den ihrer Ausrüstung und Aus-
stattung entsprechenden Mitteln ist. Kampfunter-
stützungstruppen können auch eigenständige Kampf-
aufgaben durchführen. Zu den Kampfunterstützungs-
truppen zählen Artillerietruppe, Pioniertruppe, ABC-
Abwehrtruppe und Teile der Luftstreitkräfte.

Die Logistiktruppen sind jene Truppengattung, de-
ren Hauptaufgabe die Durchführung logistischer
Maßnahmen im Rahmen der Einsatzunterstützung ist.
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Zu den Logistiktruppen zählen Materialerhaltungs-
truppe, Nachschubtruppe, Wirtschaftstruppe, Trans-
porttruppe und Sanitätstruppe.

7.3.2 Führungssystem

7.3.2.1 Planung im Bundesheer56

Langfristige Planung57  ist für all jene Organisatio-
nen von essentieller Bedeutung, die einerseits mit dem
„Unsicherheitsfaktor“ zukünftiger Umfeldentwick-
lungen und andererseits mit relativ begrenzter Flexi-
bilität bezüglich Ressourceneinsatz Aufgaben best-
möglich erfüllen sollen. Sie hat bei der Entwicklung
relevanter politischer Vorgaben eine „mitgestaltende“
bzw. aufbereitende Funktion und andererseits für die
weitere militärische Planung eine „vorgebende“ Rol-
le.

Als Ergebnis der gestaltenden militärischen Mitwir-
kung wird der Politik im Rahmen eines (pro-)akti-
ven Dialoges unter Berücksichtigung vornehmlich
militärischer Gesichtspunkte ein aktuelles „Lagebild“
gegeben, welches Empfehlungen und verschiedene
Optionsvarianten beinhaltet (Streitkräftemodelle).
Dieser für eine politische Entscheidung aufbereitete
militärische Beitrag soll zur Sicherstellung einer ziel-
gerichteten sowie ressourcenkonformen Streitkräfte-
entwicklung in einer konsensualen (bzw. von einer
möglichst durch breite Akzeptanz getragenen) poli-
tischen Vorgabe münden.

„Vorgebende Rolle“ bedeutet die Bereitstellung ei-
nes „Policydokumentes“ (Militärstrategisches Kon-
zept) und eines davon abgeleitenden konkretisieren-
den Kerndokumentes (Planungsleitlinie), die zusam-
men eine sichere Grundlage für die weitere militäri-
sche Planung bilden. Dabei werden unter Berück-
sichtigung rechtlicher Grundlagen und politischer
Vorgaben Grundsatzziele, Aufgabenszenarien und die
dazu erforderlichen militärischen Fähigkeiten festge-
legt.

Planungsbereiche und Planungszyklus

Gegenstand der Bundesheerplanung ist die Heeres-
organisation, die Bewaffnung, die Garnisonierung
und Benennung der Truppen.58  Dies umfasst Kon-
zeption, Strukturierung, Budgetierung sowie Reali-
sierung und bezieht sich auf die drei Ausgaben-
bereiche Personal, Betrieb und Investitionen. Die
Bundesheerplanung wird in Konzept-, Struktur-, Pro-
gramm-, Umsetzungs- und Finanzplanung  unterteilt.

Die Konzeptplanung ist Teil der strategischen Bun-
desheerplanung. Sie wirkt bei der Entwicklung der
politischen Grundlagen bzw. Vorgaben gestaltend mit

(z.B. Sicherheitsdoktrin bzw. Teilstrategie Verteidi-
gungspolitik). Ebenso gibt die Konzeptplanung die
mittel- bis langfristige Entwicklung des Bundesheeres
vor (Ziele, Aufgaben). Die Vorgaben für die Konzept-
planung ergeben sich aus politischen Zielsetzungen,
rechtlichen Grundlagen, dem erwartbaren Bedroh-
ungsbild und allfälligen internationalen Verpflichtun-
gen. Die Konzeptplanung beschreibt die Aggregat-
zustände der Einsatzkräfte (modulare, maßgeschnei-
derte Zusammensetzung) in den verschiedenen An-
lassfällen der militärischen Aufgabenerfüllung gemäß
Art. 79 B-VG. Sie gibt weiters in Abstimmung mit
der Ressourcenlage die Maßnahmen zur Erreichung
dieser Ziele sowie die Prioritäten vor.

Die Strukturplanung regelt, veranlasst und steuert
die konkrete strukturelle Entwicklung der Organisa-
tion Bundesheer. Dies bezieht sich auf die Mitwir-
kung bei der Erarbeitung von konzeptionellen Doku-
menten und auf die planerische Umsetzung dieser
Dokumente und Vorgaben zur Gliederung des ÖBH.
Dies erfolgt durch konkrete Aufgabenfestlegung und
einer abgeleiteten Bestimmung der Strukturen hin-
sichtlich Organisation, Personal (inklusive deren
Ausbildung), Material- und Infrastruktur. Der
Strukturplan liefert somit die SOLL-Werte, die in
weiterer Folge mit den IST-Werten verglichen wer-
den. Die notwendigen Erfordernisse, um den künfti-
gen Bedarf zu decken, werden durch den zu erstel-
lenden Investitionsplan abgebildet.

Insgesamt stellt die Programmplanung in enger Ab-
stimmung mit der Finanzplanung die gesamte kurz-
und mittelfristige Planung und Steuerung des Ein-
satzes aller Ressourcen des ÖBH (Personal, Betrieb,
Investitionen) sicher. Die Programmplanung bezieht
sich auf die Erstellung konkreter unmittelbar reali-
sierbarer Programme und wird auf den Budgeter-
stellungsprozess abgestimmt. Die Ergebnisse der
Programmplanung werden zunächst in Teilpro-
grammentwürfen (Ausbildungs-, Organisations-,
Vorschriften-, Personal-, Betriebs-, Rüstungs-, Bau-
und Forschungsprogramm) und nach einem Ab-
stimmungsprozess zusammenführend im Reali-
sierungsprogramm dargestellt. Das Realisierungs-
programm bildet in Verbindung mit dem Finanzplan
die Basis für die Erstellung des jährlichen Budgets
(Bundesvoranschlag) und wird jährlich verfügt. Das
Realisierungsprogramm ist gemeinsam mit dem Fi-
nanzplan Basis für entsprechende Berichte im Rah-
men der internationalen Planungsprozesse (EU,
NATO/PfP, VN und OSZE).
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Die Umsetzungsplanung bezieht sich auf die konkre-
te Planung der Bereitstellung von Personal, Material,
Infrastruktur etc. sowie der „Vollziehung“ der
Änderungsnotwendigkeiten in Aufgaben und Struktu-
ren auf Basis der Vorgaben der Programmplanung.

Die Bereitstellungsplanung ist die Planung der
aufeinander abgestimmten Bereitstellung von Perso-
nal, Material sowie Bereitstellung von verwendungs-
reifer Infrastruktur. Wesentliche Zielsetzung ist ne-
ben einer konkreten Beschaffungsplanung für
Rüstungsgüter einschließlich der Einführungsplanung
letztendlich die Zusammenführung von ausgebilde-
tem Personal mit dem entsprechenden Material zu
funktionsfähigen Organisationselementen.

Eine wesentliche Basis für alle Planungsbereiche stellt
die Finanzplanung dar, welche die tatsächlichen
Finanzmittelerfordernisse berücksichtigt. Die Finanz-
planung ist integraler Bestandteil der Planungen in
allen Bereichen. Sie umfasst die systematische Pla-
nung und Steuerung der finanziellen Ressourcen in
Form einer Gegenüberstellung von Ausgaben und
Einnahmen (unter Berücksichtigung aller Erforder-
nisse des Bundesheeres), beginnend von einer lang-
fristigen Budgetprognose bis hin zur kurzfristigen
Finanzplanung als Basis für die unmittelbare Budget-
erstellung. Die wesentlichste Aufgabe der Finanz-
planung ist die Abstimmung der Planungen auf die
finanzielle Ressourcenlage mittels Abbildung der je-
weiligen Planungsergebnisse im Finanzplan. Eine
weitere wesentliche Aufgabe ist die Überwachung

der Entwicklung der Finanzstruktur primär in den
Ausgabenbereichen Personal, Betrieb und Investiti-
onen.

Die Bundesheerplanung erfolgt in Form eines zwei-
jährigen zyklischen Planungs- und Überprüfungs-
prozesses, welcher auf nationale und internationale
Erfordernisse abgestimmt ist. Der Zweck dieser Pla-
nung ist es, vom Kerndokument (Planungsleitlinie)
abgeleitete Planungsziele unter Berücksichtigung der
dafür verfügbaren Ressourcen zu erarbeiten und zu
überprüfen, was die Zielkonformität der Bundesheer-
planung erhöht und andererseits den Zielerreichungs-
grad optimiert. Dieser Planungsprozess ist somit ein
Instrument der periodischen Zielüberprüfung.

7.3.2.2 Führung

Politische und militärische Führung

Die strategische Führung der Republik Österreich
wird durch die politischen Führungsorgane der Staats-
führung (das sind Bundespräsident, Nationalrat, Bun-
desregierung, Bundesminister für Landes-
verteidigung und in besonderen Fällen der Landes-
hauptmann/die Landeshauptleute) wahrgenommen.
In dieser Ebene werden beispielsweise sicherheits-
politische Zielsetzungen formuliert. Das Bundes-
ministerium für Landesverteidigung ist als Hilfsorgan
des Bundesministers aus dieser Sicht auch Teil der
strategischen Führung. Insbesondere nimmt es in
seinem Bereich die Aufgaben der Militärstrategie
wahr und definiert dabei Ziele im Bereich Wehr-



103

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

system, Heeresgliederung, militärstrategisches Verfah-
ren und Aufbietungssystem. Der Bundesminister für
Landesverteidigung übt die ihm übertragene Befehls-
gewalt über das Österreichische Bundesheer im Wege
der Kommandanten aus.

Die militärische Führung ist der politischen bzw.
strategischen Führung untergeordnet („Das Primat
der Politik“) und hat die Aufgabe, die von der politi-
schen Führung gestellten Aufgaben/Aufträge inner-
halb der vom Gesetzgeber normierten Grundlagen
umzusetzen. Sie ist von den Prinzipien „Befehl und
Gehorsam“, „ungeteilte persönliche Verantwortung
des militärischen Führers“ und „Übereinstimmung
von Auftrag und Mitteln“ durchwirkt.

Grundsätzlich werden die militärischen Führungsauf-
gaben im Ressortbereich des Bundesministeriums für
Landesverteidigung in der militärstrategischen, der
operativen und der taktischen Führungsebene wahr-
genommen. Die militärstrategische Führung obliegt
dabei dem Bundesministerium für Landes-
verteidigung und ist organisatorisch in der Zentral-
stelle abgebildet. Die operative Führung obliegt im
Wesentlichen dem Kommando der Landstreitkräfte,
dem Kommando der Luftstreitkräfte, dem Komman-
do Internationale Einsätze und dem Kommando
Spezialeinsatzkräfte. Die taktische Führung obliegt
im Wesentlichen den Kommanden der großen und
kleinen Verbände (Brigaden, Regimenter, Bataillo-
ne) und in Teilbereichen auch den Militärkommanden.

Die Kommandanten

Die militärischen und zivilen Führungskräfte – in
erster Linie die Kommandanten – verfügen im Rah-
men ihrer Funktion über rechtmäßig zuerkannte Au-
torität, welche die Befehlsgewalt und Verantwortung
gegenüber den ihnen unterstellten Kräften und Mit-
teln hinsichtlich ihres gezielten Einsatzes zur Erfül-
lung eines Auftrages umfasst. Dem Kommandanten
(ab dem kleinen Verband aufwärts) steht zur Erfül-
lung seiner Führungsaufgaben ein Stab zur Verfü-
gung, in dem das dafür notwendige Führungs- und
Unterstützungspersonal zusammengefasst ist. Im
Allgemeinen besteht jeder Stab aus einem Chef des
Stabes (bzw. Leiter der Stabsarbeit) und den Gene-
ralstabs- oder Stabsabteilungen bzw. den Fachab-
teilungen.

Das Führungssystem des Bundesheeres

Die Führungsorganisation des Bundesheeres ergibt
sich aus den Aufgaben und den daraus resultieren-
den Konzepten, aus dem Wehrsystem, den internati-

onalen Vereinbarungen und den legistischen Vorgaben.
Die Führungsorganisation beinhaltet Regelungen zu den
Führungsfunktionen, den Führungsinfor-mationen, den
Führungsmitteln und der Führungsstruktur. Führungs-
mittel dienen primär der Gewinnung, Verarbeitung,
Speicherung, Darstellung und Übertragung von Infor-
mationen. Die Führungsstruktur regelt die einzelnen
Führungsebenen sowie die Aufbau- und Ablauf-
organisation der militärischen Führung. Dies umfasst
sowohl Aussagen über Gliederung und Einsatz von
Führungseinrichtungen als auch die Festlegung der
Befehlsverhältnisse.

Das Führungssystem des Bundesheeres ist definiert
als die Ordnung und das Zusammenwirken von
Führungsverfahren und Führungsorganisation zur
Erfüllung militärischer Führungsaufgaben. Es regelt
die Aufbau- und Ablauforganisation der militärischen
Führung und dient primär der Erfüllung militärischer
Führungsaufgaben unter gewöhnlichen Verhältnissen
und unter Einsatzbedingungen. Dieses System bringt
Führungsverfahren und Führungsorganisation des
Bundesheeres in einen geordneten Zusammenhang.
Das Führungssystem des Bundesheeres ist grund-
sätzlich auf die Kernaufgabe – die militärische
Landesverteidigung – ausgerichtet. Es weist somit
alle Komponenten auf, um im Rahmen des militär-
strategischen Reaktionssystems zum schrittweisen
Aufwachsen der Kräfte des Bundesheeres die erfor-
derlichen Führungsleistungen erbringen zu können
(z.B. das Diensthabende-System). Das Führungs-
system ist derart organisiert, dass aus dem Normal-
betrieb heraus der Einsatz rasch verfügbarer Kräfte
im In- und Ausland unter geringem Zeitbedarf (für
das Führungsverfahren) möglich ist.

Im Bereich der Interoperabilität ist das Führungs-
system in seiner Entwicklung auf eine Angleichung
der Führungsverfahren, Stabsstrukturen und -abläufe
an internationale Standards ausgelegt. Ferner sind die
Einbindung von Stabspersonal bzw. Stabselementen
des Bundesheeres in integrierte multinationale Füh-
rungsstrukturen – vor allem im Bereich der Europä-
ischen Union – und die Integration von Stabspersonal
aus multinationalen Führungsstrukturen vorgesehen.

Das Führungssystem des Bundesheeres muss je nach
Führungsebene eine hohe Führungsleistung erbrin-
gen (= Qualität von Führungsentscheidungen in ei-
nem definierten Zeitraum), eine Reaktions- und An-
passungsfähigkeit auf Lageentwicklungen im Füh-
rungsverfahren sowie Überlebens- und Durchhalte-
fähigkeit aufweisen und interoperabel sein. Es ist
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grundsätzlich auf die Erfordernisse des Einsatzes
ausgelegt.

Im Bundesheer gibt es im Rahmen des Führungs-
systems in Entsprechung der geforderten Inter-
operabilität grundsätzlich mehrere Führungsgrund-
gebiete (FGG). In diesen Fachbereichen werden fol-
gende Führungstätigkeiten durchgeführt59 :

Führungsgrundgebiet 1 Personalwesen

Führungsgrundgebiet 2 Nachrichtengewinnung
und militärische Sicherheit

Führungsgrundgebiet 3 Einsatz

Führungsgrundgebiet 4 Logistik

Führungsgrundgebiet 5 Öffentlichkeitsarbeit/

Psychologischer Kampf

Führungsgrundgebiet 6 Führungsunterstützung

Führungsgrundgebiet 7 Ausbildung

Führungsgrundgebiet 8 militärisches Gesundheits-
wesen

Militärstrategisches Reaktionssystem

Durch ein entsprechendes Reaktionssystem trägt das
Bundesheer den jeweiligen Herausforderungen und
Einsatzerfordernissen Rechnung und ermöglicht
Maßnahmen höherer Intensität im Falle eskalieren-
der Lageentwicklungen. Als Reaktionsmaßnahmen
kommen in Betracht: Verdichtung der Beobachtung
und Aufklärung im Vorfeld, Erhöhung der Führungs-
bereitschaft, Erhöhung der logistischen Reaktions-
fähigkeit, Bereitstellung alarmierter Präsenz- und
anderer in der Friedensorganisation verfügbarer Kräf-
te, Einsatz von Teilen des ÖBH aus dem Präsenz-
stand gegebenenfalls unter Abstützung auf wehr-
gesetzliche Maßnahmen (Aufschub der Entlassung),
Herstellen der Bereitschaft zur Durchführung einer
Aufbietung oder Mobilmachung, zusätzlicher Ein-
satz von mobilgemachten Teilen oder des gesamten
ÖBH.

Alarmierung

Alarm ist die Warnung vor einer unmittelbar bevor-
stehenden Bedrohung/Gefährdung (z.B. Fliegera-
larm, ABC-Alarm etc.) bzw. die Auslösung vorbe-
reiteter und/oder anlassbezogener Maßnahmen zur
raschen Herstellung eines dem Anlass entsprechen-
den Zustandes von Truppen und Dienststellen. Das
ÖBH ist befähigt, je nach Alarmzweck die Bereit-
schaft einer Truppe zum Einsatz herzustellen.
Alarmierung umfasst somit einen automatisierten
Ablauf von Maßnahmen zur Beschleunigung des
Führungsverfahrens auf der jeweiligen Führungs-
ebene.

Das Bundesheer ist befähigt, rund um die Uhr eine
reibungslose Alarmierung durchzuführen und so auch
rasch auf unvorhersehbare Vorfälle zu reagieren.
Weiters ermöglicht das Alarmsystem, auf Anforde-
rung von Organen des Bundes, der Länder und Ge-
meinden sowie Richtern und Staatsanwälten, bei ei-
ner Alarmierung zum Zwecke eines Einsatzes ge-
mäß WG 2001 rasch Assistenzen beizustellen und
darüber hinaus die Bereitstellung von Kräften für den
nationalen und internationalen Katastropheneinsatz
sicherzustellen.

Alarmierungen dienen u.a. der Bewältigung von Be-
drohungen bzw. Einsatzaufgaben, die lediglich ge-
ringe Zeit für eine Vorbereitung zulassen. Beispiele
sind:

Regional und überregional auftretende Naturka-
tastrophen (z.B. Erdbeben, Überflutungen und
Lawinenabgänge),

Erfordernisse zur Unterstützung technischer
Großschadensereignisse (Tunnelbrand, Damm-
bruch, Gasexplosion etc.),

Bewältigung von Sicherungsaufgaben in Form
von Assistenzeinsätzen,

Bewältigung von operativen oder taktischen Auf-
trägen durch Präsenzkräfte in einer anlass-
bezogenen Truppeneinteilung.

Mobilmachung

Die milizartige Struktur des ÖBH lässt eine soforti-
ge Verfügbarkeit der gesamten Einsatzorganisation
nicht zu. Es müssen daher die jeweils für den Ein-
satz erforderlichen Kräfte im Rahmen des Aufwuch-
ses bereitgestellt werden. Der flexible Aufwuchs
durch eine schrittweise zunehmende Bereitstellung
von Kräften erhöht die Einsatzbereitschaft des ÖBH
und stellt eine der jeweiligen Lage entsprechende
Reaktion mit angemessenen Kräften und Maßnah-
men sicher.

Bei Einsätzen unter gewöhnlichen Bedingungen so-
wie bei geringer Gefährdungsintensität wird auch bei
länger andauernden Einsätzen im Allgemeinen mit
dem Einsatz von Präsenzkräften das Auslangen zu
finden sein. Je nach Lageentwicklung können, als
erster Schritt des flexiblen Aufwuchses, die „zusätz-
lich rasch verfügbaren Kräfte“ durch Heranziehung
von Wehrpflichtigen des Miliz- und Reservestandes
im Rahmen eines Einsatz- oder Aufschubpräsenz-
dienstes sowie von außerordentlichen Übungen auf-
geboten werden.

Bei hoher Gefährdungsintensität, bei einer konkre-
ten Bedrohung oder bei länger andauernden Einsät-
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zen kann über die „rasch verfügbaren Kräfte“ hinaus
die Mobilmachung von Teilkräften der Mobilmachungs-
organisation erforderlich werden. Zur Abwehr von
Bedrohungen ist neben dem allenfalls zeitlich vor-
gestaffelten Einsatz von Präsenzkräften die
schrittweise Mobilmachung von umfangreicheren Teil-
kräften oder des gesamten ÖBH stets eine verfügba-
re Option.

Durch ein entsprechendes Mobilmachungssystem mit
normierten und in Mobkalendern festgehaltenen
Aufbietungs- und Formierungsmaßnahmen auf allen
Führungsebenen wird die Herstellung der Einsatz-
bereitschaft der mobilgemachten Kräfte sicher ge-
stellt. Die Verfügung zur Mobilmachung trifft der
Bundespräsident und in bestimmten Fällen der Bun-
desminister für Landesverteidigung (vgl. Kapitel
6.1.5.3). Neben der Mobilmachung ermöglicht das
Wehrgesetz 2001 mehrere vorgestaffelte Maßnah-
men:

Verfügung einer Heranziehung von Wehrpflich-
tigen zu außerordentlichen Übungen als vorsorg-
liche Maßnahme zur Verstärkung der Verteidi-
gungsbereitschaft durch den Bundesminister für
Landesverteidigung bei außergewöhnlichen Ver-
hältnissen,

Verfügung einer Heranziehung von Wehrpflich-
tigen mit Meldepflicht zum Einsatzpräsenzdienst
durch den Bundesminister für Landesvertei-
digung,

Verfügung einer Heranziehung von Wehrpflich-
tigen des Miliz- und des Reservestandes zum
Einsatzpräsenzdienst oder Verfügung des vorläu-
figen Aufschubes der Entlassung aus dem
Präsenzdienst bis zu einer Gesamtzahl von ma-
ximal 5.000 Wehrpflichtigen durch den Bundes-
minister für Landesverteidigung (innerhalb der
ihm von der Bundesregierung erteilten Ermäch-
tigung),

Verfügung einer Heranziehung von Wehrpflich-
tigen des Miliz- und des Reservestandes zum
Einsatzpräsenzdienst oder Verfügung des vorläu-
figen Aufschubes der Entlassung aus dem
Präsenzdienst bei einer Gesamtzahl von mehr als
5.000 Wehrpflichtigen durch den Bundespräsi-
denten.

Führungsstruktur für nationale und internatio-
nale Aufgaben

Die Friedens- und Einsatzorganisation des Bundes-
heeres (Heeresgliederung) regelt den Umfang und

die Struktur von Kommanden und Führungsein-
richtungen.

Die nationale Führungsstruktur im Ressortbereich bil-
det für Aufgaben im Inland grundsätzlich die Führungs-
ebenen ab.

Sie ist für Aufgaben im Ausland vom Bundesminis-
ter für Landesverteidigung (und die Zentralstelle)
über das Kommando Internationale Einsätze zum
Kommandanten des im Ausland eingesetzten Kon-
tingentes und dem nationalen Kontingent organisiert.

Führungsstellen und ihre Aufgaben

Die Zentralstelle des Bundesministeriums für
Landesverteidigung

Im Kabinett des Bundesministers (KBM) sind v.a.
Angelegenheiten des Adjutanturdienstes für den Bun-
desminister, Angelegenheiten der Beratung und Un-
terstützung des Bundesministers bei den ihm oblie-
genden Entscheidungen, Angelegenheiten der intra-
und interministeriellen Koordination der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik sowie Angelegenheiten der
an den Bundesminister direkt herangetragenen sozi-
alen Anbringen zusammengefasst.

Generalrat – Die Neustrukturierung der Zentralstelle
im Rahmen der REORG 2002 machte auch die Bil-
dung einer Nachfolgeorganisation des Leitungsstabes
des Bundesministeriums für Landesverteidigung er-
forderlich. Der Generalrat hat die Aufgabe, anlass-
bezogen die sicherheitspolitische und militär-
strategische Lage zu beurteilen und davon abgeleitet
dem Bundesminister für Landesverteidigung strate-
gische Entscheidungen für Einsatzoptionen des
Bundesheeres vorzuschlagen. Der Generalrat tagt
nach Einberufung durch den Chef des Generalstabes
unter dessen Vorsitz und besteht prinzipiell aus den
Sektionsleitern, dem Chef des Kabinetts, den Stabs-
leitern im BMLV, dem Leiter der Direktion für
Sicherheitspolitik, dem Leiter der Gruppe Rechts-
wesen und Legislativer Dienst, den Leitern des Hee-
res-Nachrichtenamtes und des Abwehramtes sowie
dem Leiter des Generalstabsbüros.

In der Direktion für Sicherheitspolitik (DionSihPol)
sind die Angelegenheiten der Sicherheitspolitik, An-
gelegenheiten der sicherheitspolitischen Forschung
sowie Angelegenheiten des Büros für Sicherheits-
politik zusammengefasst. Diese Kompetenzen um-
fassen auch die Beratung des Bundesministers bzw.
des BMLV in Angelegenheiten der Sicherheitspolitik.
Darüber hinaus ist der Leiter der Direktion auch be-
ratendes Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates.
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In der Zentralsektion (ZentrS) sind Präsidial- und
Budgetangelegenheiten, Angelegenheiten des Rechts-
wesens und des legislativen Dienstes, Angelegenhei-
ten des Personal- und Ergänzungswesens und Ange-
legenheiten der Ressortkommunikation mit den Be-
reichen Presse, Kommunikationsstrategie und Mar-
keting zusammengefasst.

In der Kontrollsektion (KontrS) sind Angelegenhei-
ten der Berichte und des Weißbuches, Angelegen-
heiten des Disziplinar- und Beschwerdewesens, An-
gelegenheiten der Prozess- und Ergebniskontrolle
sowie Angelegenheiten der inneren Revision und
Gebarungskontrolle zusammengefasst. Ferner bildet
die Kontrollsektion die Schnittstelle des BMLV zum
Büro der Bundesheer-Beschwerdekommission.

Der Generalstab (GStb) besteht im Wesentlichen aus
der Generalstabsdirektion, dem Führungsstab, dem
Planungsstab und dem Rüstungsstab.

Der Chef des Generalstabes (ChGStb) ist der oberste
Berater des Bundesministers für Landesverteidigung
in allen militärischen Angelegenheiten und repräsen-
tiert die militärische Führung des Bundesheeres im
In- und Ausland. Im Zuge der Organisation des Ma-
nagements ÖBH 2010 wurde der ChGStb mit der
Funktion eines Generalsekretärs betraut. Der Chef

des Generalstabes setzt u.a. im Rahmen der Vorga-
ben des Bundesministers für das Österreichische
Bundesheer die Ziele für die Streitkräfteplanung,
Streitkräfteentwicklung sowie Streitkräfteführung
und koordiniert alle militärischen Erfordernisse zur
wirkungsvollen Erfüllung der dem Bundesheer ob-
liegenden Aufgaben. Er unterstützt den Bundesmi-
nister für Landesverteidigung in der Ausübung des
Verfügungsrechtes und der Befehlsgewalt nach Art.
80 Abs. 2 und 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes.
Der Chef des Generalstabes ist beratendes Mitglied
des Nationalen Sicherheitsrates, Vorsitzender des
Arbeitsausschusses „M“ im Rahmen der ULV, Be-
rater der Bundesheer-Beschwerdekommission sowie
Repräsentant des Bundesheeres im EU-Militäraus-
schuss (EUMC), im Koordinierungsausschuss der
Euro-Atlantischen Partnerschaft sowie in einschlä-
gigen multinationalen Gremien. Dem Chef des Ge-
neralstabes obliegt die Dienst- und Fachaufsicht über
einen Großteil der nachgeordneten Kommanden,
Ämter und Dienststellen.

In der Generalstabsdirektion (GStbDir) sind v.a.
Angelegenheiten der Unterstützung des Chefs des
Generalstabes und des Leiters der Generalstabs-
direktion, insbesondere zur Umsetzung der mit der
Leitungs-, Koordinierungs- und Richtlinien-
kompetenz und der Dienst- und Fachaufsicht verbun-



107

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

denen Aufgaben, Angelegenheiten des Vorschriften-
wesens60 , militärpolitische Angelegenheiten (z.B.
militärpolitische Interessensvertretung in internatio-
nalen Gremien, Militärberatung anderer Ressorts,
Rüstungskontrolle, militärpolitische Angelegenheiten
des internationalen Krisenmanagements), Angelegen-
heiten militärischer Auslandsbeziehungen und militär-
diplomatische Angelegenheiten zusammengefasst.
Der Leiter der Generalstabsdirektion ist stellvertre-
tender Chef des Generalstabes.

Im Führungsstab (FüStb) sind die Angelegenheiten
zur Führung des Bundesheeres nach den Führungs-
grundgebieten Personalwesen (1), Nachrichtenwesen
und militärische Sicherheit (2), Einsatzvorbereitung und
Einsatzführung (3), Logistik (4), Informations-
operationen (5), Führungsunterstützung (6), Ausbil-
dung (7)61 , militärisches Gesundheitswesen (8) zu-
sammengefasst. Der Führungsstab erstellt die militär-
strategischen Weisungen nach den Richtlinien des
Chefs des Generalstabes und stellt die erforderlichen
Rahmenbedingungen für den konkreten Einsatz si-
cher. Der Führungsstab trifft alle erforderlichen Vor-
sorgen für die Gewährleistung einer kontinuierlichen
militärstrategischen Führung des Bundesheeres. Der
Führungsstab ist grundsätzlich unter Einsatz von
Verstärkungen befähigt, seine Aufgaben auch über
einen längeren Zeitraum auf Basis von 24 Stunden
Stabsarbeit an 7 Tagen in der Woche wahrzunehmen.

Im Rüstungsstab (RüstStb) sind die Angelegenhei-
ten der Rüstungspolitik, Angelegenheiten der Rüs-
tung, Angelegenheiten der Informations- und
Kommunikationstechnik, Angelegenheiten des Bau-
wesens sowie zentrale technische Angelegenheiten
und Angelegenheiten der Materialwirtschaft zusam-
mengefasst.

Im Planungsstab (PlStb) sind grundsätzlich die An-
gelegenheiten der Konzeptplanung (Militärstrategie,
Militärische Gesamtplanung, Betriebswirtschaft und
Finanzmanagement), der Struktur- und Programm-
planung und Organisation des Bundesheeres zusam-
mengefasst. Im Zuge der Projektorganisation für die
Umsetzung der Heeresreform wurden mit Minister-
weisung Nr. 193/2004 die Angelegenheiten der
Konzeptplanung, insbesondere jene der Militär-
strategie sowie der Betriebswirtschaft und des
Finanzmanagements, dem Management ÖBH 2010
zugeteilt.

Im Management ÖBH 2010 (Mng 2010) sind alle
Angelegenheiten der Bundesheerreformkommission
und der Umsetzung der Reform des Bundesheeres
zusammengefasst. Der Leiter des Managements 2010
berät den Bundesminister für Landesverteidigung in
Angelegenheiten der Bundesheerreform direkt.

Kommando Landstreitkräfte (KdoLaSK)

Das Kommando Landstreitkräfte ist ein dem BMLV
unmittelbar nachgeordnetes Kommando der oberen
Führung. Es stellt die Führung, Einsatzvorbereitung
sowie den Einsatz als operativ führendes Komman-
do aller Truppen, Kommanden und Dienststellen der
Landstreitkräfte sicher. Das Kommando Landstreit-
kräfte nimmt die behördlichen Aufgaben im Rahmen
des Dienstrechtes wahr. Im Rahmen der Aufwuchs-
fähigkeit ist das KdoLaSK dazu befähigt, eine unter-
schiedliche Anzahl von Divisionen und Brigaden,
auch multinationaler Natur, zu führen und multinatio-
nale Module im eigenen Stab zu integrieren. Es ver-
fügt im Bedarfsfall über eigene Unterstützungs-
truppen und ist für einen Einsatz außerhalb Öster-
reichs nicht vorgesehen.

Kommando Luftstreitkräfte (KdoLuSK)

Das Kommando Luftstreitkräfte ist ein dem BMLV
unmittelbar nachgeordnetes Kommando der oberen
Führung. Es stellt die Führung, Einsatzvorbereitung
und den Einsatz aller Truppen, Kommanden und
Dienststellen der Luftstreitkräfte sowie die logisti-
sche Unterstützung mit luftfahrtspezifischem Mate-
rial sicher. Das Kommando Luftstreitkräfte nimmt
die behördlichen Aufgaben im Rahmen des Dienst-
rechtes und des Luftfahrtgesetzes wahr.

Kommando Internationale Einsätze (KdoIE)

Das Kommando Internationale Einsätze ist ein dem
BMLV unmittelbar nachgeordnetes Kommando der
oberen Führung. Es stellt als operativ führendes Kom-
mando die Führung, Einsatzvorbereitung sowie den
Einsatz aller Truppen und Kommanden in internati-
onalen Einsätzen sicher. Es nimmt die behördlichen
Aufgaben im Rahmen des Dienstrechtes wahr.

Kommando Spezialeinsatzkräfte (KdoSEK)

Das Kommando Spezialeinsatzkräfte ist ein dem
BMLV unmittelbar nachgeordnetes Kommando der
oberen Führung. Es stellt die Führung, Einsatzvor-
bereitung sowie den Einsatz von Kräften für Spezial-
einsätze sicher. Dem Kommando Spezialeinsatzkräfte
ist das Jagdkommando unterstellt. In besonderen
Fällen, insbesondere zur Vorbereitung und Führung
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von Einsätzen im Ausland kann auch das Komman-
do Spezialeinsatzkräfte mit operativen Führungsauf-
gaben beauftragt werden.

Kommando Führungsunterstützung
(KdoFüU)

Das Kommando Führungsunterstützung ist ein dem
BMLV unmittelbar nachgeordnetes Kommando, dem
die Erledigung von zugewiesenen Aufgaben im Be-
reich der Informations- und Kommunikations-
technologie sowie die Bereitstellung von Gütern,
Dienstleistungen und Infrastruktur, die einschlägige
wehrtechnische Unterstützung sowie die Sicher-
stellung der Funktionsfähigkeit der IKT-Infrastruk-
tur obliegt.

Kommando Einsatzunterstützung (KdoEU)

Das Kommando Einsatzunterstützung ist ein dem
BMLV unmittelbar nachgeordnetes Kommando, dem
teilstreitkräfteübergreifend die logistische Unterstüt-
zung der Landstreitkräfte, der Luftstreitkräfte (aus-
genommen luftfahrtspezifisches Material), des Kom-
mandos Internationale Einsätze sowie sonstiger
Kommanden, Dienststellen und Ämter obliegt. Das
KdoEU nimmt die behördlichen Aufgaben im Rah-
men des Dienstrechtes wahr.

Heeres-Nachrichtenamt (HNaA)

Das Heeres-Nachrichtenamt ist ein dem BMLV
nachgeordnetes Amt, dem die nachrichtendienstliche
Aufklärung obliegt.

Abwehramt (AbwA)

Das Abwehramt ist ein dem BMLV nachgeordnetes
Amt, dem die nachrichtendienstliche Abwehr obliegt.

Amt für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT)

Das Amt für Rüstung und Wehrtechnik ist eine dem
BMLV unmittelbar nachgeordnete Organisationsein-
richtung, der die Erledigung der der Rüstungs-
direktion (RüstDion) zugewiesenen Geschäfte der
Bereitstellung von Gütern, Dienstleistungen und In-
frastruktur gemäß Geschäftseinteilung der Zentral-
stelle des BMLV sowie einschlägige wehrtechnische
Unterstützung obliegt.

Heeres-Bau- und Vermessungsamt (HBVA)

Das Heeres-Bau- und Vermessungsamt ist eine dem
BMLV unmittelbar nachgeordnete amtsähnliche
Organisationseinrichtung, der die Erledigung der der
Baudirektion (BauDion) zugewiesenen Geschäfte der
Bereitstellung von Gütern, Dienstleistungen und In-
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frastruktur gemäß Geschäftseinteilung der Zentralstelle
des BMLV obliegt.

Heerespersonalamt (HPA)

Das Heerespersonalamt ist ein dem BMLV unmit-
telbar nachgeordnetes Amt, dem insbesondere Voll-
ziehungsaufgaben in Angelegenheiten des Wehrrech-
tes sowie Dienstrechtes einschließlich Personal-
gewinnung und der Wehrdienstberatung, des Arbeits-
und Sozialrechtes, des Schadensersatz- und Woh-
nungswesens obliegen.

Zentrum für Technische Produkt-
dokumentation (ZTPD)

Das Zentrum für Technische Produktdokumentation
ist ein dem BMLV unmittelbar nachgeordnetes
Organisationselement, dem in folgenden Sachgebie-
ten die Erfüllung von Aufgaben und die Bereitstel-
lung von Information obliegt: Materialkatalogisierung
und -kodifizierung, technische Vorschriften,
Konfigurationsmanagement in der Phase der Einfüh-
rung von technischen Produkten, technische Zeich-
nungen, Konstruktionen und dgl., Verwaltung
produktbezogener technischer Unterlagen.

Heeresbuchhaltung (HBuchh)

Die Heeresbuchhaltung war bis Ende 2004 eine dem
BMLV direkt nachgeordnete Dienststelle, der die
Vollziehungsaufgaben des Bundeshaushaltsgesetzes
(BHG) und der Bundeshaushaltsverordnung (BHV)
oblagen. Anfang 2005 wurden diese Aufgaben durch
die Buchhaltungsagentur des Bundes, welche die o.a.
Aufgaben für alle Ministerien und obersten Organe
des Bundes wahrnimmt, übernommen.

Die Militärkommanden

Den Militärkommanden obliegt die Führung der ih-
nen gemäß Truppengliederung bzw. Truppenein-
teilung unterstellten Teile des ÖBH zur Sicherstellung
der territorialen Unterstützung für die im Befehlsbe-
reich dislozierten und vorübergehend eingesetzten
Kräfte des ÖBH oder fremder Streitkräfte im Sinne
des HNS. Die Militärkommanden nehmen ihre Auf-
gaben im Wesentlichen selbständig wahr, wobei die
Repräsentation des ÖBH im Befehlsbereich, die Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie die zivil-militärische Zusam-
menarbeit im Sinne der koordinierten Führung be-
sondere Bedeutung haben.62  Die Militärkommanden
stellen den Betrieb der militärischen Infrastruktur
bzw. die Verbindung zu den zivilen Behörden sicher
und sind damit die Träger der zivil-militärischen
Zusammenarbeit. In bestimmten Fällen, insbesondere
in einer Raumschutzoperation, kann das Militär-

kommando nach Verstärkung durch Führungsunter-
stützungs- und Einsatzunterstützungskräfte taktische
Führungsaufgaben wahrnehmen.63  Weitere zentrale
Aufgaben des Militärkommandos sind die Wahrneh-
mung des Stellungs- und Ergänzungswesens sowie
diverse behördliche Aufgaben.

Kommando Luftraumüberwachung
(KdoLRÜ)

Das Kommando Luftraumüberwachung ist ein dem
Kommando Luftstreitkräfte unterstellter großer Ver-
band (entspricht in etwa einer Brigade), das die per-
manente Beobachtung des Luftraumes mit ortsfes-
ten und mobilen Sensoren durchführt und ein aktuel-
les Luftlagebild erstellt. Dem KdoLRÜ obliegt die
militärische Flugsicherung, die taktische Führung der
im Rahmen der Luftraumüberwachung und Luftver-
teidigung eingesetzten Einheiten der Luftstreitkräf-
te, die Leitung von Abfangeinsätzen, der geophysi-
kalische Beratungsdienst für alle Führungsebenen des
Bundesheeres, die Bereitstellung der Einsatzzentrale/
Berg (EZ/B) als Gefechtstand für das staatliche Kri-
senmanagement und das zentrale Ausweichsystem
(ZAS) des Bundeskanzleramtes sowie die technische
Betriebsführung, Materialerhaltung und Material-
bewirtschaftung für alle Anlagen des Luftraum-
beobachtungssystems „Goldhaube“.

Brigadekommando

Ein Brigadekommando dient zur Führung einer Bri-
gade in allen vorgesehenen Einsatzarten bzw. im
Rahmen der Einsatzvorbereitung und ist organisato-
risch fixer Bestandteil der Brigade. Es ist befähigt,
im Rahmen von Einsatzaufgaben auch andere unter-
stellte Truppenteile zu führen und zusätzliche Stabs-
module aufzunehmen.

Militärdiplomatie

Im Zuge der steigenden Internationalisierung be-
kommt der Bereich Militärdiplomatie immer mehr
Bedeutung. Militärdiplomatie ist eine wesentliche
Komponente der Führung des Ressorts, weil dadurch
alle erforderlichen bi- und multilateralen Fach-
kontakte zu Staaten und internationalen Organisatio-
nen unterhalten werden.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Militär-
diplomatie und des militärischen Verbindungsdienstes
ist in der Zentralstelle des BMLV die Abteilung
Attachéwesen organisiert. Dieser Abteilung obliegen
v.a. folgende Aufgaben:

Koordinierung der bilateralen militärischen Aus-
landsbeziehungen (Kooperationen, Truppen-
kontakte …),
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Militärisches Protokoll und internationale Cour-
toisie einschließlich Vorbereitung bzw. Organi-
sation von Auslandsdienstreisen und Besuchen
in Österreich für den Bundesminister und den
ChGStb sowie bei Bedarf Unterstützung der
Präsidentschaftskanzlei in Protokollangelegen-
heiten,

Regelung des Aufenthaltes ausländischer Trup-
pen auf österreichischem Hoheitsgebiet (befriste-
ter Aufenthalt, Landtransit, Überflug),

Betreuung der ausländischen Verteidigungs-
attachés durch den Verbindungsdienst sowie
Kontaktpunkt für alle ausländischen Vertretun-
gen und ressortfremden Stellen,

Materielle Sicherstellung der Tätigkeit der Aus-
landsdienste (einschließlich Akkreditierungen,
militärdiplomatischer Kurierdienst und Diplo-
matenpässe).

Derzeit residieren Verteidigungsattachés des Öster-
reichischen Bundesheeres in 22 Staaten; in weiteren
24 Staaten sind sie mitakkreditiert. Die Attachés un-
terstehen für die Dauer ihrer Verwendung dem
Generalstabschef und werden über die Attaché-
abteilung geführt. Ihre Aufgaben umfassen v.a. die
Unterhaltung der Kontakte und Beziehungen zu den
Streitkräften der jeweiligen Staaten.

Zusätzlich sind Militärberater zu den Zentralen der
Vereinten Nationen in Wien, New York und Genf
abgestellt. Ihre Aufgaben umfassen v.a. die Beratung
der jeweiligen österreichischen Botschafter in allen
militärischen, insbesondere rüstungskontroll-
politischen Fragen und die Vertretung des BMLV vor
Ort in der Wahrnehmung des unmittelbaren Interes-
ses an militärischen Aspekten der allgemeinen, welt-
weiten, sicherheitspolitischen Entwicklung.

Besondere Bedeutung kommt der militärischen Ver-
tretung Österreichs bei der Europäischen Union und
bei der NATO (im Rahmen der PfP) zu. Dies führte
im Jänner 1995 zur Einrichtung der Militärvertretung
Brüssel (MVB)64 . Die MVB ist eine dem BMLV
nachgeordnete Dienststelle. Die Angehörigen der
MVB vertreten das BMLV in den relevanten Gremi-
en der EU und der NATO/PfP. Zusätzlich nimmt die
MVB auch die bilaterale Vertretung des BMLV in
Belgien durch einen Militärattaché wahr und ist auch
die erste Verwaltungsstelle für das Personal des
BMLV, welches in multinationaler Funktion für die
EU oder für die NATO in verschiedenen Partner-
schaftsstabselementen (PSE) tätig ist.

Waffengattungsspitzen65

Im Rahmen der REORG 2002 wurden im Bundesheer
Waffengattungsspitzen eingerichtet. Diese Organe
leisten im Rahmen ihrer festgelegten Befugnisse ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Konzeption, zu den Füh-
rungs- und Einsatzgrundsätzen und zur Organisation,
Ausrüstung und Ausbildung der jeweiligen Waffengat-
tung. Der Waffengattungschef repräsentiert überdies
seine Waffengattung innerhalb und außerhalb des
Österreichischen Bundesheeres. Der Waffengattungs-
chef ist der jeweilige Kommandant der Waffen- bzw.
Fachschule des Bundesheeres. Für den Bereich der
Fliegertruppe bzw. der Spezialeinsatzkräfte nehmen die
jeweiligen Kommandanten (Kdt KdoLuSK bzw. Kdt
KdoSEK) auch die Aufgaben der Waffengattungs-
spitzen wahr.

Reorganisation des BMLV und der oberen und
obersten Führung 2002 (REORG)66

Die Reorganisation der Führungsstrukturen erfolgte
in den Jahren 2001 und 2002. Für 2005 ist die
Evaluierung vorgesehen. Mit Ministerweisung vom
7. Februar 2001 erging zur Fortsetzung der
Verwaltungsreform der Auftrag zur umfassenden
Reorganisation des BMLV und der oberen Führung
des Bundesheeres. Der Generaltruppeninspektor
wurde mit der Leitung des Projektes beauftragt. Die
Reorganisation hatte folgende Ziele:

Anpassung der Führungsstruktur des Ressorts an
den verringerten Truppenumfang gemäß der
Strukturanpassung zur Heeresgliederung 92,

Ausrichtung der Führungsstruktur auf Erforder-
nisse, die sich aus der Mitwirkung des Bundes-
heeres in multinationalen Sicherheitsstrukturen
ergeben,

Konzentration strategischer Angelegenheiten in
der Zentralstelle und Delegierung operativer
Aufgaben an den nachgeordneten Bereich,

Umschichtung von personellen Ressourcen in den
Bereich der Truppe durch Straffung der Struktu-
ren und Delegierung von Aufgaben,

Konzentration der militärischen Kompetenzen zur
Planung bzw. Bereitstellung des ÖBH sowie zur
Unterstützung des Bundesministers in der Aus-
übung des Verfügungsrechtes und der Befehlsge-
walt über das ÖBH bei einem neu zu schaffen-
den Chef des Generalstabes,

Organisation von Teilstreitkräften (Land- und
Luftstreitkräfte),

Zusammenführung der Sektionen I und II in einer
Zentralsektion (nach Ausgliederung von Durch-
führungsaufgaben an nachgeordnete Ämter),
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Schaffung einer Stelle, die für die begleitende
Ergebniskontrolle des gesamten Verwaltungs-
prozesses zuständig ist und in regelmäßigen Ab-
ständen einen Bericht über den Erfüllungsgrad
der militärischen Landesverteidigung herauszu-
geben hat (Kontrollsektion),

Konsequente Ausrichtung des KBM im Hinblick
auf die Unterstützung der Erfüllung der Aufga-
ben des Bundesministers,

Ausarbeitung eines Sozialplanes für die Bediens-
teten bei der Umsetzung der Reorganisation.

Dem BMLV nachgeordnet wurden: die Kommanden
der Land- und Luftstreitkräfte sowie ein Kommando
Internationale Einsätze, ein Kommando Führungs-
unterstützung  und ein Kommando Einsatzunter-
stützung. Aufgrund der sicherheitspolitischen Ent-
wicklungen erteilte der Bundesminister im Jänner
2002 den ergänzenden Auftrag zur Bildung eines
Kommandos Spezialeinsatzkräfte.

Das Projekt REORG begann mit der konstituieren-
den Sitzung der Projektorganisation am 9. März 2001.
Nachdem am 2. Juli 2001 vorläufige Planungs-
ergebnisse vorhanden waren, lagen am 11. Jänner
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2002 die endgültigen Ergebnisse für Struktur und
Geschäftseinteilung der Zentralstelle, Personalmengen-
gerüst, Struktur der Dienstbehörden, Zuordnung der
Korpstruppen sowie die Faktenanalyse zu den Stand-
orten nachgeordneter Kommanden vor. Diese wur-
den danach vom Bundesminister verbindlich für die
weitere Bearbeitung vorgeschrieben. Am 25. Jänner
2002 wies der Bundesminister sein Ressort an, zur
Realisierung des Projektes eine „Überleitungs-Projekt-
organisation“ einzunehmen. Die Reorganisation war
bis 31. Dezember 2002 abzuschließen; danach war
eine zweijährige Erprobungsphase vorzusehen. Eine
Evaluierung der Reorganisation wurde für 2005 vor-
gesehen.

Am 8. April 2002 legte der Bundesminister für
Landesverteidigung die Standorte der nachgeordneten
Kommanden fest: KdoLaSK – Salzburg; KdoLuSK
– Langenlebarn; KdoIE – Graz, Götzendorf und
Stammersdorf; KdoSEK – Wr. Neustadt; KdoEU
und KdoFüU – Wien. Am 9. April 2002 wurde die
REORG im Ministerrat beschlossen. Am 16. Juli
2002 ordnete der Generaltruppeninspektor die künf-
tige Struktur der Logistik-, Führungs- u. Fernmelde-
truppen an. Am 9. November 2002 legte der Bun-
desminister für Landesverteidigung mit Weisung u.a.
die Struktur der Zentralstelle fest und bestätigte das
Einsparungsziel von 300 Planstellen in der Zentral-
stelle sowie die planmäßige Reduktion des Personal-
mengengerüstes. Im Zuge der Umsetzung der Reor-
ganisation wurden die Projektunterstützungsgruppen
„Raumordnung Wien“ und „Organisation“ gebildet
(vgl. Tabelle 7.3).

Insgesamt ergab die Reorganisation im nach-
geordneten Bereich personelle Veränderungen gemäß
Tabelle 7.4.

Damit konnte mit einer Einsparung von etwa 19 % an
Arbeitsplätzen das angestrebte Ziel einer Einsparung
von 20 % nahezu erreicht werden.

Struktur der Zentralstelle und des nachgeordneten
Bereiches vor der REORG siehe Abbildungen 7.11
u. 7.12.

7.3.2.3 Interne Kontrolle

Im Rahmen des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung und der nachgeordneten Dienststellen
und Kommanden kommt den Strukturen und Maß-
nahmen der internen Kontrolle grundlegende Bedeu-
tung zu. Neben der grundsätzlichen Aufgabe der
Dienstaufsicht (auf allen Führungsebenen) sind in-
terne Kontrollmechanismen mit den Aufgaben Inspek-
tion (auf Ebene KdoLaSK), Prozess- und Ergebnis-
kontrolle sowie innere Revision und Gebarungs-
kontrolle (auf Ebene BMLV) befasst. Hinzu kommt
der Bereich der Disziplinar- und Beschwerdean-
gelegenheiten. Ferner gibt das BMLV alle zwei Jah-
re ein Weißbuch heraus, in dem – unter Bezugnahme
auf die Lage – die Aufgabenstellung, der Zustand
und die Erfordernisse des Österreichischen Bundes-
heeres dargelegt werden.

Kontrolle und Revision

Prozess- und Ergebniskontrolle67

In der Kontrollsektion vollzieht die Gruppe Prozess-
und Ergebniskontrolle (GrpKontr)  die gemäß Ge-
schäftseinteilung übertragenen Aufgaben als beglei-
tende Kontrolle (Prozesskontrolle) und als nach-
gängige Kontrolle (Ergebniskontrolle) in allen Pla-
nungs- und Realisierungsphasen der Streitkräfte-
planung/-entwicklung und Streitkräfteführung.

Der GrpKontr obliegt darüber hinaus die Überprü-
fung der personellen und materiellen Absicherungs-
maßnahmen im Rahmen des militärischen Sicher-
heitsdienstes, sofern dies nicht durch den Rechts-
schutzbeauftragten gemäß Militärbefugnisgesetz
wahrgenommen wird. Ferner obliegt der GrpKontr
die Kontrolle der Sicherheit und des Schutzes aller
Ressortangehörigen nach den einschlägigen Normen.
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Insbesondere unterstützt sie den Bundesminister als
Behördenleiter in der Wahrnehmung der Aufgaben
im Rahmen des Bundesbedienstetenschutzgesetzes.
Der organisatorische Wirkungsbereich der GrpKontr
erstreckt sich auf die Zentralstelle und auf die nach-
geordneten Dienststellen und Einrichtungen im In-
und Ausland.

Aufgabe der GrpKontr ist die Kontrolle der Auf-
gabenerfüllung in allen Planungs- und Realisierungs-
phasen beim Prozess der Streitkräfteplanung/-
entwicklung und der Streitkräfteführung sowie der
Ausarbeitung von Optimierungs- und Rationali-
sierungsvorschlägen einschließlich des dazugehöri-
gen Kontrollsystems. Diese Aufgabe umfasst
insbesondere die Kontrolle der Bedarfsplanung und
von Führungsmaßnahmen, die Kontrolle der Ziel-
erreichung der Fähigkeitsprofile militärischer
Organisationselemente sowie die Mitwirkung bei der
zusammenfassenden Behandlung der Einschau-,
Tätigkeits- und sonstigen Berichte des Rechnungs-
hofes.

Die begleitende Kontrolle (Prozesskontrolle) zeigt
etwaige potentielle Probleme und unerwünschte Ent-
wicklungen, die auf Nichtbeachtung der Gesetze,
Verwaltungsnormen und verfügten Richtlinien, Wei-
sungen, Konzepte etc. zurückzuführen sind, bereits
im Entstehen auf, sodass frühzeitig Maßnahmen zu
deren Abstellung von den Entscheidungsträgern ge-
setzt werden können. Davon bleibt die ungeteilte
Verantwortlichkeit der gemäß Geschäftseinteilung
zuständigen Entscheidungsträger unberührt.

Zweck und Ziel der nachgängigen Kontrolle (Ergeb-
niskontrolle) ist die Feststellung der Zielerreichung
von Organisationselementen bezogen auf die verfüg-
ten Vorgaben und verfügbaren Ressourcen. Gege-
benenfalls werden Fehlerquellen aufgezeigt und Lö-
sungsvorschläge erarbeitet, um deren Bereinigung im
Rahmen von Planungs- und Führungsmaßnahmen zu
ermöglichen. Die nachgängige Kontrolle erfolgt als
Systemkontrolle grundsätzlich in Form von kommis-
sionellen oder Einzelprüfungen.

Innere Revision und Gebarungskontrolle68

Die Gruppe Innere Revision und Gebarungskontrolle
(GrpRev) unterstützt den Bundesminister in seiner
Leitungsfunktion durch Überwachung der gemäß
Geschäftseinteilung festgelegten Fach- und Prüfungs-
bereiche hinsichtlich deren Effektivität und Effizienz
und berichtet über die Prüfungsergebnisse. Darüber
hinaus berät sie die Fachbereiche und wirkt in Aus-
übung der inneren Revision zur Erreichung der
Ressortziele mit. Sie überwacht die Wahrung der

Gebarungsgrundsätze und die Sicherung der Vermö-
genswerte, indem sie gezielt beobachtet, ob in den
Verwaltungsprozessen die Grundsätze von Ord-
nungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, sowie von
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet werden.

Die Gruppe Revision vollzieht die übertragenen Auf-
gaben als begleitende Kontrolle (Prävision) und als
nachgängige Prüfung (Revision) in Form von
Einzelfallprüfungen- oder Systemrevisionen. Dabei
stehen die begleitende Kontrolle von Großprojekten
und die Überwachung der Auftragsvergabe im Vor-
dergrund. Der organisatorische Wirkungsbereich der
GrpRev erstreckt sich auf die Zentralstelle und auf
die nachgeordneten Dienststellen und Einrichtungen
im In- und Ausland.

Die Revision wird grundsätzlich in Form der ergeb-
nis- und verfahrensorientierten Revision durchge-
führt. Die ergebnisorientierte Revision befasst sich
mit den Ergebnissen der Aufgaben des jeweiligen
Fach- und Prüfbereiches hinsichtlich der Ziel-
konformität, die verfahrensorientierte Revision mit
der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Ver-
fahrens an sich.

Die begleitende Kontrolle (Prävision) soll etwaige
Unzukömmlichkeiten bei der Besorgung von Verwal-
tungsaufgaben vermeiden. Darüber hinaus zeigt sie
unerwünschte und schädliche Entwicklungen, die auf
Nichtbeachtung der Gesetze, Verwaltungsnormen
und Gebarungsgrundsätze zurückzuführen sind,
schon im Entstehen auf. Die Prävision erfolgt durch
Kontrolle der Aufgabenerfüllung in allen Planungs-
und Realisierungsphasen sowie Ausarbeitung von
Optimierungs- und Rationalisierungs-vorschlägen
beim Prozess der Streitkräfteplanung und -entwick-
lung einschließlich des dazugehörigen Kontroll-
systems insbesondere durch Überwachung der Ein-
haltung der Vergabe- und Beschaffungsnormen, Prü-
fung der Vergabe von Großaufträgen, beratende Mit-
wirkung an der Planung und Realisierung von Groß-
projekten sowie bei der Erstellung von Beschaffungs-
programmen und Finanzierungsplänen und bei der
Erlassung von wichtigen Organisationsmaßnahmen
und Verfahrensvorschriften.

Die Nachgängige Prüfung (Revision) dient dazu, im
Zuge einer kritischen Prüfung festgelegter
Organisationseinrichtungen sowie von bereits abge-
schlossenen Gebarungshandlungen rückschauend die
Einhaltung der Gesetze, Verwaltungsnormen, Vor-
schriftsmäßigkeit sowie die Erfüllung vorgegebener
Zielvorstellungen zu beurteilen. Die Revision kann
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als Systemrevision oder als Ordnungsmäßigkeits-
prüfung erfolgen. Die Revision erfolgt durch Über-
wachung der Einhaltung der Rechtmäßigkeit, der
Gebarungsgrundsätze sowie der Wirtschaftlichkeit,
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit insbesondere
durch Prüfung der Organisationseinrichtungen sowie
des Personaleinsatzes, Prüfung der Auswirkungen
von Dienstanweisungen, Überwachung des Kassen-
und Rechnungswesens, Erarbeitung von Rationali-
sierungsvorschlägen und Vorschlägen zur Verbesse-
rung der Aufbau- und Ablauforganisation, zusam-
menfassende Behandlung der Einschau-, Tätigkeits-
und sonstigen Berichte des Rechnungshofes sowie
Beratung bei den Schlussfolgerungen aus den Be-
richten des Rechnungshofes auf Ersuchen der nach
der Geschäftseinteilung dazu zuständigen Organi-
sationseinheiten.

Dienstaufsicht und Inspektion 69

Der Bundesminister stellt in seinem Ressortbereich
in geeigneter Weise sicher, dass die nachgeordneten
Verwaltungsbehörden, Ämter und Einrichtungen ihre
Geschäfte in gesetzmäßiger, zweckmäßiger, wirt-
schaftlicher und sparsamer Weise besorgen und die
bei diesen Dienststellen und sonstigen Organen be-
schäftigten Bediensteten sachgerecht verwendet wer-
den.70

Jeder Vorgesetzte hat darauf zu achten, dass seine
Mitarbeiter ihre dienstlichen Aufgaben in gesetzmä-
ßiger, zweckmäßiger, wirtschaftlicher und sparsamer
Weise erfüllen. Die damit normierte Pflicht zur
Dienstaufsicht dient somit zwei Zielen: Der Befol-
gung der Dienstpflichten durch die Mitarbeiter und
der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit der Amtsführung. Dazu sind u.a. die Tätig-
keiten der Kontrolle, Anleitung, Erteilung von Wei-
sungen, Abstellen von Fehlern und Missständen so-
wie Förderung des Fortkommens der Mitarbeiter
vorgesehen.71

Dem Kommando der Landstreitkräfte sind die Waf-
fen- und Fachinspektoren als eigene Stabsstelle
Inspizierung und Controlling zugeordnet; die Füh-
rung dieses Elementes obliegt dem stellvertretenden
Kommandanten der Landstreitkräfte. Absicht des
Kommandanten der Landstreitkräfte ist es, durch eine
hohe Dichte an Dienstaufsicht und Inspizierung ein
ständig aktuelles Lagebild über den Zustand und die
Einsatzbereitschaft der Landstreitkräfte zu erhalten
und eine Qualitätssteigerung in allen Bereichen zu
erzielen. Die „Evaluierung der Zielerreichung der
Organisationselemente, Funktionseinheiten und Ver-
bände im nationalen und internationalen Zusammen-

hang im Sinne eines SOLL–IST-Vergleiches“ ist die
Hauptaufgabe der Stabsstelle. Schwergewicht ist
daher die „Inspizierung an Ort und Stelle“ als Kom-
bination von Erhebung im Auftrag und delegierter
Dienstaufsicht für den Kommandanten der Land-
streitkräfte.

Berichte und Weißbuch

Die Optimierung der Streitkräfteentwicklung und die
effiziente Funktion des „strategischen“ Bereiches
Kontrolle erfordern einerseits präzise und umfassende
Kontroll- bzw. Revisionsstrukturen, andererseits eine
entsprechende Koordinierung.

Eine wesentliche Aufgabe der Abteilung Berichte und
Weißbuch ist es, die aus den Bereichen Kontrolle und
Revision sowie anderen Organisationseinrichtungen
kommenden Arbeitsergebnisse in „unternehmens-
strategischem“ Sinn auszuwerten und miteinander in
Beziehung zu setzen.

Durch diese zusammenfassende Bearbeitung kom-
plexer Kontrollagenden entstehen vernetzte, interdis-
ziplinäre themen- oder zeitbezogene Darstellungen
in Form von Weißbüchern und Berichten, die der
politischen/militärischen Führung als zusätzliche
Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt wer-
den.

Disziplinar- und Beschwerdeangelegenheiten

Disziplinarrecht

Für Soldaten besteht ein eigenes Disziplinarrecht,
das im Heeresdisziplinargesetz (HDG) 2002 gere-
gelt ist. Auch Wehrpflichtige des Miliz- und Reserve-
standes, die zumindest den Dienstgrad Gefreiter tra-
gen, und öffentlich-rechtlich bedienstete Soldaten im
Ruhestand unterliegen diesem Disziplinarrecht.

Jeder Soldat trägt die Verantwortung für seine Ka-
meraden und das ihm anvertraute Gerät. Das Bundes-
heer kann seinen Auftrag nur dann erfüllen, wenn
jeder Soldat zu seiner Verantwortung steht und die
damit verbundenen Pflichten ernst nimmt. Vernach-
lässigt ein Soldat seine Pflichten schuldhaft, kann er
disziplinär zur Verantwortung gezogen werden. Eine
Bestrafung soll den Täter und seine Kameraden vor
weiteren Pflichtverletzungen abhalten, um das An-
sehen des Amtes oder wesentliche Interessen des
Dienstes, insbesondere die Ordnung und Disziplin
nicht zu gefährden.

Das Disziplinarverfahren ist ein rechtsstaatliches
Verfahren über zwei Instanzen, das bei Verurteilung
mit Bescheid abgeschlossen wird. Gegen letzt-
instanzliche Disziplinarerkenntnisse besteht die Mög-
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lichkeit der Beschwerde beim Verfassungs- oder
Verwaltungsgerichtshof.

Nach dem HDG 2002 gibt es das Kommandanten-
verfahren, das für alle Soldaten anzuwenden ist und
das Kommissionsverfahren, das für Soldaten im
Dienstverhältnis anzuwenden ist, wenn eine höhere
Strafe als die Geldbuße verhängt werden soll. Im
Kommmandantenverfahren ist ein Kommandant,
vom Einheitskommandanten aufwärts, Disziplinar-
behörde. Hiebei steht die durch den militärischen
Dienstbetrieb und die Einsatzerfordernisse notwen-
dige Raschheit und Unmittelbarkeit auf Basis eines
straffen rechtsstaatlichen Verfahrens im Vordergrund.

Im Kommissionsverfahren entscheidet ein Senat aus
drei Mitgliedern über Pflichtverletzungen von Sol-
daten im Dienstverhältnis. Der Senatsvorsitzende übt
seine Tätigkeit hauptberuflich aus. Einer der Beisit-
zer wird vom Zentralausschuss bestellt. In zweiter
Instanz entscheidet die Disziplinaroberkommission
für Soldaten, die ebenfalls in Senate zu drei Perso-
nen gegliedert ist. Die Senatsmitglieder sind in ihrer
Funktion weisungsfrei. Vertreter des Dienstgebers ist
der Disziplinaranwalt, der auch Partei des Verfah-
rens ist.

Es können Strafen vom Verweis bis zu 350 % des
Monatsbezugs ausgesprochen werden, in besonders
schwerwiegenden Fällen auch die Entlassung oder
Degradierung, die für Bedienstete mit dem Verlust
aller Rechte aus dem Dienstverhältnis verbunden ist.

Im Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 lit. a und b WG 2001
und im Auslandseinsatz unterliegen Soldaten den
Einsatzbestimmungen des HDG 2002. Es gibt nur
das Kommandantenverfahren. Zur Entscheidung
über die nur im Einsatz zu verhängenden Strafen
Disziplinarhaft, Disziplinararrest und Degradierung
ist in zweiter Instanz ein weisungsfreies Einsatzstraf-
organ vorgesehen. Nach Einsatzende ist eine Über-
prüfung durch die nach dem Einsatz zuständige
Disziplinarbehörde möglich.

Das Disziplinarverfahren nach dem Heeresdiszi-
plinargesetz ist effizient, rasch und einfach anzuwen-
den, wobei die Parteienrechte des Beschuldigten ge-
wahrt bleiben und eine Kontrolle im Instanzenzug
und eine Beschwerde bei den Gerichtshöfen des öf-
fentlichen Rechts möglich ist. Das Disziplinarrecht
ist ein wichtiges Führungsmittel für den Komman-
danten, um Pflichtverletzungen zu ahnden und Ord-
nung und Disziplin zu wahren. Probleme sind aber
nicht allein mit Bestrafung zu lösen. Der Komman-
dant muss auch andere Führungsmaßnahmen in Er-
wägung ziehen, die er neben oder statt einer Bestra-
fung zu setzen hat.

Es werden vermehrt Soldaten im Auslandseinsatz mit
Aufgaben betraut werden, die eine straffe Führung
erfordern. Das Disziplinarverfahren wird dann als
Führungsmittel an Bedeutung gewinnen. Das Ver-
fahren soll unter Wahrung der Parteienrechte und der
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit rasch durchzu-
führen sein.

Zivile Beamte unterliegen einem Disziplinarrecht
nach dem Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG). Es
handelt sich ebenfalls um ein Kommissionsverfahren,
in dem ein Senat bestehend aus dem Vorsitzenden
und zwei weiteren Mitgliedern entscheidet. Die Stra-
fen reichen vom Verweis über die Geldbusse und
Geldstrafe bis zu fünf Monatsbezügen bzw. bis zur
Entlassung.

Beschwerdewesen

Jeder Soldat hat das Recht, sich über ihn betreffende
Mängel und Übelstände im militärischen Dienst-
bereich, insbesondere über erlittenes Unrecht oder
Eingriffe in seine dienstlichen Befugnisse, zu be-
schweren (Ordentliche Beschwerde). Zuständig für
die Erledigung der ordentlichen Beschwerde ist der
Einheitskommandant. Im ordentlichen Beschwerde-
verfahren steht die Unmittelbarkeit im Vordergrund,
wobei durch das Ergebnis innerhalb der militärischen
Organisationseinrichtung langfristig Missstände ab-
gestellt und der Betriebsfrieden sichergestellt wer-
den soll.

Jeder Stellungspflichtige, jeder Soldat und jeder An-
gehöriger des Miliz- und Reservestandes kann sich
über ihn betreffende Mängel und Übelstände direkt
bei der Bundesheer-Beschwerdekommission be-
schweren (Außerordentliche Beschwerde). Die
Bundesheer-Beschwerdekommission prüft das
Beschwerdevorkommen und gibt darüber eine Emp-
fehlung an den Bundesminister ab. Die Erledigung
der außerordentlichen Beschwerde erfolgt durch den
Bundesminister unter Bedachtnahme auf die Emp-
fehlung der Bundesheer-Beschwerdekommission.

Es wird auch jeder Beschwerde von Außenstehen-
den nicht dem Ressort angehörigen Personen nach-
gegangen, die sich durch das Bundesheer in irgend-
einer Weise beeinträchtigt fühlen. Weiters werden so
genannte „Dienstaufsichtsbeschwerden“ über Män-
gel im Dienstbetrieb behandelt.

Die Bundesheer-Beschwerdekommission ist ein
Kollegialorgan bestehend aus drei Vorsitzenden und
sechs weiteren Mitgliedern. Die Vorsitzenden wer-
den vom Nationalrat aufgrund eines Gesamtvor-
schlages des Hauptausschusses bestellt, die übrigen
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Mitglieder werden von den politischen Parteien ent-
sprechend dem Verhältnis ihrer Mandatsstärke im
Hauptausschuss des Nationalrates entsendet. Die
Funktionsperiode der Bundesheer-Beschwerde-
kommission beträgt sechs Jahre, die Vorsitzenden
wechseln sich alle zwei Jahre in der Amtsführung
ab.

Der Bundesheer-Beschwerdekommission sind der
Chef des Generalstabes und ein weiterer vom Bun-
desminister zu bestimmender Ressortangehöriger als
beratende Mitglieder beigegeben. Über die Prüfung
von Beschwerden hinaus kann die Bundesheer-
Beschwerdekommission von ihr vermutete Mängel
und Übelstände im militärischen Bereich auch von
Amts wegen prüfen. Die Vorsitzenden der Bundes-
heer-Beschwerdekommission für die Periode von
1. Jänner 2003 bis 31. Dezember 2008 sind der
Abg.z.NR aD Paul Kiss, der Abg.z.NR Anton Gaal
und Chefredakteur Bgdr Prof. Walter Seledec.

Der Bundesminister für Landesverteidigung legt alle
zwei Jahre dem Nationalrat die Jahresberichte der
Bundesheer-Beschwerdekommission mit einer Stel-
lungnahme zu den Empfehlungen vor. Das BMLV
stellt der Bundesheer-Beschwerdekommission das
notwendige Personal und den erforderlichen
Sachaufwand zur Verfügung. Das zur Verfügung
gestellte Personal gehört zwar dem Dienststand des
BMLV an, ist jedoch gemäß Verfassungsbestimmung
in Angelegenheit der Beschwerdekommission an die
Weisungen des amtsführenden Vorsitzenden gebun-
den.

Rechtsschutzbeauftragter

Beim Bundesminister ist der Rechtsschutzbeauf-
tragte nach dem Militärbefugnisgesetz eingerichtet.
Er hat die Aufgabe, die Rechtmäßigkeit des Handelns
der militärischen Nachrichtendienste (AbwA und
HNaA) – insbesondere im Hinblick auf vermutete
Grundrechtsverletzungen oder widerrechtliche Daten-
verwendung – zu überprüfen. Die Funktionsperiode des
Rechtsschutzbeauftragten umfasst je-weils drei
Jahre.

Die Funktion des Rechtsschutzbeauftragten übt seit
1. Juli 2001 der Grazer Strafrechtsprofessor DDr.
Karlheinz Probst aus. Seine Stellvertreter sind der
frühere OGH-Präsident Hon.-Prof. Dr. Herbert
Steininger72  und der frühere Sektionschef im BMLV,
Dr. Franz Sailler. Der Rechtsschutzbeauftragte ver-
fasst jährlich einen Bericht über seine Prüftätigkeit,
der dem Bundesminister für Landesverteidigung zur
Vorlage an den ständigen Unterausschuss des Natio-
nalrates zur Prüfung von nachrichtendienstlichen

Maßnahmen zur Sicherung der militärischen Landes-
verteidigung erstattet wird. Allfällige darin aufgezeig-
te Mängel werden durch den Bundesminister für
Landesverteidigung abgestellt.

Untersuchungskommissionen

Bei Unfällen mit Personen- oder Sachschaden und
sonstigen Vorfällen mit Heeresfahrzeugen, Waffen
und Munition wird eine Untersuchungskommission
bestehend aus einem Leiter, einem rechtskundigen
Mitglied und sachkundigen Mitgliedern eingesetzt.
Aufgabe der Untersuchungskommission ist die Er-
hebung der Ursache und, falls erforderlich, die Aus-
arbeitung von Vorschlägen zur Vermeidung ähnlich
gelagerter Fälle. Auf Basis der Untersuchungs-
berichte werden durch das Bundesministerium für
Landesverteidigung Maßnahmen zur Abstellung und
zukünftigen Verhinderung getroffen sowie nach Not-
wendigkeit disziplinar- bzw. strafrechtliche Veran-
lassungen getroffen.

Volksanwaltschaft

Im Bereich des Disziplinar- und Beschwerdewesens
werden Erhebungen zu Volksanwaltschaftsbe-
schwerden getätigt bzw. Maßnahmen zur Abstellung
von festgestellten Missständen getroffen, sofern eine
fundierte Sachverhaltsfeststellung zur Erstellung ei-
ner Antwort an die Volksanwaltschaft erforderlich ist.

7.3.2.4 Militärische Kommunikationsarbeit

Militärische Kommunikationsarbeit mit Teilöffent-
lichkeiten und Zielgruppen umfasst die Hauptberei-
che Militärische Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und
Informationsoperationen; die Begriffe sind im An-
hang näher beschrieben.

Strukturen und Aufgaben

Im Rahmen der Reorganisation der Führungsstruk-
turen 2002 wurden die Zuständigkeiten für Öffent-
lichkeitsarbeit (ÖA) bzw. Kommunikation neu ge-
ordnet. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es im Kabinett
des Bundesministers das Büro für Wehrpolitik (WPol)
sowie den Presse- und Informationsdienst (PID). Ab
diesem Zeitpunkt waren die Agenden der ÖA bei der
neu geschaffenen Abteilung für militärische Öffent-
lichkeitsarbeit (milÖA)73  bzw. beim Führungs-
grundgebiet Informationsoperationen (FGG5) an-
gesiedelt.

Anfang 2004 fanden weitere Umstrukturierungen
statt. Eine Gruppe Kommunikation wurde organisiert,
die sich in die Presseabteilung, die Abteilung Mar-
keting sowie die Abteilung Corporate Identity und
Kommunikationsstrategie gliedert.



118 Analyse      Bilanz      Perspektiven

Im Generalstab wurde bei der Reorganisation analog
zu den anderen Führungsgrundgebieten das FGG5 –
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und geistig-psy-
chologische Unterstützung – eingerichtet und mit 1.
Februar 2004 in FGG5 Informationsoperationen
umbenannt.

Gruppe Kommunikation

Der Leiter der Gruppe Kommunikation ist der
Kommunikationsmanager des Ressorts. Er legt die
Kommunikationsstrategie fest, plant und steuert den
Einsatz der Unternehmenskommunikation auf Basis
der Ministervorgaben. Er fungiert als Sonderberater
des Bundesministers in Medienangelegenheiten und
ist Sprecher des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung. Er verkehrt in diesen Angelegenheiten
mit dem Bundesminister unmittelbar. Dazu stehen ihm
drei wesentliche Kommunikationsfunktionen des Res-
sorts – Öffentlichkeitsarbeit, Corporate Identity und
Marketing – zur Verfügung.74

Presseabteilung

Die Aufgaben der Presseabteilung umfassen Medien-
arbeit, Repräsentanz gegenüber Massenmedien,
Medienanalyse, Medienauswertung, Medienarchiv,
Krisenkommunikation, Inhalt, Technik und Graphik
des Ressortauftrittes im Internet, Angelegenheiten der
Heeresbild- und Filmstelle (HBF) sowie Foto, Video
und Audiowesen.

Kerngeschäft der Presseabteilung ist die Medien-
arbeit. Die Mitarbeiter der Presseabteilung stehen
den Journalisten rund um die Uhr und 365 Tage im
Jahr unter der Rufnummer 0664 622 1005 zur Ver-
fügung. Überdies steht dem Ressort durch den Be-
reitschaftsdienst die Medienauswertung auch am
Wochenende zur Verfügung. Die Abteilung zeich-
net im Bedarfsfall auch für die Kommunikation des
Ressorts verantwortlich.

Im Bereich Medienauswertung wurde mit April 2004
im gesamten Ressort der elektronische Pressespiegel
eingeführt. Die Daten sind sowohl über Internet-PC
als auch über 3.VE-Rechner abrufbar. Darüber hin-
aus wird die tägliche audiovisuelle Auswertung
ebenfalls auf 3.VE sowie über das Newsweb (interne
Datenbank für Meldungen der Austria Presse Agen-
tur) zur Verfügung gestellt. Damit ist erstmalig die ge-
samte Medienauswertung des Ressorts auf einer Platt-
form via Internet zusammengefasst und eine deutli-
che Qualitätssteigerung erzielt worden. Neben ver-
schiedenen Archiven  (elektronisches Pressespiegel-
archiv, elektronisches Sachgebietsarchiv, Handappa-
rat, Video- und Audioarchiv) werden im Referat
Medienanalysen verschiedenste Ausarbeitungen und
Zusammenstellungen als auch Medienresonanz-
analysen in verschiedenster Qualität und Quantität
ausgearbeitet.
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Der Internet-Auftritt des BMLV hat sich zum Kern-
bereich der Kommunikation entwickelt. Das Daten-
volumen von www.bundesheer.at umfasst 5 Gigabyte
an Information – einen Großteil davon belegen die
etwa 25.000 Fotos. Der Webauftritt selbst besteht aus
ungefähr 11.500 Webseiten. Durchschnittlich werden
monatlich ca. 2.500.000 Seiten abgerufen
(Beobachtungszeitraum Dezember 2003 bis Novem-
ber 2004). Dabei werden monatlich ca. 100 Giga-
byte herunter geladen.

Bezüglich Wirkung und Akzeptanz des Webauftrittes
erfolgte eine Umfrage, nach der 79 % der Benutzer
durch gezielte Suche auf die Seite aufmerksam wur-

den. 12 % erfuhren durch Werbematerial und 4 %
durch Empfehlungen davon. Die Hälfte der Benutzer
(49 %) besucht die Plattform wöchentlich und ca. ein
Drittel (36 %) schaut sich täglich die Site an. 48 %
sind zwischen 19 und 30 Jahre alt, 18 % zwischen 31
und 40, 10 % zwischen 41 und 50. 16 % liegen unter
18 Jahren und 8 % sind über 51 Jahre alt.

Heeresbild- und Filmstelle

Die Heeresbild- und Filmstelle ist eine nachgeordnete
Dienststelle des BMLV, die Aufgaben im Bereich des
Foto-, Film-, Video- und Tonwesens wahrnimmt.

Die Kamerateams der HBF dokumentieren die Ein-
sätze des Bundesheeres im In- und Ausland und lie-
fern das Material zur Herstellung von Ausbildungs-
filmen und Truppenvideos. Aufgrund von
Verwaltungsübereinkommen sind diese Teams der
HBF auch für andere Ministerien und staatliche Stel-
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len tätig. Verwendet werden modernste Geräte der
heutigen Film- und Kameratechnik sowie des Ton-
bereiches. Der Bereich Foto ist für die Erstellung von
Fotodokumentationen über Studioaufnahmen bis hin
zu Passfotos für dienstliche Ausweise verantwortlich.
Zusätzlich werden Aufträge für andere Ministerien
und die Präsidentschaftskanzlei durchgeführt, wobei
die Mitarbeiter der HBF die offiziellen Fotografen
des Bundespräsidenten sind.75  Darüber hinaus konn-
ten Filme der HBF seit 1965 insgesamt 20 erste und
zweite Plätze sowie Spezialpreise bei internationa-
len Militär-Filmfestivals erreichen. 2002 wurde dabei
in Rom in der Kategorie Peacekeeping mit dem Film
„ISAF-Mission Afghanistan“ der erste Platz belegt
und 2004 mit dem Kurzvideo „KIOP – Kräfte für
Internationale Operationen“ der Große Preis der Re-
gion Latium gewonnen.

Corporate Identity und Kommunikations-
strategie
Die Aufgaben der Abteilung Corporate Identity und
Kommunikationsstrategie (CI&KommStrat) beinhal-
ten die Kommunikationsstrategie des Ressorts, Part-
nerschaften, Informationsoffizierswesen und wehr-
politische Vereine, Corporate Identity und Image,
Ressortbeitrag zur geistigen Landesverteidigung,
staats- und wehrpolitische Bildung, Veranstaltungen
und Informationsarbeit, ÖA-Fachaus- und Fortbil-
dung sowie Erstellen von Richtlinien für die Heraus-
gabe von Publikationen des Ressorts mit Ausnahme
der Dienstbehelfe und -vorschriften sowie Verlaut-
barungsblätter. Die Begriffe Corporate Identity, Infor-
mationsoffizier und Informationsarbeit sind im An-
hang beschrieben. Informationsarbeit umfasst grund-
sätzlich jegliche Kontakte zu Teilöffentlichkeiten.
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Neben dem Fachpersonal der Gruppe Kommunikation
und dem G5/S5-Fachdienst ist der Informationsoffizier
(InfoO) das Hauptinstrument direkter zwischen-
menschlicher Öffentlichkeitsarbeit. Hauptaufgabe und
Zweck des InfoO-Wesens ist es, den für das Bundes-
heer relevanten Zielgruppen qualifizierte wehrpolitische
Informationen zu liefern, Fachaus-künfte zu geben und
in persönlicher Kommunikation und Diskussion
Gesprächsmöglichkeiten zu wehrpolitischen Themen-
bereichen zu bieten. Der InfoO erfüllt als Nahtstelle
und Sensor zwischen dem Bundesheer und der Ge-
sellschaft wesentliche Aufgaben. Er bringt seine Per-
sönlichkeit, Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
ein, womit er zu einem besseren gegenseitigen Verste-
hen beiträgt.76  Darüber hinaus ist der InfoO auch In-
strument der Krisenkommunikation, um, informiert
durch Aussendungen der Abteilung CI&KommStrat
bzw. des zuständigen Militärkommandos, mit einem
aktuellen Wissens- und Informationsstand in Diskussi-
onen und Gespräche gehen zu können.

Durch direkte und gezielte Kontakte mit der Öffent-
lichkeit sollen Veranstaltungen in Verbindung mit
sachgerechter Information zum Wecken von Ver-
ständnis und der Vertrauenswerbung dienen. Verant-
wortlich ist nach dem Territorialprinzip das regional
zuständige Militärkommando. Veranstaltungen kön-
nen periodisch oder auch aus besonderen Anlässen
durchgeführt werden und sollen die erbrachten Leis-
tungen des Bundesheeres hervorheben sowie die jähr-
lich neu festgelegten Jahresthemen für die Kommu-
nikation unterstützen. Am zweckentsprechendsten ist
dies bei Gelegenheiten zu realisieren, wo eine mög-
lichst große bzw. eine durch gemeinsames Interesse
geprägte Zielgruppe gegeben ist. In allen Fällen ist
allerdings das angemessene Verhältnis von Aufwand
zu Nutzen zu prüfen.77

Seit 1995 führt das Bundesheer jährlich Groß-
informationsveranstaltungen anlässlich des National-
feiertages durch. Man wollte als Alternative zum
österreichweiten „Wandertag“ hin zu einer neuen
Bewusstseinsbildung führen, wonach „die besonde-
re Funktion des Heeres als staatstragende Instituti-

on“ zu präsentieren sei und „die Leistungsfähigkeit des
Heeres zum Ausdruck gebracht“ werden sollte78 . Nach
mittlerweile zehn Jahren sind diese militärischen Groß-
veranstaltungen nicht mehr wegzudenken und werden
in der Bevölkerung von Wien über Graz, Salzburg,
Innsbruck bis Bregenz im gesamten Bundesgebiet voll
akzeptiert. Sie sind außerordentlich gut besucht, wie
allein die Zahlen von Wien belegen, wonach laut
Zeitungsmeldungen im Jahr 2003 an die 400.000 Be-
sucher und 2004 an drei Tagen 660.000 Besucher ge-
schätzt wurden.

Partnerschaften sind gemeinsame Abkommen, die
zwischen österreichischen Unternehmen, Wirt-
schaftsorganisationen, wirtschaftlich orientierten Ver-
einen oder Bünden, Interessensvertretungen, Ge-
sellschaften sowie Körperschaften des öffentlichen
Rechts, Bundesländern oder Gemeinden und dem
Bundesheer geschlossen werden. Sie bilden einen
nicht unwesentlichen Teil der Öffentlichkeitsarbeit des
Ressorts. Zweck solcher Partnerschaften ist es, das
Österreichische Bundesheer in der Gesellschaft zu
verankern und einzubinden sowie die Notwendigkeit
des Bundesheeres zur Erhaltung von Frieden in de-
mokratischer Freiheit zu stärken. Die erste Partner-
schaft wurde im Februar 1969 geschlossen. Das Ver-
hältnis zwischen Arbeitnehmern verschiedener
Partnerfirmen und Bundesheer konnte so während
dieser Zeit einen durchaus positiven Wandel erfah-
ren. Seit 1987 ist es auch für Verbände der Miliz
möglich, unter bestimmten Voraussetzungen Partner-
schaften einzugehen. Partnerschaftliche Zusammen-
arbeit manifestiert sich u.a. in gemeinsamen Semi-
naren, Wettbewerben, Projekten sowie militärischen
Feiern und Veranstaltungen. Durch das BMLV wird
jährlich ein Partnerschaftsseminar mit zivilen und
militärischen Vertretern durchgeführt.

Um die Ziele der Informationsarbeit wie Erhöhung der
Akzeptanz der Notwendigkeit einer militärischen
Landesverteidigung oder die Stärkung des Vertrau-
ens in das Bundesheer zu erreichen, gibt es die Zu-
sammenarbeit mit wehrpolitischen Vereinen, wie
etwa Offiziersgesellschaften oder Milizverbänden.
Konkrete Vorhaben der Vereine und deren wehr-
politische Umwegrentabilität bilden die Vorausset-
zungen zur Zusammenarbeit und sind für den Um-
fang einer Unterstützung entscheidend. Im Vorder-
grund stehen dabei heeresinterne und externe Infor-
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1. SIEMENS SGP Verkehrstechnik GmbH PzB33
2. VA TECH ELIN EBG GmbH LRÜ
3. EVN Energie-Versorgung NIEDERÖSTERREICH AG FMTS
4. UNILEVER Austria GmbH HVS
5. MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb OHG HVS
6. ROSENBAUER Österreich Ges.m.b.H. ABCAbwS
7. STEYR-DAIMLER-PUCH Spezialfahrzeug AG & Co KG PAB1
8. MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG AufklB1
9. VERBUND-Austrian Hydro Power AG (VERBUND-AHP AG) MilKdo NÖ
10. KAPSCH AG FMAD/HNaA
11. ERICSSON AUSTRIA GmbH KdoFüU
12. SIEMENS AG Österreich HFMR
13. STEYR-DAIMLER-PUCH Spezialfahrzeug AG & Co KG PzTS
14. Energie AG OÖ FlR3
15. Landeshauptstadt ST. PÖLTEN MilKdo NÖ mit StbKp
16. DONAU VersicherungsAG PzGrenB35
17. Vereinigung der Österreichischen Industrie (VÖI) Gd
18. IBM Österreich Internationale Büromaschinen Ges.m.b.H. TherMilAk
19. MERKUR Versicherung AG MSp1
20. EXXON AUSTRIA GmbH FlR2
21. GWM Gerätewerk MATREI reg.Gen.m.b.H. HZA HALL/T
22. VERBUND – Austrian Thermal Power GmbH & CO KG MilKdo K mit StbKp
23. Raiffeisenlandesbank OÖ MilKdo OÖ mit StbK
24. ATOMIC Austria GmbH FlAR3
25. Stadtgemeinde KAPFENBERG PiKp/StbB7
26. Land SALZBURG MilKdo S
27. Kammer für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland JgB19/1.JgBrig
28. VORARLBERGER ILLWERKE AG JgB23/6.JgBrig
29. voestalpine AG JgB18/7.JgBrig
30. Stadtgemeinde RIED im Innkreis PzGrenB13
31. SHELL Austria AG FlR1
32. Wirtschaftskammer Burgenland StbB1/1.JgBrig
33. WÜSTENROT Bausparkasse AG KdoLaSK
34. XEROX Austria GmbH HSZ
35. VERBUND – Austrian Power Grid AG PiTS
36. Landeshauptstadt KLAGENFURT JgB25/7.JgBrig
37. ALLIANZ-ELEMENTAR VersicherungsAG FlFMB
38. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT MilKdo W mit StbKp
39. Gemeinden des Verwaltungsbezirkes MELK und Stadtgemeinde MELK PiB3
40. Wirtschaftskammer STEIERMARK ZIK
41. DIE STEIERMÄRKISCHE/Geschäftsstellengruppe LEIBNITZ JgB17/1.JgBrig
42. BANK AUSTRIA-CREDITANSTALT FlAR1
43. Landeshauptstadt LINZ PzStbB4
44. Land STEIERMARK MilKdo ST mit StbKp
45. STEYR MANNLICHER AG & Co KG JgS
46. Wirtschaftskammer Wien JgR W
47. Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark AR1
48. Stadtgemeinde AMSTETTEN JgB12/1.JgBrig
49. STEG GmbH VR1
50. Gemeinden des Verwaltungsbezirkes LIENZ JgB24/6.JgBrig
51. ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG LVAk
52. Landeshauptstadt GRAZ ÜbwGeschw
53. Stadt KREMS Kdo3.PzGrenBrig mit

PzStbB3
54. Stadt ENNS HUAk
55. Burgenländische Landwirtschaftskammer TÜPl BRUCKNEUDORF
56. KRAFT FOODS Österreich GmbH SanS
57. ÖBB VILLACH PiB1
58. Schützenkompanie WILTEN StbKp/MilKdo T
59. Ärztekammer für Burgenland MilKdo B
60. VOITH PAPER AG PzB10
61. ÖAF Nutzfahrzeuge OHG (Klagenfurt) HZA KLAGENFURT
62. BAWAG P.S.K. AufklB3
63. ECOLAB GmbH HBVA
64. voestalpine Stahlhandel GmbH StbKp/MilKdo ST
65. BASLER VersicherungsAG in Österreich FlAS
66. GENERALI Versicherung AG/Landesdirektion Salzburg RadB/LRÜ
67. Ärztekammer für Kärnten SanA KLAGENFURT
68. SEMPERIT Reifen GmbH TÜPl SEETALERALPE
69. DER ANKER Allgem. Versicherungs-AG/Landesdirektion OÖ JgB16 (mob)
70. ROCHE DIAGNOSTICS GmbH MilKdo NÖ/ofSteKo
71. Marktgemeinde SEIBERSDORF – DEUTSCH BRODERSDORF PzAB9
72. Gemeinden des Bezirkes KIRCHDORF/KREMS JgB15/6.JgBrig
73. Wirtschaftskammer Österreich RüstStb/BMLV
74. OESTERREICHISCHE NATIONALBANK JaKdo
75. Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten RadStatKdo/LRÜ
76. Wirtschaftskammer OBERÖSTERREICH JgB15/6.JgBrig

Tab. 7.9-1 Übersicht der Partnerschaften

ziviler Partner militärischer Partner

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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77. Sparkasse HORN - RAVELSBACH - KIRCHBERG AG PzGrenB9
78. Sparkasse der Stadt WEITRA PzGrenB9
79. Ärztekammer für WIEN SanS
80. Carl Zeiss GmbH HSp
81. Sparkasse KREMSTAL-PYHRN AG JgB15/6.JgBrig
82. Austrian Research Centers Österreichisches Forschungszentrum SEIBERSDORF Ges.m.b.H. ABCAbwS
83. PORSCHE-INTER AUTO GmbH (PORSCHE-GRAZ) HZA GRAZ
84. Gemeinde ÜBERACKERN NTKp/PzStbB4
85. JOHNSON DIVERSEY Austria Trading GmbH HBA BRUNN
86. Vereinigung der Österreichischen Industrie/Landesgruppe VORARLBERG MilKdo V
87. ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ/Landesverband TIROL LKp/MSp2
88. 4. Bezirk der Stadt WIEN HVA WIEN
89. Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG (BEWAG) MilKdo B
90. Sparkasse IMST AufklKp/StbB6
91. UNILEVER Austria GmbH. HGM
92. MERCEDES-BENZ Automobilvertriebs-AG (AVAG) MilKdo OÖ
93. Land OÖ; Akademie für Umwelt und Natur MilKdo OÖ/StbKp
94. WÜSTENROT VersicherungsAG KdoLaSK
95. Raiffeisenverband SALZBURG MilKdo S
96. Österreichische Bundesbahnen/Generaldirektion WIEN TÜPl ALLENTSTEIG
97. Raiffeisen Ware Austria ABCAbwS/AFDRU
98. System-Objekt-Schutz Ges.m.b.H. & Co KG JgB31 (mob)
99. Greiner bio-one GmbH SanA HÖRSCHING
100. Vereinigung der Österreichischen Industrie/Landesgruppe OÖ Kdo4.PzGrenBrig
101. Stadt VILLACH FMB1
102. 4 Gemeinden des LAFNITZTALES JgB1 (mob)
103. TIROLER WASSERKRAFT-WERKE AG StbB6
104. ENNSKRAFTWERKE AG HUAk
105. VOEST-ALPINE Bergtechnik Ges.m.b.H. ZELTWEG FlAR2
106. Schützenbataillon WIPPTAL-EISENSTECKEN JgB22 (mob)
107. NEUSIEDLER AG JgB12/1.JgBrig
108. Österreichischer Kynologenverband (ÖKV) MilHuSta
109. Stadtgemeinde GROSS-ENZERSDORF FlAR1
110. OESTERREICHISCHE NATIONALBANK (OeNB) GStb/BMLV
111. Gemeinden ZWETTL, GÖPFRITZ a.d. Wild und RÖHRENBACH TÜPlKdo A
112. Sparkasse der Stadt KITZBÜHEL HVA ST. JOHANN/T
113. Schiebel Elektronische Geräte GesmbH PiTS
114. Die Niederösterreichische Versicherung PzAB3
115. Gemeinden des ZIRBENLANDES TÜPl SEETALERALPE
116. Tiroler Landeskrankenanstalten Ges.m.b.H. (TILAK) MSp2
117. Kuratorium „Rettet den Wald“ MilKdo W
118. Gemeinden des Verwaltungsbezirkes NEUSIEDL/See TÜPl BRUCK-NEUDORF
119. Georg PAPPAS Automobil AG HZA WIEN
120. SWAROVSKI Optik KG Kdo6.JgBrig
121. TIROLER SPARKASSE Bankaktiengesellschaft INNSBRUCK MilKdo T
122. CANON Ges.m.b.H. Österreich KdoIE

UNIQA Versicherungen AG
OMV AG
Marktgemeinde SCHÖNKIRCHEN-REYERSDORF

123. TELEKOM AUSTRIA AG KdoFüU
124. Fa. ERNST DERFESER PiKp/StbB6
125. RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL Kdo6.JgBrig
126. HIRTENBERGER AG JaKdo
127. Salzburger Sparkasse Bank AG AufklB2
128. Wirtschaftsförderungsinstitut KÄRNTEN StbB7
129. Raiffeisen-Holding NÖ-W reg.Gen.m.b.H. MilKdo NÖ
130. PALFINGER Krantechnik AG KdoB2 (mob)
131. Stadtgemeinde TRIEBEN JgB37 (mob)
132. Stadtgemeinde BADEN AS
133. Wirtschaftskammer NIEDERÖSTERREICH MilKdo NÖ
134. Land KÄRNTEN MilKdo K
135. VERBUND-Österr. Elektrizitätswirtschafts-AG LVAk
136. NOKIA Austria GmbH Kdo1.JgBrig
137. Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule WR. NEUSTADT PAB1
138. Stadtgemeinde EISENERZ HVA WIEN mit SanLAbt EISENERZ
139. AGROLINZ MELAMIN GmbH MilKdo OÖ mit ABCAbwKp
140. STEYR-DAIMLER-PUCH Spezialfahrzeug AG & Co KG PzGrenB35
141. Stadt WELS Garnison WELS
142. Georg PAPPAS Automobil AG Salzburg (MERCEDES BENZ) RadWkst/LRÜ
143. ESL Advanced Information Technology GesmbH FlFMB
144. KELAG Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft AR2
145. Technische Services/ÖBB HSZ
146. ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ/Landesverband SALZBURG SanA SALZBURG
147. SCHENKER & CO AG TherMilAk
148. Rail Cargo AUSTRIA AG KdoEU
149. ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ/ Landesverband VORALRLBERG MilKdo V
150. RED BULL GmbH KdoLuSK
151. WIENER STÄDTISCHE Versicherungs AG KdoIE AUCON/KFOR
152. Der ANKER Versicherungs AG Kdo7.JgBrig
153. MOBILKOM Austria AG Kdo3.PzGrenBrig

Quelle: BMLV/GrpKomm
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mations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Motivati-
on von Soldaten des Präsenz-, Miliz- und Reserve-
standes. Die Unterstützung von Seiten des ÖBH be-
inhaltet u.a. materielle Zusammenarbeit wie Beistellung
von Transportmitteln, Ausrichtung von Schieß-
veranstaltungen, Teilnahme an Truppenverpflegung,
Vervielfältigung und Druck sowie Bereitstellung mili-
tärischer Infrastruktur für jene Vereinstätigkeiten, die
unmittelbar mit dem Ressort zusammenhängen. Un-
terstützte Vereine werden primär vom jeweils zustän-
digen Militärkommando betreut.79  Im Jahr 2004 gab
es insgesamt 137 wehrpolitisch relevante Vereine.

Unmittelbar nach Aufstellung der Abteilung wurden
Maßnahmen gesetzt, um eine neue und zeitgemäße
Corporate Identity des Bundesheeres zu schaffen.
Umfangreiche Überlegungen führten dazu, dass die-
ser Prozess über die Neufestsetzung des Corporate
Design (CD) für das Bundesheer gestartet wurde.
Im Dezember 2004 konnte das neue Corporate De-
sign verbindlich angeordnet werden. Der Prozess der
Neuschaffung der Corporate Identity wird entlang der
Vorgaben der Bundesheerreformkommission in den
kommenden Jahren weitergeführt. 80

Im Jahre 2004 wurden im Auftrag KBM und über Er-
suchen Mng ÖBH 2010 zahlreiche Kommuni-
kationskonzepte im Rahmen der Grundsatzplanung
erstellt. Dies betraf unter anderem beispielsweise

Grundlagen für die Einführung des Eurofighter im
Bundesheer

Kommunikationskonzepte für verschiedene inter-
nationale Übungen sowie verschiedene Groß-
veranstaltungen

Themenschwerpunkte für die Ressortkommuni-
kation 2004 und 2005.

Darüber hinaus hat CI&KommStrat begonnen, die
geltenden Regelungen und Dienstanweisungen für die
Öffentlichkeitsarbeit zu überarbeiten. Unter anderem
wurden die Regelung zu Herstellung von nicht periodi-
schen Medien („Broschürenerlass“) und die Regelung
für den Besuch politischer Mandatare in Kasernen
adaptiert und neu verlautbart.

Marketing

Die Aufgaben der Abteilung Marketing (Mkt) um-
fassen v.a. die Entwicklung von allgemeinen Grund-
lagen des Personalmanagements im BMLV (beinhal-
tet im Wesentlichen Personalgewinnung, Personal-
auswahl – ausgenommen zu Ausbildungsgängen und
Ausbildungsvorhaben, Personalentwicklung, Perso-
nalerhaltung, Personalfreisetzung und Personal-

controlling), Personalwerbung, Wehrdienstberatung,
berufliche Bildung, Einberufungs- und Stellungs-
wesen, Anreizsysteme, Personalbetreuungswesen,
Lehrlingswesen, Motivationsförderung, Wohnungs-
wesen und Sozialrecht.

Die Verkürzung des Wehrdienstes, ein mögliches
Abgehen von der Wehrpflicht hin zum Freiwilligen-
heer oder der Geburtenrückgang zwingen zum Um-
denken in allen Ebenen und zum dementsprechen-
den Handeln. Das ÖBH wird als Arbeitgeber in der
Bevölkerung nur beschränkt wahrgenommen. So ist
z.B. das Instrument der militärischen Berufs-
förderung weitgehend unbekannt (75 % kennen die-
sen Begriff nicht) und soll daher verstärkt ins Be-
wusstsein gerückt werden. Es ist daher für das ÖBH
erforderlich, zukünftig verstärkt Maßnahmen im
Bereich des Personalmarketings zu setzen. Unter
Personalmarketing sind dabei alle Aktivitäten zur
systematischen Beeinflussung der Nachfrage nach
Arbeitsplätzen zu verstehen, die das Ziel haben, das
eigene Unternehmen für bestehende Mitarbeiter des
internen sowie potenzielle Mitarbeiter des externen
Arbeitsmarktes attraktiv zu machen.

Führungsgrundgebiet Informationsoperationen

Die Aufgaben des Führungsgrundgebietes Informa-
tionsoperationen (FGG5) umfassen: Interne Kom-
munikation im Ressort, Information Operations,
Truppenbetreuung, Freizeitgestaltung und Betreuung
der Miliz, Traditionspflege, Überlieferungspflege und
Verleihung von Insignien und Feldzeichen, Angele-
genheiten der militärhistorischen Denkmalkommis-
sion, militärisches Veranstaltungswesen und Militär-
musikwesen. Im Bereich der Publikationen wurden
die Broschüren „Soldat 2005“ und „Ich mach mit
2004/2005“ erstellt. Ferner ist es Aufgabe dieser Ab-
teilung, die Truppenzeitungen zu verwalten und de-
ren Redakteure fortzubilden. Weiters ist das FGG5
zuständig für die Steuerung und Organisation sämt-
licher ÖA-relevanten Lufteinsätze im Bundesgebiet.

Nach der Strukturänderung 2004 schließt das Refe-
rat Interne Kommunikation (IntKomm) auch die Teil-
bereiche Publikationen, Veranstaltungen, Truppen-
betreuung und militärisches Musikwesen ein. Hier
wurde das Konzept der internen Kommunikation für
Maßnahmen und Umsetzung der Transformation des
ÖBH 2010 erarbeitet, um den internen Informations-
stand aktuell zu halten und die Bediensteten über et-
waige Neuerungen laufend informieren zu können.

Operative Kommunikation ist die österreichische
Bezeichnung für den Begriff Psychological Opera-



125

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

tions, worunter geplante, mit anderen Führungs-
bereichen abgestimmte Kommunikationsmaßnahmen
zu verstehen sind. Diese erfolgen grundsätzlich mit
eigenen Medien, im Frieden und in Fällen des § 2
WG 2001, um allenfalls Einstellungen und Verhal-
ten von Zielgruppen zu ändern und so Vertrauen und
Unterstützung für den eigenen Auftrag zu gewinnen.
Der Begriff Operative Kommunikation ist dabei nicht
führungsebenenbezogen im Sinne der Differenzie-
rung zwischen Strategie, Operation bzw. Taktik son-
dern als hierarchieebenenüberschreitende Quer-
schnittsmaterie zu verstehen.81

Durch Truppenzeitungen bietet sich für die einzel-
nen Truppenkörper die Möglichkeit, eigenständig ihre
Anliegen zu kommunizieren. Sie bilden einen erfolg-
reichen Teil der staats- und wehrpolitischen Bildung
des Bundesheeres. Wehrpolitische Berichterstattung,
Artikel, Kolumnen und Berichte über den eigenen
Verband machen mindestens 50 % der Zeitung aus.
Sinn und Zweck ist es, damit ein Kommunikations-

mittel zu schaffen, welches im regionalen Bereich
des jeweiligen Truppenkörpers – extern wie intern –
seine Verbreitung findet und zur Steigerung des wech-
selseitigen Meinungsprozesses gedacht ist. Derzeit
gibt es bundesweit 24 Truppenzeitungen, die grund-
sätzlich viermal jährlich erscheinen.

Mit einem Tagesbefehl zum 26. Oktober 1966, dem
ersten als solchen begangenen Nationalfeiertag, ord-
nete der damalige Bundesminister Dr. Georg Prader
die Durchführung der Traditionspflege durch das
Bundesheer an. Österreich blickt auf eine mehr-
hundertjährige militärische Tradition zurück, die mit
Ende des Dreißigjährigen Krieges und der Schaffung
eines stehenden Heeres beginnt. Zur militärgeschicht-
lichen Entwicklung des österreichischen Heerwesens
zählen Eckpunkte wie die milizartig strukturierte
Landwehr in den napoleonischen Kriegen oder die
Wehrpflichtigenarmee des Ersten und Zweiten
Österreichischen Bundesheeres. Ebenfalls Anerken-
nung verdienen unzählige humanitäre Einsätze,



126 Analyse      Bilanz      Perspektiven

Friedenseinsätze im Rahmen der VN oder partner-
schaftliche Zusammenarbeit auf sicherheitspolitischer
Ebene. Von weiterer Bedeutung sind in diesem Zu-
sammenhang soldatische Tugenden wie Kamerad-
schaft oder Tapferkeit.

Alle Aktivitäten im Rahmen des Jubiläumsjahres
2005, in dem der fünfzigste Geburtstag des Bundes-
heeres begangen wird, zählen zur Traditionspflege.
Das Gesamtkonzept umfasst nicht nur Veranstaltun-
gen und Festlichkeiten, sondern auch Filmprodukti-
onen, diverse Publikationen, Symposien sowie die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Zeit-
raum von 1955 bis 2005. Die Inhalte der Forschung
und die Aufarbeitung sollen in Verbindung mit den
geeigneten Kommunikationsmaßnahmen in sämtli-
che Aktivitäten einfließen. Höhepunkte werden die
Veranstaltungen zum Nationalfeiertag mit einer Trup-
penparade unter internationaler Beteiligung auf der
Wiener Ringstrasse sowie die geplante Flugschau
„Airpower 05“ in Zeltweg sein.82

Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit

Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit sind als G5-
oder S5-Abteilungen bei den unmittelbar nach-
geordneten Dienststellen (z.B. Kommando Land-
streitkräfte, Kommando Luftstreitkräfte, Komman-
do Internationale Einsätze) sowie bei den Militär-
kommanden und Brigaden eingerichtet. Auf Basis der
Vorgaben der GrpKomm erhalten sie die Durch-
führungsweisungen für die Öffentlichkeitsarbeit vom
FGG5. Ihre Aufgabe ist es, v.a. die lokale oder fach-
spezifische ÖA und Pressebetreuung durchzuführen.
In erster Linie sind es die S5-Abteilungen der
Militärkommanden, die nach dem Territorialprinzip
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind und den
direkten Kontakt zu regionalen Medienvertretern pfle-
gen. Weiters sind neben den Brigaden auch sie es,
die Informationsveranstaltungen planen und durch-
führen. Bis auf Bataillonsebene gibt es einen zustän-
digen Offizier (S5), der diese Belange wahrnimmt.

Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ)

Die Österreichische Militärische Zeitschrift blickt
auf eine Vergangenheit von nahezu 200 Jahren und
auf einen prominenten Begründer zurück: Erzherzog
Carl. Im Jahr 1808 reifte für die österreichische
Landesverteidigung die Erkenntnis zur Notwendig-
keit der Schaffung einer wissenschaftlichen Publika-
tion. Die Berichte und Analysen dieser zu den ältes-
ten Fachperiodika der Welt zählenden Zeitschrift be-
schäftigen sich mit Sicherheits- und Verteidigungs-
politik, Militärstrategie und Operation, aktuellen Kri-

sen, Konflikten und Kriegen sowie grundsätzlichen
Fragen der Wehrtechnik.

Weiters werden in fortlaufender Berichterstattung
weltpolitische Ereignisse analysiert, welche aufgrund
ihrer Kontinuität Archivcharakter besitzen und somit
ein interessantes Nachschlagewerk darstellen. Die
ÖMZ soll dem Leser sicherheitspolitische Abläufe und
Entwicklungen verständlich machen, Hinter-
grundinformationen bieten und durch Informations-
analyse über längere Zeiträume hinweg den Über-
blick über die tagesaktuelle Informationsflut erleich-
tern. Der Leserkreis erstreckt sich auf Universitäten,
internationale Einrichtungen und Organisationen,
welche sich mit Sicherheitspolitik im weitesten Sin-
ne befassen.

Die ÖMZ ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
mit ca. 120 Seiten pro Ausgabe, welche sechsmal
jährlich in einer Auflage von 4.800 Stück erscheint.
Herausgeber ist das Bundesministerium für Landes-
verteidigung. Unter www.bundesheer.at/omz sind
Einzelbeiträge, Graphiken und Zusammenfassungen
enthalten, wodurch zusätzlich die Möglichkeit be-
steht, die ÖMZ-Inhalte innerhalb des ÖBH weiter
zu verbreiten und den Zugang einfacher zu gestal-
ten. Im August 2003 gab es als heranziehbaren
Vergleichswert 5.184 Zugriffe auf die „Homepage“
sowie 8.185 direkte Zugriffe auf verschiedene Bei-
träge.83

Truppendienst84

Die seit 1962 erscheinende Zeitschrift Truppendienst
befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Füh-
rung und Ausbildung im Österreichischen Bundes-
heer. Ursprünglich als Ausbildungshilfsmittel ge-
dacht, ist der Truppendienst heute eine international
anerkannte Fachpublikation und Diskussions-
plattform für Soldaten, Meinungsbildner und Inter-
essierte. Dem Leser wird aufbereitete Information zu
Ausbildungs- und Führungsthemen oder Grundsatz-
bereichen genauso geboten wie die Darstellung von
Lehrmeinungen oder die diesbezüglichen Tätigkei-
ten Österreichs auch im internationalen Vergleich. Ziel
ist es, alle Waffengattungen des Bundesheeres zu
erreichen, unter besonderer Betonung des Aufgaben-
bereiches der unteren Führungsebene, wodurch das
Allgemeinwissen aller Kaderangehörigen, gleich ob
Präsenz-, Miliz- oder Reservestand, gesteigert wer-
den soll. Besonders richtet sich dieser Anspruch an
jene Soldaten, dienstgradunabhängig, die in der
Truppenausbildung tätig sind.
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Der Truppendienst versteht sich auch als ein Forum
der freien Meinungsäußerung in Angelegenheiten des
Bundesheeres und der Landesverteidigung.85  Bisher
erschienen bereits mehr als 270 Ausgaben sowie über
50 Truppendienst-Taschenbücher mit fach-
spezifischen Themen, welche in unregelmäßigen
Abständen zwei- bis viermal jährlich aufgelegt wer-
den. Die Auflage umfasst je 15.000 Stück und er-
scheint sechsmal pro Jahr. Insgesamt hat der Truppen-
dienst eine Zahl von ca. 50.000 Lesern. Im Internet,
über www.bundesheer.at aufrufbar, gibt es Informa-
tionen über die Inhalte der Hefte, die Lieferbarkeit
der Taschenbücher sowie unter „Militär Internatio-
nal“ einen Überblick über die Streitkräfte anderer
Länder.

Der Soldat

Der Soldat – Die unabhängige Soldatenzeitung Ös-
terreichs wurde 1956 bewusst als ressortexternes
Medium unter dem damaligen Bundesminister Graf
gegründet. Die Kommunikationsarbeit des BMLV
nach außen und innen wird durch qualitative Bericht-
erstattung gefördert. Weiters wird ein ausgewählter
Leserkreis aus Politik und Gesellschaft über Vorgänge
im Bundesheer informiert, wodurch mehr Verständ-
nis und Akzeptanz erreicht werden sollen. Der Sol-
dat bietet insbesondere der Truppe die Möglichkeit
zur Darstellung eigener Themen und Anliegen und
dient außerdem als Kommunikationsplattform für
wehr- und sicherheitspolitische Vereine und Institu-
tionen. Letztendlich wird auch die Kommunikation
zwischen Bundesheer und Wirtschaft intensiviert, um
das gegenseitige Verständnis und die Kooperation
dieser beiden Systeme zu fördern. Die grundlegende
Ausrichtung der Zeitung wird durch mehrere
Themenbereiche bestimmt:

Schwerpunkte der Berichterstattung liegen in den
Bereichen Sicherheitspolitik, Internationales, Einsät-
ze, Ausbildung und Übungen, Personalwesen, Mi-
liz, Chronik, Rüstung und Wirtschaft, Historisches
und Sport. Der Soldat erscheint im Format A3 als
Zeitung mit 16 Seiten zweimal im Monat mit einer
durchschnittlichen Auflagenhöhe von 15.000 Exem-
plaren und ist im freien Handel erhältlich. Der Sol-
dat ist damit das aktuellste Printmedium zum The-
ma Bundesheer. Zu den Autoren zählen neben Ex-
perten des Bundesheeres auch Führungskräfte aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Miliz Info86

Die Direktinformation aller Wehrpflichtigen der Ein-
satzorganisation des Bundesheeres wird zur ziel-

gerichteten Fortbildung und Einsatzvorbereitung im
Wege der Milizinformation, insbesondere mit der
Zeitschrift Miliz Info durch die Abteilung Ausbildung
A im FGG7 sichergestellt. Die Miliz Info verfolgt
das Ziel der unmittelbaren Vermittlung von aktuel-
lem Basiswissen als Grundlage für die qualifizierte
Fort- und Weiterbildung und für den Dienst im
Bundesheer. Darüber hinaus dient die Zeitschrift der
Image- und Bewusstseinsbildung sowie der
Motivationssteigerung zum Erbringen freiwilliger
Leistung für die militärische Landesverteidigung in
allen Bereichen. Insbesondere ist hiezu vorrangig über
Themen wie Sicherheits- und Verteidigungspolitik im
Allgemeinen, rechtliche Neuerungen und Anpassung
der Gesetzesmaterie, aktuelle Planungen mit Ände-
rungen der Aufgaben- und Organisationsstruktur des
ÖBH, Einführung neuer Verfahren, Ausrüstung und
Waffensysteme im Bundesheer, Einsätze und Veran-
staltungen, Personalangelegenheiten und soziale As-
pekte, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Dienst-
betrieb zu informieren.

Im Kalenderjahr sind als Mindesterfordernis vier
Ausgaben im Umfang von 24 Seiten zum jeweiligen
Quartalsende herauszubringen, die im Direktversand
an alle Wehrpflichtigen der Einsatzorganisation so-
wie an die Kommandanten und Dienststellen des
Bundesheeres verteilt werden. Seit 1985 erscheint
diese Zeitschrift vierteljährlich, wobei in der jeweils
letzten Ausgabe eines Jahres mit dem Titel Bildungs-
anzeiger sämtliche Milizkurse angeführt werden und
sie somit die Grundlage für Milizsoldaten darstellt,
ihre Laufbahnkurse zu planen.

Bestimmte Kommandanten-, Stabs- und Fach-
funktionen bekommen einmal jährlich das Miliz-
Handbuch (vormals Miliz-Kodex) zur Verfügung
gestellt, der aktuelle gesetzliche Bestimmungen ent-
hält. Die Auflagenhöhe der Zeitschrift Miliz Info be-
trägt 90.000 Stück. Eine im Jahr 2003 veröffentlich-
te Meinungsbefragung von Milizsoldaten bestätigte
eine ausgezeichnete Positionierung dieser Zeitschrift,
wonach fast 50 % der Befragten die Zeitschrift be-
kannt ist und davon nahezu 70 % ihre Inhalte ken-
nen87 .

7.3.2.5 Wissenschaft und Forschung

Zweck und Zielsetzung

Die positive Entwicklung Österreichs für die zukünf-
tigen Aufgaben hängt wesentlich von einer zukunfts-
orientierten Wissenschafts- und Forschungspolitik ab.
Daher betonte die Staatsführung stets die Zielsetzung,
alles zu unternehmen, damit Österreich auf dem
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Gebiet der Forschung und Technologie weiterhin
konkurrenzfähig bleibt.88

Auch in der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin
wird in den allgemeinen Erwägungen festgehalten,
dass eine zeitgemäße und zukunftsorientierte
Sicherheitspolitik auf der Verhinderung des
Entstehens von Risiken und Bedrohungen durch prä-
ventive Maßnahmen beruht. Damit erhalten die In-
strumente sicherheitspolitischen Handelns eine neue
Gewichtung, wobei u.a. neben politischen, militäri-
schen, polizeilichen, nachrichtendienstlichen und
wirtschaftlichen Instrumenten auch bildungs-
politische, informations- und kommunikations-
politische sowie soziale Instrumente Anwendung fin-
den. Aus diesen Gründen ist der Bereich Wissenschaft
und Forschung beim Bundesministerium für Landes-
verteidigung ein wesentliches Element der militäri-
schen Gesamtplanung.89  90

Wehrwissenschaftliche Forschung

Wehrwissenschaftliche Forschung ist jene systema-
tische, wissenschaftliche Tätigkeit, welche auf die
Gewinnung neuer Erkenntnisse für die militärische
Landesverteidigung ausgerichtet ist. Ihre Durchfüh-
rung kann sowohl ressortinternen aus auch -exter-
nen Stellen und Einrichtungen obliegen.

Entsprechend der Systematik der Wissenschafts-
zweige wird die wehrwissenschaftliche Forschung
in die Bereiche geistes- und sozialwissenschaftliche
Forschung, naturwissenschaftliche und wehr-
technische Forschung sowie wehrmedizinische For-
schung unterteilt. Die Forschungsarten werden nach
Grundlagenforschung, angewandter Forschung und
experimenteller Forschung differenziert. Grundlagen-
forschung umfasst originäre Untersuchungen mit dem
Zweck, den Stand des Wissens zu vermehren, ohne
Ausrichtung auf ein spezifisches praktisches Ziel.
Angewandte Forschung erfolgt gleichfalls durch ori-
ginäre Untersuchungen mit dem Zweck der Wissens-
vermehrung, jedoch ausgerichtet auf ein spezifisches
Ziel. Experimentelle Entwicklung ist der systemati-
sche Einsatz des Wissens mit dem Ziel, neue und
wesentlich verbesserte Materialien, Vorrichtungen,
Produkte, Verfahren oder Systeme hervorzubringen.
Grundlagenforschung stellt daher eher den Ausnah-
mefall dar, weil reine Forschungstätigkeit nicht zu
den unmittelbaren Aufgaben des BMLV zählt. Die
angewandte Forschung beansprucht den größten Teil
der wehrwissenschaftlichen Forschung. Experimen-
telle Entwicklung trifft vor allem für die Bereiche der
naturwissenschaftlich/wehrtechnischen und der wehr-
medizinischen Forschung zu.

Organisation und Struktur

Beim Bundesministerium für Landesverteidigung
wurde zur Koordinierung der Forschungsan-
gelegenheiten ein Forschungsbeirat eingerichtet.
Dem Forschungsbeirat gehören der Chef des Gene-
ralstabes als Vorsitzender, der Leiter des Planungs-
stabes als geschäftsführender Vorsitzender und die
Vertreter des Kabinetts des Bundesministers, der
Direktion für Sicherheitspolitik, der Zentral- und
Kontrollsektion, des Planungsstabes, des Rüstungs-
stabes, des Führungsstabes, der Abteilung Militäri-
sche Gesamtplanung, der Landesverteidigungs-
akademie, der Theresianischen Militärakademie, des
Heeres-Nachrichtenamtes, des Abwehramtes und der
Vorsitzende der Wissenschaftskommission als stän-
dige Mitglieder an. Die Abteilung Militärische
Gesamtplanung wirkt als Sekretariat des Forschungs-
beirates.

Der Forschungsbeirat ist unter anderem für die Vor-
bereitung aller für die Beratung des Bundesminis-
ters in Forschungsangelegenheiten durch den Chef
des Generalstabes erforderlichen Unterlagen verant-
wortlich. Ferner erstellt der Forschungsbeirat ein
wehrwissenschaftliches Forschungsprogramm für
das Ressort (Forschungsthemenkatalog). Darüber
hinaus koordiniert der Forschungsbeirat alle wehr-
wissenschaftlichen Forschungsprojekte im Bundes-
heer, legt entsprechend Prioritäten fest, stellt die Fi-
nanzierung der Forschungsprojekte sicher und erteilt
Auflagen im Rahmen der militärischen Sicherheit.

Die Zuständigkeit für die Koordination aller wissen-
schaftlichen Angelegenheiten bzw. der Angelegen-
heiten der wehrwissenschaftlichen Forschung liegt
bei der Abteilung Militärische Gesamtplanung
(MGP) im Planungsstab des BMLV. Unter anderem
obliegt ihr die Koordinierung der Forschung und
Angelegenheiten der Wissenschaftskommission so-
wie des Forschungsbeirates. Somit ist diese Dienst-
stelle die zentrale Koordinationsstelle der Forschung
im Bundesheer. Gleichzeitig fungiert sie als Sekre-
tariat des Forschungsbeirates, als Sekretariat der
Wissenschaftskommission sowie als Verbindungs-
stelle für die Zusammenarbeit mit der Österreich-
ischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). In die-
ser Funktion hat die Abteilung Anordnungskompetenz
zur Forschungsdurchführung an den Akademien,
Ämtern, Schulen und anderen nachgeordneten
Dienststellen. Die MGP ist auch die Schnittstelle zu
nationalen und internationalen forschungsrelevanten
Einrichtungen und Organisationen und vertritt das
BMLV in allen Forschungsangelegenheiten.
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Nachdem schon im Jahr 1986 erste Überlegungen
angestellt worden waren, wie man die Ressort-
intentionen besser mit den Ressourcen der öster-
reichischen Universitäten vernetzen könnte, wurde
unter Bundesminister Dr. Lichal mit Wirkung vom
1. Jänner 1987 die Geistes- und Sozialwissenschaft-
liche Kommission beim Bundesministerium für
Landesverteidigung (GSK) eingerichtet.

Mit Wirkung vom 1. Juli 1992 wurde durch Bundes-
minister Dr. Fasslabend als Nachfolgeorganisation
der GSK die Wissenschaftskommission beim BMLV ein-
gerichtet. Diese Kommission besteht aus den durch
den Bundesminister auf Vorschlag der forschungs-
durchführenden Stellen des BMLV bestellten Mit-
gliedern und gliedert sich in das Exekutivkomitee und
die wissenschaftlichen Beiräte. Derzeit besteht die
Kommission aus 134 Mitgliedern, wobei 96 ressort-
externe und 38 ressortinterne Mitglieder zu zählen
sind. Neben den verschiedensten Wissenschaftern und
Ressortangehörigen sind in der Kommission auch
andere Bundesministerien, Bundesdienststellen und
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie zum
Beispiel das Forschungszentrum Seibersdorf und das
Joanneum Research vertreten.

Die Wissenschaftskommission vollzieht ihre Tätig-
keit vorwiegend in den wissenschaftlichen Beiräten:
Neben dem Beirat für Strategie- und Sozialwissen-
schaften verfügt die Wissenschaftskommission über
einen militärhistorischen, einen wehrtechnisch-natur-
wissenschaftlichen, einen wehrmedizinischen und
einen wirtschaftswissenschaftlichen Beirat. Aufgaben
der Wissenschaftskommission sind vor allem die
Beratung des Bundesministers in Fragen der unmit-
telbar und mittelbar ressortrelevanten Wissenschaft
und Forschung, die Unterstützung des Planungs- und
Lehrbedarfes des Ressorts, die Nutzbarmachung
wissenschaftlicher Expertisen für den Bedarf des
Ressorts sowie die Herstellung, Aufrechterhaltung
und Vertiefung der Kontakte zu wissenschaftlichen
Einrichtungen.

Mit Beschluss in der Gesamtsitzung der Österreich-
ischen Akademie der Wissenschaften vom 4. März
1994 wurde die Kommission der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften für die wissenschaft-
liche Zusammenarbeit mit Dienststellen des Bundes-
ministeriums für Landesverteidigung gegründet.91

Nachdem die Wissenschaftskommission beim BMLV
1992 ins Leben gerufen worden war, erschien es in
der Folge notwendig, eine institutionalisierte Zusam-
menarbeit mit der im Bereich Wissenschaft und For-

schung höchsten Instanz des Landes, der Österreich-
ischen Akademie der Wissenschaften, zu organisie-
ren. Diese Akademie kann einerseits als „Gelehrten-
Gesellschaft“ und andererseits als größter Träger
außeruniversitärer Grundlagenforschung in Öster-
reich bezeichnet werden.

Die Zielsetzung der Kommission besteht darin, für
Projekte der Grundlagenforschung von Mitgliedern
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
deren Fragestellungen auch für das BMLV eine ge-
wisse Relevanz besitzen, die finanzielle Unterstüt-
zung des Ressorts zu gewinnen. Von Seiten des
BMLV wird andererseits die Möglichkeit wahrge-
nommen, im eigenen Bereich nicht abgedeckten For-
schungsbedarf an Mitglieder der höchstrangigen wis-
senschaftlichen Institution Österreichs vergeben zu
können. Die Kommission dient der Zusammenarbeit
zwischen Dienststellen des BMLV und der ÖAW auf
allen wissenschaftlichen Gebieten wechselseitigen
Interesses und bedient sich aller geeignet erscheinen-
den Mittel im Rahmen geltender Gesetze und Vor-
schriften.

Wesentliche Aufgaben der Kommission sind die
Koordination der Zusammenarbeit zwischen Dienst-
stellen des BMLV und der ÖAW, die Genehmigung
wissenschaftlicher Projekte vor Einbringung in den
Forschungsbeirat, die Vermittlung von Kontakten und
die Verbreitung von Informationen im wechselseiti-
gen Interesse von BMLV und ÖAW. Die wissen-
schaftlichen Fachbereiche dieser Kommission betref-
fen die Gebiete Strategie und Sicherheitspolitik, stra-
tegische Lage, Geoinformationswesen, Historische
Wissenschaften und Museologie, Geowissenschaf-
ten und Materialfestigkeit, Physik und Weltraumfor-
schung, Kryptologie sowie Psychologie und Medi-
zin.

Hauptaufgaben der im BMLV organisierten und di-
rekt dem Bundesminister unterstehenden Direktion
für Sicherheitspolitik sind die Beratung des Bundes-
ministers und der Dienststellen des Ressorts in Fra-
gen der Sicherheitspolitik sowie die Organisation
bzw. das Management der wissenschaftlichen For-
schung auf dem Gebiet der internationalen Sicher-
heitspolitik. Dazu strebt die Direktion eine enge Ver-
bindung mit der Landesverteidigungsakademie (In-
stitut für Strategie und Sicherheitspolitik/ISS, Insti-
tut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement/
IFK, Institut für Militärsoziologie und Militär-
pädagogik/IMM) und die Kooperation mit in- und
ausländischen renommierten Forschungsstellen bzw.
Persönlichkeiten an.
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Der Direktion für Sicherheitspolitik im BMLV ist das
Büro für Sicherheitspolitik als unmittelbar nach-
geordnete Dienststelle des BMLV zugeordnet. Dieses
Büro gliedert sich in eine Abteilung für Sicherheits-
politik, in das Forschungsmanagement, in ein Referat
Führung und Informationstechnologie, ein Referat
Publikationen sowie die Administration.

Insbesondere die Landesverteidigungsakademie als
eine dem BMLV nachgeordnete forschungsdurch-
führende Institution mit zahlreichen wissenschaftli-
chen Fachkräften deckt v.a. wissenschaftliche Fach-
bereiche, die die nationale Sicherheit betreffen, ab.
Dazu zählen beispielsweise strategische Grundlagen,
internationale Sicherheit, Streitkräfte und Gesell-
schaft, Wehrpädagogik und Militär-Sprach-
wissenschaften. Auch das Heeresgeschichtliche
Museum (militärhistorische Forschung), das Amt für
Rüstung und Wehrtechnik (technische und naturwis-
senschaftliche Forschung) sowie das Heeresspital
(wehrmedizinische Forschung) sind nachgeordnete
forschungsdurchführende Institutionen.

Forschungsthemen und Forschungsprojekte

Von besonderer Relevanz für die optimale Nutzung
der wissenschaftlichen Ressourcen im Bereich des
BMLV ist die thematische Anlage der unterschiedli-
chen Forschungsprojekte. Zur Erfassung gewünsch-
ter Forschungsthemen wurde daher folgende Syste-
matik gewählt. Die wehrwissenschaftliche Forschung
wird in die Bereiche geistes- und sozialwissen-
schaftliche Forschung, naturwissenschaftliche und
wehrtechnische Forschung, wehrmedizinische For-
schung sowie historische Forschung unterteilt. In die-
sen vier Sachgebieten werden laufend unterschiedli-
che Forschungsthemen eingebracht, die nach Priori-
täten gereiht werden. Zur Erfassung aller Forschungs-
themen erstellt die Abteilung Militärische Gesamt-
planung jährlich einen Forschungsthemenkatalog.
Beispielhaft werden aus diesem Forschungsthemen-
katalog folgende aktuelle Forschungsthemen ange-
führt:

Erprobung und Validierung eines neu konzipier-
ten Probenahmesatzes für die Beprobung biolo-
gischer Agenzien unter Feldbedingungen,

Entwicklung eines quantitativen immunologi-
schen Nachweissystems für Ricin und
Adaptierung des Verfahrens an militärisch rele-
vanten Probenmatrices,

Leistungsmedizin/Wehrergonomie – als länger-
fristiges Projekt der Forschungsgruppe
Leistungsmedizin/Wehrergonomie am HSP,

Verwendung der Szenariobündelmethode im inter-
nationalen Krisenmanagement – Fallstudie Bosni-
en,

Laufende Beobachtung der sicherheitspolitischen
Entwicklung und des internationalen Krisenma-
nagements im Irak,

Philosophische und wissenschaftliche Strömun-
gen der Postmoderne und ihre Auswirkungen auf
die Militärorganisation,

Philosophische und wissenschaftliche Grundle-
gung der militärischen Ethik als integraler Be-
standteil (militärischer) Führungsverantwortung.

Aufwendungen und Personal im Bereich Wis-
senschaft und Forschung

Zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Wis-
senschaft und Forschung verfügt das Verteidigungs-
ressort über wissenschaftlich qualifiziertes Personal,
das vor allem in den Dienststellen Direktion für
Sicherheitspolitik, Landesverteidigungsakademie,
Heeresspital, Heeresgeschichtliches Museum,
Heerespsychologischer Dienst sowie im Amt für
Rüstung und Wehrtechnik eingeteilt ist. Insgesamt
sind rund 69 Personen (Stand 5. Juli 2004) als im
Bereich Forschung und Wissenschaft tätiges Perso-
nal ausgewiesen.

Die Abteilung Militärische Gesamtplanung verfügt
über jährlich zugewiesene Forschungsmittel. In den
Jahren 2003 und 2004 wurden jeweils EUR
292.700,– für Forschungszwecke durch die Abtei-
lung Militärische Gesamtplanung budgetiert. Zuzüg-
lich verfügt die Direktion für Sicherheitspolitik über
ca. EUR 300.000,– an Forschungsmitteln.

7.3.3 Struktur und Organisation des Bundes-
heeres 2003/04

7.3.3.1 Militärstrategische Ausgangsposition92

Die Basis für die militärstrategische Umsetzung der
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin 2001 bildet die
Strukturanpassung der Heeresgliederung 1992 (HG
92/STRAN), welche ab 1. April 1998 unter
Bedachtnahme auf die damalige sicherheitspolitische
Entwicklung und die Ressourcenlage eingenommen
wurde und auch 2003/04 (mit Ausnahme der Reor-
ganisation der obersten/oberen Führung) galt.

Die Struktur der HG 92/STRAN ist im Wesentlichen
auf die Bewältigung nationaler Aufgaben im Rah-
men konventioneller Bedrohungen ausgerichtet. Eine
Orientierung und Weiterentwicklung der Struktur auf
neue Aufgaben und Fähigkeiten mit den sich daraus
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ergebenden Anforderungen (erweiterte Landes-
verteidigung im Rahmen von PSO, letztlich bis zu ei-
ner gemeinsamen Verteidigung, subkonventionelle Be-
drohung insbesondere in Form des globalen Terroris-
mus, der Kampf um Information, die Bedrohung durch
weit reichende Luftkriegsmittel), befindet sich noch in
der Planungsphase. Mittelfristig wird daher die Struktur-
entwicklung der Streitkräfte vorrangig von den militär-
strategischen Zielsetzungen der Beitragsleistung zur
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung im interna-
tionalen Rahmen, der Assistenzleistung bei Elementar-
ereignissen und im Rahmen sicherheitspolizeilicher
Aufgaben und der Erhaltung der militärischen Kern-
fähigkeiten bestimmt.

7.3.3.2 Organisationsformen

Die Struktur des Bundesheeres leitet sich grundsätz-
lich von den militärstrategischen Zielsetzungen ab,
die aus den sicherheits- und verteidigungspolitischen
Vorgaben resultieren. Militärstrategische Zielsetzun-
gen definieren die zu erbringenden (militärischen)
Fähigkeiten, die ihrerseits von der Eintrittswahr-
scheinlichkeit einer Bedrohung bzw. eines Einsatz-
szenarios und von der Vorwarnzeit (Zeit bis zur Wirk-
samkeit eines Konfliktes) abhängen. Weitere bestim-
mende Parameter für die quantitative und qualitative
Ausgestaltung der Organisation sind die im Rahmen
des Staates zur Verfügung gestellten Ressourcen.

Die Struktur des Bundesheeres wird in Truppen-
gliederungen festgelegt. Derzeit wird zwischen ei-
ner Friedensgliederung und einer Mobgliederung
unterschieden.

Im ÖBH sind folgende Organisationsgrößen festge-
legt: Trupp, Gruppe, Zug, Einheit (Kompanie, Bat-
terie, Staffel), Bataillon, Geschwader, Regiment,
Brigade, Division bzw. Militärkommando.

Aus den Organisationselementen Trupp, Gruppe und
Zug werden Einheiten gebildet. Die Einheiten sind
jene Organisationselemente, die eigenständig Aufga-
ben über kurze Zeit wahrnehmen können. Einheiten
werden zu Bataillone oder Regimenter zusammen-
gefasst, diese können selbständige Aufgaben über
einen Zeitraum von einigen Tagen durchführen. Bri-
gaden werden aus mehreren Bataillonen gebildet und
sind jene Führungsebene (Organisationsgröße), die
den Kampf der verbundenen Waffen (Zusammenwir-
ken der einzelnen Waffengattungen) sicherstellt und
Aufgaben über einen längern Zeitraum wahrnehmen.
Die Truppengliederungen beinhalten alle zur Auf-
gabenerfüllung notwendigen Dienststellen des ÖBH
von der Einheit aufwärts.

Neben der (bisherigen) Unterscheidung in Friedens-
und Mobilmachungsorganisation wird durch die
Bundesheerreformkommission auch zwischen der Ein-
satzorganisation und der Grundorganisation unter-
schieden. Unter Einsatzorganisation werden jene Tei-
le des Bundesheeres zusammengefasst, die in der ge-
gebenen Streitkräftestruktur unmittelbar und vor-
rangig für Einsätze vorgesehen sind. Unter Grund-
organisation werden all jene Teile des Bundesheeres
verstanden, die in einer gegebenen Streitkräftestruktur
grundsätzlich der Sicherstellung von Einsätzen un-
ter Aufrechterhaltung des Friedensbetriebes dienen.93

Im Bundesheer sind zwei Teilstreitkräfte organisiert:
Die Landstreitkräfte und die Luftstreitkräfte. Haupt-
komponenten der Teilstreitkräfte sind die Kampf-
truppen. Die anderen Truppengattungen sind jeweils
anteilig in den Teilstreitkräften vertreten.

7.3.3.3 Landstreitkräfte – Übersicht

Struktur und Umfang

Die Friedensstruktur der österreichischen Landstreit-
kräfte besteht aus einem Kommando Landstreitkräf-
te mit zwei mechanisierten Brigaden, drei Infanterie-
brigaden und neun Militärkommanden (vgl. Abb.
7.17). An „Truppen“ verfügen die Landstreitkräfte
über zwei Fernmeldeverbände, fünf Stabsbataillone
(eines je Brigade), drei Aufklärungsbataillone, neun
Jäger(Infanterie)Bataillone, drei Panzerbataillone,
drei Panzergrenadierbataillone, drei Pionierbataillone,
zwei Artillerieregimenter, zwei Panzerartillerie-
bataillone sowie (im Bereich des Militärkommandos
Wien) die Garde und das Jägerregiment Wien. Eini-
ge Infanteriebataillone weisen zusätzlich zu ihrer in-
fanteristischen „Grundfähigkeit“ unterschiedliche
Spezialisierungen wie Gebirgskampf, Luftbeweg-
lichkeit bzw. unterschiedlichen Schutz- und Mobili-
tätsgrad (Ausstattung mit gepanzerten Transport-
fahrzeugen) auf. Zwanzig mobil zu machende
Infanteriebataillone (Milizkräfte) sind den Militär-
kommanden zugeordnet. Weiters unterstehen dem
Kommando Landstreitkräfte, im Wege der jeweili-
gen Militärkommanden, die Truppenübungsplätze
(Allentsteig, Bruck/Neudorf, Seetaleralpe, Hoch-
filzen, Ramsau und Lizum).

Die Landstreitkräfte verfügen im Gegensatz zu Ar-
meen anderer Staaten über keine eigenen Heeres-
fliegerkräfte, weshalb jegliche Luftunterstützung
durch die Luftstreitkräfte wahrgenommen wird. Tei-
le der Luftstreitkräfte werden daher anlassbezogen
den Landstreitkräften zugewiesen und übernehmen
so die Rolle der international üblichen Heeresflieger-
kräfte.
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Der Personalstand der Landstreitkräfte umfasst etwa
24.000 Soldaten (etwa 1.100 Offiziere, 7.800 Un-
teroffiziere, 1.200 Chargen, durchschnittlich 14.000
Wehrpflichtige pro Jahr) und etwa 2.300 Zivil-
bedienstete, von denen viele in der Einsatz-
organisation als Milizsoldaten beordert sind (Stand:
Dezember 2004). Die Hauptausrüstung der Streit-
kräfte94  inkludiert 114 Kampfpanzer Leopard 2A4,
221 Jagdpanzer Kürassier A1 bzw. A2, 68 Transport-
panzer Pandur und ca. 450 Steyr Schützenpanzer
A1 in verschiedenen Versionen (Fernmelde- und
Führungsfahrzeuge, Waffenträger, Sanitätsfahrzeuge,
Kampf- u. Transportfahrzeuge für Panzergrenadiere
etc.), 85 Raketenjagdpanzer Jaguar, 180 Panzer-
haubitzen M109A5Ö bzw. M109A2/A3 und ca. 280
schwere Granatwerfer (Kaliber über 10 cm); 3 Mann-
schaftstransportpanzer Pandur sind als Sanitäts-
panzer ausgeführt. Das Bundesheer beschaffte in den
letzten Jahren 112 Schützenpanzer Ulan, deren Aus-
lieferung an die Truppe weitgehend abgeschlossen
ist. Es gibt auch Pläne, weitere gepanzerte Mann-
schaftstransporter zu beschaffen. 169 Kampfpanzer
M60A3 wurden 2003 verkauft. Ende 2004 wurde,
um den Schutz der im Ausland eingesetzten Solda-
ten zu erhöhen, die Beschaffung von 20 Allschutz-
fahrzeugen vom Typ Dingo 2 eingeleitet (bis Ende
2004 wurde ein Fahrzeug durch das ÖBH übernom-
men).

Aufgaben

Im Frieden haben die Landstreitkräfte folgende aus
dem Grundauftrag abgeleitete Aufgaben:95

Ausbildung und Einsatzvorbereitung der Trup-
pen sowie Herstellung und Halten der Einsatz-
bereitschaft für alle Anlassfälle gemäß § 2 WG
2001,

Einsatz verfügbarer Kräfte zur:

• Hilfeleistung bei Elementarereignissen und
Unglücksfällen außergewöhnlichen Ausmaßes
im Inland auf Anforderung der Behörden,

• Leistung sicherheitspolizeilicher Assistenz auf
Anforderung der Behörden,

• Teilnahme an humanitären Hilfsaktionen,

Beitragsleistung zu friedensunterstützenden und/
oder humanitären Einsätzen sowie Hilfseinsätzen
im Ausland mit für den Auslandseinsatz einsatz-
bezogen zu formierenden Kräften nach entspre-
chender Formierung,

Beitragsleistung mit den für internationale Ope-
rationen vorgesehenen Kräften (KIOP) nach kur-
zer Vorbereitungszeit zur Krisenbewältigung im
Rahmen von friedensunterstützenden Einsätzen.

Im Rahmen der nationalen Landesverteidigung stellen
die Landstreitkräfte mit oder ohne Aufwuchs/Mobil-
machung die Verteidigungsbereitschaft her und tragen
so zur Wahrung oder zur Wiederherstellung der terri-
torialen Integrität des Staatsgebietes bei. Dazu vertei-
digen sie im bedrohten Raum des Staatsgebietes, bre-
chen die Angriffskraft feindlicher Streitkräfte, gewin-
nen verlorenes Territorium zurück und schützen Räu-
me und Objekte, um die eigene Handlungsfreiheit so-
wie die Aufrechterhaltung der Verbindungslinien sicher-
zustellen. Zeitgleich kann auch die zusätzliche Erfül-
lung von Assistenzeinsätzen im Inland (Katastrophen-
hilfe und sicherheitspolizeilicher Einsatz) zur Aufgabe
werden.

In Wahrnehmung der erweiterten Landesverteidigung
beteiligen sich Teile der LaSK an internationalen
Kooperationsprojekten von Streitkräften, sowie an
friedensunterstützenden Einsätzen und wirken im
Ausland an internationaler Katastrophenhilfe und
humanitären Einsätzen sowie an Such- und Rettungs-
einsätzen mit.

Bei friedensunterstützenden Einsätzen werden die
abgestellten Teile der LaSK meist im Rahmen eines
multinationalen Verbandes gemeinsam mit Elemen-
ten befreundeter Streitkräfte eingesetzt. Im Zuge der
Aufstellung der KIOP ist hinkünftig auch die Über-
nahme der Führung einer Brigade durch ein
österreichisches Brigadekommando geplant.

Zur Führung österreichischer Verbände und zur Un-
terstützung fremder Streitkräfte werden sowohl im
Inland als auch im Ausland Aufgaben in nationaler
Verantwortung wahrgenommen. Dazu gehören ne-
ben truppendienstlichen Aufgaben auch Unter-
stützungsleistungen für andere Streitkräfte im Rah-
men des jeweils gesetzlich zulässigen und von der
obersten Führung angeordneten Host Nation Support.
Meist ist dabei die Zusammenarbeit mit zivilen Be-
hörden erforderlich.

Während die LaSK die Verfügbarkeit von Kräften
für Auslandseinsätze sicher zu stellen haben, wer-
den diese im Auslandseinsatz stets truppendienstlich
durch das Kommando Internationale Einsätze geführt.
Die operativ-taktische Führung im Einsatz selbst wird
im Regelfall einem multinationalen oder internatio-
nalen Kommando übertragen, wobei nationale Vor-
behalte seitens Österreichs angemeldet werden kön-
nen.

Einen wesentlichen Teil der Aufgaben in nationaler
Verantwortung im Inland erfüllen die LaSK mit der
ihnen unterstellten territorialen Organisation, die auch
die LuSK mit denselben Unterstützungsleistungen
versorgt.
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7.3.3.4  Luftstreitkräfte – Übersicht

Struktur und Umfang

Die Luftstreitkräfte bestehen aus dem Kommando
Luftstreitkräfte, dem Kommando Luftraum-
überwachung, dem Kommando Luftaufklärung, dem
Fliegerfernmeldebataillon, der Fliegerschule, drei
Fliegerregimentern, drei Fliegerabwehrregimentern,
vier Fliegerwerften sowie dem Luftfahrt-
technologischen Logistikzentrum. Die Luftstreitkräfte
betreiben Abfangjäger zur Luftraumüberwachung
bzw. Luftraumsicherung und unterstützen die Land-
streitkräfte mit Hubschraubern, Transport- und
Verbindungsflugzeugen.

Der Personalstand der Luftstreitkräfte umfasst etwa
4.400 Soldaten (etwa 400 Offiziere, 1.700 Unterof-
fiziere, 300 Chargen und durchschnittlich etwa 2.000
Wehrpflichtige) und etwa 900 Zivilbedienstete
(Stand: Dezember 2004). Die Fliegerregimenter96

sind mit 23 Luftraumüberwachungsflugzeugen Saab
J-35OE Draken, 28 Schulflugzeugen Saab 105Ö, 16
Schulflugzeugen Pilatus PC-7 Turbo Trainer, 3
Transportflugzeugen Lockheed C-130K Hercules, 2
Transportflugzeugen Short SC-7-3M-400 Skyvan, 12
Verbindungs- und Transportflugzeugen Pilatus PC-
6/B2H2 Turbo Porter, 9 Transporthubschraubern
Sikorsky S-70A-42 Black Hawk, 23 Transport-

hubschraubern Agusta-Bell AB-212, 24 Verbin-
dungshubschraubern Sud Aviation SA-3160 Alouette
III, 11 Verbindungshubschraubern Agusta-Bell AB-
206A Jet Ranger und 11 Verbindungshubschraubern
Bell OH-58B Kiowa ausgerüstet. Österreich wird im
Zeitraum 2007 bis 2009 die „Draken-Flotte“ durch
18 Luftraumüberwachungsflugzeuge des Typs
Eurofighter ersetzen. Um den Zeitraum zwischen der
sukzessiven Außerdienststellung der Draken und der
operationellen Einsatzbereitschaft der Eurofighter zu
überbrücken, hat Österreich im Frühjahr 2004 von
der Schweiz 12 Abfangjäger Northrop F-5E Tiger II
gemietet, von denen bis Ende 2004 durch Österreich
7 Stück übernommen wurden.

Aufgaben

Zur Wahrung der Lufthoheit ist es notwendig, ein-
dringende Flugzeuge zu orten, zu identifizieren und
gegebenenfalls abzudrängen oder zur Landung zu
zwingen. Dazu erfolgt die passive Luftraum-
überwachung durch ortsfeste und mobile Radarsta-
tionen. Sie ist zugleich ein Führungsinstrument, das
elektronisch Führungsgrundlagen ermittelt und ein
gezieltes Führen der Luftfahrzeuge ermöglicht, die
zur Identifizierung eingesetzt werden. Zusätzliche
Tieffliegererfassungsradargeräte ergänzen das Sys-
tem.
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Im Sicherungseinsatz führen die Luftstreitkräfte u.a.
die Grenzraumüberwachung, Luftbildaufklärung,
Bilddokumentation, Lufttransport und Verbindungs-
flüge durch. Im Raum- und Objektschutz schützen
die Fliegerabwehrkräfte dabei wichtige Räume, Ob-
jekte und Einrichtungen gegen Angriffe aus der Luft.
Der Schutz von Personen und vor allem der einge-
setzten Bodentruppen in grenznahen Räumen hat
dabei Vorrang. Fliegerkräfte unterstützen die Boden-
truppen durch Aufklärung, Feuerunterstützung, Luft-
transport, Verbindungsflüge, Versorgung aus der Luft
und Transport von Verwundeten. Eine Aufgabe ist
auch die Erstellung eines umfassenden Luftlage-
bildes, das nicht nur für die Einsatzführung, sondern
auch für den Schutz der Bevölkerung Verwendung
findet.

7.3.3.5 Spezialeinsatzkräfte

Mit dem Kommando Spezialeinsatzkräfte (KdoSEK)
besitzt das Österreichische Bundesheer neben dem
Kommando Landstreitkräfte und dem Kommando
Luftstreitkräfte eine dritte Einrichtung, mit der es den
neuen internationalen Bedrohungen und Herausfor-
derungen begegnen kann. Das Kommando Spezial-
einsatzkräfte verfügt über Spezialisten für neuartige
und besondere Aufgaben, die mit konventionellen
Kräften nicht oder nicht ausreichend erfüllt werden
können.

Spezialeinsatzkräfte sind besonders ausgebildete,
ausgerüstete und organisierte Einheiten, die in der
Lage sind, schnell zu reagieren. Sie werden selbstän-
dig oder in Ergänzung zu konventionellen Kräften

zur internationalen Krisenvorbeugung und Krisen-
bewältigung eingesetzt.

Zu den Aufgaben des Kommandos gehören vielfältige
Einsätze in Krisen- und Kriegsgebieten: Unter
anderem die Evakuierung von österreichischen
Staatsbürgern oder Angehörigen von EU-Staaten, das
Retten und Befreien von Geiseln, der Personenschutz,
der Schutz von wichtigen Einrichtungen, das Gewin-
nen von Schlüsselinformationen oder auch die Ab-
wehr von Terror. Zur Erfüllung seiner Aufgaben greift
das Kommando Spezialeinsatzkräfte primär auf das
Jagdkommando zurück.

7.3.3.6 Strukturen für Internationale Einsätze

Das Österreichische Bundesheer führt seit dem Jahr
1960 friedensunterstützende Operationen und Hilfe-
leistungen in aller Welt durch. 1987 wurde mit dem
Kommando Auslandseinsätze ein eigenständiger
Truppenkörper für diese Aufgaben geschaffen. Die
ab 1989 stark gestiegene Zahl der Missionen führte
am 1. April 1999 zur Schaffung des Kommandos für
internationale Einsätze (KdoIE) in Wien und Götzen-
dorf, das im Zuger der REORG (Dezember 2002)
als Kommando Internationale Einsätze (KdoIE) in
Graz neu aufgestellt wurde. Die Aufgaben des KdoIE
sind Planung und Eventualfallplanung für internatio-
nale Einsätze, Einsatzvorbereitung und -nach-
bereitung, operative nationale Einsatzführung im
Bereich internationale Einsätze (Truppenkontingente
etc.), Ausbildung für internationale Einsätze, Wahr-
nehmung von Aufgaben im Rahmen der internatio-
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nalen Kooperation sowie Wahrnehmung behördlicher
Aufgaben im Rahmen des Dienstrechtes.

Das Zentrum Internationale Kooperation (ZIK) stellt
den organisatorischen Rahmen der operationellen
Elemente für zivil-militärische Zusammenarbeit, ope-
rative Kommunikation und Militärstreifendienst im
Ausland. Weitere Hauptaufgaben sind die Durchfüh-
rung von Verifikationsaufgaben sowie das Betreiben
des Aufstellungsstabes Vorbereitete Einheiten (VOR-
EIN). Die Unterstützung des täglichen Dienst-
betriebes des KdoIE fällt ebenfalls in den Kompetenz-
bereich des ZIK.

Das Zentrum Einsatzvorbereitung (ZEV) ist das
Service- und Kompetenzzentrum für Auslandsein-
sätze des Bundesheeres. Die Hauptaufgaben sind die
Durchführung der Eignungsüberprüfung, die Einsatz-
vor- und Einsatznachbereitung, die Personal-
verwaltung für das Auslandspersonal, die Ausbildung
für internationale Einsätze, die Entsendung und Ro-
tation, die Versorgung und Anschlussversorgung in
die Einsatzräume sowie die Betreuung der Auslands-
einsatzsoldaten und deren Angehörigen.

7.3.3.7 Kräfte für Internationale Operationen
(KIOP)

Die zunehmende Intensität und Häufigkeit von Kon-
flikten hat den grundsätzlichen Charakter und die
Anforderungen an friedensunterstützende Einsätze
(PSO bzw. Crisis Response Operations/CRO) in den
letzten Jahren dramatisch verändert und die Anfor-
derungen an die Fähigkeiten solcher Kräfte (kurz-
fristige Verfügbarkeit, Reaktion auf Eskalationen,
Durchsetzungsfähigkeit, Schutz der eingesetzten
Kräfte) erheblich gesteigert. Dies bedeutet, dass
Österreich seine Fähigkeiten im oberen Spektrum der
PSO schrittweise deutlich ausbauen muss.

Das Bundesheer setzt für PSO bzw. CRO Kräfte für
Internationale Operationen (KIOP) ein. Das sind
jene Einheiten und Personen, die nach dem KSE-
BVG entsendet werden. Diese Einheiten werden ent-
weder nach dem FORMEIN-Prinzip gebildet, oder
sind bereits als Kaderpräsenzeinheiten (KPE) – als
definierte Einheiten in der Friedensorganisation des
Bundesheeres – aufgestellt.

Kräfte nach dem FORMEIN-Prinzip sind vornehm-
lich für konsensuale friedenssichernde Operationen
vorgesehen. KPE sind zur Abdeckung des gesamten
Umfanges der Petersberg-Aufgaben bestimmt. Die
Führung dieser Kräfte im Auslandseinsatz obliegt
dem KdoIE. Das Aufgabenspektrum reicht dabei von
Überwachungs- und Schutzaufgaben, Aufgaben im
Rahmen humanitärer Unterstützung bis hin zu

Kampfaufgaben (zum Schutz von Zivilbevölkerung, zur
Trennung von Streitparteien, zur Einhaltung von Man-
daten).

Kaderpräsenzeinheiten (KPE)

Kaderpräsenzeinheiten sind Einheiten, welche aus-
schließlich aus freiwilligen Berufssoldaten und zeit-
verpflichteten Soldaten bestehen und für PSO bzw.
CRO vorgesehen sind. Das Aufgabengebiet umfasst
dabei insbesondere:97

Trennen von Streitparteien/Truppentrennung
(Interpositioning),

Verteidigung, Verzögerung (Defensive Ground
Operations),

Überwachung, Beobachtung und Durchsetzung
zur Einhaltung von Abkommen (Supervision,
monitoring and enforcement of compliance with
agreements),

Wiederherstellen von Verbindungen, z.B. Ver-
kehrswege, FM-Verbindungen etc. (Restoration
of lines of communication) und

Schutz der eingesetzten Kräfte gegen die Bedro-
hung aus Luft und Terrorismus (Protection of
deployed forces against air and terrorist threat).

Hinzu kommen als Hauptaufgaben der Spezialeins-
atzkräfte: Spezialaufklärung (Special Reconnaissance
und Liasion Contact), Kommandounternehmen
(Direct Action), militärische Unterstützung (Milita-
ry Assistance) und militärischer Personenschutz (VIP
Protection).

Aufträge für KPE können die Verstärkung einer
österreichischen Mission, ein Beitrag zu einer huma-
nitären Operation oder einer Evakuierungsoperation,
die Teilnahme am Beginn einer EU-Operation, die
Teilnahme an einem Einsatz zur Abwehr von Terror-,
Sabotageakten und Unglücksfällen im ABC-Bereich
oder auch die Durchführung einer eigenen (öster-
reichischen) humanitären Operation sein.

Mit der Designierung der KPE soll sichergestellt
werden, dass eine kompaniestarke Einheit als
österreichischer Beitrag für CRO/PSO ab Ende 2005
innerhalb von 5 bis 30 Tagen am gesamten Spek-
trum der Petersberg-Aufgaben teilnehmen kann.

Die Einheit ist grundsätzlich modulartig zusammen-
gesetzt und bewältigt Aufgaben, die einer Infanterie-
einheit gemäß HHC zugeordnet sind. In Abhängig-
keit von der Aufgabenstellung kann die kompanie-
starke Einheit auch als AufklKp oder als ABCAbwKp
entsendet werden. Je nach Anlassfall wird die für ei-
nen definierten Zeitraum logistisch autarke Einheit
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durch Infanterie-, ABCAbw-, Kampfmittelbesei-
tigungs- (EOD), Aufklärungs- und Pionierelemente
verstärkt.

In einem ersten Realisierungsschritt (2003 bis 2005)
wurde begonnen, folgende Teile der Friedens-
organisation (mit einem personellen Gesamtrahmen
von ca. 830 Soldaten: 32 Offiziere, 255 Unteroffi-
ziere und 542 Chargen) in KPE zu „überführen“ bzw.
aufzustellen:98

4 Infanteriekompanien (davon eine Panzergrena-
dierkompanie) jeweils bestehend aus Kompanie-
kommando (+ Versorgungsgruppe), 2 Infanterie-
zügen und 1 Panzerabwehrlenkwaffenzug,

1 Aufklärungskompanie bestehend aus Kompanie-
kommando (+ Versorgungsgruppe) und 2 Auf-
klärungszügen,

1 ABC-Abwehrkompanie bestehend aus
Kompaniekommando (+ Versorgungsgruppe)
und 2 ABC-Abwehrzügen,

„weitere Elemente“ (2 Pionierzüge, 3 Elemente
zur Kampfmittelbeseitigung, 4 Sanitätsgruppen,
1 nationales Unterstützungselement sowie eine
„Task Force“ der Spezialeinsatzkräfte).

Bereitschaftskategorien (Readiness)

Readiness ist im Allgemeinen jene Zeit, die notwen-
dig ist, um einen Verband oder eine Einheit (Perso-
nal, Material, Ausbildung, ...) am Friedensstandort

(Home Base) in Einsatzbereitschaft zu versetzen. Die
Readiness-Kategorien99  beziehen sich auf den „D-
Day“ (= Decision Day), also jenen Tag, an dem die
politische Entscheidung zur Verlegung von Truppen
gefallen ist. Es werden fünf Readiness-Kategorien
verwendet:

• Kategorie A: innerhalb von 5 Tagen
• Kategorie B: innerhalb von 10 Tagen
• Kategorie C: innerhalb von 20 Tagen
• Kategorie D: innerhalb von 30 Tagen
• Kategorie E: mehr als 30 Tage

KIOP-KPE in der „Stand by-Phase“ sind grundsätz-
lich in der Readiness-Kategorie A. Diese Kategorie
ermöglicht einen unverzüglichen Einsatz bei neuen
Missionen und überraschend auftretenden Ereignis-
sen. KIOP-KPE in der „Auslandseinsatzphase“ sind
in einem vorgeplanten Auslandseinsatz. Für die „Ein-
satzvorbereitungsphase“ ist die Readiness-Katego-
rie D festgelegt. Für die „Einsatznachbereitungs-
phase“ ist die Readiness-Kategorie E festgelegt.

Mit 1. Februar 2005 werden als erster Schritt in der
KPE-Entwicklung folgende Elemente ständig in der
Readiness-Kategorie A bereitgehalten: Ein Kompa-
niekommando/Infanterie bzw. Panzergrenadiere100 ,
zwei Züge/Infanterie bzw. Panzergrenadiere, ein
Panzerabwehrlenkwaffenzug (Inf bzw. PzGren), ein
Aufklärungszug, ein Kampfmittelbeseitigungs-
element und eine Sanitätsgruppe. Zusätzlich werden
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ab 1. Jänner 2005 ständig, zumindest in der
Readiness-Kategorie D, ein ABC-Abwehrzug und
ein Pionierzug bereitgehalten. Teile der Spezialein-
satzkräfte befinden sich ständig in der Readiness-Ka-
tegorie A.101

Führungsstruktur und Phasenbildung

Die Elemente der KPE verbleiben grundsätzlich orga-
nisatorisch und ausbildungsmäßig in ihrem jewei-
ligen Stammverband und nehmen an der Masse der
Ausbildungsvorhaben (mit ihren Ausbildungszielen)
teil. In der Folge werden die Elemente unter Verant-
wortung von Kompaniekommanden (KIOP-KPE)
zusammengeführt und als Einheit bzw. Kampfgruppe
(Task Force) zielorientiert ausgebildet. Die KPE
wird in der Folge möglichst geschlossen102  in natio-
nale oder internationale Übungen und Einsätze ent-
sandt. Im Rahmen der Entsendung zu Auslandsein-
sätzen gibt es für die Kaderpräsenzeinheiten einen
Zyklus mit vier Phasen, der sich über einen Zeitraum
von etwa drei Jahren erstreckt.

In der Einsatzvorbereitungsphase (Readiness-Kate-
gorie D) erfolgt intensive Ausbildungs- und Übungs-
tätigkeit im In- und Ausland, die das KIOP-Element
befähigen soll, in der darauf folgenden „Stand by-
bzw. Auslandseinsatzphase“ jederzeit entsprechend
der angeordneten Readiness-Kategorie in einen Aus-
landseinsatz entsandt zu werden. Ferner dient die
Phase dazu, den Impfstatus, psychische und physi-
sche Eignung sowie Fremdsprachenkenntnisse zu

erhalten bzw. zu vertiefen. In dieser Zeit erfolgt auch
eine weitere Personalwerbung und die Integration
 neuer KIOP-Soldaten. Am Ende der 1. Einsatzvor-
bereitungsphase und in der Folge vor jeder „Stand -
by-Phase“ findet eine Zertifizierung mit festgeleg-
ten, objektivierbaren, internationalen Kriterien und
Standards statt (OCC-Assessment).

Die Stand by-Phase folgt auf die Einsatzvor-
bereitungsphase. Das jeweilige Organisationselement
ist entsprechend des angeordneten Bereitschafts-
grades für einen Auslandseinsatz in der Dauer von
maximal ca. sechs Monaten vorgesehen und wird
daher geschlossen in einer der Lage angepassten
Bereitschaftsstufe bereitgehalten. Zu dieser Zeit fin-
det ebenfalls eine intensive Ausbildungs- und
Übungsphase statt.

Die Auslandseinsatzphase folgt – meist nach kurzer
Einsatznachbereitungsphase (wenn in der vorange-
gangenen Stand by-Phase ein Einsatz erfolgt ist) bzw.
Einsatzvorbereitungsphase – auf die Stand by-Pha-
se. Dabei handelt es sich in der Regel um einen „plan-
mäßigen“ sechsmonatigen Auslandseinsatz im Rah-
men der derzeitigen KFOR-Rotationsplanung.

Die Einsatznachbereitungsphase folgt jeweils nach
Erfordernis auf die verschiedenen Phasen. In diesem
Zeitraum von etwa sechs Monaten werden Urlaub,
Mehrdienstleistungsausgleich etc. konsumiert. Fer-
ner besteht die Möglichkeit der individuellen Aus-
und Weiterbildung, der Absolvierung von Laufbahn-
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kursen und der Inanspruchnahme von Berufs-
förderungsmaßnahmen. Auf eine Einsatznach-
bereitungsphase folgt grundsätzlich immer eine Ein-
satzvorbereitungsphase im notwendigen Umfang.

Personal in KPE

Da im Anlassfall die Entsendung einer KPE sehr
kurzfristig erfolgen kann, werden in eine KPE nur
Freiwillige mit positiver Eignungsüberprüfung ein-
geteilt. Diese „Auslandseinsatzbereitschaft“ beträgt
drei Jahre, beinhaltet einen mindestens sechs Mona-
te dauernden Auslandseinsatz und korrespondiert
damit mit der KPE-Phaseneinteilung. Offiziere und
Unteroffiziere rekrutieren sich zum Großteil aus dem
Bereich des „Dienststandes“ (Berufssoldaten) und
verbringen eine „Auslandseinsatzbereitschaft“ in der
KPE, um anschließend zu ihrer Stammeinheit zurück-
zukehren bzw. zu einem anderen Verband versetzt
zu werden (eine freiwillige mehrmalige Verlängerung
ist möglich).

Besondere Bedeutung haben die Mannschaften, die
in der Regel nur für einen begrenzten Zeitraum ver-
pflichtet werden und nach der Verwendung in der
KPE wieder in das zivile Erwerbsleben einzuglie-
dern sind. Diese Mannschaften rekrutieren sich
großteils aus dem Bereich der Wehrpflichtigen im
Anschluss an ihren Grundwehrdienst bzw. aus dem
Miliz- oder Reservestand und erhalten für die Dauer
der „Auslandseinsatzbereitschaft“ in der KPE ein auf
drei Jahre befristetes Dienstverhältnis (Vertrags-
bedienstete mit Sondervertrag/VB-S); eine Verlän-
gerung auf maximal sechs Jahre ist möglich. Um die
Rückkehr in das zivile Erwerbsleben sicherzustel-
len, erhalten diese Personen eine Berufsförderung
nach dem Militärberufsförderungsgesetz 2004.

Um das erforderliche Personal für KPE zu erhalten,
wurde auch ein finanzielles Anreizsystem entwickelt
(monatliche Bereitstellungsprämie: EUR 342,– und
monatliche KIOP-Zulage je nach Personengruppe:
EUR 101,90 bis 203,70; Stand 2004).

Normaufgaben

Jedes Organisationselement der KPE orientiert sich
an bestimmten Normaufgaben. Diese Aufgaben be-
gründen Ausbildung, Struktur und Ausrüstung des
Elementes.

Die Infanteriekompanie (bzw. Panzergrenadierkom-
panie) muss beispielsweise zur Auftragserfüllung im
Rahmen einer durch internationale Organisationen
mandatierten friedenserhaltenden/ -schaffenden Ope-
ration in einem zugewiesenen Verantwortungsbereich

im Rahmen eines nationalen oder multinationalen
Verbandes befähigt sein. Dazu muss die Kompanie
in allen Einsatzszenarien Selbstverteidigung und
Sicherungsmaßnahmen, Vertrauensbildung zwischen
den Konfliktparteien, die Zusammenarbeit mit
Kampfunterstützungselementen sowie die Zusam-
menarbeit mit Hubschraubern und Fliegerkräften
beherrschen.

Im Szenario der Trennung von Streitparteien unter
Anwendung militärischer Zwangsmaßnahmen
(SOPF) muss diese Kompanie beispielsweise die
Einsatzarten Angriff, Verteidigung, Verzögerung und
Schutz beherrschen. Im Szenario Truppentrennung
und Umsetzung der Bestimmungen eines Mandates
muss die Kompanie einen Abschnitt einer entmilita-
risierten bzw. „truppenverdünnten“ Zone oder einer
Waffenstillstandslinie sichern bzw. einen zugeordne-
ten Verantwortungsbereich überwachen können. Fer-
ner muss sie zum Schutz von Räumen, Personen und
Einrichtungen, zur Sicherstellung der Bewegungs-
freiheit und zur Überwachung und Kontrolle von
Linien, Grenzen, Verkehrsknotenpunkten, Häfen und
Flughäfen befähigt sein.

Im Rahmen der Unterstützung beim Übergang zum
Frieden muss sie zusätzlich dazu in der Lage sein,
andere Organisationen und lokale Behörden zu un-
terstützen sowie Personen und Einrichtungen (z.B.
Wahllokale, Verwaltungsbehörden etc.) zu schützen.
Im Falle der Demobilisierung von Streitkräften muss
diese Kompanie ebenfalls Überwachungs- und
Schutzaufgaben wahrnehmen können. Ein Einsatz zur
humanitären Hilfe verlangt ebenfalls die Fähigkeit
zum Schutz von Einrichtungen, Transporten, Räu-
men und Personen sowie die Sicherstellung der Be-
wegungsfreiheit.

FORMEIN/VOREIN

Formierte bzw. Vorbereitete Einheiten stellen das
zweite Standbein der KIOP dar. Formierte Einhei-
ten103  (FORMEIN) setzen sich aus Soldaten des
Präsenzstandes und zu einem überwiegenden Teil aus
Wehrpflichtigen des Miliz- und Reservestandes, die
nach dem bisherigen Prinzip der Vorbereiteten Ein-
heiten (VOREIN) gebildet werden, zusammen. Sie
werden im Gegensatz zu den KPE dann gebildet,
wenn eine längere Vorbereitungszeit für einen Aus-
landseinsatz gegeben ist oder wenn es erforderlich
wird, Auslandskontingente zu bilden, die als KPE
nicht (oder noch nicht) abgebildet sind. Bis zur Her-
stellung der vollen Einsatzfähigkeit aller KPE wer-
den die Auslandseinsätze des Bundesheeres mit
VOREIN-Kräften beschickt. Danach werden die
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FORMEIN vor allem für die Ablöse bei länger dau-
ernden Einsätzen herangezogen. Nach dem FORM-
EIN/VOREIN-Prinzip erfolgt z.B. derzeit die For-
mierung aller österreichischen Kontingente für
friedensunterstützende Einsätze (UNDOF, KFOR,
EUFOR Althea, Beobachter, Experten, …) und in-
ternationale Katastropheneinsätze.

VOREIN ist derzeit eine angeordnete Grundlage für
die Entsendung von eingemeldeten Einheiten in ei-
nen Auslandseinsatz und basiert dabei auf folgenden
Grundsätzen: Einsätze im Aufgabenspektrum PSO
und CRO, Freiwilligkeit, modulares Baukasten-
prinzip, verantwortliche Einbindung der Truppe, in-
ternational eingemeldete Einheiten und Verbände
(einschließlich der notwendigen nationalen Elemen-
te). VOREIN sind kleine Verbände (Bataillone), Ein-
heiten (Kompanien) und Teileinheiten (Züge) des
Bundesheeres, die für den Auslandseinsatz ausge-
bildet werden.

Der Gesamtumfang von VOREIN umfasst (Stand
Dezember 2004) 1 Infanteriebataillon (gebirgs-
beweglich; 1 Stabskompanie und 3 Jägerkompanien;
derzeit im Einsatz bei UNDOF, Golan), 1 Infanterie-
bataillon auf Mannschaftstransportpanzern (1 Stabs-
kompanie und 3 Jägerkompanien; derzeit im Einsatz
bei KFOR, Kosovo), 1 Transportkompanie, 1 Pionier-
kompanie, 1 Feldspital, 1 Fliegereinheit, 1
Katastrophenhilfeeinheit (AFDRU) sowie dazu er-
forderliche (logistische) Dienstleistungselemente
(KONLOG).

Die tatsächliche Formierung dieser Elemente erfolgt
erst vor einem konkreten Einsatz nach dem Prinzip
der Freiwilligkeit. Darin liegt auch das Haupt-
problem: Die Freiwilligkeit lässt weder eine länger-

fristige Planung noch eine gezielte Ausbildung im
Verband zu. Es muss vor jedem Einsatz neuerlich
geworben und die Freiwilligen müssen einer
missionsorientierten Ausbildung zugeführt werden.
Ferner kann es passieren, dass ein Freiwilliger kurz
vor dem Abflug noch seine Freiwilligenerklärung
zurückzieht.

Die VOREIN-Teile sind modular aufgebaut. Dabei
werden einzelne Module je nach Bedarf und Einsatz
ausgewählt, wobei derzeit insgesamt Kräfte im Um-
fang von 2.500 Soldaten vorgesehen sind. Davon
können maximal 1.500 gleichzeitig eingesetzt wer-
den. Bei Bedarf werden je nach gestellter Aufgabe
die benötigten Teile entsandt. Die beim Kommando
Internationale Einsätze aufgestellten Dienstleistungs-
elemente (KONLOG) ergänzen die Kontingente je
nach Bedarf durch zusätzliche Ausrüstung und Diens-
te (z.B. Feldwäscherei, Kampfmittelbeseitigungs-
spezialisten usw.). Österreich hat diese Vorbereite-
ten Einheiten der VN, der EU sowie im Rahmen der
PfP auch der NATO bekannt gegeben und trägt da-
mit zum Funktionieren rascher und zielorientierter
Hilfeleistung bei.

Die Vorbereitungszeit (Personalauswahl, Ausbildung,
Formierung) reicht dabei von wenigen Stunden
(AFDRU ca. 12 Stunden) bis zu ca. 2 Monaten
(Jägerbataillon, Panzergrenadierkompanie, Panzer-
kompanie).

Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU)

AFDRU ist im Bereich der humanitären Hilfe und
der Katastrophenhilfe eine spezialisierte VOREIN,
die insbesondere für Such- und Bergungsaufgaben
sowie im Bereich der Dekontamination (entstrahlen,
entseuchen, entgiften) vorgesehen ist. Mögliche Ein-
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sätzfälle für AFDRU bilden Erdbeben, Vulkanaus-
brüche, Muren, Dammbrüche, der Absturz von Sa-
telliten oder Flugzeugen über bewohnten Gebieten
sowie die großräumige Freisetzung von ABC-Schad-
stoffen in besiedeltem Gebiet (Großschadensereig-
nisse). Die dabei zu erwartenden Aufgaben umfas-
sen das Suchen und Retten von Menschen und Tie-
ren sowie die Bergung von Sachwerten aus Trüm-
mern, Verschüttungen und gefährdeten Räumen, die
notfallmedizinische Versorgung geretteter Personen
etc. Die Einsatzbereitschaft von AFDRU wird unter
anderem durch die jährliche Zusammenziehung des
gesamten Freiwilligenpotentials sichergestellt, bei der
eine Gesundheitsüberprüfung, die notwendigen
Schutzimpfungen und spezielle Ausbildungsvor-
haben stattfinden.

Das Bundesheer hat seit der Schaffung der VOREIN
mehrfach sehr spezialisierte Aufgaben wahrnehmen
können – beispielsweise von Anfang 1996 bis
Jänner 1997 durch Transport- und Logistikelemente in
Bosnien und Herzegowina (IFOR), von Anfang 1997
bis Juni 2000 (SFOR) sowie durch ein Wach- und
Sicherungselement für die multinationale Truppe des
OSZE-Einsatzes in Albanien (MPF) bis Ende August
1997.

7.3.3.8 Kräfte für Assistenzeinsätze

Zur Durchführung einfacher Arbeiten im Rahmen von
Assistenzeinsätzen zur Hilfeleistung bei Elementar-
ereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen
Umfanges können grundsätzlich alle Kräfte der
Friedensorganisation herangezogen werden. Gemes-
sen an bisherigen Erfahrungen bei Hilfeleistungen bei
Großschadensereignissen sind für qualifizierte Hil-
feleistungen insbesondere Teile der Pionier- und
ABC-Abwehrtruppe bereit zu stellen.

Neben dem Bergen von Menschen, Tieren und Sach-
gütern aus schwierigen Lagen sind vor allem unmit-
telbare und lebensnotwendige Wiederherstellungs-
maßnahmen im Bereich der zerstörten Infrastruktur
die wesentlichsten Aufgaben für die Pioniertruppe.
Diese erfüllt ihre Aufgabe soweit, als es die auf mili-
tärische Einsatzaufgaben zugeschnittene Ausbildung
und Geräteausstattung zulässt. Grundsätzlich ist kei-
ne allein auf Hilfeleistungen für den zivilen Bereich
ausgerichtete Geräteausstattung vorgesehen, wie
überhaupt mögliche Assistenzeinsätze der Pionier-
truppe nicht strukturbegründend sind.

Für die ABC-Abwehrtruppe ergeben sich als wesent-
liche Aufgaben das Retten und Bergen von Menschen
sowie das Aufspüren von ABC-Kontamination, die
Dekontamination von Personen, Geräten, Objekten,

Wasser und Geländeteilen und die Erstellung und
Auswertung von ABC- und anderen Schadenslagen
als Grundlage für Führungsmaßnahmen.

Für Assistenzeinsätze ist dabei die gemeinsame Ab-
stimmung zwischen zivilen und militärischen Stel-
len hinsichtlich der Alarmierungskette und der zu tref-
fenden Maßnahmen entscheidend. Daneben werden
auch Teile der Fliegertruppe für Erkundungs-, Trans-
port-, Rettungs-, Berge- und Feuerlöschaufgaben
herangezogen.

Für sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsätze stehen
grundsätzlich Kräfte aller Waffengattungen zur Ver-
fügung. Soweit als möglich sind dafür infanteristi-
sche Kampftruppen sowie Aufklärungstruppen vor
anderen Waffengattungen heranzuziehen und einzu-
setzen. Zu deren Unterstützung sind anteilige Füh-
rungs-, Unterstützungs- und Logistiktruppen sowie
Teile der Fliegertruppe erforderlich. Im Allgemeinen
werden die für sicherheitspolizeiliche Assistenz-
leistungen vorgesehenen Truppen der konkreten Auf-
gabenstellung entsprechend gegliedert und ausgerüs-
tet.

7.3.3.9 Führungsunterstützung

Führungsunterstützung ist eine „Querschnittsauf-
gabe“ und findet auf allen Führungsebenen, meist
jedoch in Zuständigkeit des FGG6 (Führungsgrund-
gebiet 6) statt und umfasst auszugsweise folgende
Bereiche und Aufgaben:

Organisation und Betrieb von Kommanden und
Gefechtsständen,

Organisation des Informationsmanagements, dies
umfasst z.B. die Gewinnung, Aufbereitung, Dar-
stellung, Übermittlung und Speicherung/Archi-
vierung von Daten (in elektronischer und schrift-
licher Form) durch den Einsatz von IKT (Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie), wo-
bei an die IT-Sicherheit besondere Anforderun-
gen gestellt werden,

Unterstützung der Kommanden und Stäbe durch
Betreiben von Geschäftsstellen (Post-, Kopier-,
Kanzlei- u. Meldesammelstellen),

Organisation von Verbindungs- und Sprach-
mittlerdiensten.

Da Führungsunterstützung auf allen Ebenen stattfin-
det, sind entsprechende Planungs-, Führungs- und
Durchführungselemente in allen Ebenen abgebildet.
Dies sind zum Beispiel auf der Ebene des BMLV
die Abteilung Struktur- und Programmplanung im
Planungsstab, das FGG6 im Führungsstab, sowie
innerhalb des Rüstungsstabes das Kommando
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Führungsunterstützung (KdoFüU). Zuständig ist das
KdoFüU für alle Angelegenheiten der Bereitstellung
von IKT-Systemen und der damit zusammenhängen-
den Systemverantwortung, für den entsprechenden
Budgetvollzug, für alle Angelegenheiten der Bereit-
stellung der militärgeografischen Unterlagen sowie
für Angelegenheiten der Vergabeverfahren, Errich-
tung, Abschluss und Abwicklung aller einschlägigen
Rechtsgeschäfte, die sich aus diesem Aufgaben-
bereich ergeben.

Auf der Ebene der Teilstreitkräfte sind dies z.B. die
FGG6 der jeweiligen Kommanden, das Heeresfern-
melderegiment, das Fernmeldebataillon, das Flieger-
fernmeldebataillon, in Teilbereichen die Einrichtun-
gen des KdoLRÜ, die Fernmeldekompanien der Bri-
gaden, die Fernmeldezüge der Bataillone und Regi-
menter und schließlich auf Einheitsebene die Fern-
meldeunteroffiziere. Darüber hinaus ist aber nahezu
jeder Angehörige des Bundesheeres als „Anwender“
(Benutzer von ortsfesten und mobilen Telefonen,
Funkgeräten, EDV-Geräten, Kopiergeräten etc.) mit
der Führungsunterstützung eng verbunden.

Damit sind die Anforderungen an die Fernmeldetrup-
pe weit über den bisherigen Bereich der Informations-
übertragung hinausgewachsen. Aufgaben aus den
Bereichen der Informationsgewinnung, Informations-
verarbeitung, Informationsmanagement, elektroni-
schen Kampfführung, Informationsoperationen und
der Gefechtsstandsorganisation wurden zu Kernauf-
gaben der Fernmeldetruppe, wobei die Forderung zur
Interoperabilität (zur Kommunikation mit „fremden“
Fernmelde- und Führungsinformationssystemen) im
Rahmen von internationalen Einsätzen besondere
Bedeutung hat.

7.3.3.10 Einsatzunterstützung und Logistik104

Einsatzunterstützung leistet die personelle und logisti-
sche Unterstützung von Einsätzen. Im Rahmen der
Logistik werden alle Unterstützungsleistungen der
materiellen Sicherstellung des Verkehrs- und Trans-
portwesens, des Sanitätswesens und der territorialen
Aufgaben im Rahmen der Logistik umgesetzt.

Abgebildet sind diese Aufgaben im BMLV in der
Abteilung Struktur- und Programmplanung im
Planungsstab, im FGG4 (Logistik) und FGG8 (Sa-
nitätswesen) im Führungsstab, sowie innerhalb des
Rüstungsstabes im Kommando Einsatzunterstützung
(KdoEU). Zuständig ist das KdoEU für:

Lagerung, Satzbildung und -auflösung, Ausga-
be und Rücknahme von Versorgungsgütern wie
Ausrüstungs- und Ausstattungsgüter an Bedarfs-
träger;

Bedarfsermittlung, Folgebeschaffung von Ersatz-
teilen und Verbrauchsgütern;

Rücknahme, Ausscheidung und Abverkauf, Ma-
terialverwertung sowie Materialentsorgung von
Versorgungsgütern;

Basismaterialerhaltung, Modifikation und Kampf-
wertsteigerung bzw. Vergabe von Firmen-
instandsetzung;

Operative Aufgaben des militärischen Gesund-
heits- und Veterinärwesens sowie der Militär-
pharmazie;

Erfassung, Planung und Koordination von ver-
kehrsträger- und teilstreitkräfteübergreifenden
Aufgaben auf nationaler und internationaler
Ebene;
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Teilstreitkräfteübergreifende Koordinierung der
Umweltbelange sowie Umsetzung der Richtlinien
des Umweltschutzes;

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrlingen
sowie Fachpersonal.

Auf der Ebene der Teilstreitkräfte werden die Aufga-
ben der Einsatzunterstützung durch die FGG4 und
die FGG8 der jeweiligen Teilstreitkraftkommanden
bzw. die Stabsabteilungen 4 in den verschiedenen
nachgeordneten Kommanden wahrgenommen.

Kernaufgaben der Logistik

Die logistischen Kernaufgaben leiten sich von dem
wehrgesetzlichen Auftrag der Bereitstellung des er-
forderlichen personellen und materiellen Aufwandes
des Bundesheeres ab. Die Logistik hat wie bisher

einen ökonomischen Dienstbetrieb im Frieden ebenso
wie die Sicherstellung der Einsatzverfahren im An-
lassfall zu gewährleisten und wird um die zunehmen-
den internationalen Aufgabenstellungen erweitert.
Logistik beschäftigt sich mit folgenden vier grundle-
genden Arbeitsgebieten:105  Materielle Sicherstellung,
Sanitätswesen106 , Verkehrs- und Transportwesen so-
wie territoriale Aufgaben im Rahmen der Logistik.107

Im Allgemeinen werden die Kernaufgaben der Lo-
gistik im ÖBH in Analogie zu anderen Streitkräften
in Europa zwei Bereichen zugeordnet:108  Zentral-
logistik (Logistik auf der Ebene des BMLV) und
Truppenlogistik (Ebene großer und kleiner Verband).

Die Zentrallogistik hat für die Zielerreichung Grund-
sätze und Konzepte zu formulieren sowie Grundla-
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gen und Mittel für das gesamte ÖBH gemäß den
Rahmenbedingungen im Frieden und im Einsatz be-
reitzustellen. In diesen „die Güter bereitzustellenden
Bereich“ fallen Aufgaben der logistischen Grundsatz-
planung, der Entwicklung, der technischen Abnah-
me, der Beschaffung von Material etc. sowie die
Vorsorge für die Bereitstellung von Dienstleistungen
(z.B. durch die Wirtschaft). Die erforderlichen Stel-
len und Einrichtungen sind der Ebene BMLV (d.h.
der militärstrategischen Ebene) zuzuordnen.

Die Truppenlogistik ermöglicht mit den ihr grund-
sätzlich von der Zentrallogistik zur Verfügung ge-
stellten logistischen Kräften und beschafften Mitteln
die Aufgabenerfüllung bei der Truppe.

Den militärischen Führungsgrundsätzen (z.B. „Ökono-
mie der Kräfte“, „das Einfache hat Erfolg“) folgend,
gilt das Ziel, dass die Abläufe und Verfahren der
Truppenlogistik im Frieden und im Einsatz iden-
tisch sind.109  Die Leistungsfähigkeit der Truppe,
insbesondere deren erfolgreiche Aufgabenerfüllung
unter ungünstigen Gelände- und Witterungsbe-
dingungen (auch im Ausland) und ihr Überleben auf
dem modernen Gefechtsfeld wird wesentlich von ei-
ner ausreichenden und kontinuierlichen logistischen
Unterstützung bestimmt.

Die Einteilung der Güter erfolgt wie in Abb. 7.27
dargestellt.110

In der Folge werden die von der Zentrallogistik zur
Verfügung gestellten Güter von der Truppe genützt,
ge- und verbraucht, von der Truppenlogistik einsatz-
bereit gehalten, nachgeschoben etc., um den militä-

rischen Aufträgen zur richtigen Zeit und am richtigen
Ort entsprechen zu können.

Das Verkehrs- und Transportwesen hat die Aufga-
be, die erforderlichen Transportleistungen zu Lande,
zu Wasser und in der Luft für den Bedarf des ÖBH
im In- und Ausland sowie allenfalls unterstützend für
internationale Kräftegruppierungen im Rahmen ei-
nes europäischen Sicherheitssystems oder der VN
sicherzustellen. Transportaufgaben fallen in den Be-
reichen der personellen und der materiellen Sicher-
stellung sowie im Sanitätswesen und bei den territo-
rialen Aufgaben an. Das Verkehrs- und Transport-
wesen zählt daher zu den Aufgaben der Logistik.

Eine Sonderstellung nach dem Kriegsvölkerrecht
kommt dem Sanitätswesen zu. Es zielt auf die Er-
haltung, Förderung und Wiederherstellung der Ge-
sundheit der Soldaten und sonstiger Personen ab.
Aufgabe des Sanitätsdienstes sind die humanmedi-
zinische Betreuung, die Behandlung von Patienten
sowie hygienische Vorsorgen bei der Truppe. Hygie-
nemaßnahmen im Lebensmittelbereich sowie veteri-
närmedizinische Betreuung und Behandlung von Tie-
ren sind Aufgabe der veterinärdienstlichen Versor-
gung.

Logistik umfasst auch die gesamte logistische Span-
ne von der Beschaffung der Rohstoffe bis zur Aus-
lieferung der Fertigprodukte an den Abnehmer. Sie
inkludiert somit auch alle inner- und zwischenbetrieb-
lichen Transport-, Lager- und Umschlagsvorgänge.
Oft werden noch Untergruppen wie Beschaffungs-
logistik, Produktionslogistik oder Distributionslogistik
unterschieden.
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Logistik und externe Ressourcen

Vor der Festlegung des logistischen Systems für das
ÖBH ist die Entscheidung zu treffen, ob eine logisti-
sche Aufgabe selbst gelöst wird oder ob sie an exter-
ne Dienstleistungsunternehmen ausgelagert werden
kann. Diese grundsätzliche Frage nach Eigen-
fertigung oder Fremdbezug ist Angelegenheit der lo-
gistischen Planung und von strategischer Bedeutung
für jeden Teilbereich der Logistik.

Zum einen wird sich im Friedensbetrieb aufgrund der
Notwendigkeit zur Kosteneinsparung der Trend zum
Auslagern von Leistungen in den nächsten Jahren noch
verstärken, zum anderen wird dies im Verteidigungs-
fall (wegen der knapperen militärischen Ressourcen)
zu einer stärkeren Abstützung auf Güter aus dem zivi-
len Bereich führen.

In jedem Fall müssen logistische Leistungen zuverläs-
sig, flexibel und v.a. im Friedensbetrieb effizient (wirt-
schaftlich) sein. Kosteneffektivität ist gegeben, wenn
aus mehreren Methoden diejenige gewählt wird, die
die geringsten Gesamtkosten für eine logistische Leis-
tung verursacht. Die Anwendung der Kostenrechnung
kann die Entscheidung liefern, ob logistische Leistun-
gen selbst erbracht oder extern vergeben werden. Die
Nutzung ziviler Leistungen findet dort ihre Grenze, wo
militärische Fähigkeiten erforderlich sind und die recht-
lichen Bestimmungen die Durchsetzung einer verein-
barten Leistung nicht gewährleisten. In Zeiten äußerst
knapper Verteidi-gungshaushalte müssen betriebs-
wirtschaftliche Instrumente und Methoden (z.B. Kos-
ten-/Leistungsrechnung) genutzt werden, um die
geeignetsten Leistungserbringer (sowohl intern als auch
extern) zu ermitteln.

Logistisches System

Das logistische System muss primär den Erfordernis-
sen des ÖBH bei der Erfüllung seiner Einsatzaufgaben
entsprechen. In einem sich ändernden Einsatzspektrum
unterliegen die Teilbereiche des logistischen Systems
ständig einer kritischen Prüfung, die zu Änderungen
und Anpassungen führen. Da logistische Aufgaben
grundsätzlich von der obersten bis zur untersten
Führungsebene anfallen, aber aufgrund der eigenen
Ressourcen Aufgabenträger nicht auf allen Ebenen
vorhanden sind, müssen entsprechende Führungs-
maßnahmen und Vorbereitungen für eine ausreichen-
de und kontinuierliche logistische Sicherstellung im
Friedensbetrieb und in den Einsatzverfahren getroffen
werden.

Gemäß Wehrgesetz haben die ständig erforderlichen
Organisationseinrichtungen (Friedensorganisation)
den Bedürfnissen des für die Einsatzaufgaben not-
wendigen Organisationsrahmens (Einsatzorgani-
sation) zu dienen.

Das logistische System ist daher nach dieser gesetzli-
chen Vorgabe auszurichten und sowohl auf Ebene der
Zentrallogistik als auch auf Ebene der Truppenlogistik
entsprechend dieser grundsätzlichen Forderung zu ge-
stalten (eine Unterscheidung z.B. in Friedens- und Ein-
satzversorgung entfällt).

Zum logistischen System gehören logistische Verfah-
ren, logistische Kräfte und Mittel sowie die logisti-
sche Organisation. Die Leistungsfähigkeit des logis-
tischen Systems ist u.a. abhängig von der Leistungs-
fähigkeit seiner Einrichtungen, der Einsatzbereitschaft
der Versorgungsdienste, der Qualität und Quantität
der Ausstattung, der Nutzung ziviler Ressourcen so-
wie vom Führungssystem und Informationswesen.

Die militärische Führung hat bei Planungen auf
militärstrategischer, operativer und taktischer Ebene
die Logistik frühzeitig einzubinden. Der Beitrag der
Logistik im Führungsverfahren besteht allgemein in
der Lagefeststellung und -beurteilung, Planung,
Befehlsgebung und Kontrolle. Ein logistisches
Informationssystem (LOGIS – vgl. Kapitel 7.3.5.4)
ist Teil eines Führungsinformationssystems und Vo-
raussetzung für die Planung und Steuerung der lo-
gistischen Teilbereiche.

Logistik-Controlling stellt eine unternehmerische
Führungskonzeption dar, in deren Mittelpunkt die
räumliche und zeitliche Strukturierung von Güter-
bewegungen steht. Durch diese Strukturierung wer-
den betriebliche Prozesse gesteuert und die Kosten
der betrieblichen Leistungserstellung beeinflusst.
Entscheidend ist die sachgerechte Steuerung der Teil-
prozesse im Hinblick auf das Unternehmensziel.

Als einsatzwichtige Güter sind Sachgüter und Dienst-
leistungen zu verstehen, die laufend ge- oder ver-
braucht (und daher ergänzt) werden oder in einer
bestimmten (Mindest-)Menge zur Erhaltung der Ein-
satzbereitschaft und der Kampfführung für einen
bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen müssen.
Einsatzwichtig sind jene Güter, die der jeweilige
Verband, die Einheit oder allenfalls die Teileinheit
zwingend für die Erfüllung der Normaufgabe benö-
tigt. Beim Entstehen von Engpässen hat die militäri-
sche Führung zu entscheiden, wer mit Priorität zu
unterstützen ist. Grundsätzlich gilt das „Zuführ-
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prinzip“, d.h. Personalersatz, Verbrauchsgüter etc.
werden zum Bedarfsträger gebracht („Bring-
versorgung“).

Rahmenbedingungen für die Logistik des ÖBH

Sicherheitspolitische Rahmenbedingungen

Nach der Änderung der sicherheitspolitischen Aus-
gangslage in Europa bleibt als gesamtstaatliche Ziel-
setzung der Schutz des Staatsvolkes, des Staatsge-
bietes sowie der Schutz der Grundwerte vor verschie-
denen Bedrohungsformen bestehen.

Internationale Vertrauensbildung und Verifikation,
humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe sowie die
Friedenserhaltung und Friedenssicherung im Rahmen
internationaler Organisationen gewinnen zunehmend
an Bedeutung.

Der logistische Prozess ist auf die Änderungen der
Anforderungen abzustimmen. Für Verfahren und
Ausgestaltung der Struktur der Logistik gelten
insbesondere die Grundsätze Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Das bedeutet,
dass bei Festlegung bzw. Änderungen von Verfah-
ren und Strukturen Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen vorzunehmen sind.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die österreichische Bundesverfassung beschreibt das
ÖBH als Organkomplex der Verwaltung. Das bedeu-
tet, dass es ein Teil der allgemeinen staatlichen Ver-
waltung ist und daher alle damit zusammenhängen-
den Normen auch im Bereich der Streitkräfte im Frie-
den (z.B. Umweltschutz, Verkehrsrecht) und im Ein-
satz (z.B. Militärbefugnisgesetz) anzuwenden sind.
Das ÖBH muss daher grundsätzlich mit jenem recht-
lichen Instrumentarium das Auslangen finden, das
auch für alle anderen Bereiche der österreichischen
Verwaltung gilt.

Betrieb, Ausbau oder Rückbau ortsfester logistischer
Einrichtungen etc. haben die Bestimmungen der
Raumordnung, der Bauordnung, des Umweltrechts,
des Arbeitnehmerschutzes etc. zu beachten.

Bei internationalen Einsätzen gilt, dass die Logistik
die eingegangenen Verpflichtungen erfüllen können
muss. Multinationale Logistik setzt unabhängig von
ihrer Rollenzuordnung in den einzelnen logistischen
Teilbereichen internationaler Vereinbarungen auch die
Kenntnis der nationalen Rechtsvorschriften im Ein-
satzland voraus. Eine funktionierende Logistik im
Einsatzland erfordert insbesondere periodische Ab-
sprachen zwischen den Teilnehmerstaaten betreffend
Koordinierung logistischer Leistungen. Die Kosten-

ermittlung für logistische Leistungen erfolgt auf Ba-
sis festgelegter Kostensätze und ist Voraussetzung
für die „Verrechnung“ logistischer Leistungen, die
in bi- oder multilateralen Verträgen vereinbart wer-
den.

Finanzielle Rahmenbedingungen

Im jährlich zu erstellenden und vom Nationalrat zu ge-
nehmigenden Bundesfinanzgesetz sind auch Haushalts-
mittel für das BMLV ausgewiesen. Die Gesamtaus-
gaben in militärischen Angelegenheiten (Bundes-
ministerium für Landesverteidigung sowie Heer und
Heeresverwaltung) teilen sich insbesondere in
Personalausgaben, gesetzliche Verpflichtungen, Anla-
gen und Liegenschaftskäufe, Förderungen111 , Aufwen-
dungen und Soldatenheime. Zu den Aufwendungen
zählen insbesondere Beschaffung112 , Be-
triebsaufwendungen, Ausbildung und Infrastruktur.

Aus der Analyse der Budgetentwicklung ergibt sich,
dass sowohl Betriebs- als auch Personalausgaben
vom jeweils bereitgestellten Budget weitgehend „un-
abhängig“ sind.113  Der Investitionsrahmen von Gü-
tern richtet sich daher nach den dafür verbleibenden
Budgetmitteln. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die
Beschaffung im Rahmen des zehnjährigen Betriebs-
und Investitionsprogrammes, welches die Beschaf-
fung der notwendigen Ausrüstung nach Art, Menge
und Priorität regelt, erfolgt.

Unter Betriebsaufwendungen werden jene Ausgaben-
beträge verstanden, die Verpflegung, Bekleidung und
Ausbildung sowie die Materialerhaltung sicherstel-
len. Die im Rahmen der Ausbildung aufgewendeten
Mittel ermöglichen die Aufrechterhaltung des Aus-
bildungsbetriebes wie Erhaltung von Gerät und An-
lagen und Zurverfügungstellung der Munition für die
Schießprogramme.

Die Ausgaben für Materialerhaltung dienen u.a. der
Beschaffung erforderlicher Ersatzteile, Geräte und
Werkzeuge sowie der Vergabe von Aufträgen an zi-
vile Fachbetriebe. Dazu zählen auch Ausgaben für
die Datenverarbeitung.

Generell unterliegt die Entstehung des Landes-
verteidigungsbudgets im BMLV den Arbeitsschritten
Planung, Bedarfsanmeldung der Budgetmittel durch
die Sektionen des BMLV aufgrund der Planungs-
grundlagen, Zuordnung des angemeldeten Bedarfs
nach den finanzgesetzlichen Budgetansätzen (Bedarf
BMLV – Vorgabe BMF – Beamtenverhandlungen
BMLV/BMF – Grundlage für Verhandlungen der
Bundesminister), Beschluss des Ressortbudgets als
Teil des Bundesfinanzgesetzes und Ressortbudget.
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Im internationalen Vergleich ist das Budget für die
österreichische Landesverteidigung sehr niedrig be-
messen und lässt daher keine großen Investitions-
freiräume offen. Im Sinne der finanzanalytischen
Betrachtungen ist daher für den Logistikbereich mit
einem äußerst knappen Dispositionsrahmen zu rech-
nen. Das Schwergewicht der zu ergreifenden Maß-
nahmen muss daher in der ständigen Optimierung
der Betriebsabläufe, insbesondere in der Verminde-
rung der Lagerungs- und Betriebskosten (=Betriebs-
aufwand), liegen.

Militärische Rahmenbedingungen

Die Militärstrategie gibt die Ziele und Mittel im Frie-
den und für den Einsatz vor. Die dafür erforderli-
chen personellen und materiellen Vorbereitungen
bestimmen wesentlich die Glaubwürdigkeit der Stra-
tegie. Im militärstrategischen Bereich gilt das Inter-
esse der Logistik den der Zielsetzung entsprechen-
den und verfügbaren Personalständen114 , Sachgütern
und Dienstleistungen, Reserven, Informations- und
Kommunikationsmitteln, Verkehrsrelationen und
Standorten.

Die logistische Planung muss daher die Koordi-
nierung und Lenkung funktioneller, technischer, wirt-
schaftlicher und sonstiger Aspekte für die Aufstel-
lung und den Unterhalt von Streitkräften einbezie-
hen. Auf der obersten Führungsebene bestimmen
letztlich die finanziellen und wirtschaftlichen Fakto-
ren des Staates die Grenzen der Strategie. Damit ist
die politische Abhängigkeit nachvollziehbar.

Ziel der logistischen Sicherstellung (Ausstattung,
Ausrüstung, Bevorratung etc.) ist es, für einen fest-
gelegten Zeitraum nicht unmittelbar von der Versor-
gung und Leistungsfähigkeit Dritter abhängig zu sein.
Wenn die eigenen Ressourcen erschöpft sind, sorgt
die Logistik für die Aufbringung und Beschaffung
von Gütern (im Sinne von Sachgütern und Dienst-
leistungen) aus der Wirtschaft und allenfalls aus öf-
fentlichen Diensten sowie für die Übernahme von
Gütern aus dem Ausland.

Im Falle eines unbedingt notwendigen militärischen
Bedarfes, der auf andere Weise nicht oder nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig gedeckt werden kann,
dürfen zur Erfüllung von Einsatzaufgaben (militäri-
sche Landesverteidigung) des Bundesheeres als Leis-
tung nach den Bestimmungen des Militärbefugnis-
gesetzes in Anspruch genommen werden:

die Überlassung fremder Sachen samt Zubehör
und Ersatzteilen (Leistungsgegenstände) und

die Erbringung von Werkleistungen im Rahmen
des allgemeinen Geschäftsbetriebes von Unter-
nehmen.

Die Anforderung von Leistungen bei den leistungs-
pflichtigen Personen obliegt dem Militärkommando
als Anforderungsbehörde. Während eines Einsatzes
kann die Inanspruchnahme von Leistungsgegenstän-
den nach den Bestimmungen des Militärbefugnis-
gesetzes auch unmittelbar durch die militärischen
Organe erfolgen.

Die Logistik ist somit Bindeglied zwischen der Wirt-
schaft, den öffentlichen Stellen etc. und den zum Ein-
satz kommenden Truppen. Dies gilt sowohl für As-
pekte der Abhaltestrategie als auch für die neuen
sicherheitspolitischen Vorgaben, die sich aus der EU-
Mitgliedschaft ergeben. Insbesondere ist die GASP
mit der Zielsetzung einer gemeinsamen europäischen
Sicherheitsarchitektur anzuführen. Bereits bemerk-
bare Konsequenzen für die weiterführenden Planun-
gen hat die angestrebte Verbesserung der Zusammen-
arbeitsfähigkeit der Streitkräfte im Rahmen der PfP.

Da für einen überschaubaren Zeitraum beide strate-
gischen Zielsetzungen nebeneinander bestehen dürf-
ten, gilt hier, dass sowohl logistische Vorbereitungen
für den Fall einer alleinigen Bewältigung eines Kri-
sen- oder Verteidigungsfalles als auch für den Fall
einer militärischen Konfliktbewältigung in einem in-
ternationalen Sicherheitssystem zu treffen sind. Für
beide Fälle ist eine angemessene Reaktionsfähigkeit
in militärstrategischer Hinsicht erforderlich, die an
das jeweilige Szenario angepasste logistische Vor-
bereitungen betreffend Kräfte, Mittel und Informati-
on notwendig macht. Je nach zur Verfügung stehen-
der Vorbereitungszeit werden damit die operative
Handlungsfähigkeit in den Einsatzverfahren und
maßgeblich die Durchhaltefähigkeit115  des gesamten
ÖBH vorbestimmt.

Personelle Besetzung im Logistikbereich116

In der Friedensorganisation des Bundesheeres sind
rund 15.000 Arbeitsplätze für Logistikpersonal vor-
gesehen. Dieser organisatorische Rahmen reicht für
die Bewältigung der nationalen und internationalen
Aufgaben, mit Ausnahme des Sanitätsdienstes, aus.
Die Organisation des Sanitätsdienstes stammt noch
aus der Zeit der Raumverteidigung. Die Sanitäts-
versorgung im Frieden wurde zu einem erheblichen
Teil auf Heeresvertragsärzten aufgebaut und es wur-
de in der Friedensorganisation nur wenig für die Ein-
sätze heranziehbares Sanitätspersonal vorgehalten.
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Etwa 77 % der Arbeitsplätze für Logistikpersonal sind
besetzt, wobei im Bereich des Feldzeugdienstes, des
Wirtschaftsdienstes und der territorialen Logistik
Besetzungsgrade um die 80 % erreicht werden. Dem
steht ein Besetzungsgrad von rund 70 % bei
Instandsetzungsfachpersonal, Sanitätspersonal,
Transportfachpersonal und Kraftfahrpersonal gegen-
über. Die niedrigeren Besetzungsgrade sind somit in
jenen Bereichen gegeben, wo eine lange Fachausbil-
dung erforderlich ist, bei der die Absolventen eine
im zivilen Bereich anerkannte Qualifikation erwer-
ben.

7.3.4 Personelle Einsatzvorbereitung

7.3.4.1 Ausbildung

Ausbildungsvision

Die Ausbildungsvision zeichnet, abgestimmt auf das
militärstrategische Konzept, ein Bild von der Aus-
bildung im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus.117

Sie fließt als Beilage zum militärstrategischen Kon-
zept ein und bildet neben diesem die Grundlage für
die Erstellung der Ausbildungsphilosophie.

Der Aufbau der Ausbildungsvision an sich ist zwei-
geteilt und umfasst die kurz gefasste Ausbildungs-
vision und den dazugehörenden Motivenbericht. Der
Motivenbericht zur Ausbildungsvision beleuchtet jene
Vorgaben, Einflussfaktoren, Tendenzen und Überle-
gungen zur Streitkräfteentwicklung, die für die Aus-
bildung der Zukunft bestimmend sind. Die daraus
abgeleiteten Folgerungen bilden die Grundlage für
die Zielsetzungen der Ausbildungsvision.

Inhalte:

Das Führungsgrundgebiet Ausbildung will auf zu-
künftige Einsatzerfordernisse ausgerichtete, bestens
ausgebildete, hochmotivierte und aktionsfähige Streit-
kräfte heranbilden, die sowohl im multinationalen
Verbund als auch national eingesetzt werden können
und auch zur Zusammenarbeit mit nicht militärischen
Einsatzorganisationen befähigt sind.

Die Ausbildung soll den modernen Grundsätzen der
Erwachsenenbildung entsprechen, im zivilen Bil-
dungssystem als hochwertig anerkannt sein und Per-
spektiven für die gesamte Lebensarbeitszeit ermög-
lichen.

Durch ökonomische Ausbildungsabläufe und -struk-
turen, Innovation und Qualitätssteigerung, effizien-
ten Einsatz der verfügbaren Ressourcen und eine hin-
sichtlich Einsatzorientierung und Interoperabilität
optimierte Ausbildung und Ausbildungsunterstützung
sollen Soldaten und Zivilbedienstete sowohl im Ein-

satz als auch im täglichen Dienstbetrieb zu einer
höchst effektiven Aufgabenerfüllung befähigt wer-
den.

Hohe Flexibilität, körperliche Fitness, Korpsgeist,
Wertebewusstsein, Professionalität in allen Ebenen
und Funktionen sowie eine hohe Verlässlichkeit in
der Auftragserfüllung sollen das Erscheinungsbild
unserer Soldaten im In- und Ausland prägen und zu
einem positiven Image des Österreichischen Bundes-
heeres wesentlich beitragen. Soldaten und Zivil-
bedienstete des Ressorts sollen einen positiven Bei-
trag zur Positionierung des Österreichischen Bundes-
heeres in der Gesellschaft leisten.

Der Berufskader soll zur Führung multinationaler
Streitkräfte bis zur Ebene des großen Verbandes, zur
Mitwirkung im multinationalen Verbund im vollen
zukünftigen Einsatzspektrum unter Einbeziehung und
Nutzung technologischer Entwicklungen sowie zur
Zusammenarbeit mit nationalen Einsatz-
organisationen befähigt werden. Der Milizkader soll
an die Befähigung des Berufskaders herangeführt
werden.

Die Weiterentwicklung des Know-how in den Waf-
fengattungen soll durch eine zukunftsorientierte
Grundlagenarbeit innerhalb der Schulstruktur sicher-
gestellt werden.

Durch internationale Zusammenarbeit in der Ausbil-
dung und Ausbildungsunterstützung sollen Synergie-
effekte erzielt werden.

Ausbildungsphilosophie

Die Ausbildungsphilosophie ist das Grundsatz-
dokument für die konzeptionelle Planung der Aus-
bildung im ÖBH. Sie basiert vor allem118  auf der
Ausbildungsvision und dem militärstrategischen
Konzept und umfasst auf Basis ausbildungsrelevanter
Ableitungen begründete Überlegungen zum Aus-
bildungssystem des Bundesheeres und gibt Leitlini-
en für die Ausbildung und Ausbildungsunterstützung
vor.119  Die Ausbildungsphilosophie wird durch einen
Motivenbericht ergänzt.

Die Leitlinien für die Ausbildung und Ausbildungs-
unterstützung sind als SOLL-Vorgaben definiert, um
Handlungsfreiheit hinsichtlich der Realisierung zu
ermöglichen und bilden in der Folge die Grundlage
für die Konzepte im Ausbildungsbereich.120

Die Ausbildungsphilosophie ist eine lebende Mate-
rie. Das drückt sich in Überarbeitungen aus, die ent-
weder anlassbezogen erfolgen oder in periodischen
Abständen durchgeführt werden. Damit wird sicher-
gestellt, dass die Ausbildung und Ausbildungsunter-
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stützung stets auf aktuellen Ausbildungsgrundlagen
basiert. Periodische Überprüfungen der Ausbildungs-
philosophie bezwecken vor allem eine Prüfung der
Validität der Inhalte, auch im Konnex mit der Aus-
bildungsvision, und bewirken im Bedarfsfall entspre-
chende Anpassungen, deren Auswirkungen auf die
Konzepte im Ausbildungsbereich zu prüfen und einzu-
arbeiten sind.

Ausbildungs- bzw. Ausbildungsunterstützungs-
konzepte schreiben die Vorstellungen der verschie-
denen Ausbildungsbereiche im Bundesheer fest. Auf
dem Fundament der Ausbildungsphilosophie und ih-
rer Leitlinien werden in diesen Konzepten Ziele für
die Ausbildung und Ausbildungsunterstützung fest-
gelegt, die so präzise erfolgen müssen, dass eine
Ausbildungsbedarfsprognose erstellt werden kann.
Die Konzepte im Ausbildungsbereich bilden die
Grundlage für die weitere Planung und Durchfüh-
rung bzw. Umsetzung der Ausbildung und Aus-
bildungsunterstützung sowie deren Sicherstellung.

Inhalte:

Ausbildungszweck

Die Ausbildung vermittelt den Soldaten alle Kompe-
tenzen für das Herstellen der Einsatzbereitschaft von
Truppen und Stäben des Bundesheeres.

Die Ausbildung vermittelt den Zivilbediensteten des
Ressorts jene Kompetenzen, die eine effiziente Mit-
arbeit in den vorgesehenen Einrichtungen des
Bundesheeres ermöglichen und somit das Herstel-
len der Einsatzbereitschaft von Truppen und Stäben
des Bundesheeres unterstützen.

Leitlinien für die Ausbildung und Ausbildungs-
unterstützung

Leitbild der Ausbildung

Die Ausbildung im Bundesheer ist einsatznah,
zukunftsorientiert, fordert und fördert Flexibili-
tät.

Die Berücksichtigung von Lehren, die aus Ein-
sätzen gezogen werden, bildet eine wesentliche
Grundlage für den Erfolg unserer Soldaten im
Einsatz.

Die Ausbildung soll ebenenbezogen einer Teil-
streitkräfte übergreifenden Befähigung Rechnung
tragen.

Im Mittelpunkt der Ausbildung steht sowohl der
mitdenkende Soldat, der im Sinne des Auftrages
und des Kommandanten handelt, als Komman-
dant oder Fachvorgesetzter seine Untergebenen/

Mitarbeiter führt, anleitet und ein Vorbild sein
kann, als auch der selbständige, im Sinne seines
Auftrages mitdenkende und handelnde Zivil-
bedienstete.

Ausbildung ist erwachsenengerecht und leis-
tungsfordernd, unter Anwendung effizienter und
moderner Ausbildungsmethoden und -mittel, mit
Herz, Hirn, Konsequenz und Humor durchzufüh-
ren. Sie soll die Bildung von Kameradschaft, Ge-
folgschaft und Vertrauen für die Gemeinschaft för-
dern.

Soldaten, speziell Berufssoldaten, sollen das
„Unternehmen Bundesheer“ positiv repräsentie-
ren können.

Soldaten sollen von der Sinnhaftigkeit ihrer Aus-
bildung überzeugt werden.

Soldaten sollen hinsichtlich ihrer Werthaltungen
und Einstellungen in der Lage sein, situativ an-
gepasstes Verhalten, bezogen auch auf die Wahl
der Mittel und Methoden, unter Berücksichtigung
ethischer Normen (im Sinne des Humanitären
Völkerrechtes) in Einsätzen anzuwenden.

Aus-, Fort- und Weiterbildung bilden ein grund-
sätzliches Prinzip zur Förderung aller Angehöri-
gen des ÖBH.

Das Herstellen der Einsatzbereitschaft des Sol-
daten soll ein effizientes Verhältnis zwischen dem
Aufwand für Ausbildung und Nutzung in der
Funktion aufweisen. Bezogen auf den Grundsatz
„Ausbildung vor Verwendung“ soll eine sinnvol-
le Nutzungsdauer in der entsprechenden Verwen-
dung sicher gestellt sein, um nicht in zu raschen
Abständen neue Ausbildungserfordernisse zu
präjudizieren.

Die breite Palette des Anforderungsprofiles an
Kadersoldaten (Kämpfer, Führer, Ausbilder/Leh-
rer, Erzieher, Experte, Organisator, Verwalter,
Schützer und Helfer, Betreuer, Mediator) sollen
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung einsatz-
orientiert vermittelt und vom Kader konsequent
vorgelebt werden. Sie sollen der Aus-, Fort- und
Weiterbildung der Zivilbediensteten in angepass-
ter Form ebenfalls zugrunde gelegt werden.

Effiziente und effektive Aufgabenerfüllung sol-
len in der Ausbildung vermittelt und gefördert
werden, um die nachfolgende Anwendung in der
Funktion zu gewährleisten.

Stellvertreter sollen dieselbe Ausbildung wie die
Kommandanten erhalten.
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Generelle Aspekte der Ausbildung

Zusammenhang Ausbildung, Bildung und Erziehung

Militärische Ausbildung vermittelt grundsätzlich vor
Einnahme einer bestimmten Funktion jene Qualifi-
kationen, die zur Ausübung des Soldatenberufes und
zur Wahrnehmung einzelner funktionsspezifischer
Tätigkeiten notwendig sind. Eine Festigung erfolgt
unter anderem durch die Fort- und Weiterbildung.
Ausbildung umfasst demnach nicht nur Schulungs-
maßnahmen für den Berufsvollzug im engeren Sinn,
sondern auch die Vermittlung von Werten, somit
auch Aspekte der Erziehung und Bildung. Diese
sollen in der Planung und Durchführung von Aus-
bildung Berücksichtigung finden. Alle in diesem Zu-
sammenhang getroffenen Aussagen gelten grund-
sätzlich und sinngemäß auch für die (Aus)Bildung
von Zivilbediensteten, sofern sie sich nicht aus-
schließlich auf die Qualifikation von Soldaten be-
ziehen.

Erwachsenengerechte Ausbildung bzw. Ausbildungs-
methoden

Die Ausbildungsmethoden haben Einsatzer-
fordernissen Rechnung zu tragen.

Die Ausbildung soll durch einen ausgewogenen
zielgruppen-, teilnehmer- und themenadäquaten
Methoden- und Mitteleinsatz unter Einschluss
moderner Informations- und Kommunikations-
technologie unterstützt und optimiert werden.

Das Ausbildungspersonal, speziell das Lehr-
personal an Akademien und Schulen, soll in päd-
agogischer Hinsicht in der Anwendung moder-
ner Mittel verstärkt in Richtung Coaching, Bera-
tung und Unterstützung für Lernende geschult
werden. Der Befähigung zur Bewertung der Be-
gabung, Neigung und Kapazitäten von Lernen-
den und zur individuellen Betreuung soll hierbei
besonderes Augenmerk zukommen.

Prüfungsverfahren sollen zielorientiert sein und
dem jeweiligen Zweck Rechnung tragen.

Planungen und Entwicklungen von Lehrplänen
haben sich am Prinzip des „Offenen Curriculums“
zu orientieren. Zielfestlegungen sollen dabei so
detailliert wie notwendig, aber so allgemein wie
möglich gehalten werden, um die Flexibilität des
Lehr- und Lernbetriebes und die Freiheit der Leh-
re auch im Sinne der Teilnehmerorientierung si-
cherstellen zu können.

Lebenslanges Lernen

In einem sich ständig weiter entwickelnden Um-
feld (Gesellschaft und Streitkräfte) bildet lebens-
langes Lernen die Grundlage für die Aufgabener-
füllung in der Funktion und somit für die verpflich-
tende Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Angehö-
rigen des Bundesheeres.

Die Bereitschaft und Fähigkeit des Kadersol-daten,
neben organisierten Lehrveranstaltungen einen ei-
genverantwortlichen Umgang mit Information und
Wissen unter Nutzung neuer Medien zu praktizie-
ren, einzuüben und kontinuierlich zu verbessern, stellt
eine wesentliche Kompetenz angesichts aktueller
und künftiger Anforderungen an ein lebens-
begleitendes Lernen in einer Wissensgesellschaft
dar.

Bestenförderung – durchlässiges Ausbildungssystem

Durch Bestenförderung („Durchlässigkeit des Aus-
bildungssystems“) sollen die Geeignetsten in
entsprechende Funktionen aufsteigen können. Die
Möglichkeiten hierzu sollen entsprechend trans-
parent gemacht und die Realisierung konsequent
sichergestellt werden.

Auswahl zu Lehrgängen

Die Auswahl zu Lehrgängen soll die Grundlage
für eine effiziente und effektive Ausbildung dar-
stellen. Vorhandene Qualifikationen sollen daher
verstärkt berücksichtigt werden. Die Zulassung
der Kadersoldaten zu Lehrgängen soll unter Be-
rücksichtigung einer Kommandantenbeurteilung
durch eine Kurzzeitbewertung erfolgen. Darüber
hinaus sollte während eines Lehrganges grund-
sätzlich eine Langzeitbewertung erfolgen, deren
Ergebnis dem jeweiligen Kommandanten zur
Verfügung gestellt werden soll. Diese soll den
Kommandanten zur Unterstützung bei deren
weiterer Beurteilung dienen.

Die Auswahl der Zivilbediensteten des Ressorts
soll sich am Auswahlverfahren der Soldaten ori-
entieren.

Behebung von Ausbildungsmängeln, verursacht
durch Einsätze mit eingeschränktem Aufgabenspek-
trum

Kadersoldaten sollen, insbesondere nach einem
länger dauernden Einsatz mit eingeschränktem
Aufgabenspektrum, nach standardisierter Fest-
stellung des Ausbildungsstandes im Zeitraum bis
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zur nächsten Einsatzverwendung durch geeignete
Ausbildungsmaßnahmen wieder zur Aufgabener-
füllung im vollen Einsatzspektrum befähigt werden.

Interoperabilität

Ausbildung soll die Führung von bzw. Mitwirkung
bei Einsätzen im multinationalen Verbund sicher-
stellen, wobei einer bedarfsorientierten
Fremdsprachenausbildung hohe Bedeutung zu-
kommt.

Zunehmende internationale Harmonisierung und
Vernetzung der Ausbildung und Ausbildungs-
unterstützung soll verringerten finanziellen Res-
sourcen Rechnung tragen.

Zivilbedienstete des Ressorts sollen bedarfs-
bezogen entsprechend ihrer Verwendung der er-
forderlichen Fremdsprachenausbildung zugeführt
werden.

Qualitätssicherung einschließlich Ausbildungs-
controlling

Das Ausbildungsangebot des Bundesheeres als
gesamtes sowie die Lehrgänge, Kurse und Se-
minare im Speziellen, sollen einer regelmäßigen
Evaluierung zugeführt werden. Die Ausrichtung
auf zukünftige Erfordernisse muss hierbei im
Mittelpunkt stehen.

Vorhandene Instrumente der Qualitätssicherung
sind im Ausbildungsbereich konsequent zu nut-
zen und sollen weiter entwickelt werden.

Ausbildungscontrolling soll unter wesentlicher
Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte vor
allem der Qualitätssteigerung in der Ausbildung
dienen.

Absolvierung von Ausbildung außerhalb des Bundes-
heeres einschließlich der Anrechnung

Vorkenntnisse sollen bedarfsorientiert angerech-
net werden, wodurch sich auch Verkürzungen in
der Aus- und Weiterbildung für Funktionen/Ver-
wendungen ergeben können.

Die Teilnahme an Ausbildungsvorhaben bei an-
deren Streitkräften sowie an zivilen in- und aus-
ländischen Bildungsstätten soll sich primär an der
Erfüllung des qualitativen Ausbildungsbedarfes
orientieren und bei Eignung zur entsprechenden
Anerkennung führen. Die Ergänzung durch nati-
onale Inhalte bleibt davon unbenommen. Sekun-
där soll die Ausbildung außerhalb der Organisati-
on der Erweiterung des Bildungshorizontes die-
nen.

Anerkennung von Ausbildung

Vorqualifikationen (z.B. Meisterprüfung) sollen
bedarfsorientiert genützt und anerkannt werden.

Die im Zuge der Ausbildung beim Bundesheer zu
erreichenden Qualifikationen sollen verstärkt jenen
Erfordernissen angepasst werden, die zu einer ver-
gleichbaren zivilen Anrechnung führen.

Die Ausbildung des Berufskaders soll im zivilen
Bildungssystem verankert werden.

Die gegenseitige Anerkennung von Ausbildung
zwischen der zivilen Berufswelt und dem
Bundesheer soll forciert werden, um Soldaten
nach zeitlich befristeter Verwendung im Bundes-
heer einen erfolgversprechenden Ausstieg in das
Zivilleben zu ermöglichen.

Anforderungen an die Ausbildungsorganisation

Allgemeine Anforderungen

Die Aus- und Weiterbildung der Offiziere, Un-
teroffiziere und Zivilbediensteten des Ressorts
soll grundsätzlich in zentraler Form an Akade-
mien und Schulen (Ak/S) erfolgen. Die Fortbil-
dung obliegt der jeweiligen Truppe/Dienststelle,
kann aber auch an Ak/S erfolgen.

Die Aus- und Weiterbildung der Mannschaften
soll grundsätzlich durch die Truppe erfolgen.

Die Führungsausbildung für Kommandanten soll
allgemeine und waffengattungs- bzw. funktions-
spezifische Bereiche abdecken.

Die Ausbildung des Kaders und der Zivil-
bediensteten des Ressorts soll sich an den Be-
stimmungen des Dienstrechtes orientieren.

Die Aus- und Weiterbildung des Kaders soll auch
eine grundsätzliche Ausbildung für auslands-
orientierte/internationale Aufgaben beinhalten.

Bereiche, die sich mit dem soldatischen Selbst-
verständnis beschäftigen, sollen durch human-
und sozialwissenschaftliche Bildung vermittelt
werden.

Inhalte des Leitbildes für den Kader und für Zivil-
bedienstete sollen einen integralen Bestandteil der
jeweiligen Grundausbildung bilden. Werte-
bewusstsein, Toleranz, Verantwortungsgefühl
und Führungsverhalten sollen vermittelt und im
täglichen Dienstbetrieb eingefordert werden.
Hiezu sollen ebenenbezogene Bausteine fachli-
cher und persönlichkeitsbildender Inhalte sowie
der Selbstorganisation vermittelt werden.

Im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung
sollen die Kommandanten zur Erfüllung einer
qualitativen Dienstaufsicht befähigt werden.
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Ausbildungsgänge, Lehrgänge, Kurse

Ausbildungsgänge sollen auch Bildungskom-
ponenten berücksichtigen.

Lehrgänge/Kurse müssen einen curricularen Auf-
bau aufweisen. Sie orientieren sich inhaltlich am
jeweiligen Berufsfeld bzw. der jeweiligen Funktion
und sollen aus organisatorischen und didaktischen
Gründen zunehmend modulartig aufgebaut sein.

Kadersoldaten allgemein

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Kader-
soldaten soll die erforderlichen ebenenbezogenen
Anteile zur Erreichung und Steigerung der kog-
nitiven, psychomotorischen, affektiven und sozi-
alen Kompetenz als Kommandant oder Stabs-/
Fachoffizier bzw. -unteroffizier enthalten.

Das Erreichen und Erhalten einer entsprechen-
den physischen und psychischen Leistungsfähig-
keit bildet einen integralen Bestandteil der Aus-,
Fort-  und Weiterbildung des Kadersoldaten.

Kommandantenverantwortung

Den Kommandanten obliegt die ungeteilte Ver-
antwortung für das Erreichen und Erhalten der
Einsatzbereitschaft.

Dienstaufsicht in der Ausbildung bildet einen
wesentlichen Teil der Kommandantenverant-
wortung aller Ebenen, wobei der Prüfung, Be-
wertung und Verbesserung der Qualität der Aus-
bildung besondere Bedeutung zukommt.

Individuelle Ausbildung

Mannschaften

Die Ausbildung von Mannschaften hat das Her-
stellen der Feldverwendungsfähigkeit zum Ziel.

Die Vorbereitung auf Auslandseinsätze hat ab-
gesehen von einer Erstinformation außerhalb des
Grundwehrdienstes zu erfolgen.

Länger dienende Mannschaftssoldaten sollen er-
lernte Grundfunktionen durch entsprechende
praktische Verwendung festigen, darüber hinaus
sollen Qualifikationen erhöht werden.

Berufskader

Unteroffiziere

Unteroffiziere wachsen über die Mannschaft auf.

UO-Anwärter sollen vor Beginn der Unter-
offiziersausbildung in der Grund- bzw. in einer
Zweitfunktion Praxis erwerben.

Die geeignetsten Unteroffiziere sollen mit entspre-
chender Zusatzprüfung die Berufsoffizierslaufbahn
einschlagen oder bedarfsbezogen durch die Berufs-
reifeprüfung eine höhere Qualifikation erreichen
können.

Offiziere

Die Ausbildung der Offiziersanwärter erfolgt
grundsätzlich über die EF-Ausbildung.

Zukünftige Berufsoffiziere sollen im Zuge der
Ausbildung zum Offizier die Basis für den
Berufsvollzug in einer Lebenslaufbahn erhalten.
Die Ausbildung soll wissenschaftlich fundiert und
im zivilen Bildungssystem anerkannt sein.

Die geeignetsten Truppenoffiziere sollen bedarfs-
bezogen durch akademisches Studium in spezi-
fische Spitzenfunktionen innerhalb des Offiziers-
korps aufsteigen können, wobei den Berufs-
offizieren Priorität gegenüber Quereinsteigern
zukommen soll.

Milizkader

Die Ausbildung des Milizkaders soll sich an der
Einsatzausbildung des Berufskaders orientieren.

Zivilbedienstete des Ressorts

Die Ausbildung der Zivilbediensteten des Res-
sorts soll allgemeine und funktionsspezifische
Anteile abdecken.

Truppenausbildung

Durch die Truppenausbildung soll die Führungs-
fähigkeit des Kaders im Gefecht erreicht und
gefördert werden. Sie soll sicherstellen, dass
durch einsatznahes Üben praktische Erfahrungen
gewonnen werden und damit die Kampf-
gemeinschaft gestärkt wird. Hiezu ist eine Mi-
schung verschiedener Übungsformen bzw. -ar-
ten erforderlich, die durch Simulation unterstützt
werden soll.

Einsatzraumspezifische Ausbildung für friedens-
erhaltende Operationen sowie für internationale
humanitäre und Katastrophenhilfe soll unmittel-
bar vor der Entsendung vermittelt werden. Im
Einsatzraum soll eine entsprechende Fortbildung
unter Verantwortung des Kommandanten durch-
geführt werden.

Akademien/Waffengattungsschulen

Ak/S sind die Hauptträger der qualifizierten Aus-
und Weiterbildung der Offiziere und Unteroffi-
ziere einschließlich der Zivilbediensteten des
Ressorts.
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Ak/S sollen zur Verbesserung der Interoperabilität
mit adäquaten Ausbildungsstätten anderer Streit-
kräfte zusammenarbeiten.

Forschungen und Entwicklungen an den Akade-
mien sind im Bereich des Ausbildungswesens
ständig mit den verantwortlichen Stellen im
BMLV abzustimmen. Die Schaffung von
Synergieeffekten durch vermehrte Vernetzung
auch mit zivilen Bildungs- und Forschungsein-
richtungen soll grundsätzlich angestrebt werden.

Die Grundlagenarbeit an den Schulen soll im
engen Zusammenwirken mit dem Lehrbereich die
Weiterentwicklung in der Waffengattung sicher-
stellen.

An den Ak/S soll in der Lehre Kader eingesetzt
werden, das einschlägige fachliche Qualifikatio-
nen und Vorverwendungen sowie bedarfs-
bezogene Fremdsprachenkenntnisse und ange-
messene pädagogische Qualifikationen aufweist.

Die Organisation der Ak/S soll regelmäßig eva-
luiert werden.

Zum Zwecke des Erfahrungsaustausches soll eine
Rotation zwischen Truppe und Ak/S aber auch
von Stäben der mittleren und oberen Führung
erfolgen.

Kaderfortbildung

Kaderfortbildung ist sowohl in der Truppen- als
auch in der Grundorganisation durchzuführen.
Die Verantwortung für die Durchführung obliegt
den Kommandanten bzw. Dienststellenleitern.

Die Ak/S sollen vor allem die Truppe in spezifi-
schen Bereichen der Kaderfortbildung unterstüt-
zen.

Anforderungen an die Ausbildungsunterstützung

Ausbildungsmittel (einschließlich Simulatoren)

Die Ausstattung mit Ausbildungsmitteln soll sich
am Standard des nationalen und internationalen
Ausbildungswesens in Theorie und Praxis orien-
tieren, wobei handelsüblichen Geräten der Vor-
zug zu geben ist, sofern nicht militärische Erfor-
dernisse dagegen sprechen.

Für die Grund- und Einsatzorganisation soll die
Ausstattung mit Ausbildungsmitteln festgelegt
sein.

Ausbildungsmittel, im Speziellen Simulatoren,
sollen in ihrer Gesamtheit aufeinander abge-
stimmt sein.

Das lageangepasste Verhalten der Truppe auf dem
Gefechtsfeld soll im Besonderen durch den ver-
netzten Einsatz von Simulatoren optimiert wer-
den.

Ausbildungsinfrastruktur

Garnisonsübungsplätze (GÜPl) sollen zumindest
das Erreichen der Ausbildungsziele bis ein-
schließlich Teileinheit mit Ausnahme der Schieß-
ausbildung ermöglichen.

Truppenübungsplätze (TÜPl) sollen das Errei-
chen der Ausbildungsziele ab Einheit aufwärts
einschließlich der Schießausbildung ermöglichen.

Das Bundesheer sollte zur Vorbereitung von
Truppen auf Einsätze über TÜPl mit Hoch-
gebirgscharakter (bis Infanteriebataillon) bzw.
Mittelgebirgscharakter (bis verstärktes Infanterie-
bataillon) und über TÜPl für Ausbildungs- und
Schießvorhaben (bis verstärkte Brigade) bzw. für
Scharfschießen mit allen Waffen verfügen.

Für die Schießgrundausbildung mit Handfeuer-
waffen und Maschinengewehren sollen pro klei-
nem Verband Schießsimulatoren für Handfeuer-
waffen in der Kaserne sowie Schießplätze in ei-
ner vertretbaren Entfernung zur Garnison vorhan-
den sein.

Für spezifische Ausbildungsvorhaben bzw.
darüber hinaus gehende dienstliche Erfordernis-
se von Kommanden/Dienststellen soll das
Bundesheer über Ausbildungsheime verfügen.

Wasserübungsplätze (WÜPl) sollen das Erreichen
der Wasserfahrausbildungsziele in einer vertret-
baren Entfernung zur Garnison ermöglichen.

Ausbildungsanlagen inkl. Sportstätten, die das
Erreichen der Ausbildungsziele bis einschl. Teil-
einheit unterstützen, sollen in der Kaserne (oder
nahe der Kasernen) vorhanden sein.

Ausbildung nach Personengruppen

Rekrutenausbildung

Die Ausbildung im Grundwehrdienst verfolgt das
Ziel, die ausbildungsbezogene Einsatzbereitschaft des
Soldaten sowie der Truppe bis hin zum Verband zu
erreichen. Sie wird unterteilt in die Basisausbildung
und in die Verbandsausbildung, in welche die Aus-
bildung der Kaderanwärter im Wege der vorberei-
tenden Kaderausbildung (vbK) integriert ist.

Die Basisausbildung dauert grundsätzlich bis zum
Ende des vierten Ausbildungsmonats. Bei einer Un-
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terbrechung der Basisausbildung durch Heran-
ziehung zu Einsätzen verlängert sich dieser Aus-
bildungsabschnitt um das Ausmaß der Unterbre-
chung. In diesem Abschnitt werden die für alle Sol-
daten gleichartigen Ausbildungsinhalte, die waffen-
und funktionsspezifische (Einzel-) Ausbildung und
die Ausbildungsinhalte der Organisationselemente
anhand von Gefechtsaufgaben vermittelt.

Die Verbandsausbildung dauert bis zum Ende des
Grundwehrdienstes. In diesem Abschnitt sind die
Organisationselemente über die Ausbildung im Teil-
einheitsrahmen121  zu Einheiten122  und Verbänden123

zusammenzuführen. Dabei sind die in der Basisaus-
bildung vermittelten Fertigkeiten der Organisations-
elemente zu vertiefen, zu festigen und anzuwenden,
um Sicherheit und routiniertes Gefechtsverhalten zu
erreichen. Ferner ist das Gefechtstraining durchzu-
führen, sind die Teilnehmer an der vbK zu schulen
und das Kaderpersonal in seiner Führungsfähigkeit
fortzubilden. Spätestens ab Beginn des siebenten
Ausbildungsmonats sind zur Konsolidierung der Ein-
heiten und Verbände Gefechtsübungen im Bataillons-
und möglichst auch Brigaderahmen (Verbands-
übungen) im Kampf der verbundenen Waffen durch-
zuführen.

Die vbK dient dem Erlangen der allgemeinen und
waffengattungsspezifischen Grundkenntnisse zur
Ausübung einer Kader-/Fachfunktion als Vorausset-

zung für eine nachfolgende Kommandantenaus-
bildung. Sie beginnt grundsätzlich nach dem Ab-
schluss der Basisausbildung und dauert zwei Mona-
te. Sie umfasst den vbK-Kurs in der Dauer von zwei
Wochen und die praktische Schulung im Organi-
sationselement.

Chargenausbildung

Die Chargenausbildung besteht aus dem Chargen-
kurs (ChK) und einer weiterführenden Ausbildung.
Der ChK beginnt grundsätzlich sechs Wochen nach
Ende der Haupteinrückungstermine (ET) im Jänner,
Mai bzw. September und dauert 13 bis 15 Wochen
mit 65 Ausbildungstagen. Ziel des Chargenkurses ist
die Befähigung des Chargen zur Wahrnehmung ein-
facher waffengattungsunabhängiger Kommandanten-
aufgaben auf Truppebene und in Vertretung des
Gruppenkommandanten auf Gruppenebene – ein-
schließlich der Versorgungsdurchführung – im Frie-
den und nationalen Einsatz und im Rahmen eines
Auslandseinsatzes. Darüber hinaus sind die Ziele der
allgemeinen Basisausbildung zu festigen und anzu-
wenden und die physische und psychische Belast-
barkeit zu steigern. Der positive Abschluss des ChK
ist Voraussetzung für die Beförderung zum Korpo-
ral und die Übernahme als Militärperson auf Zeit.
Der erfolgreich absolvierte ChK ersetzt die VbK.

Die für eine Verwendung im Einsatz (national oder
international) erforderlichen fachspezifischen Kennt-
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nisse werden im Rahmen der „Phase der praktischen
Verwendung“ im Anschluss an den ChK vermittelt
(12 bis 18 Monate). Zweck ist u.a. die Vertiefung
der fachspezifischen Ausbildung in der Grund-
funktion, das Erlernen einer Zweitfunktion im
Organisationselement, ein Auslandseinsatz, die Ver-
wendung für Kommandantenaufgaben auf Trupp-
ebene sowie das Klarwerden über das Berufsziel und
die persönliche Reifung und optimale Auswahl und
Vorbereitung auf den UOLG.

Aus- und Weiterbildung von Unteroffizieren

Die Grundlage für eine Ausbildung zum Unteroffi-
zier bildet die abgeschlossene Ausbildung im Grund-
wehrdienst. Zum Unteroffizierslehrgang werden jene
Unteroffiziersanwärter zugelassen, die u.a. einen

Arbeitsplatz als Militärperson auf Zeit besitzen, die
Eignungsprüfung Chargen sowie den Chargenkurs
erfolgreich absolviert haben oder eine erfolgreich
abgeschlossene EF-Ausbildung nachweisen, eine
praktische Verwendung und Vertiefung der Ausbil-
dung in einer dem Unteroffiziersausbildungsziel ent-
sprechenden Grundfunktion nachweisen, eine erfolg-
reich abgelegte Zulassungsprüfung nachweisen und
einen Ausbildungsplatz am Lehrgang erhalten haben.

Ziel ist die Erlangung der für die Führung eines
Organisationselementes auf Trupp- bzw. Gruppen-
ebene oder zur Bewältigung der Aufgaben eines
Fachunteroffiziers der vergleichbaren Ebene erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten. Darüber hin-
aus sind jene Einstellungen, Haltungen und Fähig-
keiten zu fördern, welche die Grundlage für die Aus-
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übung des Berufes als Unteroffizier und für die wei-
tere Ausbildung und Laufbahn darstellen.

Ausbildungsziel des ersten Semesters (29 Wochen,
HUAk) ist die Befähigung zur Erfüllung der waffen-
gattungs- und funktionsunabhängigen Aufgaben als
Kommandant eines Organisationselementes der Ebe-
nen Trupp bzw. Gruppe im nationalen und internati-
onalen Einsatz sowie im Frieden. In diesem Aus-
bildungsabschnitt ist eine etwa siebenwöchige
Praxis bei der Truppe als Ausbilder im Rahmen der
Allgemeinen Basisausbildung von Rekruten inte-
griert. Ausbildungsziel des zweiten Semesters (12
bis 15 Wochen, Waffen- und Fachschule) ist die Be-
fähigung des Unteroffiziersanwärters zur Erfüllung
der Aufgaben als Kommandant eines Organisations-
elementes in seiner Waffengattung bzw. als Fach-
unteroffizier. Die Ausmusterung zum Wachtmeister
erfolgt mit einem einwöchigen Abschlussseminar an
der HUAk.

Die Ausbildung zum Milizunteroffizier setzt die Aus-
bildung im Grundwehrdienst einschließlich der vor-
bereitenden Kaderausbildung voraus und erfolgt
überwiegend im Anschluss an den Grundwehrdienst
über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren im Rah-
men von Waffenübungen. Sie umfasst den Milizunter-
offizierskurs und eine Beorderten-Waffenübung. Ziel
des Milizunteroffizierskurses ist die Feldverwen-
dungsfähigkeit als Gruppen- oder Truppkommandant
bzw. in gleichwertiger Fachfunktion. Inhalt der Be-
orderten-Waffenübung ist die praktische Verwendung

als Gruppen- oder Truppkommandant bzw. als Ge-
hilfe eines Fachunteroffiziers im Hinblick auf die
zukünftige Mobfunktion als Milizunteroffizier.

Die Weiterbildung der Berufsunteroffiziere erfolgt als
Stabsunteroffizierslehrgang (StbUOLG). Im ersten
Semester (24 Wochen, HUAk) sollen durch Vertie-
fung und Erweiterung des allgemeinen Ausbildungs-
standes, Vermittlung der dienstrechtlichen Grundla-
gen sowie der funktions- und waffengattungs-
unabhängigen Kommandantenaufgaben auf Teil-
einheitsebene die erforderlichen allgemeinen Grund-
lagen geschaffen werden, die zur Aufgabenerfüllung
in der Verwendung als Stabsunteroffizier befähigen.
Im zweiten Semester (17 Wochen an der Waffen- und
Fachschule) werden dem zukünftigen Stabsunterof-
fizier jene Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die
ihn unter Anwendung ausbildungs- und führungs-
methodischer Grundsätze der Erwachsenenbildung
zur Wahrnehmung der Aufgaben als Kommandant

seiner Waffengattung auf Ebene Teileinheit bzw. als
Fachunteroffizier sowie als Planer und Leiter der
Ausbildung seiner Waffengattung auf Ebene Teil-
einheit befähigen (vgl. Abbildung 7.31). In diesen
Ausbildungsabschnitt ist eine praktische Verwendung
bei der Truppe integriert.

Unteroffizieren mit mehrjähriger Erfahrung als Kom-
mandant auf Ebene Teileinheit oder als Fachunter-
offizier, die eine höhere Verwendung in Unteroffi-
ziersfunktionen anstreben, wird ein Weiterbildungs-
lehrgang für Stabsunteroffiziere (8 Wochen, HUAk)
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angeboten. Ziel ist es, das allgemeine militärische
Wissen und Können aus dem StbUOLG weiter zu
vertiefen und die Teilnehmer durch Vermittlung und
Förderung weiterführender Kenntnisse und Fähig-
keiten zur Erfüllung von qualifizierten Unteroffiziers-
aufgaben im Stabsdienst höherer Kommanden und
im BMLV zu befähigen.

Die Weiterbildung der Milizunteroffiziere erfolgt im
Rahmen von Waffenübungen. Sie umfasst den
Stabsunteroffizierslehrgang für Milizunteroffiziere
mit dem ersten Abschnitt in fünf Ausbildungsblöcken
zu je fünf Tagen an der HUAk und dem zweiten
Abschnitt als Zugskommandanten- oder Fachunter-
offizierskurs von zwei bis drei Wochen an der jewei-
ligen Waffen- oder Fachschule.

Offiziersausbildung und -weiterbildung

Maturanten, die im Grundwehrdienst und im Wehr-
dienst als Zeitsoldat (ZS) sowie im Ausbildungsdienst
eine Offiziersfunktion anstreben, müssen die Einjäh-
rig Freiwilligen Ausbildung (EFAusb) in der Dauer
eines Jahres absolvieren. Die EFAusb dient dazu,
Berufsoffiziersanwärtern (BOA) die Grundlage für
die weitere gemeinsame Vorbereitung zur Aufnah-
me an die Theresianische Militärakademie
(TherMilAk) zu schaffen und Milizoffiziersanwärtern
(MOA) die Ausbildungsvoraussetzungen zum Kom-
mandanten eines Organisationselementes einer Waf-
fengattung bzw. einer gleichgestellten Fachfunktion
zu vermitteln.

Die Ausbildung zum Offiziersanwärter erfolgt über
die Ausbildung zum Unteroffizier und beginnt mit
dem EF-Kurs 1 (4 Monate, Lehr- und AusbKp).
Zweck ist die Vermittlung der allgemein erforderli-
chen infanteristischen Grundlagen am Modell der
Jägergruppe. Für BOA schließt daran das Vor-
bereitungssemester (VbS) in der Dauer von sechs
Monaten unter Verantwortung der TherMilAk an.
Dieses dient v.a. der Feststellung der voraussichtli-
chen Eignung für eine spätere Verwendung als
Truppenoffizier sowie der Vorbereitung für das Aus-
wahl- und Aufnahmeverfahren zur Truppenoffiziers-
ausbildung.

Die Ausbildung für MOA umfasst nach dem EF-Kurs
1 den EF-Kurs 2 und die Funktionseinweisung.
Zweck des EF-Kurses 2 (7 Monate, Waffen- und
Fachschule) ist die Vermittlung der als Kommandant
eines Organisationselementes bzw. einer vergleich-
baren Fachfunktion erforderlichen waffengattungs-
und funktionsspezifischen Kenntnisse und Fertigkei-
ten sowie deren Vertiefung durch praktische Anwen-
dung bei der Truppe. Die anschließende Funktions-
einweisung (1 Monat) dient der Einweisung in die
mit der ersten Mob-Verwendung konkret verbunde-
nen Aufgaben und dem Kennenlernen des mob-
verantwortlichen Truppenkörpers. Mit dem Ab-
schluss der EFAusb erlangen Offiziersanwärter den
Unteroffiziersdienstgrad Wachtmeister. MOA wer-
den danach weiter zu Milizoffizieren ausgebildet; für
BOA beginnt nach dem VbS die Berufsoffiziersaus-
bildung an der TherMilAk.
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Die Truppenoffiziersausbildung (8 Semester,
TherMilAk) besteht aus dem Fachhochschul-
Diplomstudiengang „Militärische Führung“ und dem
Truppenoffizierslehrgang (TrOLehrg). Der Fach-
hochschul-Diplomstudiengang hat die praxis-
bezogene Berufsausbildung zum Ziel, beinhaltet ein
verpflichtendes Berufspraktikum bei der Truppe und
wird mit einer Diplomprüfung abgeschlossen. Der
Truppenoffizierslehrgang umfasst die militärfachliche
Ausbildung und endet mit der Dienstprüfung. Nach
positivem Abschluss der Diplom- und Dienstprüfung
erfolgt die Ausmusterung der Truppenoffiziere als
Leutnant und Magister/Magistra (FH) für militäri-
sche Führung.

Basis der Milizoffiziersausbildung ist die EFAusb.
Die Ausbildung zum Milizoffizier erfolgt weiter in
der Regel über einen Zeitraum von drei Jahren im
Rahmen von Waffenübungen. Sie dient – aufbauend
auf der EFAusb – dem Schaffen der Voraussetzun-
gen zur Ausübung einer Offiziersfunktion als Kom-
mandant oder stellvertretender Kommandant einer
Teileinheit bzw. einer gleichgestellten Fachfunktion
in der Einsatzorganisation. Der Ausbildungsgang, der
die Ausbildungsvoraussetzung für eine Ernennung
zum Leutnant bildet, umfasst den Zugs-
kommandantenlehrgang und die praktische Verwen-
dung in der Funktion, an dessen Ende die Eignungs-
feststellung steht.

Die Weiterbildung der Truppenoffiziere bezweckt die
Erweiterung der Qualifikation zur Ausübung von
Aufstiegsfunktionen ab der Ebene Einheitskomman-
dant und Offizier im Stab des kleinen Verbandes so-
wie die Aktualisierung des Wissensstandes auf mili-
tärischem Gebiet.

Die Ausbildung zum Einheitskommandanten und
zum Offizier im Stab eines Bataillons erfolgt an der
Theresianischen Militärakademie und an den Waf-
fen- und Fachschulen. Sie besteht aus dem Führungs-
lehrgang 1 (FüLG1) und dem Stabslehrgang 1
(StbLG1).

Der FüLG1 besteht aus einem allgemeinen Teil in
der Dauer von 30 Ausbildungstagen und einem Fach-
teil für Einheitskommandanten bzw. für Offiziere im
Stab eines kleinen Verbandes in der Dauer von 15
bis 30 Ausbildungstagen. Der allgemeine Teil und
der Fachteil für Stabsfunktionen werden an der
TherMilAk durchgeführt. Der Fachteil für Einheits-
kommandanten und für Fachoffiziere im Bataillons-
stab wird an den Waffen- und Fachschulen durchge-
führt.

Die weiterführende Ausbildung zum Stabsoffizier
unter Berücksichtigung einer möglichen Aufgaben-
erfüllung in multinationalen Stäben im Tätigkeitsbe-
reich verschiedener Stabsfunktionen mit Schwerge-
wicht S3 und S4 eines kleinen Verbandes im Einsatz
erfolgt am StbLG1 (50 Ausbildungstage,
TherMilAk). Die darüber hinausgehende Weiterbil-
dung zu Offizieren im Stab eines großen Verbandes
bzw. in höheren Kommanden/Dienststellen sowie in
der Zentralstelle ist der Stabslehrgang 2 (StbLG2)
mit 35 Ausbildungstagen an der LVAk.

Die Weiterbildung zu Kommandanten eines kleinen
Verbandes und zu besonders qualifizierten Stabs-
funktionen und Referenten höherer Kommanden bzw.
Dienststellen sowie in der Zentralstelle erfolgt nach
dem StbLG2 durch den FüLG2124  (125 Ausbildungs-
tage, LVAk und Waffen- und Fachschulen). Die Wei-
terbildung zu Kommandanten eines großen Verban-
des, zu Akademie- und Schulkommandanten und zu
sonstigen besonders qualifizierten Leitungsfunktionen
bietet der FüLG3 (80 Ausbildungstage, LVAk).

Gemäß UniStG 97 wurde an der Landes-
verteidigungsakademie der Lehrgang universitären
Charakters Sicherheitsmanagement125 , mit der Dau-
er von vier Semestern eingerichtet. Dadurch sind in-
ternationale Vergleichbarkeit sowie Anpassung an die
nationale und internationale Bildungslandschaft ge-
geben. Weiters manifestiert sich die zivile Anerken-
nung der militärischen Ausbildung durch die Verlei-
hung des postgradualen akademischen Titels Master
of Security and Defence Management (M.S.D.).

Das erste und zweite Semester, welche den ersten
Studienabschnitt bilden, werden berufsbegleitend im
Rahmen von Blockveranstaltungen als Stabslehrgang
2 durchgeführt. Das dritte und vierte Semester (2.
Studienabschnitt) laufen als Vollzeitprogramm als
Führungslehrgang 2.126

Die Ausbildung der Offiziere des Generalstabsdiens-
tes (6 Semester) ist auch ein individuelles Diplom-
studium „Landesverteidigung – Höhere Führung“,
bei welchem allen Absolventen der akademischen
Grad eines Magisters verliehen wird. Vor dem Lehr-
gang werden in einem dreistufigen Verfahren jene
7 % der Bewerber ermittelt, die den Generalstabs-
lehrgang besuchen können. Der erste Studienab-
schnitt umfasst vier Semester und endet mit der ers-
ten Teilprüfung der Dienstprüfung. Der zweite
Studienabschnitt umfasst zwei Semester und endet
mit der zweiten Teilprüfung der Dienstprüfung. Die
Ausbildung erfolgt an der LVAk und teilweise an der
Universität.
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Die Ausbildung zu Offizieren des höheren militär-
fachlichen bzw. militärtechnischen Dienstes sowie
des militärmedizinischen und Veterinärdienstes (16
Wochen, LVAk und Fachdienststellen) erfolgt durch
einen Ausbildungslehrgang in Verbindung mit einer
praktischen Verwendung. Als Voraussetzung ist in
allen Fällen ein für die jeweilige Verwendung erfor-
derliches, erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstu-
dium nachzuweisen. Die praktische Verwendung im
Ausmaß von sechs Monaten kann im In- oder Aus-
land absolviert werden. Die Grundausbildung für
Offiziere des Intendanzdienstes erfolgt durch einen
Ausbildungslehrgang in der Dauer von zwei Semes-
tern und wird mit der Dienstprüfung abgeschlossen.
Voraussetzungen sind neben einer Mindestdienstzeit
der Abschluss eines einschlägigen Universitätsstu-
diums (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) bzw.
eines Aufstiegskurses.

Die Weiterbildung der Milizoffiziere folgt den Grund-
zügen der Berufsoffiziersweiterbildung bis zum
FüLG2. Sie besteht – neben der praktischen Verwen-
dung in beorderten Waffenübungen – aus Lehrgän-
gen und Seminaren an der TherMilAk, an den Waf-
fen- und Fachschulen und an der LVAk. Die Ausbil-
dungsgänge sind funktionsbezogen in Modulbau-
weise aus normierten Elementen zusammengesetzt
und in Laufbahnbildern dargestellt, welche die Ab-
folge der Lehrgänge und Seminare wiedergeben.

Der Kurs Master of Business Administration (MBA)
– Umweltgefahren und Katastrophenmanagement127

(Environmental Threats and Disaster Management)
wird in erster Linie für das Führungs- und Fach-
personal der ABC-Abwehrtruppe und Truppen-ABC-
Abwehr angeboten, um eine funktionsspezifische
Ergänzung bzw. die Basis für sonstige nationale und
internationale vertiefende Fachseminare darzustellen.
Er wird an der ABC-Abwehrschule in der Dauer von
zwei Semestern abgehalten. Die Teilnehmer des
Kurses schließen diesen mit dem „Master of Busi-
ness Administration in Umweltgefahren und Kata-
strophenmanagement“ ab.

Der Lehrgang Bildungsmanagement128  wurde mit 17.
März 2004 als Lehrgang universitären Charakters,
geführt an der TherMilAk, genehmigt und dient der
Fortsetzung der höheren Qualifizierung von
Bildungsverantwortlichen. Diese Höherqualifizierung
unterstützt ganz allgemein die erforderliche
wissenschaftsorientierte Weiterentwicklung des für
(Aus-) Bildungsprozesse verantwortlichen Personals
und ist zusätzlich auch eine notwendige Konsequenz
aus dem Fachhochschul-Diplomstudiengang „Mili-

tärische Führung“. Ein Absolvent des Lehrganges
Bildungsmanagement ist als so genannter „Bildungs-
experte“ in der Lage, Bildungsprozesse aus einem
vertieften wissenschaftlichen Verständnis der Erzie-
hung und Bildung sowie des Lehrens und Lernens
zu organisieren. Als Zielgruppe kommen alle Offi-
ziere sowie A1- (A-) und A2- (B-) Beamte in Be-
tracht, die mit Bildungsprozessen beschäftigt sind,
das sind vor allem (Haupt-) Lehroffiziere der Aka-
demien und Waffenfachschulen, Leiter der Stabsab-
teilung 3 der großen Verbände und Referenten für
Ausbildung. Man ist bestrebt, vorerst zumindest ei-
nen Teilnehmer von Akademien und Schulen zu no-
minieren, um diese Fachkräfte dann an den jeweili-
gen Bildungsstätten einsetzen zu können.

Aus- und Weiterbildung der Zivilbediensteten

Mit dem Deregulierungsgesetz-Öffentlicher Dienst
2002 wurden die Bestimmungen über die Grundaus-
bildung im Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG
79) inhaltlich neu gefasst, die Zuständigkeit bzw.
Verantwortung für die Grundausbildung der Zivil-
bediensteten wurde den Bundesministerien übertra-
gen.

Die Ausbildung der Zivilbediensteten der Verwen-
dungsgruppe A1 wird als Grundausbildungslehrgang
an der LVAk geführt. Voraussetzung für die Zuwei-
sung zu diesem Lehrgang ist ein für die jeweilige
Verwendung erforderliches, erfolgreich abgeschlos-
senes Hochschulstudium bzw. ein Aufstiegskurs. Die
Grundausbildung schließt mit der Dienstprüfung ab
und ist ein Ernennungs- bzw. Definitivstellungs-
erfordernis. Die Dauer der Ausbildung richtet sich
nach der jeweiligen Verwendung. Im Kalenderjahr
2004 wurden 36 Bedienstete dieser Grundausbildung
zugeführt.

Die Ausbildung der Zivilbediensteten der Verwen-
dungsgruppe A2 wird als Grundausbildungslehrgang
an der TherMilAk geführt und endet mit der Dienst-
prüfung. Voraussetzung für die Zuweisung ist grund-
sätzlich die Reifeprüfung bzw. die Beamten-Auf-
stiegsprüfung. Die Dauer der Ausbildung ist von der
Verwendung abhängig. Im Kalenderjahr 2004 wur-
den 117 Bedienstete dieser Grundausbildung zuge-
führt. Die Weiterbildung der Zivilbediensteten erfolgt
grundsätzlich in ressorteigenen Ausbildungsein-
richtungen im Rahmen von Kursen, Lehrgängen und
Seminaren, aber auch an externen Ausbildungsstätten.

Die Grundausbildung von Zivilbediensteten der Ver-
wendungsgruppe A3 bzw. A4 wird als geblockter
Lehrgang angeboten und wird je nach territorialem
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Zuständigkeitsbereich bei den Kommanden der obe-
ren Führung, KdoIE, Heeresversorgungsschule (HVS)
oder HUAk durchgeführt. Die Ausbildung vermit-
telt die für die Tätigkeit am Arbeitsplatz der Zivil-
bediensteten A3 bzw. A4 erforderlichen allgemeinen
und fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und stellt
das Ernennungs- bzw. Definitivstellungserfordernis
in ausbildungsmäßiger Hinsicht dar. Der Lehrgang
wird mit der Dienstprüfung für die jeweilige Verwen-
dungsprüfung abgeschlossen. Im Ausbildungsjahr
2004 wurden insgesamt zehn A3 Lehrgänge mit 281
Teilnehmern und vier A4 Lehrgänge mit 115 Teil-
nehmern durchgeführt.

Bildungseinrichtungen des ÖBH

Derzeit verfügt das ÖBH über drei Akademien sowie
zehn Waffen- und Fachschulen, die die Hauptträger
der qualifizierten Kaderaus- und -weiterbildung im
ÖBH sind. Basis für diese Aufgabenerfüllung ist ne-
ben der qualifizierten allgemein militärischen die
waffengattungsspezifische Grundlagenarbeit der Waf-
fen- und Fachschulen, durch die in enger Verknüpfung
mit der Lehr- und Ausbildungstätigkeit erst die Vor-
aussetzungen für ein qualitativ hochstehendes Aus-
bildungsniveau erbracht werden. Darüber hinaus tra-
gen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten –
insbesondere an den Akademien – und die Vernetzung
mit zivilen Bildungs- und Forschungseinrichtungen
sowie entsprechenden Ausbildungsstätten anderer
Streitkräfte zu einer qualifizierten Aufgabenerfüllung

und zur Verbesserung der Interoperabilität bei. Im Ein-
zelnen bestehen folgende Bildungseinrichtungen im
Österreichischen Bundesheer (vgl. Tab. 7.11).

7.3.4.2 Ausbildungsunterstützung

Ausbildungsinfrastruktur

Dem Bundesheer stand neben verschiedensten Si-
mulatoren zur Erfüllung seiner Aufgaben 2003/04
eine umfangreiche Ausbildungsinfrastruktur zur Ver-
fügung (vgl. Tab. 7.12).

Zur Durchführung von Kaderausbildung sowie Kader-
fort- und -weiterbildung und Dienstbesprechungen
stehen zusätzlich zu den Kapazitäten auf den jeweili-
gen Truppenübungsplätzen sieben Ausbildungsheime
zur Verfügung.

Ausbildungsmittel – Simulatoren

Führungssimulator (FüSim) dienen der Aus-, Fort-
und Weiterbildung im Stab eines kleinen Verbandes
bzw. bei Einsätzen mit anderen Kräften. Zusätzlich
zu den rein militärischen Erfordernissen ist auch die
Einbindung anderer Komponenten wie Bevölkerung,
Rettung, Feuerwehr, Exekutive und NGOs möglich,
um die Bereiche ZMZ/CIMIC abzudecken.

Beobachtertrainingssimulator (BTS) und Artillerie-
lehrsaalausbildungsanlage 90 (ALSA 90) dienen der
Aus-, Fort- und Weiterbildung der Steilfeuer-
beobachter. Hiermit werden die Geländeauf-
schließung, Zielfestlegung, Feueranforderung und
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Beobachterkorrektur geübt. Zusätzlich bietet der BTS
den beweglichen Einsatz und die Verwendung von
UTM-Karten.

Die Funkausbildungs- und Simulationsanlage (FA-
SAN) wird an der FMTS in der Aus- und Fort- und
Weiterbildung in der Funk- und Elektronischen
Kampfführungs- (EloKa-) Ausbildung sowie für die
Planung von Funkeinsätzen verwendet. Die Haupt-
anwendung der FASAN ist die akustische Darstel-
lung von KW-/UKW-Verbindungen mit angeschlos-
senen militärischen Funkgeräten unter Berücksichti-
gung der digitalen Geländedaten. Das Geographi-
sche Informationssystem (GIS) dient zur visuellen
Darstellung der Funk-, Richtfunk- und Radar-
ausbreitung und wird vor allem zur Planung von
Übungseinsätzen des ÖBH und zu Demonstrations-
zwecken in der Ausbildung eingesetzt.

Duellsimulator-Familie (DuSimFam) werden in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung verwendet, um die
Waffenwirkung (mit einem Laserstrahl) zu simulie-
ren. Die Abschusssignatur wird je nach Waffe mit
Knallmunition oder eigenen Mündungsfeuer-
simulatoren dargestellt. Derzeit sind folgende DuSim
verfügbar: DuSim/Inf (StG 77, MG 74, SSG 69),
DuSim/PAL.

Schießsimulatoren (SSim) dienen der Ausbildung von
Schützen, Richtschützen bzw. Bordkanonieren.
Gefechtssimulatoren (GefSim) dienen der Aus-, Fort-
und Weiterbildung ab OrgEt. Modernere SSim las-
sen sich vernetzen und werden zu SGefSim.

Derzeit sind SSim für folgende Waffen verfügbar:
Maschinenkanone 66, PAL 4000, PAR 66/79, Jagd-

panzer Kürassier A2, Kampfpanzer Leopard 2 A4,
leichte Fliegerabwehrlenkwaffe Mistral.

Derzeit sind GefSim oder SGefSim für folgende
Waffen verfügbar: Feuerleitgerät 98 (GefSim).

Eine primitive Form eines GefSim ist der
Zugsfeuerleittrainer (ZFT), der für Kampfpanzer Le-
opard 2 A4 zur Verfügung steht.

Low Cost Simulator (LCS) sind äußerst kosten-
günstige Ausbildungsmittel (PC-Software). Derzeit
sind folgende LCS verfügbar: Steal Beasts (GefSim
für Pz bzw. PzGren), Controlling-Planspiel (für die
Kosten- und Leistungsrechnung in der Controlling-
ausbildung).

Für die Ausbildung der Turmbesatzung Leopard 2
A4 stehen folgende sonstige Ausbildungsmittel zur
Verfügung: Turm auf Bock/LEO 2 A4 und Aus-
bildungsanlage-Turm/LEO 2 A4 (AAT/LEO 2 A4).

Ausbildungsmedien

Derzeit findet der Umstieg von analoger auf digitale
Technik statt. Die Zuweisung von handelsüblichen
elektronischen Geräten (TV, PC, DVD-Player, digi-
tale Fotokameras, digitale Videokameras, Daten-
projektoren etc.) erfolgt sukzessive.

Die Erstellung von kurzen Videoclips ist den Ak/S,
die Erstellung von systemerklärenden Ausbildungs-
filmen der HBF zugeordnet. Die Kapazität der HBF
liegt derzeit bei ca. 4 bis 5 Ausbildungsfilmen pro
Jahr. Der Ankauf von Ausbildungsfilmen, die nicht
im eigenen Bereich produziert werden können, wird
laufend weiter verfolgt.
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Ausbildungsschwergewicht 2005/06

Für 2005/06 wurden die Aufgaben zur Erfüllung von
friedensunterstützenden Operationen (PSO) zum
Schwergewicht der Ausbildung, sowohl der Kader-
fortbildung als auch der Truppenausbildung – und
damit auch der Grundwehrdiener – angeordnet und
die Durchführungsbestimmungen für die Ausbildung
im Grundwehrdienst (DBGWD) entsprechend an-
gepasst. Dadurch kommt es zur Festlegung folgen-
den Ausbildungsrahmens:

Alle Kampftruppen haben die Einsatzaufgaben
der Friedensunterstützung bis zur Kompanie-
ebene zu beherrschen.

Alle anderen Truppen, ausgenommen die
Sanitätstruppe, haben die Einsatzaufgaben bis zur
Zugsebene zu beherrschen.

Alle Soldaten haben eine grundsätzliche Infor-
mation über die Grundlagen und Maßnahmen der
Friedensunterstützung zu erhalten.

7.3.4.3 Einzelaspekte der Ausbildung

Aspekte der Bildung

Die Verlagerung zu den vielfältigen Anforderungen
bei friedensunterstützenden Einsätzen in einem mul-
tikulturellen Rahmen verlangt auf allen Führungs-
ebenen mehr als je zuvor nicht nur den ausgebilde-
ten, sondern den gebildeten Soldaten.

Jeder beruflich Tätige, selbstverständlich auch der
Soldat, ist einer Lebenswelt als auch einer Berufs-
welt zugehörig, weshalb Bildung in Allgemeinbildung
und in Berufsbildung unterteilt wird. Dass die mili-
tärische Lebenswelt ihren Stellenwert und ihre Ein-
ordnung sinnvollerweise nur im gesamtheitlichen
politischen Zusammenhang findet, macht darüber
hinaus deutlich, dass die Bildung des Soldaten, die
Bildung des Militärs, über den militärischen Bereich
hinausgreifen muss. In diesem ganzheitlichen Ver-
ständnis soll Bildung dem Menschen daher „ein
zweckfreies und zusammenhängendes, an den Geis-
tes- und Kulturtraditionen gewachsenes und ausge-
richtetes Wissen vermitteln“. Bildung hat daher auch
mit Charakterbildung zu tun und enthält neben Wis-
sens- und Könnensfaktoren auch den Aspekt der
Tugend und der ethischen Orientierung. Wenn Bil-
dung diese Aufgabe leistet, dann gewährt sie auch
einen Moment von Freiheit und mündet in die Fähig-
keit, auch tatsächlich Verantwortung übernehmen zu
können.

Die spezielle Verantwortung des Soldaten und vor
allem des Kommandanten wird besonders anschau-

lich, wenn man sich vor Augen hält, dass „kaum ein
Beruf bildungsmäßig so herausfordernd ist wie der
des Soldaten, der sich, in Anbetracht des höchsten
Ernstes militärisch soldatischer Existenz, der exis-
tentiellen Sinnfrage im Angesicht des Todes, des ei-
genen, wie des fremden, zu stellen hat“.129  Spätestens
an diesem Punkt wird klar, dass der gebildete Soldat
auch über eine entsprechende Welt- und Wert-
orientierung verfügen muss.

In den Vorschriften des ÖBH gibt es bis dato noch
keine explizite Verwendung und Definition des Be-
griffes Bildung. In der Vorschrift „Militärische Be-
griffe“ gibt es rund um den Begriff Ausbildung die
Begriffe Fortbildung und Weiterbildung (siehe An-
hang). Im Gegensatz dazu wird der Begriff Bildung
bei der Deutschen Bundeswehr bereits seit längerer
Zeit verwendet: „Bildung ist die Förderung des/der
Soldaten/-in (Staatsbürgers/-in) in der Entwicklung
seines/ihres Denk- und Urteilsvermögens sowie sei-
ne/ihres Wertebewusstseins“.130

Die neuen Herausforderungen der internationalen
Sicherheitspolitik und der Informations- und Wissens-
gesellschaft stellen Anforderungen an die Bildung des
Soldaten in einem umfassenden Sinn. Auf Komman-
dantenebene verlangt das Profil der neuen Aufgaben-
stellungen an die Streitkräfte nach höherer Kompe-
tenz in sozialer, historischer und kultureller Hinsicht,
die durch die verstärkte zivil-militärische Kooperati-
on in der Sicherheitspolitik noch weiter gefördert wird,
gleichzeitig aber auch Bildungsherausforderungen an
politische und zivile Verantwortungsträger heranträgt.

Die in jüngster Zeit unternommenen Bemühungen
unterstreichen, dass man die Bedeutung von Bildung
als einen strategischen Faktor im Bundesheer erkannt
hat. So wurde an der Theresianischen Militärakademie
der Fachhochschul-Diplomstudiengang „Militärische
Führung“ eingeführt und der Generalstabslehrgang an
der Landesverteidigungsakademie wird mittlerweile
als individuelles Diplomstudium, das mit einem
Magisterium abschließt, geführt. Neben der Anreiche-
rung von Fortbildungs- und Weiterbildungslehrgängen
mit wissenschaftlichen und akademischen Bildungs-
inhalten wird die Offiziersweiterbildung für die
Truppenoffiziere nun als postgraduales Studium geführt,
das für die Absolventen des Führungslehrganges 2 mit
einem international anerkannten Masterdiplom „Mas-
ters of Security and Defense Management“ abschließt.

Auch wenn die Bildung von Führungskräften nicht al-
lein am Nachweis akademischer Abschlüsse sichtbar
gemacht werden soll, so ist es dennoch in der heutigen
Wissens- und Informationsgesellschaft wichtig,
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Bildungskompetenz an diesen sichtbaren akademischen
Dimensionen erkennbar und vergleichbar zu machen.
Nicht zuletzt weil die Frage der Bildung der Offiziere
und Unteroffiziere für das zivil-militärische Verhältnis
von ganz besonderer Bedeutung ist, muss der Frage
der Bildung besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden.

Staats- und Wehrpolitische Bildung

Das Bundesheer kann seinen ihm überantworteten
Auftrag – die militärische Landesverteidigung – nur
dann angemessen erfüllen, wenn seine Soldaten be-
reit und fähig sind, ihren Dienst aus Überzeugung
zu leisten. Es ist daher erforderlich, allen Soldaten
des ÖBH die Notwendigkeit des Schutzes unserer
Heimat und ihres demokratischen Staatssystems er-
kennbar und den Sinn des Dienstes mit der Waffe
einsichtig und erlebbar zu machen.

Staats- und Wehrpolitische Bildung umfasst mehrere
miteinander verbundene Bereiche wie einerseits In-
halte der allgemeinen Politischen Bildung, anderer-
seits vor allem wehrpolitische Inhalte, die umfassen-
de Landesverteidigung oder die Rolle des Bundes-
heeres im Dienst an Staat und Gesellschaft betref-
fend. Sie ist daher Bestandteil der allgemeinen Poli-
tischen Bildung aber auch Teil der militärischen Aus-
bildung. Ziel ist es, dem „wehrhaften Staatsbürger“
im täglichen Dienst Grundwerte der demokratischen
Lebensordnung erkennen zu lassen. Es soll ihm mög-
lich sein, Erfordernisse und Probleme der umfassen-
den – insbesondere der militärischen – Landes-
verteidigung in größeren gesellschaftlichen, politi-
schen und ethischen Zusammenhängen zu erkennen
und zu begreifen. Das Rechts- und Pflichtbewusst-
sein soll ebenso gestärkt werden wie das Sicherheits-
und Sozialbewusstsein. Diese o.a. Inhalte werden
Grundwehrdienern, aber auch Offizieren und Unter-
offizieren während ihrer Ausbildung vermittelt und
auf verschiedenen Wegen näher gebracht, um Ver-
ständnis zu erzeugen und um Zusammenhänge bes-
ser nachvollziehen zu können.

Die Ziele der Staats- und Wehrpolitischen Bildung
im Bundesheer umfassen konkret131 : Demokratie-
und Österreichbewusstsein, Sicherheitsbewusstsein,
Verteidigungsbewusstsein, Rechts- und Pflichtbe-
wusstsein sowie Sozialbewusstsein. Die Umsetzung
erfolgt als Prinzip des Führungs- und Dienst-
verhaltens, was eine verantwortungsbewusste Über-
nahme und Durchführung der Aufgaben, verbunden
mit auftragsorientierter Führung und kooperativem
Verhalten sowie Schaffung von Einsicht und Vertrau-
en in den Sinn von Aufträgen oder Befehlen bedeu-
tet. Außerdem geht sie einher mit der besonderen
Berücksichtigung der Menschenwürde und den de-
mokratischen Rechten jedes Soldaten bei dienstlichen
Maßnahmen.

Aufgrund der veralterten Erlasslage (1980 und 1982)
für die Politische Bildung im Österreichischen
Bundesheer wurde eine Neuregelung in die Wege
geleitet, welche im Jahre 2005 neu verordnet wer-
den soll. Der neue Erlass wird neben den geänderten
Zuständigkeiten und Kompetenzen aufgrund
zwischenzeitlicher Umgliederungen, insbesondere in
der Zielsetzung, die europäische Dimension in der
Politischen Bildung im Bundesheer berücksichtigen.

Ausbildung im Ausland

Die Ausbildung im Ausland umfasst die Ausbildung
für die Zwecke des ÖBH nach § 2 (1) lit. a bis c WG
2001 (militärische Landesverteidigung; Schutz der
verfassungsmäßigen Einrichtungen – sicherheits-
polizeiliche Assistenzeinsätze; Katastrophenhilfe)
und die Ausbildung für Zwecke des ÖBH nach § 2
(1) lit. d WG 2001 (Auslandseinsätze zur Friedens-
sicherung bzw. Katastrophenhilfe).

Grundsätzlich erfolgt die Ausbildung für die Einsatz-
zwecke des ÖBH in den Ausbildungseinrichtungen
des ÖBH (Akademien, Waffen- und Fachschulen)
sowie im Bedarfsfall an zivilen Einrichtungen in Ös-
terreich. Ausbildung im Ausland erfolgt nur in jenen
Teilbereichen, in denen das ÖBH diese Ausbildung
nicht oder nicht in der erforderlichen Qualität ver-
mitteln kann. Diese Ausbildung wird auf bilateraler
Basis durch andere Streitkräfte bzw. zivile ausländi-
sche Bildungseinrichtungen beigestellt. Die Sprach-
ausbildung muss hierbei besonders erwähnt werden.
Sprachausbildung im Ausland wird vom Fach-
personal des Sprachinstitutes des Bundesheeres
(SIB) zur sprachlichen Fortbildung und durch das
Personal des militärischen Attachédienstes zum Ab-
schluss der Sprachausbildung und zur Sprach-
fortbildung im Einsatzland in Anspruch genommen.
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Die Ausbildung für auslandsorientierte Aufgaben
orientiert sich an der Größenordnung der vom ÖBH
entsandten Einheiten, welche das Größenmaß eines
kleinen Verbandes (derzeit) nicht überschreitet. Es
wird daher im Rahmen der Kaderausbildung für aus-
landsorientierte Ausbildung jenes Wissen und Kön-
nen vermittelt, welches für den Einsatzrahmen klei-
ner Verband erforderlich ist. Für alle darüber hinaus
gehenden Entsendungen, das heißt für höhere Stäbe
in Einsatzmissionen sowie für internationale Organi-
sationen (VN) bzw. regionale Organisationen
(NATO/PfP, EU, OSZE) orientiert sich die Ausbil-
dung an den Erfordernissen der jeweiligen Organi-
sation. Neben der Vermittlung grundlegender Kennt-
nisse über die betreffende Organisation und deren
Abläufe liegt das Schwergewicht bei der Vermittlung
der Stabsverfahren und -abläufe in den jeweiligen
HQ. Als Ausbildungsstätten kommen die Bildungs-
einrichtungen der Organisation (z.B. NATO Defence
College, NATO School) bzw. die Kommanden der
unterschiedlichen Organisationen in Frage.

Ausbildung für friedensunterstützende Operati-
onen

Durch die Einschränkung der Entsendung gemäß
KSE-BVG auf „Freiwilligkeit“ enthielt die Ausbil-
dung im Grundwehrdienst bis Ende 2004 keine Aus-
bildungsziele „friedensunterstützende Aufgaben“.
Diese Ausbildung war auf Freiwillige beschränkt und
aufgrund der geringen Vorbereitungszeit in zwei
grundsätzlich getrennte Abschnitte untergliedert: Eine
allgemeine, ebenenorientierte, aber nicht missions-
bezogene Ausbildung nach der Freiwilligenmeldung
und eine einsatzraumspezifische, missionsbezogene
Ausbildung im Rahmen der Vorbereitung auf einen
bestimmten Einsatz.

Mit Beginn 2001 wurden die Inhalte der allgemei-
nen friedensunterstützenden Kaderausbildung in die
Grundaus- und Weiterbildung des Kaderpersonals
integriert. Bis zur ersten Entsendung zu einem durch
eine regionale Organisation geführten Einsatz
(Implementation Force/IFOR) wurden alle Soldaten
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beim KdoIE bzw. bei dessen Vorgänger-
organisationen formiert, ausgebildet und entsandt. Mit
dem Einsatz des Transportkontingentes im Rahmen
von IFOR (1996) wurde das System das erste Mal
durchbrochen und das Versorgungsregiment 1 (VR1)
mit der Formierung und Ausbildung des Kontingen-
tes beauftragt.

Lehrlinge

Seit September 1982 werden beim Bundesheer Lehr-
linge ausgebildet. 70 Jugendliche beider Geschlech-
ter konnten schon damals aus 11 Berufen wählen.
Die praktische Ausbildung der Jugendlichen erfolgt
durch ressorteigene geschulte Ausbilder, den theore-
tischen Teil decken die jeweiligen Berufsschulen ab.
Spezialausbildungen, vorwiegend in technischen
Berufen, werden bei zivilen Institutionen absolviert.
Zusätzlich können Lehrlinge an Bildungs- und Aus-
tauschprogrammen der Europäischen Union
(Leonardo-Programm) im Ausland teilnehmen.

Die gesetzlich geprüften Lehrlingsausbilder erfül-
len die zusätzliche Funktion als Ausbilder, ohne eine
Vergütung dafür zu erhalten. Für diesen Personen-
kreis finden Fortbildungen in Form von Ausbilder-
tagen statt, deren Schwerpunkte vor allem in den
Bereichen Ausbildungsmethodik, Mitarbeiterführung
und Kommunikation liegen. Im Vergleich mit der
Privatwirtschaft kann der Lehrling zielgerichteter und
umfassender ausgebildet werden, da sich der Aus-
bilder dem Lehrling intensiver widmen kann. Dienst-
stellen, welche Lehrlinge ausbilden sind bestrebt, die
besten Fachkräfte nach ihrer Lehrzeit in den Dienst-
betrieb zu übernehmen. Die Vorteile dabei liegen klar
auf der Hand.

Während der letzten Jahre konnte sich das Ressort
einiges an Wissen über Ausbildung und Umgang mit
Lehrlingen aneignen und eine dementsprechende In-
frastruktur aufbauen. Fehlendes Fachpersonal, gera-
de im Bereich der Unteroffiziere, kann durch gezielte
Lehrlingsausbildung ergänzt werden, zumal günstige
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Kosten der Lehrlingsausbildung zusätzlich noch
dafür sprechen.132  Im September 2004 setzte das
Bundesheer als größter Lehrlingsausbilder auf Bun-
desebene einen besonderen Lehrlingsschwerpunkt.
Es soll im Rahmen der Aktion 200 von derzeit 140
(siehe Tabelle 7.20) auf 200 Lehrlingsplätze aufge-
stockt werden. Die neu geschaffenen Plätze sollen
so „wirtschaftstauglich“ sein, dass ein eventueller
Wechsel in die Privatwirtschaft durchaus möglich ist.
Andererseits kann auf diese Weise eine Zukunfts-
ressource des Bundesheeres herangebildet und als
Einstiegsoption in KIOP mit der Option einer fort-
führenden Ausbildung verstanden werden.133  Mit 200
Lehrstellen wird im Bundesheer der historische
Höchststand seit Beginn der Lehrlingsausbildung
erreicht.134

Sanitätsausbildung

Während des Grundwehrdienstes hat jeder Rekrut
im Bereich Sanitätsdienst einen 16 Stunden umfas-
senden Erste Hilfe-Kurs zu absolvieren. Dieser Kurs
ist zivil anerkannt und gilt auch als Kurs, der für das
Erlangen eines zivilen Führerscheines vorgeschrie-
ben ist. Seit 1980, als dieser Kurs verpflichtend ein-
geführt wurde, haben etwa eine Million Soldaten die-
se Ausbildung absolviert.

Für Berufssoldaten, aber auch für Rekruten, gibt es
weitere Kurse im Sanitätsbereich, welche vor allem
bei zivilen Rettungsorganisationen anrechenbar sind.

Es sind dies die Ausbildung zum Ordinationsgehilfen,
zum Rettungssanitäter (mit Praktikum bei einer zivi-
len Rettungseinheit) und die Ausbildung zum Notfall-
sanitäter. Diese Ausbildung baut auf der des
Rettungssanitäters auf und beinhaltet weitere Prakti-
ka bei o.a. Organisationen vor und nach der Ausbil-
dung. Die Praktika sind jeweils in der Dauer von ei-
nem Monat.

Jeder angehende Sanitätsunteroffizier hat die Aus-
bildung zum Diplomierten Gesundheits- und Kran-
kenpfleger in der Dauer von drei Jahren an der Ge-
sundheits- und Krankenpflegeschule (GKPS) des
Bundesheeres zu absolvieren. Dazugehörige Prakti-
ka finden in zivilen Spitälern statt.

Alle angeführten Ausbildungen werden genau nach den
zivilen Vorgaben durchgeführt, sodass einer zi-
vilen Anrechnung nichts im Wege steht. Personen mit
den angeführten Ausbildungen müssen überdies ver-
pflichtend Fort- und Weiterbildungen absolvieren,
deren Anerkennung im Zivilbereich ebenfalls gege-
ben ist.

Kraftfahrausbildung

Die Kraftfahrausbildung im ÖBH folgt allen für den
Erwerb einer zivilen Lenkberechtigung der jeweili-
gen Fahrzeugklasse festgelegten gesetzlichen Vor-
gaben und ist um militärische Inhalte ergänzt. Der
Erwerb einer Heereslenkberechtigung ist – entspre-
chend den dienstlichen Erfordernissen – sowohl für
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Kaderpersonal als auch für Grundwehrdiener mög-
lich. Die durchschnittliche Ausbildungsdauer beträgt
z.B. für die Fahrzeugklasse C (LKW) 20 Aus-
bildungstage oder für den Erwerb einer Heereslenk-
berechtigung für gepanzerte Fahrzeuge 25 Aus-
bildungstage. Insgesamt haben 9.107 Kursteilnehmer
im Jahr 2004 an einer militärischen Kraftfahraus-
bildung teilgenommen und diese positiv abgeschlos-
sen.

Die Ausbildung zum Heeresfahrlehrer bzw. zum
Heeresfahrschullehrer beim ÖBH wird im Zivil-
bereich ebenfalls anerkannt. Um im zivilen Bereich
die Lehrberechtigung zu erhalten, muss derzeit nach
einer Zusatzausbildung in Berufsethik und dem nach-
weislichen Kontakt zu einer zivilen Fahrschule eine
Lehrbefähigungsprüfung beim zuständigen Landes-
hauptmann abgelegt werden. Das BMLV ist im Hin-
blick auf mögliche fortführende Ausbildung für
KIOP/VB bestrebt, analog der Anerkennung der
Heereslenkberechtigung auch die vollständige Aner-
kennung (ohne zusätzliche Prüfung) der Lehr-
berechtigung als Heeresfahrlehrer bzw. als Heeres-
fahrschullehrer zu erreichen.

Informations- und Kommunikations-
technologie-Ausbildung

Mit Ministerratsbeschluss vom 19. September 2000
wurde die „Informationstechnologie im Bundesdienst
– Europäischer Computerführerschein (European
Computer Driving Licence/ECDL135 )“ beschlossen.
Ziel der ECDL-Aktivität des BMLV ist die Verbes-
serung und Erweiterung der IT-Kenntnisse und -Fer-
tigkeiten für eine gewisse Personengruppe, um
dadurch den steigenden Anforderungen der
Informationstechnologie besser gewachsen zu sein.
Die Ablegung ist für die im Anschluss angeführte
Personengruppe anzustreben und nach Maßgabe der
vorhandenen Möglichkeiten zu fördern und zu un-
terstützen. Der ECDL besteht aus sieben Modulen
(Grundlagen IT, Betriebssystem, Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation, Datenbanken, Präsentation und
Graphik, Informations- und Kommunikationsnetze).

Die Ablegung des ECDL erfolgt, außer für IT-Trai-
ner und Leitbediener, auf freiwilliger Basis. IT-Trai-
ner, Leitbediener und Rekruten erhalten die Ausbil-
dung kostenlos, für alle übrigen Bediensteten kostet
der ECDL EUR 42,– zuzüglich EUR 12,– pro abge-
legtem Modul.

Ausbildung im technischen Dienst

Vorweg ist zu erwähnen, dass zwar im technischen
Dienst ein Lehrabschluss für eine UO-Funktion ge-
mäß Durchführungsbestimmungen für die UO-Aus-
bildung verlangt wird, aber das Fehlen eines solchen
durch einen internen vierwöchigen Vorbereitungskurs
ersetzt wird. Es ist daher möglich, z.B. KfzMechUO,
PzMechUO, PiMechUO, FMMechUO, FMUO,
RadMechUO und WaMstUO zu werden, ohne einen
Lehrabschluss zu besitzen. Auch der FKoUO benö-
tigt keinen Lehrabschluss, sollte er dennoch einen
haben, verkürzt sich die Ausbildung um vier Wochen.

Die Heeresversorgungsschule (HVS) hat vor eini-
gen Jahren begonnen, Unteroffizieren einen fehlen-
den Lehrabschluss in den Berufen Kraftfahrzeug-
techniker, Kommunikationstechniker und Büchsen-
macher zu ermöglichen, weil u.a. gesetzliche Vor-
schriften einen Lehrabschluss vorschreiben. Die Prü-
fung wird vor einer externen Kommission abgelegt.
Zusätzlich wurde an der HVS eine Werkmeister-
schule eingerichtet, die 2002 von Langenlebarn nach
Wien verlegt wurde. Die Dauer eines solchen Lehr-
ganges beträgt ein Jahr. Diese Ausbildungen erfol-
gen nach zivilen Kriterien und sind daher im zivilen
Bereich voll anrechenbar.

Anerkennung und Anrechnung von Ausbildun-
gen und Berechtigungen

Hier werden Ausbildungen angeführt, welche das
ÖBH selbst durchführt oder extern vergibt und die
durchwegs zivil vergleichbar sind. Außerdem sind
sie in der Regel an keinen Dienstgrad gebunden.

Im militärischen Bereich seien hier beispielsweise die
Ausbildung zum Heeresbergführer, Sprengmeister,
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Fallschirmspringer, die Kraftfahrausbildung oder die
gesamte Fremdsprachenausbildung angeführt. Ge-
setzliche Vorschriften verlangen die Ausbildung von
Abfallbeauftragten, Sicherheitskräften, Brandschutz-
beauftragten oder Strahlenschutzbeauftragten. Die
Folgen der Anrechenbarkeit sind aber verschieden.
So wird die Heeresbergführerausbildung zum größ-
ten Teil für die zivile Bergführerausbildung angerech-
net – im Gegensatz zum Sprengmeister – der die zi-
vile Ausbildung samt Prüfung zur Gänze absolvie-
ren muss. Die Heereslenkberechtigung und der
Militärpilotenschein sind dagegen voll im zivilen
Bereich anerkannt.

Die Fremdsprachenausbildung im Sprachinstitut des
Bundesheeres (SIB) an der LVAk ist mit keiner Aus-
bildung im zivilen Bereich vergleichbar und wird
daher nirgendwo anerkannt.

Über die militärische Ausbildung hinaus, welcher
jeder Rekrut je nach Verwendung, Waffengattung und
Status unterzogen wird, werden vom Bundesheer
Kurse angeboten, die auch im Zivilbereich anerkannt
werden und anrechenbar sind. Einige dieser Kurse
stehen neben den Bediensteten auch den Grundwehr-
dienern zur Verfügung (Heereslenkberechtigung,
Computerführerschein, Erste Hilfe-Kurse etc.).

Für die Unteroffiziersausbildung schreibt das BDG
neben den allgemeinen Erfordernissen keine weite-
ren Voraussetzungen für die Laufbahn zum Unterof-
fizier vor, d.h. die Erfüllung der Schulpflicht genügt.
Nachdem alle Schulen des ÖBH und der HUAk im
österreichischen Bildungssystem mit Ausnahme der
TherMilAk mit dem Fachhochschul-Diplomstudien-
gang keinen Niederschlag finden, sind auch deren
Abschlüsse auf keine zivilen Ausbildungen anrechen-
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bar. Die Ausbildung zum UO ist daher weder ein
Lehrabschluss gemäß Berufsausbildungsgesetz
(BAG), noch entspricht sie der Absolvierung einer
zumindest dreijährigen Fachschule. Dieser Umstand
wirkt sich nun negativ auf die 1997 eingeführte
Berufsreifeprüfung aus, die genau diese beiden zivi-
len Ausbildungen alternativ als Zugangsvor-
aussetzung verlangt. Es werden jedoch bei Unter-
offiziersfunktionen, welche einem zivilen Berufsfeld
entsprechen (z.B. Sanitätsunteroffizier – Diplomier-
ter Gesundheits- und Krankenpfleger), in der UO-
Aus- und Weiterbildung Qualifikationen erreicht, die
im zivilen Bereich teilweise oder zur Gänze ange-
rechnet werden können.

Um den in zunehmendem Maße komplexer werden-
den Aufgaben des Österreichischen Bundesheeres
gerecht werden zu können, wurde die Offiziersaus-
bildung136  an der TherMilAk reformiert. Die euro-
päische Integration und die Entwicklung eines
gesamteuropäischen Sicherheitssystems verlangen
heute nicht nur militärisch-fachliche Kompetenz, son-
dern auch eine vermehrt wissenschaftlich fundierte
Offiziersausbildung.

Der an der TherMilAk 1997 eingerichtete Fach-
hochschul-Diplomstudiengang „Militärische Füh-
rung“ ist in das österreichische Bildungssystem inte-
griert und hat zum Ziel, die Truppenoffiziere zu hoch-
qualifizierten militärischen Führungskräften auszu-
bilden, die den internationalen Vergleich nicht scheuen
müssen. Er bietet eine wissenschaftlich begründete,
erziehungs- und sozialwissenschaftliche Disziplinen
integrierende einsatzorientierte Ausbildung. Es be-
steht auch für Personen aus dem zivilen Bereich die
Möglichkeit, an diesem Studiengang teilzunehmen,
sofern die Aufnahmebedingungen erfüllt werden. Die
Möglichkeiten nach Beendigung des Diplom-
studienganges erstrecken sich auch auf das zivile
Umfeld. Für Institutionen, die mit Belangen der Si-
cherheit befasst sind sowie für NGOs, für deren
Führungskräfte und Mitarbeiter grundlegende Kennt-
nisse im Bereich zivil-militärische Kooperation ge-
fordert sind, gewinnt dieser Lehrgang an Bedeutung.

Kurse im ÖBH

Insgesamt werden im Bundesheer pro Jahr etwa
1.200 Kurse Österreich weit angeboten. Kurse, die
zur Erfüllung von Aufgaben qualifizieren, welche
einem zivilen Berufsfeld entsprechen, werden gemäß
den gesetzlichen Regelungen durchgeführt und sind
somit nicht nur beim Bundesheer, sondern auch im

zivilen Bereich anerkannt und zertifiziert. Für die
 zivile Anerkennung solcher Kurse reicht in der Re-
gel die Vorlage des Abschlusszeugnisses bei der zu-
ständigen Behörde bzw. Institution. Gegebenenfalls
sind Zusatzkurse zu absolvieren. Die im Bundesheer
angebotenen Kurse können sowohl von Berufs-
militärpersonen und Zivilpersonen der Heeres-
verwaltung als auch von Grundwehrdienern besucht
werden. Der Zugang zur Ausbildung ist von der
jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibung (Tätigkeit) sowie
von der dienstlichen Notwendigkeit abhängig.

Strategischer Führungslehrgang (StratFüLg)137

Dieser Lehrgang, 2004 erstmals an der LVAk durch-
geführt, wurde ausschließlich für Führungs- und
Entscheidungspersönlichkeiten aus den Schlüssel-
bereichen der österreichischen Gesellschaft geschaf-
fen, ist grundsätzlich zivilen Personen vorbehalten
und erfordert einen Kostenbeitrag in der Höhe von
EUR 7.000,– jedes Teilnehmers. Auswahlkriterien
sind unter anderem eine ausgewogene Mischung aus
den Bereichen Politik, Wirtschaft, Medien, Kirche,
relevante Organisationen, Vereinen und Verwaltung.
Der Kurs gliedert sich in drei Module in der Dauer
von jeweils vier Tagen zu den Themen „Objektive
und subjektive Risiken und Bedrohungen im 21. Jahr-
hundert für Staat, Gesellschaft, Beruf, Privatleben“,
„Internationale strategische Herausforderungen und
Chancen: Lage, Interessen und Umsetzungs-
möglichkeiten“ und „Nationale strategische Heraus-
forderungen und Chancen: Lage, Interessen und
Umsetzungsmöglichkeiten“. Ziel dieses Lehrganges
ist es, durch ein Zusammenwirken vieler informier-
ter Führungs- und Entscheidungsträger ein rechtzei-
tiges Erkennen von Gefahren und Risiken zu ermög-
lichen, da nur dadurch geeignete Maßnahmen für
Schutz und Hilfe gesetzt werden können.

Die Grundlagen zu diesem Kurs finden sich in der
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin im Beschluss
der Bundesregierung vom 9. Februar 2002 u.a. mit
dem Ersuchen an den Nationalen Sicherheitsrat zur
Koordinierung der konkreten Umsetzung, in einer
interministeriellen Arbeitsgruppe sowie letztendlich
der Weisung des Verteidigungsministers.

7.3.4.4 Sport138

Grundlagen

Die verschiedenen Tätigkeiten im ÖBH erfordern eine
hohe körperliche Fitness. Regelmäßiges Training,
Sportwettkämpfe und Leistungstests sollen die kör-
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perliche Leistungsfähigkeit erhalten oder verbessern.
Gleichzeitig sollen die negativen Einflüsse einer schnell-
lebigen und stressgeladenen Arbeits- und Lebenswei-
se verringert werden.

Im ÖBH wird dem Erhalt und der Verbesserung der
körperlichen Leistungsfähigkeit besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt, da sie wichtige Grundlagen für die
erfolgreiche und qualitativ hochwertige Erfüllung der
verschiedenen Aufgaben des Österreichischen Bundes-
heeres im Frieden und im Einsatz sind. Sport im
Österreichischen Bundesheer umfasst Körperaus-
bildung (KA) für alle Soldaten, Ausbildung von Fach-
kräften, Sporterziehung, Organisation und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen und Wettkämpfen (z.B.
Bereichs- und Heeresmeisterschaften sowie interna-
tionale Wettkämpfe im Rahmen des internationalen
Militärsportverbandes/CISM), Leistungssport-
förderung, internationale Zusammenarbeit im sport-
lichen Bereich, Sportförderung im Österreichischen
Heeressportverband (ÖHSV) und Öffentlichkeitsar-
beit.

Körperausbildung im Bundesheer

Ziel der Körperausbildung im Bundesheer ist es, die
körperliche Leistungsfähigkeit der Soldaten zu ver-
bessern und den altersbedingten Leistungsverlusten
weitestgehend entgegenzuwirken. Die körperliche
Leistungsfähigkeit ist Voraussetzung zur Bewälti-
gung motorischer Anforderungen der physischen und
sozialen Umwelt. Ein Mindestmaß dient der Erhal-
tung der Gesundheit, während die Bewältigung be-
ruflicher bzw. Freizeitanforderungen zusätzlich ein
erhöhtes Niveau der körperlichen Leistungsfähigkeit
erforderlich machen kann. Hauptelemente der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit sind die motorischen
Fähigkeiten und die Bewegungsfertigkeiten. Einfluss-
größen sind ferner intellektuelle und weitere psychi-
sche Fähigkeiten, Verhaltenseigenschaften sowie die
Leistungsbereitschaft.

Ziel der Körperausbildung bei Grundwehrdienern
sind 225 bzw. 180 Minuten Sport wöchentlich mit
normierten Trainingsprogrammen, um rasch Defizi-
te auszugleichen und um die Voraussetzungen zu
schaffen, höhere Belastungen bzw. Ziele in der Aus-
bildung zu bewältigen. Ziel der Körperausbildung
bei Kadersoldaten sind mindestens drei Mal pro
Woche drei bis maximal acht Stunden zur Motivati-
on, zur Erweiterung bzw. Erhaltung der körperlichen
Leistungsfähigkeit und zur Vorbereitung auf Eig-
nungs- und Leistungsprüfungen.

Die Körperausbildung hat als wesentliche Inhalte
Konditionstraining (als Grundlagen-, Kraft- sowie

Zirkeltraining), Hindernislauf (zur Entwicklung phy-
sischer und psychischer Eigenschaften), Schwimmen
(zur Erlangung entsprechender Schwimm-
fertigkeiten) sowie Kraftausdauer- und Ausdauer-
fähigkeiten bzw. Sportarten und Spiele (zur ziel-
gerichteten Entwicklung von Ausdauer, Kraftausdauer
und/oder Gewandtheit).

Eignungsprüfungen in der Körperausbildung haben
den Zweck, die körperliche Leistungsfähigkeit von
Soldaten für den Dienst sowohl allgemein als auch
im Besonderen festzustellen. Sie werden in den Be-
reichen allgemeine Kondition, Hindernislauf und
Schwimmen durchgeführt und sind v.a. Zulassungs-
voraussetzungen für Ausbildungsgänge. Leistungs-
prüfungen sind grundsätzlich von allen Soldaten bis
zum 50. Lebensjahr einmal jährlich verpflichtend
abzulegen.

Sport im Bundesheer

Zur Erhöhung der Motivation und zum Leistungs-
vergleich zwischen Soldaten werden vom BMLV
Sportwettkämpfe genehmigt bzw. angeordnet (Be-
reichs- und Heeresmeisterschaften). Diese Wett-
kämpfe berücksichtigen dabei wesentliche Aspekte
der militärischen Ausbildung. Zu diesen Wettkämp-
fen werden auch fallweise ausländische Delegatio-
nen eingeladen. Im Rahmen der Truppenkontakte
nehmen umgekehrt Mannschaften des ÖBH aus dem
Bereich der Truppe an diversen Wettkämpfen im
Ausland teil. Militärische Sportwettkämpfe werden
derzeit in folgenden Sportarten durchgeführt: Mili-
tärischer Fünfkampf, Schießen, Orientierungslauf,
Schilauf, Straßen- bzw. Berglauf. Diese Sportarten
werden auch in der Sportförderung des ÖBH
besonders berücksichtigt (Schwerpunktsportarten).

Im Rahmen der Ausbildung der KA-Fachkräfte (BH-
Sportausbilder, Lehrwarte und Trainer) wird das
Wissen und Können in diesen Sportarten mit dem
Ziel vermittelt, sicher und leistungsorientiert das Trai-
ning nach den biologischen Prinzipien der Trainings-
lehre durchführen zu können. Die eingeteilten BH-
Trainer aus den Leistungszentren stellen dabei den
Kern des Ausbildungs-Teams des Heeres-Sport-
zentrums (HSZ).

Die Kerngegenstände der Ausbildung zur Fachkraft
KA (Leistungsphysiologie, Trainingslehre, Methodik)
werden wesentlich von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen aus dem Leistungssport beeinflusst. Da die
Biologie des Menschen, im Speziellen die An-
passungsfähigkeit menschlicher Systeme an die An-
forderungen der Umwelt, sowohl beim Leistungs-
sportler wie beim Soldaten nach gleichen Prinzipien
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erfolgt (die Ziele und der Grad der Leistungsfähig-
keit sind unterschiedlich), sind die Erkenntnisse aus
dem Leistungssport zur Entwicklung von Trainings-
und Testsystemen zur rascheren Erreichung der kon-
ditionellen Fähigkeiten von Soldaten zur Erfüllung
militärischer Aufgaben von besonderer Bedeutung.

Besonders befähigte Angehörige aus den Schwer-
punktsportarten werden nach entsprechender Ausbil-
dung in den Lehrgruppen des HSZ als Lehroffiziere
oder Lehrunteroffiziere verwendet. Die Erfahrungen
aus dem Leistungssport stellen dabei wesentliche
Elemente dar, die Inhalte der Trainingslehre praxis-
nah vermitteln zu können.

Seit 2000 werden im Sinne der Forcierung der mili-
tärischen Körperausbildung im ÖBH alle Lehrgangs-
teilnehmer beim Stabsunteroffizierskurs an der
HUAk und im Rahmen der Offiziersausbildung an
der TherMilAk zum staatlich geprüften Lehrwart
ausgebildet. Als Mindesterfordernis ist je Truppen-
körper ein Offizier als BH-Sportausbilder-Trainer und
zusätzlich je Einheit ein weiterer Trainer (oder UO)
vorgesehen.

Die Entwicklung von Testverfahren zur Bestimmung
der körperlichen Leistungsfähigkeit von Soldaten
erfolgt aus der Weiterentwicklung und Anpassung
bestehender Testsysteme aus dem Leistungssport.
Das zukünftige Strukturmodell zur Weiterentwick-
lung der körperlichen Leistungsfähigkeit der Solda-
ten des ÖBH orientiert sich wie in anderen Armeen
an den Erkenntnissen der Leistungsphysiologie und
der Trainingswissenschaft. Der Einsatz von Sport-/
Trainingswissenschaftern bzw. von Trainern aus dem
HSZ ermöglicht es, die Synergien zwischen Leis-
tungs-/Breitensport bzw. Körperausbildung sehr
rasch zu erfassen und sowohl in der Körperaus-
bildung wie in der Ausbildung umzusetzen.

Die Sportinfrastruktur in vielen Kasernen umfasst
meist einen Kraftraum, eine 400m-Laufbahn, Rasen-
platz, Hindernisbahn und in manchen Fällen eine
Mehrzweckhalle.

Ausbildung von KA-Fachkräften

Das Heeres-Sportzentrum führt jährlich Lehrwarte-
und Trainerausbildungen durch. Es wird jedoch im
Rahmen der Offiziersausbildung an der TherMilAk
bzw. im Rahmen des Stabsunteroffizierslehrganges
die KA-Fachkräfteausbildung zur Erlangung der
Qualifikation BHSpAusb „Lehrwart“ für alle Kurs-
teilnehmer durchgeführt.

Zur Übungsleiterausbildung an der HUAk wurden
2003 zwei Kurse (195 Teilnehmer, 12 Lehrer) und

2004 zwei Kurse (213 Teilnehmer, 12 Lehrer) abge-
halten. Die erste Stufe der Fachkräfteausbildung dient
unter anderem dem selbstorganisierten Training. In
zwei Ausbildungswochen werden den Kurs-
teilnehmern Basisinformationen der Trainingslehre,
gekoppelt mit praktischen Einheiten v.a. in Ausdauer,
Kraft, Funktionsgymnastik, Hindernisbahn und
Grundlagentraining vermittelt.

Im Jahr 2003 wurden fünf Bundesheer-Sportaus-
bilderkurse „Lehrwart“ mit insgesamt 250 Teilneh-
mern und jeweils sieben Lehrern durchgeführt. Im
Jahr 2004 waren es sieben Bundesheer-Sportaus-
bilderkurse mit insgesamt 503 Teilnehmern und
jeweils 7 Lehrern. Die staatliche Ausbildung an den
Bundesanstalten für Leibeserziehung endet für die
Absolventen der KA-Fachkräfteausbildung mit der
kommissionellen Abschlussprüfung zum staatlich
geprüften Lehrwart für Allgemeine Körperaus-
bildung. Beim Kurs werden die Teilnehmer in drei
Wochen in theoretischen Grundlagen der Trainings-
lehre, Anatomie und Pädagogik, der DVBH KA bzw.
praktisch im Bereich Ausdauer, Kraft, Funktions-
gymnastik etc. hinsichtlich der koordinativen Fähig-
keiten geschult.

Im Jahr 2003 wurde ein Bundesheer-Sportausbilder-
kurs zum staatlich geprüften Lehrwart für Allgemei-
ne Körperausbildung mit 30 Teilnehmern und 8 Leh-
rern durchgeführt; 2004 waren es zwei Kurse mit je
30 Teilnehmern und 8 Lehrern. Bei diesem Kurs
werden die Kursteilnehmer in sieben Ausbildungs-
wochen vertieft in den Inhalten der Trainingslehre,
Anatomie und Physiologie, Biomechanik und sämt-
lichen praktischen Unterrichtsinhalten der Trainings-
methodik und des Techniklernens in jeweils einer
Schwergewichtswoche (Orientierungslauf, MMK,
Ausdauerlauf, Schilanglauf, Schwimmen und mili-
tärische Alltagsbelastungen) unterrichtet.

Die vier Semester umfassende Ausbildung zum staat-
lich geprüften Sportlehrer an der Sportakademie
Wien enthält alle für den Sport relevanten Gegen-
stände und betont die praktische Umsetzung. Im drit-
ten und vierten Semester wird zusätzlich der Lehr-
gang „Leibeserziehung an Schulen“ geführt.

Im Jahr 2003 wurden zwei Fortbildungskurse für
KA-Fachkräfte mit 40 Teilnehmern und je 5 Lehrern
abgehalten. 2004 waren es drei Kurse mit insgesamt
79 Teilnehmern und je 5 Lehrern. Diese Fortbildungs-
kurse sind drei bzw. fünftägige Seminare für bereits
ausgebildete Lehrwarte bzw. Trainer zur Vermittlung
neuer Erkenntnisse der Trainingslehre, Neuerungen
der DVBH KA und der Methodik von Trendsport-
arten.
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Bisher wurden im Bundesheer 15 BH-Sportlehrer, 447
BH-Sportausbilder-Trainer und 33 BH-Sportausbilder-
Lehrwarte ausgebildet. Darüber hinaus verfügt das
ÖBH über 178 staatlich geprüfte Trainer und 1.433
staatlich geprüfte Lehrwarte, denen allerdings noch
Qualifikationen zum BH-Sportausbilder-Lehrwart feh-
len.

Die vom Heeres-Sportzentrum und der Forschungs-
gruppe Leistungsmedizin durchgeführten Fitness-
veranstaltungen verfolgen das Ziel, militärische
Meinungsbildner im Sinne eines Schneeballeffektes
für die Wichtigkeit und Notwendigkeit der physischen
Fitness von Soldaten zu sensibilisieren. 2003 wur-
den 6 Seminare mit insgesamt 116 Teilnehmern und
je 4 Lehrern abgehalten, 2004 waren es 5 Seminare
mit 74 Teilnehmern. 2003 wurden an der TherMilAk
7 Fit-Checks (178 Teilnehmer und je 4 Lehrer) durch-
geführt; 2004 waren es 9 Fit-Checks mit 240 Teil-
nehmern. Die Fit-Checks werden zu Beginn und am
Ende der Führungslehrgänge an der TherMilAk
durchgeführt. Der ORF Sport Bodycheck ist eine
gemeinsam mit dem ORF durchgeführte über das
ÖBH hinausgehende Fitnessveranstaltung mit dem
Ziel, die körperliche Fitness nicht nur im ÖBH als
wichtig zu sehen, sondern als gemeinsames Anlie-
gen aller Österreicher. Die Inhalte sind: Fettmessung,
Koordination, Kraftprofil, Ausdauer sowie ein Stress-
test. Teilnehmer sind sowohl Militärs als auch inter-
essierte Zivilpersonen ab dem 18. Lebensjahr. 2003
wurden 13 Checks mit insgesamt 3.654 Teilnehmern
und je 7 Lehrern durchgeführt, 2004 waren es zwölf
Checks mit 3.715 Teilnehmern.

Arbeitsgemeinschaft Österreichisches Wasser-
rettungswesen

Das ÖBH ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
Österreichisches Wasserrettungswesen (ARGE
ÖWRW). Daraus ergibt sich die Ausbildung von
Rettungsschwimmern der Stufen Helfer, Retter und
Lehrer der Rettungsschwimmausbildung, um die
Sicherheit bei der Schwimmausbildung zu gewähr-
leisten.

Die Mitgliedschaft verpflichtet in weiterer Folge das
ÖBH zur Teilnahme und Durchführung von Meis-
terschaften im Rettungsschwimmen.

Komitee der Exekutive Österreichs

Das ÖBH als Teil der Exekutive Österreichs (BMI,
BMF, BMJ, BMLV) nimmt regelmäßig alle zwei
Jahre an den Winterwettkämpfen (alpin/nordisch) teil.
Die Durchführung der Veranstaltung übernimmt das

ÖBH im Wechsel mit den anderen Ressorts, um sich
einerseits im sportlichen Wettstreit mit den anderen zu
messen und die Verbundenheit und Kameradschaft zu
dokumentieren und zu fördern.

Internationale Militärsportorganisation CISM

Das Conseil International du Sport Militaire (CISM)
ist mit 126 Mitgliedern eine der größten Sport-
organisationen der Welt. Der Verband wurde am 18.
Februar 1948 in Nizza durch die Länder Belgien,
Dänemark, Luxemburg, Frankreich und Niederlan-
de gegründet. Österreich ist seit 1958 Mitglied des
CISM und zählt mittlerweile zu einem der aktivsten
Staaten dieser Organisation.

Absicht des Internationalen Militärsportverbandes ist
es – ähnlich der Grundidee der Olympischen Bewe-
gung – Angehörige von Streitkräften der ganzen Welt
über den sportlichen Wettkampf zusammenzuführen.
Auf diese Weise sollen dauerhafte Beziehungen auf
den Gebieten Sport und Bildung entstehen. Zusätz-
lich zu Sportereignissen werden auch noch wissen-
schaftliche Fachtagungen (so genannte Clinics) or-
ganisiert. Im Laufe vieler Veranstaltungen konnten
so bereits unzählige Militärathleten und Funktionäre
aus aller Welt miteinander in Kontakt gebracht wer-
den.

Aus der Mitgliedschaft des ÖBH bei der Internatio-
nalen Militärsportorganisation Conseil International
du Sport Militaire (CISM) ergibt sich die Verpflich-
tung, Veranstaltungen (v.a. internationale Wettkämp-
fe und Tagungen) zu beschicken bzw. zu organisie-
ren. 2004 wurde in Österreich die Militär-
weltmeisterschaft (MilWM) im Fallschirmspringen
im Raum Mautern (NÖ) durchgeführt. Bis 2010 sind
u.a. folgende weitere CISM-Veranstaltungen in Ös-
terreich geplant: 2006 MilWM Militärischer Fünf-
kampf (ca. 35 Nationen), 2008 MilWM Schilauf (ca.
35 Nationen) und 2010 MilWM Orientierungslauf
(ca. 45 Nationen).

Ferner beschickt das Bundesheer Welt- und Europa-
meisterschaften, internationale Turniere, bilaterale
Wettkämpfe und Trainingsaufenthalte sowie Sympo-
sien. Zusätzlich sind Trainingsaufenthalte im Aus-
land notwendig, wenn für die spezifische Sportart
zum gegebenen Zeitpunkt im Inland keine optimalen
Trainingsbedingungen gegeben sind. Der CISM-
Wettkampfkalender im Jahr 2004 umfasste neun
Weltmeisterschaften, eine Europameisterschaft, zehn
internationale Turniere sowie zwei internationale
Großkonferenzen.
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Leistungssport

Der Bundesminister für Landesverteidigung wurde
in einer parlamentarischen Entschließung im Jahre
1997 ersucht, in seinem Vollziehungsbereich den
Leistungssport im ÖBH intensiv zu fördern und
insbesondere Spitzensportler durch Realisierung von
Förderungsprogrammen zu unterstützen. Grundsätz-
lich besteht in allen 53 Sportarten, die von der Bundes-
sportorganisation (BSO) gefördert werden, die Mög-
lichkeit für eine Nominierung als Bundesheer-
Leistungssportler. Aus gesamtösterreichischer leis-
tungssportfördernder Sicht werden aber nur ca. 40
Sportarten intensiv durch das ÖBH gefördert. Diese
Sportarten sind im Wesentlichen die militärischen
Schwerpunktsportarten Fallschirmspringen, Militäri-
scher Fünfkampf, Orientierungslauf, Schießen/Ge-
wehr (Großkaliber), Schießen/Pistole (Großkaliber),
Ski/Biathlon, Ski/Langlauf sowie olympische Sport-
arten.

Die Leistungssportförderung erfolgt nach den Vor-
gaben eines praxisorientierten, wissenschaftlichen
Konzeptes. Bundesheer-Leistungssportler in den
Schwerpunktsportarten Militärischer Fünfkampf,
Schießen, Orientierungslauf sowie Langlauf und Bi-
athlon werden auch als Unterstützung im Rahmen
der Ausbildung von KA-Fachpersonal eingesetzt.
Insgesamt gab es in den letzten 25 Jahren 4.380
Bundesheer-Leistungssportler.

Die Heeresleistungssportförderung ist die wichtigs-
te heimische Sportförderung. Bei den Olympischen
Spielen in Athen 2004 stellte das ÖBH mehr als
50 % der 74 Sportler. Diese hatten mit vier von sie-
ben Medaillen einen bedeutenden Anteil an der er-
folgreichsten Medaillenbilanz eines österreichischen
Olympiateams bei Sommerspielen seit 1936. Des
Weiteren stellen Leistungssportler des ÖBH jährlich
eine Vielzahl von Welt- und Europameistern bzw. von
Weltcup- und Europacupsiegern, österreichischen
Staatsmeistern und Österreichischen Meistern. Man
sieht aus den Erfolgen, dass diese Form der
Leistungssportförderung ein nicht wegzudenkendes
Modell des gesamten österreichischen Sportför-
dersystems darstellt.

Für die Durchführung und Umsetzung der Leistungs-
sportförderung wurde, einem weltweiten Trend fol-
gend, auch im ÖBH eine eigene Organisation ge-
schaffen. Die „Produktionsstätte“ für viele Top-Leis-
tungen ist das Heeres-Sportzentrum (HSZ). Die
Sportsoldaten verschiedenster Sportarten werden auf
zehn Leistungszentren im gesamten Bundesgebiet
aufgeteilt. Sie verwenden dort den Großteil ihrer
Dienstzeit für das Leistungssport-Training. Der

Förderaufwand des ÖBH ermöglicht durch soziale
Absicherung der Athleten (Arbeitsplatz, Sozialver-
sicherung, Unterkunft, Verpflegung, Berufsausbil-
dung) professionelles Training, wobei der sport-
spezifische Aufwand durch den jeweiligen Fachver-
band sicherzustellen ist. Dies geschieht in engem
Zusammenwirken mit zivilen Sportfördereinrich-
tungen (Bundessportorganisation, Fachverbände,
Österreichisches Olympisches Komitee usw.). Ledig-
lich in den so genannten Schwerpunktsportarten
(Sportarten mit besonderem militärischem Interes-
se) wird zusätzlicher Förderaufwand betrieben. Er
umfasst je nach Sportart Fachpersonal, Gerät und
Material, Aufwendungen für Trainingskurse und die
Beschickung von CISM-Wettkämpfen.

Zur Erfüllung der dem ÖBH primär übertragenen
Aufgabe der militärischen Landesverteidigung sind
nicht nur geistige, sondern auch körperliche Spitzen-
leistungen von Angehörigen des Bundesheeres stän-
dig erforderlich. Herausragende körperliche Spitzen-
leistungen entsprechen den Erfordernissen der mili-
tärischen Landesverteidigung, stellen im Sinne einer
sozialintegrativen Landesverteidigung („Wir Öster-
reicher“) ein bedeutendes Instrument der Öffentlich-
keitsarbeit dar und tragen allgemein zum Ansehen
der Republik Österreich bei.139

Sportförderung im ÖHSV

Der Österreichische Heeressportverband (ÖHSV)
ergänzt den dienstlichen Sport im ÖBH, wurde 1967
gegründet und hat mittlerweile 30.152 Mitglieder in
105 Heeressportvereinen. Der ÖHSV als Dachorga-
nisation aller neun Heeressport-Landesverbände
(HSLV) bietet seinen Mitgliedern und den Präsenz-
dienst leistenden Soldaten sinnvolle Freizeitgestal-
tung.

Das Wirken in wehrpolitischer, gesundheitlicher, er-
zieherischer und publizistischer Hinsicht leistet ei-
nen wesentlichen Beitrag zur militärischen Landes-
verteidigung. Durch das effektive Engagement in der
Sache und durch hervorragende Leistungen seiner
Vereinsmitglieder bei nationalen und internationalen
Sportveranstaltungen konnte der ÖHSV als Sport-
verband des Bundesheeres zum Ansehen in der Öf-
fentlichkeit beitragen. Weiters organisiert der ÖHSV
nationale und internationale Sportwettkämpfe des
ÖBH im Inland. Die Unterstützung des Bundesheeres
für den ÖHSV umfasst die Bereitstellung von Sport-
anlagen und Ausbildungsstätten, die Bereitstellung
von Heereskraftfahrzeugen, Beistellung von Unter-
kunft und Verpflegung, Gewährung von Dienstfrei-
stellungen für Wettkampf und Trainingslager sowie
Beistellung von Fachkräften.
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7.3.4.5 Dienstbetrieb

Zielsetzung und Charakteristik

Primärer Zweck aller im dienstbetrieblichen Bereich
zu setzenden Maßnahmen ist neben der Straffung des
Dienstbetriebes und einer Entlastung des Aus-
bildungsbetriebes von artfremden Tätigkeiten die
Verbesserung der Unternehmenskultur.140  Unter
militärischer Unternehmenskultur ist das bewusste
Herbeiführen jener Zustände zu verstehen, die für
das Entstehen eines möglichst gefestigten inneren
Gefüges der Truppe maßgeblich sind. Das innere
Gefüge einer Truppe ist der geistige Zustand eines
positiven, kollektiven Selbstverständnisses.

Dieser Zustand ist vor allem charakterisiert durch
kollektive Selbstachtung (Würde, Geist der Truppe)
in der die Selbstachtung des Einzelnen Platz findet
(Identifikation), durch dauerhafte (stimmungs-
unabhängige) Leistungs- und Opferbereitschaft
(Standfestigkeit, Pflichtbewusstsein, Moral), durch
Zusammenhalt (innere Ordnung, Disziplin, Kame-
radschaft) und durch gutes Betriebsklima (Vertrau-
en, Zufriedenheit und Geborgenheit des Einzelnen,
lebensfroher Optimismus). Ziel der militärischen
Unternehmenskultur ist die personelle Realisierung
einsatzfähiger Verbände durch Erhöhung der Anzahl
an freiwillig Längerdienenden und der Leistungs-
bereitschaft.

Die Verbesserung der militärischen Unternehmens-
kultur verlangt ständige gezielte Maßnahmen zur
Veränderung jener Bereiche, die sich auf die nach-
folgenden Befindlichkeitsfaktoren des Einzelnen und
der militärischen Gemeinschaft auswirken: Motiva-
tion (Bereitschaft zur Leistung); Identifikation (Ver-
innerlichung der Ziele); Zusammenhalt (Korpsgeist);
Vertrauen (Verhältnis Vorgesetzter – Untergebener);
Verhaltenssicherheit (Klarheit und Machbarkeit);
Zufriedenheit und Geborgenheit (soziale Sicherheit).

Diese Faktoren stehen in Wechselwirkung und bil-
den auf kollektiver Ebene in Summe das innere Ge-
füge der Truppe. Die Bereiche, die sich auf die Be-
findlichkeit von Einzelnen und Verbänden auswirken,
sind von den Akteuren je nach ihrer Stellung durch
gezielte Maßnahmen mehr oder weniger beeinfluss-
bar.

Aufgabenfelder im Bereich Dienstbetrieb

Nachstehende Aufgabenfelder werden im Bereich
Dienstbetrieb schwerpunktmäßig behandelt:

Bearbeitung der grundsätzlichen Angelegenhei-
ten der dienstbetrieblichen Abläufe, der Straffung

des Dienstbetriebes, der Verbesserung des
Soldatenalltages sowie der Festlegung der Prin-
zipien der Dienstaufsicht und Überwachung der
Einhaltung der erlassmässigen Vorgaben,

Angelegenheiten der Tätigkeiten der Soldaten-
vertreter und der Zeitsoldatenvertreter, einschließ-
lich der Erstellung der entsprechenden Schulungs-
unterlagen,

allgemeine Angelegenheiten des Dienstbetriebes,

Angelegenheiten der ADV,

Angelegenheiten der Dienstzeitregelung (Zeit-
ordnung) der Truppe,

Angelegenheiten der Verhaltensregeln für Solda-
ten,

Angelegenheiten der Einberufung und Dienst-
verwendung Angehöriger religiöser Minderhei-
ten,

Anzugsordnung und Systemisierung der Adjus-
tierung,

Grundsatzbestimmungen zu den militärischen
Abzeichen,

Besondere Vorfälle, einschließlich statistische
Evidenthaltung und Auswertung.

7.3.4.6 Militärseelsorge

Im Bundesheer versehen laufend Soldaten sowie
Zivilbedienstete der unterschiedlichsten Konfessio-
nen und Glaubensrichtungen ihren Dienst. Im Rah-
men der gesetzlichen Regelungen erhalten alle Per-
sonen im Ressortbereich die Möglichkeit zur freien
Ausübung ihrer Religion. Für die am stärksten re-
präsentierten Konfessionen sind im Bundesheer die
katholische und die evangelische Militärseelsorge
organisiert.

Katholische Militärseelsorge

Seelsorge sieht den ganzen Menschen in Bezug zu
Gott, den Mitmenschen und zur Umwelt. Sie nimmt
Anteil an Freude und Hoffnung, Trauer und Angst in
den verschiedenen Lebenssituationen der Menschen
und bietet Hilfe an. Ihre Kernanliegen sind die Ver-
kündigung der Heilsbotschaft des Evangeliums, die
Feier der Liturgie und der Dienst am Mitmenschen
und der Gemeinschaft. Quelle und Höhepunkt des
geistlichen Lebens ist die Feier der heiligen Eucha-
ristie, die regelmäßig in allen Militär- bzw. Garnisons-
kirchen oder auch an anderen Orten wie z.B. als Feld-
messen begangen wird. Soldatenwallfahrten bieten
die Möglichkeit, die eigene Spiritualität zu vertiefen
und im gemeinschaftlichen religiösen Erlebnis ein
tieferes Glaubensverständnis zu finden.
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Ein Schwergewicht im Aufgabenspektrum der Mili-
tärseelsorge stellt die religiöse und ethische Bildung
der Soldaten und Heeresangehörigen dar. Die Mili-
tärseelsorge bietet dazu ihre Unterrichte, Seminare,
Vorträge und Diskussionsveranstaltungen an. Die
Betreuung und Begleitung von Menschen in persön-
lichen Notfall- und Krisensituationen, bei Einsätzen,
bei besonders belastenden Erlebnissen sowie spezi-
ell in allen Situationen, in denen Existenzfragen auf-
treten, sind besondere Anliegen der Militärseelsor-
ge. Die katholische Militärseelsorge ist Ansprech-
partner in allen religiösen, seelsorglichen, ethischen
und persönlichen Fragen für alle Soldaten und Hee-
resangehörige.

Die österreichische Militärseelsorge, die ihrer Rechts-
form nach als Militärordinariat eingerichtet ist, was
einer Diözese gleichkommt, wird vom Militärbischof
geleitet. Ihm stehen der Militärgeneralvikar und die
Bischofsvikare zur Seite. Dem Militärordinariat sind
in der kirchlichen Hierarchie die Dekanatspfarren
nachgeordnet, die wiederum regional Leitungsgewalt
über die Militärpfarren, die nach territorialem Prin-
zip den Militärkommanden angegliedert sind, ausü-
ben. Die wissenschaftliche Betreuung der Militärseel-
sorge wird vom Institut für Religion und Frieden
wahrgenommen. Im Bereich der Militärpfarren sind
16 Militärpfarrer und Militärpfarradjunkten tätig, im
Bereich der Dekanatspfarren sind drei Dekanats-
pfarrer und Militärpfarradjunkten tätig. Die kirchli-
che Jurisdiktion des Militärbischofs erstreckt sich auf
die ihm anvertrauten Personen ohne Einschränkung
in territorialer Hinsicht. Daher werden österreichische
Soldaten im Auslandseinsatz auch von österrei-
chischen Militärseelsorgern betreut.

Evangelische Militärseelsorge

Die evangelische Militärseelsorge begleitet die Sol-
daten während ihrer Zeit beim Bundesheer. Dabei
vertritt sie das Konzept der „nachgehenden Seelsor-
ge“; der Militärpfarrer kommt zu den Soldaten. Dies
gilt im Besonderen für die Einsätze im In- und Aus-
land. Militärseelsorge richtet sich an den Lebens-
situationen der Soldaten aus und ist anlassbezogen:
Betreuung in außergewöhnlichen Situationen, Gebete
bei Angelobungen, Feldmessen, Totengedenken so-
wie Ansprachen bei Traditionstagen sind ihre Schwer-
punkte.

Regelmäßig finden Lebenskundliche Unterrichte für
Grundwehrdiener sowie Kadertage und militär-
ethische Seminare für das Kaderpersonal statt, wo
Themen zu aktuellen Fragestellungen behandelt wer-

den. Im Rahmen der Offiziersausbildung an der LVAk
und TherMilAk, bei der Unteroffiziersausbildung an
der HUAk sowie an den Waffenschulen finden re-
gelmäßig militärethische Schulungen statt, wo Fra-
gen der Menschenführung sowie spezifische ethische
Fragestellungen, wie sie sich im Militärdienst erge-
ben (Friedensethik, Dienst im Ausland etc.) behan-
delt werden.

Zu den kirchlichen Hochfesten finden Gottesdienste
statt und es gibt das Angebot kirchlicher Handlun-
gen wie Taufe, Konfirmation, Trauung und auch
Beerdigung.

Immer größere Bedeutung kommt der Betreuung
österreichischer Soldaten im Ausland zu (acht Wo-
chen jährlich pro Einsatzort.) Diese umfasst die Be-
treuung in der Einsatzvorbereitung, für die Dauer des
Einsatzes sowie die Einsatznachbereitung und Familien-
betreuung. Zusätzlich ist der Militärpfarrer
Ansprechpartner und Berater in ethischen, religiö-
sen und auch kulturellen Fragen sowie Fachmann im
Bereich des Krisenmanagements.

Geleitet von der Evangelischen Militärsuperinten-
dentur ist die Evangelische Militärseelsorge in der
Friedensorganisation in sieben Militärseelsorgezellen
organisiert. Jeweils ein Militärpfarrer, ein Militär-
pfarradjunkt (zugleich auch Militärlektor) und ein
Grundwehrdiener (als Mesner, Schreiber und Kraft-
fahrer) bilden ein Team. Die Evangelische Militär-
seelsorge ist territorial gegliedert und beim BMLV,
beim KdoLaSK sowie bei vier Militärkommanden
integriert. Im Falle einer Mobilmachung kommen
noch mehrere gleich organisierte Elemente aus dem
Milizstand hinzu.

Wehrpflichtige religiöser Minderheiten

Für Wehrpflichtige, welche religiösen Minderheiten
angehören (z.B. strenggläubige Angehörige der Jü-
dischen Glaubensgemeinschaft, strenggläubige An-
gehörige der Islamischen Glaubensgemeinschaft,
strenggläubige Angehörige der Glaubensgemein-
schaft der Sikhs, Angehörige der Gemeinschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten u.a.) wurden durch das
BMLV entsprechende Weisungen erlassen, um den
besonderen Bedürfnissen dieser Wehrpflichtigen ge-
recht zu werden. Dies umfasst u.a. folgende Maß-
nahmen: Einberufung zu speziellen Terminen und
Truppenkörpern, Gewährung der für die Gebete not-
wendigen Zeit, Dienstfreistellung für bestimmte Fei-
ertage, Sonderregelungen für die Verpflegung sowie
Sonderregelungen betreffend die Kopfbedeckung
sowie die Haar- und Barttracht.
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7.3.4.7 Gesellschaftlicher Nutzen durch
das ÖBH

Neben dem individuellen Nutzen eines jeden Grund-
wehrdieners, der ihm durch das Ableisten seines
Grundwehrdienstes im Rahmen der Ausbildung zuteil
wird (Verhalten in Extremsituationen, Erste Hilfe-
Ausbildung, Orientieren im Gelände, Verhalten bei
ABC-Bedrohung, Fahrpraxis, Fitness, Hygiene, ge-
sunde Ernährung etc.), zieht auch die Gesellschaft
im Allgemeinen einen Nutzen daraus. Dieser zeich-
net sich dadurch ab, dass Soldaten während dieser
Zeit lernen, auch in einem anderen als bisher gewohn-
ten sozialen Gefüge zu leben. Ein mitunter neues
soziales Verhalten wird erwartet und ermöglicht erst
das gemeinsame Erreichen von Zielen. Eben dieses
Kennen lernen von Menschen aus allen Bevölke-
rungs- und Bildungsschichten und ihr gemeinsamer
Umgang, wenn auch nur für einen begrenzten Zeit-
raum, stellen für den Einzelnen Erfahrungen dar,
welche danach, im zivilen Leben durchaus von Vor-
teil sind.

Viele Soldaten bleiben dem Heer durch Übernahme
von Funktionen im Bereich des Milizsystems erhal-
ten. Nicht nur, dass Milizsoldaten ihr „ziviles“ Wis-
sen und ihre Fähigkeiten aus dem Berufsleben in das
Bundesheer einbringen, kann auch in die entgegen-
gesetzte Richtung ein Austausch und somit ein ge-
genseitiger Nutzen stattfinden. Ein Milizsoldat, der
eine Gruppe oder einen Zug führt, hat eine gewisse
Ausbildung durchlaufen, um alle damit verbundenen
Tätigkeiten zu erfüllen. Im Zivilbereich können sich
diese Fähigkeiten ebenfalls als nutzbringend heraus-
stellen, wenn Teamarbeit gefordert ist oder ihm meh-
rere Mitarbeiter unterstehen. In persönlichkeits-
bildenden weiterführenden Seminaren wie z.B.
Führungsverhalten, Führungstechnik, Rhetorik, po-
litische Bildung etc., welche sowohl an der Heeres-
unteroffiziersakademie als auch an der Theresiani-
schen Militärakademie angeboten werden, können
das Wissen und die Fähigkeiten noch vertieft und auch
zivil angewandt bzw. genutzt werden.

Sämtliche Kurse, die zivil anrechenbar sind wurden
bereits erwähnt. Hervorzuheben sei an dieser Stelle
speziell die Erste Hilfe-Ausbildung, die unmittelbar
jedem Grundwehrdiener zuteil wird und nicht nur
anrechenbar, sondern im täglichen Leben auch prak-
tisch anwendbar ist und Menschenleben retten kann.

In der Regel ist jeder männliche österreichische
Staatsbürger ab dem Kalenderjahr, in dem er das 18.

Lebensjahr erreicht (ab dem 17. Geburtstag)
stellungspflichtig und hat sich der Stellung (Muste-
rung) zu unterziehen. Auch alle Soldatinnen, die frei-
willig ihren Dienst beim Bundesheer antreten, durch-
laufen diese Gesundheitsüberprüfung. Innerhalb von
zwei Tagen werden die wichtigsten medizinischen
Untersuchungen von erfahrenen Ärzten mit moderns-
ten medizinischen Methoden durchgeführt, um die
körperliche sowie geistige Eignung für den Wehr-
dienst festzustellen. Diese Diagnosestraße ist also ein
wirksames Instrumentarium im Sinne der Vorsorge-
medizin. Unter anderem werden folgende Untersu-
chungen durchgeführt: Blut, EKG, Harn, Sehtest,
Gehörtest, Belastungstest, praktische Gesunden-
untersuchung und psychologische Tests. Jeder
Stellungspflichtige bekommt am Ende der Stellung
einen Untersuchungsbefund, der die wichtigsten
medizinischen Daten enthält und, sofern eine weite-
re Behandlung notwendig erscheint, auch eine Mit-
teilung an den Hausarzt. Am Ende der Stellung er-
hält jeder Wehrpflichtige eine Tauglichkeits-
bescheinigung mit einem der folgenden Beschlüsse:
tauglich, vorübergehend untauglich oder untauglich.
Seit der Einführung der Stellungsstraßen im Jahr 1976
wurden etwa 1,4 Millionen Österreicher dieser gründ-
lichen Untersuchung unterzogen. Weitere ärztliche
Untersuchungen finden im Zuge des Einrückungs-
vorganges bzw. beim Entlassungsvorgang nach dem
Grundwehrdienst statt.

Häufig werden bei Einrückenden Mängel in der per-
sönlichen Hygiene entdeckt, welche durch verord-
nete Anleitungen beseitigt werden und wodurch eine
nachhaltige Wirkung erreicht werden kann. Zivile
Wissenschafter bestätigen: Es „ergibt sich eine völ-
lig neue zusätzliche Rolle für das Bundesheer: Zu
den klassischen Aufgaben Landesschutz und Kata-
strophenschutz gesellt sich nun noch jene des
Gesundheitsschutzes“141 .

Die Sportausbildung, der beim ÖBH große Bedeu-
tung beigemessen wird, stellt ebenfalls einen wesent-
lichen Beitrag zur Volksgesundheit dar. Viele junge
Menschen kommen beim Bundesheer nach langem
wieder mit Sport aktiv in Berührung und werden nach
modernen, in der Sportwissenschaft üblichen Aus-
bildungsmethoden in sportlichen Tätigkeiten unter-
wiesen und trainiert. Übergewicht, hoher Blutdruck
und Vorbeugung gegen Herzgefäßerkrankungen sind
nur einige von vielen weit verbreiteten Krankheiten
in unserer Gesellschaft, denen auf diese Art effektiv
begegnet werden kann (vgl. Kap. 7.3.4.4).
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7.3.5 Materielle Einsatzvorbereitung und
Ressourcen

7.3.5.1 Budget142

Das Verteidigungsbudget verzeichnete im Zeitraum
1992 bis 2003 ein nominelles Wachstum von 21,8 %
und damit eine Steigerung von etwa 2 % per anno.
Im Jahr 2000 wurden Bau-Budgetmittel vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten für Zwecke der Landesverteidigung in den Haus-
halt des Bundesministeriums für Landesverteidigung
übergeleitet. Trotz des Überganges der Verantwor-
tung für Neubau und Erhalt bestehender Bausubstanz
reduzierte der Gesetzgeber in den beiden darauf fol-
genden Jahren die Kreditmittel für den Bereich
Landesverteidigung. Durch diese Einschränkungen
mussten Kürzungen im Bereich Betrieb und Investi-
tion erfolgen.

Innerhalb des Verteidigungsbudgets stiegen die Aus-
gaben für Personal stärker als jene für Betrieb und
Investition. Der Anteil für Personalausgaben - gemes-
sen am Ressortbudget - beträgt trotz sinkenden
Personalstandes derzeit ca. 58 %. Das Lohnniveau
für Soldaten liegt im Vergleich zu anderen westli-
chen Staaten – auch wegen der derzeit fehlenden
Auslandseinsatzverpflichtung – im unteren Bereich.

Die nominellen Zahlen bilden jedoch noch nicht die
Kaufkraftentwicklung des Budgets (reelles Wachs-
tum) ab.

Der Größe, Struktur und Aufgaben der 1992 be-
schlossenen Heeresorganisation wurde ein Finanz-
mittelbedarf von 1 % des Bruttoinlandproduktes
(BIP) zugrunde gelegt. Das Volumen der Organisa-
tion und das des Budgetbedarfs waren mit den
Verhandlungspartnern der Regierung abgestimmt.
Die Berechnungen basierten auf Hochrechnungen
hinsichtlich des langfristigen Aufwandes für Perso-
nal, Betrieb und Investition und auf Berechnungen
zu den Überleitungskosten auf die neue Organi-
sation.

Das Ressortbudget wäre im Folgejahr 1993 (Preis-
basis 1992) nominell auf EUR 1,52 Mrd. anzuheben
gewesen. Der Rechnungsabschluss 1993 wies eine
Summe von EUR 1,43 Mrd. und damit ein Fehl von
EUR 0,089 Mrd. aus.

Die Entwicklung von 1992 bis 2002 zeigt ein ste-
tiges Absinken des Landesverteidigungsbudgets am
BIP von ursprünglich 0,94 % auf 0,76 %. Nur in den
Finanzjahren 1993 und 2003 war die Steigerungs-
rate des Verteidigungsbudgets höher – wenn auch
auf niedrigem Niveau – als die des BIP (vgl. Abb.
7.37).

Für die Politik als auch für die Streitkräfteplaner stellt
sich die Frage der Ziel-Mittel-Relation. Mangels vor-
handener Möglichkeiten zur Gegenüberstellung im
innerstaatlichen Bereich sind Vergleiche zum Aus-
land zu ziehen. Zu berücksichtigen bleiben die geo-
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strategische Lage des Vergleichslandes, seine Bevöl-
kerungszahl, Wirtschaftsleistung, Kaufkraft der Wäh-
rung und eine tendenzielle Vergleichbarkeit der Wehr-
systeme und der Streitkräftestruktur.

Der Vergleich wurde konkret mit Schweden, Finnland,
Belgien und der Schweiz vorgenommen. Darunter be-
finden sich drei EU-Länder und ein NATO-Staat so-
wie drei Neutrale/Blockfreie. Mit Ausnahme von Bel-
gien (Berufsarmee) basiert das Wehrsystem der
Vergleichsländer auf der allgemeinen Wehrpflicht (vgl.
Abb. 7.38).

In absoluten Zahlen stiegen die Ausgaben für Landes-
verteidigung in den Jahren 1992 bis 2002 von 1.420
auf EUR 1.664 Millionen. Die Differenz zum Wert
eines Prozentes am BIP (gem. 1992 festgelegten
Finanzmittelbedarfes) hätte 2002 ein Budget von
EUR 2.183 Mio. zur Folge gehabt. Der kumulierte
Fehlbetrag zwischen Budget-SOLL und Budget-IST
belief sich bis 2002 auf eine Summe von EUR 2.680
Millionen (vgl. Abb. 7.39).

Ein planmäßiger Vollzug der Heeresorganisation
1992 war im Investitions- und Betriebsbereich nicht
möglich gewesen. Die Folgen waren beispielsweise
ein eingeschränktes Erreichen bestimmter Fähigkei-
ten bei der Lufttransportkapazität, ein laufender
Substanzverlust im Bereich des Hochbaues (Kaser-
nen, Lager), Überalterung bei handelsüblichen Kraft-
fahrzeugen und anderes mehr.

7.3.5.2 Personal

Personengruppen

Das Bundesheer wird aufgrund der allgemeinen
Wehrpflicht gebildet und ergänzt. Die Wehrpflichti-
gen gehören für die Dauer ihrer Wehrpflicht dem
Präsenzstand, dem Milizstand oder dem Reserve-
stand an. Der Heeresverwaltung gehören jene im
(nachgeordneten) Zuständigkeitsbereich des BMLV
Dienst versehenden Bundesbediensteten außerhalb
des Präsenzstandes an, die den Zwecken des Bundes-
heeres dienen und nicht in der Zentralstelle des
Bundesministeriums für Landesverteidigung Dienst
versehen.143  Die Zivilbediensteten der Zentralstelle
des BMLV scheinen nicht im Wehrgesetz auf. Die-
ser Personenkreis ist im Stellenplan des Bundes-
finanzgesetzes erfasst. Es können jedoch Personen
aus dem bereits oben angeführten Personenkreis,
(gemäß WG 2001) in der Zentralstelle verwendet
werden.

Stellenplan

Der Stellenplan als Teil des jährlichen Bundesfinanz-
gesetzes ist eine Gesamtübersicht über jene Planstel-
len, die dem Bund für die Erfüllung seiner Aufgaben
in einem Budgetjahr maximal zur Verfügung stehen.
Mit diesem Medium wird der Einsatz für die Plan-
stellen der Bundesbediensteten gesetzlich dokumen-
tiert und zentral gesteuert. In den einzelnen Tabellen
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des Stellenplanes sind die Anzahl und die Wertig-keiten
der Planstellen ausgewiesen. Die Aufschlüsselungen
umfassen die einfachsten Tätigkeiten ebenso wie die
höchsten Verantwortungsbereiche. Die hier enthalte-
nen Detailinformationen stellen ein Steuer-
ungsinstrument für den bedarfsbezogenen Personal-
einsatz, die Personalplanung und die Personalent-
wicklung dar und dienen auch als Grundlage für po-
litische Entscheidungen. Die Bewertung der ein-
zelnen Arbeitsplätze spiegelt sich im Stellenplan in
ihren Auswirkungen auf die Personaleinsatzplanung
wider.144

Militärische Dienstleistungen von Frauen

Ausbildungsdienst

Seit Jänner 1998 können Frauen im Rahmen der
umfassenden Landesverteidigung ihren persönlichen
Beitrag zur militärischen Landesverteidigung leisten.
Im Gegensatz zur gesetzlich verfügten Wehrpflicht
der männlichen Staatsbürger können Frauen frei ent-
scheiden, ob sie Dienst als Soldatin im ÖBH leisten
wollen. Der Möglichkeit der Berufslaufbahn als Of-
fizier, Unteroffizier oder Charge als auch die Karrie-
re in der Miliz durch Leistung des Ausbildungs-
dienstes und danach von freiwilligen Waffenübungen,
Funktionsdiensten, freiwilliger Milizarbeit sowie
Auslandseinsatzpräsenzdiensten im ÖBH wurde
durch das Wehrgesetz Rechnung getragen145  (vgl.
auch Kapitel 4.1.6).

Mit Stand 1. Dezember 2004 verfügte das Bundes-
heer über 253 Soldatinnen. Davon sind 32 Offiziere,
66 Unteroffiziere, 120 Chargen sowie 35 Soldatinnen
ohne Chargengrad. Im Bereich der Kampftruppen
werden ca. 24 % der Frauen verwendet, im Bereich
der Führungstruppen ca. 9 %, im Bereich der Kampf-

unterstützungstruppen ca. 15 %. Bei den Logistik-
truppen sind ca. 7 % der Soldatinnen eingeteilt, im
Bereich höherer Kommanden und Ämter sind es ca.
7 % und bei der territorialen Organisation ca. 15 %
der Soldatinnen. 39 Soldatinnen (ca. 15 %) leisteten
Dienst als Leistungssportlerinnen im Heeres-Sport-
zentrum. 13 Soldatinnen (ca. 5 %) durchlaufen derzeit
die Berufsoffiziersausbildung an der TherMilAk.
Weiters befanden sich 15 Soldatinnen im Auslands-
einsatz.

Personalentwicklung 2002 bis 2004

Mit November 2004 verfügte das BMLV über einen
Gesamtpersonalstand von 25.056 Personen146  (in-
klusive Zeitsoldaten, jedoch ohne GWD, ohne Miliz
und ohne Personen im Vorruhestand). Als Maßstab
für die Berechnungen der Personalentwicklungen der
Abbildung 7.40 wurden die Vollbeschäftigungsäqui-
valente (VBÄ)147  herangezogen. Die Daten sind bis
einschließlich Oktober 2004 berücksichtigt.

Im Jahr 2003 wurden durchschnittlich 83.000 Miliz-
angehörige beordert. Für das Jahr 2004 waren es im
Durchschnitt 81.000 Personen.

Mit Stand November 2004 waren in der Grundor-
ganisation 15.786 148  Personen (inklusive Zeit-
soldaten, jedoch ohne Grundwehrdiener und ohne
Personen im Vorruhestand) beschäftigt. Ebenso wa-
ren mit Stand November 2004 in der Einsatz-
organisation (Truppe) 9.270149  Personen (inklusive
Zeitsoldaten, jedoch ohne Grundwehrdiener und ohne
Personen im Vorruhestand) beschäftigt (vgl. Abb.
7.41).

Durchschnittlich waren in den Jahren 2003 und 2004
permanent ca. 1.100 Personen im Auslandseinsatz.
Die Daten für 2004 sind bis einschließlich Septem-
ber ausgewiesen (vgl. Abb. 7.42 und 7.43).
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Ausgaben und Personalstände gesamt (ohne
Miliz) im Betrachtungszeitraum 1992 bis
2003150

In den Jahren 1992 bis 2003 kam es im Zuge der
Realisierung der Heeresgliederung 92 zu einer Hal-
bierung der Stärke der Mobilmachungsorganisation.
Arbeitsplätze und Milizpersonal wurden von 240.000
auf 120.000 reduziert. Die Anzahl der Waffen-
übungen sanken im angeführten Zeitraum signifikant.

Im Bereich der Grundwehrdienstleistenden führten
von 1992 bis 2003 die Faktoren „geringe Geburtsjahr-
gänge“ und „Zivildienst“ zu einer Abnahme der jähr-
lich Einrückenden. Die Anzahl der Berufs- und Zeit-
soldaten sank von 19.700 auf 15.700. Die Zahl der
Zivilbediensteten stieg im selben Zeitraum von 8.500
auf 9.200.

Im Rahmen der Friedensorganisation verringerte
sich der Personalanteil von 56.000 auf 43.000 (in-
klusive Grundwehrdiener) oder um 21,9 %. Gleich-
zeitig stiegen die Personalausgaben von EUR 813
Mio. auf EUR 983 Mio. oder um 20,9 %. Die Stei-
gerung des Personalaufwandes erfolgte u.a. aufgrund
gesetzlicher Gehaltserhöhungen sowie durch die
Option, in ein neues Gehaltsschema im Bundesdienst
wechseln zu können (vgl. Abb. 7.44).

Diese Entwicklung erlaubt die Schlussfolgerung, dass
eine rasche und unmittelbare Erhöhung des Investiti-
onsbudgets durch Reduktion von Personalstärken und
damit von Personalausgaben sehr schwer erzielbar

ist. Eine Senkung der Personalstärken hat jedoch
Auswirkungen auf den Betriebsbereich und führt
kurz- bis mittelfristig zu einem zumindest degressi-
ven Verlauf der Ausgabendynamik. Unter der An-
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nahme, dass der Gesetzgeber die Rahmenbe-
dingungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes nicht
wesentlich ändert, ist eine Reduktion der Planstellen
(des Personals) überwiegend durch Nicht-Nach-
besetzung von Arbeitsplätzen oder durch Aus-
gliederung von Aufgaben und Bediensteten möglich.
Ersteres bedeutet eine schwere Belastung der mili-
tärischen Organisation, da die Fehlstellen überwie-
gend im Kernbereich des Ressorts, also bei der Trup-
pe, auftreten. Andererseits werden die Arbeitskosten
pro Kopf relativ ansteigen.

Die Möglichkeit der (Teil-) Privatisierung und des
„Outsourcings“ im Bereich der Grundorganisation
des Ressorts wird daher ernsthaft zu verfolgen sein.

Planstellen- und Personalstandsentwicklung
1997 bis 2003

Bedingt durch die Zielvorgaben der Bundesre-
gierung(en) zur Personalstandsentwicklung der Res-
sorts wurden die dem BMLV zur Verfügung stehen-
den Planstellen (Personal) in den letzten sechs Jah-
ren laufend reduziert (vgl. Abb. 7.45).

Im Einklang damit stand die reale Personalent-
wicklung, die die Vorgabe umsetzen musste und da-
mit eine personelle Reduzierung des ÖBH einleite-
te. Die Einsparungen wurden vorwiegend durch die
Reduzierung der Aufnahmekontingente vorgenom-
men, wobei die Anzahl der Zivilbediensteten annä-
hernd gleich blieb. Die Reduzierungen betrafen vor

allem den militärischen Bereich. Eine „Steigerung“
der Anzahl der Zivilbediensteten im Jahr 2002 ergab
sich durch die „Übernahme“ der Bediensteten der
Bundesgebäudeverwaltung vom Wirtschafts-
ministerium in das Verteidigungsministerium.
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Die Bundesregierung hat im Regierungsprogramm
2003 im Rahmen des Kapitels Verwaltungsreform
festgelegt, das Verwaltungshandeln noch effizienter
zu gestalten. Dafür hat sich der Bund die Einspa-
rung von 10.000 Dienstposten bis 2006 zum Ziel
gesetzt.151  Seitens des Bundesministeriums für
Landesverteidigung wurden in den Jahren von 2003
auf 2004 685 Planstellen „eingespart“. Durch die
Aufstellung der Kräfte für Internationale Operatio-
nen (KIOP) kam es im Jahr 2004 zu einer Erhöhung
des Personalstandes um 65 Personen152 .

7.3.5.3 Rüstungsbeschaffungen

Im Jahre 2002 nach Reorganisation der obersten und
oberen Führungsebene des ÖBH wurden durch den
Rüstungsstab die rüstungspolitischen Zielsetzungen
für das ÖBH definiert. Diese stellen die Zieldefinition
für die mittel- und langfristigen Handlungen der Lo-
gistik für das ÖBH dar.

Rüstungspolitik ist als Teil der österreichischen
Verteidigungspolitik die Summe aller Ziele und Maß-
nahmen,

die im volkswirtschaftlichen und internationalen
Kontext

die effektive und effiziente Realisierung der ma-
teriellen Bedürfnisse des Österreichischen Bun-
desheeres

zur Erfüllung nationaler und internationaler Auf-
gabenstellungen

in qualitativer und quantitativer Hinsicht

gewährleistet.

Rüstungspolitik des ÖBH in den
Jahren 2003/04

Bei der Umsetzung der österreichischen Rüstungspolitik
kommt es darauf an,

Rüstungsprogramme effektiv und effizient zu rea-
lisieren,

die Bereitstellung, Nutzung und Verwertung von
Systemen kooperativ zu lösen,

notwendige nationale und internationale Rahmen-
bedingungen zu schaffen,

internationale (bi-, tri-, mutilaterale) kooperative
Aktivitäten zu fördern,

Forschungs- und Technologiekooperationen
länderübergreifend zu forcieren und

die Erhaltung und Schaffung einer leistungsfähi-
gen nationalen und multinationalen Rüstungs-
struktur zu unterstützen.

Die kooperative Bereitstellung, Nutzung und Verwer-
tung von Systemen wird durch den Rüstungsstab des
BMLV im Rahmen von multinationalen Nutzer-
gruppen (Leopard, Mistral etc.) wahrgenommen.
Weiters bedient sich das ÖBH für die Nutzung von
Systemen verschiedenster Agenturen (NAMSA/O),
deren Ziel es ist, effektiv und effizient die Nutzung
von Systemen sicherzustellen.

Die Schaffung notwendiger nationaler und internati-
onaler Rahmenbedingungen wird durch Aktivitäten
im Rahmen der EU, der NATO und anderer Organi-
sationen gewährleistet. Österreich ist seit 2003 in die
Schaffung der Europäischen Verteidigungsagentur
(EVA) eingebunden. Es ist damit zu rechnen, dass
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ab dem Jahr 2006 eine personell und materiell aus-
gestattete EVA die Koordination für Fähigkeits-
entwicklung, Forschung und Entwicklung, Beschaf-
fung und Marktordnung im Rahmen der ESVP wahr-
nimmt.

Internationale kooperative Aktivitäten werden durch
laufende enge Kontakte vor allem zu europäischen
Nationen gefördert und stellen die Basis für effekti-
ven und effizienten Mitteleinsatz dar.

Die Forschungs- und Technologiekooperation hat in
einem länderübergreifenden Kontext nicht nur für die
Streitkräfte, sondern auch für die österreichische Wirt-
schaft Bedeutung. Die entsprechenden aufbau- und
ablauforganisatorischen Aktivitäten sind derzeit im
Gange.

Um die Kooperation der Rüstungsindustrien zwischen
den Nationen vor allem im Rahmen der EU sicherzu-
stellen ist es erforderlich, die Erhaltung und Schaf-
fung einer leistungsfähigen nationalen und multinati-
onalen Rüstungsstruktur zu unterstützen. Dies erfolgt
derzeit im nationalen und internationalen (EU-) Rah-
men.

Dem Begriff Rüstung sind im Sinne der Betrachtun-
gen im Weißbuch grundsätzlich die militärischen Feld-
zeuggeräte zugeordnet. Zudem werden aber für die
Erfüllung der Aufgaben auch handelsübliche Geräte,
Anlagen, Werkstattausrüstung und Wirtschaftanlagen
und -güter benötigt. Diese Ressourcen unterliegen
einer Nutzungsdauer, die üblicherweise in der Privat-
wirtschaft durch Verschleiß begrenzt ist. Wegen der
militärischen Aufgabenstellung (Bereitstellung von
Leistungen für den Einsatz) ist eine Verwendungs-
begrenzung der Geräte auch durch andere Faktoren,
wie technischer Standard oder Witterungseinfluss
gegeben. Es ist deshalb ein beständiger Prozess, die
für die optimale Aufgabenerfüllung erforderlichen
Funktionen durch Nachrüstungen, Nach- oder Neu-
beschaffung auf dem Stand der Technik zu halten.

7.3.5.4 Informationstechnologie 153

Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) unterstützt und bestimmt mittlerweile alle
Bereiche des täglichen Lebens. Einsatz von
Informationstechnologie bedeutet aber auch ein stän-
diges Beobachten der Entwicklungen und ein per-
manentes Abwägen: „Welche Neuigkeiten und Ver-
besserungen gibt es und was davon kann, will und
muss ich mir leisten?“ Das ÖBH verfügt über Syste-
me im EDV-Bereich, die einem internationalen Ver-
gleich durchaus standhalten. Der immer wieder auf
den neuesten Stand gebrachte „Host“154  (zentraler

Großrechner) bietet eine Rechnerleistung, die interna-
tional gesehen im Spitzenfeld liegt.

Vorhaben

Zu den Vorhaben, die z.B. derzeit im Laufen bzw. in
der Realisierungsphase sind, zählen ein ortsfestes
Richtverbindungsnetz (ofRVN) mit dem Ziel, ein
österreichweites Netz von Richtverbindungsstrecken
aufzubauen, um dem Bundesheer eine Autonomie im
Bereich Sprech- und Datenfunk zu gewährleisten.
Beginnend ab September 2003 wurden die ersten
Teilstrecken in Betrieb genommen. Mit diesen
Richtverbindungsstrecken können bestehende Stand-
leitungen aufgelöst werden. Damit werden Einspa-
rungen in Millionenhöhe erzielt, die für den weiteren
Ausbau von Richtverbindungsstrecken zur Verfügung
stehen.

Die Beschaffung des neuen Luftraumüberwachungs-
flugzeuges stellt den IKT-Bereich vor neue Heraus-
forderungen. Im Bereich des Flugfunknetzes, der
Goldhaube, des Datenverkehrs zwischen den Flug-
zeugen und den Bodenstationen sowie der IT-Unter-
stützung der Logistik kann nur durch den Einsatz
modernster Informationstechnologie ein sicherer und
auftragsgemäßer Betrieb gewährleistet werden. Diese
Vorhaben bedürfen neben einer intensiven Planung
auch einer entsprechenden finanziellen Bedeckung.

IT-Infrastruktur

Die IT-Infrastruktur besteht aus einer Drei-Ebenen-
Architektur. Erste Ebene ist der „Host“, auf dem die
Masse der Applikationen läuft. Zweite und dritte
Verarbeitungsebene haben eine „Client-Server-Archi-
tektur“. Die unterste Ebene, die so genannte „3.
Verarbeitungsebene“, ist der PC am Arbeitsplatz. An
einer vierten Ebene, mit der Handhelds, Palm usw.
in die IT-Infrastruktur eingebunden werden sollen,
wird gearbeitet.

Fertig gestellt und an das Kommando Luftraum-
überwachung übergeben wurde eine Radarstation mit
einem „Long Range Radar“ zur Verbesserung der
Luftraumüberwachung. Im Planungsstadium befin-
det sich das Projekt „Combat Net Radio“. Damit soll
ein Großteil der bestehenden Truppenfunkgeräte er-
setzt werden.

Applikationen

Mit dem Personalinformationssystem-Neue Techno-
logie (PS-NT) sowie mit dem Ergänzungs-
informationssystem (ERGIS-NT) und dem UN-
Informationssystem (UNIS-NT) wird die gesamte
Personalverwaltung für alle im Bundesheer erfass-
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ten Personengruppen auf eine neue, moderne Basis
gestellt. Bei der Einführung des PS-NT wurde
erstmals ein neuer Weg zur Schulung der Benutzer
beschritten. Mit Hilfe eines „e-learning Programmes“
wird versucht, die Einschulung der Benutzer kurz
und effizient zu halten.

Das Logistische Informationssystem (LOGIS) wird
hinkünftig die gesamte materielle Ausstattung des
Bundesheeres managen. Damit soll eine effiziente
Verwaltung, Beschaffung und Distribution gewähr-
leistet sein. Das Projekt LOGIS hat die Aufgabe, ein
integriertes IKT-System für die Aufgabenbereiche der
Logistik des ÖBH zu konzipieren, zu realisieren und
einzuführen, sowie die Ablauforganisation in diesen
Bereichen so mitzugestalten, dass ein größtmögli-
cher Nutzwert der IKT-Anwendung erzielt wird.

Das Kanzleiinformationssystem (KIS) ermöglicht die
Abwicklung von Geschäftsvorgängen auf elektroni-
schem Weg. Der elektronische Akt (ELAK) existiert
bereits in der Zentralstelle und bei den unmittelbar
nachgeordneten Dienststellen und Kommanden. Über
Schnittstellen sollen künftig auch Verbindungen zum
ELAK im Bund hergestellt werden, um auch mit
anderen Ministerien Schriftstücke austauschen zu
können. Eine Erweiterung auf die höheren
Kommanden wie LaSK und LuSK ist in Planung.

Das Finanzinformationssystem (FIS) bildet alle
Haushalts- und Budgetdaten ab. Damit können
Finanzplanungs- und Verbrauchsdaten einem SOLL-
und IST-Vergleich unterzogen werden und das Bud-
get kann ordnungsgemäß verwaltet werden. Auch hier
erfolgte eine Ankoppelung an das SAP-System der
Buchhaltungsagentur, um der Budgetabwicklung
mehr Effizienz zu verleihen.

Zur Lagedarstellung wird das Softwareprogramm
„Phönix“ verwendet. Damit können auch und Mel-
dungen graphisch übermittelt werden. Das Projekt
Phönix stellt die Grundlage für ein umfassendes
Führungsinformationssystem dar. Phönix, als reines
Softwareprodukt, nützt bereits vorhandene Infrastruk-
tur friedens- und einsatzbezogen.

Vernetzungen

Die Unsicherheit des Internet brachte es mit sich, dass
keine Verbindung zur IT-Infrastruktur des Bundes-
heeres hergestellt wurde. Damit gibt es keine direkte
elektronische Verbindung zu anderen staatlichen und
zivilen Systemen. Somit kann auch kein Datenaus-
tausch mit dem Intranet des Bundesheeres erfolgen.
Ein Datenaustausch zu anderen Stellen über das
Internet ist nur mit eigens dafür installierten offenen
PCs möglich. Diese Trennung der „3. Verarbeitungs-
ebene“ von der IT-Außenwelt hat bisher erfolgreich
verhindert, dass Viren jeglicher Art in das autonome
System des Bundesheeres eindringen konnten.

Innovation, Forschung und Entwicklung

Das Kommando Führungsunterstützung arbeitet im
internationalen Bereich mit den entsprechenden Gre-
mien der EU und der NATO (PfP) intensiv zusam-
men, um die Interoperabilität und die Kompatibilität
bei gemeinsamen Einsätzen zu gewährleisten. Im
Rahmen der alljährlichen stattfindenden Übungsserie
„Combined Endeavour“ werden dabei technische
Bedingungen ausgearbeitet und getestet.

Network Centric Warfare

In letzter Zeit hat ein Schlagwort die Entwicklung
der Informationstechnologie am Gefechtsfeld bewegt:
„Network Centric Warfare“. Dabei sollen internet-
gestützte Sensoren und Aufklärungssysteme dem
Soldaten in idealer Weise maßgeschneidert die gera-
de benötigten Informationen liefern.

Bei dieser amerikanischen Entwicklung bestimmen
(bislang in diesem jungen, erstmals in Afghanistan
und im Irak-Krieg eingesetzten Bereich der
Informationstechnologie) amerikanische Konzerne
wie Boeing mit untergeordneten Systemintegratoren
oder Microsoft die Gangart und die Software. Ge-
fordert ist Interoperabilität auf der Truppenebene
sowie auch die Interoperabilität der Sensor-, Infor-
mations- und Waffensysteme. Damit die vernetzte
Einsatzführung aber überhaupt Sinn macht, müssen
alle maßgeblichen Teilnehmer in das Netzwerk ein-
gebunden sein können. Dies erfordert einen freien
Zugang und eine gemeinsame Definition von Schnitt-
stellen.
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e-Government

Die e-Government-Offensive versteht sich als
Motor und Drehscheibe für eine zielgerichtete
und dynamische Entwicklung von e-Government
für Österreichs Bürger und Wirtschaft auf Basis
von nachvollziehbaren und allgemein anerkann-
ten technologischen Standards. Die Offensive
setzt sich zusammen aus Vertretern von Bund,
Ländern, Städten, Gemeinden und der Wirt-
schaft.

Gemäss diesen Vorgaben des Bundeskanzleramtes
wird sich auch das BMLV an den Aktivitäten des e-
Governments beteiligen. Dies bedeutet, dass die Ver-
waltung Breitbandanschlüsse ans Internet besitzen
soll. Damit können zum Beispiel Einberufungsbe-
fehle über das Internet empfangen oder Aufschübe
über das Internet beantragt werden. Des Weiteren
sollen in absehbarer Zeit öffentliche Beschaffungs-
maßnahmen elektronisch durchgeführt werden.

Damit diese Aktivitäten reibungslos und sicher funk-
tionieren, muss aber eine entsprechende Computer-
und Netzsicherheit installiert werden. Dies betrifft
nicht nur das BMLV, sondern auch die gesamte Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Städten,
Gemeinden und anderen öffentlichen Institutionen.
Es müssen gemäß der e-Government-Offensive mo-
derne Regeln der Zusammenarbeit ausgearbeitet
werden, welche

schnelles Arbeiten und Entscheiden ermöglichen,

Informations- und Kommunikationspflichten de-
finieren,

Finanzierungsfragen beantworten und
Verantwortlichkeiten definieren sowie

die einzelnen Projektziele zeitlich und inhaltlich
messbar regeln.

e-Government als einer der Motoren der Verwal-
tungsreform verlangt, dass die internen Prozesse ei-
ner Prüfung unterzogen werden, um sie zu vereinfa-
chen und elektronisch abzubilden. Personalintensive
Medienbrüche sollten vermieden werden. Mit die-
sen Prinzipien des New Public Managements (NPM)
sollen die leistungsorientierte Steuerung der Bundes-
verwaltung und die dezentrale Ressourcen-
verantwortung umgesetzt werden.

7.3.5.5 Infrastruktur155

Die bestehende Infrastruktur des Österreichischen
Bundesheeres ist gekennzeichnet durch die Bau-
substanz der ehemaligen k. u. k.-Monarchie, der Ers-
ten Republik, durch die Ära des Deutschen Reiches

von 1938-1945, den Besatzungszeitraum von 1945 bis
1955 sowie durch die Konzepte der Zweiten Republik
nach 1955.

Bedingt durch die zwei Weltkriege und die Besatzungs-
zeit nach 1945 fand sowohl vom Umfang her als auch
in der Qualität der baulichen Infrastruktur eine merk-
bare Verschlechterung statt.

Die Entwicklung 1955 bis 2004

Infolge der sehr begrenzten finanziellen Mittel zu Be-
ginn der Zweiten Republik und danach konnte nur
zögerlich in die bauliche Infrastruktur von Seiten des
Bundes (Bundesgebäudeverwaltung II/BGV II) in-
vestiert werden. Auch in der Folge war es nicht mög-
lich, den Ausbau sowie die Erhaltung der Bau-
substanz in Kasernen, Amtsgebäuden, Fliegerhors-
ten, Lagern, auf Übungsplätzen und sonstigen Lie-
genschaften mit dem voranschreitenden Heeresauf-
bau in qualitativer Hinsicht in Gleichklang zu brin-
gen. Einzig der Ausbau der Anlagen der Landes-
befestigung (Bunkeranlagen mit Waffenplattform,
befestigte Gefechtsunterstände etc.) im Sinne der
Raumverteidigung schritt voran. Diese doktrinen-
mäßig im Sinne des Landesverteidigungsplanes er-
richteten Verteidigungsanlagen sollten das Rückgrat
der Raumverteidigung bilden.

Der personelle Zuwachs im Zuge des Aufbaues der
Milizstruktur im Sinne des Raumverteidigungs-
konzeptes sowie der dislozierten Unterbringungs-
möglichkeit von Soldaten und Gerät in allen Bun-
desländern führte teilweise zu Kasernenneubauten.
In erster Linie wurden Adaptierungen des Alt-
bestandes sowie Neubauten für die Unterbringung
von Soldaten (Grundwehrdiener und Kaderpersonal)
einschließlich der zugehörigen Büro- und sonstigen
Infrastruktur durchgeführt.

Ab 1989 war das Landesbefestigungssystem obso-
let geworden und es wurde mit dem Rückbau und
Verkauf der „Festen Anlagen“ begonnen. Die Heeres-
gliederung 1992 und die Strukturanpassung 1998
brachten eine Reduzierung der Truppen und führte
zu einer Verminderung der Infrastruktur. Als Folge
daraus wurden nicht benötigte Kasernen, Lager und
Liegenschaften zum Verkauf vorgesehen.

In den Jahren ab 1990 wurde die Strukturbereinigung
für das BMLV in Wien begonnen. Dieser Prozess ist
gegenwärtig noch im Gange und wird insbesondere
vom Baufortschritt des BMLV in der „Roßauer-Ka-
serne“ bestimmt. Als Beispiele in diesem Zeitraum
seien der Verkauf von Teilen der flächenmäßig größ-
ten Kaserne Österreichs, der Schwarzenberg-Kaser-
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ne in Salzburg, der Verkauf der ehemaligen Speck-
bacher-Kaserne in Hall/Tirol, der Verkauf der ehe-
maligen Innerkofler-Kaserne in Wörgl etc. durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) bzw. die BGV II-Dienststellen erwähnt.

Der Verkauf von Liegenschaften, welche militärisch
genutzt wurden, gestaltet sich aus den verschiedens-
ten Gründen schwierig. Der Verkaufserlös ist im
Wesentlichen von der örtlichen Raumordnung bzw.
Flächenwidmung und den Bebauungsplänen der
Kommunen abhängig.

Die Abwicklung der Veräußerung einer militärischen
Liegenschaft, die in der Regel in den Flächen-
widmungsplänen als Sonderbauland ausgewiesen ist,
erfordert insbesondere eine verbindliche Flächen-
widmung und einen entsprechenden Bebauungsplan
für die Nachfolgenutzung durch den Käufer. Die
Zuständigkeit für die örtliche Raumordnung liegt bei
den Gemeinden, die Raumordnung ist kompetenz-
mäßig den Ländern zugewiesen. Die Bundesländer
regeln diese Materie in den jeweiligen Raumord-
nungs- bzw. Raumplanungsgesetzen. Die Festlegung
des Verkehrswertes einer Liegenschaft erfolgt durch
das Bundesministerium für Finanzen (BMF). Die
Ermittlung eines Bestbieters im Verkaufsverfahren
erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Interessenten-
suche. Dieses in den Durchführungsbestimmungen
zum jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehene
Verfahren kann naturgemäß insbesondere im Falle
von Widmungsproblemen bzw. auch bei zu gerin-
gen Kaufpreisgeboten zum Teil mehrere Jahre in
Anspruch nehmen.

Zufolge der sehr begrenzten finanziellen Mittel war
der Ausbau der erforderlichen militärischen Infra-
struktur (simulationsgestützte Ausbildung, Fahr-,
Gefechts- und Schießsimulatoren, Sportausbildung
im Heer) nicht in der international üblichen Qualität
und Größenordnung möglich.

Im Zuge der Kompetenzänderungen im Bundes-
hochbau wurde mit 31. März 2000 zwischen dem
BMWA und dem BMLV ein Ressortübereinkommen
zur Regelung der Übertragung der vom BMWA bzw.
der Bundesbaudirektion (BBD) Wien und den BGV
II Dienststellen verwalteten Bundesliegenschaften,
Gebäude, Anlagen, Geräte und Personal geschlos-
sen. Die diesbezügliche gesetzliche Grundlage fin-
det sich in einer Änderung des Bundesministerien-
gesetzes im Jahr 2000, wobei die „Angelegenheiten
der Errichtung, Instandhaltung und Verwaltung aller
Bauten, Anlagen und Liegenschaften des Bundes, die

dem Bundesministerium, der Heeresverwaltung oder
dem Bundesheer dienen, einschließlich des Heeres-
geschichtlichen Museums“, dem Bundesminister für
Landesverteidigung zugewiesen wurden.

In konsequenter Verfolgung des bereits 1992 begon-
nen Weges, das Immobilienvermögen des Bundes
nach wirtschaftlichen marktorientierten Kriterien neu
zu organisieren, wurde mit dem Bundesimmobilien-
gesetz 2000 (zuletzt BGBl I, Nr. 86/2004) die Auf-
teilung der ehemaligen Bundesliegenschaften an die
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), die Heeres-
verwaltung oder in einem kleineren Bereich die Burg-
hauptmannschaft Österreich vorgenommen. Dieser
Vorgang ist für den Bereich der Heeresverwaltung
überwiegend abgeschlossen. Derzeit befinden sich
nur mehr ca. fünf bis sieben Liegenschaften im
Teilungsverfahren bzw. in der rechtlichen Abwick-
lung bei den zuständigen Grundbuchsgerichten. Die
gänzliche körperliche Trennung zwischen Liegen-
schaften der BIG (bzw. deren Rechtsnachfolger) und
der Heeresverwaltung (Leitungssysteme, Ver- und
Entsorgung etc.) wird noch mehrere Jahre (aufgrund
von Servituten) in Anspruch nehmen.

Verkauf von Infrastruktur

Im Zeitraum von 2000 bis dato hat das BMLV ver-
mehrt „Feste Anlagen“ als auch Kasernen (ehem.
Verdross-Kaserne in Imst, ehemalige Wilhelm-Ka-
serne in Wien), Lager und nicht mehr benötigte Frei-
flächen in Zusammenarbeit mit dem zuständigen
BMF abverkauft. Der Erlös für den Bund und somit
im Sinne der jeweiligen finanzgesetzlichen Bestim-
mung für das BMLV belief sich auf ca. EUR 30
Millionen.

So standen z.B. dem BMLV im Jahr 2002/03 aus
Liegenschaftsverkäufen erhebliche Kreditmittel für
die weitere Finanzierung des Ausbaues des BMLV,
das im ehemaligen Amtsgebäude Roßau unterge-
bracht ist, u.a. aus der Veräußerung der ehemaligen
Wilhelm-Kaserne zur Verfügung. Seit 1989 und im
Ausblick für die Zukunft sind andere Einfluss-
parameter für die Errichtung der Kasernen und Lie-
genschaften gegeben.

War in der Zeit der Raumverteidigung der Ausbau
der Infrastruktur im Zentralraum/ Basisraum die be-
stimmende Komponente, so erscheinen im Hinblick
auf die prioritären Aufgaben des zukünftigen Bundes-
heeres das erwartbare Kaderaufkommen und die
betriebswirtschaftlichen Komponenten für die Infra-
struktur die maßgeblichen Determinanten zu sein. Die
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Zukunft bis 2010 ergibt sich infolge der Empfehlun-
gen (abgeschätzt ist ein Verkauf von bis zu 40 % der
Liegenschaften) der Bundesheerreformkommission
sowie den Entscheidungen im Rahmen des Bundes-
heer-Managements ÖBH 2010.

Nach derzeitigen Planungen sind für das Jahr 2005 die
Liegenschaft der ehemaligen Heeresversorgungs-
anstalt Graz-Puntigam, die Restfläche der Galina-
Kaserne in Nenzing, die Rhomberg-Kaserne in
Lochau, die Kaserne Leoben, das Lager Aichelburg-
Labia in Klagenfurt, die Berger-Kaserne in Neusiedl
am See, die Prinz Eugen-Kaserne in Stockerau und
die Trollmann-Kaserne in Steyr zum Verkauf vorge-
sehen.156

Mit Stand Oktober 2004 ergibt sich ein Liegenschafts-
bestand der Republik Österreich für die Heeres-
verwaltung von ca. 420 in militärischer Nutzung be-
findlicher Liegenschaften. Im Wesentlichen befinden
sich davon ca. 300 im Eigentum (ohne Residenzen
im Ausland) der Republik Österreich, vertreten durch
die Heeresverwaltung. Die restlichen sind angemietet,
angepachtet oder zur militärischen Nutzung überlas-
sen.

Die Anzahl der Liegenschaften ist jeweils nur zu ei-
nem Stichtag konstant. Durch laufende Rechtsge-

schäfte ist die Anzahl veränderlich und stellt über
 längere Zeitabschnitte nur eine Größenordnung dar.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich
derzeit Lage, Art und Anzahl der militärischen Ein-
richtungen und Liegenschaften nicht nach den militär-
strategischen Konzepten richten, sondern historisch
gewachsen sind. Die Determinanten für die zukünf-
tige Infrastruktur des ÖBH sind militärische, wirt-
schaftliche und regionale Gesichtspunkte, welche sich
an den neuen Erfordernissen für das Bundesheer 2010
orientieren.

7.3.5.6 Betrieb

Den Betriebsaufwendungen werden alle Mittel zu-
geordnet, die für den täglichen Ausbildungsbetrieb
der Grundwehrdiener gebraucht werden. Ebenso fal-
len die Aufwendungen für den Assistenzeinsatz
Burgenland und die Aufwendungen für die Auslands-
einsätze in diese Kategorie. Die Aufrechterhaltung
der Infrastruktur und auch die Instandhaltung von
militärischen Geräten und Anlagen sind Betriebsauf-
wendungen. Die größten Ausgaben zur Aufrechter-
haltung des regulären Betriebes werden in Tabelle
7.20 aufgelistet.

Aufwendungen für den Assistenzeinsatz zur
Grenzüberwachung

An der Außengrenze der Europäischen Union ist ge-
mäß dem Schengener Abkommen eine verstärkte
Überwachung erforderlich. Für die Erfüllung dieser
personalintensiven Aufgabe stellt das Bundesheer in
Form von Assistenzleistungen Kapazitäten zur Ver-
fügung. Die jährlichen Aufwendungen für diese
Assistenzleistungen sind in Tabelle 7.21 ersichtlich.

Diese Aufwendungen betrugen im Jahr 2002 ca.
2,2 % und im Jahr 2003 ca. 2,3 % des jeweiligen
gesamten Jahresbudgets.
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Aufwendungen für Auslandseinsätze

Das ÖBH war und ist in verschiedenen Auslandsein-
sätzen für die Gewinnung oder Erhaltung des Friedens
im Einsatz. Diese Einsätze liegen im Interesse Öster-
reichs, basieren im Allgemeinen auf Mandaten der VN
und sind vom Ministerrat und Parlament behandelt und
genehmigt. Die Aufwendungen dafür betrugen im Jahr
2002 ca. 2,9 % und im Jahr 2003 ca. 2,0 % des jewei-
ligen gesamten Jahresbudgets. Die Aufwendungen für
Auslandseinsätze sind in Tabelle 7.22 ersichtlich.

Aufwendungen für Hilfeleistungen bei Elemen-
tarereignissen und Unglücksfällen

Bei Elementarereignissen und Unglücksfällen grö-
ßeren Ausmaßes wird das Bundesheer um Hilfeleis-
tung ersucht. Immer wieder treffen Ereignisse au-
ßergewöhnlichen Umfanges wie z.B. das Lawinen-
unglück von Galtür 1999 oder die Hochwasser-
katastrophe 2002 ein. Bei der Hochwasserkatastrophe
2002 leistete das Bundesheer insgesamt 718.140 Ein-
satzstunden. Im Jahr 2003 wurden z.B. mehrere
Waldbrände im Rahmen der Hilfeleistung mit Un-
terstützung der Luftstreitkräfte bekämpft. Die Auf-
wendungen sind in Tabelle 7.23 ersichtlich.
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7.3.6 Leistungen des Bundesheeres 2003/04

7.3.6.1 Einsätze im Ausland

Überblick157

Österreich beteiligt sich seit 1960 in aller Welt an
friedensunterstützenden Einsätzen sowie an Maß-
nahmen der humanitären Hilfe und der Katastro-
phenhilfe, ca. 60.000 Soldaten und Soldatinnen ha-
ben an insgesamt 68 Missionen teilgenommen, wo-
bei die österreichischen Kontingente und Experten,
abhängig von den jeweiligen Erfordernissen, den
Vereinten Nationen, der OSZE, der ehemaligen
WEU, der EU und der NATO zur Verfügung gestellt
wurden.

In diesem Zeitraum von 45 Jahren sind 43
österreichische Soldaten bei Auslandseinsätzen ums
Leben gekommen. Davon standen 11 Todesfälle in
ursächlichem Zusammenhang mit der Dienst-
verrichtung (Minenunfall, Jagdbomberangriff, Mord-
anschlag bei Patrouillengang, …).

Das Schwergewicht der Einsatzräume liegt auf dem
Balkan sowie im Nahen und Mittleren Osten. Das
ÖBH deckt heute das gesamte Spektrum der inter-
nationalen friedensunterstützenden Einsätze ab. Be-
ginnend mit traditionellem Peacekeeping in den 60er
Jahren (Einsatz nach Kapitel VI der VN-Charta; Ein-
satz von Waffengewalt nur zur Selbstverteidigung),
nimmt das ÖBH seit 1996 auch an friedens-
schaffenden Einsätzen, wie zum Beispiel in Bosnien
und Herzegowina, in Albanien, im Kosovo, in Af-
ghanistan oder in Mazedonien (Einsätze nach Kapi-
tel VII der VN-Charta; Anwendung von Waffenge-
walt auch zur Umsetzung des Mandats der Verein-
ten Nationen) teil. Darüber hinaus entsendet Öster-
reich seit über vierzig Jahren Militärbeobachter in
die verschiedensten Einsatzräume und beteiligt sich
immer wieder an internationalen humanitären Ein-
sätzen wie zum Beispiel im Iran, in Algerien oder in
der Türkei.

Die Anzahl der Missionen, an denen sich das ÖBH
beteiligt, ist kontinuierlich gestiegen. Waren es in den
60er Jahren und Anfang der 70er Jahre durchschnitt-
lich 4 bis 6 Einsätze, so stieg diese Zahl im Jahr 2000
auf 18 Einsätze. Im Jahr 2004 nahm das ÖBH an
insgesamt 13 verschiedenen Missionen mit ständig
ca. 1.100 Soldaten teil158 . Im Einzelnen sind dies
derzeit je ein Kontingent im Kosovo, in Bosnien und
Herzegowina und auf den Golanhöhen sowie je ein
Stabselement auf Zypern und in Afghanistan; ferner
werden Beobachter und Experten in zahlreichen an-
deren Missionen eingesetzt. Eine Übersicht über die
Auslandseinsätze des ÖBH seit 1960 findet sich in
Tabelle 7.24.

Eine wesentliche Rolle bei diesem internationalen En-
gagement des Bundesheeres obliegt dem Kom-
mando Internationale Einsätze (KdoIE) in Graz. Die-
sem Kommando sind das Zentrum Einsatzvor-
bereitung (Götzendorf und Wien) und das Zentrum
Internationale Kooperation (Graz) unmittelbar nach-
geordnet. Alle österreichischen Soldaten und Trup-
penkontingente, die sich zum Zweck des Einsatzes
oder für internationale Übungen im Ausland befin-
den, sind dem Kommando Internationale Einsätze
unterstellt.

Hinsichtlich des erforderlichen Personalaufkommens
für internationale Einsätze ergibt sich folgendes Bild:
Insgesamt sind knapp 60 % der österreichischen Sol-
daten in internationalen Einsätzen Angehörige des
Miliz- und Reservestandes. Etwa 40 % der Soldaten
sind Angehörige des Präsenzstandes. Die statistische
Beobachtung des Personalaufkommens lässt die Aus-
sage zu, dass der Prozentsatz an Soldaten aus dem
Präsenzstand umso größer ist, je jünger und je sen-
sibler ein Einsatz ist. Je länger ein Einsatz dauert,
desto höher ist der Anteil von Soldaten aus dem Mi-
liz- und Reservestand.

Die personelle Aufbringung basiert derzeit auf dem
Prinzip der Freiwilligkeit. Hinsichtlich der Motivati-
on, warum sich Soldaten für internationale Einsätze
melden, lassen sich folgende Aussagen treffen: Für
Berufssoldaten ist es wesentlich, an internationalen
Einsätzen teilzunehmen, weil dies Auswirkung auf
das Laufbahnbild hat. Ein anderer großer Beweg-
grund ist zweifelsohne die finanzielle Abgeltung der
internationalen Einsätze. Ein drittes Element ist die
humanitäre Idee, in Krisenregionen helfen zu wol-
len.

Jeder Soldat, der sich für einen internationalen Ein-
satz meldet, muss sich zunächst einer dreitägigen
Eignungsüberprüfung unterziehen. Dabei werden
körperliche Fitness, psychologische Eignung und
Fremdsprachenkenntnisse überprüft.

Von großer Bedeutung für die internationalen Einsät-
ze ist die Ausbildung. Einerseits für die Auftragser-
füllung im Einsatzraum, andererseits stellt eine fun-
dierte, gute Ausbildung einen wesentlichen Faktor für
den Truppenschutz dar. Das Ausbildungssystem für
Internationale Einsätze gliedert sich in die „allgemeine
Ausbildung“ und die „einsatzraumspezifische Ausbil-
dung“. Im Rahmen der allgemeinen Ausbildung, die
vorwiegend beim Zentrum Einsatzvorbereitung durch-
geführt wird, werden Offiziers-, Stabsoffiziers-,
Beobachterkurse etc. in englischer Sprache und mit
internationaler Beteiligung durchgeführt.
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Die einsatzraumspezifische Ausbildung dient zur
konkreten Vorbereitung auf Einsätze. Die nationale
operative Einsatzführung erfolgt aus dem Lage-
zentrum des Kommandos Internationale Einsätze.

Zivil-militärische Zusammenarbeit (CIMIC) spielt bei
friedensunterstützenden Einsätzen eine immer grö-
ßere Rolle. CIMIC dient vor allem dazu, die Missio-
nen und die lokale Bevölkerung zu unterstützen. Dies-
bezügliche Projekte umfassen ein weites Feld, das
vom Wiederaufbau von Schulen und Kindergärten
bzw. Spitälern bis hin zur Ausbildung der lokalen
Bevölkerung im Einsatzraum reicht (vgl. Kapitel
5.2.2).

Während die österreichischen Soldaten im Auslands-
einsatz sind, unterstützt das Kommando Internatio-
nale Einsätze in Zusammenarbeit mit anderen Dienst-
stellen die Familien der Soldaten zu Hause. Es wer-
den Familienbetreuungstage veranstaltet, zu denen
die Angehörigen der im Auslandeinsatz stehenden
Soldaten eingeladen werden. Bei diesen Veranstal-
tungen werden die Familienangehörigen über die
Lage im Einsatzraum informiert und sie erhalten Hil-
festellung bei sozialen Problemen sowie bei Bedarf
psychologische Betreuung.

Die Soldaten im Auslandseinsatz erhalten Möglich-
keiten für eine aktive Freizeitgestaltung im Rahmen
der Truppenbetreuung. Dabei werden vor allem sport-
liche Aktivitäten unterstützt und österreichische
Künstler (meist gagenfrei) zu unseren Soldaten ge-
bracht.

Nach Beendigung des Einsatzes und eventueller
Ablösung durch ein Nachfolgekontingent werden die
Soldaten nach Österreich zurückgeholt. Medizinische
Untersuchungen und ein umfangreiches „Debriefing“
beenden den Einsatz.

Das Kommando Internationale Einsätze evaluiert die
Auslandseinsätze, um Erfahrungen zu sammeln, die
für die Einsatzvorbereitung der neuen Kontingente
genützt werden. Etwa sechs Wochen nach Beginn
des Einsatzes begibt sich ein Evaluierungsteam in
den Einsatzraum und prüft, ob die Einsatzvor-
bereitung den tatsächlichen Erfordernissen entspro-
chen hat und wo Verbesserungen erforderlich sind.
Ferner werden die Soldaten nach ihrer Rückkehr
umfassend über die Auslandseinsätze befragt.

Die Teilnahme an internationalen Einsätzen erfordert
naturgemäß eine intensive internationale Zusammen-
arbeit, die sich vor allem in den Bereichen Planung,
Ausbildung, Einsatzführung, Versorgung und
Evaluierung ausdrückt. Das Kommando Internatio-
nale Einsätze kann auf ein breites Netzwerk interna-
tionaler Beziehungen zurückgreifen, die durch Re-
präsentanten und Verbindungsoffiziere des Bundes-
heeres zu verschiedenen internationalen Organisati-
onen unterhalten werden. Zur Zeit besteht eine
besonders enge Zusammenarbeit mit Deutschland,
der Schweiz und der Slowakei, weil unsere Soldaten
mit Armeeangehörigen aus diesen Ländern gemein-
sam eingesetzt sind.
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Einsätze im Ausland im Rahmen humanitärer
Hilfe und Katastrophenhilfe – Übersicht 2003/04

AFDRU: Hilfseinsatz/Erdbeben Algerien, Mai
2003, Stärke: 40 Personen.

AFDRU: Hilfseinsatz/Erdbeben Iran/Bam, De-
zember 2003, Stärke: 120 Personen.

AFDRU: Bereitstellung in Österreich (Search
& Rescue) für Olympische Spiele,
August 2004.

AFDRU: Hilfseinsatz/Flutkatastrophe nach See-
beben in Südostasien, Dezember
2004, Vorbereitung zur Entsendung
einer Einheit zur Trinkwasser-
aufbereitung ab 4. Jänner 2005; Stär-
ke: ca. 70 Personen.

UNDAC: Einsatz/Erdbeben Algerien, Mai 2003,
Stärke: 1 Experte.

UNDAC: Einsatz/Erdbeben Iran/Bam, Dezem-
ber 2003, Stärke: 1 Experte.

UNDAC: Einsatz/Überschwemmung
Bangladesh, Juli 2004, Stärke:
1 Experte.

UNDAC: Flutkatastrophe nach Seebeben in
Südostasien, Dezember 2004,
Vorbereitung zur Entsendung eines
Experten ab 3. Jänner 2005.

KdoLuSK: Hilfsgütertransport mit C-130 Hercules
nach Terroranschlag in Russland/
Beslan, September 2004, Stärke: 18
Mann.

Unterstützung für das Bundesministerium für aus-
wärtige Angelegenheiten (BMaA) durch das
BMLV nach der Flutkatastrophe in Südostasien im
Dezember 2004:

Ab 26. Dezember 2004:
Unterstützung des Krisenstabes BMaA mit
bis zu 50 Soldaten; Ausgabe von Verpfle-
gung und Bekleidung an evakuierte Urlau-
ber bei Ankunft in Wien/Schwechat.

Ab 28. Dezember 2004:
Abstellung eines ersten Einsatzteams
(6 Personen) an das BMaA (Einsatzraum
Thailand).

Ab 29. Dezember 2004:
Abstellung eines zweiten Einsatzteams
(5 Personen) an das BMaA (Einsatzraum
Sri Lanka).

Ab 30. Dezember 2004:
Abstellung eines dritten Einsatzteams
(6 Personen) an das BMaA (Einsatzraum
Thailand).
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Einsätze im Rahmen der Friedenssicherung –
Übersicht 2003/04

(geordnet nach Einsätzen im Rahmen der VN, der
EU, der NATO sowie der OSCE)

Einsätze der Vereinten Nationen

UNDOF – United Nations Disengagement Observer
Force

Auf den von Israel im Zuge des Sechs-Tage-Krieges
(1967) besetzten Golanhöhen sind seit 1974 UN-
Soldaten stationiert, die die Einhaltung des
Waffenstillstandsabkommens entlang einer entmili-
tarisierten Zone (Area of Separation/AOS) überwa-
chen. Die zivile Verwaltung der AOS erfolgt durch
Syrien. Das österreichische UNO-Bataillon bildet
gemeinsam mit polnischen, kanadischen, slowaki-
schen und japanischen Verbänden die UNDOF. Ös-
terreich beteiligt sich seit Juni 1974 an dieser Missi-
on. Das österreichische Kontingent (AUCON/
UNDOF) gliedert sich in ein Hauptquartierselement
und das österreichische Bataillon (AUSBATT).
Insgesamt sind ca. 370 österreichische Soldaten auf
dem Golan eingesetzt. Seit 27. Mai 1998 sind 94 slo-
wakische Soldaten im Rahmen der 3. Kompanie und
als Stabsoffiziere beim AUSBATT eingegliedert (vgl.
Abb. 7.50 und 7.51).

UNFICYP – United Nations Peacekeeping Force in
Cyprus

Die Mission begann im April 1964. Ihr Auftrag ist
es, den Frieden zwischen den türkischen und den
griechischen Zyprioten zu sichern. Beteiligung: Seit
März 1972; der Einsatz des österreichischen Kon-
tingentes endete am 18. Juni 2001. Derzeit stellt
Österreich ein Stabselement in der Stärke von ca. 7
Soldaten.

UNOMIG – United Nations Observer Mission in
Georgia

Die Mission begann im August 1993. Der Auftrag
lautet, das Waffenstillstandsabkommen zwischen
Georgien und Abchasien zu überwachen und dessen
Verletzungen zu melden. UNOMIG überwacht fer-
ner den Abzug des schweren Gerätes aus der demili-
tarisierten Zone. Beteiligung: Seit Juli 1994. Stärke:
2 Militärbeobachter.

UNlKOM – United Nations Iraq-Kuwait Observa-
tion Mission

Die Mission begann im April 1991. Ihre Aufgabe ist
es, Übergriffe in der demilitarisierten Zone zwischen
Irak und Kuwait zu verhindern. Beteiligung: Seit
1991. Stärke: 2 Militärbeobachter. UNIKOM wurde
mit März 2003 stillgelegt.

UNMEE – United Nations Mission in Ethiopia and
Eritrea

Die Mission begann im September 2000. Ihre Auf-
gaben sind die Verifikation des Waffenstillstandes
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zwischen Äthiopien und Eritrea, die Verbindung zu den
Konfliktparteien, die Vorbereitung eines Einsatzes der
Military Coordination Commission sowie die Planung
für eine zukünftige friedenserhaltende Mission. Betei-
ligung: Seit September 2000. Stärke: 2 bis 3 Militär-
beobachter.

UNTSO – United Nations Truce Supervision Organi-
zation

Die Mission begann am 11. Juni 1948. Ihre Aufgabe
ist die Unterstützung der UN-Friedenstruppen in
Ägypten, Israel und Libanon. Beteiligung: Seit Juni 1967.
Stärke: 6 Militärbeobachter.

MINURSO – United Nations Mission for the Re-
ferendum in Western Sahara

Die Mission begann im April 1991. Ihre Aufgabe ist
die Überwachung des Waffenstillstandes in der West-
sahara zwischen den dort stationierten marokkani-
schen Streitkräften und der Frente Polisario. Beteili-
gung: Seit April 1991. Stärke: 2 Militärbeobachter.

MINUCI – Mission des Nations Unies en Cote
d´Ivoire

Die Mission der UNO an der Elfenbeinküste begann
im Mai 2003. Ziel der Mission ist die Umsetzung
des Linas Marcoussis Agreement vom 23. Jänner
2003. Beteiligung: Seit Juni 2003. Stärke: 1 Militär-
beobachter. Die österreichische Teilnahme wurde mit
Mai 2004 beendet.

UNAMA – United Nations Assistance Mission in
Afghanistan

Die Mission begann 2002. Ihr Auftrag ist die Koor-
dination und Integration aller Aktivitäten (insbeson-
dere in den Bereichen nationale Versöhnung und hu-
manitäre Hilfe) der Vereinten Nationen in Afghanis-
tan. Beteiligung: Seit Juni 2004. Stärke: 1 Experte
(Militärberater) im HQ in Kabul.

Einsätze der Europäischen Union

EUMM – European Union Monitoring Mission
Die Montoring-Mission begann im Juli 1991. Der
Auftrag ist die Mitwirkung an einer langfristigen
friedlichen Lösung aller Konflikte im früheren Ju-
goslawien. Beteiligung: Seit März 1995. Stärke: 5
Beobachter.

EUFOR Concordia
Der erste EU-geführte Militäreinsatz begann im April
2003. Die Aufgabe war, die Stabilität in Mazedonien
durch vertrauensbildende Maßnahmen aufrechtzuer-

halten, um die Umsetzung der VN-Resolution 1371 zu
gewährleisten. Beteiligung: Ab April 2003. Stärke: 10
Soldaten (Stabselement, Kampfmittelbeseitigungs-
Team, Light Field Liaison Team), der Einsatz wurde
mit Ende 2003 beendet.

EUFOR Artemis

Die EU-Mission unter der Führung Frankreichs be-
gann im Juni 2003. Ziel war die Stabilisierung der
Sicherheitslage im Raum Bunia (Demokratische
Republik Kongo) bis zur Übergabe an die
Verstärkungskräfte im Rahmen der UNO-Mission
MONUC (Mission de l’ Organisation des Nations
Unies en Republique Democratique du Congo) im
September 2003. Beteiligung: Ab Juni 2003. Stärke:
3 Soldaten. Die Mission wurde mit September 2003
beendet.

EUFOR Althea

Ende Juni 2004 beschloss die NATO beim Gipfel-
treffen in Istanbul den erfolgreichen SFOR-Einsatz
(in Bosnien und Herzegowina) zu beenden. Gleich-
zeitig begrüßte das Atlantische Bündnis die Bereit-
schaft der EU, eine neue VN-mandatierte Mission
einzusetzen. Die EU übernahm daher mit 2. Dezem-
ber 2004 den bisherigen SFOR-Einsatz, bei gleich-
zeitiger Umbenennung in EUFOR Althea. Die Ab-
sicht dahinter ist eine Stärkung der strategischen Fä-
higkeiten der EU sowie eine Entlastung der NATO.
Auch die USA beabsichtigen sich weitgehend zurück-
zuziehen und diesen Krisenbereich der EU zu über-
lassen. Mit EUFOR Althea wird die EU eine ca. 7.000
Mann starke Mission führen, die größer und kom-
plexer ist als bisherige EU-Einsätze. Die grundsätz-
lichen Aufgaben von EUFOR bleiben unverändert:
Sicherung des Friedens und Verhinderung von Feind-
seligkeiten. Die kontinuierliche militärische Anwe-
senheit soll zu einer sicheren und stabilen Entwick-
lung beitragen, die weitere Einrichtung ziviler Orga-
nisationen ermöglichen und zu einer dauerhaften
Konsolidierung des Friedens – letztlich auch ohne
internationale Militärpräsenz – führen. Nachdem
durch SFOR während des Jahres 2004 eine Reduk-
tion der Kräfte von ca. 12.000 Mann auf ca. 7.000
Mann durchgeführt wurde, besteht EUFOR derzeit
aus dem Hauptquartier in Sarajevo sowie drei jeweils
ca. 1.800 bis 2.000 Mann starken „multinationalen
Task Forces“ (MNTF) sowie aus unmittelbar geführ-
ten Truppen (Theatre Troops) in der Stärke von ca.
1.000 Mann, die im gesamten Einsatzraum verwen-
det werden. Gesamtbeteiligung seitens Österreich:
ca. 280 Soldaten.
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Einsatz der österreichischen Kräfte
(Stand: Dezember 2004)

Hauptquartier EUFOR (Sarajevo)
ca. 10 österreichische Offiziere und Unteroffiziere
als Stabspersonal

Österreichisches Kontingentskommando (Sarajevo)

ca. 50 Offiziere, Unteroffiziere und Chargen zur na-
tionalen Führung des Kontingentes (Führung, Ver-
sorgung, Instandsetzung, medizinische Betreuung,
CIMIC, …).

Integrated Police Unit (IPU) (Sarajevo)

Die IPU (vormals Multinational Spezialized Unit/
MSU) ist ein unter italienischer Führung stehendes
Regiment, das vornehmlich mit militärpolizeilichen
Aufgaben im gesamten Einsatzraum (Theatre Troops)
betraut ist. Österreich ist an der IPU mit ca. 60 Sol-
daten beteiligt. Davon entfallen ca. 55 auf eine mul-
tinationale Militärpolizeikompanie (Italien, Sloweni-
en, Österreich) sowie ca. 5 auf Stabspersonal im
Regimentskommando.

Multinational Task Force/Nord (MNTF/N) (Tuzla)

Die MNTF/N ist ein unter finnischem Kommando
stehender brigadestarker Verband, der für den nord-
östlichen Teil Bosniens verantwortlich ist.

Im Rahmen der MNTF/N stellt Österreich:

- ca. 14 Offiziere und Unteroffiziere als Stabs-
personal;

- ca. 30 Soldaten in einer durch Österreich geführ-
ten „Composite-Company“ (mit weiteren Kontin-
genten aus Schweden, Türkei, Estland und Finn-
land), diese „Composite-Company“ stellt Beob-
achtungs- und Verbindungsteams („Liasion and
Observation Teams“/LOT) sowie

- ca. 110 Soldaten für eine durch Österreich geführ-
te „Security-Company“, die zur Sicherung von
EUFOR-Einrichtungen herangezogen wird.

Multinational Task Force/Nord-West (MNTF/NW)
(Banja Luka)

Im Bereich der MNTF/NW (unter britischem Kom-
mando) stellt Österreich ein LOT (ca. 8 Soldaten).

Die LOT stellen im Rahmen von EUFOR ein beson-
deres Element dar. Zur allgemeinen Reduktion der
Kräfte (SFOR wurde im Laufe des Jahres 2004 von
12.000 auf 7.000 Mann reduziert) und zur schritt-
weisen Rückkehr zur Normalisierung der Lage wur-
de (noch unter SFOR) das Deterrent Presence-(DP-
Abschreckung, Präsenz-) Konzept entwickelt. Es
basiert auf einer Verdünnung der Kräfte bei gleich-
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zeitig verbessertem Lagebild (Situation Awareness)
in Verbindung mit hoher Reaktionsfähigkeit. Die LOT
haben dabei eine entscheidende Rolle. Aus LOT-
Häusern außerhalb der Camps, gruppenweise im
gesamten Einsatzraum verteilt, wird im engen Kon-
takt mit Behörden und Institutionen, aber vor allem
mit der Bevölkerung, ein aktuelles und authentisches
Lagebild geliefert. Die langjährige Erfahrung
österreichischer Soldaten aus weltweiten Beobachter-
einsätzen und die traditionell hohe soziale Kompe-
tenz kommen dabei besonders zum Tragen.

Beteiligung an Einsätzen der NATO

KFOR – Kosovo Force

Seit 1999 wird das Kosovo gemäß VN-Resolution
1244 (substantielle Autonomie für das Kosovo unter
Wahrung der Souveränität Jugoslawiens) von den VN
verwaltet. In Abstimmung mit dem jeweiligen UNO-
Bevollmächtigten leisten seit dem Rückzug der
jugoslawischen Armee aus dem Kosovo die Solda-
ten der KFOR sowie UNO-Polizisten Dienst im
Kosovo.

KFOR besteht (Stand: Dezember 2004) aus dem
Hauptquartier in Pristina (betrieben durch britische
Kräfte) sowie vier multinationalen Brigaden (MNB).
Der Norden (MNB NE) wird von Frankreich geführt,
das Zentrum (MNB C) von Schweden, der Osten
(MNB E) durch die USA und der Südwesten (MNB
SW) durch Deutschland und Italien. Die Gesamtstärke
beträgt derzeit ca. 16.000 Soldaten, wobei – abhängig
von der Sicherheitslage – eine Reduktion auf ca. 7.500
Soldaten vorgesehen ist.

Österreich beteiligt sich (im Rahmen der PfP) seit 11.
Juni 1999 an diesem von der NATO geführten multi-
nationalen Einsatz. Die Gesamtstärke der
österreichischen Kräfte bei KFOR betrug im Dezem-
ber 2004 ca. 500 Mann.

Die MNB SW (in die das österreichische Bataillon
eingegliedert ist) stellt in ihrem Verantwortungs-
bereich permanente Präsenz, die Sicherung der
Bewegungslinien sowie das Aufrechterhalten der
Bewegungsfreiheit, ein sicheres Umfeld für den Ein-
satz der IOs und der NGOs sowie die Unterstützung
bei der Wiederherstellung eines Rechtssystems nach
internationalen Maßstäben sicher.
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Einsatz der österreichischen Kräfte
(Stand: Dezember 2004)

Hauptquartier KFOR (Pristina)
ca. 7 österreichische Offiziere und Unteroffiziere als
Stabspersonal

Kommando MNB SW (Prizren)
ca. 22 Offiziere und Unteroffiziere als Stabspersonal

Fernmeldebataillon der MNB SW (Prizren)
2 Unteroffiziere

Feldspital der MNB SW (Prizren)
6 Ärzte und Sanitätsunteroffiziere

Fliegerelement der MNB SW (Toplicane)
5 Hubschrauberpiloten und Bordtechniker mit zwei
Transporthubschraubern AB-212 (davon ein Hub-
schrauber als Reserve)

Militärpolizeikompanie der MNB SW (Suva Reka)
ca. 10 Offiziere und Unteroffiziere

Task Force Dulje (Suva Reka)

Die Task Force Dulje ist ein trinationaler unter
österreichischer Führung stehender bataillonsstarker
Verband (ca. 720 Soldaten, davon ca. 180 aus der
Schweiz und ca. 85 aus Deutschland) innerhalb der
durch Deutschland und Italien geführten MNB SW.
Die Task Force besteht aus:

Bataillonskommando und Stabskompanie (Mas-
se durch Österreich sowie Stabspersonal aus
Deutschland und der Schweiz),

zwei gepanzerten Infanteriekompanien (Öster-
reich),

einer gepanzerten Infanteriekompanie (Deutsch-
land),

einer Versorgungskompanie (Schweiz).

Die Aufgaben der Task Force Dulje im zugewiese-
nen Verantwortungsbereich sind:

Patrouillentätigkeit, Aufklärung und Überwa-
chung, Sicherstellen der Bewegungsfreiheit,

Schutz von bestimmten Objekten,

Errichten und Betreiben von temporären Check-
points,

Räumen von Minen u. Kampfmitteln,

Beschützen von Minderheiten,

Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen,

Unterstützung der humanitären Hilfe,

Wahrnehmen von unbedingt erforderlichen Exe-
kutivaufgaben, solange zivile Stellen dazu nicht
in der Lage sind (Verhindern von Gewaltverbre-
chen, Aufrechterhalten der Sicherheit usw.).

Zur Durchführung dieser Aufgaben sind Maßnahmen
des Selbstschutzes und des Schutzes anderer KFOR-
Kräfte sowie gewaltsame Maßnahmen der Friedens-
durchsetzung mit eingeschlossen.

Wesentliche Entwicklungen 2003/04

Seit Jänner 2003 stellt Österreich zwei Transport-
hubschrauber AB-212 (davon ein Hubschrauber als
Reserve) mit Besatzung. Dieses Austrian Contingent/
Helicopter Detachment (AUCON/HELDET) wur-
de den deutschen Heeresfliegerkräften der MNB SW
operationell unterstellt und dient zur Durchführung
von Patrouillen-, Versorgungs- und Evakuierungs-
flügen für die MNB SW und die Task Force Dulje.

Im Februar 2003 erfolgte im Rahmen einer Haus-
durchsuchung der bisher größte Waffenfund durch
österreichische Kräfte, bei dem auch UCK-Videos,
Namenslisten, Organisationspläne und Karten-
material aufgefunden wurden. Weiters konnte ein
ehemaliger hochrangiger UCK-Kommandant festge-
nommen werden.

Mit Jänner 2004 wurde ein neues Konzept zur Ein-
satzführung in der Task Force Dulje implementiert.
Das Schwergewicht der Einsatzführung verlagerte
sich vom stationären Normeinsatz hin zu einem Ein-
satz, der auf einem Höchstmaß an Flexibilität, Mo-
bilität und kurzfristiger Konzentration von Kräften
beruht.

Am 17. März 2004 kam es nach dem Tod von drei
albanischen Jugendlichen im Norden des Kosovo zu
massiven Unruhen und Ausschreitungen im gesam-
ten Kosovo. Im Verlauf der mehrtägigen Unruhen
wurden mindestens 28 Menschen getötet und mehr
als 600 verletzt, darunter auch 35 KFOR-Soldaten
und 61 UNO-Polizisten. Etwa 3.600 Angehörige von
Minderheiten (Serben, Roma und Sinti) wurden aus
ihren Dörfern vertrieben. Österreich reagierte mit der
raschen Verlegung von ca. 90 Mann (JaKdo und
JgB25) zur Verstärkung des österreichischen Kon-
tingentes.

ISAF – International Security Assistance Force

Die Mission begann im Jänner 2002. Ihre Aufgabe
ist es, die Ruhe und Ordnung im Raum Kabul und
Bagram sicherzustellen. Beteiligung: Seit Jänner
2002; der Einsatz eines österreichischen Truppen-
kontingentes in der Stärke von ca. 70 Mann endete
am 11. Dezember 2002, danach verblieben noch ei-
nige österreichische Stabsoffiziere im Hauptquartier
der Kabul Multinational Brigade. Nach mehr-
monatiger Unterbrechung sind seit Anfang April 2004
wieder österreichische Stabsoffiziere vor Ort. Stär-
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ke: 3 Stabsoffiziere im Hauptquartier der Kabul
Multinational Brigade.

SFOR – Stabilization Force

Nach Beendigung des Krieges in Bosnien und Her-
zegowina durch die Unterzeichnung des Vertrages
von Dayton (Dezember 1995), wurde durch die VN-
Resolution 1244 der Einsatz einer Implementation
Force (IFOR) zur Trennung und Entwaffnung der
Konfliktparteien und zur Wiederherstellung von si-
cheren Bedingungen für einen Wiederaufbau geneh-
migt. Mit Dezember 1996 wurde IFOR in
Stabilisation Force (SFOR) umbenannt.

Von Februar 1996 bis Februar 2001 beteiligte sich
das Österreichische Bundesheer mit einem Transport-
kontingent an SFOR. Ab Februar 2001 wurde durch
Österreich Stabspersonal (durchschnittlich 4 Offizie-
re) für das SFOR Hauptquartier gestellt.

Mit Ende Juni 2004 wurde wieder ein österreichi-
sches Kontingent (ca. 130 Soldaten) nach Bosnien
entsandt. Etwa 55 Mann (zwei Infanteriezüge) wur-
den als Teil einer italienisch-slowenisch-öster-
reichischen MSU-Kompanie (Multinational Speziali-
zed Unit), der die Durchführung polizeiähnlicher
Aufgaben oblag, eingesetzt. Weitere 75 Soldaten
wurden im Hauptquartier als Stabspersonal gestellt.

Mit 2. Dezember 2004 erfolgte die Überleitung der
NATO-geführten SFOR zur EU-geführten EUFOR
Althea.

NATO-Hauptquartier Skopje

Das NATO-HQ Skopje in Mazedonien wurde im
April 2002 aufgestellt. Hauptaufgaben sind der Kon-
takt mit den Medien sowie die Zusammenarbeit mit
zivilen Verbindungsbeamten. Beteiligung: Seit Juli
2004. Stärke: 1 Stabsoffizier als leitender Pressespre-
cher.

Beteiligung an Missionen der OSZE

RACVIAC – Regional Arms Control Verification and
Implementation Assistance Center

In diesem seit dem Jahr 2000 bestehenden regiona-
len Verifikations- und Unterstützungszentrum zur
Implementierung von Rüstungsabkommen für
Südosteuropa werden Maßnahmen zur Rüstungskon-
trolle, vertrauensbildende Maßnahmen sowie das
Training von Experten durchgeführt. Beteiligung: Seit
Oktober 2000. Stärke: 2 Militärbeobachter.

OSCE Bosnia and Herzegowina

Die Mission begann im Dezember 1995. Zu den
Hauptaufgaben zählen die Stabilisierung der politi-
schen Lage, der Aufbau demokratischer Struk-

turen sowie die Vorbereitung und Leitung von Wahlen.
Beteiligung: Seit Dezember 1995. Stärke: 1 Militär-
berater.

7.3.6.2 Einsätze im Inland

Neben der militärischen Landesverteidigung (zuletzt
verfügt beim Sicherungseinsatz 1991 an der Staats-
grenze zum heutigen Slowenien) ist das ÖBH auch
für Einsätze zur Hilfeleistung (Assistenz) bei Ele-
mentarereignissen und Unglücksfällen außergewöhn-
lichen Ausmaßes sowie für „sicherheitspolizeiliche
Assistenzeinsätze“ zuständig (vgl. Kapitel 6.1.2).

Sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz an der
Staatsgrenze

Der Assistenzeinsatz (AssE) von Einheiten des
Bundesheeres zur Unterstützung der Sicherheits-
behörden bei der Überwachung an der Ostgrenze
begann am 5. September 1990 auf Anforderung des
Innenministeriums. Die Aufgabe der im Assistenz-
einsatz eingesetzten Soldaten ist die Überwachung
des Grenzraumes, in erster Linie des Geländes zwi-
schen den einzelnen Grenzübergängen, zur Verhin-
derung von illegaler Migration und grenzüberschrei-
tender Kriminalität. Stärke: Durchschnittlich 2.200
Soldaten.

In einer ersten Phase erfolgte die Überwachung
entlang eines 357 km langen Abschnittes im Burgen-
land, der von der Donau bis zum Dreiländereck Ös-
terreich-Slowenien-Ungarn reicht. Mit 23. Septem-
ber 1990 wurde der Einsatz auch nach Nieder-
österreich auf einen 113 km langen Abschnitt, der
von der Einmündung der March in die Donau bis
zum Dreiländereck Österreich-Slowakei-Tschechien
reicht, ausgeweitet (vgl. Abb. 7.54, 7.55 und 7.56).

Grenzraumüberwachung aus der Luft
Der AssE zur Grenzraumüberwachung aus der Luft
begann am 1. Dezember 1997 und erfolgt mit meh-
reren speziell ausgerüsteten Hubschraubern entlang
der gesamten EU-Außengrenze vom Dreiländereck
Deutschland-Österreich-Tschechien bis zum Drei-
ländereck Italien-Österreich-Slowenien. Stärke: 11
Mann.

Anthrax-Assistenzeinsatz der ABC-Abwehr-
truppe

Der AssE von insgesamt rund 350 Soldaten der
ABC-Abwehrtruppe  bei bisher 436 Einsätzen
(Stand: Anfang November 2004) in ganz Österreich
im Zusammenhang mit anthraxverdächtigen Substan-
zen erfolgt seit dem 12. Oktober 2001 laufend, wobei
die Anzahl der Einsätze zuletzt relativ gering war.
Aufgaben sind die Sicherstellung und Verpackung der
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verdächtigen Substanzen sowie die anschließende
 Dekontamination vor Ort. Stärke: ca. 350 Mann.

Assistenzeinsätze bei Elementarereignissen und
Unglücksfällen

Das ÖBH leistet jährlich eine große Zahl an Hilfs-
einsätzen nach Elementarereignissen (z.B. Über-
schwemmungen, Lawinenabgängen, Verklausungen,
Felsstürzen etc.) sowie anderen Unglücksfällen (z.B.
Personensuche, Bergungen etc.). Besonders umfang-
reiche Hilfeleistungen erfolgten durch das ÖBH an-
lässlich der Hochwasserkatastrophen Anfang der 90er
Jahre sowie im Jahr 2002 (vgl. Abb. 7.57).

Assistenzeinsatz Garsten/Oberösterreich (1)
Der AssE des MilKdo OÖ in Garsten erfolgte von 3.
bis 4. Jänner sowie am 8. Jänner 2003 auf Anforde-
rung der Gemeinde Garsten. Aufgabe war die Durch-
führung von Sicherungsarbeiten im Zuge einer
Hangrutschung. Stärke: 18 Mann.

Assistenzeinsatz St. Jakob/Osttirol (2)
Der AssE des JgB24 im Bereich der Jesachalm bei
St. Jakob im Defreggental erfolgte von 10. bis 11.
Februar 2003 auf Anforderung der Gemeinde St.
Jakob. Aufgabe war die Suche nach verschütteten
Personen nach einem Lawinenabgang. Stärke: 137
Mann.

Assistenzeinsatz Lizum-Walchen/Tirol (3)

Der AssE von Teilen des JgB6, StbB6, TÜPI L/W
und MilKdo T im Bereich der Torspitze am Trup-
penübungsplatz Lizum-Walchen erfolgte am 12. Fe-
bruar 2003 auf Anforderung der Tiroler Landesre-
gierung. Aufgabe war die Suche nach verschütteten
Personen nach einem Lawinenabgang. Stärke: 53
Mann.

Assistenzeinsatz Bad Bleiberg/Kärnten (4)

Der AssE des MilKdo K und des PiB1 in Bleiberg
erfolgte von 18. bis 26. März 2003 auf Anforderung

der Bezirkshauptmannschaft (BH) Villach Land.
Aufgabe war die Unterstützung von Löscharbeiten
der Feuerwehr bei der Bekämpfung eines Waldbran-
des. Stärke: ca. 310 Mann.

Assistenzeinsatz Nüziders-Nenzing/
Vorarlberg (5)

Der AssE des JgB23 in Raum Nüziders-Nenzing
erfolgte am 5. Mai 2003 auf Anforderung des
Bezirksgendarmeriekommandos Bludenz. Aufgabe
war die Unterstützung bei der Suche nach einer ver-
missten Person. Stärke: 20 Mann.

Assistenzeinsatz Tamsweg/Salzburg (6)
Der AssE im Raum Tamsweg erfolgte auf Anforde-
rung der Salzburger Landesregierung und der BH
Tamsweg. Dabei waren von 5. bis 14. Mai 2003 rund
130 Soldaten (PiB2) sowie von 2. bis 13. Juni 2003
weitere 30 Soldaten (MilKdo S) mit Sicherungs-
arbeiten gegen Steinschlag eingesetzt sowie gegen
Borkenkäfer bei den nach der Sturmkatastrophe des
vergangenen Herbstes noch immer laufenden Auf-
räumungsarbeiten im Wald im Einsatz. Stärke: Rund
160 Mann.

Assistenzeinsatz Bretstein/Steiermark (7)

Der AssE des MilKdo ST im Raum Bretstein sowie
der Einsatz von 4 Hubschraubern des KdoLuSK er-
folgte von 12. bis 14. Mai 2003 auf Anforderung der
BH Judenburg. Aufgabe war die Unterstützung von
Löscharbeiten der Feuerwehr bei der Bekämpfung
eines Waldbrandes. Stärke: 63 Mann.

Assistenzeinsatz Hohe Veitsch/Steiermark (8)

Der AssE auf der Hohen Veitsch erfolgte auf Anfor-
derung der BH Mürzzuschlag. Dabei waren von 14.
bis 20. Mai 2003 20 Soldaten (StbB7) sowie von 26.
bis 28. Mai 2003 weitere 9 Soldaten (MilKdo ST)
bei Sprengarbeiten nach einem Felssturz eingesetzt.
Stärke: 29 Mann.

Assistenzeinsatz Kaiserbrunn/
Niederösterreich (9)

Der AssE des MilKdo NÖ und der HSanA B in
Kaiserbrunn erfolgte von 1. bis 7. Juni 2003 auf An-
forderung der BH Neunkirchen. Aufgabe war die
Bergung eines verunglückten Kraftfahrzeuges. Stär-
ke: 21 Mann.

Assistenzeinsatz Eibiswald/Steiermark (10)

Der AssE des MilKdo ST in Eibiswald erfolgte am
10. Juni 2003 auf Anforderung der Landeswarn-
zentrale. Aufgabe waren Aufräumungsarbeiten nach
einem Unwetter. Stärke: 30 Mann.
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Assistenzeinsatz Gries im Sellrein/Tirol (11)

Der AssE der 6.JgBrig und des MilKdo T im Raum
Gries im Sellrein erfolgte von 24. Juni 2003 bis
1. Juli 2003 auf Anforderung der Tiroler Landesre-
gierung. Aufgabe war die Durchführung von
Sicherungsarbeiten wegen eines drohenden Felsstur-
zes. Stärke: 44 Mann.

Assistenzeinsatz Radenthein/Kärnten (12)

Der AssE des PiB1 und des MilKdo K im Raum
Radenthein erfolgte von 17. bis 23. Juni 2003 auf
Anforderung der BH Spittal an der Drau. Aufgabe
war die Räumung von Verklausungen nach einem
Unwetter. Stärke: 49 Mann.

Assistenzeinsatz Stams/Tirol (13)
Der AssE des MiIKdo T im Raum Stams erfolgte
von 28. bis 29. Juli 2003. Aufgabe war die Unter-
stützung bei der Suche nach einer vermissten Per-
son. Stärke: 70 Mann.

Assistenzeinsatz Tamsweg/Salzburg (14)

Der AssE des JgB24 und des MiIKdo S in Tamsweg
erfolgte von 29. bis 31. Juli 2003 auf Anforderung
der BH Tamsweg. Aufgabe war die Räumung eines
Grabens. Stärke: 10 Mann.

Assistenzeinsatz Raggaschlucht/Kärnten (15)

Der AssE der 7.JgBrig und des MilKdo K in der
Raggaschlucht erfolgte von 29. Juli 2003 bis 4. Sep-
tember 2003 auf Anforderung der Landeswarn-
zentrale. Aufgabe war die Durchführung von Spreng-
und Sicherungsarbeiten nach einem Unwetter. Stär-
ke: 95 Mann.

Assistenzeinsatz Windischgarsten/
Oberösterreich (16)
Der AssE von rund 30 Soldaten der Luftstreitkräfte
mit 3 PC-6 vom FIR1, einer Alouette III vom FIR2
und 4 AB-212 vom FIR3 im Raum Windischgarsten
erfolgte von 24. bis 29. August 2003 auf Anforde-
rung der Landeswarnzentrale. Aufgabe war die Un-
terstützung von Löscharbeiten der Feuerwehren bei
der Bekämpfung eines Waldbrandes. Stärke: ca. 30
Mann.

Assistenzeinsatz Vorderberg/Kärnten (17)
Der AssE des PiB1 und des MilKdo K im Raum
Vorderberg erfolgte von 30. August bis 5. Septem-
ber 2003. Aufgaben waren die Errichtung einer
Behelfsbrücke sowie die Durchführung von Aufräu-
mungsarbeiten nach einem Unwetter. Stärke: ca. 580
Mann.

Assistenzeinsatz Hall/Tirol (18)

Der AssE mit einer AB-212 vom FlR3 und mit zwei
Alouette III vom FIR2 im Raum Hall/Tirol erfolgte
von 19. bis 21. Oktober 2003 auf Anforderung der
Landeswarnzentrale. Aufgabe war die Unterstützung
von Löscharbeiten der Feuerwehren bei der Bekämp-
fung eines Waldbrandes. Stärke: ca. 10 Mann.

Assistenzeinsatz Muhr im Lungau/Salzburg (19)

Der AssE des Katastrophenhilfszuges Tamsweg in
der Gemeinde Muhr im Lungau erfolgte von 9. bis
12. Dezember 2003 auf Anforderung der BH
Tamsweg. Aufgabe war die Sicherung eines Hanges
(Beseitigung von losem Material und Errichtung ei-
nes provisorischen Steinschlagwalles). Stärke: 15
Mann.

Assistenzeinsatz Annaberg/Salzburg (20)

Der AssE des PiB2 in der Gemeinde Annaberg er-
folgte von 15. bis 18. Dezember 2003 auf Anforde-
rung der Gemeinde Annaberg. Aufgabe war der Ab-
bau einer Behelfsbrücke. Stärke: 50 Mann.

Assistenzeinsatz in St. Anton/Tirol (21)

Der AssE des StbB6 in St. Anton am Arlberg erfolg-
te am 26. März 2004. Aufgabe war die Durchfüh-
rung von Sicherungsarbeiten. Stärke: 16 Mann

Assistenzeinsatz in Landeck/Tirol (22)
Der AssE des JgB23 in Landeck erfolgte am 8. April
2004 auf Anforderung der BH Landeck. Aufgabe war
die Suche nach einer vermissten Person. Stärke: 16
Mann.

Assistenzeinsatz Kaunertal/Tirol (23)

Der AssE der 6.JgBrig und des MilKdo T im
Kaunertal erfolgte von 3. bis 5. Mai 2004 auf Anfor-
derung der Tiroler Landesregierung. Aufgabe war die
Sprengung von rund 500 Kubikmeter Felsmaterial.
Stärke: 11 Mann.

Assistenzeinsatz Mariazell-Rasing/
Steiermark (24)

Der AssE des MilKdo ST im Raum Mariazell-Rasing
erfolgte am 24. April 2004 auf Anforderung der BH
Bruck/Mur. Aufgabe war die Suche nach einer ver-
missten Person. Stärke: 38 Mann.

Assistenzeinsatz Selesen/Kärnten (25)

Der AssE des PiB1 in Selesen erfolgte von 30. Juni
bis 2. Juli 2004 auf Anforderung der Marktgemeinde
Brückl. Aufgabe war die Errichtung einer Behelfs-
brücke nach Unwettern. Stärke: 122 Mann.
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Assistenzeinsatz Lavamünd/Kärnten (26)

Der AssE des PiB1 und des MilKdo K in Lavamünd
erfolgte von 9. bis 14. Juli 2004 auf Anforderung der
Gemeinde Lavamünd. Aufgabe war die Errichtung
von Befestigungen nach Unwettern. Stärke: 327
Mann.

Assistenzeinsatz Zienitzen/Kärnten (27)
Der AssE des PiB1 in Zienitzen erfolgte am 20. und
21. Juli 2004 auf Anforderung der Gemeinde Frie-
sach. Aufgabe war die Errichtung einer Behelfsbrücke
nach Unwettern. Stärke: 55 Mann.

Assistenzeinsatz Filzmoos/Salzburg (28)

Der AssE des HFMR im Raum Filzmoos erfolgte am
26. Juli 2004 auf Anforderung der Gemeinde Filzmoos.
Aufgabe war die Suche nach einer vermissten Per-
son. Stärke: 67 Mann.

Assistenzeinsatz Leiben/Niederösterreich (29)

Der AssE des PiB3 im Raum Leiben erfolgte von 28.
Juli bis 3. August 2004 auf Anforderung der Gemeinde
Leiben. Aufgabe war die Errichtung von Dammbauten
(Schüttungen) und die Durchführung von
Holzaufarbeitungen nach schweren Unwettern. Stär-
ke: 17 Mann.

Assistenzeinsatz Bergheim/Salzburg (30)

Der AssE des PiB2 im Raum Bergheim erfolgte am
31. Juli 2004 auf Anforderung der Gemeinde Berg-

heim. Aufgabe war die Suche nach einer vermissten
Person. Stärke: 12 Mann.

Assistenzeinsatz Kleinarl-Jägersee/Salzburg (31)
Der AssE des HFMR im Raum Kleinarl-Jägersee
erfolgte am 5. August 2004 auf Anforderung der
Gemeinde Kleinarl. Aufgabe war die Suche nach ei-
ner vermissten Person. Stärke: 64 Mann.

Assistenzeinsatz Gasteiner Tal/Salzburg (32)

Der AssE des HFMR im Gasteiner Tal erfolgte am
21. Oktober 2004 auf Anforderung der BH St.
Johann/Pongau. Aufgabe war die Suche nach einer
vermissten Person. Stärke: 80 Mann.

Assistenzeinsatz Untersberg/Salzburg (33)

Der AssE des FlAR3 im Raum Untersberg erfolgte
am 4. November 2004 auf Anforderung der Gemein-
de Gröding. Aufgabe war die Suche nach einer ver-
missten Person. Stärke: 83 Mann.

Assistenzeinsatz für Landesregierung
Steiermark (34)

Der AssE des MilKdo ST erfolgte am 31. Dezember
2004. Aufgabe war die Unterstützung der Einsatz-
Koordinationszentrale des Landes Steiermark beim
Betrieb eines „Call-Centers“ anlässlich der Flut-
katastrophe in Südostasien.
Stärke: 18 Mann.
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7.3.6.3 Einsätze der Luftstreitkräfte

Einsätze zur Luftraumüberwachung und Luft-
raumsicherung

Militärische Prioritätsflüge A sind alle Flüge mit zu
militärischen Zwecken eingesetzten Luftfahrzeugen,
die unmittelbar zur Erfüllung von Aufgaben des
Bundesheeres durchgeführt werden. Militärische
Prioritätsflüge A haben absoluten Vorrang vor jedem
anderen Flugverkehr159 . Diese Flüge werden anlass-
bezogen durch die Luftaumüberwachungszentrale
oder durch das Diensthabende-System Luft angeord-
net und umfassen z.B. Abfangeinsätze zur Identifi-

zierung von Luftfahrzeugen, Flüge zur Überprüfung von
Luftfahrzeugen mit Kommunikationsausfall, Eskorten
für Staatsgäste etc. Im Jahr 2003 wurden insgesamt
75 Einsätze der Priorität A geflogen; im Jahr 2004
waren es 52 derartige Einsätze.

Von 23. bis 28. Jänner 2003 sowie von 19. bis 25. Jän-
ner 2004 unterstützten die Luftstreitkräfte die
Sicherheitsmaßnahmen für das World Economic Fo-
rum in Davos/Schweiz; dabei wurden zwischen
Schweiz und Österreich Luftlagedaten ausgetauscht;
ferner kamen im Rahmen der Luftraumsicherung
mehrere Tieffliegererfassungsradars (TER), IKT-
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Mittel sowie Luftraumüberwachungsflugzeuge zum
Einsatz.

Am 22. Mai 2004 wurde der mitteleuropäische Ka-
tholikentag in Mariazell im Rahmen des Verfahrens
Luftraumsicherung geschützt. Dabei wurden die im
Rahmen der „Einsatzbereitschaft“ bereitgehaltenen
Luftraumüberwachungsflugzeuge EB-Rotten (Ein-
satzbereitschaft-) der Luftraumüberwachungs-
flugzeuge und ein Tieffliegererfassungsradar einge-
setzt.

Ende Oktober 2004 erfolgte ein Staatsbesuch des is-
raelischen Staatspräsidenten in Österreich. Für den
20. Oktober 2004 war das ÖBH mit der Durchfüh-
rung eines Lufttransportes des Staatsgastes von Wien
nach Mauthausen beauftragt. Bei diesem Staatsbe-
such gelangten umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen
zur Anwendung. So wurde z.B. zur Absicherung des
Hubschrauberfluges eine Flugverbotszone verfügt
und durch Teile der Luftstreitkräfte passiv (Radar-
geräte) und aktiv (Saab Draken, Saab 105Ö, Pilatus
PC-7) überwacht. Beim Flug des Hubschrauber-
verbandes von Wien nach Mauthausen am 20. Okto-
ber 2004 kam es dabei zu einer Verletzung der Flug-
verbotszone, bei der sich ein Sportflugzeug dem
Hubschrauberverband näherte. Da der Pilot des
Sportflugzeuges auf keinen Funkspruch reagierte,
war ein Anschlag nicht auszuschließen, daher wurde
das Flugzeug durch Saab 105 abgefangen und aus
dem gesperrten Luftraum eskortiert.

7.3.6.4 Übungen

Grundlagen

Ziel der Übungstätigkeit des Bundesheeres – und
damit auch der Truppenausbildung – ist es, die
Führungsfähigkeit des Kaders zur Erfüllung natio-
naler und internationaler Aufgaben sicherzustellen
sowie die Truppe und ihre Teilelemente zur Erfül-
lung der vorgegebenen Aufgaben zu befähigen. Hiezu
gibt es verschiedene Übungsarten und Übungs-
formen. Übungsarten160  sind Manöver, Gefechts-
übungen, Stabs- und Fernmelderahmenübungen,
Stabsübungen, Fernmeldeübungen, Feuerleit-
übungen, Versorgungsübungen, Luftverteidigungs-
übungen, Luftaufklärungsübungen, Fliegerabwehr-
übungen, Alarmübungen, Mobilmachungsübungen,
Einberufungsübungen, Formierungsübungen,
Katastrophenübungen und besondere Übungsvor-
haben. Übungsformen definieren Größenordnung
und beübte Ebene: Kompanie- bzw. Batterieübungen,
Bataillons-(Regiments-)übungen, Brigadeübungen
und größere Übungen, wobei das jeweils übergeord-
nete Kommando die Übungsanlage und -leitung

durchführt. Milizpersonal nimmt an derartigen Übun-
gen im Rahmen ihrer gesetzlichen Verpflichtungen
bzw. auf freiwilliger Basis teil.

Richtlinien für Übungen161

Die Übungstätigkeit (größere Übungen bzw. Manö-
ver) in Österreich war 2003 und 2004 grundsätzlich
auf Bataillonsübungen (Bataillon als beübte Ebene,
Brigadekommanden als Übungsleitung) auszurich-
ten. Die Übung SCHUTZ 04 stellte eine Ausnahme
zu diesen Vorgaben dar. Die zur Anwendung gelan-
genden und aus dem Einsatzkonzept abgeleiteten
Übungsthemen umfassten folgende, auch im Rah-
men von PSO-Szenarien zu beherrschende taktische
Verfahren:

Schutz von Objekten, Verkehrswegen und Räu-
men,

Angriff zur Vernichtung durchstoßender Feind-
kräfte,

Verteidigung aus eilig bezogenen Stellungen (Rie-
gelstellungen),

Begegnungsgefecht,

Verzögerung,

Zeitlich begrenzte Verteidigung.

Das Schwergewicht der Abschlussübungen der Voll-
kontingente hatte in der Beübung von gemischten
oder gemischt verstärkten Verbänden (Bataillon) un-
ter Einbindung von Kampfunterstützungstruppen,
Flieger- und Fliegerabwehrkräften und Versorgungs-
truppen (Kampf der verbundenen Waffen) zu liegen.
Die Truppe war dabei auch mit nicht vorbereiteten
Führungsvorgängen zu konfrontieren.

Leitlinien für Übungen 2005

Obwohl zu Einsätzen außerhalb des Staatsgebietes
nur Freiwillige entsandt werden, erscheint es notwen-
dig, die für die Bewältigung der damit verbundenen
Einsatzaufgaben erforderlichen Kenntnisse allen Sol-
daten zu vermitteln162 . Für 2005 liegt daher das
Schwergewicht der Ausbildungs- und Übungs-
tätigkeit bei friedensunterstützenden Operationen
Peace Support Operations (PSO). Dabei wird die
gesamte Bandbreite der Aufgaben (Petersberg-Auf-
gaben) bis hin zu den Aufgaben von Kampfeinheiten
im Rahmen der Friedenserzwingung vermittelt.
Eine wesentliche Forderung an alle Truppen- und
Waffengattungen ist das Fortführen des Herstellens
und Vertiefens der Interoperabilität und Kompatibi-
lität, um eigene Kräfte bei der Durchführung von PSO
in die entsprechenden internationalen Strukturen und
Verfahren eingliedern zu können. Dies umfasst ne-
ben der gemeinsamen Sprache (Englisch) auch die
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Angleichung der Führungsverfahren und Einsatz-
grundsätze der Truppen- und Waffengattungen an die
maßgeblichen internationalen Standards. Dies erfolgt
im Wesentlichen durch die Umsetzung der Partners-
hip-Goals im Rahmen der PfP. Grundlegend bleibt
jedoch für alle Truppen- und Waffengattungen – so-
wohl für nationale als auch internationale Aufgaben
– die Fähigkeit zum Kampf der verbundenen Waffen
in einer zunehmend „netzwerkorientierten“ Umge-
bung.

Im Rahmen der Übungsplanung 2005 sind folgende
größere Übungen vorgesehen: Die Verbandsübung
der 4.PzGrenBrig (gemeinsam mit TherMilAk) zum
Thema „friedensunterstützende Operationen“, Übun-
gen der Luftstreitkräfte zum „Zusammenwirken der
Fliegerabwehr- und Fliegerelemente“ sowie das
„OCC-Assessment“ eines JgB der 7.JgBrig. Das
Schwergewicht der Übungstätigkeit liegt auf ge-
mischten Einheiten – unter Einbindung von Artille-
rie, Pionier-, Flieger- und Fliegerabwehrkräften so-
wie der entsprechenden Logistik.

Übungen im Ausland

Der jährliche Übungs- und Ausbildungsplan legt fest,
an welchen Auslandsübungen österreichische Solda-
ten bzw. Formationen des ÖBH teilnehmen. Derzeit
erfolgt die Auswahl bzw. die Entsendung zu Übun-
gen im Ausland nach folgenden Richtlinien:

Übungen werden mit jenen Organisationen bzw.
Staaten abgehalten, welche die Entwicklung des
Bundesheeres in irgendeiner Weise beeinflussen
und wo die Angehörigen des Bundesheeres ei-
nen Erfahrungs-, Wissens- oder Fertigkeitenzu-
wachs haben.

Übungen werden in erster Linie in der Übungs-
sprache Englisch durchgeführt und finden
grundsätzlich nur im OSZE-Raum statt.

Die österreichischen Übungsteilnehmer sind
grundsätzlich Angehörige von KIOP-KPE bzw.
Lehrbeauftragte an Schulen/Akademien oder
haben entsprechende Funktionen innerhalb der
Zentralstelle bzw. bei Kommanden der oberen
Führung oder sind zumindest bei einer FORM-
EIN/VOREIN gemeldet.

Die österreichischen Übungsteilnehmer müssen
eine Freiwilligenmeldung abgeben, grundsätzlich
dienstlich abkömmlich sein, über die notwendi-
ge Ausbildung verfügen, sprachlich ausreichend
qualifiziert sein und den erforderlichen Dienst-
grad auch im Inland besitzen.

Übungen im Ausland mit Volltruppe werden nur
mit KIOP-KPE beschickt. Dabei wird angestrebt,

pro Jahr an 1 bis 2 Volltruppenübungen auf Kom-
panie- bzw. Bataillonsebene und an 1 bis 2 Übun-
gen auf Zugsebene teilzunehmen.

Zusätzlich wird angestrebt, pro Jahr an 1 bis 2
Stabsübungen im Ausland auf Bataillons- oder
Brigadeebene sowie an 1 bis 2 Stabsübungen für
höhere Kommanden teilzunehmen.

Jedes vierte bzw. fünfte Jahr ist Österreich
Gastgeberland für eine größere internationale
Übung.

Die Gliederung der Übungs- bzw. Ausbildungsvor-
haben im Rahmen der PfP geht auf die Systematik
des Individuellen Partnerschaftsprogrammes (IPP)
zurück:

PfP-Übungen sind v.a. Stabsübungen, die durch
ein Kommando der NATO geführt werden. Die
Teilnahme ist für alle NATO-Mitgliedstaaten und
alle PfP-Teilnehmerstaaten möglich.

NATO-Übungen, offen für Partner werden wie
PfP-Übungen durch ein NATO-Kommando ge-
führt. Dabei ist vorgesehen, dass nur Einsatz-
kräfte teilnehmen, deren Interoperabilitäts-
fähigkeiten überprüft wurden und die festgeleg-
ten Qualitätsstandards entsprechen. Dadurch sind
derartige Übungen auch für Österreich von ho-
hem Interesse.

Übungen im Geiste der PfP (IGPfP) sind vor-
wiegend Truppenübungen, die auf Initiative eines
oder mehrerer NATO-Mitgliedstaaten bzw. PfP-
Teilnehmerstaaten stattfinden. Planung, Vorberei-
tung und Durchführung erfolgen durch die betei-
ligten Staaten; die NATO wird durch Beobachter
vertreten. Ziel dieser Übungen ist die Stärkung
der Partnerschaft durch Überprüfung und Verbes-
serung der für PfP-Operationen notwendigen Inter-
operabilität und Standardisierung.

Übungen im Ausland 2003163 (vgl. Tab. 7.29)

OPEN ROAD 2003164

PfP-Stabsübung von 20. bis 22. Jänner in Portsmouth/
USA. Die Übungsleitung lag beim NATO-Kommando
Allied Command Transformation (ACT). Insgesamt
nahmen ca. 150 Offiziere und Zivilbedienste aus allen
NATO- und PfP-Staaten an der Übung teil. Österreich
entsandte 3 Offiziere.

Zweck der Übung war es, den Teilnehmern Einblick
in die politischen und militärischen Einflussfaktoren
zu gewähren, die als Ursache für die Veränderungen
der US-Streitkräfte genannt werden können; weiters
sollten die europäische Sicht der Entwicklung und
die Schlussfolgerungen für Aufgaben und Strukturen
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der NATO dargestellt und einer breiten Diskussion
unterzogen werden.

COOP OSPREY 2003 (CO 03)

PfP-Stabsübung von 24. März bis 10. April in Rumäni-
en (Phase 1) und in den USA (Phase 2). Die Übungs-
leitung lag beim NATO-Kommando Allied Command
Transformation (ACT). Insgesamt nahmen ca. 130
Offiziere und Zivilbedienstete aus 3 NATO- und 18
PfP-Staaten an der Übung teil. Österreich entsandte 3
(Phase 1) bzw. 2 Offiziere (Phase 2).

Diese Übung war eine computerunterstützte Stabs-
übung mit fiktivem Szenario eines friedensunter-
stützenden Einsatzes, bei dem vor allem die Stabs-
abläufe eines multinationalen Brigadekommandos mit
übergeordnetem Landstreitkräftekommando und drei
unterstellten Bataillonen geübt wurden.

Die Abwicklung der Übung erfolgte unter Abstützung
auf das Simulationssystem JCATS (Joint Conflict and
Tactical Simulation). Das Schwergewicht dieser
Übung bildete vor allem die Entwicklung von Inter-

operabilität in der multinationalen Stabsarbeit sowie
die Unterstützung und Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Organisationen und NGOs im fiktiven
Operationsgebiet.

COOP KNOWLEDGE 2003 (CK 03)

PfP-Stabsübung von 8. bis 20. September in Helsinki/
Finnland. Die Übungsleitung lag beim NATO-Kom-
mando Allied Command Operation (ACO). Insgesamt
nahmen ca. 1.000 Personen an der Übung teil. Öster-
reich entsandte 8 Offiziere. Das Schwergewicht die-
ser Übung bildete die Entwicklung von Dokumenten
für Führungsunterstützungskurse an der NATO-Schu-
le (SHAPE) Oberammergau/Deutschland bzw. zur
Strukturierung von Füh-rungsinformationssystemen auf
CJTF-Level (Combi-ned Joint Task Force) im Rah-
men von CRO.

Die Offiziere, die an dieser Übung teilnahmen, sind für
die Einteilung im Expertenpool (Stabsmitglieder; auch
in multinationalen Kommanden) gemäß KIOP vorge-
sehen, sodass vor allem das Herstellen der Inter-
operabilität im Vordergrund stand.
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COOP ASSOCIATE 2003 (CA 03)

PfP-Stabsübung von 27. Oktober bis 23. November
in Sofia/Bulgarien. Die Übungsleitung lag beim NATO-
Kommando Alliiertes Streitkräftekommando
Südeuropa (JFC NAPLES). Insgesamt nahmen 264
Personen aus 3 NATO- und 12 PfP-Staaten an der
Übung teil. Österreich entsandte 12 Offiziere und
Unteroffiziere.

Diese Übung war eine computerunterstützte Stabs-
übung mit fiktivem Szenario eines friedensunter-
stützenden Einsatzes, bei dem vor allem die Stabsab-
läufe eines multinationalen Brigadekommandos geübt
wurden. Das Schwergewicht dieser Übung lag bei der
Entwicklung von Interoperabilität in der multinationa-
len Stabsarbeit sowie bei der Unterstützung und Zu-
sammenarbeit mit internationalen Organisationen und
NGOs.

ALLIED ACTION 2003 (AA 03)
PfP-Stabsrahmenübung von 27. Oktober bis 8. De-
zember in Istanbul/Türkei. Die Übungsleitung lag
beim NATO-Kommando Allied Command Ope-
ration (ACO). Insgesamt nahmen 4.000 Personen aus
allen NATO- und PfP-Staaten an der Übung teil.
Österreich entsandte 58 Offiziere, Unteroffiziere und
Zivilbedienstete.

Zweck der Übung war die Evaluierung der Fähig-
keiten von „Joint Forces Command Brunssum“ in
Bezug auf Planung, Aufstellung und Entsendung ei-
nes multinationalen teilstreitkräfteüberschreitenden
Hauptquartiers zur Führung eines friedensunterstütz-
enden oder -schaffenden Einsatzes. Die österreichi-
schen Teilnehmer, die den Kern eines multinationa-
len Divisionskommandos bildeten, konnten Erfahrun-
gen in der Bearbeitung operativer Aufgabenstellungen
im Rahmen eines friedensschaffenden Einsatzsze-
narios sammeln.

COOP BEST EFFORT 2003 (CBE 03)
PfP-Truppenübung von 16. bis 27. Juni in Yerevan/
Armenien. Die Übungsleitung lag beim NATO-Kom-
mando Alliiertes Streitkräftekommando Südeuropa
(JFC NAPLES). Insgesamt nahmen 400 Personen aus
6 NATO- und 13 PfP-Staaten an der Übung teil. Ös-
terreich entsandte 20 Soldaten.

Zweck der Übung war die Zusammenarbeit der Sol-
daten aller teilnehmenden Nationen bei der Bewälti-
gung von friedensunterstützenden Aufgaben auf
Gruppen-, Zugs- und Kompanieebene. Die öster-
reichischen Teilnehmer konnten auch die Infanterie-
ausrüstung und Infanterietechniken anderer Nationen
kennen lernen sowie Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit Streitkräften anderer Staaten auf Ebene Zug

im Rahmen eines friedensschaffenden Einsatz-
szenarios sammeln.

COMBINED ENDEAVOR 2003 (CE 03)

Stabsübung im Geiste der PfP von 1. bis 30. Mai
in Baumholder/Deutschland. Die Übungsleitung
lag beim Kommando der US-Streitkräfte in Europa.
Insgesamt nahmen 1.070 Personen aus 10 NATO- und
30 PfP-Staaten an der Übung teil. Österreich entsandte
20 Personen.

Zweck der Übung war die Erprobung der Fernmelde-
systeme hinsichtlich technischer Interoperabilität. Für
die Planung der Beteiligung an internationalen Ein-
sätzen und den damit verbundenen Erfordernissen
der Kommunikation mit anderen Nationen und de-
ren Systemen ist die Testung der in Österreich ver-
wendeten Fernmeldesysteme unbedingt erforderlich.

VIKING 2003 (V 03)

Stabsübung im Geiste der PfP von 1. bis 12. Dezem-
ber Enköping/Schweden. Die Übungsleitung lag
bei den schwedischen Streitkräften. Insgesamt
nahmen 800 Personen aus 10 NATO- und 17 PfP-
Staaten an der Übung teil. Österreich entsandte 5 Of-
fiziere.

Diese Übung war eine computerunterstützte Stabs-
übung mit fiktivem Szenario eines friedenunter-
stützenden Einsatzes, bei dem vor allem die inter-
operablen Stabsabläufe eines multinationalen Briga-
dekommandos mit über- und untergeordneten Kom-
manden sowie die Zusammenarbeit mit Organisati-
onen geübt wurden. Die Abwicklung der Übung er-
folgte unter Abstützung auf das Simulationssystem
EXONAUT mit taktischen und operativen Führungs-
elementen in unterschiedlichsten Standorten Europas
unter Einsatz von Videokonferenzanlagen.

PEACE SHIELD 2003 (PS 03)

Stabsübung im Geiste der PfP von 7. bis 21. Juli in
Lviv/Ukraine. Die Übungsleitung lag bei der
kalifornischen Nationalgarde sowie den Streitkräften
der Ukraine. Insgesamt nahmen 800 Personen aus 4
NATO- und 11 PfP-Staaten an der Übung teil. Ös-
terreich entsandte 8 Offiziere und Unteroffiziere.

Zweck der Übung war die interoperable Zusammen-
arbeit v.a. auf der Führungsebene multinationales
Bataillonskommando bei der Bewältigung von
friedensunterstützenden Einsätzen. Die österreichi-
schen Teilnehmer hatten darüber hinaus die Gelegen-
heit, die Infanterieausrüstung und Infanterietechniken
anderer Nationen kennen zu lernen. Das öster-
reichische Kontingent hatte die Möglichkeit, takti-
sche Erfordernisse in einem friedensunterstützenden
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Einsatzszenario im Kompanie- und Bataillonsrahmen
im multinationalen Umfeld und unter Abstützung auf
Computersimulation zu üben.

SHIRBRIG 1/2003 und 2/2003

Stabsübungen der SHIRBRIG von 12. bis 19. Juni
in Södertalje/Schweden bzw. von 22. bis 26. Septem-
ber in Hovelte/Dänemark. Die Übungsleitung
lag bei SHIRBRIG. Insgesamt nahmen 100 Personen
aus 11 Staaten an der Übung teil. Österreich entsand-
te 5 bzw. 7 Offiziere und Unteroffiziere.

Zweck der Übung war das Erarbeiten und Festlegen
von Abläufen der multinationalen Stabsarbeit von
SHIRBRIG im Rahmen eines fiktiven Einsatzes mit
einem friedensunterstützenden Szenario.

OPERA 2003 (O 03)

Stabsübung von 1. bis 28. Oktober in Creil/Frank-
reich. Die Übungsleitung lag beim französischen
Luftwaffenkommando. Insgesamt nahmen 700 Per-
sonen aus 15 Staaten an der Übung teil. Österreich
entsandte 2 Personen.

Zweck der Übung war das Training des gesamten
Luftwaffenpersonals zur Aufgabenerfüllung sowie
der durchgehende Betrieb eines DCAOC
(Deployable Combined Air Operation Centre) über
ca. zwei Wochen. Frankreich hat ein Air Component
Command für die NATO-Readiness Force ein-
gemeldet. Diese Übung galt als Orientierungstest für
die Evaluierung des französischen Air Component
Command im Jahr 2005. Sämtliche Übungs-
teilnehmer erzielten wichtige Erkenntnisse bezüglich
der Stabsabläufe eines DCAOC. Dies bedeutet ei-
nen großen Erfahrungsgewinn hinsichtlich Planung
und Durchführung von nationalen bzw. multinatio-
nalen Aufgaben.

DACH 2003

Stabsübung von 17. bis 26. September in Neuhausen/
Deutschland. Die Übungsleitung lag bei der THW-
Bundesschule/Deutschland. Insgesamt nahmen 80
Personen aus 3 Staaten an der Übung teil. Österreich
entsandte 13 Offiziere und Unteroffiziere.

Zweck der Übung war es, die von den Vereinten
Nationen und der Arbeitsgruppe DACH (Deutsch-
land, Österreich und Schweiz) erstellten Normen der
IHKH (Internationale Hilfe – Katastrophenhilfe)
praktisch im Rahmen einer Kombination eines
friedensunterstützenden und eines Katastrophenhilfe-
einsatzes nach einem Erdbeben anzuwenden. Dabei
wurden die Kontingentskommanden im Führungs-
verfahren und der internationalen Stabsarbeit auf die-
se Zielsetzung hin trainiert.

Übungen im Ausland 2004 (vgl. Tab. 7.30)

ELOQUENT NUGGET 2004 (EN 04)

PfP-Stabsübung von 1. bis 13. Juni in Washington
DC/USA. Die Übungsleitung lag beim Joint Forces
Command. Insgesamt nahmen 230 Offiziere, Unter-
offiziere und Zivilisten aus fast allen NATO- bzw.
PfP-Staaten an der Übung teil. Österreich entsandte
3 Offiziere.

Im Rahmen des Vorhabens wurden Prinzipien für
friedensschaffende Operationen und das Zusammen-
wirken mit den Vereinten Nationen und Nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) im Rahmen von
multinationalen, teilstreitkräfteübergreifenden (Heer
und Luftwaffe) Kommanden vermittelt, sowie Stabs-
organisationen und Stabsabläufe eines multinationa-
len Brigadekommandos zur Umsetzung von Planung
und Führung multinationaler Bataillonsstäbe entwi-
ckelt.

COOPERATIVE BEST EFFORT 2004

Truppenübung von 11. bis 26 September in Baku/
Aserbaidschan. Die Übungsleitung lag beim „NATO-
Component Command Land Headquarters Madrid“
und dem Gastgeber Aserbaidschan. Österreich ent-
sandte 31 Soldaten (12 Offiziere, 11 Unteroffiziere
und 8 Chargen).

Die Teilnahme hätte einerseits auf die Steigerung der
Interoperabilität auf der Ebene Gruppe bis Bataillon
abgezielt und sollte anderseits dazu dienen, die Teil-
nehmer mit allen leichten Infanteriewaffen und sons-
tigen Ausrüstungsgegenständen der Armeen der teil-
nehmenden Nationen vertraut zu machen. Die
österreichische Beteiligung hätte im Wesentlichen
bestanden aus: der Übernahme von Funktionen in
einem multinationalen Bataillon und der Übungs-
leitung, der Übernahme von vier Ausbildungsstatio-
nen zur Ausbildung in der Erfüllung von friedens-
unterstützenden Aufgaben auf Ebene Gruppe sowie
der Abstellung einer Jägergruppe (KPE) im Rahmen
des Ausbildungs- und Übungsbetriebes.

Aufgrund des Einreiseverbotes für die armenischen
Teilnehmer durch den Gastgeber Aserbaidschan und
der dadurch entstandenen Verletzung des PfP-Ge-
dankens, sagte die NATO die Übung am 13. Sep-
tember ab.

COOPERATIVE ZENITH 2004

Stabsübung von 17. September bis 1. Oktober in
Cornwall/Kanada. Die Übungsleitung lag beim
Supreme Allied Command Transformation (SACT)
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und Kanada als Gastgeber. Österreich entsandte 4
Offiziere.

Die Teilnahme bot die Möglichkeit, die Inter-
operabilität im Bereich der Stabsabläufe eines
Combined Air Operation Centre (CAOC) zur Erfül-
lung von PSO- bzw. CRO-Aufgaben zu steigern.

ALLIED ACTION 2004 (AA 04)

PfP-Stabsrahmenübung von 27. Mai bis 09. Juni in
Neapel/Italien. Die Übungsleitung lag beim NATO-
Streitkräftekommando Südeuropa (JFC SOUTH).
Insgesamt nahmen ca. 780 Offiziere, Unteroffiziere
und Zivilisten aus allen NATO- und PfP-Staaten an
der Übung teil. Österreich entsandte 9 Offiziere und
Unteroffiziere.

Die österreichischen Teilnehmer erhielten im Zuge
ihrer Stabsverwendungen Einblick in die Führung,
die Strukturen, die Arbeitsweise und den Informati-
onsfluss einer Combined Joint Task Force (CJTF)
mit 5 CC (Component Commands165 ).

CONSTANT MAKEFAST 2004 (CM 04)

NATO-Stabsübung offen für Partner – von 20. bis
25. Juni in Brünn/Tschechien. Die Übungsleitung lag

beim Joint Headquarters Centre Heidelberg. Insge-
samt nahmen 120 Offiziere, Unteroffiziere und Zivi-
listen aus 19 NATO-Staaten sowie die PfP-Staaten
Österreich, Schweden und Ukraine an der Übung teil.
Österreich entsandte 2 Offiziere. Ziel der Übung war
v.a. die bedarfs- und einsatzgerechte Einplanung der
entsprechenden Pionierkapazitäten für multinationa-
le Einsätze.

COMBINED ENDEAVOR 2004 (CE 04)

Stabsübung im Geiste der PfP von 4. bis 21. Mai in
Baumholder/Deutschland. Die Übungsleitung lag
beim Kommando der US-Streitkräfte Europa.
Insgesamt nahmen rund 1.070 Offiziere, Unteroffi-
ziere und Zivilisten aus 10 NATO- und 30 PfP- Staa-
ten an der Übung teil. Österreich entsandte 25 Per-
sonen.

Zweck der Übung war die Erprobung der Fernmelde-
systeme hinsichtlich technischer Interoperabilität. Die
Testergebnisse bestätigen, dass die eingesetzte
„Hardware und Software“ in der Lage ist, die Inter-
operabilität zu sämtlichen Nationen grundsätzlich
sicherzustellen.
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CRISIS MANAGEMENT EXERCISE 2004
(CME 2004)

EU-Stabsrahmenübung von 17. bis 27. Mai in
Northwood/England. Die Übungsleitung lag beim Rat
der EU. Insgesamt nahmen 550 Offiziere, Unteroffi-
ziere und Zivilisten aus allen EU Staaten an der
Übung teil. Österreich entsandte 2 Offiziere.

Im Jahr 2001 hat die EU eine erste derartige Übungs-
reihe begonnen. Auf der Basis eines fiktiven Krisen-
szenarios (Krise auf der Insel „Atlantia“) wird seither
jedes Jahr in einer Übung jeweils nur ein Teil der
Krisenmanagementverfahren, welche die Entschei-
dungsabläufe bei militärischen und zivilen Krisen-
managementoperationen vorgeben, geübt. Bis zum
Ende der Übungsreihe (voraussichtlich im Jahr 2006)
sollen alle Teile der Verfahren durchgespielt sein.
Dann wird eine neue Reihe mit einem neuen Szena-
rio beginnen.

CME 02 war eine EU-autonome Krisenmanagement-
übung, bei der jener Teil der Krisenmanagement-
verfahren durchgespielt wurde, in dem Entscheidun-
gen über mögliche Reaktionen der EU auf Krisen
vorbereitet werden. Besonderes Augenmerk wurde
auf das Zusammenspiel zwischen den Akteuren auf
EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten und auf die
Koordination beim Einsatz militärischer und ziviler
EU-Mittel gelegt. In Österreich nahmen neben dem
BMaA das BKA, das BMLV und das BMI an der
Übung teil.

CME 03/CMX 03 war eine gemeinsame EU-NATO
Übung, bei der von einer EU-geführten Operation
mit Rückgriff auf NATO-Mittel und -Fähigkeiten
ausgegangen wurde. Neben der weiteren Bespielung
der Entscheidungsabläufe wurden die Anwendung
der Vereinbarungen für Konsultation und Kooperati-
on zwischen EU und NATO in Krisenzeiten geübt.

CME 04 war die Fortsetzung der CME 02 und stell-
te daher die weiteren Vorbereitungen für einen auto-
nomen EU-Kriseneinsatz dar. Neu bei dieser Übung
war die Einbeziehung eines OHQ (Northwood, GB).
Durch den bereits erfolgten Abschluss des Überein-
kommens über den Rückgriff auf den Gemeinschafts-
mechanismus für ziviles Krisenmanagement zwi-
schen Rat und Kommission, konnte im Rahmen von
CME 04 auch erstmals Zivilschutz geübt werden.

SHIRBRIG 2004

Stabsübung von 26. November bis 3. Dezember in
Hovelte/Dänemark. Die Übungsleitung lag beim
österreichischen KdoIE mit Abstützung auf das Kom-
mando der SHIRBRIG. Österreich entsandte 23 Of-
fiziere und Unteroffiziere.

Die Teilnahme bot den Mitgliedern des SHIRBRIG-
Stabes die Möglichkeit Stabsabläufe zum Herstellen
der Einsatzbereitschaft zu erstellen und anzuwenden.

ELITE 2004 (E 04)

Sonstige Truppenübung von 28. April bis 14. Mai in
Heuberg/Deutschland. Die Übungsleitung lag beim
deutschen Luftwaffenführungskommando. Insgesamt
nahmen rund 1.070 Offiziere, Unteroffiziere und Zi-
vilisten aus 10 NATO- und 30 PfP-Staaten an der
Übung teil. Österreich entsandte 29 Offiziere, Un-
teroffiziere und Zivilbedienstete.

ELITE ist auf Ebene LuSK eine komplexe Übung
im Rahmen der elektronischen Kampfführung
(EloKa). Die Verfahrenssicherheit der Luftfahrzeug-
besatzungen in einem komplexen EloKa-Szenario soll
durch diese Übung deutlich erhöht und damit deren
Durchsetzungs- und Überlebensfähigkeit verbessert
werden. Die Teilnahme an ELITE stellt im Rahmen
des Betriebes von Abfangjägern momentan die ein-
zige Möglichkeit dar, die facheinschlägige Inter-
operabilität zu überprüfen bzw. zu verbessern.

COMBINED JOINT EXERCISE 2004
(CJEX 04)

Stabsrahmenübung von 10. bis 15. Mai in Amster-
dam/Niederlande. Die Übungsleitung lag beim
Netherlands Defence College. Insgesamt nahmen pro
Staat ca. 30 bis 40 Teilnehmer der jeweiligen Gene-
ralstabslehrgänge als „full player“ und je ein Tutor
aus Niederlande, Belgien, Dänemark und Schweden
teil; die Staaten Portugal, Kanada, Bulgarien und
Österreich entsandten jeweils 1 bis 3 Stabsoffiziere
als Beobachter.

Die Übung wurde als OPP-(Operational Planning
Process) Seminar unter Anwendung einzelner Ele-
mente der stabsdienstlichen Bearbeitung eines sehr
komplexen operativen Beispieles durchgeführt.

DACH 2004

Truppenübung von 11. bis 12. Mai in Neuhausen/
Deutschland. Die Übungsleitung lag bei der THW-
Bundesschule/Deutschland. Insgesamt nahmen 78
Offiziere, Unteroffiziere und Zivilisten aus Deutsch-
land, der Schweiz und Österreich an der Übung teil.
Österreich entsandte 13 Soldaten.

Zweck der Übung war es, aufgrund der bisher im
Rahmen der jährlich stattfindenden Übungsserie ge-
machten Erfahrungen und Ergebnisse, die von den
VN und der Arbeitsgruppe DACH (Deutschland,
Österreich und Schweiz) erstellten Normen der IHKH
(Internationale Hilfe – Katastrophenhilfe) praktisch
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im Rahmen einer Kombination eines friedensunter-
stützenden und eines Katastrophenhilfeeinsatzes nach
einem Erdbeben anzuwenden.

MAPLE FLAG 2004 (MF 04)

Stabsübung von 22. Mai bis 6. Juni in Cold Lake
City/Kanada. Die Übungsleitung lag bei der kanadi-
schen Luftwaffe. Österreich entsandte 1 Offizier und
1 Unteroffizier.

Die Teilnahme an der Übung MAPLE FLAG bot die
Möglichkeit, in kurzer Zeit den letzten Entwicklungs-
stand in der Planung und Durchführung von moder-
nen Luftkriegsoperationen zu erfahren.

GOLDEN MEDIC 2004 (GM 04)

Stabsübung von 11. bis 16. Juni in Augusta/USA. Die
Übungsleitung lag beim US 3rd Medical Command/
USA. Insgesamt nahmen rund 150 US-Soldaten und
11 Beobachter an der Übung teil. Österreich entsandte
2 Offiziere.

Übungsthema waren Stabsdienstabläufe im Rahmen
der medizinischen Versorgung.

GOLDENER SCHILD 2004 (GS 04)

Stabsübung von 28. Juni bis 2. Juli in Wildflecken/
Deutschland. Die Übungsleitung lag bei der
30.PzGrenBrig. Insgesamt nahmen rund 350 Solda-
ten an der Übung teil. Österreich entsandte 6 Offi-
ziere.

Die Teilnahme an dieser Übung brachte Offizieren
der 3.PzGrenBrig Erfahrungsgewinne für Einsätze
im Rahmen friedensschaffender Missionen auf den
Führungsebenen bis einschließlich multinationale
Brigade. Sie diente auch der Überprüfung des Aus-
bildungsstandes im internationalen Vergleich.

OREGON NATIONAL GUARD 2004
(ONG 04) / „MISSION REHEARSAL 04“

Stabsübung von 4. bis 20. August in Colorado/USA.
Die Übungsleitung lag bei der 41st Enhanced Infantry
Brigade. Österreich entsandte 2 Offiziere.

Die Teilnahme an dieser Übung bot die Möglichkeit,
Funktionen in den Bereichen Taktik und Logistik in
einem US-Stab während einer Übung zur Vorberei-
tung für einen Realeinsatz wahrzunehmen.

EOLO 2004

Stabsübung von 11. bis 22. Oktober in Nimes/Frank-
reich Die Übungsleitung lag bei den „Framework-
Nations“ Frankreich, Italien, Spanien und Portugal.
Österreich entsandte 10 Offiziere.

EOLO 2004 bot die Möglichkeit an der 1. multinati-
onalen Übung auf operativer und taktischer Ebene

die für alle 25 EU-Mitgliedsstaaten geöffnet wurde,
teilzunehmen. Als Grundlage wurden die aktuellen
EU-Konzepte verwendet. Geübt wurden die (Stabs-)
Abläufe eines operativen FHQ und der vier taktischen
Component Commands (Land, Air, Maritime und
Special Operations) zur Planung und Durchführung
einer multinationalen EU-geführten (unter VN-Man-
dat) Crises Response Operation zur Erfüllung der
Petersberg-Aufgaben.

RECAMP 2004

Truppenübung von 26. November bis 3. Dezember
in Cotonou/Benin. Die Übungsleitung lag bei der fran-
zösischen Armee mit Unterstützung der Armee von
Benin. Österreich entsandte 3 Offiziere.

Die Teilnahme bot die Möglichkeit Erfahrungen in
den Funktionen im multinationalen Stab, als „Bera-
ter“ auf verschiedenen Führungsebenen, sowie für
die Vorbereitung von Einsätzen des ÖBH auf dem
afrikanischen Kontinent zu sammeln. Dabei handelt
es sich um ein durch Frankreich geleitetes Projekt,
mit dem Ziel, afrikanische Soldaten für UN-Einsät-
ze auf dem afrikanischen Kontinent auszubilden.

Zielerreichung

Die österreichische Mitwirkung an der Europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie an der
vertieften Partnerschaft für den Frieden, die die Zu-
sammenarbeit unter dem Gesichtspunkt „volles Spek-
trum friedensschaffender Operationen“ bedeutet,
verlangt vom ÖBH die Weiterentwicklung bereits
bestehender Einsatzkapazitäten sowie die aktive Mit-
wirkung am Krisenmanagement der Europäischen
Union und der Partnerschaft für den Frieden. Daher
haben die Übungen auch in den Jahren 2003 und 2004
folgende Ziele verfolgt:

Ausbau der in bisherigen Friedenssicherungsein-
sätzen entwickelten Einsatzkapazitäten auf das
volle Spektrum friedensschaffender Operationen;
Ausbildung von Stabspersonal aller Ebenen für
Krisenmanagement-Einsätze in multinationalen
Hauptquartieren;
Übungen von Brigade-Rahmenstäben, um die
Fähigkeit zum Einsatz eines österreichischen
Brigadekommandos innerhalb einer multinatio-
nalen Brigade zu entwickeln;
Bewertung von Organisationselementen von
Gruppen- bis Kompanie-Ebene im direkten Ver-
gleich mit anderen EU- und PfP-Staaten;
Bewertung der technischen Möglichkeiten für die
Verwendung von vorhandenem Gerät im inter-
nationalen Umfeld hinsichtlich dessen Interopera-
bilität;
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Ausbildung von Personal und Aufbau von Know-
how zur Durchführung von internationalen mili-
tärischen Übungen in Österreich;

Wahrnehmen militärpolitischer Interessen durch
Präsenz.

Es kann für die Jahre 2003 und 2004 festgestellt
werden, dass die Ziele der österreichischen Beteili-
gungen durch gediegene innerösterreichische Vorbe-
reitung und aktive Mitarbeit an den Planungs-
veranstaltungen erreicht werden konnten. Die Teil-
nahme an den Übungsvorhaben hat in allen Fällen
zur Vertiefung der Ausbildungsinhalte und
Partnerschaftsziele geführt und die Einsatzfähigkeit
insgesamt erhöht. Zusätzlich ergaben sich durch die
Teilnahme an diesen Übungen auch Synergieeffekte
im Bereich der nationalen Aufgaben des Bundes-
heeres.

Ein Schwergewicht der österreichischen Beteiligung
an Übungen im Ausland bildete die Teilnahme an der
größten NATO/PfP-Übung ALLIED ACTION 2003,
wo die Lehrgangsteilnehmer des Führungslehrganges
2 der Landesverteidigungsakademie (Lehrgang zur
Heranbildung von Bataillonskommandanten) die
Kernzelle eines multinationalen Divisionskommandos
bildeten. Es wurde bestätigt, dass die Stabsausbildung
im Bundesheer voll und ganz den internationalen
Anforderungen entspricht und österreichische Stabs-
offiziere und Unteroffiziere in internationalen Stäben
aller Ebenen im stande sind, nach kurzer Einarbei-
tungsphase gediegene Arbeit zu leisten.

Die Notwendigkeit der Beteiligung Österreichs an
Übungen im Bereich der Friedenseinsätze ergibt sich
insbesondere aus der Mitwirkung bei der Schaffung
von Kapazitäten der EU zur Krisenbewältigung (EU-
Headline Goals). Im Sinne der Kooperationsziele ist
es auch weiterhin erforderlich, die für die Komman-
dantenausbildung unverzichtbare Übungsbeteiligung
mit Truppenkontingenten aber auch die Vorbereitung
geeigneter Soldaten für Stabsfunktionen in internati-
onalen Stäben fortzusetzen.

Für die Zukunft erfolgt die Auswahl von Voll-
truppenübungen grundsätzlich nach den Bedürfnis-
sen der Kaderpräsenzeinheiten. Die Zielsetzung dabei
ist eine zumindest einmalige Entsendung der KIOP-
KPE zu einer Übung im Ausland jeweils in der
„Einsatzvorbereitungsphase“. Zukünftig werden aus-
schließlich Organisationselemente und Einzel-
personen zu Übungen in das Ausland entsandt, die
nach Abschluss ihrer multinationalen Ausbildung für
Auslandseinsätze zur Verfügung stehen.

Übungen in Österreich 2003

Verbandsübung der 3.PzGrenBrig 2003

Truppenübung von 2. bis 11. April auf dem Trup-
penübungsplatz Allentsteig. Die Übungsleitung lag
bei der 3. Panzergrenadierbrigade. Insgesamt nah-
men 4.000 Soldaten von folgenden Verbänden teil:
3.PzGrenBrig, HFMR, Tle KdoLuSK, Tle PiB2, Tle
PiB3, Tle ABCAbw/MilKdo NÖ sowie Sanitätskräfte
des MilKdo NÖ.

Das Schwergewicht der Übung lag bei den mecha-
nisierten Kräften bei der Durchführung der Kampf-
arten Angriff und hinhaltender Kampf, sowie bei den
infanteristischen Kräften bei der Kampfart Verteidi-
gung. Die Luftstreitkräfte führten die Unterstützung
der Bodenkräfte durch.

Verbandsübung der 4.PzGrenBrig 2003

Truppenübung von 18. bis 22. August auf dem Trup-
penübungsplatz Allentsteig. Die Übungsleitung lag
bei der 4. Panzergrenadierbrigade. Insgesamt nah-
men 4.000 Soldaten von folgenden Verbänden teil:
4.PzGrenBrig, PAKp/PAB1, Tle MSP2/KdoEU,
ABCAbwKp/MilKdoOÖ, ABCAbwZg/MilKdoT,
Tle KdoLuSK, Tle JgB25. Das Schwergewicht der
Übung lag bei Taktik auf Ebene kleiner Verband und
Gefechtstechnik auf Ebene bis Kp im Angriff und in
der Verzögerung.

Verbandsübung der 1.JgBrig 2003

Truppenübung von 24. bis 27. November auf dem
Truppenübungsplatz Allentsteig. Die Übungsleitung
lag bei der 1. Jägerbrigade. Insgesamt nahmen 3.500
Soldaten von folgenden Verbänden teil: StbB1,
JgB12, JgB17, JgB19, AR1, PiB3, FlR3, PAB1,
PzTS, JgS, JgB26, Tle KdoLuSK. Das Schwerge-
wicht der Übung lag bei der Anwendung des Raum-
schutzes und in der Schulung der Zusammenarbeit
verschiedener Waffengattungen.

Verbandsübung der 6.JgBrig 2003

Truppenübung von 7. bis 11. April im Raum
Saalfelden. Die Übungsleitung lag bei der 6. Jägerbri-
gade. Insgesamt nahmen 2.000 Soldaten von folgen-
den Einheiten teil: StbB6, JgB23, JgB24, MilKdo T
sowie je ein deutscher und ein italienischer Gebirgs-
jägerzug. Das Schwergewicht der Übung lag bei
Taktik auf Ebene kleiner Verband und Gefechts-
technik auf Ebene bis Kp bei friedenserzwingenden
Maßnahmen im alpinen Gelände.

Verbandsübung der 7.JgBrig 2003

Truppenübung von 18. bis 22. August im Raum See-
taler Alpen. Die Übungsleitung lag bei der 7. Jäger-
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brigade. Insgesamt nahmen 1.500 Soldaten von fol-
genden Verbänden teil: StbB7, JgB25, PiB1, JgB18,
Tle MilKdo K. Das Schwergewicht der Übung lag
beim Training einer Task Force zur Vorbereitung für
Aufgaben bei Crisis Response Operations.

BUBBLE 2003

Luftraumüberwachungsübung von 15. bis 19. Sep-
tember im gesamten Staatsgebiet Österreichs. Die
Übungsleitung lag beim Kommando Luftraum-
überwachung. Insgesamt nahmen ca. 700 Soldaten
von folgenden Verbänden teil: Kdo LuSK, FlR1,
FlR2, FlR3, FlAR1, FlAR2, FlAR3, HFMR, RadB,
RadStatKdo, MCC. Das Schwergewicht der Übung
lag beim Schutz einer Großveranstaltung vor terro-
ristischen Bedrohungen aus der Luft.

EFFECTIVE GUARD 2003

Truppenübung von 17. bis 21. November in
Margareten. Die Übungsleitung lag beim KdoSEK.
Insgesamt nahmen 665 Soldaten vom KdoSEK, Gar-
de, JgB25 und ABCAbw-Kräften teil. Das Schwer-
gewicht der Übung lag in der Führung von Spezial-
einsatzkräften und Spezialkräften sowie der Zusam-
menarbeit mit Exekutive und Behörden bei der Bil-
dung eines integrierten Lagezentrums sowie im Fes-
tigen und Erhalten der Befähigung militärischer Kräf-
te zum sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz im
Raumschutz und bei Spezialeinsätzen.

Übungen in Österreich 2004

SCHUTZ 2004

Manöver von 13. bis 23. April in Kärnten und der
Steiermark. Die Übungsleitung lag beim KdoLaSK.
Insgesamt nahmen 12.030 Soldaten, ca. 2.760 Räder-
fahrzeuge, ca. 210 gepanzerte Fahrzeuge sowie 38
Flugzeuge und Hubschrauber an der Übung teil.
SCHUTZ 04 war der Höhepunkt einer Aus- und
Fortbildungsserie zum Einsatzverfahren Raum-
schutz. Durch die Attentate vom 11. März 2004 in
Madrid erfuhr diese bereits seit längerem vorberei-
tete Übung eine besondere Aktualität und wurde da-
her von in- und ausländischen Fachleuten und Medi-
en interessiert beobachtet und kommentiert. Übungs-
zweck war die intensive Schulung der Zusammenar-
beit zwischen zivilen Behörden und militärischen
Einsatzkräften zur Bewältigung neuer Bedrohungen
(Terrorangriffe), eine breite Bewusstseinsbildung im
Bundesheer und bei der Bevölkerung für den Raum-
schutz bzw. den sicherheitspolizeilichen Assistenz-
einsatz sowie die Demonstration des Willens und der
Fähigkeit des Bundesheeres, durch enge Zusammen-
arbeit mit den zivilen Behörden, einen Beitrag zur
Abwehr neuer Bedrohungen zu leisten.

In der ersten Übungswoche war, unter Verantwor-
tung des BMI, der sicherheitspolizeiliche Assistenz-
einsatz des Bundesheeres zur Unterstützung ziviler
Behörden und Einsatzkräfte nach dem Prinzip des
Einsatzes der verbundenen Kräfte das Thema. In der
zweiten Übungswoche erfolgte ein Übergang zum
Raumschutz zur Abwehr militärischer Spezialein-
satzkräfte und Luftangriffe, wobei die eigenen Kräf-
te den Kampf der verbundenen Waffen übten. Für
die Luftstreitkräfte lagen die Übungsthemen bei Luft-
transport, Begleitschutz, Luftaufklärung, Durchfüh-
rung von Abfangeinsätzen sowie bei der Bildung ei-
ner AOCC (Air Operations Coordination Cell).

Übungsteilnehmer: Bei SCHUTZ 04 war erstmals
auch das BMI mit einem Führungsstab als zivile
Übungsleitung vertreten; zahlreiche öffentliche Be-
hörden und Einsatzorganisationen der Länder und
Bezirke nahmen aktiv an der Übung teil: Führungs-
stab des BMI (zivile Übungsleitung), Einsatzstab
Graz (bundesländerübergreifende taktische Einsatz-
führung), zivile Behörden und Einsatzorganisationen.

BUBBLE 2004

Luftverteidigungsübung von 23. bis 27. August im
Raum St. Johann/Pongau. Die Übungsleitung lag beim
KdoLuSK. Insgesamt nahmen ca. 1.200 Soldaten an
der Übung teil. Ziel der Übung war es, Luftstreit-
kräfte zum Schutz einer Großveranstaltung vor ter-
roristischen Bedrohungen aus der Luft einzusetzen.
Dabei konnte das Zusammenwirken der Luftraum-
überwachung mit der Fliegerabwehr und mit den
Fliegerkräften sowie die Verfahren bei der Früher-
kennung, der Identifizierung und Bekämpfung von
Flugzielen wesentlich optimiert werden.

Geübt wurde der Schutz einer angenommenen EU-
Konferenz in St. Johann/Pongau. Durch die Anschlä-
ge vom 11. September 2001 erfährt der Schutz von
Großveranstaltungen (Konferenzen, Tagungen und
Sportveranstaltungen mit großer internationaler Be-
teiligung) vor Bedrohungen aus der Luft eine beson-
dere Bedeutung. In diesem Sinne ist diese Übung
auch als eine der notwendigen Vorbereitung auf den
österreichischen EU-Vorsitz im ersten Halbjahr 2006
und der Fußball-Europameisterschaft 2008 zu sehen.

EUDREX 2004

EU-Katastrophenhilfeübung von 18. bis 22. Okto-
ber in Niederösterreich (Raum Baden – Wr. Neu-
stadt). Die Übungsleitung lag beim BMI (inhaltliche
Übungsleitung) sowie beim Kommando Landstreit-
kräfte (operative Übungsleitung). Insgesamt nahmen
etwa 1.800 Personen (nationale und internationale
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zivile bzw. militärische Katastrophenhilfseinheiten)
sowie 75 internationale Beobachter (aus 29 Ländern
sowie der VN, der EU und der NATO) an dieser
Übung teil. Hauptzweck war das realitätsnahe Trai-
ning von Maßnahmen nach einem Erdbeben mit
Freisetzung von ABC-Gefahrenstoffen (nationale/in-
ternationale Koordinierung und praktische Durchfüh-
rung von Rette- und Bergemaßnahmen unter ABC-
Bedingungen).

Übungen für Milizsoldaten

Grundlagen166

Generell existiert auf Basis des Wehrsystems und der
geltenden gesetzlichen Regelungen eine klar struk-
turierte Systematik zur Abwicklung von Übungen für
Wehrpflichtige des Milizstandes bzw. Truppenteile
der Einsatzorganisation. Diese sieht sowohl für
Mannschaften als auch für Offiziers- und Unter-
offiziersfunktionen der Miliz bzw. in der Einsatz-
organisation wiederkehrende verpflichtende Übun-
gen vor, die durch die Möglichkeit, freiwillig mehr
zu leisten (Freiwillige Waffenübungen/fWÜ und Frei-
willige Milizarbeit/fMA) ergänzt werden. Wehr-
pflichtige leisten somit grundsätzlich Waffenübungen
entweder als Truppenübungen (TÜ) oder als Kader-
übungen (KÜ). Frauen, die den Ausbildungsdienst
in der Dauer von mindestens sechs Monaten geleis-
tet haben, können Miliztätigkeiten u.a. in Form von
fWÜ leisten.

TÜ dienen der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des
Ausbildungsstandes der Wehrpflichtigen und ihrer
Unterweisung in Einsatzaufgaben. KÜ dienen der
Heranbildung von Wehrpflichtigen für Kader-
funktionen sowie zur Erhaltung und Vertiefung ihrer
erworbenen Befähigungen in dieser Funktion. Die
Gesamtdauer der TÜ beträgt für alle Wehrpflichti-
gen, welche weniger als acht, aber mindestens sechs
Monate GWD geleistet haben, die auf acht Monate
noch fehlende Anzahl von Tagen. In der Regel sind
TÜ bei Waffenübungen im Rahmen der Mobil-
machungsorganisation oder bei Allgemeinen Trup-
penübungen zu leisten, wobei die einzelnen Trup-
penübungen 15 Tage im Kalenderjahr nicht über-
schreiten sollen. Die TÜ-Pflicht sollte durch Steue-
rungsmaßnahmen grundsätzlich bis zum Ende des
30. Lebensjahres oder bis zum Ablauf von 10 Jahren
nach vollständiger Leistung des GWD erfüllbar sein.
Kaderübungspflichtige Wehrpflichtige sind zu TÜ bis
zur Vollendung des 50. Lebensjahres heranziehbar.

Soldaten, die in der Einsatzorganisation in einer
Kaderfunktion beordert sind, müssen in ihrer Funk-
tion KÜ leisten. Dabei sind für Offiziersfunktionen

90 Tage und für alle anderen Kaderfunktionen 60
Tage Kaderübungen vorgesehen. Wehrpflichtige leis-
ten dementsprechend ihre Kaderübungen bei Waffen-
übungen im Rahmen der Mobilmachungsorgani-
sation, bei Sonderwaffenübungen (v.a. zur Fortbil-
dung) und durch Teilnahme an Lehrgängen, Kursen
und Seminaren im Rahmen der verpflichtenden Aus-
und Weiterbildung.

Freiwillige Waffenübungen dienen Ausbildungs-
zwecken und sind grundsätzlich auf die Erhaltung
von Kenntnissen und Fertigkeiten ausgerichtet, die
den Wehrpflichtigen zur Erfüllung seiner Aufgaben
in der Einsatzorganisation befähigen.

Beorderten-Waffenübungen (BWÜ) sind Waffen-
übungen im Rahmen der Mobilmachungs-
organisation, bei denen Kommanden, Truppen und
Dienststellen der Einsatzorganisation in der bei Mo-
bilmachung einzunehmenden Organisation zusam-
mentreten. Sie dienen der Erhaltung und Verbesse-
rung der Feldverwendungsfähigkeit aller mob-ein-
geteilten und beorderten Wehrpflichtigen und der auf
einem Zielarbeitsplatz in der Einsatzorganisation
befindlichen Frauen in Milizverwendung bzw. der
Erhaltung und Erhöhung der Einsatzbereitschaft der
zusammengetretenen Truppe oder Einrichtung.
Grundsätzlich sind BWÜ im Abstand von jeweils
zwei Jahren durchzuführen.

Wehrpflichtige des Milizstandes sind neben den Mi-
liz-Kadersoldaten der präsenten Verbände vor allem
in den territorialen Jägerbataillonen sowie bei Ver-
bänden, die erst im Mobilmachungsfall aktiviert wer-
den, beordert (z.B. Artilleriebataillone, die aus den
Artillerieregimentern aufwachsen). In der Regel üb-
ten diese Verbände bis Ende 2003 alle zwei Jahre im
Rahmen von Truppenübungen die ihnen zugewiese-
nen Einsatzaufgaben.

Aussetzung der Truppenübungspflicht

Der Bundesminister für Landesverteidigung setzte
am 27. Jänner 2004 die Truppenübungen bis
zumindest Ende 2005 aus. Dies betraf die Ausset-
zung von Wehrdienstleistungen auf Basis Ableistung
der TÜ-Pflicht und nicht Wehrdienstleistungen auf
Basis Ableistung der KÜ-Pflicht. Mit dieser Weisung
erfolgten keine Einberufungen von Wehrpflichtigen
auf Basis TÜ-Pflicht mehr. Waffenübungen, an de-
nen Kaderübungspflichtige teilnahmen, wurden je-
doch durchgeführt. Jene Übungen, an denen auch TÜ-
Pflichtige teilzunehmen gehabt hätten, wurden in
verkleinertem Rahmen durchgeführt. Vorgesehene
Milizaus-, Milizfort- und Milizweiterbildungsvor-
haben wurden grundsätzlich durchgeführt. Eine wei-
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tere Folge dieser Entscheidung war, dass die zum
damaligen Zeitpunkt schon eingerückten Grundwehr-
diener nach dem Modell 7 + 1 aus militärischen Rück-
sichten grundsätzlich – vorbehaltlich von Härtefäl-
len – auf 8+0 GWD geändert wurden. Auch die
Übung „Schutz 04“ fand nach einer entsprechenden
Umplanung statt. Für 2005 wurden nur mehr 8+0
GWD kontingentiert.

7.3.7 Kapazitäten des Bundesheeres 2003/04
Zur allgemeinen Übersicht werden in diesem Ab-
schnitt den Aufgaben entsprechende wesentliche Ka-
pazitäten des Bundesheeres dargestellt, wie sie in den
Jahren 2003 und 2004 vorhanden waren.

7.3.7.1 Kapazitäten für Assistenzeinsätze bei
Elementarereignissen und Unglücks-
fällen

Einbringen von Expertisen durch Fachkräfte und
Spezialisten auf allen Führungsebenen sowie bei
Bedarf im staatlichen bzw. regionalen Krisenma-
nagement auf Bezirks- und Landesebene;
Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
von strukturierten Kräften bis zum Umfang ei-
ner Brigade für allgemeine Unterstützungsauf-
gaben bzw. zur Bewältigung von Katastrophen;
diese Kapazitäten können bei Katastrophen grö-
ßeren Ausmaßes (z.B. Hochwasser im Sommer
2002) für einen begrenzten Zeitraum erheblich
verstärkt werden;167

Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
von bis zu bataillonsstarken Kräften für pionier-
technische Einsätze bzw. qualifizierte Hilfeleis-
tung; diese Kapazitäten können bei Katastrophen
größeren Ausmaßes (z.B. Hochwasser im Som-
mer 2002) für einen begrenzten Zeitraum ver-
stärkt werden;
Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
von ABC-Abwehrkräften bis zum Umfang einer
Kompanie;
Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
von Sanitätskräften bis zur Größenordnung ei-
nes Feldspitals;
Kurzfristige Bereitstellung von militärischem
Spezialgerät zur raschen Schadensbegrenzung
und Schadensbeseitigung (Pionierbrücken, Ber-
gepanzer, Dekontaminationsausstattung, Sanitäts-
hubschrauber etc.);
Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
einer Katastrophenhilfseinheit (AFDRU; Kom-
panie); speziell geeignet für Rettungs- und Berge-
einsätze bei Großschadensereignissen sowie für
Wasseraufbereitung;

Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
einer beschränkten Anzahl an Hubschrauberkräften
für Transport-, Verbindungs-, Erkundungs- und
Evakuierungsaufgaben.

7.3.7.2 Kapazitäten für sicherheitspolizeiliche
Assistenzeinsätze

Militärische Formationen sind nicht zum Ersatz der
Exekutive bzw. der zivilen Einsatzkräfte gedacht.
Exekutive und zivile Einsatzkräfte verfügen über
entsprechende Spezialausbildungen, langjährige Er-
fahrung sowie über umfangreiche Orts- und
Personenkenntnisse. Militärische Formationen besit-
zen jedoch Fähigkeiten, die eine wichtige Ergänzung
der zivilen Kräfte bzw. der Exekutive darstellen. Dazu
zählen derzeit:

Einsatz und Führung von Kräften zur Überwa-
chung eines Teiles der Staatsgrenze über einen
längeren Zeitraum;

Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
von strukturierten Kräften mit (relativ gesehen)
hoher Personalstärke für kräfteintensive Aufga-
ben wie Überwachung, Sicherung und Schutz;

Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
entsprechender militärischer Lufttransportmittel
(Flächenflugzeuge und Hubschrauber) und Fahr-
zeuge;

Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
strukturierter gepanzerter sowie infanteristischer
Kräfte für Einsätze gegen subkonventionelle und
terroristische Bedrohungen;

Kurzfristige Bereitstellung und Einsatz von
Nachtsichtausrüstung und – auch luftgestützten
– Beobachtungsmitteln.

7.3.7.3 Kapazitäten für internationale Einsätze

Im Rahmen der Vorbereitung für internationale Ein-
sätze weist das ÖBH derzeit folgende Kapazitäten
auf:

Sicherstellung der allgemeinen Einsatzvorberei-
tung sowie der einsatz- und einsatzraumspezi-
fischen Verbandsausbildung durch zwei kleine
Verbände des KdoIE (ZEV, ZIK),
Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
von Fachpersonal in den Bereichen Stabsdienst,
Beobachtung, Logistik, Militärpolizei, zivil-mi-
litärische Zusammenarbeit,
Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
von Kräften für Internationale Katastrophenhilfe
sowie spezialisierte Einsatzvorbereitung durch
die ABC-Abwehrschule,
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Bereitstellung, Einsatz, Führung und mittel- bis
langfristiger Unterhalt von bis zu drei bataillons-
starken Kontingenten im Ausland, gleichzeitig mit
jeweils einer Rotation innerhalb eines Kalender-
jahres (derzeit KFOR, UNDOF, SFOR bzw.
EUFOR) sowie Sicherstellung der dafür erforder-
lichen allgemeinen und spezifischen Einsatz-
vorbereitung;

Bereitstellung und weltweiter Einsatz von militäri-
schen Beobachtern in mehreren Einsatzräumen
gleichzeitig (z.B. UNIKOM, OSZE-BOSNIEN,
MINURSO, EUMM, UNOMIG, UNTSO,
UNMEE) sowie Sicherstellung der dafür erforder-
lichen allgemeinen und spezifischen Einsatzvor-
bereitung;

Bereitstellung und Einsatz von Stabsmitgliedern
in mehreren Einsatzräumen gleichzeitig (z.B.
MINUCI, EUFOR Concordia, EUFOR Artemis,
RACVIAC, UNAMA, ISAF, UNFICYP,
EUFOR Althea und Beteiligung bei SHIRBRIG)
sowie Sicherstellung der dafür erforderlichen all-
gemeinen und spezifischen Einsatzvorbereitung.

7.3.7.4 Kapazitäten für Internationale
Katastrophenhilfe

Bereitstellung von Experten für internationale
Katastrophenhilfseinsätze im Rahmen von
UNDAC;

Kurzfristige Bereitstellung, Einsatz und Führung
einer Katastrophenhilfseinheit (AFDRU; Kom-
panie); speziell geeignet für Rettungs- und Berge-
einsätze bei Großschadensereignissen sowie für
Wasseraufbereitung.

7.3.7.5 Kapazitäten für Einsätze zur militäri-
schen Landesverteidigung

Sicherstellung der allgemeinen Einsatzvor-
bereitung des ÖBH im Rahmen von Ausbildung,
Übungen und Dienstbetrieb. Eine konkrete Ein-
satzvorbereitung für militärische Landes-
verteidigung – zur Erfüllung der Aufgaben ge-
mäß B-VG bzw. WG 2001 – erfolgt grundsätz-
lich nur im Anlassfall. Sie wird auch durch die
verfügbaren Ressourcen und die Jahreszeit be-
stimmt;

Laufende Verfügbarkeit eines Teiles der Präsenz-
kräfte, die über Grundwehrdiener im fünften bis
achten Ausbildungsmonat verfügen (im Schnitt
etwa 4.500 Soldaten). Diese Kräfte können
aufgrund ihres Ausbildungsstandes ein breites
Spektrum an Einsatzaufgaben abdecken;

Zeitlich abgestufte Bereitstellung (flexibler Auf-
wuchs), Einsatz und Führung von Teilen bzw.
dem gesamten ÖBH – als präsente oder mobil
gemachte Kräfte. Bei den alarmierbaren Kräften
kann von einer ständigen Stärke von ein bis zwei
Brigadeäquivalenten ausgegangen werden. Hin-
gegen kann nach einer erfolgten Mobilmachung
mit der gesamten Verfügbarkeit der Kräfte ge-
mäß Heeresgliederung gerechnet werden.

7.3.7.6 Grundlegende Kapazitäten

Ständige Bereitstellung bzw. Einsatz und Füh-
rung von Systemen der aktiven und passiven
Luftraumüberwachung im gesamten Bundesge-
biet;

Bereitstellung, Einsatz und Führung von Luftfahr-
zeugen und Überwachungssystemen zum Zwe-
cke der zeitlich und räumlich begrenzten Luft-
raumsicherung;,

Sicherstellung gewisser territorialer Unterstüt-
zungsleistungen vor allem im Wege der Militär-
kommanden;

Sicherstellung der militärfachspezifischen For-
schung und Lehre – vor allem im Bereich Waf-
fengattungen, Führung und Einsatzverfahren zum
Zweck des Erhaltes und der Weiterentwicklung
militärischer Kernfähigkeiten;

Ausbildung aller Personengruppen entsprechend
den Aufgaben des ÖBH bzw. des BMLV.

1 Vgl. Rauchensteiner, Manfried: Eine Frage der Zeit –
40 Jahre Heeresreform in Österreich. In: Truppendienst
5/1995, S. 404 f.

2 Vgl. Rauchensteiner, Manfried: Eine Frage der Zeit –
40 Jahre Heeresreform in Österreich. In: Truppendienst
5/1995, S. 406.

3 Vgl. Mayer, Walter: Zur Entwicklung der Gliederung

des Bundesheeres. In: Truppendienst 5/1995, S. 409.
4 Vgl. Bundeskanzleramt: Landesverteidigungsplan,

Wien 1985, S. 63.
5 Vgl. Bundeskanzleramt: Landesverteidigungsplan,

Wien 1985, S. 64 f.
6 Vgl. Pleiner, Horst: Die militärstrategische Lage Öster-

reichs – Rückblick, aktueller Stand und Ausblick, http:/
/www.bundesheer.at/facts/geschichte/pdfs/milstrat_
pleiner.pdf vom 28. Juni 2004, S. 4 f.
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7 Vgl. Pleiner, Horst: Die militärstrategische Lage Ös-
terreichs – Rückblick, aktueller Stand und Ausblick,
http://www.bundesheer.at/facts/geschichte/pdfs/
milstrat_ pleiner.pdf vom 28. Juni 2004, S. 4.

8 Vgl. Rauchensteiner, Manfried: Eine Frage der Zeit – 40
Jahre Heeresreform in Österreich. In: Truppendienst 5/
1995, S. 408.

9 Im Jahre 1985 gab das Bundeskanzleramt den Landes-
verteidigungsplan heraus. Ausgangspunkt für die Er-
stellung des Landesverteidigungsplanes war die Ent-
scheidung des Nationalrates vom 10. Juni 1975, mit
der das Prinzip der umfassenden Landesverteidigung
als Art. 9a der Bundesverfassung einstimmig beschlos-
sen wurde. Der Landesverteidigungsplan enthält auf
Basis der damals geltenden Rechtslage unter anderem
Erläuterungen und Vorgaben für die militärische
Landesverteidigung. Der LV-Plan war das erste Doku-
ment, das die Verteidigung Österreichs umfassend dar-
stellte und den politischen Willen zur Verteidigung Ös-
terreichs zum Ausdruck brachte.

10 Vgl. Bundeskanzleramt: Landesverteidigungsplan,

Wien 1985, S. 19.
11 Vgl. ebd., S. 21.
12 Vgl. ebd., S. 28 ff.
13 Vgl. ebd., S 43 ff.
14 Vgl. ebd., S. 54.

15 Vgl. Hessel, Friedrich: Strukturentwicklung des Bun-
desheeres von der Wende 1989/90 bis zum Jahr 2003;
Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 6/
2004; Wien 2004, S. 10.

16 Vgl. ebd., S. 14 ff.

17 Der Situationsbericht 1996 wurde am 27. Februar 1997

durch den Nationalrat angenommen.
18 Vgl. Hessel Friedrich: Strukturentwicklung des Bundes-

heeres von der „Wende“ 1989/90 bis zum Jahr 2003;
Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 6/
2004; Wien 2004, S. 23.

19 Vgl. Hessel, Friedrich: Die neue Heeresstruktur. In:

Beilage zu Truppendienst 3/1998, S. 1 f.
20 Vgl. ebd., S. 5.
21 Vgl. Hessel, Friedrich: Strukturentwicklung des Bundes-

heeres von der Wende 1989/90 bis zum Jahr 2003;
Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Nr. 6/
2004; Wien 2004, S. 25.

22 Vgl. ebd., S. 27 f.
23 Vorgängerbezeichnung: Kommando für internationale

Einsätze.
24 Vgl. Bundeskanzleramt: Österreichische Sicherheits-

und Verteidigungsdoktrin, Wien 2002.
25 Vgl. ebd., S. 1.

26 Vgl. ebd., S. 10 ff.

27 Vgl. Bundeskanzleramt: Österreichische Sicherheits-

und Verteidigungsdoktrin; Wien 2002, S. 16.
28 Vgl. Bundesheer-Reformkommission: Grundlagen,

Wien 2003; Teilstrategie gemäß Entwurf vom 23. Mai
2003, S. 176 ff.

29 Die Bundesheerreformkommission empfahl in ihrem
Bericht vom 14. Juni 2004, „den Entwurf der Teil-
strategie Verteidigungspolitik unter Berücksichtigung
der Empfehlungen der Bundesheerreformkommission
zu überarbeiten und … dem Ministerrat zur Beschluss-
fassung zuzuleiten“. Dieser „neuen“ Teilstrategie Vertei-
digungspolitik hat der Verteidigungsminister Ende Fe-
bruar 2005 zugestimmt und sie gleichzeitig als verbind-
liche Grundlage für die weiteren Planungen und Bear-
beitungen im BMLV festgelegt. Siehe BMLV vom 25.
Februar 2005, GZ S92100/3-MilStrat/2005 – Teil-
strategie Verteidigungspolitik.

30 Dies sind relevante strategische Dokumente, politische
und legistische Vorgaben, sonstige Erkenntnisse und
Rahmenbedingungen aus dem strategischen Umfeld
sowie internationale Verpflichtungen.

31 Vgl. BMLV vom Dezember 2001, GZ 64.400/3-5.6/02
– Konzept für den Einsatz des Österreichischen Bundes-
heeres (Einsatzkonzept 2001). Dieses Einsatzkonzept
basiert auf der militärstrategischen Lage der 90er Jah-
re und bedarf daher einer Weiterentwicklung. Mit Vor-
arbeiten hiezu wurde bereits vor der Einsetzung der
Bundesheerreformkommission begonnen. Im Zuge der
Umsetzung der Empfehlungen der Bundesheerreform-
kommission wird daher auch das Einsatzkonzept (neue
Bezeichnung Militärstrategisches Konzept/MSK) neu
erstellt werden.

32 Vgl. BMLV: Wiener Dokument 1999: Jährlicher
Informationsaustausch über Verteidigungsplanung 2003
– 2007; Wien 2003.

33 Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem direkten An-
griff auf Österreich kommen könnte, wird derzeit ge-
nerell als sehr gering beurteilt.

34 Vgl. BMLV: Wiener Dokument 1999: Jährlicher
Informationsaustausch über Verteidigungsplanung 2003
– 2007; Wien 2003; S. 9 ff.

35 Dabei steigt die Fähigkeit zur Erfüllung schwierigerer
Einsatzaufgaben mit zunehmender Ausbildungsdauer.

36 Bei den Petersberg-Aufgaben gemäß Art. 17 Abs. 2 des
Vertrages über die Europäische Union in der Fassung
des Vertrages von Amsterdam handelt es sich um huma-
nitäre Aufgaben und Rettungseinsätze („Humani-tarian
and Rescue Tasks“), friedenserhaltende Einsätze
(„Peacekeeping“) sowie Kampfeinsätze zur Krisen-
bewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnah-
men („Tasks of Combat Forces in Crisis-Management
including Peacemaking“).
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37 Der HFC entsteht als Folge des Requirement
Catalogue (RC). Im RC werden die benötigten Mittel
bzw. Fähigkeiten zusammengefasst.

38 Ergebnis des SOLL (RC) – IST (HFC) Vergleiches.
39 Die Aufgabe der HTF ist – in Abhängigkeit zum Head-

line Goal – die Entwicklung von militärischen Kapazi-
täten. Die HTF entwickelt, unterstützt durch den EUMS,
den halbjährlich zu erstellenden Single Progress Report,
der die Summe der ECAP PG Reports (inkl. Beurtei-
lung des Fortschrittes) und eine ECAP Roadmap um-
fasst. Die Verstärkung der HTF durch Experten der
NATO wird als „HTF Plus Format“ bezeichnet.

40 Es gibt weiterhin Einschränkungen bedingt durch
Shortfalls.

41 Separation of parties by force (SOPF); Stabilisation,
Reconstruction and Military Assistance to 3rd Count-
ries (SR); Conflict prevention (CP); Evacuation
operation (EO) und Humanitarian Assistance (HA).

42 Einsatzradius, Einsatzdauer, Verfügbarkeit der Kräfte.
43 Zusammenfassung der Einmeldungen der EU-Mitglied-

staaten.
44 Vergleich RC zu FC – Feststellen von Mängeln.
45 Aufgabenstellung: Zusammenführung ziviler und mi-

litärischer Überlegungen, Durchführung von Optionen-
planungen vorausschauend und aktuell.

46 Z.B. Standardisation Agreements, Allied Publications,
Military Task for Interoperability, NATO Task List,
Force Goals, Force Standards, EU-Konzepte und EU-
Verfahren.

47 Beendigung SFOR durch NATO.

48 Zusammenarbeit zwischen EU und NATO; Nutzung von
„NATO-Einrichtungen“ durch die EU.

49 Ist mit der österreichischen Einmeldung für EU/ESVP
weitgehend harmonisiert.

50 Vgl. Wosolsobe, Wolfgang: Weiterentwicklungen im
Rahmen der verteidigungspolitischen Grundlagen (un-
veröffentlichtes Vortragsmanuskript; Bundesheer-
reformkommission, Workshop II, 5. Februar 2004, Sach-
gebiet 1 – Grundlagen, Teilarbeitsgruppe 1: Verteidi-
gungspolitik – politisch strategische Rahmenbe-
dingungen), S. 26.

51 Vgl. Ministerratsbeschluss vom 1. April 1999.

52 Vgl. Ministerratsbeschluss vom 17. November 2000.

53 Vgl. BMLV vom Dezember 2001, GZ 64400/3-5.6/2002
– Konzept für den Einsatz des Österreichischen Bundes-
heeres (Einsatzkonzept 2001), S. 26 ff.

54 Vgl. BMLV vom 14. September 2004 GZ S92011/42-
GStbBür/2004 – Dienstvorschrift für das Bundesheer –
Truppenführung, S. 31 ff.

55 Vgl. BMLV vom Dezember 2001, GZ 64.400/3-5.6/02
– Konzept für den Einsatz des Österreichischen Bundes-
heeres (Einsatzkonzept 2001), S. 26 ff.

56 Vgl. BMLV vom 7. Dezember 2004, GZ S92210/1-
MGP/2004: Planungsverfahren – Richtlinien für die
Bundesheerplanung, Wien 2004.

57 Kurzfristige Planung bezieht sich auf einen Zeitraum von
bis zu zwei Jahren, mittelfristige Planung auf bis zu sechs
Jahren. Die langfristige Planung berücksichtigt den über
sechs Jahre hinausgehenden Zeithorizont.

58 Vgl. Wehrgesetz 2001 § 7.
59 Vgl. BMLV vom 18. Mai 2000, GZ 64.406/0002-5.6/

00 – Militärstrategie, Konzept „Führungssystem des
ÖBH“, S. 22.

60 Das Vorschriftenwesen wurde ab Dezember 2004 vorü-
bergehend dem Planungsstab zugeordnet.

61 Das FGG7 wurde ab Dezember 2004 vorübergehend
dem Planungsstab zugeordnet.

62 Vgl. BMLV vom 9. November 1998, GZ 64406/0024-
5.6/98 – Führungssystem des ÖBH, Reorganisation der
Militärkommanden, Ableitung und Aufgabenanalyse als
Grundlage für Strukturplanung – Anordnung.

63 Vgl. BMLV vom 14. September 2004, GZ S92011/42-
GStbBür/2004 – Dienstvorschrift für das Bundesheer –
Truppenführung, RdNr. 49.

64 Von 1995 bis 2000 bezeichnet als Militärmission
Brüssel, ab 2001 bezeichnet als Militärvertretung
Brüssel.

65 Vgl. BMLV vom 17. März 2003, GZ S92000/53-
GStbBür/2003 – Einrichten von Waffengattungsspitzen
des Österreichischen Bundesheeres – Weisung.

66 Vgl BMLV/GStbBür vom 24. Jänner 2003, DZ 129/
2003 – Bilanz REORG 2002.

67 Vgl. BMLV GZ S91505/16-KontrS/2003 – Prozess- und
Ergebniskontrolle, Kontrollordnung Fassung 2003 -
bzw. BMLV vom 31. März 2004, GZ S91505/7 –
GrpKontr/2004 – Jahresbericht 2003, Vorlage.

68 Vgl. BMLV GZ S91505/15-KontrS/2003 – Revisions-
ordnung; (Anm.: Die innere Revision ist eine Einrich-
tung gemäß § 7 Abs. 4 BMG 1986 i.d.g.F.).

69 Vgl. KdoLaSK vom 16. Jänner 2003, Zl. 3754-1300/
02/03 – Grundlagen für die Stabsstelle Inspizierung und
Controlling – Befehl Nr.1 bzw. KdoLaSK vom 14. Juli
2003, Zl. 43475-1300/076/2003 – Dienstaufsicht,
Inspizierung und Controlling – grundsätzliche Rege-
lung.

70 Vgl. Republik Österreich: Bundesministeriengesetz
1986 § 4 Abs. 1; Wien 1986.

71 Vgl. Republik Österreich, Beamten-Dienstrechtsgesetz
§ 45 Abs. 1 bzw. Kucsko-Stadlmayer, Gabriele: Das
Disziplinarrecht der Beamten, 2. Aufl., Wien 1996, S.
165 ff.

72 Verstorben am 6. März 2005; Eine Nachbesetzung ist
durch das BMLV in Vorbereitung.

73 Der ursprüngliche Name der Abteilung milÖA lautete
Abteilung für Strategische Kommunikation (StratKom),



227

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

die am 26. Februar 2003 in Abteilung für militärische
Öffentlichkeitsarbeit (milÖA) umbenannt wurde.

74 BMLV vom 23. Dezember 2003, GZ S90582/10-ZentrS/
2003 – Geschäftseinteilung der Zentralleitung – Ände-
rung.

75 Vgl. BMLV/HBF: Infobroschüre 45 Jahre Foto & Film-
wesen im Österreichischen Bundesheer – Die Heeres
Bild- und Filmstelle, Wien 2002.

76 Vgl. BMLV, Büro für Wehrpolitik: Informationsoffizier
– Informationsblatt, August 1996.

77 Watscher, Johannes: Die Bundesheer-Informations-
veranstaltung zum Nationalfeiertag 2002 in Wien und
ihr Niederschlag in den Printmedien. Bakkalaureats-
arbeit, Universität Wien, Wien 2004, S. 11.

78 BMLV vom 27. Mai 1994, GZ 3.500/8-03/94 – Millen-
nium 50 Jahre II. Republik und 40 Jahre Bundesheer –
Beiträge zu den Feierlichkeiten 1995 und 1996 – Grund-
sätzliche Weisung.

79 Vgl. BMLV vom 3. Jänner 2000, GZ 3.730/1-03/00 –
Zusammenarbeit mit Vereinen – Durchführungsbestim-
mungen.

80 BMLV vom 23. Dezember 2004, GZ S90442/1-CI &
KommStrat/2004 – Durchführungsbestimmungen
Corporate Design (CD).

81 Vgl. FüStb/FGG5, Vorläufige Richtlinien für die
Kommunikation im Rahmen von Informations-
operationen, Mai 2002, http://ww.fgg4.intra.bmlv.at/
fgg5/index.html.

82 Vgl. BMLV vom 13. Mai 2004, GZ S90400/19-
GrpKomm/2004 – Jubiläumsjahr 2005 – „50 Jahre
Bundesheer“ – Grundsatzerlass.

83 Zahlen gemäß Angaben Redaktion ÖMZ.
84 Vgl. Vortrag Vorstellung Redaktion Truppendienst,

Wien 2004.
85 Vgl. Truppendienst 5/2004, Grundlegende Richtung,

Wien 2004, S 508.
86 Vgl. www.bundesheer.at/miliz/milizinfo/artikel.php?

id=331.
87 Vgl. www.bundesheer.at/miliz/milizinfo/artikel.php?

id=293.
88 Vgl. Erklärung der österreichischen Bundesregierung

vom 11. März 1996, Wien 1996.
89 Vgl. Wissenschaftskommission beim BMLV gemäß §8

BMG, Geschäftsordnung vom Juni 2002, Wien 2002.
90 Vgl. BMLV vom 19. Juli 1984, GZ 65.505/44-5.5/84 –

Grundsatzplanung – Forschungskoordination.
91 Vgl. LVAk: Kommission für wissenschaftliche Zusam-

menarbeit von Dienststellen des Bundesministeriums
für Landesverteidigung mit der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften (ÖAW); Wien 2004.

92 Vgl. BMLV: Wiener Dokument 1999. Jährlicher
Informationsaustausch über Verteidigungsplanung 2003
– 2007, Wien 2003, S. 8.

93 Vgl. Bericht der Bundesheerreformkommission,
Bundesheer 2010, Wien Juni 2004, S. 88. Unter Grund-
organisation wird die oberste (militärstrategische) Füh-
rung, die obere (operative) Führung, die zentrale Lo-
gistik einschließlich der Militärspitäler, die Akademi-
en und Schulen, die Ämter zur Unterstützung sowohl
im strategischen wie operativen Bereich, die Militär-
kommanden (mit der territorialen Verwaltung ein-
schließlich der dezentralen Ergänzungs- und Stellungs-
einrichtungen, die Militärmusiken, die Übungsplatz-
organisation etc.) sowie Einrichtungen wie das Heeres-
geschichtliche Museum, das Heeressportzentrum, die
Auslandsdienste etc. verstanden (Arbeitsbegriff). Vgl.
Bericht der Bundesheerreformkommission, Bundesheer
2010, Wien Juni 2004, S. 53.

94 Vgl. BMLV: Confidence and Security-building
Measures, Annual Exchange of Information/Austria,
Stand: 1. Jänner 2005.

95 Vgl. BMLV vom 14. September 2004, GZ S92011/42-
GStbBür/2004 – Dienstvorschrift für das Bundesheer
– Truppenführung, S. 20 f.

96 Vgl. BMLV: Confidence and Security-building
Measures, Annual Exchange of Information/Austria,
Stand: 1. Jänner 2005.

97 Vgl. BMLV vom 28. Juli 2004, GZ S93300/45-EVb/
2004 – Kräfte für Internationale Operationen (KIOP);
Kaderpräsenzeinheiten (KPE); Umsetzungsweisung; 3.
Aktualisierung-Weisung.

98 Vgl. BMLV vom 23. Oktober 2003, GZ S92220/2-
MGP/2003 – Kräfte für Internationale Operationen
(KIOP), Kaderpräsenzeinheiten (KPE); Festlegung der
Standorte, Designierung im Zeitraum 2003–2005; Wei-
sung.

99 Entspricht „Bereitschaftsgrad“.
100 Die Entsendung in der Qualität einer PzGrenKp

(ArmInfCoy) ist derzeit nur nach längerer Vor-
bereitungszeit – insbesondere zur Sicherstellung der
logistischen Notwendigkeiten – vorgesehen.

101 Vgl. BMLV vom 20. August 2004, GZ S93300/53-EVb/
2004 – Kräfte für Internationale Operationen (KIOP),
Kaderpräsenzeinheiten (KPE); Umsetzungsweisung, 4.
Aktualisierung.

102 SEK sind einsatzspezifisch zu gliedern und zu entsen-
den.

103 Vgl. BMLV: Taschenbuch SOLDAT 2004, S 133 ff;
Wien 2004 bzw. Urrisk, Rolf: Die Einsätze des Bundes-
heeres 1955–2000, Wien 2000.

104 Die Ausführungen dieses Abschnittes stützen sich auf
die Ausarbeitung von Gorth, Johann: Die neue logisti-
sche Konzeption des österreichischen Bundesheeres.
In: Österreichische Militärische Zeitschrift, Hefte 2/
99 u. 3/99.

105 Aspekte der personellen Sicherstellung, des Personal-
wesens etc. bilden ein eigenständiges „Führungsgrund-
gebiet“ und werden nicht der Logistik zugeordnet.
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106 Die „Sonderstellung“ des Sanitätswesens ergibt sich aus
der Bestimmung, dass Verwundete, das Sanitätspersonal,
die Sanitätseinrichtungen und das gesamte Material des
Sanitätsdienstes unter dem Schutz der I. bis IV. Genfer
Abkommen stehen.

107 Neben dem Liegenschaftswesen, der militärischen In-
frastruktur und logistischen Einrichtungen im Frieden
und Einsatz (z.B. Lager, Verteilungspunkte) sind
darunter auch erwartbare Leistungen ziviler Stellen für
Truppen im Einsatzraum aufgrund der Lenkungs-
gesetzgebung zu verstehen.

108 Die NATO unterscheidet in diesem Zusammenhang
zwei „Logistic Functional Areas“, nämlich den bereit-
stellenden Bereich, i.W. Rüstung und Beschaffung
(Production [Acqisition] Logistics), und den Bereich,
welcher der Unterstützung der Truppe (Consumer
[Operational] Logistics) dient.

109 Da die allgemeinen Führungsgrundsätze ebenso wie in
der Taktik und Operation auch in der Logistik ihre
Gültigkeit haben, müssen Vorstellungen, z.B. zu einer
bestimmten Uhrzeit oder in einer bestimmten
Mobilmachungsphase logistische Verfahren und Abläufe
zu ändern, zu einem Mehraufwand oder zum Scheitern
des logistischen Systems führen.

110 Gabler, Th. (Hrsg): Kleines Lexikon der Wirtschaft.
Augsburg 1994, S. 121 sowie Bestimmungen aus dem
Haushaltsrecht des Bundes. Die Begriffe „Sachgüter“
und „Material“ werden synonym verwendet. Ebenso
kann der Begriff der „Leistungen“ an Stelle von Gütern
gesetzt werden, wenn es sich um bewegliche und unbe-
wegliche Sachen sowie Arbeiten materieller und im-
materieller Art (im Sinne der Richtlinien für die zen-
trale Beschaffung) handelt.

111 Gemäß Bundesvoranschlag 2004 sind die Mittel für
Förderungen für Soldatenvereinigungen, zur Förderung
der Körperertüchitigung im Rahmen von Heeressport-
vereinigungen und zur Unterstützung von Vereinigun-
gen bestimmt, die der umfassenden Landesverteidigung
dienen.

112 Als Mindestanteil der investiven Ausgaben werden in-
ternational ca. 30 % der Gesamtausgaben angesehen
(vgl. Hahn, Oswald: Militärbetriebslehre, Berlin 1997,
S. 234).

113 Der Mehrbedarf bei Investitionen darf im Wesentlichen
nur durch jene finanzielle Größe abgedeckt werden, um
die sich das Gesamtbudget von einem Jahr auf das
nächste ändert.

114 Das B-VG spricht im Artikel 9a vom „Ersatzdienst“
(bei der Erfüllung der Wehrpflicht). Die Entwicklung
der „Alternative“ des Zivildienstes, hohe Tauglichkeits-
kriterien für den Wehrdienst etc. bewirkten u.a. in der
Vergangenheit ein Absinken der Grundwehrdieneran-
zahl.

115 Unter „Durchhaltefähigkeit“ wird das für einen be-
stimmten Zeitraum definierte Leistungsvermögen der
zum Einsatz kommenden Kräfte zusammengefasst.

116 Vgl. BMLV vom 19. Oktober 2004, GZ 93401/45-Qu/2004
– Weißbuch 2004, Beitrag FGG 4.

117 Unter dem „Bild der Ausbildung“ wird das zu erwar-
tende Produkt dieser Ausbildung verstanden.

118 Mit der Formulierung „vor allem“ soll ausgedrückt
werden, dass auch andere Dokumente einen grundle-
genden Einfluss ausüben können.

119 Ausbildungsrelevante Ableitungen basieren auf Analy-
sen und Auswertungen von politischen Vorgaben, recht-
lichen, konzeptiven sowie von zusätzlichen internen und
externen Einflussfaktoren.

120 Ausbildungs- bzw. Ausbildungsunterstützungskonzepte.
121 Teileinheiten sind Züge, Gruppen, Trupps und Kräfte

ähnlicher Größenordnung.
122 Einheiten in diesem Zusammenhang sind Kompanien,

Batterien oder Truppen ähnlicher Größenordnung.
123 In diesem Zusammenhang sind das Bataillone und Bri-

gaden.
124 Der Stabslehrgang 2 und Führungslehrgang 2 werden

als Lehrgang universitären Charakters „Sicherheits-
management“ geführt.

125 Vgl. http://www.lvak.intra.bmlv.at/lvak/sites/kurse/
6flg2/index.html.

126 Vgl. BMLV vom 17. Juni 2004, GZ S93711/18-AusbA/
2004 – 7. Führungslehrgang 2. 3. Lehrgang universitä-
rer Charakters (LuCh) „Sicherheitsmanagement“,
Teilnahmekriterien und Teilnahmeerhebungen.

127 Vgl. ABCAbwS: Lehrgang universitären Charkters
MBA – Master of Business Administration, Wien 2003.

128 Vgl. BMLV vom 15. Juni 2004, GZ 93749/6-AusbA/
2004 – Lehrgang universitären Charakters „Bildungs-
management“ – Ausschreibung.

129 Vgl. Micewski, Edwin R.: Bildung in Streitkräften,
Wien, S. 579.

130 Vgl. Kursbuch der Deutschen Bundeswehr.
131 Vgl. BMLV vom 22. Oktober 1980, Zl. 3.140/84-03/80

– Politische Bildung im Bundesheer; Staats- und Wehr-
politische Bildung – Grundsatzerlass.

132 Vgl. Senekowitsch, Martin: Lehrlingsausbildung im
Bundesheer, Wien 2003.

133 Vgl. Soldat Nr. 21/2004, S. 20.
134 Vgl. www.bundesheer.at/cms/artikel.php?ID=1205.
135 Vgl. BMLV vom 8. Juni 2001, GZ 32.597/70-AusbB/

2001 – „Europäischer Computerführerschein“ (ECDL)
im Bereich BMLV, Durchführungsbestimmungen.

136 Vgl. http://zsintr1/karriere/offizier/images/milak.pdf.
137 Vgl. LVAk: Strategischer Führungslehrgang, Wien

2003.
138 Vgl. BMLV vom 29. Jänner 2004, GZ S9000/5-FGG7/

2004 – Sport im Bundesheer u. Körperausbildung im
Bundesheer – Information.
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139 Vgl. BMLV: Durchführungsbestimmungen für den Hee-
res-Leistungssport (DBHLS – 2004), Wien 2004.

140 Vgl. BMLV, GZ S93107/25-FGG1/2004 vom 8. September
2004, Weißbuch 2004 – Beitrag Dienstbetrieb.

141 Wick, Georg und Knoflach, Michael: Kardiovaskuläre
Risikofaktoren bei Stellungspflichtigen mit besonderem
Augenmerk auf die Immunreaktion gegen Hitzeschock-
protein 60, Projektbericht 6, Ergebnisse der ARMY-Stu-
die, Österr. Akedemie der Wissenschaften, Wien 2004.

142 Die Ausführungen dieses Abschnittes stützen sich auf
Beiträge im Rahmen des Workshops der Bundesheer-
reformkommission am 22. Jänner 2004.

143 Vgl. Wehrgesetz 2001 und Verordnungen (Stand: 1.
April 2004).

144 Internet, Bundeskanzleramt Österreich (www.austria.
gv.at).

145 Vgl. Soldat 2003 – Leitfaden für den Wehrdienst, Wien
2003.

146 Die zur Verfügung gestellen Personalzahlen stammen
von der Abteilung Bauwesen/Kdo Führungsunter-
stützung/BMLV.

147 Die Vollbeschäftigungsäquivalente bezeichnen die Sum-
me der Beschäftigungsausmaße eines Planstellen-
bereiches in Prozent (geteilt durch 100).

148 Die zur Verfügung gestellten Personalzahlen stammen
von der Abteilung Bauwesen/Kdo Führungsunter-
stützung/BMLV.

149 Die zur Verfügung gestellten Personalzahlen stammen
von der Abteilung Bauwesen/Kdo Führungsunter-
stützung/BMLV.

150 Die Ausführungen beziehen sich auf Unterlagen der
Personalabteilung A im BMLV sowie der Bundesheer-
reformkommission, 1. Informationstag vom 22. Jänner
2004.

151 Vgl. Vortrag an den Ministerrat, Bundeskanzleramt, GZ
928.500/6-III/5/03.

152 BMLV/PersA DZ Nr. S90000/430-PersA/2004 vom 24.
November 2004 – Erstellung Weißbuch Beitrag Perso-
nalabteilung A.

153 Vgl. Loidolt, Hermann: Informationstechnologie. In:
Milizinfo 4/2003.

Vgl. LOGIS – die neue Materialwirtschaft. In: Logis-
tik Power, Heft 1 – März 2004.

154 Ein Computer, der umfangreichere Aufgaben ausführt
und deren Ergebnisse dann Teilnehmerstationen (Ter-
minals) übermittelt (Truppendienst-Taschenbuch, Band
37, 1997).

155 Die Angaben zum Kapitel Infrastruktur basieren auf Aus-
arbeitungen der Bundesheerreformkommission,
Workshop I, 22. Jänner 2004, des Managements ÖBH
2010 sowie des Heeres-Bau- und Vermessungsamtes.

156 Vgl. BMLV vom 29. Oktober 2004, GZ S91143/90-
PMVD/2004 – Approbierte Beantwortung einer parla-
mentarischen Anfrage zum Thema Liegenschafts-
verkäufe im Jahr 2005.

157 Vgl. Höfler, Günter: Österreich bei friedensunter-
stützenden Einsätzen. In: Österreichische Gesellschaft
für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik: Inter-
nationale Einsätze im Dienste der Sicherheit Europas,
Tagungsbericht, Wien 2004.

158 Alle in den nachfolgenden Darstellungen angegebenen
Zahlenangaben der eingesetzten Kräfte sind durch-
schnittliche Stärken, da die Personalstände der Kon-
tingente und Missionen einer permanenten Verände-
rung unterliegen.

159 Vgl. Flugbetriebsordnung Band 1, Teil H1.
160 Vgl. BMLV vom 24. April 1995, GZ 67.050/008-5.8/

95 – Übungssystematik, Richtlinien für die Planung und
Durchführung von Übungen – Neufassung 1995. Für
2005 ist eine Überarbeitung der Übungssystematik vor-
gesehen.

161 Vgl. BMLV vom Februar 2002, GZ 32.020/0007-3.1/
02 – Weisung zur Planung und Ausbildung 2003 sowie
BMLV vom April 2003, GZ S93718/21-AusbA/2003 –
Erste Ausbildungsweisung 2004 sowie BMLV vom April
2003, GZ S93718/1-FüStb/2004 – Erste Ausbildungs-
weisung 2005.

162 Vgl. BMLV vom 5. Oktober 2004, GZ S93728/1-FüStb/
2004 – Ausbildung für friedensunterstützende Operati-
onen, Ausbildung im Rahmen des GWD – Grundsätz-
liche Anordnung.

163 Vgl. BMLV vom 10. November 2004, GZ S91150/13-
PMVD/2004 – Bundesverfassungsgesetz über Koope-
ration und Solidarität bei der Entsendung von Einhei-
ten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG),
Bericht über die Durchführung des Übungs- und Aus-
bildungsplanes für 2003.

164 Es werden die wesentlichen Übungen in Korrespondenz
mit der Übersichtstabelle erläutert.

165 Land, Maritime, Air, Special Operations, PsyOps.
166 Vgl. BMLV vom 22. Dezember 2004, GZ S93.747/70-

AusbA/2004 – Durchführungsbestimmungen für
Waffenübungen (DBWÜ), Neufassung.

167 Beispielsweise wurden bei der Hochwasserkatastrophe
im Sommer 2002 zu Spitzenzeiten mehr als 10.000
Soldaten des Bundesheeres zur Bewältigung der Kata-
strophe und ihrer Folgeschäden eingesetzt.
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8.  Militärökonomie1

Die in der neueren Fachliteratur vorhandene Definiti-
on ist kurz und aussagekräftig:

Die Militärökonomie untersucht das Wirtschaften im
militärischen Bereich und die Wechselbeziehungen
zwischen Ökonomie und Militärwesen.2

Mit dieser Definition wird sowohl die makro- (volks-
wirtschaftsweite Gruppen von Wirtschaftssubjekten
und Aggregate) als auch die mikroökonomische (ein-
zelne Wirtschaftssubjekte) Dimension der Unter-
suchungsgegenstände angesprochen. Das heißt, alle
Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften (Volks-
wirtschaftstheorie, Volkswirtschaftspolitik, Finanz-
wissenschaften und die Betriebswirtschaftslehre) leis-
ten Beiträge zu den wirtschaftswissenschaftlichen
Untersuchungen. Darüber hinaus erbringen aber auch
andere Wissenschaften (Geschichtswissenschaft,
Geographie, Informatik, Statistik) Beiträge zur
Militärökonomie. Sie stellt somit keine eigenständi-
ge Wissenschaft dar und ist auch keine Teildisziplin
der Wirtschaftswissenschaften.

8.1  Zusammenwirken Bundesheer und Wirt-
schaft

Die offene, exportorientierte österreichische Volks-
wirtschaft ist Teil des gesamteuropäischen Wirt-
schaftsystems. Ein geordnetes Funktionieren der eu-
ropäischen Wirtschaft ist der Garant für Wirtschafts-
wachstum und Wohlstand in Europa und somit auch
in Österreich. Eine umfassende, auf Stabilität beru-
hende Außen- und Sicherheitspolitik sichert die
Rahmenbedingungen.

Sicherheitspolitische Stabilität ist eine zentrale Vor-
aussetzung für wirtschaftliche Prosperität und somit
für die Sicherheit des Wirtschaftsstandortes Öster-
reich. Sicherheitspolitische Entscheidungen ziehen
zum Teil erhebliche (volks-) wirtschaftliche Auswir-
kungen nach sich.

Krisen jeglicher Art beeinflussen die Leistungsfähig-
keit der Wirtschaft und damit auch das anzustreben-
de gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht.

Eine auf Friedenssicherung und die Pflege von gu-
ten nachbarschaftlichen Beziehungen ausgerichtete
Außenpolitik und die Europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik tragen zur Markt- und Standort-
sicherheit Europas und Österreichs bei. Die Ein-
bindung Österreichs in die Europäische Sicherheits-
und Verteidigungspolitik und seine fortgesetzte Teil-
nahme an der internationalen Konfliktprävention und
am Krisenmanagement sind deshalb auch für die
österreichische Wirtschaft von hoher Bedeutung. Dies

gilt umso mehr, als sich die europäische Konflikt-
prävention und das Krisenmanagement bisher auf
Regionen konzentriert haben, in denen Österreich
(wie z.B. in Südosteuropa) außen- und sicherheits-
politische sowie wirtschaftliche Interessen und Markt-
chancen hat und/oder mit umfangreichen Hilfs-
programmen engagiert ist.

Im Rahmen der Krisenbewältigung sollen die Zusam-
menarbeit des Bundesheeres mit der heimischen Wirt-
schaft und den relevanten Hilfsorganisationen ver-
stärkt und Synergieeffekte erzielt werden. Bei der
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Auslandseinsätzen – insbesondere auch bei Wieder-
aufbaumaßnahmen – sollen deshalb auch Spezialis-
ten mit Wirtschaftserfahrung beigezogen werden.

Durch multinationale Einsätze können sich Synergi-
en bei der Entwicklung und Beschaffung von Rüs-
tungsgütern auf europäischer Ebene ergeben, wel-
che auch für die österreichische Wirtschaft nützlich
sein könnten. Im Rahmen der Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik bemühen sich die
Mitgliedstaaten der EU darüber hinaus um eine
rüstungspolitische Kooperation, deren primäres Ziel
es ist, die sicherheitspolitische Handlungsautonomie
Europas zu stärken. In diesem Zusammenhang wird
auch eine gemeinsame europäische Regelung für
Kriegsmaterialexporte anzustreben sein, welche dem
Grundsatz der Wahrung der Menschenrechte Rech-
nung trägt.

Um von den möglichen Vorteilen dieser Kooperati-
on profitieren zu können, wird zu prüfen sein, wie
sich Österreich an den entsprechenden Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten beteiligen und in die Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden
werden kann. Hiezu ist eine enge Kooperation zwi-
schen Forschungseinrichtungen, der Wirtschaft und
dem Bundesheer anzustreben.

Ausrüstung und Ausstattung des Bundesheeres sind
den künftigen Erfordernissen der europäischen Si-
cherheitspolitik anzupassen. Die damit verbundenen
Investitionen und deren Abwicklungsmodalitäten
sollen soweit wie möglich auf österreichische Wert-
schöpfungsanteile, speziell in den Bereichen der For-
schung und der Hochtechnologie, Bedacht nehmen.

Es wird zu prüfen sein, welche verfassungsrecht-
lichen, legistischen und möglicherweise organisato-
rischen Maßnahmen erforderlich sind, damit Öster-
reich in diesem Kooperationsbereich mitwirken kann.

Das Bundesheer ist durch sein Beschaffungsvolumen
und als Arbeitgeber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
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Zur Erreichung der geforderten Fähigkeiten benötigt
das Bundesheer als Grundlage einer zuverlässigen
Planung langfristig stabile und ausreichende bud-
getäre Rahmenbedingungen. Einsparungspotential
und allfällig erzielte Erlöse sollen im Rahmen des
Möglichen für Umschichtungen innerhalb des Bun-
desheeres genutzt werden.

Eine damit verbundene klare Festlegung von Be-
schaffungsvorhaben und ihrer Prioritäten erhöht auch
den Grad an Planungssicherheit für die Wirtschaft.

Im Rahmen der Organisationsentwicklung des Bun-
desheeres sind neue Kooperationsmöglichkeiten mit
der Wirtschaft, beispielsweise durch Fremdvergabe
von Leistungen, dort anzustreben, wo es kosten-
günstiger und zweckmäßiger erscheint. Lösungs-
möglichkeiten einschließlich ihrer Konsequenzen sind
aufzuzeigen.

Das Bundesheer hat regional- und strukturpolitische
Bedeutung, welche in vielen Fällen im Gegensatz zu
militärischen Auswahlkriterien steht. Die damit ver-
bundene konkrete Standortfrage ist im Rahmen der
Umsetzung der Empfehlungen der Bundesheer-
reformkommission im Sinne des Artikels 81 B-VG
zu klären.

Die Abstimmung von Anforderungsprofilen und Be-
rufsbildern zwischen Bundesheer und Wirtschaft für
jene Fachkräfte, die nach dem Dienst beim Bundes-
heer dem österreichischen Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehen, ist ein wichtiger Teil der Zusammenar-
beit.

Dies ergibt sich auch daraus, dass die notwendigen
Rahmenbedingungen für eine Teilnahme Österreichs
an der europäischen Konfliktprävention und am Kri-
senmanagement hinsichtlich der erforderlichen Zahl
an Soldaten und Soldatinnen wahrscheinlich nur ge-
schaffen werden können, wenn z.B. die Möglichkeit
eines Wechsels von der militärischen in die zivile
(wirtschaftliche) Laufbahn verbessert wird.

Zugleich ist verstärkt zu berücksichtigen, dass viele
im nationalen und internationalen militärischen Um-
feld erworbenen Erfahrungen (Fremdsprachen, Or-
ganisation, Logistik, Personalführung, technische
Spezialkenntnisse etc.) mit den von der Wirtschaft
geforderten Qualifikationen gut übereinstimmen.

Im Interesse eines möglichst reibungslosen Übergan-
ges von Berufssoldaten mit befristetem oder unbe-
fristetem Dienstverhältnis in das Wirtschaftsleben
sollte geprüft werden, inwieweit diesem Personen-
kreis – im Zusammenwirken von Bundesheer, Wirt-
schaft, Interessenvertretungen, möglichen künftigen

Arbeitgebern und speziellen Bildungseinrichtungen –
schon während der Dienstzeit beim Bundesheer maß-
geschneiderte Aus- und Weiterbildungsprogramme
angeboten werden können.

Die vom Bundesheer im Inland erbrachten Assistenz-
leistungen in Katastrophenfällen sind von unmittel-
barer Bedeutung für die österreichische Wirtschaft.
Zuletzt haben das Lawinenunglück von Galtür 1999
und die Hochwasserkatastrophe des Jahres 2002 ge-
zeigt, dass ein rascher und wirkungsvoller Assistenz-
einsatz des Bundesheeres entscheidend mithelfen
kann, volkswirtschaftliche Schäden zu minimieren.

Es soll deshalb geprüft werden, wie die Wirtschaft
verstärkt zur Entwicklung der Kapazitäten des ÖBH
in diesem Bereich beitragen kann.

8.1.1  Partnerschaft

Das Zusammenwirken von Bundesheer und Wirt-
schaft drückt sich auch in zahlreichen Partnerschaf-
ten von Dienststellen und Einsatzverbänden mit Fir-
men und öffentlichen Institutionen aus. Derzeit be-
stehen 153 Partnerschaften. Über diese Partnerschaf-
ten, die dem gegenseitigen Erfahrungsgewinn die-
nen, könnten auch Schienen für Berufssoldaten mit
befristetem oder unbefristetem Dienstverhältnis zum
Wechsel in das Wirtschaftsleben gelegt werden.

8.2  Bundeshaushalt: Kapitel 40 – Militärische
Angelegenheiten

Aus dem Abschnitt 7.3.5.1 ist die nominelle Entwick-
lung des Landesverteidigungsbudgets (Budget LV)
ersichtlich. Dabei wurde das Augenmerk auf die
Entwicklungsdifferenzen zwischen Budget Landes-
verteidigung und Bruttoinlandsprodukt gelegt.

Auf Basis der bereits erhobenen Daten, die auf dem
Bundesrechenabschluss (BRA) beruhen, sollen in
diesem Teil die unterschiedlichen Entwicklungen des
Bundeshaushaltes: Kapitel 40 – Militärische Ange-
legenheiten – und der Kaufkraft, ausgedrückt durch
den Verbraucherpreisindex (VPI), näher betrachtet
werden.

Im Jahr 2000 wurden die Mittel für den Bundes-
hochbau für BMLV, die bislang dem BMWA zuge-
ordnet waren, dem BMLV überantwortet. Um Bruch-
linien im Betrachtungszeitraum zu vermeiden, wur-
de der Sachaufwand für den Bundeshochbau BMLV
untergliedert in Investitions- und Betriebsaufwand
auch im Zeitraum 1992 bis 2000 dem Kapitel 40 –
Militärische Angelegenheiten – zugezählt.

Für Trendanalysen und statistische Auswertungen ist
zur Steigerung der Aussagekraft die Betrachtung län-
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gerer Zeiträume zielführend. Als Ausgangspunkt der
Aufzeichnungen zur Entwicklung des Budgets LV
auf Basis BRA wird das Jahr 1992 gewählt und stellt
somit den Ursprung der Betrachtungen dar. Die an-
gegebenen Zahlenwerte werden auf den Indexwert 1,
das entspricht 100 % gesetzt und als Startpunkt für
den Betrachtungszeitraum definiert.

In der Betrachtungsreihe, die sich schlussendlich auf
Investitionen und Betrieb konzentriert, wird zu Be-
ginn eine Beziehung zwischen Entwicklung des Bud-
get LV und der Entwicklung des VPI, der die Ent-

wicklung des Gegenwertes eines normierten Waren-
korbes angibt, hergestellt.

Der Gesetzgeber stellte 1992 Mittel in der Höhe von
EUR 1.428,6 Mio. (Indexwert 1) zur Verfügung, die
bis 2003 auf EUR 1.760 Mio anstiegen.

Im Schaubild, Budget LV Wachstum (Abb. 8.1), sind
die Veränderungen des Budgets LV und der Kauf-
kraft jeweils zum Vorjahr dargestellt.

Die Linie des VPI, zeigt die Entwicklung der Kauf-
kraft. Demnach waren für den Warenkorb des Jahres
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1992 im Wert von EUR 1.000,– bei gleicher Menge
und Qualität im Jahr 2003 EUR 1.238,– zu bezah-
len. Erst in den Jahren ab 1999 wich die Entwick-
lung Budget LV erkennbar von der Kaufkraft-
entwicklung ab. Über den gesamten Betrachtungs-
zeitraum (1992 bis 2003) erzielte der Warenkorb ei-
nen dynamischen jährlichen Indexwert von 1,96 %.
Dieser Wert wird in der Folge als Bezugsgröße für
die weiteren Analysen herangezogen. Der monetäre
Wertezuwachs des Budgets LV stieg jährlich um
durchschnittlich 1,92 % an. Diese Entwicklung be-
deutet, dass mit geringeren Mitteln, die die Kaufkraft-
verluste nicht kompensierten, die gleiche Aufgaben-
stellung erfüllt werden musste. Zur raschen Ab-
deckung dieser Verluste waren Einsparungen durch
Reduzierungen der Ausgaben im freien Ermessens-
spielraum (vorwiegend im Investitionsbereich) erfor-
derlich. Dies führte zwangsläufig zu einem gewis-
sen Substanzverlust in einigen Bereichen.

Die interne Verteilung für Personal- und Sachaufwand
(Abb. 8.2) verdeutlicht die differenzierten Wachs-
tumsansprüche.

Die dynamische jährliche Zuwachsrate für Personal-
aufwendungen fällt mit 2,09 % erkennbar höher aus,
als der Indexwert Budget LV (1,92  %). Dieser Mehr-
bedarf an Mitteln für das Personal drückt auf die
positive Entwicklung des Sachaufwandes, dessen
Indexwert über den Beobachtungszeitraum von 1992
bis 2003 durchschnittlich nur 1,68 % erreicht.

Von großem Interesse ist die Entwicklung der Mittel-
verteilung zwischen Personal-, Investitions- und Be-
triebsausgaben.

Nebenwirkung dieser Entwicklung war, dass die
Ressourcen für Investitionen und Betrieb anteilig
immer mehr zurückgenommen werden mussten. Die
annähernde Gleichverteilung, wie in den Abbildun-
gen 8.3 und 8.4 ersichtlich, waren eher die Ausnah-
me. Meist musste zu Gunsten der Aufrechterhaltung
des laufenden Betriebes die Aufwendungen für In-
vestitionen noch zusätzlich zurückgenommen werden.

Als Extremwert kann das Jahr 1997 (Personal
59 %, Investitionen 17 % und Betrieb 24 %) heraus-
gegriffen werden.

Es wird eine große Herausforderung sein, den In-
vestitionsrahmen an den jährlichen Werteverzehr des
Anlagevermögens heranzuführen. Nur mit modernem
Gerät, das dem technischen Standard entspricht, kann
die gestellte Aufgabe optimal erfüllt und die Sicher-
heit der Soldaten erhöht werden.

8.3  Investitionen und Betrieb

8.3.1  Definition der Begriffe3

Investition

Von Investition im finanzwirtschaftlichen (betriebs-
wirtschaftlichen) Sinn wird gesprochen, wenn es sich
um Maßnahmen handelt, die die Kapazität der „Un-
ternehmung“ quantitativ und/oder qualitativ verän-
dern.

Unter Investition im engeren Sinn versteht man den
Einsatz von finanziellen Mitteln für Anlagegüter.
Kennzeichen des Anlagevermögens ist, dass es für
eine große Zahl von Leistungsvorgängen zur Verfü-
gung steht und nicht sofort verbraucht wird. Die
Kapazität der „Unternehmung“ wird durch eine In-
vestition quantitativ und/oder qualitativ verändert.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine Neu-
oder um eine Ersatz- bzw. Reininvestition (z.B. Nach-
beschaffung von Kraftfahrzeugen) handelt.

Demnach gliedern sich die Ausgaben für Investitio-
nen folgendermaßen:

System-/strukturverbessernde Investitionsausga-
ben in qualitativer und quantitativer Hinsicht
(Neubeschaffungen von Anlagegütern, Kampf-
wertsteigerung eines taktischen Systems von SS
auf SOPF-Fähigkeiten etc.)

System-/strukturerhaltende Investitionsausgaben
(Verwendungsänderungen, erweiterte Inspektio-
nen, Grundüberholungen, Modifikationen/Kampf-
werterhaltung bei Anlagegütern).
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Betrieb

Im Gegensatz dazu sind alle Ausgaben für Umlauf-
güter (Verbrauchsgüter) dem laufenden Betrieb
zuzurechen. Dies sind beispielsweise Ausgaben für

Betriebsmittel wie z.B. für Treibstoffe, Schmier-
mittel, Energie, Munition,

Roh- bzw. Hilfsstoffe wie z.B. für Materialer-
haltung ausgenommen Ausgaben für strukturer-
haltende bzw. strukturverbessernde Investitio-
nen.

8.3.2  Allgemeines

In diesem Abschnitt werden die Ausgaben für den
Sachaufwand untergliedert in Investitionen und Be-
trieb nach den oben angeführten Begriffsbestimmun-
gen näher betrachtet. Aus der Definition ist ersicht-
lich, dass keine scharfe Trennlinie zwischen Investi-
tions- und Betriebsausgaben zu ziehen ist. Die The-
men der Militärökonomie werden aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht erarbeitet und zu Berichten
aufbereitet. Zu diesem Zweck wird auch auf Daten
der Vergangenheit zurückgegriffen, die aus den ka-
meralistischen Datenbanken der nach den haushalts-
rechtlich geführten Aufzeichnungen des Budget-
wesens kommen. Wegen der Diskrepanz der Betrach-

der Organisation stärker verankert und dadurch auf
eine neue Qualität gesetzt. Als Folge dieser Arbeits-
bereiche ist ein erhöhter Aufzeichnungsbedarf an
Merkmalen für Lebenszykluskosten von Rüstungs-
gütern und Anlagen anzunehmen. Nach der Entwick-
lung der entsprechenden elektronischen Aus-
wertungsapplikationen für Berichte kann die Ziel-
genauigkeit der Ressourcenplanung nochmals ange-
hoben werden.

Die weitere Unterteilung des Sachaufwandes in In-
vestitionen und Betriebsaufwand wird in Abb. 8.5
dargestellt.

Die dynamische Wachstumsrate des Betriebsaufwan-
des fällt über den Betrachtungszeitraum auf durch-
schnittlich 1,55 % ab, während die Entwicklung der
Investitionen mit einem Wachstum von 1,81 % schein-
bar besser abschneidet, aber auch deutlich unter der
Bezugsgröße von 1,96 % liegt. Speziell 1996 bis
1999 wurde der Investitionsrahmen zu Gunsten des
Betriebsaufwandes beschnitten. Der Bedarf an Mit-
teln für den Betrieb hängt von der geforderten Quali-
tät der Ausbildung und der Quantität und Intensität
der Einsätze ab. Demzufolge können nur bedingt
Einsparungen beim Betrieb erzielt werden. Wegen
der gesetzlichen Aufgabenstellung ist trotz des

dadurch zu erwartenden Substanzverlustes dem Be-
trieb Vorrang gegenüber Investitionen einzuräumen.

8.3.3  Investitionen

Aus der Betrachtung des Investitionsvolumens (Abb.
8.6) ist erkennbar, dass nach der Heeresgliederung
1992 die Ausgaben für Investitionen mit einer

tungsweisen, die sich auch in der Definition zeigt, ist
mit Unschärfen zu rechnen, die aber vertretbar er-
scheinen, weil die Größenordnungen der Dimensio-
nen/Kategorien nahezu unangetastet bleiben.

Mit der Reorganisation 2002 wurden die Prozess-
bereiche Finanzierungsplanung und Budgetierung in
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Verzögerung von zwei Jahren abgesunken sind. Durch
Umschichtungen von Finanzmittel zu Betriebsauf-
wendungen wurde diese Entwicklung in den Jahren
1996 bis 1999 (siehe dazu auch Abbildung 8.5) ver-
stärkt. Erst mit der Strukturanpassung 1998 ist der
Investitionsrahmen wieder angestiegen und verzeich-
nete im Jahr 2000 einen vorläufigen Höhepunkt, der
erst 2003 in dieser Größenordnung wieder erreicht
wird. Die rote Trendlinie zeigt eine leichte Progres-
sion, die jedoch nicht den Kaufkraftverlust, gemes-
sen am Verbraucherpreisindex, auszugleichen ver-
mag. Aus dem progressiven Verlauf kann auf wirk-
samwerdende Maßnahmen zu Gunsten des Investi-

tionsrahmens geschlossen werden.

Wie bereits im Kapitel 8.1 Zusammenwirken Bundes-
heer und Wirtschaft angeschnitten, werden die
Volumensschwankungen bei Investitionen nur mit
einer langfristigen Bedarfsplanung, wie sie für das
Bundesheer 2010 vorgesehen ist, ausgeglichen wer-
den können.

8.3.4 Betrieb

Die leicht degressive rote Trendlinie des Betriebs-
aufwandes (Abb. 8.7) findet u.a. seine Begründung
in der Reduzierung des Übungsaufwandes, des ge-
ringeren GWD-Aufkommens und Maßnahmen bei
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der Materialerhaltung (detaillierte Analyse liegt nicht
vor). Zudem dürfen die Auswirkungen des erhöhten
Betriebsaufwandes der Jahre 1996 bis 1999 nicht
übersehen werden. Erst nach Überwindung des über
den Routinebetrieb (allgemeine Einsatzvorbereitung)
hinausgehenden Ressourcenverbrauches darf wieder
die Wirkung der Maßnahmen zur Reduzierung der
Betriebsausgaben ins Treffen geführt werden. Auf-
grund der Verläufe der Trendkurven Investitionen und
Betriebsaufwand darf davon ausgegangen werden,
dass die gesetzten Maßnahmen effektiv sind.

8.4  Umweltschutz und Ökologie

8.4.1  Umweltpolitik

Am 5. August 2003 wurde die Umweltpolitik des
Bundesministeriums für Landesverteidigung durch
den Bundesminister erlassen und mit Verlautbarungs-
blatt I Nr. 64/2003 kundgemacht. Dieser Schritt war
der erste zur Einführung eines Umweltmanagement-
systems für das ÖBH in Anlehnung an die ÖNORM
ISO 14001:1996. In den Jahren 2003 bis 2004 wur-
de im Zuge eines Projektes hinsichtlich eines post-
gradualen Lehrganges eine Diplomarbeit Militäri-
sches Umweltmanagementsystem (MilUMS) im
Zusammenwirken mit der niederösterreichischen
Landesakademie und Umwelt Management Austria
erarbeitet.

8.4.2  Militärisches Umweltmanagementsystem
(MilUMS)

Diese Studie bildet die Grundlage für die Implemen-
tierung eines umfassenden Umweltmanagement-
systems im ÖBH. Der Weg zum MilUMS führte über
die Erstellung des Leitfadens zur Durchführung ei-
ner ersten Umweltprüfung. Mit diesem können alle
von einem Standort ausgehenden Umwelteinflüsse
bewertet, die Aufbau- und Ablauforganisation durch-
leuchtet und die relevanten rechtlichen Rahmen-
bedingungen erhoben werden (technische, organisa-
torische und rechtliche Umweltprüfung).
Neben der Erstellung des Leitfadens war der Auf-
bau eines nachhaltigen Umweltberichtwesens („in-
accordance-with“ Reports) ein weiteres Ziel dieser
Arbeit. Als Grundlage wurde der Leitfaden der Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) gewählt, welcher in
erster Linie durch die Coalition for Environmentally
Responsible Economies (CERES) und das United
Nations Environment Programme (UNEP) initiiert
wurde.

8.4.3  Abfallbewirtschaftung

Das Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfall-
wirtschaft Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002)

wurde mit Verlautbarungsblatt I Nr. 112/2003 Richtli-
nien für die nachhaltige Abfallbewirtschaftung im
Bundesheer und in der Heeresverwaltung (RAB)
ressortintern umgesetzt.

Darauf basierend wurde im Zusammenwirken mit dem
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt- und Wasserwirtschaft (BMLFUW) ein ein-

heitliches Muster für Abfallwirtschaftskonzepte für
militärisch genutzte Liegenschaften erarbeitet. Dieses
bietet wiederum die Grundlage für einen einheitlichen
Abfallnachweis gemäß Abfallverzeichnisverordnung.

8.4.4 Organisation

Da Umweltschutz als Querschnittsmaterie anzusehen
ist, zieht sich dieser Aufgabenbereich durch alle
Organisationsstrukturen und Ebenen des ÖBH. Auf-
grund der Verteilung von Umweltschutzaufgaben auf
die Dienststellen LogU, AusbB, ZTA und RD-ARWT
besteht für ein einheitliches Auftreten gegenüber Drit-
ten ein erhöhter Regelungs- und Koordinie-
rungsbedarf. In der Studie zum MilUMS wurden
Schwachstellen im Bereich der Aufbauorganisation der
Kommanden geortet.

Im Zuge des Transformationsprozesses des ÖBH
2010 soll eine Verbesserung im organisatorischen
Aufbau des Fachbereiches Umweltschutz erreicht
werden.

8.5  Resümee

Im Bericht der BHRK 2003/04, Punkt 3.2.6 Budget
empfiehlt die Kommission, die Budgetstruktur und die
künftigen Budgetvolumina unter Berücksichtigung der
internationalen Standards schrittweise so anzupassen,
dass die Anteile für Investitionen mittelfristig
mindestens ein Drittel der Gesamtausgaben des Ka-
pitel 40 (Militärische Angelegenheiten) im Bundesvor-
anschlag erreichen können.

Zielsetzung dieser Empfehlung ist ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Personalaufwand und Sach-
aufwand, um die Aufgaben effizient lösen zu können.
Aus den Abbildungen 8.3 und 8.4 ist ersichtlich, dass
im Beobachtungszeitraum dieses Verhältnis nicht er-
reicht wurde.
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Der Großteil der Ausgaben für Personal sind fixe Auf-
wendungen. Sie können nur mittelfristig durch Maß-
nahmen im Personalwesen verändert werden.
Letztendlich bleiben die Aufwendungen für Investi-
tionen und Betrieb als variable Größen bestehen.
Wegen der Pflicht zur Aufgabenerfüllung sind die
Ausgaben für den Betrieb nur bedingt kurzfristig
veränderbar. In diesen beiden Bereichen können kurz-
fristige Maßnahmen mit beschränkten Auswirkungen
zur Gesundung des Bundesheeres gesetzt werden
(siehe dazu den progressiven Verlauf der Investitions-
ausgaben Abb. 8.6 und den degressiven Verlauf der
Betriebsausgaben Abb. 8.7). Die Chance zur Struk-
turverbesserung wurde im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten genutzt. Wie aus dem Kapitel Per-
sonalentwicklung ersichtlich ist, ging das Grund-
wehrdieneraufkommen seit 1992 kontinuierlich zu-
rück. Ebenso wurde militärisches Kaderpersonal re-
duziert. Auf Basis dieser Tatsachen konnte, bei gleich
bleibenden Qualitätsansprüchen der Ausbildung, der
Aufwand für den Betrieb reduziert werden. Da je-
doch die Mittelzuwächse unterhalb der Kaufkraft-
verluste blieben, konnten die erzielten Einsparungen
im Betrieb den Substanzverlust nicht ausgleichen.

Dem Problem des drohenden Substanzverlustes kann
einerseits durch Erhöhung der Budgetmittel und
andererseits durch Überarbeitung und Änderung der
Aufgabenstellung und Änderung der Struktur des
Bundesheeres begegnet werden. Im Rahmen des
Transformationsprozesses wird die Problematik
durch das Mngt ÖBH 2010 auf Basis einer umfas-
senden Strukturänderung aufbereitet und Lösungs-
ansätzen zugeführt.

1 Die Ausführungen dieses Kapitels stützen sich auf
Quellen von BHRK 2003/04, BMLV/RevB, BMLV/
BWFin und BMLV/LogU.

2 Vgl. HAHN, Oswald: Militärbetriebslehre, Berlin

1997, Seite 26.
3 Vgl. BMLV vom 23. November 2004 GZ 91.900/6-

BWFin/2004 – Festlegung einer einheitlichen Termi-
nologie für IST-Standsanalysen im Rahmen BH2010.
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9. Perspektiven

9.1 Bundesheerreformkommission 2003

9.1.1 Auftrag und Zielsetzung

Grundsätzlicher Auftrag der Bundesheerreform-
kommission (ÖBH 2010) war die Entwicklung all-
gemeiner Grundlagen und Rahmenbedingungen für
eine Anpassung der Entwicklung der militärischen
Landesverteidigung an die Bedrohungen und Her-
ausforderungen am Beginn des 21. Jahrhunderts und
die Erstellung eines Berichtes darüber.

Dazu wurde durch den Bundesminister für Landes-
verteidigung gemäß § 8 Abs. 1 Bundesministerien-
gesetz 1986 (BMG) eine Bundesheerreform-
kommission (ÖBH 2010) beim BMLV eingerichtet.

der Überprüfung und Weiterentwicklung der
Gesamt- und Teilstrategie sowie Empfehlun-
gen an den Verfassungskonvent;

• Definition des Umfanges und der Leistungs-
fähigkeit des militärischen Beitrages Öster-
reichs zum internationalen Krisenmanage-
ment unter besonderer Berücksichtigung der
ESVP, einschließlich der Aspekte der euro-
atlantischen Sicherheitsstruktur; weiterfüh-
rende Überlegungen im Sinne einer gemein-
samen europäischen Verteidigung;

• Fortsetzung der Redimensionierung der Füh-
rungs- und Verwaltungsstrukturen im Ressort
Landesverteidigung auf Grundlage der Er-
gebnisse der REORG 2002;

Die Bundesheerreformkommission hatte folgende
Zielsetzungen:

Erarbeitung von Grundlagen für die Reform;

Klärung aller Fragen, die im Zusammenhang mit
der militärischen Sicherung der österreichischen
Souveränität stehen;

Berücksichtigung der nachfolgend angeführten
zusätzlichen Vorgaben:

• Umsetzung der Empfehlungen der Sicher-
heits- und Verteidigungsdoktrin einschließlich

• Sicherstellung der notwendigen Personal-
stärken durch Schaffung der erforderlichen
Rahmenbedingungen;

• Erstellung eines Beitrages zu einem gesamt-
staatlichen CIMIC-Konzept.

Ausgangspunkt für die Einsetzung der Reform-
kommission war die Feststellung im Regierungs-
programm der österreichischen Bundesregierung für
die XXII. Gesetzgebungsperiode, dass „äußere Si-
cherheit und militärische Landesverteidigung wesent-
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liche und unverzichtbare Elemente (sind), um Öster-
reich und seinen Bürgern Frieden, Freiheit, Sicher-
heit und Stabilität zu gewähren“, und dass daher die
Bundesregierung alles daran setzen wird, „die Leis-
tungsfähigkeit des Bundesheeres weiter anzuheben
und dessen Stellenwert in der Gesellschaft zu stär-
ken“.

Aufgrund der Zielsetzung lag die Arbeit der Bundes-
heerreformkommission insbesondere in der Schaf-
fung der Grundlagen für eine umfassende, langfris-
tige und nachhaltige Reform des Österreichischen
Bundesheeres im Sinne eines Zukunftsprojektes ÖBH
2010. Wesentliche Basis für die Tätigkeit der Kom-
mission war der Entwurf der gemäß der Sicherheits-
und Verteidigungsdoktrin durch das Bundesminis-
terium für Landesverteidigung ausgearbeiteten Teil-
strategie Verteidigungspolitik. Diese erfasst und ana-
lysiert die aktuellen Fakten, leitet die erwartbaren
Herausforderungen an die österreichische Verteidi-
gungspolitik für den Zeitraum 2010/2015 ab und bil-
det die Basis für die Bildung bedarfsgerechter Streit-
kräfte im Rahmen einer umfassenden und nachhalti-
gen Reform des Bundesheeres.

Das Projektziel wurde in sieben Teilziele gegliedert
und fünf Sachgebieten zur Detailbearbeitung zuge-
wiesen:

Sachgebiet 1/Grundlagen (außen- und sicher-
heitspolitische Rahmenbedingungen sowie Ein-
flussfaktoren auf die österreichische Sicherheits-
und Verteidigungspolitik in globaler und europäi-
scher Hinsicht)

Diesem Sachgebiet wurden drei Arbeitsgruppen
zu folgenden Themenbereichen eingerichtet:

• Gefährdungs- und Bedrohungsbild,

• Verteidigungspolitik,

• Aufgaben des Österreichischen Bundesheeres.

Sachgebiet 2/Streitkräfteentwicklung (qualitative
und quantitative Aufgabenerfüllungsmerkmale so-
wie Varianten für eine zukünftige Streitkräfte-
gliederung)

Sachgebiet 3/Gesellschaft (Zusammenhang von
Streitkräften und moderner demokratischer Ge-
sellschaft)

Sachgebiet 4/Wirtschaft einschließlich CIMIC
(Beziehungsfeld von Militär und Wirtschaft auf
Sicherheit und Verteidigungspolitik in einer globa-
lisierten Welt)

Sachgebiet 5/Alltag im Bundesheer (Möglichkei-
ten zur Attraktivitätssteigerung des Dienstes im
Bundesheer)

Die Aufgabe der Sachgebiete bestand darin, in um-
fassender und detaillierter Forschungs- und Analyse-
tätigkeit die Grundlagen für die Beratungen, Be-
schlüsse, Positionen und Empfehlungen der Kom-
mission zu erarbeiten und den Kommissionsmitglie-
dern im Rahmen von Informationsveranstaltungen
und Workshops zu präsentieren, um die Vorausset-
zungen für eine sachliche Erörterung innerhalb der
Gremien zu schaffen.

Aufbauend auf intensive Diskussionen über vertei-
digungs- und sicherheitspolitische Grundlagen, der
Bedrohungs- und Gefährdungslage und den mögli-
chen zukünftigen Aufgaben des Bundesheeres haben
die Mitglieder der Bundesheerreformkommission auf
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der Arbeitsebene Positionspapiere1  zu den einzelnen
Sachgebieten erarbeitet. Diese Positionspapiere bil-
deten das Fundament der daraus abgeleiteten und im
Anhang (im Wortlaut) dargelegten Empfehlungen2

der Reformkommission an den Bundesminister für
Landesverteidigung.

9.1.2 Bundesheerreform ÖBH 2010

Nach Übergabe des Berichtes der Bundesheerreform-
kommission am 14. Juni 2004 hat der Bundesminis-
ter für Landesverteidigung den Chef des Generalsta-
bes mit der Bildung einer Projektorganisation unter
dem Arbeitsbegriff Management ÖBH 2010 (Mng
ÖBH 2010) beauftragt. Die Vorarbeiten dazu konn-
ten auftragsgemäß bereits Mitte Juli 2004 abgeschlos-
sen werden, sodass mit der Erarbeitung einer ersten
Zielstruktur des Bundesheeres einschließlich der
Dislokationsplanung, Rahmenbedingungen sowie von
Entwürfen der für die Umsetzung notwendigen
Rechtsgrundlagen begonnen werden konnte. Ziel war
es, in einer Konzeptphase bis Jahresende 2004 die
Voraussetzungen zu schaffen, um in politische Ver-
handlungen eintreten zu können. Im Jahr 2005 wird
mit der Umsetzung der Reform begonnen.

Als Ausgangspunkt für die erste Bearbeitungsphase
diente dem Mng ÖBH 2010 eine Arbeitshypothese
auf Basis der Empfehlungen der Bundesheerreform-
kommission. Weitere Basisdokumente sind die Si-
cherheits- und Verteidigungsdoktrin sowie der Ent-
wurf zur Teilstrategie Verteidigungspolitik.

9.1.2.1 Sicherheitspolitische Ausgangslage3

Durch den Wegfall des Ost-West-Konfliktes sowie
durch die Erweiterung der Europäischen Union und
der NATO haben sich die sicherheitspolitischen Rah-
menbedingungen für Österreich grundlegend geän-
dert.

Für die voraussehbare Zukunft besteht keine konven-
tionelle militärische Bedrohung des österreichischen
Staatsgebietes. Die Wirkungen europäischer und au-
ßereuropäischer Instabilitäten sowie subkonventio-
nelle Gefährdungspotentiale können aber auch künf-
tig die Sicherheit Österreichs beeinflussen. Eine per-
manente strategische Lagefeststellung und Lage-
beurteilung ist daher zwingend erforderlich.

Kräfte, die ausschließlich für die Verteidigung auf
österreichischem Territorium gegen konventionelle
Bedrohungen bestimmt sind, sind in der Präsenz-
struktur des ÖBH daher nicht mehr im bisherigen
Umfang erforderlich.

Für das ÖBH bedeutet dies, dass es sich bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben im Inland künftig grund-

sätzlich und hauptsächlich auf die Aufrechterhaltung
der staatlichen Souveränität und Assistenzleistungen
zu konzentrieren hat.
Österreich ist als Mitglied der Europäischen Union
zunehmend in die Strukturen des europäischen Kri-
senmanagements eingebunden. Neuen Gefahren kann
gleichfalls nur in den internationalen Gemeinschaf-
ten und der Europäischen Union durch verstärkte in-
ternationale Kooperationen begegnet werden. Ohne
sicheres Umfeld kann es kein sicheres Österreich
geben. Es liegt daher im sicherheitspolitischen Inter-
esse Österreichs, sich an der Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik zu beteiligen. Selbst-
verständlich wird Österreich auch einen angemesse-
nen militärischen und zivilen Beitrag leisten müssen.
Für das ÖBH bedeutet dies, dass die Fähigkeit zur
Teilnahme an anspruchsvollen Einsätzen des euro-
päischen Krisenmanagements, wie sie einerseits
durch das erweiterte Spektrum der Petersberg-Auf-
gaben, andererseits durch mögliche Weiterent-
wicklungen definiert werden, der bestimmende Fak-
tor für die Entwicklung seiner Kapazitäten zur Wahr-
nehmung internationaler Aufgaben ist.

9.1.2.2 Zusammenfassung der wesentlichen
Empfehlungen der BHRK4

Schaffung moderner, zur multinationalen Zusam-
menarbeit befähigter (interoperabler) Strukturen
mit hoher Aufgabenfähigkeit und Flexibilität;

Verbesserung der nachrichtendienstlichen Kapa-
zitäten zur Erstellung des strategischen Lage-
bildes im Rahmen der Krisenfrüherkennung ein-
schließlich der neuen subkonventionellen Bedroh-
ungsfaktoren als Beitrag zur politischen Entschei-
dungsaufbereitung bzw. zur Unterstützung von
österreichischen Kontingenten im Auslandsein-
satz durch sofort verfügbare Aufklärungsele-
mente. Damit verbunden ist auch die Weiterent-
wicklung der nachrichtendienstlichen Koopera-
tion im nationalen wie auch multinationalen Kon-
text;

Schaffung einer für In- und Auslandsaufgaben
einheitlich strukturierten Einsatzorganisation
(single set of forces), deren Leistungsparameter
sich an den anspruchsvollen Aufgaben im Aus-
land zu orientieren haben;

Aufstellung von auf den Einsatz verbundener
Kräfte ausgerichteten und durchsetzungsfähigen
Streitkräften mit der Brigade als zentralem Auf-
gabenträger;

Zusammenfassung von kaderpräsenten Kräften
in Brigade- und Bataillonsstrukturen zur Erfül-
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lung der In- und Auslandsaufgaben und zur Sicher-
stellung der Handlungsfähigkeit bei überraschen-
den Lageentwicklungen, wobei für Auslandsein-
sätze im Spektrum der erweiterten Petersberg-
Aufgaben jedenfalls vier Kaderpräsenzbataillone
zu bilden sind;

Verfügbarkeit von präsenten Kräften für Inlands-
aufgaben in einem Umfang von ca. 10.000 Per-
sonen aus der Einsatzorganisation/Truppe;

Permanente Wahrnehmung der Luftraum-
überwachung im Rahmen der Wahrung der Sou-
veränität sowie Gewährleistung eines Beitrages
zum Schutz der Bevölkerung und der staatlichen
Infrastruktur sowie die Wahrnehmung von
Spezialaufgaben, z.B. bei der ABC-Abwehr so-
wie bei Transport- und Logistikaufgaben und bei
Spezialeinsätzen;

Wahrnehmung eines (erheblich ausgeweiteten)
Aufgabenumfanges im Rahmen der Auslandsein-
sätze in Form eines Brigadeeinsatzes (nach dem
Framework-Prinzip; Einsatzdauer ein Jahr, ge-
samtes Aufgabenspektrum) oder von zwei
Bataillonseinsätzen auch in getrennten Einsatz-
räumen mit weitgehend strukturierten Kräften
(oberes Aufgabenspektrum – Einsatzdauer ein
Jahr bzw. unteres Aufgabenspektrum – Einsatz-
dauer unbegrenzt) sowie eines Bataillonsein-
satzes im klassischen Peacekeeping (Einsatz-
dauer unbegrenzt) unter verstärkter Abstützung
auf Milizteile und eines gleichzeitigen, kurzfris-
tigen und kurzzeitigen Einsatzes (maximal drei
Monate) im Rahmen von Rapid Response Ele-
ments (z.B. Battlegroups) der EU;

Konsequente Ausrichtung und Straffung der
Grundorganisation und der dazugehörenden
Strukturen auf die neuen Aufgaben (unter Be-
dachtnahme auf die Priorität der Einsatzorgani-
sation und auf ein Höchstmaß an Wirtschaftlich-
keit); in diesem Zusammenhang sind gegeben-
enfalls Strukturen und/oder Personal unter Be-
dachtnahme auf verfassungsrechtliche Rahmen-
bedingungen, Effizienz und Effektivität zur Aus-
gliederung vorzusehen;

Dimensionierung der Personalstruktur, sodass
diese rein quantitativ in einem ausgewogenen
Verhältnis zu den Einsatzerfordernissen und zur
Durchhaltefähigkeit steht;

Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage auf verfas-
sungsgesetzlicher Ebene für eine Auslandsein-
satzverpflichtung der neu eintretenden befriste-
ten und unbefristeten Berufsoldaten und Beruf-
soldatinnen sowie für ein Anreizsystem zum frei-

willigen Übertritt des im Dienststand befindlichen
Kaderpersonals;

Ausarbeitung der rechtlichen Voraussetzungen
für eine verstärkte und professionellere Rolle der
(auch strukturierten) Miliz, wodurch Freiwillig-
keit und gesellschaftliche Akzeptanz gefördert
werden;

Einbindung der Miliz im erforderlichen Ausmaß
in die präsente Einsatzorganisation, sodass eine
Auffüllung der Präsenzorganisation zur vollen
Einsatzstärke, eine personelle Bedeckung der
Auslandseinsätze und die Verfügbarkeit von Spe-
zialisten in Expertenpools sowie im CIMIC-Be-
reich im Rahmen eines planbaren Systems mög-
lich ist;

Erforderliche selbständige Milizstrukturen (klei-
ne Verbände) sind, abhängig von Art und Um-
fang der künftigen Einsatzaufgaben (insbesondere
im Inland), in der Zielstruktur vorzusehen;

Ausbildung von Rekruten im Rahmen der Ein-
satzorganisation unter Vermeidung einer eigenen
Ausbildungsorganisation. Einsatz und Ausbil-
dung (ET-Rhythmus) sind systematisch
aufeinander abzustimmen;

Rasche Modernisierung der Ausrüstung auch als
Voraussetzung für die Reduzierung von Organi-
sationselementen nach einer Prioritätenfest-
legung;

Einstellung von Beschaffungsvorhaben, die den
künftigen Einsatzaufgaben nicht entsprechen (un-
ter Berücksichtigung der Kriterien der Wirtschaft-
lichkeit);

Realisierung der Zielstruktur unter möglichst
vollständiger Nutzung des vorhandenen Perso-
nals;

Heranbildung eines entsprechend qualifizierten
CIMIC-Personals aus dem Berufskader, der Miliz
und des Reservestandes;

Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage für ein neues
Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht im Rah-
men des öffentlichen Dienstes, das den Anforde-
rungen des ÖBH 2010 gerecht wird und sowohl
die kurzfristige Verfügbarkeit des Personals als
auch eine bedarfsorientierte und flexible Verwen-
dung und soziale Absicherung gewährleistet;

Verwendung der Grundwehrdiener mehrheitlich
in der Einsatzorganisation und damit Reduzie-
rung der Zahl der Systemerhalter unter Berück-
sichtigung der Tauglichkeitsgrade und der beruf-
lichen Vorbildung;
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Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzun-
gen für eine regelmäßige und gezielte militäri-
sche Sportausbildung an jedem Standort bzw.
deren Optimierung.

9.1.3 Ziel der Reform

Ziel der Reform des ÖBH ist es, bis zum Jahr 2010
operationelle Fähigkeiten für eine adäquate militäri-
sche Beteiligung Österreichs an Operationen der
multinationalen Konfliktprävention und des europäi-
schen Krisenmanagements im erweiterten Spektrum

9.1.5 Struktur des Mng ÖBH 2010

Zur Planung der Umsetzung der Bundesheerreform
wurde nachfolgende Struktur gebildet.
Das Mng ÖBH 2010 gliedert sich in

die Projektleitung Management ÖBH 2010 (PL
Mng ÖBH 2010),

die Projektabteilung (ProjAbt),

die Abteilung Militärstrategie (MilStrat) sowie

die Abteilung Betriebswirtschaft und Finanz-
management (BWFin).

9.1.5.1 Teilprojekte

Die vom Chef des Generalstabes, Gen Mag. Roland
Ertl, zur Erarbeitung der Grundlagen eingerichtete
Teilprojekte sind in Abb. 9.5 ersichtlich.

Im Rahmen der Teilprojekte ist die befristete Ein-
bindung von ressortinternen sowie ressortexternen
Fachleuten und Experten zur zielgerichteten und ra-
schen Erarbeitung von Teilbeiträgen vorgesehen.

9.1.5.2 Phasenplan des Projektes

Die Bearbeitung des Projektes erfolgt in zeitlicher
Hinsicht in sechs Phasen. Dabei ist zwischen zwei
sequentiell zu bearbeitenden Teilschritten – blau und
gelb gekennzeichnet – und innerhalb dieser Teil-
schritte zueinander parallel ablaufenden Planungs-
bzw. Realisierungsprozessen zu unterscheiden.
Mit Ende der Konzeptphase wurden im Dezember
2004, nach umfangreichen Planungsarbeiten in 33
Teilprojekten unter Mitarbeit von fast 700 Personen,
dem Bundesminister für Landesverteidigung die Er-
gebnisse der Bearbeitungen als Grundlage für die
politischen Verhandlungen übergeben.

der Petersberg-Aufgaben sicherzustellen. Die Struk-
turen dafür sind innerhalb festgelegter Rahmen-
bedingungen in legistischer, personeller, materieller,
infrastruktureller und finanzieller Hinsicht so zu schaf-
fen, dass daraus auch die Aufgaben zum Schutz der
Souveränität zu Lande und in der Luft sowie im Rah-
men von Assistenzeinsätzen erfüllt werden können.

9.1.4 Zweck der Reform

Mit der Reform soll der entscheidende Schritt zu ei-
nem militärischen Instrument gesetzt werden, wel-
ches den zukünftigen nationalen und internationalen
Aufgaben im Rahmen einer europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik in angemessener Weise ge-
recht wird.

Durch einen dem Stellenwert Österreichs in der Staa-
tengemeinschaft entsprechenden Beitrag, durch die
glaubwürdige Fähigkeit zum Schutz der Souveräni-
tät und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ge-
forderten Fähigkeiten und verfügbaren Mitteln soll
das Bundesheer 2010 national und international ver-
stärkte Akzeptanz finden.
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9.1.6 Entscheidung über Ergebnisse der
Konzeptphase5

Anlässlich der Kommandantenbesprechung und in
der daran anschließenden Pressekonferenz am 28.
Jänner 2005 wurden durch den Bundesminister die
Eckdaten für die Umsetzung der Heeresreform be-
kannt gegeben.

Das Bundesheer 2010

Die Aufgaben des Bundesheeres im Inland sind:

die Erhaltung der staatlichen Souveränität am
Boden und in der Luft,

der militärische Schutz der Bevölkerung und ih-
rer Lebensgrundlagen,

der Katastrophenschutz.

Dafür müssen im Inland ständig mindestens 10.000
Soldaten zur Verfügung stehen.

Die Sicherheit Österreichs ist untrennbar mit der eu-
ropäischen Sicherheit verbunden. Deshalb hat das
ÖBH verstärkt auch folgende Aufgaben im Ausland
zu erfüllen:

Militärische Konfliktprävention und Krisenma-
nagement im Rahmen der VN, NATO/PfP, der
OSZE und insbesondere der EU-Einsätze im
gesamten Spektrum der Petersberg-Aufgaben

einschließlich der Beteiligung an EU-Gefechtsver-
bänden (Battlegroups),

humanitäre Hilfe,

Katastropheneinsatz.

Das ÖBH wird die Fähigkeit haben, bis zu 1.500 Sol-
daten permanent im Ausland einzusetzen bzw. mittel-
fristig eine Rahmenbrigade mit bis zu 3.500 Soldaten
für ein Jahr zu stellen. In Zukunft muss neu eingeteil-
tes Kaderpersonal eine Auslandseinsatzver-pflichtung
eingehen.

Bundesheer 2010 – Struktur

Die Struktur des ÖBH wird hinkünftig wie folgt aus-
sehen:

Gesamtstärke in der Größe von 55.000 Solda-
ten;

ein Streitkräftekommando, dem alle Elemente der
Landstreitkräfte (Brigaden, Militärkommanden,
die Auslandseinsatzbasis, die Führungsunter-
stützungsverbände, ein Element für Informations-
operationen, das CIMIC-Element), alle Elemen-
te der Luftstreitkräfte und die Spezialeinsatzkräfte
unterstehen;

Dem Streitkräftekommando obliegt die Führung
aller Einsätze des ÖBH im In- und Ausland. Da-
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mit liegen Vorbereitung und Durchführung eines
Einsatzes (Land- und Luftstreitkräfte, nationale
und internationale Einsätze) in einer Hand. Dies
bedeutet eine Verwaltungsvereinfachung, Verkür-
zung und Beschleunigung der Dienstwege sowie
personelle und organisatorische Einsparungen in
der Verwaltung.

ein Einsatzunterstützungskommando, dem die
logistische Unterstützung des gesamten ÖBH
einschließlich der Zentralstelle und das Sanitäts-
wesen unterstehen.

Zur Truppenstruktur zählen die Elemente der
Landstreitkräfte sowie vier völlig neu zu struk-
turierende Brigaden. Das führt zu personeller
Verdichtung und höherer Professionalisierung.
Innerhalb dieser Brigaden werden kaderpräsente
Elemente gebildet, die jederzeit als eingespieltes
Team im In- und Ausland eingesetzt werden kön-
nen. Die Zahl der Bataillone wird von 36 auf 27
reduziert.

Weiters gehören zur Truppenstruktur die Luft-
streitkräfte (die kleinen Verbände der Flieger-
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kräfte werden von 20 auf 12 reduziert) mit der
Luftraumüberwachung (Radarelemente, Luft-
raumüberwachungsflugzeuge und Fliegerab-
wehr) und der Luftunterstützung (Lufttransport
und Aufklärung) sowie

die Spezialeinsatzkräfte, welche in der Zukunft
eine noch wichtigere Rolle für besondere Aufga-
ben zum Schutz österreichischer Bürger und
Soldaten im Ausland (z.B. Evakuierungs-
operationen) übernehmen und personell aufge-
stockt werden.

Die Miliz ist auch weiterhin ein unverzichtbarer
Bestandteil des ÖBH. Die Milizsoldaten werden
grundsätzlich als integraler Teil der präsenten
Verbände in allen Funktionen, zur Bildung von
selbständigen Milizbataillonen und Einheiten so-
wie in den Expertenpools verwendet.

Die neue Struktur erfordert leistungsfähige Stand-
orte. Nicht mehr erforderliche Liegenschaften
werden veräußert. In der Konzeptionsphase wur-
de unter Anwendung eines wissenschaftlichen
Verfahrens der Nutzwert der bestehenden Stand-
orte ermittelt. Bereits die Bundesheerreform-
kommission hat empfohlen, bis zu 40 % der
Bundesheerliegenschaften zu veräußern. Der
Verkaufserlös kommt zu 100 % der Reform
zugute.

Die Militärkommanden bleiben die territorial
vorgesetzten Kommanden aller im Bundesland
stationierten Einheiten und übernehmen folgen-
de wichtige Aufgaben: Ansprechpartner für Land
und Bevölkerung, Verbindungsstelle zur Bevöl-
kerung und zu allen Bundesstellen in den Län-
dern und Landesdienststellen, Interessensvertreter
des ÖBH in den Ländern, Öffentlichkeitsarbeit
und Ansprech- und Koordinationsstelle im Kata-
strophenfall. Eine Verschlankung der Militär-
kommanden von bis zu 40 Prozent ist geplant.

Bundesheer 2010 – Personal

Der Grundwehrdienst wird ab 1. Jänner 2006 sechs
Monate dauern. Hinsichtlich der Ausbildungsinhalte
wird es zu einer allgemeinen Neuausrichtung der
Ausbildung kommen. Es ist die Sicherstellung einer

abgestuften Verwendungsfähigkeit der Rekruten für
allgemeine und spezifische Assistenzeinsätze vorge-
sehen. Eine früh beginnende waffengattungsspezi-
fische Ausbildung soll die Basis für alle möglichen
Folgeverwendungen (Kadernachwuchs, Kaderprä-
senznachwuchs, Auslandssoldat, Milizverwendung)
bilden. Die Aufrechterhaltung des Assistenzeinsatzes
zum Schutz der Grenze gemäß Schengen-Abkom-
men in Niederösterreich und im Burgenland ist zu
gewährleisten.

Beim Personal soll ein Verhältnis von 1:1 zwischen
Truppe und Grundorganisation erreicht werden. Das
macht die Umschichtung von Planstellen für Solda-
ten von der Grundorganisation zur Truppe erforder-
lich. Dafür sind Änderungen im Dienst-, Besoldungs-
und Pensionsrecht sowie Anreizsysteme zur Erhö-
hung der Mobilität notwendig.

Bundesheer 2010 – Finanzierung

Zur Umsetzung der Reform ist eine Anschub-
finanzierung erforderlich. Entscheidend für den Er-
folg der Reform sind daher:

die rasche Verfügbarkeit frei werdender Mittel
durch die Verringerung des Betriebsaufwandes,

rasches Lukrieren der Liegenschaftserlöse,

entsprechend bemessener und konstanter Anteil
des Verteidigungsbudgets am BIP.

1 Siehe Bericht der Bundesheerreformkommission, Juni

2004, S. 21-43.
2 Siehe Bericht der Bundesheerreformkommission, Juni

2004, S. 47-67.
3 Vgl. Bericht der Bundesheerreformkommission vom Juni

2004.
4 Vgl. Projekthandbuch Management 2010, Version 5.
5 Aufgrund der Aktualität wurde die Entscheidung des

Bundesministers für Landesverteidigung über die Er-
gebnisse der Konzeptphase noch in das Weißbuch 2004
(inhaltlicher Redaktionsschluss 31. Dezember 2004)
aufgenommen.
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10. ANHANG

10.1 Empfehlungen der Bundesheerreform-
kommission

10.1.1 Aufgaben des Bundesheeres einschließ-
lich Verteidigungspolitik sowie Bedro-
hungs- und Risikoanalyse

Die Empfehlungen gehen von der geltenden Verfas-
sungslage aus. Die Kommission ist zugleich der
Auffassung, dass den neuen Risiken, Gefahren und
Bedrohungen auch von einem neutralen Staat wie
Österreich nur durch eine zunehmende Zusammen-
arbeit im Rahmen der internationalen Gemeinschaft
und Solidarität im Rahmen der EU begegnet werden
kann.

10.1.1.1  Die neuen Aufgaben des Bundesheeres

Die Kommission ist der Auffassung, dass die militä-
rische Landesverteidigung unter den geänderten
sicherheitspolitischen Verhältnissen im Wesentlichen
die Gewährleistung der vollen staatlichen Souverä-
nität bedeutet. Sie ist überdies der Auffassung, dass
Assistenzleistungen auf Ersuchen ziviler Behörden
aufgrund der veränderten Bedrohungslage neben der
Hilfestellung bei einer Naturkatastrophe bzw. einer
vom Menschen verursachten Katastrophe auch die
Hilfestellung im Falle eines Terroranschlages umfas-
sen können. Sie empfiehlt weiters,

die solidarische Beteiligung an Maßnahmen im
Rahmen der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik sowie die Beteiligung an
anderen internationalen Maßnahmen der Frie-
denssicherung, der humanitären Hilfe und der
Katastrophenhilfe sowie der Such- und Rettungs-
dienste im Einklang mit der Satzung der Verein-
ten Nationen und anderen völkerrechtlichen so-
wie den verfassungsrechtlichen Normen (insbe-
sondere Neutralitäts-BVG, Artikel 23f B-VG,
KSE-BVG) als neue Aufgabe des Bundesheeres
im Rahmen der umfassenden Sicherheitsvorsorge
ausdrücklich in der Bundesverfassung zu veran-
kern;

zu prüfen, inwieweit die innerstaatlichen Verfah-
ren im Rahmen des Krisenmanagements, insbe-
sondere im Hinblick auf eine rasche Entsendung
militärischer Kräfte in internationale Friedens-
operationen den aktuellen Erfordernissen, bei
voller Wahrung der Rechte des Parlaments, an-
zupassen bzw. zu beschleunigen wären;

den Entwurf der Teilstrategie „Verteidigungs-
politik“ unter Berücksichtigung der Empfehlun-

gen der Bundesheerreformkommission zu über-
arbeiten und ihn ehebaldigst dem Ministerrat zur
Beschlussfassung zuzuleiten.

10.1.1.2  Verteidigungspolitik

Die nachstehenden Punkte dieses Kapitels beziehen
sich auf die europäischen und globalen Aspekte der
österreichischen Verteidigungspolitik. Die innerstaat-
lichen Aspekte sind in den Kapiteln 10.1.1.1 „Die
neuen Aufgaben“ und 10.1.2.1 „Streitkräftestruktur
und operationelle Fähigkeiten“ und den dort ausge-
sprochenen Empfehlungen mitberücksichtigt.

Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP)

Die Kommission ist der Auffassung, dass sich die
ESVP als Instrument der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP) für Konfliktprävention und
Krisenmanagement entwickelt, einer Stärkung der
sicherheitspolitischen Handlungsautonomie Europas
dienen soll und jeden Einsatz und das Vorhanden-
sein von Massenvernichtungswaffen ausschließt. Auf
dieser Grundlage und im Sinne der schon derzeit be-
stehenden und von Österreich im Rahmen der gel-
tenden Verfassungslage (insbesondere Neutralitäts-
BVG, Artikel 23f B-VG, KSE-BVG) voll mitgetrage-
nen Beschlusslage im Rahmen der EU mit Bezug auf
die GASP und ESVP, empfiehlt die Kommission,

die Schaffung der Voraussetzungen für eine mi-
litärische Beteiligung Österreichs an Operationen
der multinationalen Konfliktprävention und des
Krisenmanagements, wobei die internationalen
Aufgaben des Bundesheeres durch die Teilnah-
me an UN- oder OSZE-mandatierten Einsätzen
und an den zunehmend anspruchsvoller werden-
den Einsätzen des EU-Krisenmanagements be-
stimmt werden. Diese sind durch die Petersberg-
Aufgaben1  in ihrer Gesamtheit festgelegt. Die
möglichen Weiterentwicklungen in der ESVP,
etwa auch im Rahmen einer künftigen EU-Ver-
fassung, wären auf Basis eines breiten politischen
Konsenses zu berücksichtigen;

in diesem Zusammenhang Vorsorge zu treffen,
damit sich Österreich an allfälligen Hilfeleistun-
gen auf der Grundlage der Erklärung des Euro-
päischen Rates vom 25. März 2004 über „Soli-
darität gegen den Terrorismus“ beteiligen kann;

die notwendigen Ressourcen für eine im Sinne
der nachfolgenden Empfehlungen angemessene
österreichische Beteiligung am „EU Headline
Goal“2  (z.B. „Helsinki Force Catalogue“) sicher
zu stellen;
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die Sicherstellung des Zuganges zu rüstungs-
politisch relevanter Information sowie die lau-
fende Beurteilung der möglichen Mitwirkung an
europäischen Rüstungsprojekten;

die enge Kooperation mit europäischen Partnern
zum Zweck der Abstimmung multinationaler
Verbände (z.B. im Rahmen des EU Battlegroups
Concept) und Operationen. Unter Berücksichti-
gung gesamtstaatlicher Interessen wäre dabei
regionalen Kooperationen und der Zusammen-
arbeit mit regionalen Partnern der Vorzug zu ge-
ben;

eine angemessene Mitwirkung Österreichs an
allen durch die EU eingerichteten oder genutz-
ten permanenten oder anlassbezogen gebildeten
militärischen Führungsstrukturen sowie die
Sicherstellung einer militärischen Beratung der
österreichischen Vertreter in den politisch-diplo-
matischen EU-Entscheidungsgremien.

Darüber hinaus empfiehlt die Kommission,

die Stärkung bereits vorhandener Ansätze zur
gesamtstaatlichen Koordination und Entwicklung
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik durch
Instrumente, wie den Nationalen Sicherheitsrat
(NSR) oder Abläufe zur Aktualisierung eines
strategischen Lagebildes;

eine möglichst flexible Gestaltung der militäri-
schen Beiträge zum internationalen Krisenma-
nagement, sodass die politische Führung
jederzeit ein den österreichischen Zielsetzungen
und Möglichkeiten angepasstes Instrument zur
Verfügung hat;

eine enge Zusammenarbeit mit der NATO im
Rahmen der Partnerschaft für den Frieden (PfF)
im Interesse der Herstellung der Interoperabilität
des Bundesheeres zur Erreichung jener Stan-
dards, die eine Voraussetzung zur Beteiligung
an UN- oder OSZE-mandatierten Einsätzen und
am EU-Krisenmanagement darstellen. Insoweit
Entscheidungsprozesse in der NATO Entwick-
lungen im Rahmen der ESVP beeinflussen könn-
ten, wäre auch weiterhin ein entsprechender Zu-
gang jener EU-Staaten zu fordern, die nicht der
NATO angehören.

10.1.1.3  Bedrohungs- und Risikoanalyse

Die Kommission empfiehlt,

als wesentliche Faktoren für die Strukturierung3

der österreichischen Streitkräfte 2010 jene Ge-
fährdungen als Maßstab heranzuziehen, denen

Kontingente, die an friedensunterstützenden Ein-
sätzen im Ausland teilnehmen, aufgrund ihrer
Aufgaben ausgesetzt sind. Dies umfasst unter
anderem die entsprechende technologische Aus-
stattung sowie die Erreichung eines höchst-
möglichen Schutzgrades der Truppe (Force
Protection4 );

ausreichende Kräfte bereitzuhalten, die gleich-
zeitig zu den im Auslandseinsatz befindlichen
Kontingenten, für Assistenzleistungen im Falle
einer Naturkatastrophe, einer von Menschen ver-
ursachten Katastrophe oder eines Terroranschla-
ges sowie für sicherheitspolizeiliche Assistenzen
im Inland eingesetzt werden können;

die Verbesserung der Fähigkeiten der Kräfte des
Bundesheeres, seine Angehörigen und seine Ein-
richtungen bestmöglich zu schützen und Aus-
wirkungen des Einsatzes von ARBC5 -Waffen, -
Mitteln und -Substanzen zu reduzieren;

dem Bundesheer im Rahmen des sicherheits-
polizeilichen Assistenzeinsatzes, aber auch im
Rahmen des staatlichen Krisenmanagements,
eine wichtige Rolle beim Schutz der vitalen, zi-
vilen Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT)-Infrastruktur bzw. zur Bereithal-
tung redundanter Systeme für den Katastrophen-
oder Bedrohungsfall zuzuordnen. Die für die
militärische Führung erforderliche vitale IKT-
Infrastruktur sollte ausschließlich durch militä-
rische Kräfte betrieben werden;

eine Verbesserung der nachrichtendienstlichen
Kapazitäten zur Erstellung des strategischen
Lagebildes im Rahmen der Krisenfrüherkennung
einschließlich der neuen subkonventionellen Be-
drohungsfaktoren als Beitrag zur politischen
Entscheidungsaufbereitung bzw. zur Unterstüt-
zung von österreichischen Kontingenten im Aus-
landseinsatz durch sofort verfügbare Aufklär-
ungselemente;

die Weiterentwicklung der nachrichtendienst-
lichen Kooperation im nationalen wie auch im
multinationalen Kontext einschließlich der ent-
sprechenden parlamentarischen Kontrollmecha-
nismen;

die weitere Verstärkung der systematischen Zu-
sammenarbeit aller sicherheitsrelevanten staat-
lichen und gesellschaftlichen Institutionen unter
Bereithaltung der für das jeweilige Aufgaben-
spektrum spezifischen Ressourcen in den ein-
zelnen Ressorts;
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durch Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und spezifische Forschung des Bundesheeres
Änderungen im Bedrohungsbild aufgrund der
Erfahrungen im internationalen Krisenmanage-
ment, der geostrategischen Entwicklung und der
subjektiven Bedrohungswahrnehmung der Be-
völkerung laufend zu beurteilen und die sich
daraus ableitenden Erkenntnisse in die Entwick-
lung der Streitkräfte einzubringen.

10.1.2  Streitkräfteentwicklung

Die Kommission geht davon aus, dass zur Erbringung
der aus der Aufgabenstruktur abgeleiteten nachste-
henden operationellen Fähigkeiten ein Streitkräfte-
umfang6  von ca. 50.000 Personen erforderlich ist.
Von diesem Gesamtumfang ist nach Auffassung der
Kommission zur Sicherstellung der erforderlichen
Präsenzfähigkeit und Professionalisierung als Richt-
größe ein Anteil von bis zu 50 % Kaderpersonal (Be-
dienstete) erforderlich. Innerhalb des Kaderpersonals
wäre im Sinne einer Umschichtung von der Grund-
in die Einsatzorganisation dabei in einem ersten
Schritt ein Verhältnis von 1 : 1 zwischen Einsatz-
und Grundorganisation anzustreben. Eigenständige
Milizstrukturen wären dem oben genannten Gesamt-
umfang hinzu zu rechnen.

10.1.2.1 Streitkräftestruktur und Operationelle
Fähigkeiten

Die Kommission empfiehlt,

die Schaffung moderner, zur multinationalen
Zusammenarbeit befähigter Strukturen mit hoher
Fähigkeit zur Aufgabenerfüllung und Flexibili-
tät. Diese sollen auf die Vorgaben der EU (z.B.
Framework Nation Concept) und die Qualitäts-
kriterien der Partnerschaft für den Frieden mit
kurzfristiger Verlegungs- und Einsatzfähigkeit,
hoher Professionalisierung und Abstützung auf
die Miliz abgestimmt sein;

die Aufstellung von auf den Einsatz verbundener
Kräfte ausgerichteten, durchsetzungsfähigen
Streitkräften. Das bedeutet im internationalen
Maßstab eine Gliederung in Brigaden als zentra-
le Aufgabenträger. Diese haben über eine mo-
derne Ausrüstung, insbesondere im Bereich der
Führung und Führungsunterstützung, der Aufklä-
rung, der Logistik, der Beweglichkeit und des
Schutzes zu verfügen;

im Hinblick auf das Erfordernis der Erfüllung der
In- und Auslandsaufgaben und die erforderliche

Handlungsfähigkeit bei überraschenden Lage-
entwicklungen die kaderpräsenten Kräfte in Bri-
gade- und Bataillonsstrukturen zusammen zu fas-
sen. Für Zwecke der Auslandsaufgaben im ge-
samten Petersberg-Spektrum (insbesondere auch
in Bezug auf die Aufgabenstellung der Frame-
work Brigade7 ) sind nach Auffassung der Kom-
mission jedenfalls vier Kaderpräsenzbataillone
erforderlich;

die Ausrichtung der Strukturen auf die Erfüllung
der In- und Auslandsaufgaben so, dass die Sicher-
stellung der Inlands- und Auslandsaufgaben aus
einer weitgehend einheitlich strukturierten Ein-
satzorganisation/Truppe8 , deren Leistungspara-
meter sich an den anspruchsvolleren Aufgaben
im Auslandseinsatz orientieren, erfolgen kann.
Hiezu wären die Verbände aus Kaderpräsenz-
und/oder Kaderrahmen- bzw. Rahmeneinheiten9

mit grundsätzlich identischer Organisation im
jeweils erforderlichen Ausmaß zu bilden;

im Rahmen der Einsatzorganisation/Truppe die
Gewährleistung von präsenten Kräften für In-
landsaufgaben in einem Umfang von zumindest
10.000 Personen. Allenfalls, etwa bei Assisten-
zen, sind diese Kräfte unter Anwendung des Auf-
schubpräsenzdienstes bis hin zu einer Einberu-
fung insbesondere von Milizkräften zum Einsatz-
präsenzdienst zu ergänzen;

die Wahrnehmung der permanenten Luftraum-
überwachung als Aufgabe im Rahmen des Schut-
zes der Souveränität sowie die Erbringung eines
Beitrages zum Schutz staatlicher Infrastruktur,
von Spezialaufgaben, wie z.B. im Rahmen von
Spezialeinsätzen, der ARBC-Abwehr, der sani-
tätsdienstlichen Versorgung und von Transport-
aufgaben durch strukturierte Kräfte;

die Bereithaltung kurzfristig verfügbarer Kapa-
zitäten (Readiness-Kategorie 30 Tage) zur Füh-
rung einer multinationalen Framework-Brigade
mit hoher Leistungs- und umfassender Aufgaben-
fähigkeit, einschließlich entsprechender Einsatz-
unterstützung. Eine Verweildauer im Einsatzraum
von zumindest einem Jahr soll dabei gewährleis-
tet sein. Der Einsatz soll in einem drei- bis vier-
jährigen Rhythmus wiederholbar sein;

den zeitlich unbegrenzten Einsatz von bis zu zwei
Bataillonen, auch in getrennten Einsatzräumen,
jeweils aus weitgehend strukturierten Kräften al-
ternativ zur Führung einer multinationalen Bri-
gade;
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eine flexible Ausweitung auf eine zusätzliche
Bataillonsaufgabe im Rahmen eines klassischen,
multinational strukturierten Peacekeeping-Ein-
satzes unter verstärkter Abstützung auf Miliz-
teile möglich zu machen;

die Entwicklung von Fähigkeiten und Kapazitä-
ten für rasche und zeitlich befristete Einsätze
(maximal 3 Monate) von Spezialeinsatzkräften,
Spezialkräften (ARBC-Abwehr bzw. Urban
Search and Rescue-Elemente) oder anderen Ein-
satzkräften vorerst zumindest in Kompanie-
stärke, einschließlich des Transportraumes. Die
Kapazitäten wären im Gesamtrahmen der vor-
stehenden Fähigkeiten zu strukturieren. Die hohe
zeitliche Verfügbarkeit (Readiness-Kategorie 5
Tage) ist anlassbezogen oder im Rahmen eines
multinationalen Bereitschaftssystems sicher zu
stellen. Ein Einsatz dieser Kräfte erfolgt gege-
benenfalls auch zu Lasten der oben angeführten
Brigade- bzw. Bataillonsaufgabe;

die Grundorganisation10  (Führung, Planung, Be-
schaffung, Verwaltung, Ausbildung sowie Lo-
gistik) und die dazugehörenden Strukturen kon-
sequent auf die neuen Aufgaben auszurichten
und unter Bedachtnahme auf die Priorität der
Einsatzorganisation sowie ein Höchstmaß an
Wirtschaftlichkeit (z.B. Umschichtung von Per-
sonal, Verlagerung von Aufgaben etc.) zu straf-
fen;

die Aufgaben, die nicht dem Erhalt der Fähig-
keit zur Führung und Durchführung von Einsät-
zen der Streitkräfte dienen, sowie zur Vorberei-
tung der Einsätze beitragen (Kernkompetenz)
auszulagern, sofern Bedarf und Erfordernisse
sowie die militärische Sicherheit nicht dem ent-
gegenstehen;

Strukturen und Personal unter Bedachtnahme auf
die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen
dann auszugliedern, wenn Wirtschaftlichkeits-
berechnungen eine Verbesserung der Kosten-
effizienz und der Kosteneffektivität zumindest
in einer mittelfristigen Perspektive erwarten las-
sen. In- und ausländische Erfahrungen wären
dabei zu berücksichtigen;

die Gliederung des Bundesheeres 2010 so zu
gestalten, dass spätere Entwicklungen, etwa auch
die Aussetzung der Wehrpflicht und die Umstel-
lung auf ein Freiwilligenheer, möglich sind.

10.1.2.2  Personalstruktur

Die Kommission empfiehlt,

die Dimensionierung der Personalstruktur so
vorzunehmen, dass diese rein quantitativ in ei-
nem ausgewogenen Verhältnis zu den Einsatz-
erfordernissen steht, um langfristig die Durch-
haltefähigkeit unter Bedachtnahme auf die ge-
forderte Einsatzflexibilität in allen funktionalen
Aufgabenbereichen zu gewährleisten;

in der Bundesverfassung Vorsorge zu treffen,
dass künftig eintretende befristete und unbefris-
tete Berufssoldaten und Berufssoldatinnen zu
Auslandseinsätzen verpflichtet sind. Zeitlich be-
fristete Befreiungen aus sozialen Gründen sol-
len dabei möglich sein. Für bereits im Dienst-
stand befindliches Kaderpersonal sollte in Wei-
terentwicklung des Anreizsystems für Kräfte für
Internationale Operationen (KIOP)/ Kader-
präsenzeinheiten (KPE) der freiwillige Übertritt
in das Berufsmodell mit Verpflichtung zum Aus-
landseinsatz ermöglicht werden. Alle Berufs-
soldaten und Berufssoldatinnen, die nicht vom
Optionsrecht Gebrauch machen, sollen weiterhin
auf freiwilliger Basis einen Auslandseinsatz ab-
solvieren können. Der Verfassungsgrundsatz,
dass Soldaten im Grundwehrdienst und Soldat-
innen im Ausbildungsdienst ausschließlich auf
der Basis der Freiwilligkeit an Auslandseinsätzen
teilnehmen können, sollte aufrechterhalten wer-
den;

die Festlegung entsprechender Entsendeprinzi-
pien, mit denen eine flexible Handhabung des
Einsatzes von Kader bzw. Organisationsele-
menten, aber auch des Rotationszyklus gegeben
ist;

den militärischen Sanitätsdienst und die militär-
psychologische Betreuung auf die Einsatzbedürf-
nisse auszurichten, um einen Dreifachnutzen (ra-
scher Einsatz von Sanitätselementen für Peters-
berg-Einsätze, für nationale Aufgabenstellungen
und zur internationalen humanitären Hilfe) zu
erzielen und geeignete Maßnahmen zu setzen, um
das notwendige Fachpersonal zu gewinnen. Dies-
bezüglich wären auch die Aufgaben der Militär-
seelsorge abzustimmen.

10.1.2.3 Miliz11

Die Kommission stellt fest, dass die Miliz ein inte-
graler Bestandteil des Bundesheeres und damit sei-
ner gesamtheitlichen Aufgabenerfüllung ist.
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Die Kommission empfiehlt daher,

die rechtlichen Voraussetzungen für eine verstärk-
te und professionellere Rolle der (auch struktu-
rierten) Miliz zu schaffen, durch welche Freiwil-
ligkeit und gesellschaftliche Akzeptanz gefördert
werden;

die Einbindung der Miliz im notwendigen Aus-
maß in die präsente Einsatzorganisation so vor-
zunehmen, dass eine Auffüllung der Präsenz-
organisation zur vollen Einsatzstärke, eine per-
sonelle Bedeckung der Auslandseinsätze und die
Verfügbarkeit von Spezialisten in Expertenpools
sowie im CIMIC-Bereich im Rahmen eines plan-
baren Systems möglich ist;

dass alle Funktionen in der zukünftigen Miliz auch
Frauen offen stehen;

anhand von Art und Umfang der künftigen Ein-
satzaufgaben, insbesondere im Inland erforderli-
che selbständige Milizstrukturen (kleine Verbän-
de) im Rahmen der Einnahme der Zielstruktur
Bundesheer 2010 vorzusehen;

eine Vereinfachung des Aufbietungsverfahrens
gesetzlich zu verankern;

die Miliz zur Angleichung der Ausbildung an die
Berufssoldaten und Berufssoldatinnen systema-
tisch und unter Abstützung auf die präsenten
Verbände sowie Akademien und Schulen für vor-
definierte Einsatzfunktionen heranzubilden und
durch erweiterte Ausbildungsinhalte sowohl auf
Auslands- als auch Inlandsaufgaben vorzuberei-
ten;

im Falle einer Verkürzung des Grundwehrdiens-
tes bzw. bei einer Änderung des Wehrsystems
die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen,
dass für Wehrpflichtige des Milizstandes und
Frauen mit absolviertem Ausbildungsdienst die
Möglichkeit einer rechtlich verbindlichen Frei-
willigenmeldung für einen bestimmten Zeitraum
vorgesehen wird, auf deren Grundlage die Ver-
pflichtung zu Einsätzen und Übungen besteht. Für
diese Option wären ein zusätzliches Anreizsystem
und ergänzende Maßnahmen einerseits zur Si-
cherung der adäquaten Arbeitsplätze der betrof-
fenen Milizangehörigen, andererseits zur Hebung
der Attraktivität, Milizsoldaten und Milizsoldat-
innen in Betrieben zu beschäftigen, vorzusehen;

zu prüfen, wie und in welcher Form das breite
Spektrum beruflicher Qualifikationen der Miliz-
angehörigen zu nützen wäre, um in strukturier-

ter Form („Civil Deployment Force“) im militä-
rischen Einsatzraum den Aufbau ziviler und staat-
licher Strukturen zu unterstützen, damit ein er-
folgreicher Einsatz der Streitkräfte nachhaltig
abgesichert werden kann.

10.1.2.4  Grundwehrdienst

Eine allfällige Verkürzung des Grundwehrdienstes
im Rahmen der bestehenden Heeresgliederung 92
STRAN (Strukturanpassung) hätte Auswirkungen auf
die Präsenzfähigkeit und würde ein Anwachsen des
Systemerhalteranteils nach sich ziehen. In einer künf-
tigen Heeresgliederung wäre insbesondere unter dem
Aspekt der im Gegenzug aufwachsenden Kader-
präsenzelemente eine reduzierte Auswirkung gege-
ben.

Die Kommission empfiehlt,

unter der Voraussetzung entsprechender Rahmen-
bedingungen, vor allem für die Rekrutierung und
Ausbildung der erforderlichen Anzahl von befris-
teten Berufssoldatinnen und Berufssoldaten in den
Mannschaftsdienstgraden, die Verkürzung des
Grundwehrdienstes auf sechs Monate vorzuse-
hen. In diesem Zusammenhang wird vorgeschla-
gen, zeitgleich auch die Dauer des Wehrersatz-
dienstes/Zivildienstes adäquat anzupassen. Die
Bundesheerreformkommission geht davon aus,
dass die Verkürzung des Wehrdienstes aus heu-
tiger Sicht nach Wegfall des Assistenzeinsatzes
an der Staatsgrenze, frühestens jedoch 2007 er-
folgen kann, sofern bereits die erforderlichen
Maßnahmen im Hinblick auf die Umsetzung der
Heeresreform wirken. In diesem Fall wird bei der
Umsetzung dem Grundsatz der Wehrgerechtig-
keit besonderes Augenmerk zu schenken sein;

die Ausbildung der Rekruten als planmäßige Auf-
gabenstellung der Verbände zu organisieren und
damit eine eigene Ausbildungsorganisation zu
vermeiden. Einsatz- und Ausbildungsaufgaben
(Einberufungsrhythmus) wären systematisch auf-
einander abzustimmen;

Die Kommission ist der Auffassung, dass der Frage
der Wehrgerechtigkeit im Zeichen der Professionali-
sierung und einem möglicherweise sinkenden Bedarf
an Grundwehrdienern in der Einsatzorganisation des
Bundesheeres noch zusätzliche Bedeutung zukom-
men wird. Sie regt deshalb an, sich mit dieser Pro-
blematik in einer gesamthaften Betrachtung des Be-
darfes in den Bereichen Grundwehr- und Zivildienst
unter Beachtung der Kriterien der Berufs- und Er-
werbsfähigkeit zu befassen.
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10.1.2.5  Material- und Infrastruktur

Die Kommission empfiehlt,

Organisation, Dislokation und Personalstruktur
des Bundesheeres ausschließlich auf seine Funk-
tionalität auszurichten;

die rasche Modernisierung der Ausrüstung auch
als Voraussetzung für die Reduzierung von Orga-
nisationselementen gemäß einer Prioritäten-
festlegung;

Beschaffungsvorhaben, die den künftigen Ein-
satzaufgaben nicht entsprechen, unter Berück-
sichtigung der Kriterien der Wirtschaftlichkeit
unverzüglich zu stoppen;

den neuen Bedarf an Infrastruktur den militäri-
schen Anforderungen an das Bundesheer 2010
so rasch wie möglich anzupassen. Das anzuspre-
chende Umschichtungspotential wird, abhängig
von den zukünftigen Organisationsstrukturen des
Bundesheeres und deren Größe im Bereich von
bis zu 40 % der Gesamtanzahl aller Liegenschaf-
ten abgeschätzt und wäre den Umsetzungs-
überlegungen zugrunde zu legen. Voraussetzung
für eine zweckmäßige Umsetzung ist eine rasche
Entscheidung über Gliederung und Struktur des
Österreichischen Bundesheers 2010.

10.1.2.6   Budget

Die aus den Positionspapieren abgeleiteten Empfeh-
lungen der Bundesheerreformkommission können
nur mit der Maßgabe umgesetzt werden, dass dafür
auch entsprechende Budgetmittel zur Verfügung ge-
stellt werden.

Die Kommission empfiehlt,

unter Berücksichtigung der internationalen Stan-
dards die Budgetstruktur und das derzeitige Bud-
getvolumen schrittweise nach Maßgabe der
budgetären Möglichkeiten so anzupassen, dass
die Anteile für Investitionen mittelfristig min-
destens ein Drittel der Gesamtausgaben des Ka-
pitel 40 (Militärische Landesverteidigung) im
Bundesvoranschlag erreichen können. In diesem
Zusammenhang soll der Grundsatz gelten, dass
für jeden einzelnen Bereich alle Möglichkeiten
interner Umschichtungen und Einsparungen be-
rücksichtigt werden;

zur Erhöhung der Planungssicherheit möge die
Bundesregierung im Verfassungskonvent die
Schaffung einer Rechtsgrundlage anregen, die
mehrjährige verbindliche Ausgabenpläne vor-

sieht, welche auch Investitionsausgaben umfas-
sen;

durch zusätzliche Anstrengungen frühest mög-
lich das Budgetvolumen aus Einsparungen und
Verkäufen allenfalls im Wege besonderer Finan-
zierungsformen dem Bundesheer zur Verfügung
zu stellen, damit dem sofortigem Budgetbedarf
in der Unterstützung der Transformation entspro-
chen werden kann;

im Rahmen eines Transformationsprogrammes
sowohl den erforderlichen zusätzlichen Finanz-
mittelbedarf zur Erreichung der operationellen
Fähigkeiten des Bundesheeres 2010 als auch die
Einsparungs- und Verkaufspotentiale darzustel-
len. Dabei wäre auch dafür Sorge zu tragen, dass
einerseits eine Mitwirkung Österreichs an der
solidarischen Weiterentwicklung gemeinsamer
Verteidigungsstandards auf europäischer Ebene
möglich ist und andererseits dem Bundesheer
2010 eine ökonomische Kooperation mit der
Wirtschaft ermöglicht wird;

gemeinsam mit der Wirtschaft und der öffentli-
chen Verwaltung Finanzierungsmodelle im Sin-
ne des „Public Private Partnership“ mit der Ziel-
setzung zu entwickeln, den mittelfristigen, ho-
hen Investitionsbedarf budgetverträglich zu ge-
stalten („alternative Finanzierungsformen“);

den Beschaffungsvorhaben ein Gesamtbudget
zuzuordnen, mit dem das Gesamtprojekt zu ver-
wirklichen ist;

im Falle unvorhergesehener Einsätze, insbeson-
dere während der Transformationsphase, Über-
schreitungen des jeweiligen Jahres-Verteidi-
gungsbudgets vorzusehen.

10.1.2.7  Transformationsprozess

Die Kommission empfiehlt,

im Hinblick auf den außergewöhnlichen Gesamt-
umfang des Transformationsvorhabens sowie der
absehbaren Komplexität, die Planung der Reali-
sierung der Reformziele sowie deren Umsetzung
unterstützt durch ein Projektmanagement unter
Einbindung der Personalvertretung zu steuern
und in einem Transformationsprogramm Ziele,
Phasen und Zwischenschritte verbindlich festzu-
legen sowie erste grundsätzliche Vorgaben zu
wesentlichen Rahmenbedingungen wie Personal
und Budget zu setzen. Die erforderliche Flexibi-
lität für den Fall von Änderungen der Gesamt-
zielsetzungen bzw. von internen und externen
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Bedingungen (wie beispielsweise Änderungen
der eurostrategischen Lage, nicht Erreichen des
erwarteten Freiwilligenaufkommens für Kader-
präsenzeinheiten oder der ausreichenden Anzahl
von Freiwilligenmeldungen des bestehenden Per-
sonals) ist dabei zu wahren;

im Hinblick auf die notwendige Realisierung und
Einnahme der anzustrebenden Zielstruktur eine
möglichst vollständige Nutzung des vorhandenen
Personals anzustreben. Dabei sollten Aus- und
Umstiegsmöglichkeiten bzw. Maßnahmen zur
Abfederung sozialer Härten im Zuge der perso-
nellen Umschichtung vorgesehen werden. Dazu
wird zwingend ein umfassender gesetzlich ab-
gesicherter Sozialplan erforderlich sein;

eine möglichst rasche und verbindliche Fest-
legung der Streitkräftegliederung und der dazu
notwendigen konkreten Standorte, um genügend
Zeit für eine sozial verträgliche und zielgerichtete
Umschichtung und Neueinteilung des Personals
zur Verfügung zu haben;

bereits im Vorfeld der beabsichtigten Maßnah-
men, das heißt im Planungsstadium sowie bei der
Durchführung der Reform die Personalvertretung
im Sinne des PVG einzubinden.

10.1.3 Bundesheer und Gesellschaft

Die Kommission empfiehlt,

die Setzung gesamtgesellschaftlicher Bildungs-,
Informations- und Kommunikationsmaßnahmen
einschließlich einer entsprechenden Öffentlich-
keitsarbeit des BMLV in der Umsetzung der
Reform, um den Informationsstand der Bevölke-
rung zu sicherheits- und militärpolitischen The-
men und Inhalten im Sinne einer gesellschafts-
politischen Bewusstseinsbildung zu heben. Dies
beinhaltet die Anpassung der Organisation zur
aktiven und stetigen externen und internen Kom-
munikation am Maßstab zeitgemäßer Kommuni-
kationserfordernisse;

eine enge Zusammenarbeit mit wissenschaftlich
arbeitenden öffentlichen und privaten Institutio-
nen, um österreichische und internationale wis-
senschaftliche Entwicklungen zu verfolgen und
für die österreichischen Bedürfnisse zugänglich
und nutzbar zu machen;

die Kontakte und Kooperationen mit zivilen Ein-
richtungen systematisch weiter zu entwickeln, um
die zivil-militärischen Beziehungen im Hinblick
auf die Wahrnehmung der Aufgaben des Bundes-

heeres im Rahmen der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik zu versachlichen und zu
intensivieren;

die Schaffung eines klaren Organisationsprofils
und die Neufestlegung der militärischen Unter-
nehmenskultur als Voraussetzung für die Begrün-
dung eines zukunftsorientierten und aufgaben-
gerechten soldatischen Selbstverständnisses. Dies
soll durch ein politisches, ethisch-moralisches und
militärisches Konzept zur internen und externen
Identitäts- und Akzeptanzgewinnung erfolgen.

Darüber hinaus empfiehlt die Bundesheerreform-
kommission bezogen auf die Soldatinnen,

die Formulierung eines Berufsbildes „Soldatin“,
das den künftigen Aufgaben und Herausforde-
rungen des Bundesheeres unter Beachtung von
Gleichbehandlungsaspekten sowie geschlechter-
gerechter Dienstgestaltung entspricht. Dies be-
darf im Sinne der Imagebildung einer intensiven
flächendeckenden Information und der Sicher-
stellung aller erforderlichen personellen und ma-
teriellen Ressourcen. Die Personalgewinnung soll
in enger Zusammenarbeit mit berufsberatenden
und berufsorientierenden Institutionen erfolgen;

die gender-gerechte Gestaltung sportlicher Leis-
tungslimits entsprechend aktueller sportwissen-
schaftlicher Erkenntnisse unter Berücksichtigung
internationaler Vergleichswerte, sowohl für die
Eignungsprüfung als auch für laufende Konditi-
onsüberprüfungen. Geringere Einstiegserfor-
dernisse sollen einen aufbauenden Leistungszu-
wachs innerhalb der ersten sechs Monate ermög-
lichen und die Soldatinnen mittel- bis langfristig
an funktionsbezogene Leistungsanforderungen
heranführen;

die Schaffung der Voraussetzungen für die un-
verzügliche Aufnahme als vorerst zeitlich befris-
tete Berufssoldatin einschließlich der Verbesse-
rung der besoldungs-, sozial- und pensionsrecht-
lichen Stellung der Soldatinnen unter Berücksich-
tigung der Einstiegsentlohnung vergleichbarer
Berufe und unter dem Aspekt der Existenzab-
sicherung;

die Verbesserung der Koordinierung von Ange-
legenheiten der Soldatinnen in enger Kooperati-
on mit relevanten Berufsberatungen einschließ-
lich gezielten Mentorings, der Schaffung öster-
reichweiter Kommunikationsplattformen sowie
die materielle Förderung der Gründung und Er-
haltung von Interessen- und Sozialorganisationen
von Soldatinnen.
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10.1.4 Bundesheer und Wirtschaft sowie
CIMIC

Die Kommission empfiehlt,

die Kooperation zwischen Forschungseinrich-
tungen, der Wirtschaft und des Bundesheeres zu
verstärken;

die Intensivierung der Zusammenarbeit des
Bundesheeres mit der Wirtschaft und den Ge-
bietskörperschaften der Länder und Gemeinden
insbesondere in den Bereichen des nationalen
Krisenmanagements, gegenseitige Nutzung von
Ausbildungseinrichtungen, den Austausch von
Personal und Erfahrungen sowie die Verbesse-
rung von Möglichkeiten eines beruflichen Um-
stiegs von Soldatinnen und Soldaten in die Wirt-
schaft;

eine möglichst intensive wirtschaftspolitische
Orientierung an EU-Aktivitäten im Bereich der
Rüstungskooperation, die auf eine Stärkung der
europäischen Handlungsautonomie im Bereich
der Sicherheitspolitik gerichtet sind und Öster-
reich eine optimale Nutzung der neuesten Er-
kenntnisse der Forschung und Entwicklung im
Bereich der Hochtechnologie ermöglichen. So-
weit erforderlich sollten auch die hiefür erforder-
lichen rechtlichen Anpassungen vorgenommen
werden, wobei sich Österreich gleichzeitig für ein
gemeinsames europäisches Regime für Kriegs-
materialexporte einsetzen sollte, welches dem
Grundsatz der Wahrung der Menschenrechte
Rechnung trägt. An der Standardisierung der
Rüstungsgüter innerhalb Europas soll künftig von
Seiten Österreichs voll partizipiert werden kön-
nen;

bei Einsätzen des Bundesheeres zur Konflikt-
prävention und zum Krisenmanagement im Rah-
men internationaler Krisenreaktionsoperationen
einen begleitenden Ansatz zu verfolgen, der auf
die Schaffung selbständig überlebensfähiger,
wirtschaftlicher und demokratisch fundierter
Strukturen im Einsatzraum abzielt („CIMIC“);

ein ressortinternes und ein gesamtstaatliches
CIMIC-Konzept, um den gebündelten Einsatz
aller österreichischen Ressourcen der Entwick-
lungszusammenarbeit, von zivilen Hilfsprojekten
und im Wege des Einsatzes von Teilen des Bun-
desheeres bei der langfristigen Planung und im
Einsatzfall zu erleichtern;

auf der Grundlage des CIMIC-Konzeptes des
Bundesheeres eine Struktur auszuarbeiten, um

über einen entsprechenden qualifizierten CIMIC-
Personalstand aus dem Berufskader, der Miliz
und des Reservestandes zu verfügen. Die im
Ausland eingesetzten Kräfte des Bundesheeres
2010 haben grundsätzlich im Einsatzraum über
ein CIMIC-Element zu verfügen, dessen konkrete
organisatorische Zusammensetzung durch die
jeweilige Lage bestimmt wird und weitgehend
die Einbindung von Spezialisten in Milizfunktion
vorsieht;

die Etablierung von CIMIC-Ausbildungsgängen
im Rahmen der Ausbildungsorganisation (Schu-
len und Akademien) des Bundesheeres.

10.1.5 Alltag im Bundesheer

10.1.5.1  Dienstbetrieb

Führungskultur

Die Kommission empfiehlt,

die Einführung von Mentoring- und Coaching-
verfahren zur Optimierung der Einarbeitungs-
phase am neuen Arbeitsplatz und Verbesserung
der Führungskompetenz;

die Weiterentwicklung der Mitarbeiterorien-
tierung vom Untergebenen hin zum Mitarbeiter
und zur Mitarbeiterin;

die Erarbeitung von Anforderungs- und Leis-
tungsprofilen für alle Organisationseinheiten und
Funktionen zur Messbarmachung der Leistung
in Übereinstimmung mit internationalen Stan-
dards und zur Unterstützung der Eigenpositio-
nierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen;

die Einführung eines einheitlich anwendbaren
Anerkennungssystems mit Geld- oder Sachleis-
tungen sowie der Möglichkeit der vorzeitigen
Beförderung bei außergewöhnlicher Leistung;

den verstärkten Einsatz des innerbetrieblichen
Vorschlagswesens und die Schaffung von wis-
senschaftlich fundierten und institutionalisierten
Rückmeldungsinstrumenten;

das bestehende System der Soldatenvertretung
den künftigen Anforderungen sowie der Streit-
kräfte- und Personalstruktur auszubauen.

Mobilität
Die Kommission empfiehlt,

die Sicherstellung einer angemessenen Wohn-
raumversorgung für Berufssoldaten und Berufs-
soldatinnen in Verbindung mit einer sozial gestaf-
felten Wohnkostenbeihilfe;
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die strukturelle Verbesserung der Kasernenunter-
künfte unter Berücksichtigung zeitgemäßer Hy-
gienemaßstäbe und eine damit verbundene Re-
duzierung der Belegungsstärke sowie eine zeit-
gemäße Ausstattung unter Rücksichtnahme auf
die Privatsphäre;

die Anpassung der bestehenden Fahrtkosten-
vergütung an die Auswirkungen der künftigen
Streitkräftedislozierung;

den Ausbau der Betreuung der Familien von
Heeresangehörigen im Einsatz einschließlich der
psychologischen Beratung und militärseelsorg-
lichen Betreuung;

die verstärkte Setzung sozialer Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z.B. Kin-
derbetreuung an den Garnisonsorten).

Laufbahn und Ausbildung

Die Kommission empfiehlt,

die Erarbeitung eines neuen Dienst- und Besol-
dungsrechtes im Rahmen des Öffentlichen Diens-
tes, das den Anforderungen des Bundesheeres
2010 gerecht wird und sowohl die kurzfristige
Verfügbarkeit des Personals als auch eine bedarfs-
orientierte und flexible Verwendung und soziale
Absicherung gewährleistet. Die Entlohnung der
Soldaten und Soldatinnen hat den Besonderhei-
ten des Dienstes einschließlich damit verbunde-
ner Gefährdungen bei Einsätzen Rechnung zu
tragen;

im Rahmen der Pensionsharmonisierung das be-
stehende Pensionsrecht an ein Lebensarbeitszeit-
modell anzupassen, über das Zeiten erhöhter
Belastungen, Einsatzzeiten im In- und Ausland
und die steigenden physischen und psychischen
Anforderungen durch differenzierte Pensions-
altersregelungen ausgeglichen werden;

die Erstellung von Laufbahnbildern und den da-
mit verbundenen Anforderungs- und Ausbil-
dungsprofilen sowie die Überprüfung der Aus-,
Fort- und Weiterbildungssystematik aller Funk-
tionen. Dabei hat der Grundsatz „Ausbildung vor
Verwendung“ zu gelten;

die Schaffung der Voraussetzungen für die Aner-
kennung der Unteroffiziersausbildung und deren
rechtliche Gleichstellung zur zivilen Berufsausbil-
dung sowie den Ausbau der dritten Bildungsebene
für Unteroffiziere einschließlich der Öffnung von
Offizierslaufbahnen für Unteroffiziere;

die Optimierung des Wechsels zwischen zivilen
und militärischen Berufen einschließlich der ge-
genseitigen Anerkennung und Anrechnung von
Ausbildungsgängen;

die Setzung von mit dem Arbeitsmarktservice und
der Wirtschaft abgestimmten berufs- und um-
stiegsfördernden Maßnahmen sowie eine bevor-
zugte Einstellung befristeter Berufssoldaten und
Berufssoldatinnen im Öffentlichen Dienst.

10.1.5.2  Wehr- und Ausbildungsdienst

Erstkontakt und Rekrutierung

Die Kommission empfiehlt,

die möglichst frühzeitig einsetzende Information
über den Dienst als Soldat und Soldatin zur Hil-
festellung und Anregung für die Berufswahl und
Karrieremöglichkeit, aber auch als Entschei-
dungshilfe für die Ableistung des Wehrdienstes.
Eine Informationsarbeit an Schulen und gegen-
über Medien wäre weiterhin zu fördern;

die bestehende Stellungsorganisation durch eine
Steigerung des Informationsangebotes zu opti-
mieren. Die Stellung wäre mit einem Einpla-
nungsgespräch über den voraussichtlichen Ort
und Zeitpunkt der Einberufung zum Grundwehr-
dienst abzuschließen. Dabei sollten Eignung, In-
teressen, Fähigkeiten und Fertigkeiten berück-
sichtigt werden;

die Maßnahmen zur Personalgewinnung und
Personalauswahl für befristete und unbefristete
Berufsoldaten und Berufssoldatinnen unter Be-
achtung von internationalen Standards und Erfah-
rungen unter Nutzung bereits vorhandener Struk-
turen und ziviler Einrichtungen zu verbessern.

Grundwehr- und Ausbildungsdienst
Die Kommission empfiehlt,

Grundwehrdiener mehrheitlich in der Einsatz-
organisation zu verwenden und die Zahl der
Systemerhalter unter Berücksichtigung der Taug-
lichkeitsgrade und der beruflichen Vorbildung auf
ein Mindestmaß zu reduzieren;

die Schaffung der Voraussetzungen für die un-
verzügliche Aufnahme als vorerst zeitlich befris-
teter Berufssoldat und Berufssoldatin einschließ-
lich der besoldungs-, sozial- und pensionsrecht-
lichen Konsequenzen unter Berücksichtigung der
Einstiegsentlohnung vergleichbarer Berufe und
unter dem Aspekt der Existenzabsicherung. Für
Grundwehrdiener soll diese Regelung ab dem
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Zeitpunkt der Annahme der Verpflichtungser-
klärung wirksam werden;

die Anerkennung herausragender Dienstleistung
durch Prämien und Sachleistungen sowie die
Abgeltung überdurchschnittlicher Belastungen
oder auch Gefährdungen im Rahmen der Ausbil-
dung;

die Verbesserung der materiellen und sozialen
Absicherung der Wehrpflichtigen sowie der Frau-
en im Ausbildungsdienst insbesondere durch
Anhebung des Monatsgeldes unter Berücksich-
tigung sonstiger Unterstützungsleistungen des
Dienstgebers;

die Ermöglichung einer systematischen Informa-
tion am Arbeitsmarkt im Rahmen des allgemei-
nen Betreuungsangebotes zur Vorbereitung der
Wiedereingliederung ins zivile Berufsleben;

die Überprüfung der Notwendigkeit, Zweckmä-
ßigkeit und des Umfanges der Dienste vom Tag;

die Anpassung der Ausbildungsinhalte an die
neuen Aufgaben und Herausforderungen des
Bundesheeres.

Zeitregelung und Betreuung

Die Kommission empfiehlt,

die Einführung eines flexiblen Wochendienstzeit-
modells, das eine planbare garantierte Freizeit
sicherstellt und gleichzeitig den dienstlichen In-
teressen Rechnung trägt;

im Rahmen der Ausbildung, unter Berücksichti-
gung von Möglichkeiten der Garnison und indi-
viduellen Kenntnissen, „Wahlaktivitäten“ anzu-
bieten;

insbesondere für jene Soldaten und Soldatinnen,
die nicht die Möglichkeit der täglichen Heimfahrt
haben oder aus militärischen Rücksichten kaser-
niert sind, eine zeitgemäße, bedarfsgerechte Be-
treuung und Freizeitgestaltung. Hiezu wäre ein
gesamtheitliches Konzept für Freizeitbörsen zu
entwickeln und standortspezifisch anzupassen.
Die Sport- und Betreuungseinrichtungen sollen
grundsätzlich allen Heeresangehörigen und de-
ren Familien offen stehen und auch am Wochen-
ende zugänglich sein;

die Schaffung von zeitgemäßer Betreuungs-
infrastruktur wie gemeinsame „Soldatenrestau-
rants“ für alle Personengruppen, Soldatenge-
schäften, Internetcafes, Meditations- und Seel-
sorgeräumen;

das Angebot einer unentgeltlichen Inanspruchnah-
me ressortinterner Beratungsmöglichkeiten für
eine Erstberatung in Rechts-, Vermögens- und
Schuldnerfragen sowie Fragen des Konsumenten-
schutzes für alle Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen.

Attraktivitätssteigerung

Die Kommission empfiehlt,

die Entwicklung eines identitätsstiftenden Bun-
desheerleitbildes als Basis für ein zeitgemäßes
Berufsbild Soldat/Soldatin;

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der
Dienstleistung im Bundesheer unter dem Aspekt
der internationalen Vergleichbarkeit auch unter
Berücksichtigung des individuellen Nutzens so-
wie deren Anpassung an die gesellschaftlichen
Entwicklungen;

den verstärkten Ausbau moderner Ausbildungs-
infrastruktur mit Simulationssystemen, zeitgemä-
ßen didaktischen Standards entsprechende Aus-
stattung und zweckmäßigen Ausbildungsplätzen
auch unter Nutzung ziviler Ausbildungsein-
richtungen;

die flächendeckende Einführung einer zweckmä-
ßigen und internationalen Standards entsprechen-
den Ausrüstung und Ausstattung der Soldatinnen
und Soldaten.

10.1.5.3  Sport und Gesundheit

Die Kommission empfiehlt,

die Schaffung von infrastrukturellen Vorausset-
zungen für eine regelmäßige und gezielte militä-
rische Sportausbildung an jedem Standort bzw.
deren Optimierung. Zumindest wäre jeweils die
Benützungsmöglichkeit eines Sportplatzes und
einer Sporthalle vorzusehen;

die generelle Festlegung einer Stunde Sport täg-
lich für alle Soldaten und Soldatinnen zur Errei-
chung und nachhaltigen Erhaltung einer entspre-
chenden körperlichen Leistungsfähigkeit sowie
die Ausübung attraktiver Sportarten und Wett-
kämpfe auch als Motivationsfaktor;

die Bereitstellung entsprechender Sportinfra-
struktur im Rahmen der Wahl- und Freizeit-
aktivitäten mit fachlich qualifizierter Betreuung
auch nach Dienst;
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die Ermöglichung der militärmedizinischen Ver-
sorgung für alle Heeresangehörigen im Präsenz-
stand im Rahmen der zukünftigen sanitätsdienst-
lichen Strukturen;

die verstärkte Information zu Suchtformen und
deren Auswirkungen einschließlich geeigneter
Führungs- und Überprüfungsmaßnahmen, um
den Konsum legaler und illegaler Drogen entge-
genzuwirken.
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10.2   Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin

Vortrag an den Ministerrat vom 9. Jänner 2002

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungs-
programm vom 3. Februar 2000 entschlossen, die
Sicherheits- und Verteidigungspolitik in einem
möglichst breiten nationalen Konsens neu zu ord-
nen und an die geänderten Bedingungen im Umfeld
anzupassen.

Demzufolge hat der Ministerrat in seiner Sitzung am
3. Mai 2000 (Punkt 16 des Beschlussprotokolls 14)
über Antrag des Bundesministers für Landesver-
teidigung die Einsetzung einer Kommission zur Aus-
arbeitung einer neuen österreichischen Sicherheits-
und Verteidigungsdoktrin beschlossen.

In der Folge wurde auf Expertenebene der Analyse-
teil der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin aus-
gearbeitet. Dieser Analyseteil wurde vom Minister-
rat am 23. Jänner 2001 (Punkt 39 des Beschluss-
protokolls 44) zur Kenntnis genommen und dem
Nationalrat zur Beratung zugeleitet.

Nach einer Vorbehandlung in einem Unterausschuss
des Landesverteidigungsausschusses, bei der kein
Einvernehmen erzielt werden konnte, wurde am 7.
Dezember 2001 im Landesverteidigungsausschuss
von den Regierungsparteien mehrheitlich der Be-
schluss gefasst, dem Plenum des Nationalrates die
Kenntnisnahme des zusammenfassenden Berichts
über den Stand der Verhandlungen zu empfehlen.
Darüber hinaus wurde ein von den Regierungs-
parteien eingebrachter Entschließungsantrag betref-
fend eine neue österreichische Sicherheits- und Ver-
teidigungsdoktrin mit Stimmenmehrheit beschlossen.

Der Nationalrat hat sodann am 12. Dezember 2001
mehrheitlich beschlossen, den von der Bundesregie-
rung vorgelegten Bericht betreffend die Sicherheits-
und Verteidigungsdoktrin (Analyseteil) zur Kennt-
nis zu nehmen sowie die in der Anlage angeschlos-
sene Entschließung über eine neue österreichische
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin anzunehmen.

Mit dieser Entschließung des Nationalrates liegt
erstmals nach der am 10. Juni 1975 vom National-
rat beschlossenen Verteidigungsdoktrin eine grund-
sätzliche politische Leitlinie für die Gestaltung der
österreichischen Sicherheitspolitik vor.

Die Entschließung trägt den neuen sicherheitspoli-
tischen Entwicklungen Rechnung und basiert insbe-
sondere auf folgenden Grundprinzipien:

Der österreichischen Sicherheitspolitik liegt das
Prinzip der umfassenden Sicherheit zugrunde,

das sowohl den militärischen als auch den nicht-
militärischen Aspekten der Sicherheit entspre-
chende Bedeutung beimisst.

Das Prinzip der präventiven Sicherheit löst das
Bedrohungsreaktionskonzept ab. Die aktive Teil-
nahme an internationalen Maßnahmen zur
Konfliktverhütung und des Krisenmanagements
ist für Österreich ein wichtiger Bestandteil sei-
ner Sicherheitspolitik.

Das Prinzip der europäischen Solidarität ersetzt
das Konzept einer autonomen Sicherheitspolitik.
Die Sicherheit Österreichs und die der EU sind
untrennbar miteinander verbunden. Die neuen
sicherheitspolitischen Herausforderungen und
Risiken sind nicht im Alleingang sondern nur
durch internationale solidarische Zusammenar-
beit zu bewältigen.

Basierend auf dem Expertenentwurf des Analyseteils
der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin geht die
Entschließung des Nationalrates von allgemeinen
Erwägungen aus, in denen insbesondere der sicher-
heitspolitische Paradigmenwechsel in Europa, die
sicherheitspolitischen Risiken und Gefahren, die
Sicherheitslage Österreichs, die Rolle der internati-
onalen Organisationen und Österreichs solidarische
Mitwirkung sowie die Entwicklung von der Neutra-
lität zur Solidarität beschrieben wird.

Im Lichte dieser Erwägungen sind in der Entschlie-
ßung allgemeine Empfehlungen sowie Empfehlun-
gen zu den außenpolitischen Aspekten der Sicher-
heitspolitik, zur Verteidigungspolitik sowie zur in-
neren Sicherheit aufgelistet.

Auf der Grundlage dieser in der Entschließung ent-
haltenen Empfehlungen zur Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik ersucht der Nationalrat die Bundes-
regierung, für alle sicherheitspolitisch relevanten Be-
reiche Teilstrategien auszuarbeiten. Die Teilstrate-
gien sollen insbesondere jene Maßnahmen enthal-
ten, die zur Umsetzung der Empfehlungen erforder-
lich sind.

Diese Teilstrategien sollen entsprechend den inter-
nationalen Rahmenbedingungen laufend überprüft,
koordiniert und gegebenenfalls angepasst werden.

Sie sollen sich insbesondere auf die Bereiche Au-
ßenpolitik, Verteidigungspolitik und Innere Sicher-
heit beziehen. Darüber hinaus sollen auch Teil-
strategien zu den Bereichen Wirtschafts-, Landwirt-
schafts-, Verkehrs-, Infrastruktur- und Finanzpoli-
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tik sowie zur Bildungs- und Informationspolitik aus-
gearbeitet werden.

Die für die einzelnen Teilstrategien zuständigen
Bundesministerien sollen daher auf Grundlage der
im Nationalrat angenommenen Entschließung zur
österreichischen Sicherheits- und Verteidigungs-
doktrin bis spätestens Ende September 2002 entspre-
chende Teilstrategien ausarbeiten, sodass bis Ende
Dezember 2002 eine akkordierte Gesamtstrategie
erstellt werden kann.

Dabei werden die gegebenen Abläufe und Struktu-
ren im Hinblick auf eine Effizienzsteigerung und eine
Nutzung von Synergien zu überprüfen sein.

Der mit Bundesgesetz vom 16. November 2001,
BGBl. I, Nr. 122, eingerichtete Nationale Sicherheits-
rat wird ersucht, die politische Koordinierung der
Umsetzung der in der Entschließung des National-
rates betreffend eine neue österreichische Sicher-
heits- und Verteidigungsdoktrin enthaltenen Maßnah-
men wahrzunehmen und mindestens einmal jährlich
einen Bericht über den Stand der Umsetzung der
Bundesregierung vorzulegen.

Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin

Allgemeine Erwägungen

Basierend auf dem Expertenentwurf des Analyseteils
der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin (III-87
d.B.), der am 23. Jänner 2001 von der Bundesregie-
rung zur Kenntnis genommen und dem Nationalrat
zur Beratung zugeleitet wurde, ergeben sich folgen-
de Schlussfolgerungen: Sicherheit in allen ihren Di-
mensionen ist Grundvoraussetzung für den Bestand
und das Funktionieren einer rechtsstaatlichen Demo-
kratie sowie für das wirtschaftliche Wohlergehen der
Gesellschaft und ihrer Bürger. Die Sicherheitspolitik
ist daher eine vorrangige politische Aufgabe jedes
Staates. Sie muss unter den heute herrschenden Be-
dingungen als umfassende Sicherheitspolitik konzi-
piert und verwirklicht werden.

Österreich ist einer Politik des Friedens verpflichtet.
Es richtet daher sein Bestreben darauf aus, gewaltsa-
me Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen. Es
betreibt daher eine Sicherheitspolitik, die auf die Ba-
sis der Charta der Vereinten Nationen, sowie der in-
ternationalen Vereinbarungen zum Schutz der Grund-
und Freiheitsrechte, wie der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und der Europäischen Grundrech-
te-Charta auf die Vermeidung von Krieg und auf ein
friedliches Zusammenleben der Völker gerichtet ist.
Der Zweck der Sicherheitspolitik besteht in der Ge-
währleistung von Sicherheit für möglichst alle Berei-

che eines Gemeinwesens. Die Sicherheits- und Vertei-
digungsdoktrin behandelt insbesondere jene Aspek-
te der umfassenden Sicherheit die sich mit dem
Schutz des staatlichen Systems als Ganzes sowie dem
Schutz seiner Bürger gegen Bedrohungen in großem
Ausmaß befasst. Die Bedeutung anderer Bereiche
der Sicherheit wird dadurch nicht geschmälert. Die
Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin stellt die Leit-
linie für die Sicherheitspolitik Österreichs dar.

Die vitalen Sicherheitsinteressen Österreichs und die
gemeinsam mit der EU verfolgten Sicherheitsinter-
essen stellen die Grundlage der Sicherheitspolitik dar.
Daraus leiten sich die politisch-strategischen Ziele
ab, die durch eine staatliche Gesamtstrategie sowie
durch Teilstrategien in den jeweiligen Politikbereichen
umzusetzen sind.

Die Sicherheitslage eines europäischen Staates kann
heute nicht mehr isoliert betrachtet werden. Insta-
bilitäten und Gefahren in Europa bzw. an der euro-
päischen Peripherie berühren die Sicherheitslage al-
ler europäischen Staaten. Die neuen sicherheits-
politischen Herausforderungen und Risiken sind nicht
im Alleingang sondern nur durch internationale soli-
darische Zusammenarbeit zu bewältigen.

Die Sicherheit Österreichs und die der EU sind un-
trennbar miteinander verbunden. Österreich verwirk-
licht seine Sicherheitspolitik heute im Wesentlichen
im Rahmen der EU.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit einem
umfassenden Sicherheitsverständnis ist die Erkennt-
nis, dass Sicherheit nicht nur Aufgabe des Staates,
sondern der gesamten Bevölkerung ist. Auf die Ent-
wicklung eines allgemeinen Sicherheitsbewusstseins
ist daher großes Augenmerk zu legen.

Sicherheitspolitischer Paradigmenwechsel in
Europa

Die nach dem Ende des Kalten Krieges eingetrete-
nen Veränderungen der weltpolitischen Situation ha-
ben zu einem grundlegenden Wandel der europäi-
schen Sicherheitspolitik geführt. In Europa hat ein
sicherheitspolitischer Paradigmenwechsel stattgefun-
den. Dieser, mit dem Ende des Kalten Krieges (1989)
begonnene Prozess leitete von einem militärischen
Gleichgewichts- und Abschreckungsdenken zu einem
Verständnis von umfassender, kooperativer Sicher-
heit über.

Die bipolare Ordnung mit einer relativ beständigen
und daher überschaubaren Macht- und Bedrohungs-
konstellation wurde von einer neuen Unübersichtlich-
keit der Weltordnung und neuen sicherheitspolitischen
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Herausforderungen abgelöst. Die globale sicherheits-
politische Lage wird durch eine wachsende Zahl staat-
licher und vor allem nicht-staatlicher Akteure, die
teilweise nicht in die traditionelle Politikordnung ein-
gegliedert sind und außerhalb geltender Rechtsnor-
men agieren, geprägt. Die Sicherheitslage wird des-
halb immer unüberschaubarer und ihre Entwicklung
immer weniger vorhersehbar.

Die räumliche Entfernung zu Konfliktherden stellt
heute keinen ausreichenden Schutz mehr dar. Derzeit
sind in Europa keine aggressiven politischen Absich-
ten erkennbar und es ist auch kein ausreichendes mi-
litärisches Potential für strategisch-offensive Einsät-
ze vorhanden. Eine verantwortungsvolle Sicherheits-
politik muss aber darauf vorbereitet sein, dass sich
die politischen Intentionen und Konstellationen än-
dern können.

Eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Sicherheits-
politik beruht auf der Verhinderung des Entstehens
von Risiken und Bedrohungen durch präventive
Maßnahmen. Sie orientiert sich primär daran, wie
Europa gestaltet werden kann und muss, damit Be-
drohungen erst gar nicht entstehen.

Die Instrumente sicherheitspolitischen Handelns ha-
ben eine neue Gewichtung erhalten. Insbesondere
kommen heute folgende Kooperations- und Gestal-
tungsinstrumente zur Anwendung: Politische, mili-
tärische, polizeiliche, nachrichtendienstliche, wirt-
schaftliche, soziale, bildungspolitische, kulturelle, in-
formations- und kommunikationspolitische, ökologi-
sche sowie solche der inneren Sicherheit.

Friede und Stabilität in Europa beruhen auf der Ko-
operation europäischer Staaten in verschiedenen
sicherheitspolitischen Organisationen. Die bereits von
der EU und NATO gebildete Zone hoher Stabilität
wird dabei durch den Erweiterungsprozess schritt-
weise um jene Staaten ausgedehnt, welche die Vor-
aussetzungen für den Beitritt zu diesen beiden Orga-
nisationen erfüllen.

Für die Zukunft Europas wird insbesondere die si-
cherheitspolitische Entwicklung der EU und der
NATO von maßgeblicher Bedeutung sein. Weitere
wichtige Faktoren werden das Engagement der USA
in Europa sowie die Ausgestaltung der Sicherheits-
beziehungen Russlands zu EU und NATO sein.

Die Einzelstaaten sind die Entscheidungsträger und
die zentralen Akteure der Sicherheitspolitik. Die
Letztentscheidung in sicherheitspolitischen Fragen
liegt bei den demokratisch legitimierten, nationalen
politischen Instanzen.

Sicherheitspolitische Risiken und Gefahren lösen
klares Bedrohungsbild ab

An die Stelle eines klar erkennbaren Bedrohungs-
bildes wie in der Zeit des Kalten Krieges ist eine
komplexe Mischung von Gefahren und Risiken ge-
treten. Die Ursprünge dafür können im politischen,
wirtschaftlichen, militärischen, sozialen, ökologi-
schen, kulturell-religiösen und informationstech-
nischen Bereich liegen.

Zwischenstaatliche Kriege sind aus heutiger Sicht in
Westeuropa auf absehbare Zeit auszuschließen. In
den instabilen Regionen Europas bzw. an dessen
Peripherie ist allerdings die Gefahr, dass Konflikte
bewaffnet ausgetragen werden, weiterhin gegeben.
Insbesondere im Falle eines Scheiterns der wirtschaft-
lichen und politischen Stabilisierungsmaßnahmen
muss mit der Möglichkeit der Eskalation politischer
Auseinandersetzungen bis hin zu bewaffneten Kon-
flikten gerechnet werden. Mittel- bis langfristig sind
auch Bedrohungen durch das Überschwappen be-
waffneter Konflikte aus den an Europa angrenzen-
den Regionen nicht auszuschließen.

Für den Fall grundsätzlich geänderter politischer
Absichten ist auch ein militärisches Restrisiko ins Kal-
kül zu ziehen. Dieses ist infolge der von der NATO
ausgehenden Abhaltewirkung zur Zeit als gering zu
beurteilen.

Andere Bedrohungsformen nehmen hingegen zu. Die
wichtigsten globalen sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen sind die Weiterverbreitung von Massen-
vernichtungswaffen, ein von staatlicher Seite oder von
bestimmten Interessensgruppen gelenkter und inter-
national operierender Terrorismus, organisierte Kri-
minalität, destabilisierende Rüstungsentwicklungen,
ethnische Konflikte, politische Fragmentierungs-
phänomene, totalitäre Ideologien und fundamentalis-
tische Religionen, Bevölkerungsentwicklung und
Migration, Energie- und Ressourcenprobleme, Ernäh-
rungsprobleme und Umweltgefahren. Insbesondere
der internationale Terrorismus in all seinen Ausprä-
gungen ist ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem
für die westliche Gesellschaft.

Das umfassende Sicherheitsverständnis schließt fol-
gende Grundstrategien mit ein: Förderung, Sicherung
und Wiederherstellung von Frieden und Stabilität
sowie individuelle/kollektive Selbstverteidigung.
Dabei gilt der Grundsatz: „Soviel kooperative Frie-
densförderung wie möglich und nur soviel an Zwangs-
maßnahmen wie nötig.“ Der Einsatz militärischer
Zwangsgewalt bleibt ein Mittel mit dem Charakter
der „ultima ratio“ und darf nur nach den Grundsät-
zen der Vereinten Nationen erfolgen.
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Sicherheitslage Österreichs

Österreichs Sicherheitslage ist aktuell durch eine
Reihe positiver Umstände charakterisiert. Dazu zäh-
len insbesondere die auf Rechtsstaatlichkeit, Demo-
kratie und wirtschaftliche Prosperität beruhende in-
nere Stabilität, die Einbettung Österreichs in die
Solidaritätsgemeinschaft der EU sowie das gute Ver-
hältnis zu den Nachbarstaaten. Positive Auswirkun-
gen auf die geopolitische Lage Österreichs haben
auch die Erweiterungsprozesse von EU und NATO.

Eine existenzbedrohende Aggression gegen Öster-
reich mit konventionellen Streitkräften ist nur im Falle
einer grundlegenden Veränderung der politischen
Lage in Europa denkbar, eine solche hätte nach der-
zeitigen militärstrategischen Beurteilungen eine Vor-
laufzeit von sieben bis zehn Jahren. Trotz derzeit
geringer Wahrscheinlichkeit ist sie aber nicht auszu-
schließen.

Für den Bereich der inneren Sicherheit kann festge-
stellt werden, dass die stabilen wirtschaftlichen, so-
zialen und politischen Verhältnisse in Österreich ex-
tremistische Erscheinungen mit einer ernsthaften
Bedrohung für die staatliche Sicherheit in den
vergangenen Jahren nicht entstehen ließen. Die Ge-
fahr eines innerstaatlich motivierten politischen Ter-
rorismus besteht in Österreich derzeit nicht.

Trotzdem existieren Risiko- und Gefahrenpotentiale,
die Österreichs sicherheitspolitische Situation rasch
und entscheidend verändern können:

Aufgrund der komplexen und grenzüberschreitenden
Bedrohungs- und Risikozusammenhänge bietet die
räumliche Entfernung zu Krisengebieten keinen aus-
reichenden Schutz mehr. Daher können Konflikte, die
außerhalb des konsolidierten Europas auftreten, ne-
gative Rückwirkungen auch auf Österreich haben.
Solche sind insbesondere internationaler Terrorismus,
Waffen-, Drogen- und Menschenhandel, auf unter-
schiedlichsten Motiven beruhende Migrationsströme,
Umweltkatastrophen sowie Krisen im Wirtschafts-
und Finanzsektor.

Diesen Risiken kann man durch präventive Maßnah-
men vor Ort begegnen, wozu umfassende Maßnah-
men der politischen und wirtschaftlichen Unterstüt-
zung, der Mithilfe beim Aufbau demokratischer und
rechtstaatlicher Strukturen sowie auch die internati-
onale militärische Präsenz vor Ort zählen.

Moderne Gesellschaften sind im Informationsbereich
besonders verwundbar. Dies betrifft sowohl den mi-
litärischen als auch den zivilen Sektor und in zuneh-

mendem Maße auch die Wirtschaft (Wirtschafts- und
Technologiespionage).

Durch die fortschreitende Entwicklung und Verfüg-
barkeit weitreichender Luftkriegsmittel, insbesondere
ballistischer Raketen und Marschflugkörper, kann be-
reits in wenigen Jahren auch von Regionen außer-
halb Europas eine militärische Bedrohung für Öster-
reich ausgehen. Darüber hinaus kann die Verbreitung
von Massenvernichtungswaffen trotz entsprechender
Nonproliferationsregime zu neuen Bedrohungen auch
für Österreich führen.

Auch Österreich ist mit den negativen Auswirkun-
gen der Globalisierung, insbesondere in Form der
organisierten Kriminalität und des internationalen
Terrors, aber auch der illegalen Migration, konfron-
tiert. Gefahren wie subversive Angriffe auf strate-
gisch bedeutende Infrastruktur, Terroranschläge oder
deren erpresserische Androhung zur Durchsetzung
bestimmter politischer Ziele, gewinnen in Verbindung
mit der Verfügbarkeit neuer Einsatzmittel (insbeson-
dere Massenvernichtungswaffen und Informations-
technologie) an Bedeutung. Derartige Bedrohungen
können sowohl von staatlichen wie auch nicht-
staatlichen Akteuren, wie z.B. terroristischen Bewe-
gungen, Gruppierungen der organisierten Kriminali-
tät, Sekten, aber auch von Einzeltätern, ausgehen.
Kennzeichnend für solche Bedrohungen ist, dass sie
meist überraschend und ohne Vorwarnung auftreten.

Natur-, technische oder ökologische Katastrophen
sowie epidemische Erkrankungen sind ebenfalls als
bedeutende Risiko- und Gefahrenpotentiale einzustu-
fen. Dazu zählen insbesondere Unfälle in Kernkraft-
werken, die großräumige Auswirkungen haben kön-
nen.

Rolle der internationalen Organisationen und
Österreichs solidarische Mitwirkung

Sicherheit und Stabilität können heute am besten
durch ein Zusammenwirken von einander funktionell
ergänzenden und sich gegenseitig unterstützenden
Institutionen gewährleistet werden. Dazu zählen die
Vereinten Nationen und im europäischen und trans-
atlantischen Rahmen insbesondere die EU, die NATO
mit der von ihr ins Leben gerufenen Partnerschaft
für den Frieden (PfP) und dem Euroatlantischen
Partnerschaftsrat (EAPC) sowie die OSZE und der
Europarat.

Die aktive Teilnahme an internationalen Maßnahmen
zur Konfliktverhütung und des Krisenmanagements
ist für Österreich ein wichtiger Bestandteil seiner
Sicherheitspolitik. Österreich ist daher auch bestrebt,
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seine Krisenmanagementkapazitäten im zivilen und
militärischen Bereich laufend zu verbessern.

Österreich misst der Rolle der Vereinten Nationen,
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu
wahren, zentrale Bedeutung bei. Die Mitwirkung an
friedenserhaltenden Operationen der UNO gehört seit
der Kongo-Mission im Jahr 1960 zu den Schwer-
punkten des österreichischen Engagements in der
Weltorganisation. Seit 1960 haben etwa 40.000
Bundesheer-Angehörige an Operationen der Verein-
ten Nationen, die von diesen autorisiert wurden, teil-
genommen.

Österreichs Rolle bei Friedenseinsätzen der UNO hat
sich in den neunziger Jahren weiterentwickelt. Seither
beteiligt sich Österreich auch an friedensschaffenden
Operationen, seit 1999 auch mit Kampftruppen. Es
sind dies UNO-autorisierte Einsätze, die unter der
operativen Leitung der NATO bzw. einer „lead
nation“ durchgeführt werden.

Österreich spielt in der OSZE eine ebenso aktive Rolle
wie seinerzeit im Rahmen der Konferenz für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), der
Vorgängerinstitution. Österreich war in der Zeit des
Kalten Krieges aufgrund seiner geographischen Lage
an Verständigung und Zusammenarbeit zwischen Ost
und West besonders viel gelegen. Nach dem Fall des
Eisernen Vorhanges hat Österreich ein natürliches
Interesse an einer Stabilisierung der Verhältnisse im
Osten des europäischen Kontinents.

Die OSZE, der ein umfassendes kooperatives Sicher-
heitskonzept zugrunde liegt, bietet derzeit 55 Staa-
ten Europas, Nordamerikas und Zentralasiens ein
Forum für gleichberechtigte Zusammenarbeit. Sie
leistet einen wichtigen Beitrag zur Stabilität in Europa
und damit zur österreichischen Sicherheit. Österreich
befürwortet eine weitere Stärkung der OSZE, insbe-
sondere in den Bereichen Frühwarnung, Konflikt-
verhütung, ziviles Krisenmanagement und Konflikt-
nachsorge.

Ein wesentlicher Beweggrund für Österreichs Bei-
tritt zur EU war die damit verbundene Zugehörig-
keit zur europäischen Stabilitätszone. Die europäi-
sche Integration verstand sich von Anfang an als
Friedenswerk und damit als sicherheitspolitisches
Konzept. Der derzeitige Erweiterungsprozess der EU
kann daher auch unter dem sicherheitspolitischen
Aspekt Vorteile bringen.

Österreich ist der EU ohne Neutralitätsvorbehalt bei-
getreten. Bei Ratifizierung des österreichischen Bei-

trittsvertrages wurde der Artikel 23f in die Bundes-
verfassung eingefügt, der bestimmt, dass die Mit-
wirkung an der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) verfassungsrechtlich durch das
Neutralitätsgesetz nicht beschränkt wird.

Beim Europäischen Rat von Helsinki im Dezember
1999 wurde beschlossen, dass die EU glaubwürdige
militärische Fähigkeiten und effiziente Entschei-
dungsstrukturen erhalten soll, damit sie in Zukunft
Krisenmanagement-Operationen autonom durchfüh-
ren kann.

Die dynamische Entwicklung der Gemeinsamen
Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(GESVP) wird von Österreich aus voller Überzeu-
gung mitgetragen. Österreich beweist damit seine
Entschlossenheit, in allen Bereichen der europäischen
Sicherheit und Verteidigung gleichberechtigt und
solidarisch mitzuwirken. Zu den militärischen und
zivilen Fähigkeiten der EU wird Österreich einen
adäquaten Beitrag leisten. Die Sicherheit Europas
hängt primär von der Funktionsfähigkeit von EU und
NATO ab.

Die NATO stellt sich heute nicht als bloß klassisches
Militärbündnis, sondern als eine umfassende
Sicherheitsgemeinschaft dar, die auf demokratischen
Werten beruht und durch ihre stabilitätsorientierte
Politik weltweit entscheidend zu Frieden und Sicher-
heit beiträgt. Österreich befürwortet eine enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen EU und
NATO.

In einem im Februar 1995 unterzeichneten Rahmen-
dokument hat Österreich die Absicht bekundet, auf
die Verwirklichung der Ziele, die der Partnerschaft
für den Frieden (PfP) zugrunde liegen, hinzuarbei-
ten. Gemäß dem „österreichischen Einführungs-
dokument“ vom Mai 1995 umfasst die Kooperation
mit der NATO und den PfP-Teilnehmern
insbesondere die Zusammenarbeit bei Friedenser-
haltenden Einsätzen, humanitärer und Katastrophen-
hilfe sowie bei Such- und Rettungsaktionen. Als PfP-
Partner hat Österreich von 1995 bis 2001 an der von
der NATO geleiteten multinationalen Friedens-
operation in Bosnien und Herzegowina (IFOR/
SFOR) teilgenommen; an jener im Kosovo (KFOR)
beteiligt sich Österreich seit Herbst 1999.

Im Rahmen der „vertieften PfP“ besteht seit 1997
für alle Partner die Möglichkeit, die Interoperabilität
für das gesamte Spektrum friedensunterstützender
Maßnahmen – also auch für Friedenserzwingung
durch Kampfeinsätze – herzustellen. Damit wurde
das Spektrum der friedensunterstützenden Maßnah-
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men der PfP an jenes der Petersberg-Missionen an-
geglichen.

An den Arbeiten des Euroatlantischen Partnerschafts-
rates (EAPC), des politischen Konsultationsforums
der PfP, beteiligt sich Österreich ebenfalls aktiv. Der
EAPC dient der Erörterung einer Vielzahl politischer
und sicherheitsrelevanter Themen. Aufgrund eines
maßgeschneiderten Kooperationsprogrammes hat
Österreich einen bilateralen Dialog über sicherheits-
politische Themen mit der NATO eingeleitet und seine
Zusammenarbeit mit der NATO im zivilen und mili-
tärischen Bereich intensiviert.

Der Europarat, dem mittlerweile fast alle europäi-
schen Staaten angehören, ist die zentrale Institution
zur Wahrung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokra-
tie. Alle Mitgliedstaaten sind zur Einhaltung der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet;
die Bestimmungen dieser Konvention sind beim Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte einklag-
bar. Eine unmittelbare sicherheitspolitische Funkti-
on kommt dem Europarat bei der Krisenprävention
und der Krisennachsorge zu.

Alle Bemühungen, die neuen Europarat-Staaten im
Osten des europäischen Kontinents an die hohen Stan-
dards dieser Organisation heranzuführen, werden von
Österreich nachdrücklich unterstützt, dienen sie doch
der Stabilität in Europa.

Von der Neutralität zur Solidarität

Als der österreichische Nationalrat am 26. Oktober
1955 das Bundesverfassungsgesetz über die Neu-
tralität Österreichs verabschiedete, stand fest, dass
die österreichische Neutralität jene der Schweiz zum
Vorbild hat. Die österreichische Neutralität unter-
schied sich jedoch sehr bald von jener der Schweiz:
Bereits im Dezember 1955 ist Österreich den Ver-
einten Nationen beigetreten.

Im Verhältnis zu den Vereinten Nationen ging Öster-
reich bis 1990 davon aus, dass die Weltorganisation
verpflichtet sei, die dauernde Neutralität Österreichs
zu respektieren und Österreich daher niemals zu
Zwangsmaßnahmen in einem militärischen Konflikt
zwischen dritten Staaten heranziehen werde. Im Zuge
des Golfkrieges von 1991 hat sich jedoch in Öster-
reich die Rechtsauffassung durchgesetzt, dass den
Verpflichtungen aus der Satzung der Vereinten Nati-
onen Vorrang vor den Neutralitätspflichten zukommt.
Damit ist die klassische Neutralität nach dem Vor-
bild der Schweiz nicht mehr existent.

Mit seinem Beitritt zur Europäischen Union 1995 hat
Österreich deren gesamten rechtlichen und politischen

Besitzstand übernommen, der damals bereits den
Vertrag von Maastricht und dessen Bestimmungen
über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) umfasste. Artikel J.4 dieses Vertrages er-
öffnete die Perspektive einer gemeinsamen Vertei-
digungspolitik, die zu gegebener Zeit zu einer ge-
meinsamen Verteidigung führen könnte. In der Bun-
desverfassung wurde eine Bestimmung (Artikel 23f)
aufgenommen, damit die Mitwirkung an der GASP
durch das Neutralitätsgesetz nicht eingeschränkt
wird. Das Neutralitätsgesetz wurde damit in seiner
Wirksamkeit weiter begrenzt.

Nach der Ratifizierung des Vertrages von Amsterdam
hat der Nationalrat 1998 eine weitere Verfassungs-
novelle beschlossen, nach der Österreich am gesam-
ten Spektrum der so genannten Petersberg-Aufga-
ben, wozu auch Kampfeinsätze bei der Krisen-
bewältigung einschließlich friedensschaffender Maß-
nahmen gehören, mitwirken kann. Eine solche Mit-
wirkung ist aufgrund eines EU-Beschlusses möglich.

Diese Entwicklung zeigt auf, dass Österreich spä-
testens durch seine vorbehaltlose Mitwirkung an der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU
seinen völkerrechtlichen Status der dauernden Neu-
tralität nachhaltig verändert hat. Im internationalen
Vergleich entspricht der völkerrechtliche Status Ös-
terreichs damit nicht dem eines neutralen, sondern
eines allianzfreien Staates.

Österreich entscheidet souverän über die weitere
Ausgestaltung seiner Sicherheitspolitik. Je besser es
allerdings in die internationale Sicherheitsarchitektur
integriert ist, desto effizienter kann es seine sicher-
heitspolitischen Interessen und friedenspolitische Zie-
le umsetzen und zur Gestaltung eines stabilen und
friedlichen Umfeldes beitragen.

Entschließung

Die Bundesregierung wird ersucht, die österreichi-
sche Sicherheitspolitik insbesondere nach folgenden
Grundsätzen zu gestalten:

Allgemeine Empfehlungen

Österreichs umfassende Sicherheitspolitik soll nach
folgenden allgemeinen Grundsätzen gestaltet werden:

1. Die österreichische Bevölkerung soll über die Si-
cherheitslage im In- und Ausland umfassend und
laufend informiert werden. Dies ist eine wesentli-
che Voraussetzung, dass sich ein breites Bewusst-
sein über Notwendigkeiten in Sicherheitsbelangen
entwickeln und erhalten kann.
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2. Ein nationaler Sicherheitsrat soll die Bundesregie-
rung und die einzelnen Bundesminister in allen
grundsätzlichen Angelegenheiten der Außen-, Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik beraten. Zur
Unterstützung des nationalen Sicherheitsrates soll
ein Sekretariat gemeinsam mit Verbindungsper-
sonen in den hauptbetroffenen Ressorts diese An-
gelegenheiten evaluieren und beraten sowie die
Sitzungen des Rates vorbereiten.

3. Die bereits eingeleitete europäische Kooperation
beim nachrichtendienstlichen Informationsaus-
tausch soll intensiviert werden. Gleichzeitig ist zum
Schutz der Privatsphäre der Bürger und der de-
mokratischen Errungenschaften und Rechte eine
effektive parlamentarische Kontrolle sicher zu stel-
len.

4. Die umfassende Landesverteidigung ist zu einem
System der umfassenden Sicherheitsvorsorge
durch Ausrichtung auf die neuen Risiken und Be-
drohungen und Anpassung der gesetzlichen Be-
stimmungen weiterzuentwickeln.

5. Die Katastrophenhilfe im internationalen Rahmen
hat für Österreich eine historisch gewachsene Be-
deutung. Österreich hat dabei eine international
respektierte Vorreiterrolle eingenommen und soll-
te diese weiter ausbauen. Zur Verbesserung der
Zusammenarbeitsfähigkeit zwischen den nationa-
len und internationalen Hilfs- und Einsatzorgani-
sationen soll ein integriertes und abgestimmtes
Ausbildungsprogramm geschaffen werden, das auf
bestehende zivile und militärische Ausbildungsein-
richtungen aufbaut.

6. Der Bereich der sicherheitspolitischen Forschung
ist auszubauen, um ein umfassendes Bild über
sicherheits- und verteidigungspolitische Belange
zu erhalten. Dazu ist insbesondere eine enge Koo-
peration und Vernetzung relevanter Organisatio-
nen und Institutionen im In- und Ausland anzu-
streben.

7. Zur Gewinnung und Vermittlung einer umfassen-
den sicherheitspolitischen Expertise ist die Einfüh-
rung eines postgradualen strategischen Führungs-
lehrganges für Entscheidungsträger in Politik,
Wirtschaft, Verwaltung und Militär einzuführen.

8. Österreich soll Möglichkeiten für regionale sicher-
heitspolitische Kooperationen mit Nachbarländern
und anderen interessierten Staaten nutzen.

9. Die Verfügbarkeit lebensnotweniger Ressourcen
(wie z.B. Ernährung, Energie und Rohstoffe) so-

wie der Schutz strategischer Infrastruktur (wie z.B.
Kommunikation und Verkehr) soll sichergestellt
werden.

Außenpolitische Aspekte der Sicherheitspolitik

Österreichs Außen- und Sicherheitspolitik soll nach
folgenden Grundsätzen gestaltet werden:

1. Konsequentes Eintreten für die weltweite Achtung
der Menschenrechte und des Völkerrechtes.

2. Aktive Mitwirkung an internationalen Bemühun-
gen um Rüstungskontrolle und Abrüstung, ins-
besondere zur Verhinderung der Weiterver-
breitung von Massenvernichtungswaffen.

3. Leistung eines angemessenen Beitrags zu inter-
nationalen Bemühungen um Friedenssicherung,
Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und Kri-
sennachsorge.

4. Fortsetzung des traditionellen österreichischen
Engagements in multilateralen Institutionen, wie
UNO, UN-Spezialorganisationen, OSZE,
NATO-PfP/EAPC und Europarat.

5. Unterstützung der Länder der Dritten Welt bei
ihren Bemühungen um wirtschaftliche, soziale,
demokratische und ökologische Entwicklung.

6. Verbesserung des internationalen Umweltschut-
zes (u.a. Rio-Prozess).

7. Wirksame Wahrnehmung der österreichischen
Interessen auf bilateraler und multilateraler Ebe-
ne sowie im Rahmen der EU.

8. Unterstützung einer EU-Reform, insbesondere
zur Weiterentwicklung der GASP/ESVP sowie
zur Umsetzung der sicherheitspolitischen Inter-
essen der Union.

9. Laufender Interessensausgleich mit den EU-Part-
nern zur bestmöglichen Durchsetzung
österreichischer Anliegen innerhalb der EU. Ent-
wicklung einer Partnerschaft mit gleichgesinnten
Staaten, die durch gemeinsame regionale Inter-
essen verbunden sind (Konzept der Regionalen
Partnerschaft).

10. Pflege bilateraler Beziehungen als unverzichtbare
Aufgabe der österreichischen Außenpolitik, be-
sonders auch im Hinblick auf die Förderung der
wirtschaftlichen Interessen Österreichs.

11. Aktive und solidarische Mitwirkung an der ESVP,
die zur Zeit das Ziel verfolgt, die EU mit den
nötigen Mitteln und Fähigkeiten sowie mit wirk-
samen Entscheidungsstrukturen für ziviles und
militärisches Krisenmanagement auszustatten.
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Österreich wird einen angemessenen Beitrag zu
den militärischen Planungs- und Fähigkeitszielen
der ESVP in entsprechender Quantität und Qua-
lität leisten.

12. Prioritäre Unterstützung allfälliger künftiger Be-
mühungen, die in Artikel 17 des EU-Vertrages
aufgezeigte Möglichkeit einer gemeinsamen eu-
ropäischen Verteidigung zu verwirklichen.

13. Konsequente Weiterentwicklung der Beziehun-
gen Österreichs zur NATO im Rahmen eines
maßgeschneiderten Dialogs und Ausschöpfung
der Kooperations- und Dialogmöglichkeiten, die
im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden
geboten werden. Eine enge Zusammenarbeit
zwischen EU und NATO im Sinne einer strate-
gischen Partnerschaft zwischen beiden Organi-
sationen wird als Voraussetzung für einen Erfolg
der ESVP angesehen.

14. Der Erweiterungsprozess der NATO wird als ein
Beitrag zur Förderung von Sicherheit und Stabi-
lität in Europa begrüßt und liegt auch im sicher-
heitspolitischen Interesse Österreichs. Der sicher-
heits- und verteidigungspolitische Nutzen einer
NATO-Mitgliedschaft wird von Österreich im
Lichte der sicherheitspolitischen Entwicklungen
laufend beurteilt und die Beitrittsoption im Auge
behalten. Ein Beitritt zur NATO würde nur mit
Zustimmung der Bevölkerung (Volksabstim-
mung) erfolgen.

Verteidigungspolitik

Österreichs Verteidigungspolitik soll nach folgenden
Grundsätzen gestaltet werden:

1. Gewährleistung einer militärischen Verteidi-
gungsfähigkeit, die sich aus der konkreten militär-
strategischen Lage ableitet. Ein existenzbedroh-
ender konventioneller militärischer Angriff gegen
Österreich ist derzeit nicht abzusehen, während
die Fähigkeit punktuellen Angriffen entgegenzu-
treten ständig zu gewährleisten ist. Dazu gehört
die Bereithaltung und Weiterentwicklung aller
militärischen Kernfunktionen auf hohem techno-
logischen Niveau in einem operativ durchsetz-
ungsfähigen Kräfteumfang. Bei einer künftigen
Änderung der sicherheitspolitischen Lage soll mit
diesem Potenzial die Aufwuchsfähigkeit der
Streitkräfte sichergestellt werden. Sicherstellung
einer ständigen Luftraumüberwachung und Luft-
raumsicherung im Anlassfall, der Abwehr sub-
konventioneller Angriffe sowie allfälliger konven-
tioneller Bedrohungen.

2. Entwicklung und Erhaltung der Fähigkeit zur
Teilnahme an einer gemeinsamen Verteidigung
in adäquater Stärke, das ist aus heutiger Sicht der
Umfang eines Divisionsäquivalents.

3. Befähigung des Bundesheeres zur Teilnahme am
gesamten Spektrum der Petersberg-Aufgaben in
multinationalem Rahmen bis zum Umfang einer
Brigade bzw. eines Brigadeäquivalents.

4. Sicherstellung eines Höchstmaßes an Schutz für
Gesundheit und Leben der Truppen und einzel-
nen Soldaten.

5. Herstellung der Interoperabilität für die Durch-
führung friedensunterstützender Einsätze im
Ausland sowie zur Verteidigung Österreichs.

6. Die derzeitigen Rahmenbedingungen erfordern
die Abdeckung des gesamten militärischen Auf-
gabenspektrums, was personell nur durch die
Aufrechterhaltung der allgemeinen Wehrpflicht
bewältigt werden kann. Das Anforderungsprofil
erfordert aber eine stufenweise Erhöhung des
Professionalisierungsgrades und des Freiwilligen-
anteils.

7. Sicherstellung von Kapazitäten für Assistenzein-
sätze zur Hilfeleistung bei Katastrophen, zur
Assistenz des Bundesministerium für Inneres
(BMI) im Falle terroristischer Bedrohungen so-
wie zur sicherheitspolizeilichen Grenzüber-
wachung und zum Objektschutz.

8. Die Zielsetzungen für die Streitkräfte und deren
Zielerreichung sind einem ständigen Überprü-
fungsprozess zu unterziehen.

9. Österreich soll durch die Möglichkeit von Rüs-
tungskooperationen, vor allem im Bereich der
WEAG, Synergieeffekte erzielen, Rüstungsbe-
schaffungen verbilligen und den Zugang zu
neuester Schlüsseltechnologie eröffnen.

10. Zur Erfüllung der vorgegebenen nationalen und
internationalen Aufgaben sind für das Bundes-
heer die dafür notwendigen budgetären, perso-
nellen und infrastrukturellen Rahmenbedin-
gungen sicherzustellen.

11. Das BMLV soll alle zwei Jahre ein Weißbuch
mit einer Zehnjahresperspektive herausgeben, in
dem unter Bezugnahme auf die Lage die Auf-
gabenstellung, der IST-Stand und die Erforder-
nisse des Bundesheeres dargelegt werden.

12. Das BMLV soll Möglichkeiten zu regionalen
Kooperationen zur Erzielung von Synergien in
verschiedenen Bereichen (wie z.B. CENCOOP
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oder gemeinsame Rüstungsprojekte etc.) anstre-
ben.

13. Die Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen von
PfP sollen ausgeschöpft werden und neben Übun-
gen und Ausbildung auch alle Aspekte der For-
schung, insbesondere der sicherheitspolitischen
Forschung, umfassen.

Innere Sicherheit

Österreichs Politik der inneren Sicherheit soll nach
folgenden Grundsätzen gestaltet werden:

1. Erfüllung von Aufgaben der inneren Sicherheit
auf den Grundsätzen von Freiheit, Demokratie,
Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten sowie der Rechtsstaatlichkeit und unter
Bedachtnahme auf die gesetzliche Kompetenz-
verteilung.

2. Wahrung und Weiterentwicklung der inneren Si-
cherheit, die der Gewährleistung der Funktions-
fähigkeit des innerstaatlichen Lebens sowie der
individuellen Sicherheit der Menschen dient.

3. Bekämpfung des internationalen Terrorismus,
insbesondere durch Intensivierung der innerstaat-
lichen Zusammenarbeit sowie auf bilateraler und
multilateraler Ebene und im Rahmen der EU.
Verstärkte Informationsgewinnung auf nationa-
ler Ebene und Intensivierung des Austausches von
Informationen mit Partnerländern.

4. Bekämpfung der organisierten Kriminalität in all
ihren Ausprägungen (Menschenhandel und
Schlepperei, Waffen-, Drogenhandel, Geldwä-
sche etc.) sowohl innerstaatlich als auch durch
internationale Zusammenarbeit, insbesondere
auch mit mittel- und osteuropäischen Staaten und
mit Russland.

5. Verbesserung der internationalen Zusammenar-
beit, insbesondere mit dem Ziel, der Schleppe-
rei, dem Menschenhandel und der illegalen Mig-
ration vorzubeugen.

6. Bereitstellung von Personal und erforderlicher
Technik zur Terrorismus- und Kriminalitätsbe-
kämpfung sowie zur Grenzsicherung.

7. Sicherstellung des wirksamen Schutzes des öster-
reichischen Teils der EU-Außengrenze und ver-
stärkte Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten.

8. Verstärkter Informationsaustausch über Migrati-
on auf Ebene der Europäischen Union und ins-
besondere auch mit den USA, Kanada, Australien
und Neuseeland.

9. Aktiver Beitrag zur Stärkung der nicht-militäri-
schen Fähigkeiten der EU zur Konfliktverhütung
und Krisenbewältigung sowie Teilnahme an in-
ternationalen Maßnahmen, die diesem Ziel die-
nen.

10. Bereitstellung der für das internationale zivile
Krisenmanagement notwendigen Kräfte der Exe-
kutive (Polizei, Gendarmerie) nach Maßgabe der
Möglichkeiten, insbesondere der budgetmäßigen
Bedeckung, inklusive der erforderlichen Ausbil-
dung und Rahmenbedingungen für ihren Einsatz
sowie von Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten
für lokale Polizeikräfte aus Krisenregionen.

11. Vorbereitung, Schulung und gegebenenfalls Ent-
sendung von zivilen Spezialisten (Verwaltungs-
beamte, Richter, Staatsanwälte usw.) im Rahmen
des internationalen zivilen Krisenmanagements
zur Unterstützung der Herstellung rechtsstaat-
licher und demokratischer Verhältnisse.

12. Sicherstellung der Zusammenarbeit aller zustän-
digen Stellen des Bundes mit den Katastrophen-
schutzbehörden der Länder sowie den Einsatz-
organisationen auf der Grundlage bestehender ge-
setzlicher Bestimmungen (Staatliches Katastro-
phenschutzmanagement).

13. Intensivierung und Optimierung der Ausbildung
und des Erfahrungsaustausches auf nationaler und
internationaler Ebene, insbesondere zur Präven-
tion und Bekämpfung des Terrorismus, der in-
ternational organisierten Kriminalität und der il-
legalen Migration sowie im Hinblick auf den
umfassenden Katastrophenschutz.

14. Verstärkte Information der Bevölkerung über
Selbstschutzmaßnahmen und Optimierung der
Warnsysteme.

15. Unterstützung der Bestrebungen in der EU zur
Verwirklichung einer gemeinsamen Migrations-
politik unter Wahrung der besonderen nationalen
Interessen der Mitglieder und des Prinzips der
Lastenteilung.

Teilstrategien

Die Verwirklichung der österreichischen Sicherheits-
politik im Rahmen einer umfassenden Sicherheits-
vorsorge beruht auf einem systematischen Zusam-
menwirken verschiedener Bereiche der Politik auf der
Basis entsprechender Teilstrategien.

Der Nationalrat ersucht daher die Bundesregierung,
auf der Grundlage der vorliegenden Empfehlungen
zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik für alle
sicherheitspolitisch relevanten Bereiche Teilstrategien
auszuarbeiten.
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Die Teilstrategien sollen insbesondere jene Maßnah-
men enthalten, die zur Umsetzung der Empfehlun-
gen erforderlich sind.
Diese Teilstrategien sollen entsprechend den inter-
nationalen Rahmenbedingungen laufend überprüft,
koordiniert und gegebenenfalls angepasst werden.

Die Teilstrategien sollen sich auf die Bereiche Au-
ßenpolitik, Verteidigungspolitik und Innere Sicherheit
beziehen. Darüber hinaus sollen auch Teilstrategien
zu den Bereichen Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Ver-
kehrs-, Infrastruktur- und Finanzpolitik sowie zur Bil-
dungs- und Informationspolitik ausgearbeitet werden.



269

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

10.3 Europäische Sicherheitsstrategie

Ein sicheres Europa in einer besseren Welt

Brüssel, den 12. Dezember 2003

Einleitung

Nie zuvor ist Europa so wohlhabend, so sicher und
so frei gewesen. Die Gewalt der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts ist einer in der europäischen Ge-
schichte beispiellosen Periode des Friedens und der
Stabilität gewichen.

Die Schaffung der Europäischen Union steht im Mit-
telpunkt dieser Entwicklung. Sie hat die Beziehun-
gen zwischen unseren Ländern und das Leben unse-
rer Bürger verändert. Die europäischen Staaten ha-
ben sich verpflichtet, Streitigkeiten auf friedlichem
Wege beizulegen und in gemeinsamen Institutionen
zusammenzuarbeiten. Im Laufe der Zeit haben sich
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie mehr und mehr
durchgesetzt und aus autoritären Regimen wurden
sichere, gefestigte und dynamische Demokratien. Die
aufeinander folgenden Erweiterungen lassen die Vi-
sion eines geeinten und friedlichen Kontinents Rea-
lität werden.

Die Vereinigten Staaten haben – insbesondere im
Rahmen der NATO – einen entscheidenden Beitrag
zum europäischen Einigungsprozess und zur Sicher-
heit Europas geleistet. Seit dem Ende des Kalten
Krieges sind die Vereinigten Staaten der dominieren-
de militärische Akteur. Gleichwohl ist kein Land in
der Lage, die komplexen Probleme der heutigen Zeit
im Alleingang zu lösen.

Was die Sicherheit Europas anbelangt, so gibt es nach
wie vor Bedrohungen und Herausforderungen. Der
Ausbruch des Konflikts auf dem Balkan hat uns
wieder vor Augen geführt, dass der Krieg nicht von
unserem Kontinent verschwunden ist. Im letzten Jahr-
zehnt ist keine Region der Welt von bewaffneten
Konflikten verschont geblieben. In den meisten Fäl-
len waren diese Konflikte eher innerstaatlicher als
zwischenstaatlicher Natur, und die meisten Opfer
waren Zivilisten.

Als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 450
Millionen Einwohnern, die ein Viertel des Bruttoso-
zialprodukts (BSP) weltweit erwirtschaften, ist die
Europäische Union, der zudem ein umfangreiches
Instrumentarium zur Verfügung steht, zwangsläufig
ein globaler Akteur. Im vergangenen Jahrzehnt sind
europäische Streitkräfte in so entfernten Ländern wie
Afghanistan, Osttimor und der DRK eingesetzt wor-
den. Die zunehmende Konvergenz europäischer In-

teressen und die Stärkung der gegenseitigen Solida-
rität haben die EU zu einem glaubwürdigeren und
handlungsstarken Akteur werden lassen. Europa
muss daher bereit sein, Verantwortung für die glo-
bale Sicherheit und für eine bessere Welt mit zu tra-
gen.

I. Das Sicherheitsumfeld: Globale Herausforde-
rungen und Hauptbedrohungen

Globale Herausforderungen

Durch die zunehmende Öffnung der Grenzen seit
dem Ende des Kalten Krieges ist ein Umfeld ent-
standen, in dem interne und externe Sicherheits-
aspekte nicht mehr voneinander zu trennen sind. Die
Handels- und Investitionsströme, die technologische
Entwicklung und die Verbreitung der Demokratie
haben vielen Menschen Freiheit und Wohlstand ge-
bracht. Aus der Sicht anderer jedoch steht die
Globalisierung für Frustration und Ungerechtigkeit.
Diese Entwicklungen haben auch für nichtstaatliche
Gruppen mehr Spielraum für eine Mitwirkung am
internationalen Geschehen entstehen lassen. Und sie
haben die Abhängigkeit Europas – und somit auch
seine Anfälligkeit – von vernetzten Infrastrukturen
unter anderem in den Bereichen Verkehr, Energie und
Information erhöht.

Seit 1990 sind fast vier Millionen Menschen – zu  90 %
Zivilisten – in Kriegen ums Leben gekommen. Welt-
weit haben über 18 Millionen Menschen wegen eines
Konflikts ihr Heim verlassen.

In weiten Teilen der dritten Welt rufen Armut und
Krankheiten unsägliches Leid wie auch dringende
Sicherheitsprobleme hervor. Fast drei Milliarden
Menschen und damit die Hälfte der Weltbevölkerung
müssen mit weniger als zwei Euro pro Tag auskom-
men. Jedes Jahr sterben 45 Millionen Menschen an
Hunger und Unterernährung. Aids hat sich zur
verheerendsten Epidemie der Menschheitsgeschichte
entwickelt und ist Ursache für den Zusammenbruch
ganzer Gesellschaften. Neue Krankheiten können
sich rasch ausbreiten und zu einer globalen Bedro-
hung werden. Die Armut im südlich der Sahara ge-
legenen Teil Afrikas ist heute größer als vor zehn
Jahren. In vielen Fällen ist wirtschaftliches Versa-
gen mit politischen Problemen und Gewaltkonflikten
verknüpft.

Sicherheit ist eine Vorbedingung für Entwicklung.
Konflikte zerstören nicht nur Infrastrukturen (ein-
schließlich der sozialen), sondern fördern auch Kri-
minalität, schrecken Investoren ab und verhindern
ein normales Wirtschaftsleben. Eine Reihe von Län-
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dern und Regionen bewegen sich in einem Teufels-
kreis von Konflikten, Unsicherheit und Armut. Der
Wettstreit um Naturressourcen – insbesondere um
Wasser –, der sich durch die globale Erwärmung in
den nächsten Jahrzehnten noch steigern wird, dürfte
in verschiedenen Regionen der Welt für weitere Tur-
bulenzen und Migrationsbewegungen sorgen.

Die Energieabhängigkeit gibt Europa in besonderem
Maße Anlass zur Besorgnis. Europa ist der größte
Erdöl- und Erdgasimporteur der Welt. Unser derzei-
tiger Energieverbrauch wird zu 50 % durch Einfuh-
ren gedeckt. Im Jahr 2030 wird dieser Anteil 70 %
erreicht haben. Die Energieeinfuhren stammen zum
größten Teil aus der Golfregion, aus Russland und
aus Nordafrika.

Hauptbedrohungen

Größere Angriffe gegen Mitgliedstaaten sind nun-
mehr unwahrscheinlich geworden. Dafür ist Europa
mit neuen Bedrohungen konfrontiert, die verschie-
denartiger, weniger sichtbar und weniger vorher-
sehbar sind.

Terrorismus: Terrorismus gefährdet Menschenle-
ben, verursacht hohe Kosten, sucht die Offenheit und
Toleranz unserer Gesellschaften zu untergraben und
stellt eine zunehmende strategische Bedrohung für
Gesamteuropa dar. Terroristische Bewegungen sind
in wachsendem Maße gut ausgestattet, elektronisch
vernetzt und gewillt, unbegrenzt Gewalt anzuwen-
den, um in großem Maßstab Menschen zu töten.

Die jüngste Terrorismuswelle ist globalen Ausma-
ßes und mit gewalttätigem religiösem Extremismus
verbunden. Die Ursachen für diese Entwicklung sind
komplex. Dazu gehören der Modernisierungsdruck,
kulturelle, soziale und politische Krisen sowie die
Entfremdung der in fremden Gesellschaften leben-
den jungen Menschen. Dieses Phänomen tritt auch
in unserer eigenen Gesellschaft zutage.

Europa ist sowohl Ziel als auch Stützpunkt dieses
Terrorismus: Europäische Länder waren und sind An-
schlagziele. Logistische Stützpunkte von Al Qaida-
Zellen wurden im Vereinigten Königreich sowie in
Italien, Deutschland, Spanien und Belgien entdeckt.
An einer konzertierten Aktion Europas führt kein Weg
vorbei.

Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
(MVW) stellt die potenziell größte Bedrohung für
unsere Sicherheit dar. Die internationalen Verträge
und Ausfuhrkontrollregelungen haben die Verbreitung
von MVW und ihrer Trägersysteme verlangsamt.

Nun jedoch stehen wir am Anfang eines neuen und
gefährlichen Zeitabschnitts, in dem es möglicher-
weise – insbesondere im Nahen Osten – zu einem
MVW-Wettrüsten kommt. Fortschritte im Bereich der
biologischen Wissenschaften können die Wirkung von
biologischen Waffen in den kommenden Jahren ver-
stärken; auch Anschläge mit chemischen Stoffen und
radiologischem Material sind eine ernst zu nehmen-
de Gefahr. Die Verbreitung von Raketentechnologie
sorgt für zusätzliche Instabilität und könnte Europa
zunehmender Gefahr aussetzen.

Am erschreckendsten ist der Gedanke, dass terroris-
tische Gruppierungen in den Besitz von Massen-
vernichtungswaffen gelangen. Sollte dies eintreten,
wäre eine kleine Gruppe in der Lage, einen Schaden
anzurichten, der eine Größenordnung erreicht, die
bislang nur für Staaten und Armeen vorstellbar war.

Regionale Konflikte: Probleme, wie sie sich in
Kaschmir, in der Region der Großen Seen und auf
der koreanischen Halbinsel stellen, haben ebenso di-
rekte und indirekte Auswirkungen auf europäische
Interessen wie näher gelegene Konfliktherde, vor al-
lem im Nahen Osten. Gewaltsame oder festgefahre-
ne Konflikte, wie sie auch an unseren Grenzen an-
dauern, stellen eine Bedrohung für die regionale Sta-
bilität dar. Sie zerstören Menschenleben wie auch
soziale und physische Infrastrukturen, bedrohen Min-
derheiten und untergraben die Grundfreiheiten und
Menschenrechte. Diese Konflikte können Extremis-
mus, Terrorismus und den Zusammenbruch von Staa-
ten hervorrufen und leisten der organisierten Krimi-
nalität Vorschub. Regionale Unsicherheit kann die
Nachfrage nach Massenvernichtungswaffen schüren.
Um den häufig schwer zu definierenden neuen Be-
drohungen zu begegnen, ist es bisweilen das nahe
Liegendste, den länger zurückliegenden regionalen
Konflikten auf den Grund zu gehen.

Scheitern von Staaten: Schlechte Staatsführung, d.h.
Korruption, Machtmissbrauch, schwache Institutio-
nen und mangelnde Rechenschaftspflicht sowie zi-
vile Konflikte zersetzen Staaten von innen heraus. In
einigen Fällen hat dies zu einem Zusammenbruch der
staatlichen Institutionen geführt. Somalia, Liberia und
Afghanistan unter den Taliban sind die bekanntesten
Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Das Schei-
tern eines Staates kann auf offensichtliche Bedrohun-
gen, wie organisierte Kriminalität oder Terrorismus,
zurückzuführen sein und ist ein alarmierendes Phä-
nomen, das die globale Politikgestaltung untergräbt
und die regionale Instabilität vergrößert.
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Organisierte Kriminalität: Europa ist ein primä-
res Ziel für organisierte Kriminalität. Diese interne
Bedrohung für unsere Sicherheit hat auch eine wich-
tige externe Dimension: Der grenzüberschreitende
Handel mit Drogen, Frauen, illegalen Einwanderern
und Waffen machen einen wichtigen Teil der Machen-
schaften krimineller Banden aus, und bisweilen be-
stehen Verbindungen zu terroristischen Bewegungen.

Diese Formen der Kriminalität hängen oft mit der
Schwäche oder dem Versagen des Staates zusam-
men. In einigen drogenproduzierenden Ländern hat
sich die Schwächung der staatlichen Strukturen un-
ter dem Einfluss der Drogengelder beschleunigt. Ein-
künfte aus dem Handel mit Edelsteinen, Holz und
Kleinwaffen schüren Konflikte in anderen Teilen der
Welt. All diese Tätigkeiten untergraben sowohl die
Rechtsstaatlichkeit als auch die soziale Ordnung als
solche. In Extremfällen kann das organisierte Ver-
brechen einen Staat beherrschen. 90 % des Heroins
in Europa stammt von Mohn aus Afghanistan, wo
vom Drogenhandel Privatarmeen unterhalten werden.
Der Drogenvertrieb findet überwiegend über krimi-
nelle Netze auf dem Balkan statt, auf deren Konto
auch 200.000 der weltweit 700.000 Fälle von Frauen-
handel gehen. Eine neue Dimension der organisier-
ten Kriminalität, der in Zukunft mehr Aufmerksam-
keit zu schenken sein wird, ist die um sich greifende
Seeräuberei.

Bei einer Summierung dieser verschiedenen Elemen-
te – extrem gewaltbereite Terroristen, Verfügbarkeit
von Massenvernichtungswaffen, organisierte Krimi-
nalität, Schwächung staatlicher Systeme und Priva-
tisierung der Gewalt – ist es durchaus vorstellbar,
dass Europa einer sehr ernsten Bedrohung ausgesetzt
sein könnte.

II. Strategische Ziele

Wir leben in einer Welt, die bessere Zukunftschancen
bietet, uns gleichzeitig aber auch größeren Bedro-
hungen aussetzt als dies in der Vergangenheit der Fall
war. Die Zukunft hängt zum Teil auch von unserem
Handeln ab. Wir müssen zugleich global denken und
lokal handeln. Um ihre Sicherheit zu verteidigen und
ihre Werte zur Geltung zu bringen, verfolgt die EU
drei strategische Ziele:

Abwehr von Bedrohungen

Die Europäische Union ist bereits aktiv gegen die
wichtigsten Bedrohungen vorgegangen.

Die EU hat auf die Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 mit einem Maßnahmenpaket reagiert,

das die Einführung eines Europäischen Haftbe-
fehls, Maßnahmen zur Bekämpfung der Finan-
zierung von terroristischen Gruppierungen und
ein Rechtshilfeabkommen mit den Vereinigten
Staaten umfasst. Sie ist weiterhin um eine stär-
kere Zusammenarbeit in diesem Bereich und ver-
besserten Schutz bemüht.

Die EU verfolgt schon seit vielen Jahren eine
Nichtverbreitungspolitik. Sie hat unlängst ein
weiteres Aktionsprogramm verabschiedet, das
Maßnahmen zur Stärkung der Internationalen
Atomenergie-Organisation, zur Verschärfung der
Ausfuhrkontrollen und zur Bekämpfung illega-
ler Lieferungen und der illegalen Beschaffung
vorsieht. Die EU tritt für die weltweite Befolgung
der multilateralen Vertragsregelungen sowie für
eine Verschärfung der Verträge und ihrer
Kontrollbestimmungen ein.

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten
haben Unterstützung zur Beilegung von regio-
nalen Konflikten geleistet und zusammengebro-
chenen Staaten wieder auf die Beine geholfen,
unter anderem auf dem Balkan, in Afghanistan
und in der DRK. Indem die EU auf dem Balkan
auf die Wiederherstellung der verantwortungs-
vollen Staatsführung und die Förderung der De-
mokratie hinwirkt und die dortigen Behörden in
die Lage versetzt, gegen die organisierte Krimi-
nalität vorzugehen, wird in wirksamster Weise
zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
in der EU selbst beigetragen.

Im Zeitalter der Globalisierung können ferne Bedro-
hungen ebenso ein Grund zur Besorgnis sein wie
näher gelegene. Nukleare Tätigkeiten in Nordkorea,
nukleare Risiken in Südasien und Proliferation im
Nahen Osten sind allesamt ein Grund zur Besorgnis
für Europa.

Terroristen und Kriminelle sind nunmehr in der Lage,
weltweit zu operieren: Ihre Aktivitäten in Mittel- oder
Südostasien können eine Bedrohung für die europä-
ischen Länder oder ihre Bürger darstellen. Zugleich
hat die globale Kommunikation regionale Konflikte
und humanitäre Tragödien – wo auch immer sie sich
ereignen – stärker in das Bewusstsein der europäi-
schen Öffentlichkeit gerückt.

Unser herkömmliches Konzept der Selbstverteidi-
gung, das bis zum Ende des Kalten Krieges galt, ging
von der Gefahr einer Invasion aus. Bei den neuen
Bedrohungen wird die erste Verteidigungslinie
oftmals im Ausland liegen. Die neuen Bedrohungen
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sind dynamischer Art. Die Proliferationsrisiken neh-
men immer mehr zu; ohne Gegenmaßnahmen wer-
den terroristische Netze immer gefährlicher. Staatli-
cher Zusammenbruch und organisierte Kriminalität
breiten sich aus, wenn ihnen nicht entgegengewirkt
wird – wie in Westafrika zu sehen war. Daher müs-
sen wir bereit sein, vor Ausbruch einer Krise zu han-
deln. Konflikten und Bedrohungen kann nicht früh
genug vorgebeugt werden.

Im Gegensatz zu der massiv erkennbaren Bedrohung
zur Zeit des Kalten Krieges ist keine der neuen Be-
drohungen rein militärischer Natur und kann auch
nicht mit rein militärischen Mitteln bewältigt wer-
den. Jede dieser Bedrohungen erfordert eine Kom-
bination von Instrumenten. Die Proliferation kann
durch Ausfuhrkontrollen eingedämmt und mit politi-
schen, wirtschaftlichen und sonstigen Druckmitteln
bekämpft werden, während gleichzeitig auch die tie-
feren politischen Ursachen angegangen werden. Zur
Bekämpfung des Terrorismus kann eine Kombinati-
on aus Aufklärungsarbeit sowie polizeilichen,
justiziellen, militärischen und sonstigen Mitteln er-
forderlich sein. In gescheiterten Staaten können mi-
litärische Mittel zur Wiederherstellung der Ordnung
und humanitäre Mittel zur Bewältigung der Not-
situation erforderlich sein. Regionale Konflikte be-
dürfen politischer Lösungen, in der Zeit nach Beile-
gung des Konfliktes können aber auch militärische
Mittel und eine wirksame Polizeiarbeit vonnöten sein.
Wirtschaftliche Instrumente dienen dem Wiederauf-
bau, und ziviles Krisenmanagement trägt zum Wie-
deraufbau einer zivilen Regierung bei. Die Europäi-
sche Union ist besonders gut gerüstet, um auf solche
komplexen Situationen zu reagieren.

Stärkung der Sicherheit in unserer Nachbarschaft

Selbst im Zeitalter der Globalisierung spielen die
geographischen Aspekte noch immer eine wichtige
Rolle. Es liegt im Interesse Europas, dass die angren-
zenden Länder verantwortungsvoll regiert werden.
Nachbarländer, die in gewaltsame Konflikte verstrickt
sind, schwache Staaten, in denen organisierte Krimi-
nalität gedeiht, zerrüttete Gesellschaften oder
explosionsartig wachsende Bevölkerungen in Grenz-
regionen sind für Europa allemal Probleme.

Die Integration der beitretenden Staaten erhöht zwar
unsere Sicherheit, bringt die EU aber auch in größe-
re Nähe zu Krisengebieten. Wir müssen darauf hin-
arbeiten, dass östlich der Europäischen Union und
an den Mittelmeergrenzen ein Ring verantwortungs-
voll regierter Staaten entsteht, mit denen wir enge,
auf Zusammenarbeit gegründete Beziehungen pfle-

gen können. Wie wichtig dies ist, lässt sich am bes-
ten anhand des Balkans verdeutlichen. Dank der ge-
meinsamen Anstrengungen der EU, der Vereinigten
Staaten, Russlands, der NATO und anderer interna-
tionaler Partner ist die Stabilität der Region nun nicht
mehr durch den Ausbruch eines größeren Konflikts
bedroht. Die Glaubwürdigkeit unserer Außenpolitik
hängt von der Konsolidierung der in dieser Region
erzielten Erfolge ab. Die europäische Perspektive ist
ein strategisches Ziel und zugleich ein Anreiz für
Reformen.

Es liegt nicht in unserem Interesse, dass durch die
Erweiterung neue Trennungslinien in Europa entste-
hen. Wir müssen die Vorteile wirtschaftlicher und
politischer Zusammenarbeit auf unsere östlichen
Nachbarn ausweiten und uns zugleich mit den politi-
schen Problemen dieser Länder befassen. Wir müs-
sen nun ein stärkeres und aktiveres Interesse für die
Probleme im Südkaukasus aufbringen, der einmal
ebenfalls eine Nachbarregion sein wird. Die Lösung
des israelisch-arabischen Konflikts ist für Europa eine
strategische Priorität. Andernfalls bestehen geringe
Aussichten, die anderen Probleme im Nahen Osten
anzugehen. Die Europäische Union muss ihr Enga-
gement aufrechterhalten und weiterhin bereit sein,
bis zur Lösung des Problems Kräfte und Mittel zu
investieren. Die Zweistaatenlösung, für die Europa
seit langem eintritt, findet inzwischen breite Zustim-
mung. Die Durchsetzung dieser Lösung wird geein-
te und kooperative Anstrengungen seitens der Euro-
päischen Union, der Vereinigten Staaten, der Verein-
ten Nationen, Russlands und der Länder der Region,
allen voran jedoch seitens der Israelis und der Paläs-
tinenser selbst erfordern.

Der Mittelmeerraum ist generell weiterhin mit ernst-
haften Problemen wirtschaftlicher Stagnation, sozia-
ler Unruhen und ungelöster Konflikte konfrontiert.
Es liegt im Interesse der Europäischen Union, den
Mittelmeerpartnern durch effizientere Gestaltung der
wirtschafts-, sicherheits- und kulturpolitischen Zu-
sammenarbeit im Rahmen des Barcelona-Prozesses
weiter beizustehen. Ferner muss eine stärkeres En-
gagement gegenüber der arabischen Welt ins Auge
gefasst werden.

Eine Weltordnung auf der Grundlage eines wirk-
samen Multilateralismus

In einer Welt globaler Bedrohungen, globaler Märk-
te und globaler Medien hängen unsere Sicherheit und
unser Wohlstand immer mehr von einem wirksamen
multilateralen System ab. Daher ist es unser Ziel, eine
stärkere Weltgemeinschaft, gut funktionierende in-
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ternationale Institutionen und eine geregelte Weltord-
nung zu schaffen.

Wir sind der Wahrung und Weiterentwicklung des
Völkerrechts verpflichtet. Die Charta der Vereinten
Nationen bildet den grundlegenden Rahmen für die
internationalen Beziehungen. Dem Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen obliegt die Hauptverantwortung
für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit. Die Stärkung der Vereinten Natio-
nen und ihre Ausstattung mit den zur Erfüllung ihrer
Aufgaben und für ein effizientes Handeln erforderli-
chen Mitteln ist für Europa ein vorrangiges Ziel.

Wir wollen, dass die internationalen Organisationen,
Regelungen und Verträge Gefahren für den Frieden
und die Sicherheit in der Welt wirksam abwenden,
und müssen daher bereit sein, bei Verstößen gegen
ihre Regeln zu handeln.

Schlüsselinstitutionen des internationalen Systems,
wie beispielsweise die Welthandelsorganisation
(WTO) und die internationalen Finanzinstitutionen,
haben mehr Mitglieder aufgenommen. China ist der
WTO beigetreten, und über den Beitritt Russlands
wird verhandelt. Wir müssen uns darum bemühen,
die Mitgliedschaft solcher Einrichtungen unter Auf-
rechterhaltung ihrer hohen Standards auszuweiten.

Die transatlantischen Beziehungen zählen zu den tra-
genden Elementen des internationalen Systems. Dies
ist nicht nur im beiderseitigen Interesse, sondern stärkt
auch die internationale Gemeinschaft in ihrer Gesamt-
heit. Die NATO ist ein besonderer Ausdruck dieser
Beziehungen.

Regionale Organisationen stärken ebenfalls die ver-
antwortungsvolle Staatsführung weltweit. Für die
Europäische Union sind Stärke und Wirkungskraft
der OSZE und des Europarates von besonderer Be-
deutung. Andere regionale Organisationen wie
ASEAN, MERCOSUR und die Afrikanische Union
leisten einen wichtigen Beitrag zu einer besseren
Weltordnung.

Es ist eine Bedingung für eine geregelte Weltordnung,
dass das Recht mit Entwicklungen wie Proliferation,
Terrorismus und globaler Erwärmung Schritt hält.
Wir haben ein Interesse daran, bestehende Institutio-
nen wie die Welthandelsorganisation weiter auszu-
bauen und neue Einrichtungen wie den Internationa-
len Strafgerichtshof zu unterstützen. Unsere eigene
Erfahrung in Europa hat gezeigt, dass Sicherheit
durch Vertrauensbildung und Rüstungskontrollre-
gelungen gesteigert werden kann. Diese Instrumen-
te können auch einen wichtigen Beitrag zu Sicher-

heit und Stabilität in unserer Nachbarschaft und
darüber hinaus leisten.

Die Qualität der Staatengemeinschaft hängt von der
Qualität der sie tragenden Regierungen ab. Der bes-
te Schutz für unsere Sicherheit ist eine Welt verant-
wortungsvoll geführter demokratischer Staaten. Die
geeignetsten Mittel zur Stärkung der Weltordnung
sind die Verbreitung einer verantwortungsvollen
Staatsführung, die Unterstützung von sozialen und
politischen Reformen, die Bekämpfung von Korrup-
tion und Machtmissbrauch, die Einführung von
Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der Menschen-
rechte.

Handelspolitik und Entwicklungspolitik können wir-
kungsvolle Instrumente zur Förderung von Reformen
sein. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaa-
ten sind als weltweit größter öffentlicher Hilfegeber
und größte Handelsmacht bestens in der Lage, diese
Ziele zu verfolgen.

Die Förderung einer besseren Staatsführung durch
Hilfsprogramme, Konditionalität und gezielte handels-
politische Maßnahmen bleibt eine wichtige Kompo-
nente unserer Politik, die wir noch weiter verstärken
müssen. Eine Welt, die als ein Ort der Gerechtigkeit
und der Chancen für alle wahrgenommen wird, ist
sicherer für die Europäische Union und ihre Bürger.

Eine Reihe von Staaten hat sich von der internationa-
len Staatengemeinschaft abgekehrt. Einige haben sich
isoliert, andere verstoßen beharrlich gegen die inter-
nationalen Normen. Es ist zu wünschen, dass diese
Staaten zur internationalen Gemeinschaft zurückfin-
den, und die EU sollte bereit sein, sie dabei zu unter-
stützen. Denen, die zu dieser Umkehr nicht bereit
sind, sollte klar sein, dass sie dafür einen Preis be-
zahlen müssen, auch was ihre Beziehungen zur Eu-
ropäischen Union anbelangt.

III. Auswirkungen auf die europäische Politik

Die Europäische Union hat Fortschritte auf dem Weg
zu einer kohärenten Außenpolitik und einer wirksa-
men Krisenbewältigung erzielt. Wir verfügen in-
zwischen über Instrumente, die wirksam eingesetzt
werden können, wie wir in der Balkanregion und
anderswo bewiesen haben. Wenn wir aber einen un-
serem Potenzial entsprechenden Beitrag leisten wol-
len, dann müssen wir noch aktiver, kohärenter und
handlungsfähiger sein. Und wir müssen mit anderen
zusammenarbeiten.

Aktiver bei der Verfolgung unserer strategischen Zie-
le. Dies gilt für die gesamte Palette der uns zur Ver-
fügung stehenden Instrumente der Krisenbewältigung
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und Konfliktverhütung, einschließlich unserer Maß-
nahmen im politischen, diplomatischen, militärischen
und zivilen, handels- und entwicklungspolitischen
Bereich. Es bedarf einer aktiveren Politik, um den
neuen, ständig wechselnden Bedrohungen entgegen-
zuwirken. Wir müssen eine Strategie-Kultur entwi-
ckeln, die ein frühzeitiges, rasches und wenn nötig
robustes Eingreifen fördert.

Als eine Union mit 25 Mitgliedstaaten, die mehr als
160 Mrd. Euro für Verteidigung aufwenden, sollten
wir mehrere Operationen gleichzeitig durchführen
können. Die Union könnte einen besonderen Mehr-
wert erzielen, indem sie Operationen durchführt, bei
denen sowohl militärische als auch zivile Fähigkei-
ten zum Einsatz gelangen.

Die EU muss die Vereinten Nationen in ihrem Kampf
gegen Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit
in der Welt unterstützen. Die EU fühlt sich verpflichtet
zu einer intensiveren Zusammenarbeit mit der UNO
bei der Hilfe für Länder, die Konflikte hinter sich
haben, und zu verstärkter Unterstützung der UNO
bei kurzfristigen Krisenbewältigungseinsätzen.

Wir müssen fähig sein zu handeln, bevor sich die Lage
in Nachbarländern verschlechtert, wenn es Anzeichen
für Proliferation gibt und bevor es zu humanitären
Krisen kommt. Durch präventives Engagement kön-
nen schwierigere Probleme in der Zukunft vermie-
den werden. Eine Europäische Union, die größere
Verantwortung übernimmt und sich aktiver einbringt,
wird größeres politisches Gewicht besitzen.

Mehr Handlungsfähigkeit. Ein handlungsfähigeres
Europa liegt in greifbarer Nähe, obwohl es Zeit brau-
chen wird, um unser gesamtes Potential zu entfalten.
Die laufenden Maßnahmen – vor allem die Einrich-
tung einer Rüstungsagentur – führen uns in die rich-
tige Richtung.

Damit wir unsere Streitkräfte zu flexibleren, mobi-
len Einsatzkräften umgestalten und sie in die Lage
versetzen können, sich den neuen Bedrohungen zu
stellen, müssen die Mittel für die Verteidigung auf-
gestockt und effektiver genutzt werden.

Durch einen systematischen Rückgriff auf zusam-
mengelegte und gemeinsam genutzte Mittel könnten
Duplizierungen verringert, die Gemeinkosten gesenkt
und mittelfristig die Fähigkeiten ausgebaut werden.

Bei nahezu allen größeren Einsätzen ist auf militäri-
sche Effizienz ziviles Chaos gefolgt. Wir brauchen
eine verstärkte Fähigkeit, damit alle notwendigen zi-
vilen Mittel in und nach Krisen zum Tragen kommen.

Verstärkte diplomatische Fähigkeiten: Wir brauchen
ein System, das die Ressourcen der Mitgliedstaaten
mit denen der EU-Organe verbindet. Der Umgang
mit Problemen, die weiter entfernt und uns fremder
sind, erfordert besseres Verständnis und bessere
Kommunikation.

Gemeinsame Bedrohungsanalysen sind die beste
Grundlage für gemeinsame Maßnahmen. Dies erfor-
dert einen besseren Austausch von Erkenntnissen
zwischen den Mitgliedstaaten und mit den Partner-
ländern.

Mit dem Ausbau der Fähigkeiten in den verschiede-
nen Bereichen sollten wir an ein breiteres Spektrum
von Missionen denken. Hiezu könnten gemeinsame
Operationen zur Entwaffnung von Konfliktparteien,
die Unterstützung von Drittländern bei der Terroris-
musbekämpfung und eine Reform des Sicherheits-
bereichs zählen. Der letztgenannte Punkt wäre Teil
eines umfassenderen Aufbaus von staatlichen Insti-
tutionen.

Die Dauervereinbarungen zwischen der EU und der
NATO, insbesondere die Berlin-Plus-Vereinbarung,
verbessern die Einsatzfähigkeit der EU und bilden
den Rahmen für die strategische Partnerschaft zwi-
schen beiden Organisationen bei der Krisen-
bewältigung. Dies spiegelt unsere gemeinsame Ent-
schlossenheit wider, die Herausforderungen des
neuen Jahrhunderts anzugehen.

Mehr Kohärenz. Entscheidend bei der Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik und der Europä-
ischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist, dass
wir stärker sind, wenn wir gemeinsam handeln. Über
die letzten Jahre hinweg haben wir eine Reihe ver-
schiedener Instrumente mit jeweils eigener Struktur
und Logik geschaffen.

Die Herausforderung besteht nun darin, die verschie-
denen Instrumente und Fähigkeiten, darunter die eu-
ropäischen Hilfsprogramme und den Europäischen
Entwicklungsfonds, die militärischen und zivilen
Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und andere Instru-
mente zu bündeln. All diese Instrumente und Fähig-
keiten können von Wirkungen für unsere Sicherheit
und die Sicherheit von Drittländern sein. Sicherheit
ist die wichtigste Voraussetzung für Entwicklung.

Die diplomatischen Bemühungen sowie die Entwick-
lungs-, die Handels- und die Umweltpolitik müssen
derselben Agenda folgen. In einer Krise ist eine ein-
heitliche Führung durch nichts zu ersetzen.

Eine bessere Abstimmung zwischen dem außenpoli-
tischen Handeln und der Justiz- und Innenpolitik ist



275

Weißbuch 2004

Analyse      Bilanz      Perspektiven

von entscheidender Bedeutung bei der Bekämpfung
des Terrorismus und der organisierten Kriminalität.

Einer stärkeren Kohärenz bedarf es nicht nur zwi-
schen den EU-Instrumenten, sondern auch in Bezug
auf das außenpolitische Handeln der einzelnen Mit-
gliedstaaten.

Eine kohärente Politik ist auch auf regionaler Ebene
gefragt, besonders im Umgang mit Konflikten. Pro-
bleme lassen sich selten für ein Land allein und ohne
regionale Unterstützung lösen, wie die Erfahrung
sowohl auf dem Balkan als auch in Westafrika lehrt.

Zusammenarbeit mit den Partnern. Es gibt wohl
kaum ein Problem, das wir allein bewältigen kön-
nen. Bei den oben beschriebenen Bedrohungen han-
delt es sich um gemeinsame Bedrohungen, die auch
alle unsere engsten Partner betreffen. Internationale
Zusammenarbeit ist eine Notwendigkeit. Wir müs-
sen unsere Ziele sowohl im Rahmen der multilatera-
len Zusammenarbeit in den internationalen Organi-
sationen als auch durch Partnerschaften mit wichti-
gen Akteuren verfolgen.

Die transatlantischen Beziehungen sind unersetzlich.
In gemeinsamem Handeln können die Europäische
Union und die Vereinigten Staaten eine mächtige
Kraft zum Wohl der Welt sein. Unser Ziel sollte eine
wirkungsvolle, ausgewogene Partnerschaft mit den
USA sein. Dies ist ein weiterer Grund, warum die

EU ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und ihre Ko-
härenz verstärken muss.

Wir müssen uns weiter um engere Beziehungen zu
Russland bemühen, das einen wichtigen Faktor für
unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bildet. Die
Verfolgung gemeinsamer Werte wird die Fortschrit-
te auf dem Weg zu einer strategischen Partnerschaft
bestärken.

Wir haben historische, geographische und kulturelle
Bande mit jedem Teil dieser Welt, mit unseren Nach-
barn im Nahen Osten, unseren Partnern in Afrika, in
Lateinamerika und in Asien. Diese Beziehungen sind
ein wichtiges Fundament. Insbesondere müssen wir
danach streben, strategische Partnerschaften mit
Japan, China, Kanada und Indien sowie mit all jenen
zu entwickeln, die unsere Ziele und Werte teilen und
bereit sind, sich dafür einzusetzen.

Fazit

Wir leben in einer Welt mit neuen Gefahren, aber auch
mit neuen Chancen. Die Europäische Union besitzt
das Potential, einen wichtigen Beitrag zur Bewälti-
gung der Bedrohungen wie auch zur Nutzung der
Chancen zu leisten. Eine aktive und handlungsfähige
Europäische Union könnte Einfluss im Weltmaßstab
ausüben. Damit würde sie zu einem wirksamen mul-
tilateralen System beitragen, das zu einer Welt führt,
die gerechter, sicherer und stärker geeint ist.
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10.4 Begriffsbestimmungen

ABC-Abwehrtruppe

Die ABC-Abwehrtruppe ist eine Kampfunter-
stützungstruppe, welche militärische und zivile
Bedarfsträger bei der Herabsetzung der Wirkung von
ABC-Kampfmitteln bzw. ziviler ABC-Gefahrquellen
und anderer Schadensereignisse durch ABC-Beob-
achtung, Auswerten der ABC- und Schadenslage,
Spüren, Dekontaminieren, Retten und Bergen, Brand-
bekämpfung und Trinkwasseraufbereitung unter-
stützt.

Sie ist mit ihren hoch spezialisierten Fähigkeiten und
ihrer Spezialausrüstung wichtiger Bestandteil der
nationalen und internationalen Katastrophenhilfe,
insbesondere bei atomaren, biologischen und chemi-
schen Bedrohungen. Sie stellt auch einen wichtigen
Faktor der Hilfeleistung bei Humanitären Einsätzen
(z.B. im Rahmen von Such- und Rettungseinsätzen
bzw. zur Trinkwasseraufbereitung) dar. Die ABC-
Abwehrtruppe erfüllt eine Querschnittaufgabe, die
zum Ziel hat, das Überleben des einzelnen Soldaten
sicherzustellen, die Kampfkraft der Truppe zu erhal-
ten und die Fortführung des Einsatzes bzw. der
Kampfführung zu gewährleisten. Um dies zu ermög-
lichen, ist eine ständige weltweite – aber auch an-
lassbezogene und für den jeweiligen Einsatzraum
gültige – ABC-Bedrohungsanalyse erforderlich.
Darüber hinaus gilt es, eine Kontamination der eige-
nen Kräfte zu vermeiden bzw. im Falle einer erfolg-
ten Kontamination durch rasch einsetzende und
gründliche Dekontamination die volle Einsatz-
fähigkeit der Truppe wiederherzustellen. Die ABC-
Abwehr weist folgende funktionelle Komponenten
auf: ABC-Schutz, ABC-Aufklärung, ABC-
Alarmierung, -Warnung und -Meldung, Kontamina-
tionsabwehr, Selbstschutz, Retten und Bergen sowie
medizinische Gegenmaßnahmen.

ABC-Aufklärung

ABC-Aufklärung ist Aufklärung mit dem Ziel, Infor-
mationen über den Einsatz und die Wirkung von
ABC-Kampfmitteln zu gewinnen und umfasst Wetter-
beobachtung, ABC-Beobachtung, Feststellung von
Kontaminationen, Messen der Strahlendosis, Proben-
entnahme und ABC-Kampfmitteluntersuchung.

Abwehr (militärstrategisch)

Abwehr ist eine militärstrategische Zielsetzung, wel-
che

die Wiederherstellung des „Status quo ante“ im
Falle  konventioneller oder subkonventioneller
Angriffe mit militärischen Mitteln allein oder

die Schaffung eines Zustandes, der die Errei-
chung dieses Zieles mit politischen Mitteln er-
möglicht,

bezweckt.

Abwehr bezweckt die Wiederherstellung eines Zu-
standes, der vor einem Angriff eines Gegners gege-
ben war, mit militärischen Mitteln oder die Schaf-
fung eines politisch verwertbaren Zustandes. Dies
kann im Rahmen der Zerschlagung, des Zurückdrän-
gens eines Gegners oder durch nachhaltigen Wider-
stand erfolgen. Nachdem aus der Nachbarschaft Ös-
terreichs keine konventionellen militärischen Angrif-
fe mit strategischen bzw. operativen Zielsetzungen
in Österreich zu erwarten sind, ist das Verfahren der
Abwehr derzeit nur mehr auf einen räumlich begrenz-
ten Angriff auszurichten.

Abwehroperation

Eine Abwehroperation ist eine offensiv oder defen-
siv geführte Operation mit dem Ziel, Gefährdungen
oder Bedrohungen möglichst grenznahe zu bewälti-
gen.

Die Abwehroperation ist im Rahmen der Strategie
der Abwehr das defensive Einsatzverfahren der Land-
streitkräfte. Sie hat zum Ziel, einen Angriff möglichst
grenznah zum Stehen zu bringen und einen weiteren
Vorstoß auf eigenes Territorium zu verhindern, um
einem Gegner die Inbesitznahme wichtiger Opera-
tionsziele zu verwehren. Dadurch werden Voraus-
setzungen geschaffen, verloren gegangene Teile des
Bundesgebietes wieder in Besitz zu nehmen. Eine
Abwehroperation erfordert grundsätzlich das Zusam-
menwirken von Verzögerungskräften und verteidi-
genden Kräften in Riegelstellungen.

Angriff

Angriff hat den Zweck, Kräfte des Feindes zu ver-
nichten oder zu zerschlagen und Raum in Besitz zu
nehmen. Er erfolgt aus der Bewegung oder nach
Bereitstellung.

ARBC-Kampfmittel siehe NRBC

Artillerietruppe
Die Artillerie ist eine Waffengattung zur Kampfunter-
stützung, die die Kampftruppe mit Artilleriefeuer bis
zu einer Entfernung bis 30 km unterstützt. Darüber
hinaus liefert die Artillerie mit in vorderer Linie ein-
gesetzten Beobachtungstrupps Lageinformationen
zur Erstellung eines lückenlosen Gefechtsbildes.

Die Artillerietruppe ist im Kampf der verbundenen
Waffen wesentlicher Träger der Feuerunterstützung
mit Steilfeuer und dient im Kampf zur Erringung der
Feuerüberlegenheit. Sie kann ihre Aufgaben nahezu
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uneingeschränkt unter allen tages- und jahreszeitli-
chen Bedingungen sowie Witterungsverhältnissen
wahrnehmen. Sie ist mit ihren Beobachtungs- und
Aufklärungsmitteln ein wesentlicher Teil des Auf-
klärungsverbundes.

Asymmetrischer Krieg

Asymmetrische Kriegführung beschreibt eine Situa-
tion, in der signifikante Unterschiede hinsichtlich der
eingesetzten Mittel, Methoden, Kräfte sowie Moti-
vation zwischen Gegnern bestehen. Im asymmetri-
schen Krieg weicht die unterlegene Partei der stär-
keren Macht aus und schlägt zum geeigneten Zeit-
punkt auf den oder die Schwachpunkte des Gegners
ein. Mit gezielten Nadelstichen versucht die unterle-
gene Partei den überlegenen Gegner abzunützen, zu
schwächen und zu besiegen. Die Intention bei der
asymmetrischen Kriegführung liegt darin, dem an-
deren mit minimalem Aufwand einen maximalen
Schaden zuzufügen. Kleinere Staaten mit geringen
Militärpotentialen gegen eine überlegene Militär-
macht, aber auch Guerilla-Truppen, Partisanen oder
Terroristen wenden diese Kriegführung an, wenn sie
sich entweder untereinander bekämpfen oder gegen
einen Staat vorgehen.

Assistenz

Assistenz ist eine Hilfeleistung des Bundesheeres auf
Anforderung der gesetzmäßigen zivilen Gewalt auf
Grund des Wehrgesetzes.

Atomwaffen siehe Nukleare Waffen

Aufklärung

Aufklärung ist das Gewinnen von Erkenntnissen über
fremde Länder, Regionen, Streitkräfte, Konflikt-
parteien und übergreifende Fragen durch Sicht-
beobachtung und/oder Nutzung technischer bzw.
sonstiger Mittel, um der jeweiligen Führungsebene
ein möglichst zutreffendes Lagebild zu vermitteln.

Aufklärung und Nachrichtengewinnung sind ent-
scheidende Grundlagen für Führungstätigkeit und
Einsatzführung. Dabei kommt es darauf an, die Auf-
klärungsergebnisse und Informationen verschiedener
Komponenten in ein gemeinsames Lagebild zusam-
menzuführen. Neben den Ergebnissen der Auf-
klärungstruppe werden Informationen aus dem Be-
reich der Fernmeldeaufklärung, der Luftraum-
überwachung, der Fliegerabwehr, der ABC-Aufklä-
rung, der Beobachtungsorganisation der Artillerie etc.
erfasst und zu einem gemeinsamen Lagebild verdich-
tet. Die Aufklärungsergebnisse und die zusammen-
geführte Information (das Lagebild) sind Grundlage

für operativ-taktische Reaktionszeiten und für den
wirksamen bzw. ökonomischen Einsatz von Kräften
und Mitteln. Internationale Einsätze erfordern auch
den internationalen Verbund und die Vernetzung der
vorhandenen Aufklärungskapazitäten. Durch den
Militärstab der Europäischen Union wurde daher ein
Konzept für die militärische Aufklärung bei EU-ge-
führten Krisenmanagementoperationen entwickelt.
Die Verfügbarkeit von Aufklärungsergebnissen ist
darüber hinaus eine wesentliche Voraussetzung für
die Früherkennung von Konflikten und das nachfol-
gende Beurteilungsverfahren, das schlussendlich in
das Verfahren zum Krisenmanagement der EU mün-
det.

Aufwuchs(-fähigkeit)

Aufwuchs ist eine militärstrategische Maßnahme, mit
der durch Bereitstellung von Kräften (in der Einsatz-
gliederung) eine angemessene Reaktion auf eine
sicherheitspolitische/militärstrategische Lageent-
wicklung erfolgt. Der Aufwuchs kann unmittelbar
durch Mobilmachung der Kräfte der jeweiligen Hee-
resgliederung, oder – als mittelbare Maßnahme –
durch Rekonstruktion oder Rekonstitution erfolgen.

Ausbildung

Ausbildung umfasst die Vermittlung des zur Ausü-
bung des Dienstes – insbesondere für die Auftrags-
erfüllung im Einsatz – erforderlichen Wissens und
Könnens sowie die Förderung der Bereitschaft hiezu.

Ausbildungskonzept

Ausbildungs- bzw. Ausbildungsunterstützungs-
konzepte schreiben Vorstellungen sowie Ziele für die
Ausbildung und Ausbildungsunterstützung der ver-
schiedenen Ausbildungsbereiche im Bundesheer fest.
Diese Konzepte bilden die Grundlage für die weite-
re Planung und Durchführung/Umsetzung der Aus-
bildung und Ausbildungsunterstützung.

Ausbildungsphilosophie

Die Ausbildungsphilosophie ist ein laufend aktuali-
siertes Grundsatzdokument für die konzeptionelle
Planung der Ausbildung im ÖBH. Sie basiert vor al-
lem auf der Ausbildungsvision und dem militär-
strategischen Konzept und umfasst auf Basis aus-
bildungsrelevanter Ableitungen begründete Überle-
gungen zum Ausbildungssystem des Bundesheeres
und gibt Leitlinien (SOLL-Vorgaben) für die Ausbil-
dung und Ausbildungsunterstützung vor. Die Aus-
bildungsphilosophie wird durch einen Motivenbericht
ergänzt.
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Ballistische Lenkwaffen

Unter ballistischen Lenkwaffen versteht man Flug-
körper, die nach dem Start während einer kurzen
Lenkphase auf eine ballistische Flugbahn gebracht
werden und anschließend auf dieser grundsätzlich
ungelenkt ballistisch ins Ziel fliegen. Einzelne (tech-
nisch anspruchsvollere) Systeme können zudem auch
während der ballistischen Flugphase in einem engen
Rahmen gelenkt werden, insbesondere beim Ausstoß
von Mehrfachsprengkörpern oder in der Endphase.

Bataillonsäquivalent

Kräfte des Bundesheeres, die u. U. aus verschiede-
nen Waffen- und Truppengattungen kommen und in
Summe etwa den Umfang eines Bataillons haben,
jedoch nicht zwingend als Bataillon zusammenwir-
ken.

Battlegroups

Battlegroups sind – unabhängig von der bereits be-
schlossenen 60.000 Personen starken EU-Eingreif-
truppe – mobile Einsatzteams, die vor allem in so
genannten „gescheiterten Staaten“ und Bürgerkriegs-
gebieten einsetzbar sein sollen, um in angemessener
Weise auf internationale Krisen reagieren zu können.
Vorgesehen sind sieben Gefechtsverbände zu je ca.
1.500 Soldaten. Die einzelnen Gefechtsverbände sol-
len innerhalb von 14 Tagen einsetzbar sein. Öster-
reich hat beim Verteidigungsministertreffen der EU
am 22. November 2004 seine Bereitschaft bekun-
det, an einer gemeinsam mit Deutschland und Tsche-
chien gebildeten Battlegroup mitzuwirken.

Bedrohung

Eine Bedrohung ist eine auf Existenz von Kräften,
Mitteln, Verfahren und Absichten beruhende Gefähr-
dung eigener Ziele und Absichten. Eine Bedrohung
im sicherheitspolitischen Sinne liegt dann vor, wenn
ein Staat eine interne oder externe Entwicklung oder
einen Zustand als eine konkrete, gegen ihn gerichte-
te Gefahr für seine politische, wirtschaftliche und
militärische Sicherheit beurteilt. So kann die (poten-
tielle) Gefahr, die vom transnationalen Terrorismus
ausgeht, ohne weiteres auch als unmittelbare Bedro-
hung empfunden werden, falls dies von einem Staat
so beurteilt wird (z.B. USA nach dem 11. Septem-
ber 2001).

Beispiel Kalter Krieg: Die permanente Präsenz star-
ker militärischer Verbände beiderseits des Eisernen
Vorhangs konnte zumindest von den „Frontstaaten“
als Bedrohung eingestuft werden.

Berlin Plus

Beim NATO-Gipfel in Berlin 1996 wurde der Aus-
bau des europäischen Pfeilers der NATO, die Euro-
päische Sicherheits- und Verteidigungsidentität
(ESVI), beschlossen. Im Anschluss an den Europäi-
schen Rat von Kopenhagen konnte am 16. Dezem-
ber 2002 zwischen dem Politischen und Sicherheits-
politischen Komitee (PSK) der EU und dem Nord-
atlantikrat (NAC) der NATO ein Rahmendokument
unterzeichnet werden, in dem die NATO der EU den
gesicherten Zugriff auf NATO-Mittel und -Kapazi-
täten zugesteht. Diese unter dem Fachterminus
„Berlin+ -Abkommen“ bekannten Vereinbarungen
stellen die Grundlage dar, auf der die EU auf die
Duplizierung von Mitteln und Kapazitäten, die in der
NATO bereits vorhanden sind, verzichten kann.12

Bewaffneter Konflikt

Als bewaffnete Konflikte werden gewaltsame Aus-
einandersetzungen bezeichnet, bei denen die Krite-
rien von Krieg nicht in vollem Umfang erfüllt sind.
In der Regel handelt es sich dabei um Fälle, in denen
eine hinreichende Kontinuität der Kampfhandlungen
nicht mehr oder auch noch nicht gegeben ist. Bewaff-
nete Konflikte werden von der Arbeitsgemeinschaft
Kriegsursachenforschung (AKUF) erst seit 1993 er-
fasst13 .

Biologische Waffen

Biologische Waffen haben zum Ziel, letale oder nicht-
letale Infektionen auf Menschen, Tiere oder Pflan-
zen zu übertragen. Militärisch ist der Einsatz biolo-
gischer Waffen ebenso auf strategischer wie takti-
scher Ebene möglich. Einige biologische Kampfstoffe
sind relativ einfach herzustellen oder zu besorgen,
andere erfordern hohes Fachwissen. Obwohl es zwar
effiziente Systeme zur Ausbringung (mit Aerosolen
oder Sporen) gibt, brauchen sie eine komplexe Auf-
bereitung. Seit der Versendung von Anthrax in Brie-
fen kann der Einsatz biologischer Waffen, wenn auch
in kleinem Ausmaß, nicht mehr nur als hypothetische
Möglichkeit beurteilt werden.

Brigade

Die Brigade ist eine Truppe, die in der Lage ist, tak-
tische Aufgaben, die vornehmlich durch den Gegner
und das zu erwartende Gelände definiert sind, weit-
gehend selbständig durch Kampf der verbundenen
Waffen zu erfüllen und dabei durch die Ausdehnung
des beherrschbaren Raumes zur Schwergewichts-
verlagerung befähigt ist. Sie koordiniert Waffen- und
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Truppengattungen und bedient sich hiezu eines Sta-
bes.14

Capability Development Mechanism (CDM)

Begriff aus dem Bereich der ESVP. Der CDM ist
ein geplantes und zyklisches Verfahren (ähnlich dem
NATO/PfP Planning and Review Process/PARP) und
soll in Hinkunft

die Zielerreichung der Vorgaben im Helsinki
Headline Goal Catalogue (HHC) in quantitativer
und qualitativer Hinsicht erleichtern,

die im HHC festgeschriebenen Fähigkeitsziele
abgestimmt auf die Petersberg-Aufgaben stän-
dig überprüfen,

die Anstrengungen der NATO und der EU „har-
monisieren“ (Vermeidung von Doppelgleisig-
keiten).

Dazu besteht der CDM aus drei Elementen: der Dar-
stellung der militärischen Erfordernisse zur Errei-
chung der Ziele des HHC und Darstellung der quali-
tativen und quantitativen Beiträge der Mitglieds-
länder, einem Beobachtungs- und Überprüfungspro-
zess sowie der Auflistung der verbleibenden Defizi-
te (shortfalls) mit empfohlenen Maßnahmen zu de-
ren Behebung.

Chemische Waffen

Grundsätzlich muss von der Fähigkeit jeder Armee
ausgegangen werden, chemische Kampfstoffe in
irgendeiner Form zum Einsatz zu bringen. Aufgrund
ihrer tödlichen oder kampfunfähig machenden Wir-
kung werden chemische Kampfstoffe überraschend
und massiv sowie möglichst im Verbund mit kon-
ventioneller Munition durch Mittel der Luftstreitkräfte
und der Artillerie eingesetzt.

Gezielt für militärische Zwecke entwickelte Mittel
oder Gifte aus dem Bereich der chemischen Indus-
trie unterscheiden sich in Ausbreitung am Boden, in
der Luft, im Wasser, Verhalten nach Abwurf/Ver-
schuss und Wirksamkeit stark voneinander.

Für Terrororganisationen ist der Einsatz chemischer
Waffen keinesfalls mehr hypothetisch: Jede Terror-
organisation mit einem gewissen Maß an spezieller
Expertise, der entsprechenden Motivation und den
erforderlichen Finanzmitteln ist in der Lage, chemi-
sche Mittel herzustellen und einzusetzen, um Men-
schen, Tiere oder Lebensmittel zu vergiften.

Dabei ist ein direktes Ausbringen der Kampfstoffe
auf Menschen (z.B. U-Bahn, Stadion etc.) ebenso
vorstellbar wie ein indirektes (z.B. Nahrungskette,

Wasserversorgung etc.). Der Anschlag in der Tokio-
ter U-Bahn 1995 hat mehr als deutlich gezeigt, wie
verwundbar moderne Gesellschaften gegenüber che-
mischen Angriffen mit Gasen sind.

Crisis Response Operations (CRO)

Krisenreaktionseinsätze der vereinten Streitkräfte der
NATO-Mitglieder, die nicht unter Artikel 5 des
NATO-Vertrages fallen. Sie stellen jene politischen,
militärischen, zivilen und sonstigen Mittel zur Ver-
fügung, um eine Krise zu bewältigen und Sicherheit
wiederherzustellen. Krisenreaktionseinsätze umfas-
sen u.a. die Unterstützung ziviler Behörden, friedens-
unterstützende Einsätze (Friedenserhaltung und -
durchsetzung), militärische Kampfeinsätze, Einsät-
ze zur Herauslösung von Kräften, Unterstützung bei
Katastrophenhilfe, humanitäre Einsätze sowie Sank-
tionen, Embargos und andere Zwangsmaßnahmen.

Corporate Identity (CI)

Corporate Identity ist die strategisch geplante und
operativ eingesetzte Selbstdarstellung und Verhal-
tensweise eines Unternehmens nach innen und nach
außen auf Basis einer festgelegten Unternehmens-
philosophie, einer langfristigen Unternehmens-
zielsetzung und eines definierten (SOLL -) Images
mit dem Willen, alle Handlungsinstrumente des Un-
ternehmens in einheitlichem Rahmen nach innen und
außen zur Darstellung zu bringen.“15

Das visuelle Unternehmensbild kommuniziert Ver-
trauen, Glaubwürdigkeit, und Leistung eines Unter-
nehmens nach innen und außen. Je stärker die Über-
einstimmung von Verhalten, Kommunikation und
Selbstverständnis ist, desto deutlicher ist die positive
Prägung eines Unternehmens in der Öffentlichkeit
und bei den Mitarbeitern. Die visuelle Leitlinie ist
gleichsam die Uniform des Unternehmens. Grund-
formen und Angaben des Systems müssen so flexi-
bel sein, dass sie auf alle Werbe- und Infoträger über-
tragbar sind. In dieses Layout müssen sich Bilder und
Texte verschiedener Größen ebenso einfügen lassen
wie Fotos, Logos oder Symbole. Nicht zuletzt sind
auch Internet und Intranet ein wesentlicher Bestand-
teil von Corporate Design (CD).16

Dekontamination

Eine Dekontamination ist die Entstrahlung, Entseu-
chung oder Entgiftung von Personen, Waffen, Gerät,
Gebäuden oder Geländeteilen. Eine Dekontaminati-
on kann durch physikalische, chemische oder mecha-
nische Verfahren erfolgen. Eine weitere Unterglie-
derung lässt sich durch die Einteilung in die Indivi-
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dualdekontamination, Teildekontamination und Voll-
dekontamination durchführen.

Drohne

Drohnen sind unbemannte fern- oder programmge-
steuerte Flugkörper (Unmanned Aerial Vehicles/
UAV), die vor allem für Aufklärungs-, Feuerleit- und
Kampfzwecke, einschließlich elektronischer Kampf-
führung verwendet werden. Da die Reichweiten sol-
cher Systeme allgemein zwischen 50 und 300 km
liegen, können Drohnen auch grenzüberschreitend
eingesetzt werden. Die rechtzeitige Aufklärung ei-
ner anfliegenden Drohne ist aus radartechnischen
Gründen kaum möglich. Dadurch könnten mittels
UAVs radiologische, biologische oder chemische
MVW ins Ziel gebracht werden.

Dual-Use-Güter

Güter und Leistungen (einschließlich Software und
Technologie), die an sich für den zivilen Gebrauch
hervorgebracht werden, gleichzeitig aber auch für
militärische Zwecke verwendet werden können. Der
doppelte Verwendungszweck stellt aus sicherheits-
politischen Gründen weltweit einen heiklen Faktor
dar.

Einsatzunterstützung

Einsatzunterstützung ist der funktionale Aufgaben-
bereich des ÖBH, welcher Führung, Kräfte, Mittel
und Verfahren mit dem Ziel zusammenfasst, die per-
sonelle und logistische Unterstützung von Einsätzen
des ÖBH sicherzustellen.

Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP)

Die wichtigsten (derzeitigen) Rechtsgrundlagen der
ESVP sind im Artikel 17 des 1999 in Kraft getrete-
nen Vertrages über die Europäische Union (EU-V)
enthalten. Die ESVP ist somit fester Bestandteil der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP). Die ESVP umfasst gemäß Absatz 1 dieses
Artikels „sämtliche Fragen, welche die Sicherheit der
Union betreffen, wozu auch die schrittweise Fest-
legung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik (...)
gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung füh-
ren könnte, falls der Europäische Rat dies beschließt.“
Gemäß Abs. 2 dieses Artikels schließen die sicher-
heitspolitischen Fragen auch die Petersberg-Aufga-
ben mit ein.

EUROCORPS

Erste multinationale europäische Truppe ab 1992
aufgestellt; setzt sich aus Einheiten von fünf Ländern

zusammen (Deutschland, Belgien, Spanien, Luxem-
burg und Frankreich); ist nicht vorrangig der NATO
unterstellt.

EUROFOR

European Operational Rapid Force (gegründet
1995); Mitgliedstaaten sind Spanien, Italien, Portu-
gal und Frankreich; kann unter NATO oder für EU-
Krisenmanagement eingesetzt werden.

EUROMARFOR

European Maritime Force (gegründet 1995); umfasst
Marineelemente der vier Mitgliedstaaten Spanien,
Italien, Portugal und Frankreich; kann unter NATO-
oder EU-Befehl gestellt werden.

European Capabilities Action Plan (ECAP)

Der Aktionsplan stützt sich auf nationale Beschlüsse
(bottom-up-Konzept). Mittels einer Rationalisierung
der jeweiligen Verteidigungsanstrengungen der Mit-
gliedstaaten und einer Verstärkung der Synergie ih-
rer nationalen und multinationalen Projekte dürfte er
die Verbesserung der europäischen militärischen Fä-
higkeiten ermöglichen. Außerdem ist der Europäi-
sche Aktionsplan zu den Fähigkeiten so ausgelegt,
dass er das politische Vorhaben, in dem das Planziel
seinen Ursprung hat, unterstützt und die notwendi-
gen Impulse für die Verwirklichung der Ziele, die
sich die EU in Helsinki gesetzt hat, gibt.

Im Zuge der Gegenüberstellung des Helsinki Head-
line Goal Catalogue (HHC=SOLL) mit dem
Helsinki Force Catalogue (HFC=IST) wurde fest-
gestellt, dass in wesentlichen Bereichen Defizite
(shortfalls) vorhanden sind (zusammengefasst im
Helsinki Progress Catalogue/HPC). Zur Beseitigung
einiger dieser erkannten Defizite wurde der European
Capabilities Action Plan (ECAP) entwickelt. Dieser
sieht vor, dass unter Führung einer Lead Nation ver-
schiedene Arbeitsgruppen vorerst die shortfalls ana-
lysieren und Wege zu deren Behebung aufzeigen
(Phase I). Im Mai 2003 hat Phase II begonnen, wo-
bei im Rahmen von „Project Groups“ shortfalls be-
handelt werden sollen. Es geht darum, konkrete
Umsetzungsschritte zu deren Behebung zu tätigen.

EU-Framework Nation Concept

Framework Nation Konzept ist eine Organisations-
form eines multinationalen großen Verbandes, bei
dem eine Nation den Rahmen (framework) stellt. Die
Framework Nation ist für Führung, Verwaltung und
logistische Unterstützung des Stabes zuständig, stellt
daher den größten Teil des Stabspersonals und be-
setzt auch die Spitzendienstpositionen. Die Frame-
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work Nation stellt den Kommandanten der militär-
strategischen Führung (Operation Commander/
OpCdr), das Operational Headquarters (OHQ), die
Stabsunterstützung (staff support), die IT-Unterstüt-
zung (CIS – Communication and Information Sys-
tems), den logistischen Rahmen (logistic framework)
und trägt mit einem signifikanten Anteil an Kräften,
Mitteln und Fähigkeiten (assets and capabilities) zur
Operation bei.

Fernmeldetruppe

Die Fernmeldetruppe ist eine Führungstruppe zum
Zwecke der Führung-, Führungsunterstützung und
Nachrichtengewinnung. Sie verarbeitet und übermit-
telt Informationen in Form von Signalen, Sprache,
Schrift, Bild und Daten unter Nutzung von Fern-
meldesystemen und führt den Kampf mit und um
Information im gesamten elektromagnetischen Spek-
trum, zur ununterbrochenen Sicherstellung der eige-
nen Führungsfähigkeit und Erringung der eigenen
Führungsüberlegenheit bzw. der Beeinträchtigung
der gegnerischen Führungsfähigkeit.

Fliegertruppe
Die Fliegertruppe ist eine Kampftruppe, die das
wesentliche Element des Kampfes gegen feindliche
Luftstreitkräfte darstellt. Jene Teile der Fliegertrup-
pe, die im Kampf der verbundenen Waffen einge-
bunden sind (z.B. Hubschrauber oder Transport-
flugzeuge), zählen zur Kampfunterstützungstruppe.
Die Aufgabe der Fliegertruppe ist der Kampf gegen
den Feind aus der dritten Dimension zum Schutz von
Menschen und Sachgütern bzw. Infrastruktur im In-
und Ausland (im Rahmen multinationaler Einsätze).
Jene Teile der Fliegertruppe, die im Rahmen der
Luftraumüberwachung eingesetzt sind, orten, iden-
tifizieren und drängen gegebenenfalls eindringende
Flugzeuge ab oder zwingen sie, wenn nötig, zur Lan-
dung. Dabei besteht das System zur Überwachung
und Sicherung des österreichischen Luftraumes aus
einer aktiven und einer passiven Komponente. Unter
passiver Komponente wird das Radarsystem Gold-
haube verstanden, das durch mobile und ortsfeste
Radaranlagen den österreichischen Luftraum weit
über die Staatsgrenzen hinweg beobachtet und jedes
Luftfahrzeug im Luftraum identifiziert bzw. erkennt.
Die aktive Komponente der Luftraumüberwachung
und -sicherung stellen die Abfangjäger dar. Neben
dem System Saab J-35OE Draken, das sich in der
„Ausphasung“ befindet, wird die Luftraum-
überwachung derzeit mit den von der Schweiz an-
gemieteten Flugzeugen des Typs Northrop F-5E Ti-

ger II bis zur Indienststellung der neuen Abfangjä-
ger des Typs Eurofighter sichergestellt. Andere Ein-
satzmittel der Fliegertruppe – mit anderen Aufgaben
als Luftraumüberwachung – sind Transport-, Auf-
klärungs-, Verbindungs- und Schulungsflugzeuge
sowie Transport- und Verbindungshubschrauber.

Fliegerabwehrtruppe

Die Fliegerabwehrtruppe ist eine Kampftruppe, der
mit ihren bodengestützten Einsatzmitteln die Be-
kämpfung feindlicher Luftfahrzeuge und Flugkörper
obliegt. Sie schützt die Truppe und wichtige Räume,
Objekte und Einrichtungen gegen Angriffe aus der
Luft. Zur Fliegerabwehr werden Fliegerabwehr-
kanonen und Lenkwaffen eingesetzt.

Fortbildung

Fortbildung ist die Vertiefung und/oder Erweiterung
einer für die jeweilige ausgeübte Funktion vorhan-
denen Befähigung.

Frame Work Nation Prinzip

Führung einer multinationalen Brigade im Sinne des
EU-Framework Nation Konzepts über das gesamte
Spektrum der Petersberg-Aufgaben. Dies bedeutet
die Stellung der Kernfunktionen des Brigadestabes
sowie zumindest zwei Bataillone der Kampftruppen
einschließlich des wesentlichen Teils der Unter-
stützungskräfte sowie die Wahrnehmung der logisti-
schen Sicherstellung für die eigenen Kräfte.

Führungsmittel

Führungsmittel sind einer Führungsebene zur Ver-
fügung stehende Systeme, Geräte und/oder Verfah-
ren, mit denen Informationen gewonnen, verarbeitet,
gespeichert, dargestellt und übermittelt werden, um
die eigene Führungsfähigkeit zu gewährleisten und
die gegnerische zu beeinträchtigen.

Führungsorganisation

Die Führungsorganisation umfasst als Teil des
Führungssystems des ÖBH die Bereiche Führungs-
funktionen und deren Aufgaben, Führungsinfor-
mationen, Führungsmittel und Führungsstruktur.

Führungsstruktur

Die Führungsstruktur beschreibt die grundsätzliche
oder anlassbezogene Aufbau- und Ablaufbeziehung
von Kommanden, sonstigen Dienststellen und Ein-
richtungen und regelt die Zuordnung zu den
Führungsebenen sowie die Befehlsverhältnisse.
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Führungsverfahren

Das Führungsverfahren ist ein Regelkreis festgeleg-
ter Führungsvorgänge, die im Einzelnen aus den
Phasen Lagefeststellung, Planung, Befehlsgebung
und Kontrolle bestehen.

Gefährdung – Bedrohung – Risiko

Gefährdungen werden nach den Kategorien Poten-
tiale (machtpolitisch instrumentalisierbare und all-
gemeine Potentiale) und Motive unterschieden. Erst
durch zugrunde liegende Motive für strategisch of-
fensives Handeln werden machtpolitische Potentiale
zu Bedrohungen, die per definitionem zielgerichtet
und einem politischen Akteur zurechenbar17 sind.
Potentiale ohne zugrunde liegende Motive sind da-
her nicht von vornherein als Bedrohung einzustufen.
Nicht kompensierte Potentiale können aber ihrerseits
strategisch offensive Absichten generieren. Allgemei-
ne Potentiale können durch weitgehend unkontrol-
lierbare Entwicklungen, die nicht notwendigerweise
dem Willen eines politischen Akteurs zuzurechnen
sind, zu einer faktischen Gefährdung der Lebens-
grundlagen eines Staates führen.

In Abgrenzung zu den Begriffen Gefährdung und
Bedrohung wird Risiko nur im Sinn einer nicht ab-
deckbaren Restgefährdung verstanden. Welches Ri-
siko (Art, Umfang, Folgen) unter Beachtung verfüg-
barer Ressourcen eingegangen wird, ist letztlich eine
Entscheidung der politischen Führung.

Gegenkonzentration

Gegenkonzentration  ist das Bereithalten der als er-
forderlich beurteilten militärischen Kräfte in einem
bedrohten oder gefährdeten Raum, um die Fähigkeit
zur Abwehr zu demonstrieren und flexible eigene
Reaktionsmöglichkeiten sicherzustellen.

Gemeinsame Verteidigung

Siehe Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP)

Headline Goal 2010 (HLG 2010)

Nach Erreichen der quantitativen Operationalität des
Helsinki Headline Goal im Jahre 2003 wurde von
der EU ein neuer Zielkatalog mit Zieldatum 2010
zur Weiterentwicklung militärischer Fähigkeiten ver-
abschiedet (HLG 2010), um alle Aufgaben (ein-
schließlich eines präventiven Vorgehens zur Verhin-
derung von größerer Gewalt) des neuen EU-
Verfassungsvertrages bewältigen zu können.

Helsinki Headline Goal (HHG)

Im Dezember 1999 beschloss der Europäische Rat
von Helsinki: Spätestens im Jahr 2003 müssen die
Mitgliedstaaten im Rahmen der freiwilligen Zusam-
menarbeit bei EU-geführten Operationen in der Lage
sein, innerhalb von 60 Tagen Streitkräfte im Umfang
von 50.000 bis 60.000 Personen, die im Stande sind,
den Petersberg-Aufgaben in ihrer ganzen Bandbrei-
te gerecht zu werden, zu verlegen und dafür zu sor-
gen, dass diese Kräfte für mindestens ein Jahr im
Einsatz gehalten werden können18 . Österreich sagte
damals eine Beteiligung an o.a. Kräften im Ausmaß
von 2.000 Soldaten (Bodentruppen) für einen gleich-
zeitigen Einsatz zu.

Host Nation Support (HNS)

HNS umfasst alle zivilen und militärischen Unter-
stützungsleistungen eines Gastgeberlandes, die be-
freundeten Streitkräften auf dem Hoheitsgebiet des
Gastgeberlandes gewährt werden.

Infanteristische Kampftruppen

Infanteristische Kampftruppe ist eine Kampftruppe
mit der Fähigkeit zum unmittelbaren Kampf gegen
feindliche Infanterie sowie zum Kampf gegen gepan-
zerte Waffensysteme. Zu den infanteristischen
Kampftruppen zählen: Jägertruppe, Jagdkommando-
truppe und Wachtruppe.

Infanteristische Kampftruppen sind zum unmittel-
baren Kampf gegen feindliche Infanterie sowie ge-
gen gepanzerte Waffensysteme und Truppen unter
nahezu allen jahres-, und tageszeitlichen sowie allen
Witterungsbedingungen befähigt. Zu den infanteris-
tischen Kampftruppen zählen Jägertruppe, Jagd-
kommandotruppe und Wachtruppe. Infanteristische
Kampftruppen eignen sich besonders zum Kampf im
bedeckten (z.B. Wald), verbauten oder schwierigen
Gelände (z.B. Gebirge). Durch ihre Fähigkeit zur
interpersonellen Kontaktaufnahme sind sie die wich-
tigste Komponente bei der Inbesitznahme und Kon-
trolle militärischer Positionen und bei artverwandten
Aufgaben im Rahmen von friedensunterstützenden
Einsätzen. Durch den Einsatz luftbeweglicher Kräf-
te wird die Projektion militärischer Fähigkeiten auch
über größere Entfernungen ermöglicht, was auch im
Rahmen von friedensunterstützenden Einsätzen von
besonderer Bedeutung ist.

Neben der Fähigkeit zum Nehmen bzw. Halten wich-
tiger Geländeabschnitte sind infanteristische Kampf-
truppen besonders zum Schutz von Räumen, Objek-
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ten und Verbindungslinien sowie zum Schutz von
Transporten geeignet. Im Rahmen friedensunter-
stützender Einsätze eignen sich infanteristische
Kampftruppen zusätzlich zur Überwachung von
Demarkationslinien und Waffenstillstandsabkommen,
zur Kontrolle von Pufferzonen, zur Einrichtung von
Schutzzonen, zur Trennung von Konfliktparteien,
zum Errichten und Betreiben von Checkpoints, zur
Entwaffnung oder Demobilisierung anderer bewaff-
neter Kräfte und zur Teilnahme an Evakuierungs-
operationen.

Im Rahmen nationaler Aufgaben – zum Beispiel im
Rahmen sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsätze –
können infanteristische Kampftruppen zum Schutz
von Objekten, Verkehrslinien, Energieanlagen und
Räumen sowie zum Durchkämmen von Gelände-
teilen, zur Gegenjagd sowie für Kontroll- und
Patrouillenaufgaben eingesetzt werden.

Informationsarbeit

Unter Informationsarbeit des Bundesheeres sind jeg-
liche Kontakte zu bestimmten Zielgruppen – heeres-
extern wie intern – zu verstehen und fallen in den
Bereich der interpersonellen Kommunikation. Man
unterscheidet zwischen heeresexterner Informations-
arbeit, die schwergewichtsmäßig durch Informations-
offiziere wahrgenommen wird und im schulischen
Bereich stattfindet und Veranstaltungen, die auf ein
Publikum über den schulischen Bereich hinausge-
hen.19

Informationsoffizier (InfoO)

Informationsoffiziere gibt es seit Bestehen des Bun-
desheeres der Zweiten Republik. Es handelte sich
hiebei anfangs um Offiziere, welche zu Vorträgen,
speziell an Schulen, eingeladen wurden. Seit etwa
1970 wurden Informationsoffiziere regelmäßig durch
das BMLV mit Informationen beteilt und erhielten
eine kurze Zusatzausbildung. Gleichzeitig wurde es
auch für Unteroffiziere möglich, die Tätigkeit als
InfoO auszuüben.20

Die Ausbildung zum Informationsoffizier besteht
derzeit aus einem dreitägigen wehrpolitischen Semi-
nar und einem sechstägigen Kommunikationskurs,
welcher von Kommunikationstrainern geleitet wird
und nach dessen Bestehen die Ernennung erfolgen
kann. Die Grundlage für den Informationsoffizier,
Schulen besuchen zu dürfen, fußt nach wie vor auf
einem Erlass aus 1978 des damaligen Unterrichts-
ministers Sinowatz, welcher im Rahmen der geisti-
gen Landesverteidigung zur umfassenden Landes-
verteidigung zuzurechnen und als ein Ziel in der Po-
litischen Bildung festgelegt ist.21  Ausbildung und

Tätigkeit der InfoO erfolgen freiwillig und sind als
Nebenfunktion zu verstehen, zusätzlich zu ihrer ei-
gentlichen militärischen Aufgabe. Neben dem Ein-
satz an Schulen werden InfoO wie folgt verwendet22 :
Teilnahme an wehrpolitisch relevanten Podiumsdis-
kussionen am Podium, Sprechstunde/Beratungs-
gespräch, Stationsdienst bei Veranstaltungen im Rah-
men der militärischen Öffentlichkeitsarbeit, Betreu-
ung und Begleitung von Besuchern militärischer Ein-
richtungen, InfoO-Einsatz als Sonderform (Fach-
arbeitsbetreuung etc.).

Informationsoperationen

Unter dem Begriff Informationsoperationen23 ver-
steht man die Planung, Veranlassung und Steuerung
geplanter, mit anderen Führungsbereichen abge-
stimmter Kommunikationsmaßnahmen des Bundes-
heeres als hierarchieebenenüberschreitende Quer-
schnittsmaterie im In- und Ausland.

Innere Führung

Innere Führung dient der Feststellung, Gestaltung
und Vermittlung von Inhalten als maßgebliche Moti-
vation für das Handeln im Sinne des gesetzlichen
Auftrages sowie der Feststellung des Informations-
standes einschließlich der Informationsweitergabe im
Ressort. Darüber hinaus umfasst sie die Bewertung
von Desinformationen einschließlich der Beobach-
tung von Gerüchten bzw. die Analyse der nicht auto-
risierten Weitergabe interner Informationen an Dritte
(Öffentlichkeit, Teilöffentlichkeit).

Interoperabilität

Interoperabilität ist als zweitniedrigste Stufe der
Standardisierung die Fähigkeit von Systemen, Trup-
penteilen oder Streitkräften, sich gegenseitig durch
das Erbringen von Leistungen zu unterstützen und
die erbrachten Unterstützungsleistungen auch anwen-
den zu können, sodass sie durch diese ausgetausch-
ten Leistungen in die Lage versetzt werden, effektiv
zusammenzuarbeiten und damit die gemeinsame
Erfüllung des Auftrages sicherzustellen.

Jagdkampf

Jagdkampf ist eine Einsatzart mit dem Zweck, im
aufgelösten und beweglich geführten Kampf kleine-
rer Gruppierungen den Feind abzunutzen, zu binden
und ihm die ungehinderte Nutzung des Raumes auch
über längere Zeit zu verwehren.

Jagdkommandotruppe

Die Jagdkommandotruppe ist eine Waffengattung der
infanteristischen Kampftruppe der militärstrate-
gischen oder operativen Führung zur Erfüllung von
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Spezialeinsätzen. Sie führt Kommandounternehmen
auch tief im gegnerischen Gebiet, vor allem zur Läh-
mung oder Zerstörung wichtiger Objekte sowie zur
Ausschaltung und Vernichtung besonderer Ziele
durch. Die Jagdkommandotruppe ist besonders zur
Vernichtung aufgelöst kämpfender Kräfte in Form
der Gegenjagd, für Aufgaben des qualifizierten Per-
sonen- und Objektschutzes, für Aktionen zur Befrei-
ung von Geiseln und Gefangenen sowie zur Aufklä-
rung unter besonderen Bedingungen (z.B. Fernspäh-
und Hinterfrontaufklärung) im Rahmen der militäri-
schen Aufklärung befähigt.24

Jägertruppe
Jägertruppe ist eine Waffengattung, welche die
Hauptkomponente der infanteristischen Kampf-
truppen darstellt. Sie ist zum infanteristischen Kampf
in allen Einsatzarten der Landstreitkräfte befähigt. Sie
muss grundsätzlich über Beweglichkeit unter Panzer-
schutz und über die Fähigkeit zum Lufttransport ver-
fügen. Der Einsatz in Hochgebirgsregionen sowie bei
Luftlandungen erfordert teilweise eine Spezialisie-
rung der Jägertruppe. Die Soldaten der Jägertruppe
sind mit leichten Waffen ausgerüstet und weisen eine
sehr hohe Beweglichkeit auf.

Kampf der verbundenen Waffen

Dieser Begriff bezeichnet das räumliche und zeitli-
che Zusammenwirken von Kräften und Mitteln ver-
schiedener Waffengattungen im Gefecht.

Kampfgruppe (siehe auch Task Force)

Kampfgruppe ist die Bezeichnung für Kräfte, die
unter einem Kommando, auch eigens gebildet, zur
selbständigen Lösung einer Gefechtsaufgabe zusam-
mengefasst werden, oder Kräfte unter einem beste-
henden Kommando, deren Kampfweise oder Grö-
ßenordnung der organisationsgemäßen Bezeichnung
des Kommandos nicht mehr entspricht.

Kampfunterstützung

Dies ist ein funktionaler Aufgabenbereich, der Füh-
rung, Kräfte und Mittel mit dem Ziel zusammenfasst,
im Gefecht die Durchsetzungsfähigkeit der eigenen
Kräfte zu erhöhen, die eigene Handlungsfreiheit zu
erhalten und die des Gegners zu beeinträchtigen.

Kampfunterstützungstruppe ist eine Truppengattung,
deren Hauptaufgabe die Unterstützung der Kampf-
truppen mit den ihrer Ausrüstung und Ausstattung
entsprechenden Mitteln ist. Sofern Kampfunter-
stützungstruppen eigenständige Kampfaufgaben
durchführen, nehmen sie den Charakter von Kampf-
truppen an. Zu Kampfunterstützungstruppen zählen

Artillerietruppe, Pioniertruppe, ABC-Abwehrtruppe
und Teile der Luftstreitkräfte.

Konflikt

Konflikte werden definiert als „Interessensgegensätze
(Positionsdifferenzen) um nationale Werte (Unabhän-
gigkeit, Selbstbestimmung, Grenzen, Territorien etc.)
von einiger Dauer und Reichweite zwischen min-
destens zwei Parteien (Staaten, Staatengruppen, u.a.),
die entschlossen sind, sie zu ihren Gunsten zu ent-
scheiden. Dabei muss auf mindestens einer Seite die
organisierte Staatsmacht involviert sein.25  Die Ent-
wicklung vor allem nach den Terroranschlägen vom
11. September 2001 erfordert eine Ausweitung die-
ser Definition über nationale Werte hinaus. Die
Interessensgegensätze können sich demnach neben
nationalen Werten auch auf religiöse und/oder ideo-
logische Werte beziehen und transnationalen Charak-
ter aufweisen.

In der politikwissenschaftlichen Literatur wird bei
politischen Konflikten nach friedlicher und gewalt-
samer Austragung unterschieden. Die Anwendung
und der Gebrauch von Kampfmitteln und Waffen
kennzeichnen dabei den bewaffneten politischen
Konflikt. Es handelt sich dabei um die „intensivste
Form der Auseinandersetzung über Positionsdiffe-
renzen“. Bewaffnete Konflikte können eine politische
Verhandlungslösung herbeiführen oder verhindern26.
Ein gewaltsamer Konflikt kann aber auch „Krieg“
bedeuten, wenn keine politischen Ansätze zur
Konfliktbereinigung gefunden werden. Dies setzt eine
zunehmende Intensivierung der militärischen Gewalt-
einwirkung zwischen den Kombattanten voraus.

Politische Konflikte, die das Potential einer bewaff-
neten Austragung haben, können die Sicherheit im
Allgemeinen negativ beeinträchtigen. Sie berühren
aber nicht nur die Sicherheitslage der unmittelbaren
Konfliktparteien, sondern können auch den (Sicher-
heits-) Interessen anderer Staaten/Akteure massiv
zuwiderlaufen. Dies kann daher zu einem präventi-
ven Engagement externer Akteure in diversen Konf-
likten führen, um eine Eskalation hin zum bewaffne-
ten Konflikt oder Krieg und damit verbundene nega-
tive Effekte zu verhindern.

Konzept, Konzeption

Konzepte sind Dokumente der militärischen Planung,
welche die generelle Leitlinie zur grundsätzlichen
Gestaltung des Bundesheeres in seiner Gesamtheit,
seiner Teilsysteme sowie funktionaler verbands- und
waffengattungsübergreifender, das ÖBH in seiner
Gesamtheit betreffenden Querschnittsmaterien für
Frieden und Einsatz festlegen.
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Konzeption im ÖBH ist die Gesamtheit aller kon-
zeptiven Grundlagen, bestehend aus dem militär-
strategischen Konzept und allen anderen Konzepten
der militärstrategischen, der operativen und der tak-
tischen Ebene, mit den darin enthaltenen allgemei-
nen strukturellen und organisatorischen Ableitungen
bzgl. Aufgaben und Fähigkeiten im Rahmen der vo-
raussichtlich dafür zur Verfügung stehenden Ressour-
cen. Sie bildet die Grundlage für die Entwicklung
der Heeresgliederung und der Planungsleitlinie, für
die Strukturplanung und die Realisierung von Pro-
grammen und ist im Rahmen des Planungszyklus als
lebende Materie in einem sich ständig verändernden
Umfeld zu verstehen.

Krieg

Der Begriff Krieg bezeichnet eine mit Waffengewalt
ausgetragene Auseinandersetzung zwischen Staaten
und Völkern. Carl von Clausewitz bestimmt Krieg
als einen „Akt der Gewalt“, der den Gegner zur Er-
füllung der eigenen Interessen zwingt, indem der
Gegner „wehrlos“ gemacht wird.27

Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung
(AKUF) definiert Krieg in Anlehnung an den unga-
rischen Friedensforscher István Kende (1917–1988)
als einen „gewaltsamen Massenkonflikt, der alle fol-
genden Merkmale aufweist:

an den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffne-
te Streitkräfte beteiligt, bei denen es sich min-
destens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte
(Militär, paramilitärische Verbände, Polizei-
einheiten) der Regierung handelt;

auf beiden Seiten muss ein Mindestmaß an zen-
tral gelenkter Organisation der Kriegführenden
und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies
nicht mehr bedeutet als organisierte bewaffnete
Verteidigung oder planmäßige Überfälle (Gue-
rilla-Operationen, Partisanenkrieg usw.);

die bewaffneten Operationen ereignen sich mit
einer gewissen Kontinuität und nicht nur als ge-
legentliche, spontane Zusammenstöße, d.h. beide
Seiten operieren nach einer planmäßigen Strate-
gie, gleichgültig ob die Kämpfe auf dem Gebiet
eines oder mehrerer Gesellschaften stattfinden
und wie lange sie dauern.“

Kriege gelten als beendet, soweit Kampfhandlungen
dauerhaft, d.h. für mindestens ein Jahr, eingestellt
bzw. nur unterhalb der AKUF-Kriegsdefinition fort-
gesetzt werden28 .

Krise

Eine Krise entsteht durch Intensivierung eines laten-
ten Spannungszustandes mit Mitteln, die im Vorfeld
militärischer Drohungen liegen. Die Wende vom
Konflikt zur Krise wird dann vollzogen, wenn die
Wahrscheinlichkeit von Gewaltanwendung markant
zunimmt29 .

Luftabwehroperation

Die operative Zielsetzung der Luftabwehroperation
ist der Schutz der eigenen Streitkräfte und der mili-
tärischen bzw. zivilen Infrastruktur vor Angriffen aus
der Luft sowie die Erhaltung der operativen Hand-
lungsfreiheit der Landstreitkräfte. Sie setzt Maßnah-
men im Sinne einer Luftraumsicherungsoperation
voraus und wird als Objekt- und/oder Raumschutz
durchgeführt. Die Luftabwehroperation wird vorwie-
gend mit fliegerischen Einsatzmitteln und Kräften der
Fliegerabwehr durchgeführt.

Luftangriff

Luftangriff wird im Rahmen des Kampfes gegen
feindliche Luftstreitkräfte und zur Unterstützung der
Landstreitkräfte durch Kampf gegen Ziele, Führungs-
einrichtungen oder Infrastruktur durchgeführt.

Luftraumsicherung

Luftraumsicherung ist ein eigenständiges, grundsätz-
lich von den Erdstreitkräften unabhängiges Einsatz-
verfahren der Luftstreitkräfte im Rahmen der
militärstrategischen Sicherung zur Wahrung der Luft-
hoheit, wobei die erforderlichen Maßnahmen auch
eine effektive Unterstützung der Landstreitkräfte
umfassen. Im Falle der Gefahr von Luftraum-
verletzungen, die über die normalen Heraus-
forderungen zur Wahrung der Lufthoheit hinausge-
hen, werden zusätzliche Maßnahmen zur Intensivie-
rung und Verdichtung der Luftraumbeobachtung im
Vorfeld des gefährdeten Luftraumes gesetzt. Diese
umfassen den lageentsprechenden Einsatz mobiler
Radarsysteme v.a. zur Überwachung des unteren
Flughöhenbereiches sowie Maßnahmen zur Verstär-
kung der aktiven Komponente der militärischen
Luftraumüberwachung, um eine rasche Reaktion auf
Luftraumverletzungen mit angemessenen Einsatz-
mitteln sicherzustellen. Dies schließt auch den Schutz
wichtiger gefährdeter Objekte, Anlagen und Einrich-
tungen der militärischen und zivilen Luftfahrt mit ein.

Luftraumsicherungsoperation

Die Luftraumsicherungsoperation stellt ein eigen-
ständiges Einsatzverfahren der Luftstreitkräfte im
Rahmen der militärstrategischen Sicherung dar. Die
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Luftraumsicherungsoperation umfasst die zur Wah-
rung der Lufthoheit erforderlichen Maßnahmen un-
ter verminderter Intensität gegenüber einer Luftab-
wehroperation. Die Luftraumsicherungsoperation
kann auch eine Unterstützung der Landstreitkräfte
umfassen. Wesentliche Elemente im Rahmen der
Luftraumsicherungsoperation umfassen Intensivie-
rung und Verdichtung der Luftraumbeobachtung im
Vorfeld des gefährdeten Luftraumes, die Verstärkung
der aktiven Komponente der militärischen Luftraum-
überwachung und den Schutz wichtiger gefährdeter
Objekte, Anlagen und Einrichtungen der militärischen
und zivilen Luftfahrt.

Luftraumüberwachung

Militärische Luftraumüberwachung umfasst Luft-
raumbeobachtung und Aufbau des Luftlagebildes im
Wege der Identifizierung und Klassifizierung der er-
fassten Flugziele sowie Gewinnung und Pflege der
hiezu erforderlichen Datenbestände, Bewirtschaftung
des militärisch kontrollierten Luftraumes sowie Ein-
satzführung und Einsatzleitung aktiver Mittel.

Luftverteidigung

Die Luftverteidigung stellt ein eigenständiges opera-
tives Verfahren dar. Sie dient im Frieden der Wah-
rung der Lufthoheit und hat im Falle der Abwehr die
Bekämpfung feindlicher Luftkriegsmittel zum Ziel,
um eine feindliche Luftüberlegenheit zu verhindern
und die eigenen Streitkräfte bestmöglich vor Angrif-
fen aus der Luft zu schützen. Luftverteidigung wird
durch Jagdflugzeuge in Zusammenwirken mit
Fliegerabwehrkräften durchgeführt und verlangt eine
enge Abstimmung mit den Landstreitkräften sowie
eine Koordination für die Nutzung des Luftraumes.
Voraussetzung für eine wirksame Luftverteidigung
ist eine möglichst lückenlose Luftraumüberwachung.

Marketing

Sinn und Zweck von Marketing ganz allgemein ist
es, sein Unternehmen, seine Leistungsbereiche und
seine Leistungen „richtig“ wahrnehmen zu lassen.
Dazu ist vorher eine Zielgruppenanalyse notwendig,
um ziel- und auftragsorientiert handeln zu können.
In einer weiteren Definition heißt es, „Marketing ist
alles das, was es Ihnen ermöglicht, demjenigen ge-
genübertreten zu dürfen, mit dem Sie Geschäfte
machen wollen“. Auch die Bereiche Image, Image-
pflege und Einstellungen fallen in diesen wichtigen
Bereich und sollen das Bundesheer für zukünftige
Aufgaben richtig positionieren.

Das Schwergewicht des Marketing liegt nämlich auf
Personalmarketing mit all seinen Ausformungen

(Personalgewinnung, -auswahl, -entwicklung, -
erhaltung, -freisetzung und Personalcontrolling), um
jenen Personenkreis anzusprechen, der auch den ge-
stellten Anforderungen entspricht. Gerade für die
Kaderpräsenzeinheiten müssen „Mannschaften in
nennenswerter Anzahl gewonnen werden; das
Bundesheer ist dabei nur einer von vielen Suchen-
den am Arbeitsmarkt und setzt sich dort dem Wett-
kampf mit allen Konkurrenten aus.“30

Materialerhaltungstruppe

Die Materialerhaltungstruppe ist eine Logistik-
truppe, welche alle Kräfte des Österreichischen
Bundesheeres in der Materialerhaltung durch Kon-
servierung, Instandhaltung, Instandsetzung, Modi-
fizierung und Materialgewinnung unterstützt.

Mechanisierte Kampftruppe

Die Mechanisierte Kampftruppe ist eine Kampf-
truppe, die aufgrund ihrer auf Feuerkraft, Beweg-
lichkeit und ihres Schutzes basierenden Durchsetz-
ungsfähigkeit sowie ihrer hohen taktischen Mobilität
besonders zur beweglichen Kampfführung befähigt
ist.

Somit ist sie zur defensiven, vor allem aber zur of-
fensiven Kampfführung geeignet, wenn sie vorwie-
gend offenes Gelände nützen kann. Sie ist auch zur
kampfkräftigen Aufklärung geeignet. Durch ihre Ei-
genart ist sie meist die entscheidende Komponente
im Gefecht und in der Schlacht. Mechanisierte Kampf-
truppen haben bei friedensunterstützenden Einsätzen
für die Konfliktparteien eine abschreckende Wirkung
und bieten gleichzeitig wirkungsvollen Schutz für die
eigenen Kräfte. Mechanisierte Kampftruppen sind
das Kernelement schneller, mobiler und durch-
setzungsfähiger internationaler Einsatzverbände bei
friedenserzwingenden Einsätzen. Zu den mechani-
sierten Kampftruppen zählen Panzertruppe, Panzer-
grenadiertruppe und Panzerjägertruppe.

Militärattaché

Militärattachés sind militärdiplomatische Vertreter
eines Staates oder einer Organisation. Militärattaché
ist der Sammelbegriff für Verteidigungs-, Militär-,
Marine- und Luftattachés sowie deren Beigeordnete.

Militärattachédienst

Militärattachédienst ist die militärdiplomatische Ver-
tretung des BMLV und des ÖBH im (in den)
Akkreditierungsland (-ländern), insbesondere die
systematische Beobachtung und Berichterstattung
hinsichtlich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
der Wehrverhältnisse und der Streitkräfte des(r)
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Empfangsstaates(n) und dem ÖBH sowie zu den
anderen im Empfangsstaat akkreditierten Verteidi-
gungsattachés.

Militärberater

Militärberater ist der Berater des Missionschefs in
allen militärischen, insbesondere rüstungskontroll-
politischen Fragen, und Vertreter des BMLV vor Ort
in der Wahrnehmung dessen unmittelbaren Interes-
ses an militärischen Aspekten der allgemeinen welt-
weiten sicherheitspolitischen Entwicklung.

Militärdiplomatie

Militärdiplomatie ist die Pflege von militärischen
Beziehungen zwischen Staaten. Die Staaten bedie-
nen sich zur Vertretung, Interessenswahrung, Ver-
handlung, Unterrichtung und Förderung der militä-
rischen Beziehungen der im gegenseitigen Einver-
nehmen des Entsende- und des Empfangsstaates ak-
kreditierten Militärattachés.

Militärische Aufklärung

Militärische Aufklärung ist jener Teil der Aufklärung,
der durch das FGG2 wahrgenommen wird und um-
fasst

die Gefechtsaufklärung,

die taktische Aufklärung und

die operative Aufklärung,

sofern diese Aufgaben nicht durch die nachrichten-
dienstliche Aufklärung  besorgt werden.

Teilsysteme der militärischen Aufklärung sind:

Luftraumüberwachungstruppe,

Aufklärungstruppe und

sonstige Kräfte, die im Sinne der militärischen
Aufklärung genutzt werden.

Militärische Aufklärung ist im Bundesheer eine
Querschnittsmaterie, die sich in vielen Teilbereichen
der Planung, Führung, Rüstung und Ausbildung aus-
wirkt. Im Rahmen internationaler Einsätze steigt die
Bedeutung der militärischen Aufklärung und Nach-
richtengewinnung, um die Lage in einem möglichen
Einsatzraum feststellen, dokumentieren und beurtei-
len zu können und dadurch für diesen Einsatz geeig-
nete Kräfte in das Krisengebiet entsenden zu kön-
nen.

Militärische Öffentlichkeitsarbeit

Militärische Öffentlichkeitsarbeit ist die Summe al-
ler Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens der

österreichischen Bevölkerung in die Zweckmäßig-
keit der militärischen Landesverteidigung und in die
Bereitschaft des Bundesheeres, die ihm übertrage-
nen Aufgaben zu erfüllen. Das Ziel der militärischen
Öffentlichkeitsarbeit ist der Erwerb von Vertrauen
und Verständnis für die Notwendigkeit und somit die
Ziele und Maßnahmen der militärischen Landes-
verteidigung und die Belange der Soldaten des Bun-
desheeres31 .

Öffentlichkeitsarbeit für Streitkräfte gilt allgemein
sowohl in der Theorie als auch in der Praxis als eine
der am schwersten zu lösenden PR-Aufgaben. Ein
bedeutender Grund dafür liegt darin, dass mit den
Begriffen von Militär und Landesverteidigung sub-
jektiv oft Negativa assoziiert werden (z.B. persönli-
che Belastungen, Zweifel an Sinnhaftigkeit von
Dienstleistungen, Skepsis über Erfolgsaussichten im
Falle eines tatsächlichen Kampfeinsatzes etc.)32 . Für
nahezu alle staatlichen Institutionen, für Regierung
oder auch Parteien, gibt es eine gewisse Legiti-
mierungsnotwendigkeit, welche die Öffentlichkeit,
und somit den Steuerzahler, informiert, der ein Recht
darauf hat, zu erfahren, was mit seinen Abgaben ge-
leistet wird. Ein weiterer Punkt ist die Berücksichti-
gung von militärischen Sicherheitsaspekten ein-
schließlich Datenschutzkriterien, die der Sicherheit
der im Einsatz befindlichen Kräfte und der Nation
als Gesamtheit dienen.

Militärperson

Bis zur Besoldungsreform 1994 (Einführung des M-
Schemas/M für Militär) im Rahmen des Beamten-
Dienstrechtes waren die Berufsoffiziere dienst-
rechtlich als Berufsoffiziere und die Berufsunter-
offiziere als Beamte der allgemeinen Verwaltung in
Unteroffiziersfunktion eingeteilt.

Das Beamten-Dienstrecht (BDG, § 146 Abs. 1) legt
demnach seit 1994 fest: Der militärische Dienst um-
fasst die Berufsmilitärpersonen in den Verwendungs-
gruppen MBO1, MBO2, MBUO1 und MBUO2 so-
wie die Militärpersonen auf Zeit in den Verwendungs-
gruppen MZO1, MZO2, MZUO1 und MZUO2.

MBO1 steht für Berufsmilitärperson-Offizier 1 und
entspricht der früheren A-wertigen Einstufung (Be-
amte höherer Verwendung). MBO2 steht für Berufs-
militärperson-Offizier 2 und entspricht der früheren
B-wertigen Einstufung (Beamte in gehobener Ver-
wendung). MBUO1 steht für Berufsmilitärperson-
Unteroffizier 1 und entspricht der früheren C-wer-
tigen Einstufung (Beamte im gehobenen Fachdienst).
MBUO2 steht für Berufsmilitärperson-Unteroffizier
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2 und entspricht der früheren D-wertigen Einstufung
(Beamte im Fachdienst). Während Berufsmilitär-
personen pragmatisiert sind, ist das Dienstverhältnis
der Militärpersonen auf Zeit auf drei Jahre befristet
(zweimalige Verlängerung auf eine Gesamtdienstzeit
von neun Jahren ist möglich).

Militärstrategische Führung

Militärstrategische Führung ist die oberste militäri-
sche Führungsebene, die national bzw. im Rahmen
eines Bündnisses die Vorgaben der politischen  Füh-
rung in militärstrategische Ziele umsetzt und den
Einsatz aller verfügbaren Kräfte und Mittel zum Er-
reichen der politischen Ziele koordiniert.

Milizstand

Dem Milizstand gehören Wehrpflichtige außerhalb
des Präsenzstandes an, die den Grundwehrdienst
vollständig geleistet haben und nicht in den Reserve-
stand versetzt oder übergetreten sind (Wehrpflichti-
ge des Milizstandes).

Milizsystem

Miliz wird für die Bezeichnung von Streitkräften ver-
wendet, die – im Gegensatz zu stehenden Heeren –
nur zu Ausbildungszwecken und für den konkreten
Einsatzfall aufgeboten werden. Folgende Merkmale
sind idealtypisch: eine tendenziell möglichst vollstän-
dige Heranziehung aller Wehrfähigen zur Ableistung
von Verteidigungsaufgaben eines Gemeinwesens;
eine zeitliche Inanspruchnahme in Form einer relativ
kurzen Erstausbildungsperiode und daran anschlie-
ßende kurzfristige Abschnitte von Sekundäraus-
bildung; die Planung und Durchführung von Ausbil-
dung und Einsatz der Miliz unter einer möglichst star-
ken Verantwortung Milizangehöriger; das erkennba-
re Vorhandensein des Milizheeres auch schon in Zei-
ten relativen Friedens; eine möglichst hohe Akzep-
tanz des Milizheeres in der Gesamtbevölkerung.

Nachschubtruppe

Nachschubtruppe ist eine Logistiktruppe, deren
Hauptaufgabe Umschlag, Lagerung, Transport und
Verwaltung von Versorgungsgütern ist.

Neutralität – Pflichten des Neutralen

Im Zusammenhang mit der umfassenden Landes-
verteidigung verdienen nach völkerrechtlichen Ge-
sichtspunkten drei Pflichtenkomplexe besondere Er-
wähnung: Erstens hat der neutrale Staat militärische
Übergriffe der Kriegführenden auf sein Gebiet zu
verhindern. Er darf z.B. einen Durchmarschversuch
ebenso wenig dulden wie ein Überfliegen mit militä-

rischen Luftfahrzeugen, eine Errichtung von Militär-
stützpunkten auf seinem Territorium oder ein Ope-
rieren fremder Streitkräfte von österreichischem Ge-
biet aus. Zweitens hat sich der neutrale Staat jeder
Unterstützung kriegführender Staaten zu enthalten.
Er darf ihnen z.B. keine Truppen stellen oder aus
seinen Beständen Kriegsmaterial abgeben. Auch darf
er kriegführenden Staaten für Zwecke der Krieg-
führung keine Kredite gewähren. Drittens hat der
neutrale Staat Maßnahmen im nichtmilitärischen
Bereich, in dem er nach Ermessen vorgehen darf,
gemäß der Gleichbehandlungspflicht auf beide
Kriegsparteien anzuwenden. Diese Verpflichtung
bringt für den neutralen Staat unter Umständen fühl-
bare wirtschaftliche Beschränkungen und damit auch
indirekt sicherheitspolitische Belastungen.

Neutralitätsfall

Dies ist einer der Anlassfälle (Krisen-, Neutralitäts-
u. Verteidigungsfall) der umfassenden Landes-
verteidigung. Der Neutralitätsfall tritt dann ein, wenn
in der Nachbarschaft Österreichs eine militärische
Auseinandersetzung stattfindet.

NRBC/Nuclear Radiological Biological Chemical

Die bisher in der NATO eingeführte Abkürzung
NBC33  wurde um den Terminus Radiological (radi-
ologisch) erweitert. Die atomare, biologische und che-
mische Bedrohung (ABC-Bedrohung) geht von mi-
litärischen Auseinandersetzungen (z.B. Einsatz von
ABC-Waffen, konventionelle Waffenwirkung), tech-
nischen Störfällen und Schadensereignissen (z.B.
Betriebsstörungen in Kernkraftanlagen, Transport-
unfällen, Bränden), terroristischen Anschlägen (z.B.
mit schmutzigen Bomben, mit von Krankheitserre-
gern kontaminierten Poststücken) und Naturkatast-
rophen (z.B. Erdbeben, Überschwemmungen) aus.

Die Besonderheiten der ABC-Bedrohung liegen im
überraschenden Auftreten und der großräumigen und/
oder schadensintensiven Wirkung auf Menschen, Tie-
re, Umwelt und Ressourcen. Unterschieden werden
ABC-Kampfmittel und zivile ABC-Gefahrstoffe. Die
ABC-Kampfmittel werden in atomare, biologische
und chemische Kampfmittel unterteilt. Eine speziel-
le Form der ABC-Bedrohung stellt die Freisetzung
radioaktiver, biologischer und/oder chemischer zivi-
ler Gefahrstoffe dar, die entweder durch menschli-
ches Versagen, technisches Gebrechen, Sabotageak-
te, terroristische Anschläge oder konventionelle Waf-
fenwirkung verursacht wird (Releases Other Than
Attack/ROTA).
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Radiologische Kampfstoffe sind strahlende Substan-
zen (z.B. radioaktiver Abfall), die beispielsweise
durch Vermischung mit herkömmlichen Sprengstof-
fen als so genannte schmutzige Bomben oder mittels
Absprühvorrichtungen von Luftfahrzeugen aus zum
Einsatz gebracht werden und durch Verstrahlung
wirken.

Atomsprengkörper sind Kampfmittel, die durch
Kernstrahlung, thermische Strahlung (Licht, Hitze),
Druck (Druck- bzw. Sogwirkung) und elektromag-
netische Erscheinungen (z.B. elektromagnetischer
Impuls) wirken und als Gefechtsköpfe von Flugkör-
pern, Granaten, Minen oder als Bomben zum Ein-
satz gebracht werden.34

Davon sind zu unterscheiden: Zivile ABC-Gefahr-
stoffe sind radioaktive, pathogene (krankheitser-
regende) oder toxische (giftige) Stoffe in fester, flüs-
siger oder gasförmiger Form. Diese werden in radio-
aktive, biologische und chemische Gefahrstoffe un-
terteilt. Durch konventionelle Waffenwirkung im
Zuge von Kampfhandlungen, terroristischen oder
kriminellen Aktivitäten, Sabotage sowie technischen
oder Naturkatastrophen kann es zur Freisetzung von
zivilen ABC-Gefahrstoffen (ROTA) kommen. Dabei
können diese eine ähnliche Wirkung wie ABC-
Kampfmittel verursachen.

Radioaktive Gefahrstoffe sind alle radioaktiven Stoffe
in fester, flüssiger oder gasförmiger Form. Sie wir-
ken durch ionisierende Strahlung auf den menschli-
chen Körper und können z.B. aus Prüfquellen, nuk-
learmedizinischen Geräten oder radioaktiven Abfäl-
len freigesetzt werden.

Nukleare Waffen

Nuklearwaffen dienen in erster Linie der strategischen
Abschreckung. Solche Atomwaffen sind interkonti-
nentale, großkalibrige Waffen mit einer Sprengkraft
von mehr als 150 Kilotonnen. Ihre Reichweite be-
trägt mehr als 5.500 Kilometer. Demgegenüber kön-
nen Atomwaffen auf taktischer Ebene mit einer
Sprengkraft von rund einer Kilotonne meist durch
Einsatzmittel der Luftstreitkräfte oder der Artillerie
gegen militärische Kräfte auf dem Gefechtsfeld ver-
wendet werden. Die Herstellung von Nuklearwaffen
ist technisch äußerst aufwendig und kann durch Ter-
roristen auch langfristig gesehen nicht bewerkstel-
ligt werden.

Operative Führung

Operative Führung ist die militärische Führungs-
ebene, die militärstrategische Vorgaben in Anordnun-

gen an die unterstellte taktische Führung umsetzt. Sie
definiert operative Ziele, entwickelt Vorstellungen
vom Handeln, fasst diese in Konzepte und Pläne und
koordiniert die Gesamtheit der dazu erforderlichen
Maßnahmen auf dem Schauplatz militärischer Hand-
lungen. Sie ist nicht an eine bestimmte Führungs-
ebene und nicht an einen bestimmten Kräfteumfang
gebunden.

Operative Kommunikation

Operative Kommunikation ist die österreichische
Bezeichnung für den Begriff Psychological Opera-
tions, worunter geplante, mit anderen Führungs-
bereichen abgestimmte Kommunikationsmaßnahmen
zu verstehen sind. Sie erfolgen grundsätzlich mit ei-
genen Medien, im Frieden und in Fällen des § 2 WG
2001, um Einstellungen und Verhalten von Zielgrup-
pen zu ändern und so Vertrauen und Unterstützung
für den eigenen Auftrag zu gewinnen. Der Begriff
operative Kommunikation ist dabei nicht führungs-
ebenenbezogen im Sinne der Differenzierung zwi-
schen Strategie, Operation bzw. Taktik sondern als
hierarchieebenenüberschreitende Querschnittsma-
terie zu verstehen.35

Strategische Operative Kommunikation erfolgt auf
gesamtstaatlicher gesellschaftlicher Ebene und bleibt
in nationaler Verantwortung. Sie umfasst in der Re-
gel langfristig angelegte Kommunikationsmaßnah-
men zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung,
die in der alleinigen Verantwortung der Staatsführung
liegen. Das BMLV ist Teil der strategischen Führung
und verfolgt in seinem Bereich die Militärstrategie
und ist in diesem Rahmen an der Durchführung der
strategischen operativen Kommunikation maßgeblich
interessiert und beteiligt. Die strategische operative
Kommunikation kommt sowohl im Frieden als auch
in allen Anlassfällen des § 2 WG 2001 zu tragen.

Operative Kommunikation zur Konsolidierung erfolgt
auf allen Führungsebenen und bleibt in gesamt-
staatlicher Verantwortung. Sie richtet sich in Fällen
des § 2 Abs. 1 lit. a bis c WG 2001 bzw. im Falle
eines Host Nation Supports an Bevölkerung und
Bevölkerungsteile in Einsatzräumen zur Förderung
der Unterstützungsbereitschaft und der Unterstützung
des militärischen Auftrages und dient der Aufrechter-
haltung der Handlungsfreiheit.

Operative Kommunikation im militärischen Einsatz
ist integraler Bestandteil der Operationsführung und
wird bis zur taktischen Ebene wirksam und umge-
setzt. Sie kommt im Falle des § 2 Abs. 1 lit. a WG
2001 zu tragen. Ziel ist es, die Kampfbereitschaft
gegnerischer Streitkräfte zu schwächen und die Ein-
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satzführung der Eigenen zu fördern. Operative Kom-
munikation bei internationalen Einsätzen umfasst
Maßnahmen auf operativer und taktischer Ebene in
Abstimmung mit der strategischen operativen Kom-
munikation mit dem Ziel, Verständnis für den Ein-
satz zu erwirken, Vertrauen und Unterstützungs-
bereitschaft zu gewinnen und die Gefährdung der
eigenen Truppen zu verringern. Sie richtet sich an
Streitkräfte, Konfliktparteien, Organisationen und
Zivilbevölkerung im Interessensbereich und Einsatz-
raum der internationalen Mission. Die Durchführung
erfolgt in multinationaler Zusammenarbeit unter Ein-
haltung der nationalen Richtlinien.

Ordnungstruppe

Die Ordnungstruppe ist eine Führungstruppe, die
durch Durchführung von Ordnungsaufgaben,
Verkehrsregelungsaufgaben und durch Wahrneh-
mung von Sicherheitsaufgaben – bei friedensunter-
stützenden Einsätzen auch durch militärpolizeiliche
Aufgaben – unterstützt. Die Ordnungstruppe des
Bundesheeres ist die Militärstreife, welche die Trup-
pen des Bundesheeres überprüft und kontrolliert. Sie
unterstützt die Kommandanten in der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben und ist für die Aufrechterhaltung der
militärischen Ordnung und Sicherheit zuständig.

Panzergrenadiertruppe

Die Panzergrenadiertruppe ist eine mechanisierte
Kampftruppe, die durch Flach- und Steilfeuer sowie
durch abgesessenen infanteristischen Kampf wirkt.
In engem Zusammenwirken mit der Panzertruppe
kämpft sie lage- und geländeabhängig im schnellen
Wechsel auf- und abgesessen gegen feindliche In-
fanterie und gepanzerte Kräfte des Feindes.

Panzertruppe

Die Panzertruppe ist eine mechanisierte Kampf-
truppe, welche wegen ihrer Kombination von Feuer-
kraft, Beweglichkeit, Schutz und Standfestigkeit eine
hohe Stoßkraft besitzt

Die Panzer- und Panzergrenadiertruppe stellt den
mobilen, feuerkräftigen, gepanzerten Kern des Bun-
desheeres dar. Typische Einsatzarten sind Verzö-
gerungskampf und Gegenangriff. Das Hauptwaffen-
system der Panzertruppe ist der Kampfpanzer. Die
mechanisierte Kampftruppe verfügt in Form der
Panzergrenadiere auch über infanteristische Kräfte,
die den Kampf sowohl aus dem Schützenpanzer als
auch zu Fuß führen. Sind die Geländeverhältnisse
offen, führen vorwiegend die Kampfpanzer das Ge-

fecht; ist das Gelände bedeckt (z.B. Wald) oder ver-
baut, kommen vorwiegend die Panzergrenadiere zum
Einsatz.

Während die Kampfpanzer und die Panzergrenadiere
durch ihre Stoßkraft zur Führung von Angriffen ge-
eignet sind, werden Jagdpanzer im Rahmen von An-
griffen oder im Rahmen des hinhaltenden Kampfes
vorwiegend zur Abwehr gegnerischer Panzerfahr-
zeuge eingesetzt. Die mechanisierte Kampftruppe
wird in ihrer Kampfführung u.a. durch Panzer-
artillerie, durch gepanzerte Pionierkräfte und Flie-
gerabwehrkräfte unterstützt.

Peace Support Operations (PSO)

Friedensoperationen sind internationale Einsätze zur
Stabilisierung von Krisenregionen oder zur Verhin-
derung des Ausbruchs neuer Konflikte. Englisch be-
zeichnet man sie meist als Peace Operations oder
Peace Support Operations, also friedensunter-
stützende Einsätze. Im Wesentlichen lassen sich zwei
Gruppen von Einsätzen unterscheiden.

Einsätze bei Konflikten zwischen Staaten (inter-
state conflicts) etwa zur Überwachung einer
Truppentrennung nach einem Krieg (oder auch
präventiv, um einen Krieg zu verhindern) und

Einsätze in internen Konflikten (intrastate
conflicts).

So unterschiedlich die verschiedenen Friedensopera-
tionen in der Praxis auch verlaufen, so sind ihnen fünf
Kriterien gemeinsam:

internationales Mandat,

multinationale Zusammensetzung,

Einsatz zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung
eines Status quo,

Einsatz mit Zustimmung des Gastlandes, jeden-
falls aber im Interesse der Bevölkerung,

möglichst geringer Schaden, daher nur zurück-
haltende Gewaltanwendung.

Petersberg-Aufgaben

In der so genannten Petersberg-Erklärung vom 19.
Juni 1992 zur Stärkung der operationellen Rolle der
EU36  erklärten die Vertragsparteien, dass militärische
Einheiten der EU auch für folgende Zwecke einge-
setzt werden können:
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humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze,

friedenserhaltende Aufgaben,

Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung, ein-
schließlich Maßnahmen zur Herbeiführung des
Friedens.

Die Aufgaben im Rahmen des europäischen Krisen-
managements werden gemeinhin als Petersberg-Auf-
gaben bezeichnet.

Erweitertes Petersberg-Spektrum (Petersberg
plus)

Das erweiterte Petersberg-Spektrum stellt eine Er-
weiterung des Aufgabenspektrums der EU dar. Ori-
entierte sich die Krisenreaktion bisher schwerge-
wichtsmäßig an der durch militärische Kräfte abzu-
deckenden Phase, so wird nunmehr angestrebt, auch
die vor bzw. nach dem militärischen Konflikt liegen-
den Phasen durch einen gesamtheitlichen, v.a. politi-
sche und wirtschaftliche Mittel einbeziehenden An-
satz, zu erfassen.

Die nun im neuen EU-Vertrag, Art. III-210 (1), fest-
geschriebenen Aufgaben sind:37

gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen (Program-
me zur Waffenzerstörung und Rüstungskontrol-
le);

humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze;

militärische Beratung und Unterstützung;

Konfliktverhütung und Erhaltung des Friedens
(Frühwarnsystem, vertrauensbildende und sicher-
heitsverstärkende Maßnahmen etc.);

Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewäl-
tigung einschließlich Frieden schaffender Maß-
nahmen und Operationen zur Stabilisierung der
Lage nach Konflikten;

Bekämpfung des Terrorismus;

Unterstützung für Drittstaaten bei der Bekämp-
fung des Terrorismus auf ihrem Hoheitsgebiet.

Pioniertruppe

Die Pioniertruppe dient zur Förderung bzw. Sicher-
stellung der Bewegung eigener Kräfte beim Über-
winden von Hindernissen (z.B. Brückenbau, Über-
setzen von Gewässern, Entminung bzw. Kampf-
mittelbeseitigung etc.), zur Erhöhung der Stand-
festigkeit eigener Kräfte durch Stellungsbau bzw.
Bauunterstützung (z.B. Lagerbau im Rahmen von
Auslandseinsätzen), zur Hemmung der Bewegung
feindlicher Kräfte durch das Anlegen von Sperren und

Hindernissen (z.B. Verlegen von Minenfeldern oder
Straßensprengungen) und zur Hilfeleistung (vor al-
lem im Rahmen von Katastropheneinsätzen). Pioniere
leisten einerseits Kampfunterstützung im Rahmen des
Einsatzes der verbundenen Waffen und andererseits
technische Pionierunterstützung in allen anderen
Hauptaufgaben des Pionierwesens außerhalb unmit-
telbarer Gefechtseinwirkungen. Pioniere leisten
Spezialaufgaben im Sinne von Querschnittsaufgaben
in den Bereichen Pionieraufklärung bzw. Pionier-
erkundung, Vermessungsdienst, Wasserdienst,
Tauchdienst, Sprengdienst sowie beim Einsatz von
Pioniermaschinen.

Präsenzstand

Der Präsenzstand ist der Stand, dem alle Soldaten
angehören. Er umfasst Personen, die zum Präsenz-
dienst (Grundwehrdienst, Waffen- bzw. Truppenü-
bungen) oder zum Ausbildungsdienst (Frauen im
Ausbildungsdienst) einberufen worden sind sowie
Personen, die dem Bundesheer aufgrund eines
Dienstverhältnisses angehören (Militärpersonen des
Dienststandes, Berufsoffiziere des Dienststandes,
Beamte und Vertragsbedienstete in UO-Funktion,
Militärpiloten auf Zeit …).

präventiv – präemptiv

Präemptivschläge richten sich gegen eine unmittel-
bar bevorstehende feindliche Aggression, Präventiv-
schläge wenden sich gegen eine erst im Entstehen
begriffene Gefahr. Diese Definition findet sich auch
im offiziellen Dictionary of Military Terms des
Verteidigungsministeriums der USA. In der interna-
tionalen Debatte gibt es eine Unsicherheit über die
Definition der Begriffe präventiv und präemptiv, da
in der aktuellen Nationalen Sicherheitsstrategie der
Vereinigten Staaten die neue Strategie mit präemptiv
definiert, jedoch von einer Präventivkriegstrategie
ausgegangen wird. Darunter versteht man das Rea-
gieren auf eine vermutete, noch nicht konkretisierte
Bedrohung.

Proliferation

Die Weitergabe von Technologie für Massenver-
nichtungswaffen, deren Trägertechnologie, aber auch
die unkontrollierte Verbreitung von konventionellen
Waffen wird unter dem Begriff Proliferation subsu-
miert.

Trotz bestehender Regelungen und Maßnahmen zur
Nichtverbreitung nimmt die Zahl der Staaten zu, die
über MVW und entsprechende Trägersysteme ver-
fügen. Die Gründe für die Weitergabe von MVW und
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Trägersystemen bzw. hierfür erforderlicher Techno-
logien (Vorprodukte, Dual-Use-Güter) liegen haupt-
sächlich im wirtschaftlichen Bereich. Mit der Wei-
tergabe von MVW bzw. Trägersystemen an andere
Staaten können auch Synergieeffekte erzielt werden
(Entwicklungen, Tests, Know-how usw.).

Eine gemeinsame Rüstungsentwicklung ermöglicht
es diesen Ländern, die meist geringen finanziellen
Ressourcen effizient einzusetzen. Dabei werden aber
auch Versuche unternommen, rüstungsrelevante
Technologien von Staaten mit hohen Entwicklungs-
standards zu beschaffen (offen und/oder verdeckt).

Da es dabei oft um große Aufträge für die einzelnen
Unternehmen geht, kann die Möglichkeit rechtswid-
riger Lieferungen von Dual-Use-Materialien auch aus
modernen Industrieländern oft über Drittstaaten in
„bedenkliche“ Länder und Regionen nicht gänzlich
ausgeschlossen werden.

Dem Bereich der Proliferation wird nicht zuletzt
aufgrund des geführten „Kampfes gegen den trans-
nationalen Terrorismus“ in den nächsten Jahren eine
massiv gesteigerte Bedeutung beigemessen. Die Ver-
/Behinderung von Proliferation bietet somit die letz-
te Möglichkeit, zumindest indirekt Einfluss auf die
MVW- bzw. Raketenprogramme von Staaten zu neh-
men.

Raumschutzoperation

Die Raumschutzoperation ist das Einsatzverfahren
zur Bewältigung subkonventioneller bzw. subversi-
ver Bedrohungen im Rahmen der militärstrategischen
Abwehr. Sie ist ein eigenständiges Einsatzverfahren
und findet in der Regel unter Aufrechterhaltung des
öffentlichen und privaten Lebens statt. Ziel der Raum-
schutzoperation ist es, die Bevölkerung und das
Staatsgebiet vor den Auswirkungen subkonven-
tioneller Bedrohungen zu schützen. Die Raumschutz-
operation ist entweder auf Teile des Bundesgebietes
beschränkt oder sie umfasst das ganze Staatsgebiet.
Ihre Durchführung erfordert vor allem verstärkte
Nachrichtengewinnung, die Überwachung von Tei-
len des Staatsgebietes, den Schutz wichtiger Objek-
te und die Bereithaltung rasch einsetzbarer, mobiler
Reserven.

Reservestand

Reservestand ist der militärische Stand, dem alle
Wehrpflichtigen angehören, die sich weder im
Präsenzstand noch im Milizstand befinden. Die An-

gehörigen des Reservestandes sind zwar wehrpflich-
tig, jedoch augenblicklich für keine Mobilmachungs-
funktion vorgesehen (Wehrpflichtige des Reserve-
standes).

Risiko

Risiko38  ist die allgemeine Bezeichnung für einen
Zustand/Situation, die das Potential einer negativen
Entwicklung/Auswirkung für eine politische Gemein-
schaft (i.d.R. einen Staat) oder Individuen birgt. Es
beinhaltet somit eine passive Dimension (Risiko ei-
ner ungünstigen Entwicklung) und eine aktive Di-
mension (bewusste Inkaufnahme eines Risikos/Wag-
nisses).

Beispiel Migration: Sie kann, sofern sie ein bestimm-
tes Ausmaß nicht übersteigt, für einen Staat sehr po-
sitive Auswirkungen haben. Übersteigt sie jedoch ein
„verträgliches“ Maß, kann dies für den betroffenen
Staat zu erheblichen Sicherheitsproblemen (soziale
und ökonomische Sicherheit, aber auch im Kontext
der organisierten Kriminalität) und einer damit ver-
bundenen Destabilisierung führen.

Rüstungspolitik

Rüstungspolitik ist als Teil der österreichischen
Verteidigungspolitik die Summe aller Maßnahmen,
die im volkswirtschaftlichen und internationalen Kon-
text die effektive und effiziente Realisierung der
materiellen Bedürfnisse des ÖBH zur Erfüllung na-
tionaler und internationaler Aufgabenstellungen in
qualitativer und quantitativer Hinsicht gewährleisten.

Sanitätstruppe

Die Sanitätstruppe ist eine Logistiktruppe, deren
Hauptaufgabe die Sicherstellung der Sanitätsversor-
gung ist.

Schutz

Schutz ist eine Einsatzart mit dem Zweck, wichtige
Objekte, Verkehrswege, Räume und Personen vor
einem überraschenden Zugriff durch offen oder ver-
deckt vorgehende Feindkräfte oder zivile Störer zu
bewahren. Formen des Schutzes sind vor allem Über-
wachung, Bewachung und Verteidigung von Schutz-
objekten sowie Bedeckung, Säubern, Personenschutz
und die Sicherung.

Shortfalls

Bei der Gegenüberstellung des Helsinki Headline
Goal Catalogue und des Helsinki Force Catalogue
wurde festgestellt, dass bei den Anforderungen an
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die Krisenreaktionskräfte der EU in wesentlichen
Bereichen Defizite (shortfalls) vorhanden sind (zu-
sammengefasst im Helsinki Progress Catalogue).
Zur Beseitigung dieser Defizite wurde der ECAP
entwickelt.

Sicherheitspolitik

Sicherheitspolitik ist die Summe aller Ziele und
Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheitsinteressen
Österreichs im Rahmen der EU. Diese umfassen
insbesondere

die Gewährleistung der territorialen Integrität,
Selbstbestimmung und Handlungsfreiheit,

den Schutz der Bevölkerung und die Sicher-
stellung ihrer Lebensgrundlagen,

den Schutz der rechtsstaatlich-demokratischen
Ordnung,

die Sicherstellung eines stabilen politischen Um-
feldes.

Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin

Dies ist die grundsätzliche politische Leitlinie für die
Gestaltung der österreichischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (siehe Volltext im Anhang).

Sicherung

Sicherung (militärstrategisch) ist eine Zielsetzung,
welche die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung
der territorialen Integrität, einschließlich des Luftrau-
mes, bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in der
Nachbarschaft ohne erkennbare Aggressionsabsicht
gegen Österreich selbst, aber nicht auszuschließen-
den punktuellen Verletzungen der österreichischen
Souveränität in unterschiedlicher Intensität, durch
vorbeugende Gewaltandrohung oder direkte Gewalt-
anwendung bezweckt. Sie verhindert ein Übergrei-
fen von Gewalttätigkeiten durch Zurückweisung und
Bereinigung von Grenzverletzungen und durch un-
mittelbaren Schutz der betroffenen Bevölkerung und
ihrer Lebensgrundlagen. Sicherung erfordert
insbesondere demonstratives Auftreten von Kräften
des Bundesheeres, um den Willen und das Vermö-
gen zu Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ord-
nung zum Ausdruck zu bringen.

Sicherungsoperation

Eine Sicherungsoperation ist ein Einsatzverfahren
von Landstreitkräften im grenznahen Raum gegen
bewaffnete Kräfte, deren Absicht nicht primär in der
Zerschlagung der eigenen Kräftestrukturen gelegen
ist. Die Sicherungsoperation ist das Einsatzverfahren

der Landstreitkräfte im Rahmen der militärstra-
tegischen Sicherung. Sie wird meist zusammen mit
einer Luftraumsicherungsoperation zu führen sein.
Die Sicherungsoperation umfasst den Einsatz von
Kräften in gefährdeten Abschnitten der Staatsgrenze
in abgestufter und differenzierter Form (abhängig von
der Gefährdungsintensität) in Form eines Sicherungs-
dispositives zum Schutz von Grenzübergängen und
zur Überwachung des Zwischengeländes. In der Tiefe
des Raumes werden Reserven bereitgehalten. Grenz-
nah eingesetzte Kräfte verhindern oder bereinigen
Grenzverletzungen. Bei Sicherungsoperationen ge-
ringer Gefährdungsintensität wird grundsätzlich mit
Präsenzkräften das Auslangen zu finden sein. Bei
längerer Einsatzdauer oder einer Erhöhung der
Gefährdungsintensität werden eingesetzte Präsenz-
kräfte durch mobil gemachte Kräfte abgelöst bezie-
hungsweise verstärkt.

Soldat

Soldat ist jeder Angehörige des Präsenzstandes des
Bundesheeres.

Stabstruppe

Die Stabstruppe ist eine Führungstruppe zur Unter-
stützung von Kommanden und Dienststellen in der
Vorbereitung und Durchführung von Führungsauf-
gaben in organisatorischer, logistischer und
informationstechnischer Hinsicht.

Strategie

Strategie ist die koordinierte Anwendung und Aus-
nützung aller Mittel und Möglichkeiten des Staates
zur Wahrung der sicherheitspolitischen Ziele gegen-
über allen Bedrohungen.

Taktik

Taktik ist der Gebrauch militärischer Kräfte und Mit-
tel im Gefecht und zum Zwecke des Gefechtes.

Taktische Führung

Taktische Führung ist die Führungsebene, welche die
Befehle der operativen Führung in taktisches Han-
deln umsetzt. Sie führt den Kampf der Verbundenen
Waffen. Taktische Führung entwickelt auf Grundla-
ge der Vorgaben der operativen Führung die takti-
schen Zielsetzungen für die zugeordneten Truppen,
legt die jeweilige Einsatzart fest und koordiniert die
zugeordneten Truppen, Kräfte und Mittel zur Errei-
chung der vorgegebenen Ziele.

Task Force

Task Force ist eine Truppe, die für eine bestimmte
Aufgabe mit weitgehend selbständigem Auftrag aus
Teilen verschiedener Truppengattungen gebildet
worden ist.
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Teilstreitkraft

Streitkräfte eines Staates bestehen in der Regel aus
mehreren Teilen wie z.B Land-, Luft- und Seestreit-
kräften. In Kriegen bzw. Operationen kommen diese
Teilstreitkräfte gemeinsam zum Einsatz.

Terrorismus

Terrorismus ist die Anwendung von ernster Gewalt
gegen Personen und Sachen oder die Androhung ei-
ner solchen durch Personen oder Gruppen, die keine
Regierungen oder Internationale Organisationen sind,
mit dem Ziel eine Regierung, die Öffentlichkeit oder
einen Teil davon für politische, religiöse oder ideolo-
gische Ziele einzuschüchtern oder zu nötigen.

Terrororganisationen werden je nach Zielsetzung und
Reichweite in national operierende, überregional
operierende und transnational operierende Orga-
nisationen unterschieden.

National operierende Terrororganisationen füh-
ren terroristische Aktionen zur Verfolgung eines
innenpolitischen Zieles durch (z.B. palästinen-
sische Gruppierungen in Israel). Die Unterstüt-
zung kann auch aus dem Ausland erfolgen.

Überregional operierende Organisationen ver-
folgen zumeist den Sturz eines oder mehrerer
Regime zwecks Schaffung eines eigenen Herr-
schaftssystems, wobei auf herkömmliche völker-
rechtliche Grenzen verzichtet wird (z.B. Grup-
pierungen in Zentral- oder Südostasien).

Transnational operierende Organisationen ver-
folgen ideologische Zielsetzungen, die gegen ein
anderes („feindliches“) Wertesystem gerichtet
sind. Diese Organisationen führen Anschläge
weltweit auf „lohnende“ Ziele durch, die das geg-
nerische System verkörpern. Sie stützen sich
zumeist auf national oder überregional operieren-
de Organisationen ab und erhalten von dort per-
sonelle und logistische Unterstützung.

Traditionspflege

Traditionspflege ist die permanente aktive Ausein-
andersetzung mit Tradition. Der Zugang zu geschicht-
lichen und zeitgeschichtlichen Ereignissen, Prozes-
sen und Personen soll sinnvoll erschlossen werden.
Zur Traditionspflege zählen militärische Feiern und
Veranstaltungen wie Angelobungen, Flaggenparaden,
Kommandoübergaben, Benennung von Kasernen,
Verleihung von Fahnen und Standarten, Dienstgra-
den und Funktionsbezeichnungen.39 Weitere konkre-
te Anwendung in Bereichen der Traditionspflege sind:

Beförderungen, Ernennungen, Auszeichnungen,
Belobungen, der Große Zapfenstreich, Truppenkör-
per-Gedenktage, Kranzniederlegungen, Partner-
schaftsfeiern, Gedenkveranstaltungen, Genehmigung
und Gestaltung von Denkmälern, Gedenktafeln, -
steinen und dergleichen sowie das Führen eines Ver-
bandsjournales, um besondere Begebenheiten inner-
halb eines Verbandes (Einsätze, Übungen Partner-
schaftsveranstaltungen etc.) festzuhalten und zu do-
kumentieren. Die Aufgabe der Traditionspflege ist
es, bedeutende Ereignisse und soldatische Tugenden
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Ziel ist es, Unterschiede aus der militärischen Ver-
gangenheit gesondert zu betrachten und mit der Ge-
genwart in Verbindung zu setzen, da der militärische
Betrieb auf weit zurückreichenden Werten und Ver-
haltensweisen basiert. Diese gibt es teils in dieser
Form nicht mehr, teils haben sie sich zurückgebildet,
oder sind andererseits in allen Streitkräften zeitlos
gültig. Wertbeständigkeit, die identitätsfördernd und
leistungssteigernd wirkt, ist durch Traditionspflege
anzustreben.

Transporttruppe

Die Transporttruppe ist eine Logistiktruppe, deren
Hauptaufgabe der Transport ist. Sie verbringt Trup-
pen, Personen und Güter mit Transportmitteln aller
Art.

Umfassende Landesverteidigung (ULV)

Die umfassende Landesverteidigung ist das System
von Zielsetzungen, integrierten Anstrengungen und
organisatorischen Strukturen im Bereich der militä-
rischen, geistigen, zivilen und wirtschaftlichen Lan-
desverteidigung.

Die ULV ist die Zusammenfassung aller staatlichen
Maßnahmen, die der Sicherung der Unverletzlich-
keit und der Einheit des Bundesgebietes, insbeson-
dere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der
immerwährenden Neutralität, dienen. Hierbei sind
auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihre
Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen Frei-
heiten der Einwohner vor gewaltsamen Angriffen von
außen zu schützen und zu verteidigen.

Gemäß der Österreichischen Sicherheits- und Vertei-
digungsdoktrin 2002 (Allgemeine Empfehlungen,
Punkt 4) ist die ULV zu einem System der umfas-
senden Sicherheitsvorsorge unter Bedachtnahme auf
die neuen Risiken und Bedrohungen auszurichten.
Die gesetzlichen Bestimmungen sind entsprechend
anzupassen.
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Verteidigung

Verteidigung ist eine Einsatzart mit dem Zweck, ei-
nen festgelegten Raum gegen Feindangriffe zu hal-
ten und dabei möglichst starke Teile des Feindes zu
vernichten. Verteidigung kann grundsätzlich aus Stel-
lungen oder beweglich geführt werden.

Verteidigungspolitik

Verteidigungspolitik ist ein Teil der Sicherheitspolitik
und umfasst Zielsetzung und Maßnahmen zur ressort-
übergreifenden Sicherstellung militärischer Einsät-
ze im In- und Ausland.

Verzögerung

Verzögerung ist eine Einsatzart mit dem Zweck, un-
ter Erhaltung der eigenen Kampfkraft die Feindkräfte
zu verlangsamen oder zeitlich begrenzt zum Stehen
zu bringen, dabei abzunutzen und Zeit zu gewinnen

Vorbereitende Kaderausbildung
Die vorbereitende Kaderausbildung (vbK) dient dem
Erlangen der allgemeinen und waffengattungs-
spezifischen Grundkenntnisse zur Ausübung einer
Kader-/Fachfunktion als Voraussetzung für eine nach-
folgende Kommandantenausbildung. Sie beginnt
grundsätzlich nach dem Abschluss der Basisaus-
bildung und dauert zwei Monate. Sie umfasst den
vbK-Kurs in der Dauer von zwei Wochen und die
praktische Schulung im Organisationselement.

Wachtruppe

Die Wachtruppe ist ein auf den Schutz bzw. die Si-
cherung von Personen, Sachen und Schutzobjekten
spezialisierter Teil der infanteristischen Kampftruppe.

Wehrrecht

Das Wehrrecht enthält jene Rechtsvorschriften, die
den Kern des Rechtssystems des Bundesheeres bil-
den. Es sind dies das Wehrgesetz, das Heeresge-
bührenrecht und das Heeresdisziplinarrecht. Weiters
über den Bereich des Bundesheeres und der Heeres-
verwaltung hinausgehend: Das Bundesgesetz über
die Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres
zur Hilfeleistung im Ausland, das Militärleistungs-
gesetz und die Bundesgesetze über militärische
Sperrgebiete, über militärische Munitionslager sowie
über militärische Auszeichnungen.

Wehrsystem

Unter dem Begriff Wehrsystem versteht man die
Regelung der Grundsätze über die Bildung und Er-
gänzung der bewaffneten Macht. Im internationalen
Zusammenhang wird unter dem Begriff Wehrsystem
meist nur die Unterscheidung zwischen Berufs-(Frei-
willigen-)heer und Wehrpflichtigenheer verstanden.

Weiterbildung

Die Ausbildung zur Herbeiführung einer Befähigung,
eine andere Funktion als die bisherige auszuüben.

Wirtschaftstruppe

Die Wirtschaftstruppe ist eine Logistiktruppe, deren
Hauptaufgabe die Wirtschaftsversorgung ist. Die
Wirtschaftstruppe deckt die Grundbedürfnisse des
Soldaten ab, verwaltet Wirtschaftsgüter und erfüllt
die Aufgabe der Servicefunktion für die in einem Ein-
satzraum stationierten Soldaten.
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ABC

ABC &
Umwelttechnik

ABCAbw

Abs.

AbwA

ACO

ACT

ADR

ADV

AFDRU

Ak

AOC

AOR

APA

APEC

AR

Art.

ARWT

ASEAN

AssE

Atomar, biologisch, chemisch
(siehe auch NRBC)

Abteilung in der Rüstungs-
direktion, Amt für Rüstung und
Wehrtechnik

Abwehr atomarer, biologischer
und chemischer Stoffe

Absatz

Abwehramt

Allied Command Operations
(Alliiertes Kommando für
Operationsführung)

Allied Command Transfor-
mation (Alliierter Komman-
dobereich für Transformation)

Europäisches Übereinkommen
über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der
Straße (Accord européen relatif
au transport international des
marchandises dangereuses par
route)

Allgemeine Dienstvorschrift

Austrian Forces Disaster Relief
Unit

Akademie

Air Operations Command
(Kommandobereich für Luft-
operationen)

Area of Responsibility
(Verantwortungsbereich)

Austria Presseagentur

Asia-Pacific Economic
Cooperation

Artillerieregiment

Artikel

Amt für Rüstung und Wehr-
technik

Association of Southeast Asian
Nations

Assistenzeinsatz

AU Afrikanische Union (Nachfolge-
organisation der Organisation
für Afrikanische Einheit/OAU)

AUA Austrian Airlines

AUCON Austrian Contingent

AufklB Aufklärungsbataillon

AusbA Abteilung Ausbildung A im
FGG7

AusbB Abteilung Ausbildung B im
FGG7

AWG Abfallwirtschaftsgesetz

AWT Amt für Wehrtechnik

B Bataillon (in älteren Dokumen-
ten auch: Bn)

BAfL Bundesanstalt für Leibeserzie-
hung

BAG Berufsausbildungsgesetz

BauDion Baudirektion

BBD Bundesbaudirektion

B-BSG Bundesbedienstetenschutzgesetz

BDG Beamten-Dienstrechtsgesetz

BG Battlegroup

BGBl Bundesgesetzblatt

BGV Bundesgebäudeverwaltung

BH Bundesheer

BH Bezirkshauptmannschaft

BHG Bundeshaushaltsgesetz

BHSpAusb Bundesheer-Sportausbilder

BHV Bundeshaushaltsverordnung

BIG Bundesimmobiliengesellschaft

BIP Bruttoinlandsprodukt

BKdo Bataillonskommando

BM Bundesminister, Bundes-
ministerium

BMaA Bundesministerium für auswär-
tige Angelegenheiten

BMBWK Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kunst

BMF Bundesministerium für Finanzen

10.5. Abkürzungen
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BMG Bundesministeriengesetz

BMI Bundesministerium für Inneres

BMLFUW Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt- und
Wasserwirtschaft

BMLV Bundesministerium für Landes-
verteidigung

BMWA Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit

Bn Bataillon (in älteren Dokumenten)

BOA Berufsoffiziersanwärter

BRA Bundesrechenabschluss

Brig Brigade

BSO Bundessportorganisation

Bt Batterie (z.B. bei der Artillerie)

Budget LV Budget Landesverteidigung

BürBHBK Büro der Bundesheer-
Beschwerdekommission

BUO Berufsunteroffizier

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz

BWFin Abteilung Betriebswirtschaft und
Finanzmanagement im Planungs-
stab

CAOC Combined Air Operation Centre

CC Component Command

CD Corporate Design

CDM Capabilities Development
Mechanism

CENCOOP Central European Nations’
Cooperation in Peace Support

CEP Civil Emergency Planing (Zivile
Notfallplanung)

CFCC Combined Force Component
Command

ChGStb Chef des Generalstabes

ChK Chargenkurs

CI Corporate Identity

CIS Communication and Information
Systems

CISM Conseil International du Sport
Militaire (Internationaler Militär-
sportverband)

CJSOTFHQ Combined Joint Special Opera-
tions Task Force Headquarters

CJTFHQ Combined Joint Task Force
Headquarters (multinationales
teilstreitkräfteübergreifendes,
verlegbares Hauptquartier der
Allianz)

CMO Crisis Management Operations

CMP Crisis Management Procedures

CP Conflict Prevention

CRO Crisis Response Operations

DACH regionale humanitäre Kooperati-
on zwischen Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz

DAÖA Dienstanweisung für die Öffent-
lichkeitsarbeit

DBGWD Durchführungsbestimmungen für
die Ausbildung im Grundwehr-
dienst

DBUO Durchführungsbestimmungen für
die Unteroffiziersausbildung

DionSiPol Direktion für Sicherheitspolitik

DVBH Dienstvorschrift für das Bundes-
heer

E Entschließungsantrag

EACC European Airlift Coordination
Cell

EAPR Euro-Atlantischer
Partnerschaftsrat

ECAP European Capabilities Action
Plan

ECDL European Computer Driving
License

EDA European Defence Agency (Euro-
päische Verteidigungsagentur)

EEA Einheitliche Europäische Akte

EF Einjährig Freiwilliger

EFAusb Einjährig Freiwilligen-Ausbil-
dung

EKG Elektrokardiogramm

ELAK Elektronischer Akt

EMRK Europäische Menschrechts-
konvention
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EN-ISO Europäische Norm –
International Standardization
Organization

EO Evacuation Operations

EOD Explosive Ordnance Disposal
(Kampfmittelbeseitigung)

EPZ Europäische Politische
Zusammenarbeit

ER Europäischer Rat

ER Einsatzraum

ERGIS Ergänzungsinformationssystem

ERGIS-NT Ergänzungsinformations-
system-Neue Technologie

ESS Europäische Sicherheits-
strategie

ESVI Europäische Sicherheits- und
Verteidigungsidentität

ESVP Europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik

ET Einrückungstermin

EUMC European Military Committee
(EUMK) (EU-Militärausschuss)

EUMS European Military Staff (EU-
Militärstab

FGG Führungsgrundgebiet

FHQ Force Headquarters

FiAD Frauen im Ausbildungsdienst

FIS Finanzinformationssystem

FIT Force Integration Training

FKoUO Feldkochunteroffizier

FlAR Fliegerabwehrregiment

FlFMB Fliegerfernmeldebataillon

FlR Fliegerregiment

FlS Fliegerschule

FlWft Fliegerwerft

FM Fernmelde

FMB Fernmeldebataillon

FMMechUO Fernmeldemechanikerunter-
offizier

FMTS Fernmeldetruppenschule

FMUO Fernmeldeunteroffizier

FORMEIN Formierte Einheiten

FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs

FSG Führerscheingesetz

FukS Funktionssoldat

FüLG Führungslehrgang

FüStb Führungsstab

FzgKdt Fahrzeugkommandant

FzgKl Fahrzeugklasse

GASP Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik

GCSP Genfer Zentrum für Sicherheits-
politik

Gd Garde

GGBG Gefahrengutbeförderungsgesetz

ggf. gegebenenfalls

GKGF Gepanzertes Kampf- und
Gefechtsfahrzeug

GKPS Gesundheits- und
Krankenpflegeschule

glRdKfz geländegängiges Räderfahrzeug

GO Generalstabsoffizier

GO Governmental Organisation
(staatliche Organisation)

GP Gesetzgebungsperiode

Grp Gruppe

GrpDiszBWB Gruppe Disziplinar- und
Beschwerdewesen sowie
Berichte

GrpKomm Gruppe Kommunikation

GrpKontr Gruppe Prozess- und Ergebnis-
kontrolle

GrpPersErg Gruppe Personal und Ergänzung

GrpPräs Gruppe Präsidium

GrpRechtLeg Gruppe Rechtswesen und Legis-
lativer Dienst

GrpRev Gruppe Innere Revision und
Gebarungskontrolle

GStb Generalstab

GStbDion Generalstabsdirektion
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GStbLG Generalstabslehrgang

GSVP Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik

GÜ Gefechtsübung

GÜPl Garnisonsübungsplatz

GWD Grundwehrdienst, Grundwehr-
diener

HA Humanitarian Aid

HA/NR Hauptausschuss des
Nationarates

HBF Heeresbild- und Filmstelle

HBVA Heeres-Bau- und Vermessungs-
amt

HDG Heeresdisziplinargesetz

HDVA Heeres-Datenverarbeitungs-
amt

HFC Helsinki Force Catalogue

HFL Heeresfahrlehrer

HFMR Heeresfernmelderegiment

HFSch Heeresführerschein

HFSL Heeresfahrschullehrer

HFzg Heeresfahrzeug

HG 92/ Heeresgliederung 92/Struktur-
STRAN anpassung (1998)

HGA Heeresgebührenamt

HG-NEU Heeresgliederung-Neu (Heeres-
gliederung 1992)

HHC Helsinki Headline Catalogue

HHG Helsinki Headline Goal

HLB Heereslenkerberechtigung

HLG Headline Goal

HMA Humanitarian Mine Action
(Humanitäre Minenräumung)

HMatA Heeresmaterialamt

HMunA Heeresmunitionsanstalt

HNaA Heeres-Nachrichtenamt

HPA Heerespersonalamt

HPC Helsinki Progress Catalogue

HQ Headquarters

HS Hubschrauber

HSanA Heeressanitätsanstalt

HSGschw Hubschraubergeschwader

HSZ Heeres-Sportzentrum

HTF Helsinki Task Force

HUAk Heeresunteroffiziersakademie

HVA Heeresversorgungsanstalt

HVS Heeresversorgungsschule

i.d.F. in der Fassung

IE Internationaler Einsatz

IFOR Implementation Force

IHKH Internationale humanitäre und
Katastrophenhilfe

IKT Informations- und
Kommunikationstechnologie

IKTDion Direktion für Informations- und
Kommunikationstechnik

InfoO Informationsoffizier

INSARAG International Search and Rescue
Advisory Group

IO Internationale Organisationen

IPID Interner Presse- und
Informationsdienst

IPP Individual Partnership Program-
me (Individuelles Partnerschafts-
programm)

IPU Integrated Police Unit

IT Informationstechnologie

JaKdo Jagdkommando

JFC Joint Force Command
(teilstreitkraftgemeinsames
Führungskommando)

JgB Jäger(Infanterie)bataillon

JgBrig Jäger(Infanterie)brigade

JgKp Jäger(Infanterie)kompanie

JgR W Jägerregiment Wien

JgS Jägerschule

JHQ Joint Headquarters

JUO Joint Urban Operations (Operati-
onen in verbautem Gebiet)
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KA Körperausbildung

KAB Korpsartilleriebataillon

KBM Kabinett des Bundesministers

Kdo Kommando

KdoB Kommandobataillon

KdoEU Kommando Einsatzunter-
stützung

KdoFüU Kommando Führungs-
unterstützung

KdoIE Kommando Internationale
Einsätze

KdoLaSK Kommando Landstreitkräfte

KdoLRÜ Kommando Luftraum-
überwachung

KdoLuAufkl Kommando Luftaufklärung

KdoLuSK Kommando Luftstreitkräfte

KdoSEK Kommando Spezialeinsatzkräfte

Kdo&BetrStb Kommando- und Betriebsstab

Kf Kraftfahrer

KFG Kraftfahrgesetz

KFOR Kosovo Force

KF-SV Kraftfahrsachverständiger

Kfz Kraftfahrzeug

KfzMechUO Kraftfahrzeugmechanikerunter-
offizier

KIOP Kräfte für Internationale Opera-
tionen

KIS Kanzleiinformationssystem

KommStrat Kommunikationsstrategie

KontrS Kontrollsektion

Kp Kompanie

KPE Kaderpräsenzeinheit

KRIMA Krisenmanagement

KSE-BVG Bundesverfassungsgesetz über
Kooperation und Solidarität bei
der Entsendung von Einheiten
und Einzelpersonen in das Aus-
land

KSZE Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa

KzPl Konzeptplanung

LaSK Landstreitkräfte

lFALBt leichte Fliegerabwehrlenk-
waffenbatterie

lit. litera

LOGIS Logistisches Informations-
system

LOT Liaison and Observation Team

LogU Abteilung Logistische Unter-
stützung im Führungsstab

LRÜ Luftraumüberwachung

LTL Luftfahrttechnologisches
Logistikzentrum

LSp Leistungssport

LuCh Lehrgang universitären Cha-
rakters

LuSK Luftstreitkräfte

LV Landesverteidigung

LVAk Landesverteidigungsakademie

LV-Plan Landesverteidigungsplan

M.S.D. Master of Security and
Defense Management

MAP Membership Action Plan
(Aktionsplan zur Mitglied-
schaft)

MatWi Materialwirtschaft

MBA Master of Business Administ-
ration

MBG Militärbefugnisgesetz

MCC Military Control Center

MCDU (UN) Military Civil Defense
Unit (Abteilung für Militär und
Zivilschutz)

MERCOSUR Mercado Común del Sur (Ge-
meinsamer Markt des Südens)

MFK Marschflugkörper

MG Maschinengewehr

MG 03 Ministerial Guidance 2003
(Ministerielle Richtlinie 2003)

MiB Militärische Begriffe

MilEM Militärische Europameister-
schaft
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MilKdo Militärkommando

milÖA Militärische Öffentlichkeitsar-
beit

MilPol Militärpolitik

MilStrat Militärstrategie

Mkt Marketing

MLPV Militärluftfahrt-Personal-
verordnung

MMK Militärischer Mehrkampf

MNB Multinational Brigade

Mng ÖBH Management ÖBH 2010
2010

MO Milizoffizier

MOA Milizoffiziersanwärter

MP Militärpolizei (Military Police)

MTPz Mannschaftstransportpanzer

MSU Multinational Specialized Unit

MUO Milizunteroffizier

MVW Massenvernichtungswaffen

MZ Militärperson auf Zeit

NAC North Atlantic Council (Nord-
atlantikrat)

NAFTA North American Free Trade
Agreement

NAKR Nordatlantischer
Kooperationsrat

NAMSA NATO Maintenance and
Supply Agency

NAMSO NATO Maintenance and
Supply Organization

NATO North Atlantic Treaty Organi-
sation (Nordatlantische
Vertragsorganisation)

NCS NATO Command Structure
(u.a.)

NFS NATO Force Structure

NGO Non Governmental Organisati-
on (nichtstaatliche Organisati-
on)

NPM New Public Management

NR Nationalrat

NRBC Nuclear Radiological Biological
Chemical

NRF NATO Response Force (NATO
Reaktionskräfte)

NSR Nationaler Sicherheitsrat

NSS National Security Strategy (Nati-
onale Sicherheitsstrategie)

Offz Offizier

ÖA Öffentlichkeitsarbeit

ÖAW Österreichische Akademie der
Wissenschaften

ÖBH Österreichisches Bundesheer

OCC Operational Capabilities Concept

OCHA (UN) Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs

of ortsfest

of RVN ortsfestes Richtverbindungsnetz

ÖFZS Österreichisches Forschungs-
zentrum Seibersdorf

OHQ Operational Headquarters

ÖHSV Österreichischer Heeres-
sportverband

OIC Organisation of the Islamic
Conference

OK organisierte Kriminalität

ÖMZ Österreichische Militärische Zeit-
schrift

ÖNORM ISO Österreichische Norm Internatio-
nal Standardization Organization

OPCW Organisation for the Prohibition
of Chemical Weapons

OrgEt Organisationselement

OSZE Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa

ÖVP Österreichische Volkspartei

PAB Panzerabwehrbataillon

PAL Panzerabwehrlenkwaffe

PAR Panzerabwehrrohr

PARP Planning And Review Process
(PfP-Planungs- und Über-
prüfungsprozess)
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PC Personal Computer

PCC Prague Capability
Commitment

PfP (PfF) Partnership for Peace (Part-
nerschaft für den Frieden)

PG Partnership Goals

Pi Pionier

PiB Pionierbataillon

PID Presse- und Informations-
dienst

PiMechUO Pioniermechanikerunter-
offizier

PiTS Pioniertruppenschule

PlStb Planungsstab

PMG Politisch-Militärische Gruppe

PR Public Relations, Öffentlich-
keitsarbeit

PSE Partnership for Peace Staff
Element

PSK Politisches und Sicherheits-
politisches Komitee der EU

PS-NT Personalinformationssystem-
Neue Technologie

PSO Peace Support Operation(s);
friedensunterstützende
Einsätze

PWP (PfP) Partnership Work
Programme

PzAB Panzerartilleriebataillon

PzB Panzerbataillon

PzF Panzerfahrer

PzGrenB Panzergrenadierbataillon

PzGrenBrig Panzergrenadierbrigade

PzMechUO Panzermechanikerunteroffizier

PzTS Panzertruppenschule

PzStbB Panzerstabsbataillon

RadB Radarbataillon

RadMechUO Radarmechanikerunteroffizier

RadStat Radarstation

RadStatKdo Radarstationskommando

RD – ARWT Rüstungsdirektion, Amt für
Rüstung und Wehrtechnik

REORG Reorganisation

RMA Revolution in Military Affairs

ROTA Releases Other Than Attack

RüstDion Rüstungsdirektion

RüstKontr Rüstungskontrolle

RüstPol Rüstungspolitik

RüstStb Rüstungsstab

RVN Richtverbindungsnetz

S Schule

SanS Sanitätsschule

SAP Systeme, Anwender, Produkte
in der Datenverwaltung

SAR Search and Rescue

Schw Schwarm

SEK Spezialeinsatzkräfte

SFOR Stabilization Force

SHAPE Supreme Headquarters Allied
Powers Europe

SHIRBRIG Stand by High Readiness Bri-
gade der UNO

SHORAD Short Range Air Defence

SIB Sprachinstitut des Bundes-
heeres

SOF Special Operation Force

SOP Standing Operations
Procedure

SOPF Separation of Parties by Force

SPÖ Sozialdemokratische Partei
Österreichs

SS Steady State

SSG Scharfschützengewehr

StbB Stabsbataillon

StbFMFü Stab Fernmeldeführung

StbKp Stabskompanie

StbLG Stabslehrgang

StbUOLG Stabsunteroffizierslehrgang

StG Sturmgewehr

StGG Staatsgrundgesetz
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STRAN Strukturanpassung

StratFüLg Strategischer Führungs-
lehrgang

StruktProgPl Strukturplanung und
Programmplanung

SVN Satzung der Vereinten Natio-
nen

TEEP PfP Training and Education
Enhancement Programme

terr territorial

TherMilAk Theresianische Militär-
akademie

THS Transporthubschrauber

THW Technisches Hilfswerk

Tl(e) Teil(e)

TLZ Technisch-logistisches Zen-
trum

TrAufG Truppenaufenthaltsgesetz

TrOLehrg Truppenoffizierslehrgang

TÜPl Truppenübungsplatz

U Urlaub

U(C)AV Unmanned (Combat) Aerial
Vehicle

UAV Unmanned Aerial Vehicle

ÜbwGschw Überwachungsgeschwader

ULV umfassende Landes-
verteidigung

UNDAC United Nations Disaster
Assessment and Coordination

UNIS-NT United Nations-Informations-
system-Neue Technologie

UniStG Universitätsstudiengesetz

UN(O) United Nations(Organisation)
(Vereinte Nationen)

UNSAS United Nations Standby Arran-
gements System

UOLG Unteroffizierslehrgang

UTM Universale transversale
Mercator-Projektion

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalente

vbK Vorbereitende Kaderaus-
bildung

VBl Verlautbarungsblatt

VBS Eidgenössisches Departement
für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und
Sport

VbS Vorbereitungssemester

VE Verarbeitungsebene

VetMedUni Veterinärmedizinische Uni-
versität

VN Vereinte Nationen

VN-SR Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen (UNO-SR)

VO Verbindungsoffizier

VOREIN Vorbereitete Einheiten

VPI Verbraucherpreisindex

VR Volksrepublik

VR Versorgungsregiment

VSBM Vertrauens- und Sicherheits-
bildende Maßnahmen

VSP Verkehrssicherheitsprogramm

WaMstUO Waffenmeisterunteroffizier

WEAG Western European
Armaments Group

WEU Westeuropäische Union

WG Wehrgesetz

WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut

WKÖ Wirtschaftskammer Öster-
reichs

Wpfl Wehrpflichtiger

WPol Büro für Wehrpolitik; wehr-
politisch

WÜPl Wasserübungsplatz

Z Ziffer

ZAP Zusammenarbeitsprogramm

ZD Zivildienst

ZentDok Zentrale Dokumentation

ZentrS Zentralsektion

ZEV Zentrum Einsatzvorbereitung

Zg Zug

ZIK Zentrum Internationale
Kooperation
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ZJak Zentrum Jagdkampf

ZKMK Komitee für Ziviles Krisenma-
nagement

ZMZ zivil-militärische Zusammen-
arbeit

ZS Zeitsoldat

ZTA Abteilung Zentrale Technische
Angelegenheiten in der
Rüstungsdirektion

ZTPD Zentrum für technische
Produktdokumentation

AU Österreich
BE Belgien
BU Bulgarien
CA Kanada
CY Zypern
DA Dänemark
EI Irland
FI Finnland
FR Frankreich
FY (Frühere jugoslawische

Republik) Mazedonien
GE Deutschland
GR Griechenland
HU Ungarn
IC Island
IT Italien
LU Luxemburg
NL Niederlande
NO Norwegen
PL Polen
PO Portugal
RO Rumänien
SP Spanien
SW Schweden
SZ Schweiz
TU Türkei
UK Vereinigtes Königreich
US Vereinigte Staaten

Länderabkürzungen

Verwendung laut Dienstbehelf für das Bundesheer:
Staatennamen gemäß BMaA, Länderabkürzungen
gemäß Standardization Agreement (STANAG) Nr.
1059

CSSR Tschechoslowakei
BRD Bundesrepublik Deutschland
DDR Deutsche Demokratische

Republik
DRK (DRC) Demokratische Republik

Kongo
UdSSR Union der Sozialistischen

Sowjetrepubliken
(Sowjetunion)

US(A) Vereinigte Staaten
(United States of America)

YO Jugoslawien

Frühere bzw. andere Länderbezeichnungen

1 Im erweiterten Petersberg-Spektrum werden die bisher
möglichen militärischen Aufgaben (humanitäre Aufga-
ben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben
sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung ein-
schließlich friedensschaffender Maßnahmen) um die
Aspekte Abrüstung, Beratung und Unterstützung,
Konfliktverhütung sowie Stabilisierungsoperationen er-
gänzt. Solche Handlungsoptionen können auch zur Be-
kämpfung des Terrorismus beitragen und umfassen
darüber hinaus die Möglichkeit der Unterstützung von
Drittstaaten auf ihrem Hoheitsgebiet zum Zwecke der
Terrorismusbekämpfung.

2 Die Mitgliedstaaten der EU müssen im Rahmen des
Helsinki Headline Goal bis 2003 die Fähigkeit aufwei-
sen 50.000 bis 60.000 Soldaten und Soldatinnen mit ei-
ner Durchhaltefähigkeit von bis zu einem Jahr inner-
halb von 60 Tagen in einen Einsatzraum zu verlegen
und Aufgaben im gesamten Petersberg-Spektrum wahr-
zunehmen.

3 Dies umfasst vor allem Organisation, Ausrüstung und
Ausstattung.

4 Force Protection umfasst alle Maßnahmen eines Indi-
vidual- und Kollektivschutzes der eingesetzten Kräfte
im Sinne eines höchstmöglichen Schutzes der eigenen
Kräfte (z.B. Maßnahmen des Minen- und Splitter-
schutzes, nachrichtendienstliche Aufklärung und Ab-
wehr, CIMIC, ABC-Abwehr etc.).

5 Atomar, radiologisch, biologisch und chemisch.
6 Bisheriger Streitkräfteumfang 110.000 Personen.
7 Dies bedeutet die Stellung der Kernfunktionen des

Brigadestabes sowie zumindest zwei Bataillone der
Kampftruppen und den wesentlichen Teil der Unter-
stützungskräfte sowie die Wahrnehmung der logistischen
Sicherstellung für die eigenen Kräfte.
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8 Die Einsatzorganisation/Truppe (einschließlich der Ebe-
ne des Brigadekommandos) ist die für Einsatzaufgaben
festgelegte Truppengliederung.

9 Die erwähnten Verbände unterscheiden sich hinsicht-
lich ihres Befüllungsgrades des notwendigen Personal-
rahmens an befristeten und unbefristeten Berufssoldaten
und Berufssoldatinnen: Kaderpräsenzeinheiten 100 %,
Kaderrahmeneinheiten 75 %, Rahmeneinheiten 50 %.

10 Unter Grundorganisation wird als Arbeitsbegriff die
oberste (militärstrategische) Führung, die obere (opera-
tive) Führung, die zentrale Logistik einschließlich der
Militärspitäler, die Akademien und Schulen, die Ämter
zur Unterstützung sowohl im strategischen wie operati-
ven Bereich, die Militärkommanden (mit der territoria-
len Verwaltung einschließlich der dezentralen Ergän-
zungs- und Stellungseinrichtungen, die Militärmusiken,
die Übungsplatzorganisation etc.) sowie Einrichtungen
wie das Heeresgeschichtliche Museum, das Heeres-
Sportzentrum, die Auslandsdienste etc. verstanden.

11 Miliz ist die Summe aller Wehrpflichtigen außerhalb
des Präsenzstandes mit einer Einteilung in der Einsatz-
und Grundorganisation des Bundesheeres.

12 Vgl. Christandl, Bernhard; Warnicki, Alexander: NATO/
EAPC/PfP. Bericht über das erste Halbjahr 2003, ed.
BMLV/Abteilung Militärpolitik, S. 8 f.

13 Vgl. http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/
Ipw/Akuf/kriege_aktuell.

14 Vgl. Landesverteidigungsakademie/Studienzentrum,
Studienheft 1 (1. Studienabschnitt) für den postgradualen
Lehrgang universitären Charakters „Sicherheits-
management“; Pflichtfach: Führung und Management/
Organisationswissenschaften Streitkräfte, Wien Septem-
ber 2003, S. 10.

15 Leu, Olaf: Corporate Design, München 1992, S. 14.
16 Vgl. Corporate Design – Das Österreichische Bundes-

heer, Beilage zu GZ 3.500/78-03/01.
17 Im Falle subkonventioneller Szenarien sind auch Be-

drohungen einem bestimmten Völkerrechtssubjekt kaum
und sonstigen politischen Akteuren zumeist nur schwer
zurechenbar.

18 Vgl. dazu u.a. Hummer, Waldemar: Solidarität vs. Neu-
tralität. In: ÖMZ 2/2001, S. 154 ff.

19 Vgl. BMLV, VBl I vom 3. April 1992, Richtlinien und
Anordnungen für die militärische Öffentlichkeitsarbeit;
Dienstanweisung (DAÖA), Wien 1992.

20 Vgl. Scherer, Andreas: Der Informationsoffizier als In-
strument militärischer Öffentlichkeitsarbeit. Diplom-
arbeit an der Universität Wien, Wien 1994, S. 54 ff.

21 Vgl. Scherer, Andreas: Der Informationsoffizier als In-
strument militärischer Öffentlichkeitsarbeit. Diplom-
arbeit an der Universität Wien, Wien 1994, S. 56.

22 Vgl. Formblatt InfoO-Einsatzbericht.

23 Vgl. http://www.fgg4.intra.bmlv.at/fgg5/index.html.
24 Vgl. BMLV GZ S92011/42-GStbBür/2004, Dienstvor-

schrift für das Bundesheer – Truppenführung, Wien
2004, RdNr. 69.

25 Pfetsch, Frank. R: Internationale und nationale Konflikte
nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Politische Vierteljahres-
schrift. 32. Jg. 2/1991, S. 260.

26 Vgl. Feichtinger, Walter: Streitkräfte als Instrument zur
Lösung innerstaatlicher Konflikte. Die bestimmenden
Faktoren des militärischen Konfliktbildes in Jugoslawi-
en 1998/99. Dissertation an der Universität Wien, Wien
2001, S. 34.

27 Vgl. Clausewitz: Vom Kriege, Berlin 1999, 27 ff.
28 Vgl. Rabehl, Thomas; Schreiber, Wolfgang (Hrsg.): Das

Kriegsgeschehen 2000. Daten und Tendenzen der Krie-
ge und bewaffneten Konflikte. Arbeitsgemeinschaft
Kriegsursachenforschung, Opladen 2001, S. 10.

29 Vgl. Pfetsch, Frank. R: Internationale und nationale
Konflikte nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Politische
Vierteljahresschrift. 32. Jg. 2/1991, S 263.

30 Vgl. Truppendienst 2/2004, Beitrag Bayer, Andreas,
Kaderpräsenzeinheiten, S. 105.

31 Vbl. I, Jahrgang 1992, 19. Folge, 55. Richtlinien und
Anordnungen für die militärische Öffentlichkeitsarbeit;
Dienstanweisung (DAÖA).

32 Vgl. Scherer, Andreas: Der Informationsoffizier als In-
strument militärischer Öffentlichkeitsarbeit. Universi-
tät Wien, Wien 1994, S. 37 f.

33 Quelle: BMLV/MilPol, Dienstzettel MilPol-397/2003
vom 31. März 2003 – EUMS Acronyms and Definiti-
ons, Update 03/2003, S. 6.

34 Quelle: Auszug aus DVBH „Allgemeiner Gefechts-
dienst“, Abschnitt N – ABC-Individualschutz, Kapitel
1 u. 2.

35 Vgl. FüStb/FGG5, Vorläufige Richtlinien für die Kom-
munikation im Rahmen von Informationsoperationen,
Mai 2002, http://www.fgg4.intra.bmlv.at/fgg5/
index.html.

36 Zum Zeitpunkt der Erklärung existierte noch die WEU
(Westeuropäische Union) als militärischer Arm der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. Die Petersberg-Erklärung
wurde in den EU-Vertrag übernommen (siehe ESVP).

37 Vgl. BMLV vom 13. Juli 2004, GZ S92030/58-MilPol/
2004 – Militärpolitik; EU/ESVP; Abschlussbericht zur
Irischen EU-Präsidentschaft – Übermittlung, S. 14.

38 Obwohl der Risiko-Begriff in der Literatur häufig mit
dem Terminus Gefahr gleich gesetzt wird, wird im Weiß-
buch 2004 von einer verfeinerten Differenzierung aus-
gegangen.

39 Vgl. VBl I, 53. Folge, 117. Anordnungen für die Tradi-

tionspflege im Bundesheer – Neufassung, Wien 2001.
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